








ChronologischeÜbersichtdesJahrganges1904 III

Datum Ausgegeben Nr. s
des Gesetzes zu 8 n h 49 des wessetzs Seiten.
usw. Berlin. Stücks. usw.

1904. 1904.
26. Febr. 129.Febr. Bekanntmachung,betr. Vorschriftenüber Aus- 190. 3022. 136.

wandererschiffe.

29. — 3.März.Bekanntmachung,betr.die demInternatio 11.023.
nalen Übereinkommen über den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

29. — 3. — Bekanntmachung,betr.die GestattungdesFeil.Bl. 3024. 138.
bietens von Bier im Umherziehen.

1. Mäüz. 3. — Bekanntmachung,betr.VorschriftenüberAus.11. 3025.38
wandererschiffe. —

8. — 10. — Gesetz,betr. die Aufhebung des § 2 des Ge= 12. 3026. 139.
setzes über den Orden der Gesellschaft
Jesu vom4. Juli 1872.

18. — 26. — Gesetz,betr. den Schutz von Erfindungen,3. 3027. 141.
Mustern und Warenzeichen auf Aus=
stellungen. .

23. — 26. — Bekanntmachung,betr. den Schutz von Er.33.28 142.
findungen, Mustern und Warenzeichen
aufderWeltausstellungin St. Louis 1904.

25. — 29. — Bekanntmachung,betr.Anderung des§ 21 der4. 3029..43-144.
Eisenbahn-Verkehrsordnung.

25. — 29. — Gesetz,betr.die vorläufigeRegelungdesReichs= 15. 3030.45-146.
haushalts für die Monate April und Mai
1904.

25. —29.— Gesetz,betr.die vorläufigeRegelung des Haus.15. 3031. 147.
halts der Schutzgebiete für die Monate
April und Mai 1904.

25. 2. April.] Gesetz,betr.dieRechtsstellungdes Herzoglich 302. 149.
Holsteinischen Fürstenhauses.

25. — 9. — Gesetz,betr.dieFeststellungeineszweitenNach7. 3033.151-152.
trags zum Reichshaushalts=Etat für das (mitAul.)
Rechnungsjahr1903.

25. — 9. — Geseh„betr. die FeststellungeineszweitenNach— 17. 3034. 134.
trags zumHaushalts-Etat für dieSchutz= (mitAnl.)
gebiete auf das Rechnungsjahr1903.





ChronologischeÜbersichtdes Jahrganges 1904. V.

Datum Ausgegeben Nr. 9*

desGesetzes zu Inh#i##ld#t. ö Eesetzs Seiten.
usw. Berlin. Stücks. usw.

1904. 1904.
10. Juni. 17. Juni. JBekanntmachung,betr. die Beschäftigung von 25. 3048.217-218

Arbeiterinnen in Meiereien (Molkereien)
undBetriebenzurSterilisierung vonMilch.

14. — 17. — Bekanntmachung,betr. die dem Internatio 25. 3049. 218.
nalen Übereinkommen über denEisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

17. — 21. — Bekanntmachung,betr.Anderung des Militär. 3050. 219.—
tarifs für Eisenbahnen.

24. — 1.Juli.] Bekanntmachung,betr.die Ratifikation der7. 3054. 249.
am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen
Abkommen über das internationale
Privatrecht und die Hinterlegung der Rati=
fikationsurkunden.

26. — 18. August. Gesetz, betr. die Feststellungeines Nachtrags39. 3075.355-356.
zum Reichshaushalts-Etat für das Rech= (mitAnl.)
nungsjahr 1904.

26. — 18. — Gesetz,betr.die FeststellungeinesNachtraggs 39. 3076.357-358
zumHaushalts=Etatfür die Schutzgebiete (mitAnl.)
auf das Rechnungsjahr1904.

28. — 6. Juli.Gesetz zur Anderung desGesetzes,betr.das 128 3055.251-252.
Reichsschuldbuch.

28. — 6. — Bekanntmachung,betr. die Anzeigepflicht frrse228. 3056. 252.
den ansteckendenScheiden katarrh der
Rinder.

6. Juli.12 Bekanntmachung,betr.dieAnderung des§ 44 3057..253259
der Eisenbahn=Verkehrsordnung, Ein= (mitAnl.)
führung einerAnlage Al und Ergänzungder
Anlage B zu dieserOrdnung.

6. — 14. — Gesetz,betr.die Bekämpfung der Reblaus. 30. 3058.261-265.

6. — 14. — Gesetz,betr.Kaufmannsgerichte. 30. 3059.66-27.

6 — 14. — Gesetz,betr.denServistarif und dieKlassen 3. 3060.272-294.
einteilung der Orte. (mitAnl.)
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Datum Ausgegeben Nr. *

desGrsetze zu Inhal t. des Oeetes,Eeitrn.
usw. Berlin. Stücks. usw.

1904.194.
23.Juli.18. August.]Gesetz,betr.die GewährungeinesDarlehens38 3073. 329-330.

an das Schutzgebiet Togo.

24. — 2. — Verordnungüber die teilweiseInkraftsetzung! 36. 3070. 325.
des Gesetzes,betr. die Bekämpfung der
Reblaus, vom 6. Juli 1904.

31. — 116.— esetz,betr.dieÜbernahmeeinerGarantie des8.34.530-354.
Reichs in bezugauf eine Eisenbahn von (mitAul.)
Daressalam nachMrogoro.

2.August. 6. — Bekanntmachung,betr.dieErweiterungderBe- 37. 13071. 327.
festigungsanlagen von Posen und ihrer
Rayons.

3. — 6. — Bekanntmachung,betr.denBeitritt desKönig= 37. 3072. 328.
reichs Schweden zur Berner internationalen
Urheberrechtsübereinkunft vom 9. Sep=
tember 1886 sowie zu der am 4. Mai 1896
dazuvereinbartenDeklaration.

17. — 22. — Bekanntmachung,betr. die dem Internatio 40. 3077. 359.
nalen Übereinkommen über den Eisen=

bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

18. — 22. — Bekanntmachung,betr. die Einfuhr von 0. 3078. 360.
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

29. Septbr.12. Oktbr. Allerhöchste Order, betr. Anrechnung von44. 3083. 381.
Kriegsjahren aus Anlaß der Aufstände
der Bondelswart=Hottentottenund der Hereros
in Südwestafrika.

30. — 1. — Bekanntmachung,betr. den Verkehr mit Er.2. 3080. 369.
zeugnissen und Gerätschaftendes Wein=
baues in den deutsch=lugemburgischen
Grenzbezirken.

3. Oktbr. 11. — Bekanntmachung, betr. die Erweiterung der3 3081. 371.
Rayons für die Festung Cuxhaven.

3. — 11. — Bekanntmachung,betr.die Bildung von Wein3. 3082.371-380.
baubezirken.

17. — 21. — Bekanntmachung,betr. die Erweiterung der 3084. 383.
Rayons für dieFestungsanlagen beiMetz.

18. —.1. — Bekanntmachung,betr.Anderungen der An.45. 3085.83-384.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.



Datum
desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

Juha ##t.
Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1904.
6. Juni.

14. —

15. —

17. —

17. —

1904.
15.Juli.

29. —

21. —

20. —

Bekanntmachungüber die mit Schweden am
20. Juni 1903 wegen Erledigung der An=
sprüche aus dem zwischenMecklenburg=
Schwerin undSchwedenam26.Juni 1803
in Malms unterzeichnetenVertrag überdie
Stadt und die Herrschaft Wismar und
die Amter Moel und Neukloster nebstZu=
behörgetroffeneVereinbarung.

AllerhöchsterErlaß, betr. Abänderungen der
Verordnung vom 13. Juli 1898 zur Aus=
führung des Gesetzesüber die Natural.
leistungen für die bewaffnete Macht im
Frieden in der Fassung des Gesetzesvom
24. Mai 1898.

BekanntmachungzurAbänderung derBekannt.=
machungvom 17.Dezember1903, betr.Aus=
nahmen von denVorschriftendes§ 12, § 13
Abs.1 des Gesetzesüber Kinderarbeit in
gewerblichenBetrieben vom30.März1903.

Bekanntmachung,betr. die dem Inkernatio.
nalen Übereinkommen über den Eisen.
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Gesetz,betr.dieEntschädigung für unschuldig
erlitteneUntersuchungshaft.

Bekanntmachung,betr.dieAnerkennungfranzö=
sischer Prüfungszeichen für Handfeuer=
waffen.

Bekanntmachung,betr.dieAusführungdesGe=
setzesvom 25. Februar 1876 über die Be.
seitigung von Ansteckungsstoffen bei
Viehbeförderungen auf Eisenbahnen.

Bekanntmachung, betr. die Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde Spaniens zu dem
am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen
Abkommenzur RegelungderVormundschaft
über Minderjährige.

Bekanntmachung,betr.dieAbänderungderBe=
stimmungenüberdie Beseitigung vonAn=
steckungsstoffen bei der Beförderung von
lebendem Geflügel auf Eisenbahnen
vom 2. Februar 1899.

32.

32.

32.

35.

33.

34.

32.

34.

3061.
(mitAnl.)

3062.
(mit Anl.)

3063.

3064.

3069.

3066.

3067.

3065.

3068.

295-300.

301-304.

305-306.

306.

321.324.

309-310.

311-317.

307.

317-319.
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Datum Ausgegeben Nr. zins
desGesetesl In halt. desOrihes,beiten.
usw. Berlin. Stücks. usw.

1904. 1904.
4. Novbr. 16. Novbr. Bekanntmachung,betr. die Eisenbahn-Bau- 47. 3087.87-439.

und Betriebsordnung. (mitAnl.)
#e= 15. — Verordnung, betr.die Entschädigung Schut 48. 3089. 441.

truppenangehöriger für unschuldig er=
litteneUntersuchungshaft.

7. — 8. — Verordnungüberdas Inkrafttreten vonVor.. 3086. 385.
schriftendesGesetzes,betr.weitereAnderungen
des Krankenversicherungsgesetzes, vom
25. Mai 1903 für die preußischen Knapp=
schaftskassen.

7. — 15. — Bekanntmachung,betr. den internationalen 7. 3088. 440.
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

21. — 29. — Verordnung, betr. Ergänzung der Militär. 3092.445-446.
Transport=Ordnung auf Eisenbahnen.

21. — 29. — Bekanntmachung,betr.ErgänzungdesMilitär. 3093. 446.
tarifs für Eisenbahnen.

22. — 25. — Bekanntmachung, betr. die Vereinbarung er49 3090. 43.
leichternderVorschriftenfür denwechselseitigen
VerkehrzwischendenEisenbahnen Deutsch=
lands und Luxemburgs.

22. — 25. — Bekanntmachung, betr. die Einfuhr von 49. 3091. 444.
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

2. Dezbr. 5. Dezbr. Bekanntmachung,betr. die dem Internatio. 51. 3094. 447.
nalen Übereinkommen über denEisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

8. — 15. — Bekanntmachung,betr.die Anzeigepflicht für 52. 3096. 450.
die Influenza sowiefür die Gehirn=Rücken= .
markentzündungund dieGehirnentzündungder
Pferde.

13. — 15. — Verordnung,betr. die Beaufsichtigungmecklen.2. 3095. 449.
burg strelitzer und lippischer privater
Versicherungsunternehmungen.

VWPmWmPm“uu‚IumI·l..⅜..; J

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
1.

Jnhalt: Verordnung, betreffendAbänderungder Verordnung über denUrlaub der Reichsbeamtenund
derenStellvertretung vom 2. November1874 und der Verordnung, betreffendden Urlaub der
gesandtschaftlichenund Konsularbeamtenund derenStellvertretung,vom 23. April 1879. S. 1.—
Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber denEisenbahnfracht.
verkehrbeigefügteListe. S. 2.

(Nr. 3008.) Verordnung, betreffendAbänderung der Verordnung über den Urlaub der
Reichsbeamtenund derenStellvertretungvom 2. November1874 (Reichs=
Gesetzbl.S. 129) und der Verordnung, betreffenddenUrlaub dergesandt=
schaftlichenundKonsularbeamtenund derenStellvertretung,vom 23. April
1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 134). Vom 4. Januar 1901.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs auf Grund des & 14 des Gesetzes,betreffend
die Rechtsverhältnisseder Reichsbeamten,vom 31. März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), was folgt:

1.
&6 Abs. 3 der Verordnung über den Urlaub der Reichsbeamtenund

deren Stellvertretung vom 2. November 1874 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) und
§ 10 derVerordnung, betreffenddenUrlaub der gesandtschaftlichenund Konsular=
beamtenundderenStellvertretung,vom23. April 1879 (Reichs=Gesetzbl.S. 134)
werdenaufgehoben.

2.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündigungin Kreft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeues Palais, den4. Januar 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Meichs=Gesehbl.1904. 1
Ausgegebenzu Berlin den 11. Januar 1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
K 2.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Befähigungsnachweisund die Prüfung der Seeschifferund
Seesteuerlenteauf deutschenKauffahrteischiffen. S. 3.

(Nr. 3010.) Bekanntmachung,betreffendden Befähigungsnachweisund die Brüfung der
Seeschiffer und Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen. Vom
16. Jannar 1904.

Al Grund des § 31 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich hat der
Bundesrat die nachstehenden

Vorschriften über denBefähigungsnachweis und die Prüfung der See=
schifferund Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen

erlassen:
I. Nachweis der Befähigung.

1.
Die Zulassungals SeeschifferoderSeesteuermannwird bedingtdurcheine

Prüfung gemäßdiesenVorschriftensowiedurchdenNachweisausreichendenSeh=
und FarbenunterscheidungsvermögensgemäßdenvomReichskanzlerzu erlassenden
Bestimmungen.

E 2.
Die für den Umfang der Gewerbebefugnisder Seeschifferund Seesteuer=

leute maßgebendeAbgrenzung der Fahrten bestimmt sich nach § 1 der Bekannt=
machung, betreffenddie Besetzungder Kauffahrteischiffemit Kapitänen und
Schiffsoffizieren,vom 16. Juni 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 247).

In Übereinstimmungmit der Bekanntmachungvom 16. Juni 1903 wird
die Gewerbebefugnisder einzelnenSchifferklassenund der Seesteuerleute,wie
folgt, festgesetzt:

1. Ein Schiffer auf Küstenfahrtist befugt:
deutscheKauffahrteischiffejederGröße, soweit sienichtzur Beförde=
rung von Reisendendienen,in der Nahfahrt,

Reichs-GEesetbl.1901. 2
Ausgegebenzu Berlin den 23. Januar 1904.
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Kauffahrteischiffevon wenigerals 200 KubikmeterBruttoraumgehalt,
soweit sie nicht zur Beförderungvon Reisendendienen, sowie
SeeleichterjederGröße in der Küstenfahrt

zu führen.
2. Ein Schiffer auf kleinerFahrt ist befugt:

deutscheKauffahrteischiffejederGröße, auchwennsiezur Beförderung
von Reisendendienen,in der Nahfahrt,

deutscheKauffahrteischiffevon weniger als 400 Kubikmeter Brutto=
raumgehaltsowieSeeleichterjederGröße in derKüstenfahrtund
der kleinenFahrt

zu führen.
3. Ein Schiffer auf großerFahrt ist befugt:

deutscheKauffahrteischiffejederArt und Größe in allen Fahrten
zu führen.

4. Ein Seesteuermannist befugt:
auf deutschenKauffahrteischiffenjeder Art und Größe in allen
Fahrten den Steuermannsdienstzu verrichten,

in dem Umfange der dem Schiffer auf kleinerFahrt zustehenden
Befugnis (Nr. 2) deutscheKauffahrteischiffezu führen.

84.
Die ZulassungzurSchifferprüfungfür Küstenfahrtwird bedingtdurchdie

Zurücklegungeinerauf den Ablauf des fünfzehntenLebensjahrsfolgendenmin=
destensfünfzigmonatigenFahrzeitzur See als Decksmann.

Als Fahrzeit zur See gilt die Fahrzeit auf Seeschiffenoder Seefischerei=
fahrzeugen. Von derFahrzeitmüssenmindestenszwölfMonate aufSegelschiffen
zugebrachtsein. Die Fahrt aufSeeleichternist nur bis zurDauer von zwanzig
Monaten anrechnungsfähig.

2
Die Zulassungzur Schifferprüfungfür kleineFahrt wird bedingtdurch

die Zurücklegungeiner auf den Ablauf des fünfzehntenLebensjahrsfolgenden
mindestenssechzigmonatigenFahrzeitzur See als Decksmann.

Von der Fahrzeit müssenmindestenszwölf Monate auf Segelschiffen—
mit Ausschluß von Kustenfischereifahrzeugen— außerhalb der Küstenfahrt nach
vollendetemachtzehntenLebensjahrezugebrachtsein. Die Fahrt auf Seeleichtern,
auf Küstenfischereifahrzeugenoder im Trajektdienstist nur bis zur Dauer von
dreißigMonaten anrechnungsfähig. · ·

§6.
Die Zulassungzur Steuermannsprüfungwird bedingtdurchdie Jurück=

legung einer auf den Ablauf des vollendetenfünfzehntenLebensjahrsfolgenden
mindestensfünfundvierzigmonatigenFahrzeitzur See als Decksmann.
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Von der Fahrzeit müssenmindestensvierundzwanzigMonate entwederals
Vollmatrose auf Kauffahrteischiffen,davon zwölf Monate auf einem Segelschiff,
oder als Obermatrose in der KaiserlichenMarine, und zwar mindestenszwölf
Monate auf See gehenden,mit voller Takelung versehenenSchiffenzugebracht
sein. Auch kann die Vollmatrosenfahrzeitauf einemausschließlichzur Ausbildung
von SeeleutenbestimmtenFahrzeuge(Schulschiff)zurückgelegtwerden.

Die Fahrzeitauf Seeleichtern,auf Küstenfischereifahrzeugenoderim Trajekt=
dienstist nichtanrechnungsfähig.

-- §7.
Die Zulassungzur Schifferprüfungfür großeFahrt wird bedingtdurch:
a) die Zurücklegungeinerauf die Zulassungals Steuermann folgenden
mindestensvierundzwanzigmonatigenFahrzeitalsSteuermannin mittlerer
oder großer Fahrt oder auf Schiffen von mindestens400 Kubikmeter
Bruttoraumgehaltin kleinerFahrt oderals Schiffer auf kleinerFahrt.
Die Fahrzeitauf Seeleichternoderim Trajektdienstist nichtanrechnungs=
fähig,

b) die Ausführung von nautischen Beobachtungen und Berechnungen
währenddieserFahrzeitund die VorlegungdieserBerechnungen.

88.
Als Schiffer auf großer Fahrt sind ohne vorgängigeAblegung der vorge=

schriebenenSchifferprüfungzuzulassen: ·
a) ehemaligeOberleutnantszur See und SeeoffizierehöhererDienstgrade
desaktivenStandesderKaiserlichenMarine nachZJurücklegungeinerauf
denAblauf des fünfzehntenLebensjahrsfolgendenmindestensneunund=
sechzigmonatigenFahrzeitzur See;

b) ehemaligeAngehörigedes aktivenStandes der KaiserlichenMarine,
welchedieSeeoffiziershauptprüfungbestandenhaben,nachZurücklegung
einer auf denAblauf des fünfzehntenLebensjahrs folgendenmindestens
neunundsechzigmonatigenFahrzeitzur See, vonwelchermindestensvier=
undzwanzigMonate in demDienstgradals Leutnantzur See oderals
Steuermannin denim 7 untera bezeichnetenFahrtenzugebrachtsind.

6 9.
Als Steuermannist ohnevorgängigeAblegungderSteuermannsprüfung

derjenigezuzulassen,welcherdie Seeoffiziershauptprüfungbestandenund eine auf
denAblauf desfünfzehntenLebensjahrsfolgendemindestensfünfundvierzigmonatige
Fahrzeit zur See, darunter zwölf Monate als Vollmatrose auf Segelschiffen,oder
als Obermatroseoder in einemhöherenDienstgrad auf seegehenden,mit voller
TakelungversehenenSchiffen der KaiserlichenMarine zurückgelegthat.

2



S

r

* 6 *6

10. 2
Der Fahrzeit als Steuermann (#7 lit. a) ist diejenigeFahrzeit zur See

gleichzu achten,welchein derKaiserlichenMarine nachder in derMarine oder
vor einerstaatlichen Prüfungskommission bestandenenSteuermannsprüfung als
DeckoffizieroderdiensttuenderSteuermannzurückgelegtist.

11.
Anträge auf Zulassungzum Gewerbebetriebauf Grund der 9§ 8 und 9

sind unterBeifügung der Nachweiseüber den bekleidetenDienstgradoder das
BestehenderSeeoffiziershauptprüfung,über dievorgeschriebeneFahrzeit und über
ausreichendesSeh= und Farbenunterscheidungsvermögenan diesenigeLandes=
regierungzu richten,in derenGebietedas Gewerbezuerstbetriebenwerdensoll.

II. Zusammensetzung der Prüfungskommissionen und Verfahren
bei den Prüfungen.

A. Schifferprüfung für Küstenfahrk.
12.

Zur Abnahme der Schifferprüfungenfür Küstenfabrtwerdenvon den
LandesregierungenKommissioneneingesetzt,welcheaus drei Mitgliedern, darunter
mindestenszweiSeeschiffahrtskundigen,bestehen.Der VorsitzendederKommission
wird aus der Zahl der Mitgliedervon der Landesregierungbestimmt.

6W13.
Die Prüfungstermine werdenvon demVorsitzendenderPrüfungslommission

nach Bedarf angesetztund dem Reichs=Prüfungsinspektor(9 50) mitgeteilt.
Die Meldung zur Prüfung geschiehtbei demVorsitzendenunter Beifügung

des Geburtsscheins sowie der Nachweiseüber die vorgeschriebeneFahrzeit G 4)
und über das Seh- und Farbenunterscheidungsvermögen(# 45).

Der Vorsitzendeentscheidet— im ZweifelsfallenachAnhörungder anderen
Mitglieder der Kommission— über die Zulassungund teilt das Ergebnis dem
Prüflinge vor Beginn der Prüfung mit.

Ein Auszug aus denNachweisenüber die erfülltenZulassungsbedingungen
ist demProtokolle(6 47) beizufügen.

14.
Die Prüfung ist eine mündlicheund erstrecktsich auf die in Anlage l ge=

nanntenGegenstände.Sie wird von sämtlichenKommissionsmitgliedernabge=
halten. Diesehabensichzu vergewissern,ob der Prüfling die Prüfungsgegen=
ständein einemfür die praktischeAnwendungausreichendenMaße beherrscht.

Gleichzeitigdürfennichtmehrals zwölf Prüflinge geprüftwerden.
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Über den Ausfall der Prüfung entscheidetdieKommission nachStimmen=
mehrbeitdurchErteilung einesder Prädikate: „Bestanden“ oder„Nicht bestanden“.
Die AbstimmungjedesKommissionsmitgliedsist im Protokolle(§47)zu vermerken.

l15.
Wer die Prüfung bestandenhat, erhältein von derPrüfungskommission

ausgefertigtesPrüfungszeugnis. Genügt der Inhaber den Anforderungenin
betreffdes Seh=und Farbenunterscheidungsvermögensnicht, so ist dies in dem
Prüfungszeugnissezu vermerken.

Wer die Prüfung nichtbestandenhat, kann zu ihrer Wiederholung inner=
halb desReichsgebietserstnacheiner von derPrüfungskommissionfestzusetzenden
Frist von mindestenseinemMonate zugelassenwerden.

B. Schifferprüfung für kleine Fahrt.
*16.

Am Sitz jederöffentlichenNavigationsschuleund nachBedarf an Navi=
gationsvorschulenwird eineKommissionzur Abnahmeder “ für
kleineFahrt errichtet.

Die Prüfungskommission bestehtaus drei Mitgliedern:
1. einemVorsitzenden,
2. einemNavigationslehreran eineröffentlichenNavigationsschule,
3. einemSeeschiffahrtskundigen.
Die Mitgliederwerdenvon der Landesregierungernannt.

U17.
Die Prüfungsterminewerdenvon dem Vorsitzendender Prüfungskom=

missionnachBedarf angesetztund demReichs=Prüfungsinspektormitgeteilt.
Die Meldung zur Prüfung geschiehtbei demVorsitzendenunterBeifügung

des Geburtsscheinssowie der Nachweiseüber die vorgeschriebeneFahrzeit (§ 5)
und über das Seh= und Farbenunterscheidungsvermögen(#45).

Der Vorsitzendeder Kommission entscheidet— im Zweifelsfalle nach An=
hörungder anderenMitglieder derKommission— über dieZulassungund teilt
das Ergebnis demPrüflinge vor Beginn der Prüfung mit.

. r
Die Prüfung erstrecktsich auf die in Anlage II genanntenGegenstände

und zerfällt in
a) eine schriftliche,
b) eine praktischeund
c) eine mündliche.
Die mündlichePrüfung bildetden Schluß.
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*“w.
In der schriftlichenPrüfung erhält derPrüfling je eineAufgabe aus den

in AnlagelI mit einemStern () bezeichnetenFachern.

6•20.
Während der schriftlichenPrüfung ist durch geeigneteMaßnahmen,

namentlichdurch steteAufsicht über die Prüflinge und durch derenAbsonderung
von einanderdafür Sorge zu tragen, daß sie keinerleifremdeHilfe und außer
nautischenTafeln und EphemeridenkeineBücher und Schriften benutzen. Ein
Prufling, welcherden ihm angewiesenenPlatz ohne besondereErlaubnis verläßt,
gilt als zurüuckgetreten.

6ov1.
Für jedesFach der schriftlichenPrüfung (AnlageII) läßt der Reichskanzler

einegrößereAnzahl Aufgabenentwerfen.
Diese werdenin geschlossenePakete vereinigt, so daß je eineAufgabe der

im § 19 bezeichnetenFächer darin enthaltenist.
Eine für den Bedarf hinreichendeZahl dieserPakete sowie die Lösungen

der Rechnungsaufgabenwerdenden Prüfungskommissionenzugesandt.

822.
Jeder Prüfling wählt unter wenigstenszehnPaketen eines zu seinerBe—

arbeitung und vermerkt darauf seinen Namen. Das Paket wird durch ein
Mitglied derPrüfungskommissiongeöffnetund auf dieRichtigkeitseinesInhalts
geprüft. Dem Prüflinge wird je ein Aufgabenblatt übergeben,auf welcheser
die vollständigeLösungder Aufgabeund seinenNamenmit Tinte einzutragen
hat, ohnedabei anderesPapier zum Schreiben oderRechnenzu benutzen.

Die Nummer jederAufgabe sowie die Zeit, zu welcherjede Lösung be=
gonnenund beendetist, wird durch ein Kommissionsmitgliedin der dafür her=
gestelltenÜbersichtvermerkt.

Nach BeendigungjederLösunghat der Prüfling das Aufgabenblattan
die Prüfungskommissionabzugeben.

Der Vorsitzendeist befugt,einemPrüflinge, welcherungebührlichlange
an einerAufgabearbeitet,eineFrist zu setzen,innerhalbder die Arbeit abge=
gebenwerdenmuß.

Die Lösungsblätter jedes Prüflinges werden zusammenmit einem von
einemKommissionsmitgliedezu beglaubigendenAuszug aus denNachweisenüber
die erfülltenZulassungsbedingungensowiedenZusammenstellungenderErgebnisse
der Prüfung zu einemPrüfungsheftevereinigt.

g23.
Die von denPrüflingen bearbeitetenLösungender schriftlichenAufgaben

werdenvon zweiMitgliedernderPrüfungskommission,welcheNautikersindund



—- 9 —

vomVorsitzendenhierzubestimmtwerden,unter kurzerAndeutungder gefundenen
Fehler mittels schriftlicherRandbemerkungenbeurteilt,wobei jederLösung eine
der Zensuren: „Genügend“ oder „Nicht genügend“ erteilt wird. Besteht Un=
einigkeitüber eine zu erteilendeZensur, so entscheidetdie Prüfungskommission
nachStimmenmehrheit. » ,

Ist derVorsitzendederPrüfungskommissionNautiker, so kann dieLandes—
regierungihm dieRevisionder von anderenMitgliedernderPrüfungskommission
erteiltenZensurenund derenendgültigeFeststellungübertragen.

Die Brüflinge, welchenin den FächernC., C: und C, der Anlage II
und außerdemmindestensnoch in drei anderenFächern die Zensur »Genügend«
erteilt ist, erhaltenfür den Gesamtausfalldas Prädikat „Bestanden“. Die
übrigenPrüflinge erhaltendas Prädikat „Nicht bestanden“. .

Z24.
Währendodernach der schriftlichenPrüfung hält derNavigationslehrerG 16) in Gegenwarteines anderenMitglieds der Prüfungskommissioneine

praktischePrüfung in der Handhabung des Spiegeloktanten(Anlage II) ab.
Ist derVorsitzendederPrüfungskommissionNautiker, so kanner die Prü=

fung selbstabhalten.
Über den Ausfall der praktischenPrüfung entscheidetderjenige,welchersie

abgenommenhat, durchErteilungeinesder Prädikate:„Bestanden“oder„Nicht
bestanden“.

25.
Nur wer in der schriftlichenund in der praktischenPrüfung das Prädikat

„Bestanden“erhaltenhat, wird zur mündlichenPrüfung zugelassen.Dem hier=
nachAusgeschlossenenwird dies von demVorsitzendenzu Protokoll eröffnet.

*26.
Die mündlichePrüfung wird von sämtlichenKommissionsmitgliedernab=

gehalten. Diese haben sichzu vergewissern,ob der Prüfling die Lehren seinesFaches,soweitsieGegenstandderPrüfung sind, wirklichverstanden,sich zu eigengemachtund in derenAnwendungGeläufigkeiterworbenhat.
Die Prüfung kannsichauf alle in Anlage II bezeichnetenFächererstrecken.

Sie ist vorzugsweiseauf diejenigenFächer zu richten, in denen schriftlichnicht
geprüft worden ist oder die schriftlichenLeistungen ungenügend waren. Die
mündlichePrüfung wird so lange fortgesetzt,bis sämtlicheMitglieder der Prüfungs=
kommissionüberdenGrad der Befähigungdes Prüflinges sichein genügendes
Urteil gebildethaben.

Gleichzeitigdürfennichtmehrals zwölf Prüflinge mündlichgeprüftwerden.
» §27.
Über den Ausfall der mündlichenPrüfung entscheidetdie Prüfungskom—missionnachStimmenmehrheitdurchErteilung einesderPrädikate:„Bestanden“und„Nicht bestanden“.



Die AbstimmungjedesKommissionsmitgliedsmuß im Prüfungsbeftever=
merktwerden.

*28.
Prüflinge, welchein der mündlichen Prüfung nicht bestehen,haben die

ganze Prüfung nicht bestanden. Sie müssen bei Wiederholung der Prufung
auch die schriftlicheund praktischePrüfung nochmals ablegen)für denFall, daß
dieWiederholungbinnenJahresfrist vor derselbenPrüfungskommission stattfindet,
kann die nochmaligePrüfung in Abschnitten,in denender Prüfling früherbe=
standenhat, erlassenwerden. Dem Prüfling ist bei der Zuruckweisungzu er=
öffnen,inwieweitihm ein solcherNachlaßgewährtwird.

929.
Die in jedem der drei Prüfungsabschnitte erteilten Prädikate werden in

das Prüfungshefteingetragen.
Die Prüfungskommissionkann nachStimmenmehrheiteinzelnenPrüflingen

bei hervorragendenLeistungen in allen drei Prüfungsabschnittenfür den Gesamt=
ausfall der Prüfung das Prädikat: „Mit Auszeichnungbestanden“zuerkennen.

30. «
Wer die Prüfung bestandenhat, erhält ein von der Prüfungskommission

ausgefertigtesPrüfungszeugnis. Genügt der Inhaber den Anforderungenin
betreffdes Seh- und Farbenunterscheidungsvermögensnicht, so ist dies in dem
Prüfungszeugnissezu vermerken.

#31.
Wer die Prüfung nichtbestandenhat, kann zu derenWiederholunginner=

halb des Reichsgebietserstnach einer von der Prüfungskommission festzusetzenden
Frist von mindestenszweiMonaten zugelassenwerden.

Einem Prüflinge, welcherwährend der Prüfung zurücktritt,kann, wenn
er nicht schonin einemPrüfungsabschnittenicht bestandenhat, von der Prüfungs=
kommissiongestattetwerden, die Prüfung vor Ablauf von zwei Monaten zu
wiederholen. Ist der Rücktritt erst nach dem Bestehender schriftlichenund der
praktischenPrufung erfolgt, so kann dem Prüflinge der im §28 vorgesehene
Nachlaßgewährtwerden.

Wer bei der Prüfung fremdeHilfe oder nicht gestatteteBücher, Tafeln
oder Geräte benutzt,wird von derFortsetzungder Prüfung ausgeschlossenund zu
einerneuenPrüfung erstnachsechsMonatenwiederzugelassen.DerselbeNachteil
trifft solche,welcheihrenMitprüflingen helfenoder unerlaubteHilfe verschaffen.

C. Steuermannsprüfung und Schifferprüfung für große Fahrt.

#32.
Am Sitze jederöffentlichenNavigationsschulewird von derLandesregierung

eineKommissioneingesetzt,welcheje nach der Bestimmungder Schule Steuer=
mannsprüfungenoderSchifferprüfungenfür großeFahrt abnimmt.
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Die Kommissionbestehtaus fünf Mitgliedern:
einemVorsitzenden;
zwei an öffentlichenNavigationsschulenangestelltenNavigationslehrern,
von denenbei der Abhaltungvon Schifferprüfungennur einerder
am Sitze der PrüfungskommissionbefindlichenNavigationsschulean—
gehörendarf;

zwei Seeschiffahrtskundigen,welcheentwederOffiziereder Kaiserlichen
Marine oderSchiffsführerauf großerFahrt sindodergewesensind.

833.
Die Prüfungskommissionenmachendie Prüfungsterminebekannt. Sie

habengleichzeitighiervondemReichs=Prüfungsinspektor(§ 50)Kenntniszu geben.

34.
Der Meldung zur Steuermannsprüfungmüssenbeigefügtwerden:
a) der Geburtsschein,
b) die Nachweiseüber die im § 6 vorgeschriebeneFahrzeitzur See,
) die Nachweiseüber Seh= und Farbenunterscheidungsvermögen§ 45).

∆35.
Der Meldung zur Schifferprüfungmüssenbeigefügtwerden:
a) dus Zeugnis über die Zulassungals Steuermann,
b) die Nachweiseüber eine auf die Zulassung als Steuermann folgende
mindestensvierundzwanzigmonatigeFahrzeit als Steuermannauf den
im 7 unter a bezeichnetenFahrten oderals Schiffer auf kleinerFahrt,

T) die Aufzeichnungenüber die während dieser Fahrzeit ausgeführten
nautischenBeobachtungenund Berechnungen(6 7 lit. b),

c) die Nachweiseüber Seh= und Farbenunterscheidungsvermögen(§ 45).
Der Vorsitzendeentscheidet— im Zweifelsfalle nach Anhörung anderer

Mitglieder der Kommission — über die Zulassung und teilt das Ergebnis dem
Antragstellervor Beginn der schriftlichenPrüfung mit.

# 36.
Die Prüfung erstrecktsichauf diein AnlageIII beziehungsweiseAnlageIV.

genanntenGegenständeund zerfällt in
a eine schriftliche,
P) eine praktischeund
J) einemündlichePrüfung.
Die mündlichePrüfung bildetden Schluß.

37.
In der schriftlichenPrüfung erhält der Prüfling je eineAufgabe aus den

in AnlageIII beziehungsweiseAnlageIV mit einemStern (7)bezeichnetenFächern.
Reichs=Gesetzbl.1904. 3



38.
Für jedes Fach der schriftlichenPrüfung (Anlagen III und IV) läßt der

ReichskanzlereinegrößereAnzahl Aufgabenentwerfen.
Diesewerdenin geschlossenePaketevereinigt,so daß je eineAufgabeder

im 9 37 bezeichnetenFächerdarin enthaltenist.
Eine für den Bedarf hinreichendeZahl dieserPakete sowie die Lösungen

der Rechnungsaufgabenwerdenden Prüfungskommissionenzugesandt.

g 39.
JederPrüfling wählt unterwenigstenszehnPaketeneineszu seinerBe—

arbeitungund vermerktdarauf seinenNamen. Das Paket wird durcheinMit=
glied der Prüfungskommission geöffnet und auf die Richtigkeit seines Inhalts
geprüft. Dem Prüflinge wird je ein Aufgabenblattübergeben,auf welcheser
die vollständigeLösung der Aufgabe und seinenNamen mit Tinte einzutragen
hat, ohnedabeianderesPapier zum SchreibenoderRechnenzu benutzen.

Die Nummer jederAufgabe sowiedie Zeit, zu welcherjedeLösung be=
gonnenund beendetist, wird durchein Kommissionsmitgliedin der dafür her=
gestelltenÜbersichtvermerkt.

Nach BeendigungjederLösung hat der Prüfling das Aufgabenblattan
die Prüfungskommissionabzugeben.

Der Vorsitzendeist befugt, einemPrüflinge, welcherungebührlichlange
an einerAufgabearbeitet,eineFrist zu setzen,innerhalbderdieArbeitabgegeben
werdenmuß.

Die Aufgabenaus denFächern:DeutscheSprache,Arithmetik,Planimetrie,
Pbysik, MathematischeGeographie,Luft= und Meeresströmungenund Schiffs=
tagebuchsind tunlichstam erstenTage der schriftlichenPrüfung zu bearbeiten.

Die LösungsblätterjedesPrüflinges werdenzusammenmit einemvon
einemKommissionsmitgliedezu beglaubigendenAuszug aus denNachweisenüber
die erfülltenZulassungsbedingungensowiedenZusammenstellungenderErgebnisse
derPrüfung zu einemPrüfungsheftevereinigt.

&40.
Die von den Prüflingen bearbeitetenLösungender schriftlichenAufgaben

werden von zwei Mitgliedern der Prüfungskommission, welcheNautiker sind,
darunterbeidenSchifferprüfungenfür großeFahrt demauswärtigenNavigations=
lehrer, im übrigen nachBestummungdes Vorsitzenden,unterkurzerAndeutung
der gefundenenFehler mittels schriftlicherRandbemerkungenbeurteilt, wobei jeder
LösungeinederZensuren:„Genügend“oder„Nicht genügend“erteiltwird. Besteht
Uneinigkeitüber einezu erteilendeZensur, so entscheidetdie Prüfungskommission
nachStimmenmehrheit.

Ist der VorsitzendederPrüfungskommissionNautiker,so kann dieLandes=
regierungihm die Revision der von anderenMitgliedernerteiltenZensurenund
derenendgültigeFeststellungübertragen.



DiejenigenPrüflinge, welchebei der Steuermannsprüfungin jedemder
sechsFächerC., C) Cn, Cu# Ce und Co der Anlage llI, bei der Schifferprüfung
in jedemder siebenFächerCl, Co C, Cn, Cs, Co undD, der AnlageIV und
außerdembei der Steuermannsprüfung mindestensnoch in fünf Fächern aus ·
(Nautik) und D (Seemannschaft)sowie in drei weiterenFächern, bei der Schiffer=
prüfungmindestensnochin vier FächernausC (Nautil)sowiein vierweiteren
Fächerndie Zensur„Genügend“erteilt ist, erhaltenfür denGesamtausfalldas
Prädikat „Bestanden““.Die übrigen Prüflinge erhaltendas Prädikat „Nicht
bestanden“.

41.
Während oder nach der schriftlichenPrüfung wird nachnähererAnordnung

desVorsitzendenvon einemNavigationslehrerodervon demVorsitzenden,wenn
dieserNautikerist, in GegenwarteineszweitenMitglieds derPrüfungskommission
einepraktischePrüfung abgehalten.Diese hat sichauf denGebrauchund die
Berichtigungder Spiegelinstrumente,namentlichdes Oktantenund Sextanten,
sowie auf die Benutzungdes künstlichenHorizonts zu erstrecken,bei Schiffer=
prüfungenaußerdemnochauf die Einrichtungund denGebrauchderBarometer
und Thermometer(Anlage III C, und Co sowie Anlage IV Ce, Co und Ca).

Jedem Prüflinge müssenin der praktischenPrüfung mindestensvier ver=
schiedeneAufgabengestelltwerden.

Ob eineAufgabe„genügend"gelöstwordenist, entscheidetderjenige,welcher
die Prüfung abgenommenhat. Nur die Prüflinge, welchemindestensdie
Hälfte der ihnengestelltenAufgaben„genügend“gelösthaben, erhaltenfür die
praktischePrüfung dasPrädikat„Bestanden“)dieübrigendasPrädikat„Nicht
bestanden“.

*2.
Die 9 25 bis 31 findenauf die Steuermannsprüfungund die Schiffer=

prüfung für großeFahrt entsprechendeAnwendung. Jedoch kann die Prüfung
im Falle desNichtbestehensnichtvor Ablauf von dreiMonaten wiederholtwerden.

D. GemeinschaftlicheBestimmungenfür sämtlicheHrüfungen.
43.

Wer einemPrüflinge behufs der Vorbereitung zur Prüfung Privat=
unterrichterteilthat, darf derPrüfungskommissionnichtangehören.

(44.
Ob einemündlichePrüfung öffentlichabzuhaltenist, bestimmtdieLandes=

regierung.
* 4.

Die denNachweisenüber das Sehvermögenzu Grunde liegendeUnter=
suchungdarf nichtmehr als zwölfMonate vor derPrüfung stattgefundenhaben.

3*



Bei der Schifferprüfung für große Fahrt beträgt die entsprechendeFrist
achtundvierzigMonate.

46.
Die Prüfungsgebührenmüssenvor Beginn derPrüfung eingezahltwerden.

Sie betrageneinschließlichdes etwaigenStempels für
a) die Schifferprüfung fur Küstenfahrt4 5 Mark,.
b) die Schifferprüfung für kleineFahrt.11 15 Mark,
Wqo)die Steuermannsprüfngg — 15 Mark,
ch die Schifferprüfungfür großeFahrt .. . . . . . . . . . . . . . .. 30 Mark.

& 47.
Über jedePrüfung wird ein kurzes, von allen Kommissionsmitgliedernzu

unterschreibendesProtokoll aufgenommen,das nebstden schriftlichenArbeiten bei
den Kommissionsaktenverbleibt.

Über diePrüfungsverhandlungendürfenan UnbeteiligtekeineMitteilungen
gemachtwerden.

48.
Die Befähigungszeugnissewerdenauf Grund der Prüfungszeugnissenach

nähererBestimmungder Landesregierungausgefertigt.Hat der Prüfling den
Anforderungenin betreffdes Seh= und Farbenunterscheidungsvermögensnicht
genügt,so darf ihm ein Befähigungszeugnisnichterteiltwerden.

Im Falle der Erteilung emeshöherenBefähigungszeugnisseswerdendie
niedrigerenBefähigungszeugnissezurückbehalten.

49.
Die Formularezu denPrüfungs=undBefähigungszeugnissenwerdenvom

Reichskanzlerfestgestellt.
50.

Zur BeaufsichtigungdesSteuermanns=undSchifferprüfungswesensbestellt
der Reichskanzlernach Anhörung des Bundesratsausschussesfür Handel und
Verkehr die erforderlicheAnzahl von Inspektoren (Reichs=Prüfungsinspektoren).

Diesehabendarauf zu achten,daß die in bezugauf die Prüfungener=
lassenenVorschriftenbefolgt und daß überall gleichmäßigeAnforderungenan
die Prüflinge gestelltwerden.

Sie sind insbesonderebefugt:
1. gegendie denbestehendenVorschriftenzuwidererfolgteZulassungeines
Prüflinges Einspruchzu erheben;

2. den Prüfungen und den Verhandlungen der Prüfungskommissionen
beizuwohnenund von denschriftlichenArbeitender Prüflinge Einsicht
zu nehmen;



3. bei der mündlichenPrüfung einzelneGegenständezu bezeichnen,aus
welchenden Prüflingen Fragen vorzulegensind; dabei hat der Vor=
sitzendeder Prüfungskommissionetwaigeauf Vertiefung oder Ver=
schärfungder Prüfung im Einzelfalle gerichteteihm kundgegebene
Wünschedes Reichs=PrüfungsinspektorsschonwährendderPrüfung
zu erfüllen,sofernnichtsachliche,albald geltendzu machendeBedenken
dagegenbestehen;

4. gegendie Entscheidungder PrüfungskommissionEinspruchzu erheben,
falls dieseeinesder Prädikate: „Bestanden“, „Mit Auszeichnungbe=
standen“oder„Nicht bestanden“denVorschriftenzuwiderzu erteilen
beabsichtigt.

Wird in einemsolchenFalle eineVerständigungnicht erzielt, so hat der
Reichs=Prüfungsinspektorsofort dem ReichskanzlerBericht zu erstatten,welcher
in der Sache entscheidet.

III. Allgemeine sowie Übergangs= und Schlußbestimmungen.
51.

Der Reichskanzlerkann im Einverständnissemit der beteiligtenLandes=
regierungin einzelnenFällen Ausnahmenvon diesenVorschriftenzulassen.

52.
Die vorstehendenVorschriftenfindenauf Hochseefischereifahrzeugenur nachMaßgabeder für sie ergehendenbesonderenVorschriftenAnwendung.

8.
Die auf Grund der bisherigenVorschriftenausgestelltenBefähigungs=

zeugnisseals Seeschiffer oder Seesteuermann behalten auch nach dem Inkraft=
treten dieserVorschriften ihre Gültigkeit mit derMaßgabe, daß derUmfang der
Befugnis der einzelnenGruppen sichkünftig nach§3dieser Vorschriftenbestimmt.Auf Antrag erhaltendie Inhaber ein Befähigungszeugnisder entsprechendenGruppenachMaßgabe dieserVorschriften.

54.
Die vorstehendenVorschriftentretenam 1. Juli 1904 an die Stelle derjetzt geltendenVorschriften (Bekanntmachung, betreffendden Nachweis der Be=fähigung als Seeschifferund Seesteuermann auf deutschenKauffahrteischiffen,vom 6. August1887 [Reichs=Gesetzbl.S. 3951, Bekanntmachung,betreffenddieBefähigungszeugnissefür Schiffer auf kleinerFahrt mit Hochseefischereifahrzeugenund die Berechnungder Steuermannsfahrzeit,vom 15. Juni 1888 [MReichs=





Aulage I.

GegenständederHrüfung zumSchiffer auf Küstenfahrt.

Seemannschaft.
1. Kenntnis der Vorschriften zur Verhütung des Zusammenstoßensder

Schiffe auf See, über das Verhalten nach einemZusammenstoßesowie
über Not= und Lotsensignale.
Kenntnis der Rettungsmaßregelnbei Strandungen und anderenSee=
unfällen.

3. Kenntnis in derBenutzungderSeekartenim BereichederKüstenfahrt.

1

Gegenstände der Hrüfung zum Schiffer auf
kleiner Fabrt.

A. Sprachen.
DeutscheSprache bis zur Fähigkeit, gegebeneFragen aus dem Gebiete

der BerufstätigkeitdemInhalt und Ausdruckenachschriftlichund mündlichge=
nügendzu beantworten.

Die Landesregierungenkönnenin einzelnenFällen aus besonderenGründen
die gleicheKenntnis eineranderenSprache für genügenderklären.

B. Mathematik.
*1. Grundrechnungsartenmit gewöhnlichenBrüchen,Dezimalbrüchenund

Regeldetri.
2. EinfacheregeometrischeBegriffe von Linien, Winkeln und Dreiecken

sowievon demKreiseund der Kugel.

C. Nautik.
1. Begriff der geographischenBreite und Länge.
*2. Aufstellungund Gebrauchder Steuerkompasse.

Anmerkung. Die mit bezeichnetenFächerwerden in der schriftlichenPrüfung
bearbeitet.



*
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Einrichtungund Benutzungder gebräuchlichenLoggs.
Besteckrechnungnach Kurs und Distanz sowienach Koppelkurs;Be=
richtigung der Kurse für Abtrift des Schiffes sowie für Ablenkung
und Mißweisung des Kompasses.
Gebrauchder Seekarten.

BestimmungderBreite aus der Meridianhöheder Sonne.
BerechnungderHoch=und Niedrigwasserzeit.
Führung desSchiffstagebuchs.

D. Seemannschaft. )
Kenntnis der baulichenEinrichtungenund Ausrüstung der Seeschisfe.
Auf= undAbtakelung der Seeschiffe.
Stauung der Ladung.
Kenntnis der Unfallverhütungsvorschriftender Seeberufsgenossenschaft.
Schiffsmanöverbei jedemWetter.
Kenntnis der Vorschriften zur Verhütung des Zusammenstoßens der
Schiffe auf See, über das Verhalten nach einem Zusammenstoße
sowieüberNot=und Lotsensignale.
Gebrauchdes Internationalen Signalbuchs.
KenntnisderRettungsmaßregelnbei Strandungenund anderenSee=
unfällen.

Anlage III.

A. Sprachen.
DeutscheSprachebis zurFähigkeit,gegebeneFragenaus demGebiete
der Berufstätigkeit dem Inhalt und Ausdrucke nach schriftlichund
mündlichgenügendzu beantworten.















Reichs=Gesetzblatt.
MÆ 3.

Inhalt: Geset,, betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür das Rechnungs=
jahr 1903. S. 25. — Gesetz, betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zum Haushalts=Etat für
die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1903. S. 27.

(Nr. 3011.) Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1903. Vom 25.Januar 1904.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdesVundesratsund
des Reichstags,was folgt:

I.
Der diesemGesetzals AnlagebeigefügteNachtragzumReichshaushalts=Etat

für dasRechnungsjahr1903 tritt demReichshaushalts=Etatfür dasRechuumas
jahr 1903 hinzu.

6+62.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=

ordentlicherAusgabendie Summe von 1 496 000Mark im Wege desKredits
flüssigzu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 25. Januar 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1904. 6

Ausgegebenzu Berlin den2. Februar1904.



Nachtrag
zum

Reichshaushalts-Etatfür das Rechnungsjahr1903.

Für das
« Rechnungsjahr

Kap. Tit. Ausgabe und Einnahme. 1903
treten hinzu

Mark.

Einmalige Ausgaben.

a. Ordentlicher Etat.

II. Auswärtiges Amt.
2a.5.Kolonialverwaltnng...........................·.... 1496000

b. Außerordentlicher Etat.
16. VII. Juschuß zu denAusgaben des ordent=

lichen Etaoo. 1496000

Einnahme.

19. IXa. Juschuß des außerordentlichen Etats 1496000

XII. AußerordentlicheDeckungemittel.
22. Aus der Anleihe.

1. Zu einmaligenAusgaben für RechnungderGesamtheitaller
Burmesstäaten. J.. . 1 406000

Berlin im Schloß, den 25. Januar 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ5.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffend eine IX. Ausgabe der dem Internationalen Übereinkommenüber den
EisenbahufrachtwerkehrbeigefügtenListe. S. 335. -

Nr. 3014.) Bekanntmachung, betreffendeine IX. Ausgabe der dem Internationalen Überein—ung , —
kommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. Vom 5. Februar
1904.

D. demInternationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehrvomI1I.Oktober1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf welchediesesÜber=
einkommenAnwendungfindet(VIII. Ausgabe von 1903, Reichs=Gesetzbl.von
1903 S. 125ff.), ist unter Berücksichtigungder inzwischeneingetretenenAnde=rungen in dernachstehenden,vomZentralamtefür deninternationalenEisenbahn=
transportmitgeteiltenFassungneu aufgestelltworden:

ListederGisenbahnstrechen,
auf welche

das InternationaleÜbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet.

IX. Ausgabevom 1. Januar 1904.

Deutschland.
A. Den deutschenVerwaltungen betriebene Babnen und Bahnstrecken.

I. Staats=und unter StaatsverwaltungstehendeEisenbahnen.
1. Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen.
2. Militäreisenbahn.
3. Königlich PreußischeStaatseisenbahnen— einschließlichdergeineinschaftlich
mit ihnenbetriebenenGroßherzoglichHessischenStaatseisenbahnen— sowie
die unter preußischerStaatsverwaltung stehendenPrivatbahnen, mit
Ausschluß:
a) der OberschlesischenschmalspurigenSweigbahnen.

Reichs=Gesehbl.1004. 9
Ausgegebenzu Berlin den17.Februar 1904.









Vorwohle-—-EmmerthalerEisenbahn.
WestfälischeLandeseisenbahn.
Wittenberge-Perleberger Eisenbahn.
Die von der Direktion der WürttembergischenEisenbahngesellschaftbe=
triebenenNebenbahnen:
a) Amstetten—Laichingen;
b) Ebingen—Onstmettingen;
T) Gaildorf—Untergröningenund
4) Nürtingen—Neuffen.

Die von derDirektionderWürttembergischenLokaleisenbahnenbetriebenen
Nebenbahnen:
a) Aalen-Ballmertshofen;
5) Reutlingen—Gönningen.
Ischipkau—-FinsterwalderEisenbahn.

93,

deutscher Eisenbahnverwaltungen besinden.

I. RussischerVerwaltungen.
Die von der St. Petersburg- WarschauerEisenbahnbetriebeneStrecke
von der russisch=deutschenGrenzebei Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.
Die von den Südwestbahnen betriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenzebei Prostkenbis Prostken.

GrenzebeiIllowo bis Illowo.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von der Kaiser Ferdinands=NordbahnbetriebeneStreckevon der
österreichisch=deutschenGrenzebei Myslowitz bis Myslowitz.
Die von der OsterreichischenNordwestbahnbetriebeneStreckevon der
österreichisch=deutschenGrenzebei Wichstadtlbis Mittelwalde.
Die von der Österreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebeneStreckevon der österreichisch=deutschenGrenzebeiMittelsteinebis
Mittelsteine.

Die von derSüdnorddeutschenVerbindungsbahn betriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Liebau bis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.
Die von derBöhmischenNordbahnbetriebeneStreckevon der österreichisch=
deutschenGrenzebei Ebersbachbis Ebersbach.





c)beiAachenbisAachme
d) beiDalheimbisDalheim?)
e) bei Gronau bis Gronau!).

124. Die von derGesellschaftfür denBetrieb vonniederländischenStaatseisen=
bahnen betriebeneund von der Holländischen Eisenbahngesellschaftmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenze bei Elten bis
Emmerich.
Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenzebei Gildehaus
bis Salzbergen.

126. Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneStreckevon
der niederländisch=deutschenGrenzebei Alstättebis Ahaus.

VI. DänischerVerwaltungen.
127. Die von denDänischenStaatsbahnenin Gemeinschaftmit denGroß=

herzoglichMecklenburgischenStaatseisenbahnenbetriebeneOampffähren=
verbindung Warnemünde—Gijedser.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon deutschenVerwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Jiffer 26 bis und mit 48.
Dänemark, Siffer 3, 4.
Frankreich,Ziffer10, 20, 21, 22, 23, 24.
Luxemburg,Ziffer 2, 3.
Niederlande,Iiffrr 6, 10n 11.
Rußland, Jiffer 31, 32, 3), 34, 955n36.
Schweiz,Ziffer 21,22, 28, 24, 25, 26.

—11-S

Österreich und Ungarn.
I. Im ReichbratevertreteneKönigreicheundLänder(einschließlich

Liechtenstein).
A. Sämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahnver=
waltungen und Gesellschaften mit dem Sitze in sterreich oder in

Angarn betriebenwerden.
1. K. K. ÖsterreichischeStaatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich
LiechtensteinschemGebietegelegenenStreckederLinie Feldkirch-Buchs)—
dagegenmit Ausschluß:
4) Die Gesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisenbahnenbesorgtnur

den Jugdienst in beidenRichtungen.
)Auf dieserStreckeFsorgt dieGesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaats=

eisenbahnennur den Jugdienst in der Richtung von den Niederlandennach Deutschland,
und umgekehrtdie preußischeStaatseisenbahnauf der niederländischenStreckebei Dalheim
bis Vlodrop (Liste:NiederlandeB. 11) in der Richtung von Dalheim nachdenNiederlanden.







Die durch die Königlich PreußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

42. bei Grünthal bis Grünthal.
43. bei Neusorgebis Halbstadt.
44. bei Jägerndorf bis Jägerndorf.
45. bei Troppau bis Troppau.
46. bei Oderbergbis Oderberg.
47. bei Goczalkowitzbis Dzieditz.
48. bei Neuberunbis Oswiecim.

III. RussischerVerwaltungen.

Die durch die Verwaltung der russischenSüdwestbahnen in der
Richtung aus Rußland betriebenenStrecken von der russisch=
österreichischenGrenze:

49. bei Radziwilöm bis Brody.
50. beiWoloczyskbis Podwoloczyska.
51. bis Osterreichisch=Nowosielitza.

C. Bahnstrecken,welchesich im Betriebe der Bosnisch=Serzego=
vinischen Staatsbahnen befinden.

52. Gravosa(Gruh)-Landesgrenzebei Uskoplje.
53. Landesgrenzebei Glarska- Landesgrenzebei Nagumanac.
54. Landesgrenzebei Igalo—Zelenika.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon österreichischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Siffer 96 bis und mit 110.
Italien, ZJiffer8.
Rußland, Jiffer 37, 38, 39, 40.
Schweiz,Siffer 19, 20.

II. Angarn.
Sämtliche Linien, welchedurch die nachbenanntenBahn=
verwaltungen und Gesellschaften mit dem Sitze in Angarn

oder in Ssterreich betriebenwerden.
1. Königlich UngarischeStaatseisenbahnenund die im Betriebe derselben
stehendenLokalbahnenund Linien andererBahnen, mit Ausnahme:

der schmalspurigenLinie Garam=BerzenczeSelmeczbanya,
der normalspurigenLokalbahnSoroksär—Szt. Lörinczund
der schmalspurigenLokalbahnim Taracztal.

2. Südbahngesellschaft(auf ungarischemGebiete betriebeneLinien) und die
im BetriebederselbenstehendenLokalbahnen.



und die im BetriebederselbenstehendenLokalbahnenund Linien anderer
Bahnen, mit Ausnahme:

derschmalspurigenStreckeGölniczhbänya-Szolmolnokder Lokalbahn
im Gölnicztal,

der normalspurigenFlügelbahnTarpatak—Tätra=Lomniczund
der ZahnradbahnCsorba-Csorbato.

Györ-Sopron—Ebenfurter Eisenbahngesellschaftund die im Betriebe
derselbenstehendeLokalbahnFertövidek.

der schmalspurigenLokalbahnBorossebes-Menyhäza und derErsten
Alfölder schmalspurigenlandwirtschaftlichenEisenbahn.

Eisenbahnim Szamostal und die im BetriebederselbenstehendeLokal=
bahnÖsibö-Nagybänya.
LokalbahnKeszthely—Balaton=Szt.György.
EisenbahnMohäcs-Pecs.
SchmalspurigeLokalbahnNagy=Käroly-Somktut.
LokalbahnEperjes- Bärtfa.

Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Mezb=Laborczbis zur
österreichischenLandesgrenze, von Körösmezö bis zur österreichischen
Landesgrenze,und die der Kaschau—OderbergerBahn von Orlé bis zur
österreichischenLandesgrenze.
Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebenenStrecken der Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon
Trenczen=Teplitzbis zur österreichischenLandesgrenzeam Vlarapaß, von
Brucka.L. bis zur österreichischenLandesgrenzeund von Szakolczabis
zur österreichischenLandesgrenze.
Die von derKaiser Ferdinands=NordbahnbetriebenenStreckenvon Kutti
bis zur österreichischenLandesgrenzeder im übrigen im Betriebeder
Königlich UngarischenStaatsbahnen stehendenungarischenNordwest=
Lokalbahn, und von Holics bis zur österreichischenLandesgrenzeder
Holics —GödingerLokalbahn.

III.Bovnien=Herzegovina.

lugovi-Vares,dagegenmit EinschlußderelektrischenStadtbahnin Sarajevo.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon denBosnisch=Herze=

govinischenStaatsbahnen in Österreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:
Osterreich,Jiffer 52,53,54.
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chübcrdenMasuedsund(Masnedø—Orehoved),
i’)zwischenGjedserundWarnemünde—wegcndieserDampffährcns
verbindungsieheunterB.I.4,«

abermit Ausschluß:
dervonderSüdfünenschenEisenbahngesellschaftbetriebenenStaats=
bahnstreckeNyborg-Faaborg und

der DampfschiffstreckeKorsor—Kiel.
2. FolgendeunterStaatsverwaltungstehendePrivateisenbahnstrecken:

a) Orehoved-Giedser,
ß) Aalestrup-Viborg,
Jc)Sorö-Bedde.

B. Babnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Eisenbahnverwaltungen befinden.

DeutscherVerwaltungen.
3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckevon
der deutsch=dänischenGrenze bei Farris bis Vamdrup.

4. Die in Gemeinschaftmit denGroßherzoglichMecklenburgischenStaats=
bahnen betriebeneDampffährenverbindungGjedser—-Warneminde.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon dänischenVerwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer127.

Frankreich.
A. Don französischenDerwaltungen betriebeneBahnen und Bahn=

strecken.
Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

1. Der Nordbahn.
2. Der Ostbahn,einschließlichder für RechnungderKonzessionärebetriebenen
Linien von Montherménach Montherme, Vrigne=MeusenachVrigne==
aux=Bois, Carignan nach Messempré,Charmes nach Rambervillers,
Avricourt nach Blamont und Cirey, Saint=Dizier nach Vassy, Vassy
nachDoulevant=le=Chäteau.

3. Der Westbahn.
4. Der Paris—Lyon=Mittelmeerbahn, einschließlichder für Rechnung der
KonzessionärebetriebenenLinie des alten Hafens in Marseille und der=
jenigenvon Arles nachSaint=Louis.



5. Der Orléansbahn.
6. Der Südbahn.
7. Der Staatsbahnen,einschließlichder für Rechnung des Departements
Indre=et=LoirebetriebenenLokalbahn von Ligré=Riviè#renach Richelien.

8. Der beidenRingbahnenvon Paris) einschließlichder strategischenLinie
von ValentonnachMassy=Palaiseau.

9. Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
10. *ninEisenbahngesellschaftvon Somain nachAnzin undbis zur belgischen

renze.
11. Der GesellschaftdesMedoc.

Die Linien von lokaler Bedeutung:
12. Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
13. Von Marlieux nachChätillon=sur=Chalaronne.
14. Von CastelnaunachMargaux und von Pauillac nachPort desPilotes

(Gesellschaftdes Medoch.

Babustrecken, welchesich im Betrieb oder Mitbetrieb auswärtiger
Derwaltungen befinden.

I. BelgischerVerwaltungen.

15. Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltungbetriebeneStreckevon
der belgisch=französischenGrenze bei Doische bis Givet.

16. Die von der BelgischenNordbahnbetriebeneStreckevon der französisch=
belgischenGrenzebei Heer=Agimontbis Gidet.

17. Die von der WestflandrischenEisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der französisch=belgischenGrenzebei Abeelebis Hazebrouck.

18. Die von der Eisenbahngesellschaftvon Chimay betriebeneStreckevon
der französisch=belgischenGrenzebei Momignies bis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die der französischenOstbahngehörigen,von denReichseisenbahnen
in Elsaß=LothringenmitbetriebenenStrecken von der deutsch=
französischenGrenze:

19. bei Altmünsterolbis Petit=Croir.
20. bei Deutsch=Avricourtbis Igney=Avricourt.
21. bei Chambreybis Morcel.
22. bei Novécantbis Pagny=fur=Moselle.
23. bei Amanweilerbis Batillv.
24. bei Fentschbis Audun=le=Roman.





□

) Milano -Bovisa— SevesoS. Pietro —MeronePontenuovo (Gemein=
schaftsbahnhofder Linie Como—Lecco, adriatischesNetz)—Incino=
Erba, mit Abzweigungenvon Bovisa nachMilano Librera Mittel=
meernetz)und von SevesoS. Metro nach Camnago (Gemeinschafts=
bahnhofderLinieChiasso=Milano desMittelmeer=und adriatischen
Netzes),

m) Milano—-Bovisa-Saronno,
M) Saronno=Malnate-VareseNord LavenoNord, mit Abzweigungen
von Varese Nord nach Varese und von Laveno Nord nach Laveno
Mombello(Mittelmeernetz),

0) Saronno Grandate,
b) ComoLagoNord—Camerlata-Grandate-Malnate,mit Abzweigung
von Camerlata nachAlbate-Camerlata (Mittelmeer=und adriatisches
Neth), ·

q)NovaraNord-BustoArsizioNord-Saronno—SeregnoGemein-
schaftsbahnhofder Linie Chiasso-Milano des Mittelmeer= und
adriatischenNetzes),mit Abzweigungenvon Novara Nord nach
Novara (Mittelmeernet;und von Busto Arsizio Nord nach Busto
Arsizio (Mittelmeernetz).

auswärtiger Derwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
Die von der französischenParis -Lyon=MittelmeerbahnbetriebeneStrecke
von der italienisch=französischenGrenze bei Ventimiglia bis Ventimiglia.

II. SchweizerischerVerwaltungen.

rischenGrenze bei Pino bis Luino.

III. OsterreichischerVerwaltungen.

Italien mitbetriebeneStreckevon der italienisch=österreichischenGrenze bei
Pontafel bis Pontebba.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken, welche von italienischen Ver=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 22, 23, 24, 25.
Frankreich, Jiffer 28.
Schweiz,Jiffer 31.



— —

Luxemburg.
XA. Don luxremburgischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Bahustrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden.

DeutscherVerwaltungen.
2. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringenbetriebenensämt=
lichenLinien der Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahn.

3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevon
der deutsch=luxemburgischenGrenzebei Ulflingen bis Ulflingen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon luxemburgischenVer=
waltungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Belgien,Jiffer 11.

Niederlande.
A. Von niederländischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Bahnstrecken.
Gesellschaft für denBetrieb von niederländischenStaatseisenbahnen.
HolländischeEisenbahngesellschaft.

Niederländische Zentral=Eisenbahngesellschaft.
Nord=Brabant=DeutscheEisenbahngesellschaft.
NordFriesische Lokalbahngesellschaft.S———

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger VDerwaltungenbefinden. ·

I. DeutscherVerwaltungen.
6. Die von den GroßherzoglichOldenburgischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevon derdeutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanzbis Neuschanz.

Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=niederländischenGrenze:

7. bei Borken bis Winterswyk.
§. bei Bocholt bis Winterswyk.
9. bei Straelen bis Venlo.
10. bei Kaldenkirchenbis Venlo.
11. bei Dalheim bis Vlodrop.

Reichs=Gesetzbl.1904. 11
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II. BelgischerVerwaltungen.
Die von der Mecheln—Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenzebei La Clinge bis Terneuzen.
Die von der Gent-Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenzebei Selzaetebis Terneuzen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon niederländischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer 121, 122, 123, 124, 125, 126.

. Rußland.
A. Dom Staate betriebene Bahnen und Babnstrecken.

Nowotorshok und Rshew—Wsjasma)unter Ausschluß der Sektion nach
Borowitschi.
St. Petersburg—WarschauerEisenbahn.

und Pskow—Riga.
Moskau-Brester Eisenbahn.
Moskau-Kursk, Moskau—-Nishninowgorodund Muromer Eisenbahnen.
Sysran—Wiasma=Eisenbahn.
Catherine=Eisenbahn.
Riga—Orel=Eisenbahn(mit der Riga- TuckumerEisenbahn).
Libau-Romny=Eisenbahn.

B. Von Hrivatverwaltungen betriebeneBahnen und
Babustrecken.

WladikaukaserEisenbahn.
LodserEisenbahn.













Verzeichnis der Reichsbehörden.

Unter II. Höhere, der obersten Reichsbehörde unmittelbar unter=
geordneteReichsbehördenund Vorsteher solcherBehörden.

A. Derwaltung des Innern.
tritt hinzu:
10. das Aufsichtsamtfür Privatversicherung.

B. Verwaltung des Reichsbeeres.
a. Für das Disziplinarverfahren:

tretenhinzu:
10a. derKöniglichSächsischeOberzeugmeister,
14a. der Direktorder MilitärtechnischenAkademie,
19u. derInspekteurderKöniglichSächsischenmilitärischenStraf=

anstalten,
21. derEvangelischeund derKatholischeFeldpropstderArmee;

fällt weg:
7. dieKommandantenvon Dresdenund FestungKönigstein.

b. Für das Verfahren bei Defekten und bei der Verfolgung
vermögensrechtlicher Ansprüche:

tritt hinzu:
2a. der KöniglichSächsischeOberzeugmeister.

C. Verwaltung der Kaiserlichen Marine.
a. Für das Disziplinarverfahren:

sind die laufendenNummern 2 ff. zu ersetzendurch:
2. die Stationschefs,
3. der InspekteurdesBildungswesensder Marine,
4. die Chefs von Flotten, Geschwadern,selbständigenDini=
sionenvonKreuzernoderLinienschiffen,2. Admirale, der
Befehlshaberder Aufklärungsschiffe,
der Gouverneurvon Kiautschou,
Gouverneureund Kommandantenvon Festungenund
offenenOrten,
die Inspekteure,
dieWerftenund Oberwerftdirektoren,
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(Nr. 3017.) Verordnungzur Abänderungder KaiserlichenVerordnungvom31.Mai 1897
(Reichs-Gesetzbl.S. 459), betreffenddie Ausdehnungder §§ 135 bis 139,
g 139b der Gewerbeordnungauf die WerkstättenderKleider=undWäsche=
konfektion. Vom 17. Februar 1904.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2#.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats,
auf Grund des § 154 Abs.4 der GewerbeordnungunterHinweis auf 9 146
Abs. 1 Ziffer 2, § 149 Abs. 1 Ziffer 7 a. a. O., was folgt.

Artikel 1.
I. Der § 1 derKaiserlichenVerordnung,betreffenddie Ausdehnungder

§ 135 bis 139, § 1390 derGewerbeordnungauf die WerkstättenderKleider=
und Wäschekonfektion,vom 31. Mai 1897 Meichs=Gesetzbl.S. 459) erhält
folgendeFassung:

Die Bestimmungender §§ 135 bis 139,§ 1395 der Gewerbe-
ordnung finden mit den aus dem Folgenden sich ergebendenAb=
#nderungenAnwendung:

1. aufWerkstätten,in welchendieAnfertigungoderBearbeitung
von Männer=und Knabenkleidern(Röcken,Hosen,Westen,
Mänteln und dergleichen)im großenerfolgt,

2. auf Werkstätten,in welchenFrauen=und Kinderkleidung
(Mäntel, Kleider, Umhängeund dergleichen)im großenoder
auf Bestellung nach Maß für den persönlichenBedarf der
Besteller angefertigtoder bearbeitetwird,

3. auf Werkstätten,in welchenFrauen=und Kinderhütebesetzt
(garniert) werden,

4. auf Werkstätten,in welchendieAnfertigungoderBearbeitung
von weißer und bunterWäscheim großenerfolgt.

II. Im 6 3 Abs.1 treten an Stelle des vierten Satzes folgendeBe=
stimmungen:

Den übrigen jugendlichenArbeitern muß mindestens Nittags eine
einstundigesowie Vormittags und Nachmittags je eine halbstündige
Pause gewährt werden. Eine Vor= und Nachmittagspausebraucht
nicht gewährtzu werden,wennentwederMittags eineeinundeinhalb=
stündigePause gewährtwird oder die jugendlichenArbeitertäglich
nicht länger als achtStunden beschäftigtwerdenund dieDauer ihrer
durch eine Pause nicht unterbrochenenArbeitszeitam Vor= und Nach=
mittageje vier Stundennichtübersteigt.

—

—

——













Ausführungsbestimmungen
zu

demGesetze)betreffenddie BekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten)
vom 30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 300).

I. Bekämpfung der Cholera.

1. Zu 12, 13. DieienigenPersonen,welchemit eineran derCholera
erkranktenoderverstorbenenPerson, mit Wäsche,KleidungsstückenoderAus=
leerungenCholerakrankerin Berührung gekommensind, sowie die Haus= und

ArbeitsgenossenCholerakranker(ansteckungsverdächtigePersonen)sindeinerBeob=
achtungzu unterstellen,soweitnichtschärfereMaßregelnnachNr. 2 zu ergreifen
sind odervom beamtetenArzte aus besonderenGründen für erforderlicherklärt
werden. Die Beobachtungsoll nicht länger als fünf Tage, gerechnetvom Tage

der letztenAnsteckungsgelegenheit,dauern. Sie ist in schonenderForm und so
vorzunehmen,daß Belästigungentunlichstvermiedenwerden. Sie wird, abgesehen
von den etwa erforderlichenbakteriologischenUntersuchungender Ausleerungen,
in der Regel darauf beschränktwerdenkönnen,daß durcheinenArzt oderdurch
einesonstgeeignetePerson täglich Erkundigungenüber den Gesundheitszustand
der betreffendenPersoneneingezogenwerden.

Die höhereVerwaltungsbehördekann für denUmfang ihresBezirkesoder
für Teile desselbenanordnen,daß zureisendefremdeoderortsansässigePersonen,
welchesich innerhalb der letztenfünf Tage vor ihrer Ankunft in einem von der

Cholera betroffenenBezirk oder Orte aufgehaltenhaben, nach ihrer Ankunft der

Ortspolizeibehördebinnen einer zu bestimmenden,möglichstkurzenFrist schriftlich

odermündlichzu meldensind. DerartigePersonenkönnenals ansteckungsver=
dächtig angesehenund der Beobachtungunterworfenwerden.

Eine verschärfteArt derBeobachtung,verbundenmit Beschränkungenin der
Wahl desAufenthaltsoderder Arbeitsstätte(zumBeispiel Anweisungeinesbe=
stimmtenAufenthalts, Verpflichtungzum zeitweisenpersönlichenErscheinenvorder

Gesundheitsbehörde,Untersagungdes Verkehrs an bestimmtenOrten) ist solchen

Personen gegenüberzulässig) welcheobdachlosoder ohne festenWohnsitz sind

oder berufs=oder gewohnheitsmäßigumherziehen,zum Beispiel die in der Fluß=

schiffahrtoderderFlößerei beschäftigtenPersonen, fremdländischeAuswanderer und

Arbeiter, fremdländischeDrahtbinder)Zigeuner,Landstreicher,Hausierer.
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2.8u§§14,18.AnderCholeraerkrankteoderkrankhcitsverdächtige
PersonensindolmeVerzugunterBeobachtungderBestimmungenim814
Abs.2 und3 desGesetzesabzusondern.Als krankheitsverdächtigsind— solange
nichtzwei in eintägigemZwischenraumangestelltebakteriologischeUntersuchungen
den Choleraverdachtbeseitigthaben—solche Personen zu betrachten,welche
unterErschemungenerkranktsind, die denAusbruchderCholerabefürchtenlassen.

AnscheinendgesundePersonen,in derenAusleerungenbeiderbakteriologischen
UntersuchungCholeraerregergefundenwurden, sind wie Kranke zu behandeln.

AnsteckungsverdächtigePersonen sind gleichfalls unter Beobachtung der
Bestimmungenim § 14 Abs. 2 und 3 des Gesetzesabzusondern,wenn sie mit
einemCholerakrantenin Wohnungsgemeinschaftleben. Jedoch kann die Ab=
sonderungunterbleiben)sofernder beamteteArzt die Beobachtung(Nr. 1) für
ausreichend erachtet.

Die Absonderung ansteckungsverdächtigerPersonen darf die Dauer von
fünf Tagen, gerechnetvom Tage der letztenAnsteckungsgelegenheit,nicht übersteigen.

Insoweit der beamteteArzt es zur wirksamenBekämpfungder Krankheit
für unerläßlich erklärt, kann angeordnet werden, daß die Gesunden aus der
Wohnung entferntund die Kranken, anstattdaß sie zur Absonderungin ein
Krankenhausoder in einen sonstgeeignetenUnterkunftsraumverbrachtwerden,
in der Wohnung belassenwerden. Unter der gleichenVoraussetzungkann aus=
nahmsweisesogar die Räumung des ganzenHauses angeordnetwerden,wenn
in ihm außergewöhnlichungünstige,derKrankheitsverbreitungförderlicheZustände
(Uberfullung, Unreinlichkeitund dergleichen)herrschen.Den betreffendenBe=
wohnernist anderweitgeeigneteUnterkunftunentgeltlichzu bieten.

Zur Fortschaffungvon Kranken und Krankheitsverdächtigensollen dem
öffentlichenVerkehredienendeBeförderungsmittel(Droschken,Straßenbahnwagen
und dergleichen)in derRegel nicht benutztwerden (vergleicheNr. 6). ·

WohnungenoderHäuser, in denenan derCholeraerkranktePersonensich
befinden,sind kenntlichzu machen.

DenjenigenPersonen,welchederPflege undWartung von Cholerakranken
sichwidmen, ist aufzugeben,den Verkehr mit anderenPersonen solangeals
erforderlichtunlichstzu vermeiden. Sie habendie von dembeamtetenArzte für
nötig befundenenMaßnahmen gegeneine Weiterverbreitungder Krankheit zu
beobachten.

Als geeignetzur Absonderungsind nur solcheKrankenhäuseroderUnter=
kunftsräume anzusehen,in welchendie AbsonderungdesKrankenderarterfolgen
kann, daß er mit anderenals den zu seiner Pfflege bestimmtenPersonen, dem
Arzte oderdemSeelsorgernicht in Berührung kommtund eineWeiterverbreitung
der Krankheit tunlichstausgeschlossenist.

3. Zu § 15. Die zuständigenBehördenhabenbesonderszu erwägen,in=
wieweitVeranstaltungen,welcheeineAnsammlunggrößererMenschenmengenmit
sichbringen(Messen,Märkte usw.), in oderbei solchenOrtschaften,in welchen
die Cholera ausgebrochenist, zu untersagensind.
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In einemHause, in welchemein Cholerakrankersich befindet,könnenge—
werblicheBetriebe, durch welcheeine Verbreitung des Ansteckungsstoffszu be=
fürchtenist, insbesondereBetriebezur Herstellungund zum Vertriebevon Nah=
rungs=und Genußmitteln, Beschränkungenunterworfen oder geschlossenwerden,
insoweitnach dem Gutachten des beamtetenArztes die Fortsetzungdes Betriebs
als gefährlichzu betrachtenist.

Die Polizeibehörden der von der Cholera ergriffenenOrtschaftenhaben
dafür zu sorgen, daß Gegenstände,von denennachdemGutachtendesbeamteten
Arztes anzunehmenist, daß sie mit dem Ansteckungsstoffeder Cholera behaftet
sind, vor wirksamerDesinfektionnichtin denVerkehrgelangen.

Insbesondereist für OrtschaftenoderBezirke,in denendie Cholera ge=
häuft auftritt, die Ausfuhr von Milch, von gebrauchterLeibwäsche,alten und
getragenenKleidungsstücken,gebrauchtemBettzeuge,Hadern und Lumpen zu
verbieten. Ausgenommensind zusammengepreßteLumpen,welche in verschnürten
Ballen im Großhandel versendetwerden; fernerneueAbfälle, welcheunmittelbar
aus Spinnereien,Webereien,Konfektions=und Bleichanstaltenkommen)Kunst=
wolle, neue Papierschnitzel,unverdächtigesReisegepäckund Umzugsgut.

Bei gehäuftemAuftreten der Cholera ist in denvon derKrankheitbefallenen
OrtschaftenoderBezirkendasgewerbsmäßigeEinsammelnvonaltenKleidungsstücken,
alter Leib- und Bettwäsche,Hadernund Lumpenim Umherziehenzu verbieten.

Einfuhrverbotegegeninländische,von der Cholera befalleneOrtschaften
oder Bezirke sind nicht zulässig. Das Verbot der Einfuhr bestimmterWaren
und andererGegenständeaus dem Auslande richtet sich ausschließlichnach den
gemäß§ 25 desGesetzesin Vollzug gesetztenBestimmungen.

Für gebrauchtesBettzeug,Leibwäscheund getrageneKleidungsstücke,welche
aus einer von derCholera betroffenenOrtschaftstammenund noch nicht wirksam
desinfiziertwordensind, kanneineDesinfektionangeordnetwerden. Im übrigen
ist eine Desinfektionvon GegenständendesGüter=und Reiseverkehrseinschließlich
der von ReisendengetragenenWäsche=und Kleidungsstückenur dann geboten
und zulässig,wenn die Gegenständenach demGutachtendesbeamtetenArztes
als mit dem Ansteckungsstoffeder Cholera behaftetanzusehensind.

WeitergehendeBeschränkungendes Gepäck=und Güterverkehrssowiedes
Verkehrs mit Post=(Brief=undPaket=)Sendungen sind nicht zulässig.

In den von derCholera befallenenoder bedrohtenBezirken könnendie in
der Schiffahrt oder der Flößerei beschäftigtenPersoneneinergesundheitspolizei=
lichenÜberwachungunterworfenwerden. Die Überwachungist nach den in der
Anlage1 enthaltenenGrundsätzeneinzurichten. "v

4. Zu & 16. JugendlichePersonenaus Behausungen,in welchenein
Ctholerafall vorgekommenist, müssen,soweitund solange nachdem Gutachten

desbeamtetenArzteseineWeiterverbreitungderKrankheitaus diesenBehausungen
zu befürchtenist, vom Schulbesucheferngehaltenwerden.

Das gleichegilt hinsichtlichdes BesuchsjedesanderenUnterrichts,an
welchemmehrerePersonen teilnehmen.



5.8u§17.JnOt-tschaften,welchevonderCholerabefallenoderbei
drohtsind, sowiein derenUmgegendkanndieBenutzungvonBrunnen, Teichen,
Seen, Wasserläufen,Wasserleitungensowie der dem öffentlichenGebrauche
dienendenBade=,Schwimm=,Wasch=und Bedürfnisanstaltenverbotenoderbe=
schränktwerden. JedochsinddieseAnordnungennur im Einvernehmenmit dem
beamtetenArzte zu treffen.

6. Zu 9 19. In einemHause,in welchemeinCholerafallvorgekommen
ist, sind die erforderlichenMaßnahmen zur Desinfektionder Abgänge des
Kranken(Stuhlentleerungen,Erbrochenes,Harn) sowieder mit dem Kranken
oder Gestorbenenin Berührung gekommenenGegenständezu treffen. Ganz
besondereAufmerksamkeitist der Desinfektion infizierter Räume, ferner der
Kleidungsstücke,der Betten und der Leibwäschedes Kranken oderGestorbenen
sowieder bei der Wartung und Pflege desKranken benutztenKleidungsstücke,
desBadewassersund derBadewannezuzuwenden.Auch ist Vorsorgezu treffen,
daß Fahrzeuge und andere Beförderungsmittel, welche zur Fortschaffung von
krankenoder krankheitsverdächtigenPersonen gedienthaben, alsbald und vor
anderweitigerBenutzung desinfiziertwerden.

Bestehtder Verdacht,daß in der UmgebungdesHauses offeneDung=
stätten,Stallungen, Höfe oderGartenlandmit menschlichenAusleerungenver=
unreinigt sind, so müssendie in Betracht kommendenBodenoberflächen,Schmutz=
wasseransammlungen,Rinnsteine und dergleichendesinfiziertwerden.

Wohnungen,welchewegenCholeraausbruchsgeräumtwordensind, dürfen
erstnacheinerwirksamenDesinfektionzur Wiederbenutzungfreigegebenwerden.

Die DesinfektionensindnachMaßgabe der aus derAnlage2 ersichtlichen
Anweisungzu bewirken.

7. Zu 9§21. Die Leichender an der CholeraGestorbenensind ohne
vorherigesWaschenund Umkleidensofort in Tücher einzuhüllen,welchemit einer
desinfizierendenFlüssigkeitgetränktsind. Sie sind alsdann in dichteSärge zu
legen,welcheam Boden mit einerreichlichenSchichtSägemehl, Torfmull oder
anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind. Der Sarg ist alsbald zu schließen.

Soll mit Rücksichtauf religiöseVorschriftendasWaschender Leicheaus=
nahmsweisestattfinden,sodarf es nur unter denvom beamtetenArzte angeordneten
Vorsichtsmaßregelnund nur mit desinfizierendenFlüssigkeitenausgeführtwerden.

Ist ein Leichenhausvorhanden, so ist die eingesargteLeiche sobald als
möglich dahin überzuführen. In Ortschaften, in welchenein Leichenhausnicht
besteht,ist dafür Sorge zu tragen,daß die eingesargteLeichetunlichstin einem
besonderen,abschließbarenRaume bis zur Beerdigungaufbewahrtwird.

Die Ausstellungder Leicheim Sterbehausoderim offenenSarge ist zu
untersagen,dasLeichengefolgemöglichstzu beschränkenund dessenEintritt in das
Sterbehauszu verbieten.

Die Beförderungder Leichenvon Personen,welchean der Cholerage=
storbensind, nacheinemanderenals demordnungsmäßigenBeerdigungsortist
zu untersagen.

—“½“
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Die Bestattung der Choleraleichenist tunlichstzu beschleunigen.Personen,

die bei der Einsargung beschäftigtgewesensind) ist die Einhaltung der von dem
beamtetenArzte gegeneineWeiterverbreitungder Krankheitfür erforderlicher=
achtetenMaßregelnzur Pflicht zu machen.

8. Zu § 22. Die Aufhebung der zur Abwehr der Choleragefaht ge=

troffenenAnordnungendarf nur nachAnhörung des beamtetenArzteserfolgen.

9. Zu § 24. Bei einemgefahrdrohendenAusbruche der Cholera im Aus=

land ist der Übertritt von Durchwanderernaus solchenausländischenGebieten, in

denendie Cholera herrscht,nur an bestimmtenGrenzortenzu gestatten,wo eine

ärztlicheBesichtigungsowie die Jurückhaltungund Absonderungder an der
CholeraErkranktenund der Krankheitsverdächtigenstattzufindenhat.

Die Massenbeförderungvon Durchwanderernmit der Eisenbahn hat in

Sonderzügenoder in besonderenWugen, und zwar nur in Abteilen ohne
Polsterung, zu geschehen.Die benuztenWagen sind nach jedesmaligemGe=

brauchezu desinfizieren.Müssen die Durchwandererwährendder Reisedurch
das Reichsgebietbehufs Übernachtungden Zug verlassen, so darf dies nur auf

Eisenbahnstationengeschehen,bei denensichAuswandererhäuserbefinden.
Es ist dafür Sorge zu tragen;, daß solcheDurchwanderer mit dem

Publikum so wenig wie möglich in Berührung kommenund in den Hafenorten

tunlichstin Auswandererhäusernuntergebrachtwerden.
Auf fremdländischeArbeiter, welcheaus ausländischenvon der Cholera be=

troffenenGebietenzum Erwerb ihres Unterhalts einwandern,sowie auf ihre An=

gehörigenfindendie Bestimmungenunter Nr. 1 letzterAbsatzAnwendung.

10. Zu § 27. Für das Arbeiten und den Verkehr mit Cboleraerregern

geltendie auf Grund des 9 27 desGesetzesin Vollzug gesetztenVorschriften.

11. Zu § 40. Cholerakrankedürfen in derRegel nichtmittels der Eisen=

bahn befördertwerden. Ausnahmensindnur nachdemGutachtendes für die
AbgangsstationzuständigenbeamtetenAxztes zulässig. In solchenAusnahme=
fällen ist der Kranke in einembesonderenWagen, der alsbald nach der Be=
nutzungzu desinfizierenist, zu befördern.Das bei ihm beschäftigtgewesene
Personal ist anzuhalten,vor ausgeführterDesinfektion(Anlage2) denVerkehr
mit anderenPersonen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Ergibt sichbei einemReisendenwährendderEisenbahnfahrtCholeraverdacht,

so ist er, falls nichtdie VerkehrsordnungseinenAusschlußvon der Fahrt vor=
schreibt, an der Weiterfahrt nicht zu verhindern; jedochist, sobald dies ohne

Unterbrechungder Reisemöglichist, die FeststellungderKrankheitdurcheinen

Arzt herbeizuführen. Der Abteil, in welchemderKrankeuntergebrachtwar, und

die damit in ZusammenhangstehendenAbteile sind zu räumen. Der Wagen

ist, falls der Choleraverdachtsichbestätigt,sobaldwie möglichaußerBetriebzu
setzenund zu desinfizieren.

5 Im einzelnengeltenbeimAuftretenderCholeradie in der Anlage3 ent=
haltenenBestimmungen.



12.8u§42.Vonjedemersten,nachdenErmittelungendesbe-
amtetenArztes vorliegendenFalle von Cholera oder Choleraverdachtin einer
Ortschaftist sofortdemKaiserlichenGesundheitsamtauf kürzestemWegeNachricht
zu geben.

Weiterhin sind von den durchdieLandesregierungenzu bestimmendenBe—
hördenan dasKaiserlicheGesundheitsamtmitzuteilen:

a) täglichÜbersichtenüber dieweiterenErkrankungs-und Todesfälleunter
Benennungder Ortschaftenund Bezirke,

b) wöchentlicheineNachweisungüber die in der vergangenenWochebis
Sonnabend einschließlichin den einzelnenOrtschaften gemeldetenEr=
krankungs=und TodesfällenachMaßgabe des als Anlage 4 beige=
fügtenFormulars.

Die täglichenÜbersichtensind auf kürzestemWegezuübermitteln.Die
Wochennachweisungensind so zeitigabzusenden,daß sie bis Montag Mittag im
Gesundheitsamteingehen.

Aulage 1.

Grundsätzefür diegesundheitlicheÜberwachungdesBinnenschiffahrts=
und Flößereiverkehrs.

1. Zur Verhütung der Choleraverbreitungdurch den Binnenschiffahrts=
oderFlößereiverkehrwerden(falls nichtfür einzelneStromstreckenEinschränkungen
sich empfehlen)alle stromauf, oderstromabwärts fahrendenoderauf demStrome
liegendenFahrzeuge (Schiffe jederArt und Größe sowieFlöße) womöglich täglich
nach Maßgabe der nachstehendenVorschriften ärztlich untersucht. Die ärzlliche
Untersuchungerfolgt in Überwachungsbezirkenentwederauf demStromewährend
der Fahrt oder an bestimmtenÜberwachungsstellen.Um dem Überwachungs=
dienst innerhalb eines in Betracht kommendenStromgebietsdie erforderliche
Einheitlichkeitzu sichern,ist es zweckmäßig,die Leitung des gesamtenDienstes
einemhierfürbesonderszu ernennendenKommissarzu übertragen.

InwieweitDienstfahrzeugeder Überwachungunterliegensollen, richtetsich
nachden besonderenVereinbarungenzwischendemKommissarund denbeteiligten
Verwaltungen. » »

2. Es empfiehltsich, jedemÜberwachungsbezirkemindestenszweiArzte
zuzuteilen. Dem einenArzte wird die Leitung des gesamtenÜberwachungs=
dienstesinnerhalbdesBezirkes,einemanderendieStellvertretungdesLeiters, im
Falle derselbeamtlichin Anspruchgenommenodersonstbehindertist, übertragen.

*
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Dem leitendenArztewird seitensder zuständigenVerwaltungsbehördedas
nötige Personal an Polizeibeamten, Bootsleuten, Krankenwärtern und Mann=
schaftenzur Fortschaffungvon Kranken und Verstorbenenund zur Durchführung
der Desinfektion überwiesen,soweit es nicht für zweckmäßigerachtetwird, die
Annahme desselbenden leitendenArzten selbstzu übertragen.

Innerhalb einesBezirkes könnennachBedarf Nebenüberwachungsstellen
eingerichtetwerden, welchein der Regel nur mit einemArztezu besetzensind.

3. Für denDienst auf demStrome wird für jedenÜberwachungsbezirk
mindestensein Dampfer bereitgestellt.

Die Dampfer sind mit den nötigenArznei=und Desinfektionsmitteln,
einerKrankentrageund mit einem so ausreichendenVorrat an einwandfreiem
Trinkwasserdauerndausgerüstetzu halten, daß von letzteremerforderlichenfalls
ein Teil an die vorüberkommendenFahrzeugeabgegebenwerdenkann.

Neben denDampfern sind für jedenÜberwachungsbezirkdienötigenBoote
zur Verfügungzu stellen. »

SämtlicheDienstfahrzeugederÜberwachungsbezirkeführeneineweißeFlagge.
Es empfiehltsich,dieetwaigenTelephonanlagenderStrombau-oderanderer

Verwaltungenfür denÜberwachungsdienstzur Verfügungzu stellen.
4. Jede Überwachungsstelleist durch eineweithin sichtbareTafel mit der

Aufschrift „Uberwachungsstelle— Halt!“ und durch eine große weiße Flagge
kenntlichzu machen. "

In jedemÜberwachungsbezirkund zwar in möglichsterNähe derÜber=
wachungsstellensind, falls nicht bereitsvorhanden,Einrichtungenzu treffen,
welchegesondert

a) die Unterbringungund Behandlungvon Kranken,
b.)die Unterbringungund Beobachtungvon Verdächtigen

ermöglichen.
Auch sind die erforderlichenDesinfektionsmittelin genügenderMenge zu

beschaffenund bereitzuhalten. »
An den Überwachungsstellenund anderengeeignetenOrten der Über=

wachungsbezirke,insbesonderedenregelmäßigenAnlegestellen,ist dafürSorge zu
tragen, daß die FahrzeugeeinwandfreiesTrinkwasser einnehmenkönnen. Die
Stellen, an denendas Wasserzu entnehmenist, sind durchTafeln oderder=
gleichenkenntlichzu machen,auf denenin weithin lesbarerSchrift der Vermerk
„Wasser für Schiffer“ anzubringenseinwird. Die mit demUntersuchungsdienste
betrautenBeamten haben darauf zu achten, daß jedes Fahrzeug brauchbares
Trinkwasser an Bord hat. Bei jeder Schiffsuntersuchungist die Bemannung
eindringlichvor der Gefahr desTrinkens und sonstigerBenutzungvon Fluß=
und Kanalwasserzu warnen. Auch ist dahin zu wirken, daß jederSchiffs=

Cholera? Zusammengestelltim KaiserlichenGesundheitsamte.“)befindet.
Es ist Vorsorgezu treffen,daß im Bedarfsfalledie Benutzungvon Be=

gräbnisplätzenfür BeerdigungvonCholeraleichennichtauf Schwierigkeitenstößt.



Die VorständederÜberwachungsbezirkehabenbei jederGelegenheitdarauf
zu achtenund dahin zu wirken, daß nichts, was zur Verbreitungder Cholera
geeignetist, insbesonderenicht Stuhlentleerungenundesinfiziertin das Wasser
gelangen. Es ist darauf hinzuwirken,daß besondereGefäßezur Aufnahmevon
Stuhlentleerungenauf jedemFahrzeugevorhandensind.

5. Die in demStromgebieteverkehrendenFahrzeugesind, unbeschadetder
für die regelmäßigverkehrendenPersonendampferetwa anzuordnendenAus=
nahmen, zu verpflichten,an jederÜberwachungsstelleohneAufforderunganzu=
haltenund das Untersuchungspersonalan Bord zu nehmen.

DieselbeVerpflichtungist den auf dem Strome befindlichenFahrzeugen
für denFall aufzuerlegen,daß sie von demdurchdie weißeFlagge kenntlichen
UntersuchungsfahrzeugedurcheinenBefehl (Anrufen, Dampfpfeife,Glockenzeichen
oder Hebenund Senken der Flagge) dazu aufgefordertwerden.

Jedes auf dem Strome verkehrendeFahrzeug hat eine gelbeund eine
schwarzeFlagge bei sichzu führen. Die gelbeFlagge ist bei demVorhandensein
einerunter denErscheinungenderCholeraerkranktenPerson, dieschwarzeFlagge
bei demVorhandenseineinerLeicheaufzuziehen.Fahrzeuge,auf denensicheine
solchePerson oder eine Leichebefindet,haben bei Annäherung eines Unter=
suchungsfahrzeugsohneAufforderungzu halten.

In welchemUmfange der Schiffahrtsverkehrwährend der Nachtstundenzu
beschränkenist, wird mit Rücksicht auf die dabei in Betracht kommendenUm=
stände(örtlicheVerhältnisse,Jahreszeit)festzusetzensein.

6. Die in Nr. 1 vorgeseheneUntersuchungist so zu handhaben,daß den
Fahrzeugenein möglichstgeringerAufenthaltbereitetund der Verkehrso wenig
als möglichgehemmtwird. Sie wird folgendermaßenausgeführt:

Der Arzt begibtsich,nötigenfallsin BegleitungeinesPolizeibeamten,auf
das Fahrzeugund unterziehtalle auf diesembefindlichenPersoneneinerUnter=
suchungauf Choleraerkrankung,der begleitendePolizeibeamtedurchsuchtdas
Fahrzeug nach etwa verstecktenPersonen. Werden Personen, welcheunter den
Erscheinungender Cholera erkranktsind, vorgefunden,so sind sie sofortvom
Fahrzeugezu entfernen,ebensogrundsätzlichdie übrigenInsassen. Diese sindin
den in Nr. 4 bezeichnetenRäumen unterzubringen.Sofern zurAbsonderungder
anscheinendGesundenausreichendeUnterkunftsräumenichtvorhandensind, können
solchePersonenvorläufig auf demFahrzeugebelassenwerden.

Die Beobachtungder anscheinendGesundenhat fünf Tage zu dauern.
Ereignete sich die Erkrankung auf einem dem regelmäßigenPersonenverkehre
dienendenDampfer, so werdennachLage des Falles wenigerstörendeAnord=
nungenzu treffensein.

Zur Fortschaffungvon Kranken sind die Untersuchungsfahrzeugetunlichst
nicht zu benutzen. In derRegel wird dazuder Handkahn desuntersuchtenFahr=
zeugsverwendetwerdenkönnen. Derselbeist vor derZurückgabezudesinfizieren.
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Von denAusleerungenderKranken ist soforteineProbe an diedazube=
stimmteUntersuchungsstelleabzusenden.Zur VersendunggeeigneteGefäße und
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Die Kleidungs- und WälschestückederKrankenfind sofortzu desinffzieren.
Das Bettstroh ist zu verbrennen.Die Wohn= und Schlafräume, die Küche,
der Abort beziehungsweisedas zu StuhlentleerungenbestimmteGefäß sowie
das Kiel. (Bilge.)Wasserdes Fahrzeugs, auf welchemein Krankervorgefunden
wurde, sind zu desinfizieren;außerdemsind alleRäume desFahrzeugsauf etwa
vorhandeneAusleerungenzu durchsuchen.

Für dieBewachungdesgeräumtenFahrzeugsist Sorge zu tragen.
Die erforderlichenDesinfektionensind nach Maßgabe derDesinfektions=

anweisungbei Cholera auszuführen.
7. Die vorgeschriebenenDesinfektionsmaßregelnsind unterderpersönlichen

Verantwortungdes leitendenArztes auszuführen,und zwar, bis völlig sichere
Hilfskräfteherangebildetsind, unter der persönlichenAussichteinesArztes.

8. DiejenigenFahrzeuge,auf denenCholeraleichenoder verdächtigEr=
kranktevorgefundenwurden, sindnacherfolgterDesinfektionfünf Tage lang zu
beobachten.

Eine Beobachtungvon gleicherDauer kannübersolcheFahrzeugever=
hängt werden,derenFührer oderMannschaftenihrePerson oder ihreFahrzeuge
der Untersuchungzu entziehensuchen,den UntersuchungsbeamtenWiderstand
leistenoder sonstdie Annahme begründeterscheinenlassen,daß eine Verheim=
lichung von cholerakrankenoder choleraverdächtigenPersonen oder verseuchten
Gegenständenund eineVereitelungder zur VerhütungderCholeraeinschleppung
oderVerbreitungvorgeschriebenenMaßregelnbeabsichtigtwird.

9. Werdenauf demuntersuchtenFahrzeugeKrankenicht gefunden,sowird
dem FahrzeugenachErfüllung der VorschriftenunterNr. 10 dieWeiterfahrtge⸗
stattet. Es sind jedoch regelmäßig die auf ihm etwa vorhandenenAborte be=
ziehungsweisediezu StuhlentleerungenbestimmtenGefäßeund, sofernder leitende
Axzt es für notwendighält, auchdas Kiel=(Bilge-)Wasserzu desinfzieren.

Bei den regelmäßig verkehrendenPersonendampfernkann eineDesinfektion
desKiel= (Bilge.)Wassers bei Gelegenheitder täglichenUntersuchungenunter=
bleiben, wenn seineDesinfektionin angemessenenZwischenräumenanderweitig
sichergestelltist.

10. Jedem Führer eines Schiffes oder Floßes ist über die stattgehabte
Untersuchungund denUmfangderetwavorgenommenenDesinfektioneineBe=
scheinigungnach dem beigegebenenFormular auszustellen,in welcherdie auf dem
Schiffe vorgefundenenPersonenunter gesonderterAngabe der Familienangehörigen
des Führers, der Mannschaftenund der sonstan Bord befindlichenPersonen,
wenigstensder Zahl nach, aufgeführtsind. Bei der Untersuchungist nochbe=
sondersdarauf zu achten,daß die Zahl der auf demSchiffe oderFloße an=



wesendenPersonengenauübereinstimmtmit der auf demletztenUntersuchungs=
scheinangegebenenZahl der Insassen. Werden wenigerPersonen auf dem
Fabrzeugevorgefunden,als zuletztangegeben,so sind unverzüglichsorgfältigeEr=
mittelungenüber den Verbleib der fehlendenanzustellenund erforderlichenfalls
dieserhalbden zuständigenPolizeibehördenMitteilungen behufs weitererVer=
anlassungzu machen. Dieser Personennachweisist jedochfür die dem regel=
mäßigenPersonenverkehredienendenDampfer nichterforderlich.

Für einzelneStromstreckenkann es sich empfehlen,auf den Namen
lautendeBescheinigungenfür jedeauf einemFloße befindlichePerson auszustellen,
auf welchendie ErgebnissederstattgehabtenUntersuchungenvermerktwerden.

Über die Zahl und Art der untersuchtenFahrzeuge,ausgeführtenDes=
infektionenund angeordnetenBeobachtungensowieüber dieZahl der untersuchten
an CholeraodercholeraverdächtigenErscheinungenerkranktenundderBeobachtung
überwiesenenPersonensind genaueNachweisungenzu führen.

11. Oie leitendenArzte habenüber alle Fälle von Cholera und cholera=
ähnlichenErkrankungensowieüber alle TodesfälletunlichstgenaueAufklärung,
namentlichbezüglichder Entstehungund eineretwabereitserfolgtenKrankheits=
verschleppung,zu suchensowieBeobachtungsstoffzur wissenschaftlichenBearbeitung
zu sammeln. RegelmäßigebakteriologischeUntersuchungendes Flußwasserssind,
soweit ausführbar, zu veranlassen.

Wahrnehmungenvon gesundheitspolizeilicherWichtigkeit, namentlichver=
dächtigeErkrankungenunter den Bewohnern des Ufergebiets,sind von dem
leitendenArzte unverzüglichund auf kürzestemWege demKommissaroder, wo
ein solchernichternanntist, der zuständigenPolizeibehördezu melden;fernerist
vom demArzte über jedenErkrankungs=und Todesfall, bei welchemCholera
festgestelltist oderCholeraverdachtvorliegt, telegraphischeoder schriftlicheAnzeige
an denKommissar, die höhereVerwaltungsbehördedes Bezirkessowiean den
zuständigenbeamtetenArzt zu erstatten.

Dem KaiserlichenGesundheitsamtesindüberdie gelegentlichderSchiffahrts=
überwachungvorgefundenenCholeraerkrankungenundTodesfälleregelmäßigMit=
teilungenauf tunlichstkürzestemWege zu machen;ebensoist dieserBehördeder
aufgesammeltewissenschaftlicheBeobachtungsstoffzugängigzu machen.

Die leitendenArzte habentäglichnachSchluß des DiensteseineAnzeige
überdenUmfang und das Ergebnis der im Laufe des Tages bewirktenUnter=
suchungenan den Kommissarzu erstatten. Zu diesemZweckeempfiehltes sich,
den leitendenArztenderÜberwachungsbezirkebeziehungsweiseÜberwachungsstellen
Postkartenmit Vordruckzu liefern. DieseKarten sind nochamTage der Aus=
fertigungzur Post zu befördern.

12. Die zur wirksamenDurchführung der vorstehendenMaßregeln er=
forderlichenPolizeiverordnungenund sonstigenVerfügungen sind seitensder
Landesbehördenzu erlassen.Bei letzterenhat derKommissardie nötigenAnträge
unmittelbarzu stellen.
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Zu Anlage 1.

Wie schütztsich der Schiffer vor der Cholera?
Zusammengestelltim KaiserlichenGesundheitsamte.

Schiffer sindmit ihrenFamilien der Cholera besondersausgesetzt.
Durch die BeachtungnachstehenderRegeln kannstDu Dich in wirksamer

Weisevor der Cholera schützen.
1. Das Choleragift findet sich häufig im *“ mit welchemDein

Beruf, zumBeispiel beimStaken, Rudern, Einholen derTaue undKettenDich
vielfachin Berührung bringt. Auch wenndies Wasser ganz klar ist und gut
schmeckt,kanndas Choleragiftdarin enthaltensein.

2. TrinkedaherniemalsWasseraus Kanälen, FlüssenundSeen; benutze
es aber auch nicht zum Waschen der Hände und des Gesichts, zum Spülen des
EßgeschirrsundderTrinkgefäßenochzumAufwischendesWohnraums. HüteDich,
Gegenstände,diemit solchemWasserin Berührungwaren, oderdieDu mit nassen
Händenangefaßthasft(Zigarren, Pfeifen zumBeispiel),zum Munde zu führen.

3. Nimm zumTrinken,WaschenundSpülen nur unverdächtigesWasser
aus gutenBrunnenundWasserleitungen.Bei denSchleusenund Überwachungs=
stellensind die Entnahmestellenzu erfragenoderschonkenntlichgemacht.

4. Halte an Bord gutesWasser in einemzugedecktenGefäßevon aus=
reichenderGröße (Tonne, Eimer).

5. Bist Du aus Mangel an unverdächtigemWassergenötigt,aus dem
Fahrwasserzu schöpfen,sobenutzediesWassernur) nachdemesmehrereMinuten
lang gekochtist.

6. Vor demEssen reinige stets die Hände gründlichmit Wasser in
Seife. Noch besserist die Desinfektionmit verdünntemKresolwasser,durch
welchessich zum Beispiel auchArzte und Krankenpflegerschützen.

7. Verunreinigedas Fahrwassernicht durchAusleerungenund halte auch
Deine Angehörigendavon ab. Benutzezur Verrichtungder Notdurft besondere
Gefäße, in welchezuvor Kalkmilch, die an denÜberwachungsstellenausgeteilt
wird, geschüttetwordenist.

8. Vermeide jedesÜbermaß im Genussevon Speisen und Getränken, ent=
nimm die Lebensmittelnur aus zuverlässigreinlichenVerkaufsstellenund schütze
Dich durchzweckmäßigeKleidung vor Erkältungen.Halte Deine Kammernpein=
lich sauber;genießealle Nahrung (besondersMilch) womöglichnur in gekochtem
Zustande. Vermeideden Verkehr mit choleraverdächtigenPersonen und gehe
nicht in unreinlicheWirtschaften.

9. Bei Erkrankungen,insbesonderean Durchfall, Leibschmerzund Er=
brechen,wendeDich sofortan den nächstenArzt. Ausleerungenso Erkrankter
dürfenunter keinenUmständenin das Wassergelangen.



Anlage 2.

DesinfektionsanweisungbeiCholera.

I. Desinfektionsmittel.

a. Kresol, Karbolfäure.
1. Verdünntes Kresolwasser. Zur Herstellung wird 1 GewichtsteilKresol=

seifenlotung(Iduor Cresoli saponatus des Arzneibuchsfür das DeutscheReich,
vierte Ausgabe)mit 19 GewichtsteilenWasser gemischt. 100 Teile enthalten
annähernd2,56Teile rohes Kresol. Das Kresolwasser(Aqua cresolica des
Azzneibuchsfür das DeutscheReich)enthält in 100 Teilen 5 Teile rohesKresol,
ist also vor demGebrauchemit gleichenTeilen Wasserzu verdünnen.

2. Karbolsäurelösung. 1 Gewichtsteil verflüssigteKarbolsäure (Acidum
carbolicum liquefactum) wird mit 30 GewichtsteilenWassergemischt.

b. Cblorkalk.
Der Chlorkalkhat nur dann eineausreichendedesinfizierendeWirkung,

wenn er frisch bereitetund in wohlverschlossenenGefäßen aufbewahrt ist; er
muß starknachChlor riechen. Er wird in Mischungvon 1:50 Gewichtsteilen
Wasserverwendet.

c. Kalk, und zwar:
1. Kalkmilch. Zur Herstellungwird 1 Liter zerkleinerterreinergebrannter

Kalk, sogenannterFettkalk,mit 4 Liter Wassergemischt,und zwar in folgender
Weise:

Es wird von demWasser etwa /1 Liter in das zum Mischenbestimmte
Gefäßgegossenund dannderKalk hineingelegt.NachdemderKalk dasWasser
aufgesogenhat und dabei zu Pulver zerfallen ist, wird er mit dem übrigen
Wasserzu Kalkmilchverrührt.

2. Kalkbrühe,welchedurchVerdünnungvon1TeileKalkmilchmit 9Teilen
Wasserfrischbereitetwird.

d. Kaliseife.
3 GewichtsteileKaliseife (sogenannteSchmierseifeoder grüne Seife oder

schwarzeSeife)werdenin 100GewichtsteilensiedendheißemWassergelöstzum
Beispiel½KilogrammSeife in 17 Liter Wasser).

Diese Lösung ist heiß zu verwenden.



e. Formaldehyd.
Der Formaldehyd ist ein stark riechendes,auf die Schleimhäute der Luft=

wege, der Nase, der Augen reizendwirkendesGas, das aus einerim Handel
vorkommenden,etwa 35prozentigenwässerigenLösungdesFormaldehyds(Formal=
dehydum sohuum desAtzneibuchs)durchKochen oderZerstäubungmit Wasser=
dampfoderErhitzensich entwickelnläßt. Die Formaldehydlösungist bis zur
Benutzunggut verschlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren. «

Der Formaldehyd in Gasform ist für die Desinfektion geschlosseneroder
allseitig gut abschließbarerRäume verwendbar und eignet sich zur Vernichtung
von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen oberflächlichoder dochnur in
geringerTiefe haften. Zum Justandekommender desinfizierendenWirkung sind
erforderlich:

vorgängigerallseitigdichterAbschlußdes zu desinfizierendenRaumes
durchVerklebung,Verkittungaller Undichtigkeitender Fensterund
Türen, der Ventilationsöffnungenund dergleichen;

Entwickelungvon Formaldehyd in einem Mengenverhältnissevon
wenigstens5 Gramm auf je 1 KubikmeterLuftraum;

gleichzeitigeEntwickelungvon Wasserdampf bis zu einer vollständigen
Sättigung derLuft des zu desinfizierendenRaumes(auf 100 Kubik=
meterRaum sind 3 Liter Wasser zu verdampfen);

wenigstens7 Stunden andauerndesununterbrochenesVerschlossenbleiben
des mit Formaldehyd und Wasserdampf erfüllten Raumes; diese
Zeit kannbeiEntwickelungdoppeltgroßerMengenvonFormaldehyd
auf die Hälfte abgekürztwerden.

Formaldehydkann in Verbindungmit Wasserdampfvon außenherdurch
Schlüssellöcher,durchkleinein die Tür gebohrteOffnungenund dergleichenin
denzu desinfizierendenRaum geleitetwerden. WerdenTüren und Fensterge=
schlossenvorgefundenundsindkeineanderenOffnungen(zumBeispielfürVentilation,
offene Ofentüren) vorhanden, so empfiehlt es sich, die Desinfektion mittels
Formaldehydsauszuführen,ohnevorher das Zimmer zu betreten,beziehungs=
weise ohne die vorherigen Abdichtungenvorzunehmen; für diesenFall ist die
EntwickelungwenigstensviermalgrößererMengenFormaldehyds,als siefür die
DesinfektionnachgeschehenerAbdichtungangegebensind, erforderlich.

Die DesinfektionmittelsFormaldehydsdarf nur nachbewährtenMethoden
ausgeübtundnur geübtenDesinfektorenanvertrautwerden,die für jedeneinzelnen
Fall mit genauer Anweisung zu versehensind. Nach Beendigung der Des=
infektionempfiehltes sich, zur Beseitigungdes denRäumen nochanhaftenden
FormaldehydgeruchsAmmoniakgaseinzuleiten.

f. Dampfapparate.
Als geeignetkönnennur solcheApparate und Einrichtungenangesehen

werden,welchevon Sachverständigengeprüftsind.



Auch NotbehelfseinrichtungenkönnenunterUmständenausreichen.
Die Prüfung derartigerApparateundEinrichtungenhat sichzu erstrecken

namentlichauf die Anordnung der Dampfzuleitungund ableitung, auf die
Handhabungsweiseund die für einegründlicheDesinfektionerforderlicheDauer
der Dampfeinwirkung.

Die Bedienungder Apparateusw. ist, wenn irgend angängig,)wohl=
unterrichtetenDesinfektorenzu übertragen. (

g. Siedehitze.

Auskochenin Wasser, Salzwasseroder Lauge wirkt desinfizierend.Die
Flüssigkeitmuß dieGegenständevollständigbedeckenund mindestens10 Minuten
lang im Sieden gehaltenwerden.

Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist dieAuswahl nachLage der
Umständezu treffen. Es ist zulässig, daß seitensder beamtetenArzte unter
Umständenauchanderein bezugauf ihre desinfizierendeWirksamkeiterprobte
Mittel angewendetwerden;die Mischungs=beziehungsweiseLösungsverhältnisse
sowiedie VerwendungsweisesolcherMittel sind so zu wählen, daß der Erfolg
derDesinfektionnichtnachstehteinermit denunter a bis g bezeichnetenMitteln
ausgeführtenDesinfektion.

I. Anwendung der Desinfektionsmittel im einzelnen.)
1. Die Ausscheidungender Kranken(Stuhlgang, Urin und Erbrochenes)

sind mit dem unter la beschriebenenverdünntenKresolwasseroder mit Chlor=
kalk (Ib) oder mit Kalkmilch (le) oderdurch Siedehitze(Ig) zu desinfizieren.
Die Desinfektionsflüssigkeitist in mindestensgleicherMenge den Ausscheidungen
zuzusetzenund mit ihnengründlichzu verrühren.

Die Gemischesollen mindestenszwei Stunden stehenbleibenund dürfen
erstdann beseitigtwerden. Von ChlorkalksindmindestenszweigehäufteEßlöffel
voll in Pulverform auf ½ Liter der Abgänge zuzusetzenund gut damit zu
mischen.Die so behandeltenAbgängekönnenbereitsnach20 Minuten beseitigt
werden.

Zur Reinigung der Kranken benutzteTücher und dergleichensind un=
mittelbar nach dem Gebrauch in verdünntesKresolwasser(la) zu legen, so daß
sie von der Flüssigkeitvollständig bedecktsind. Nach Ablauf von zweiStunden
könnensie ausgewaschenwerden.

Schmutzwässersindmit ChlorkalkoderKalkmilchzu desinfizieren,undzwar
ist vom Chlorkalkeso viel zuzusetzen,bis die FlüssigkeitstarknachChlor riecht,
von Kalkmilchso viel, daß das GemischrotesLackmuspapierstarkund dauernd
blau färbt. In allen Fällen darf die Flüssigkeiterst nach zweiStunden ab=
gegossenwerden. Badewässersindwie Schmutzwässerzu behandeln.

*) Worauf sich die Desinfektionbei Cholera zu erstreckenhat, ist in Nr. 3 Abs.3 und 7,
Nr. 6, Nr. 7 Abs.1 und 2, Nr. 9 Abs.2, Nr. 11 der Ausführungsbestimmungenbezeichnet.



Abtritte sind in der Weisezu desinfizieren,daß die Sitze gründlichmit
verdünntemKresolwasseroderKalkmilch abgewaschenwerdenund in die Sitz=
öffnungenreichlichKalkmilch eingegossenwird. Der Inhalt der Abtrittgruben
ist reichlichmit Kalkmilchzu übergießenund, solangedie Epidemiedauert, tun=
lichst nicht auszuleeren. Der Inhalt von Tonnen, Kübeln und dergleichen,
welchezum AuffangendesKotes in denAbtritten dienen, ist unter Umrühren
mit ungefährgleichenTeilen Kalkmilchzu versetzenund erstzu entfernen,nach=
demer mindestens24 Stunden mit demDesinfektionsmittelin Berührung ge=
wesenwar] die Tonnen und dergleichensind nachdemEntleerenreichlichmit
Kalkmilchaußenund innen zu bestreichen.

2. HändeundsonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wennsiemit infizierten
Dingen (Ausscheidungender Kranken, beschmutzterWäsche usw.) in Berührung
gekommensind, durchgründlichesWaschenmit verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösung(la) desinfiziertwerden.

3. Bett= und Leibwäschesowie waschbareKleidungsstückeund dergleichen
sind entwederauszukochen(lg) oder in ein Gefäß mit verdünntemKresolwasser
oder Karbolsäurelösung (la) zu stecken. Die Flüssigkeit muß in den Gefäßen
die eingetauchtenGegenständevollständigbedecken.In dem Kresolwasseroder
derKarbolsäurelösungbleibendie Gegenständewenigstenszwei Stunden. Dann
werden sie mit Wasser gespült und weiter gereinigt. Das dabei ablaufende
Wasser kann als unverdächtigbehandeltwerden.

4. Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Matratzen,Teppiche
und alles, was sichzur Dampfdesinfektioneignet,sind in Dampfapparatenzu
desinfizieren(If).

5. Alle diesezu desinfizierendenGegenständesind beimZusammenpacken
und bevorsienachdenDesinfektionsanstaltenoder=apparatengeschafftwerden,
in Tücher, welchemit Karbolsäurelösung(la) angefeuchtetsindüpeinzuschlagen
und, wennmöglich,in gut schließendenGefäßenzu verwahren.

Wer solcheWäscheustv. vor der Desinfektionangefaßthat, muß seine
Hände in der unterZiffer 2 angegebenenWeisedesinfizieren.

6. Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlich solcher, in denenKranke sich aufgehalten haben, sind zunächstdie
Lagerstellen,Gerätschaftenund dergleichen,fernerdieWände und derFußboden,
unter Umständenauch die Deckemittels Lappen, die mit verdünntemKresol=
wasseroderKarbolsäurelösung(la) getränktsind, gründlichabzuwaschenbesonders
ist daraufzu achten,daß dieseLösungenauchin alle Spalten, RisseundFugen
eindringen.

Die Lagerstellenvon KrankenodervonVerstorbenenund die in der Um=
gebungauf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerätschaften,Wand=
und Fußbodenflächensind bei dieserDesinfektionbesonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenund Gerätschaftenmit einerreichlichen
MengeWasseroderKaliseifenlösung(ld) zu spülen. Nach ausgeführterDesin=
fektionist gründlichzu lüften.
Reichs=Gesetzbl.1904. 18



7. Die Anwendungdes Formaldehydsempfiehltsichbesonderszur soge=
nanntenOberflächendesinfektion(vergleicheLe Abs.3).

Nach voraufgegangenerDesinfektionmittelsFormaldehydskönnennur die
Wände, die Zimmerdecke,die freienglattenFlächenderGerätschaftenals desin=
fiziertgelten. Alles übrige, namentlichalle diejenigenTeile, welcheRisse und

Fugenaufweisen,sindgemäßdenvorstehendgegebenenVorschriftenzudesinfizieren.

8. Gegenständeaus Leder, Holz=und Metallteile von Möbeln sowie
ähnlicheGegenständewerdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,

die mit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung(a) befeuchtetsind. Die

gebrauchtenLappensind zuverbrennen.
Pelzwerkwird auf der Haarseitebis auf die Haarwurzelmit verdünntem

KresolwasseroderKarbolsäurelösung(la) durchweicht.Nach zwölfstündigerEin=
wirkungderDesinfektionsflüssigkeitdarf esausgewaschenundweitergereinigtwerden.

Mlüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdennachZiffer 3 und 4 desinfiziert
odermit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung(la) durchfeuchtet,feucht
gebürstetund mehrereTage hintereinandergelüftetunddemSonnenlichtausgesetzt.

Von Kranken benutzteEß=und TrinkgeschirreoderGerätesindentwederaus=

zukochen(I9) odermit heißerKaliseifenlösung(ch einehalbeStunde lang stehenzu

lassenund dann gründlichzu spülen. Waschbecken,Spucknäpfe,Nachttöpfeund
dergleichenwerdennachDesinfektiondes Inhalts (Ziffer1) gründlichmit ver=

dünntemKresolwasserausgescheuert.
9. Gegenständevon geringemWerte(Inhalt von Strohsäcken,gebrauchte

Lappenund dergleichen)sind zu verbrennen. -
10. Durch Ausscheidungenvon KrankenbeschmutzteErde, Pflaster sowie

Rinnsteine,offeneDungstätten,Stallungen werdendurchÜbergießenmit ver=
dünntemKresolwasser(la) oder Kalkmilch (le 1) desinfiziert.

11. Soll sichdie Desinfektionauchauf Personenerstrecken,so ist dafür

Sorge zu tragen) daß sie ihren ganzenKörper mit Seife abwaschenund ein
vollständigesBad nehmen.Ihre Kleiderund EffektensindnachZiffer3 und4

zu behandeln,das BadewassernachZiffer 1.
12. Die Leichender Gestorbenensind in Tücherzu hüllen, welchemit

einer der unter Ia ausgeführtendesinfizierendenFlüssigkeit getränktsind, und
alsdann in dichteSärge zu legen,welcheamBodenmit einerreichlichenSchicht
Sägemehl,Torfmull oderanderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.

13. Die DesinfektiondesKiel=(Bilge=,Raums der im Fluß= und Binnen=

schiffahrtsverkehrebenutztenFahrzeuge, die Desinfektion des Ballastwassers und

des etwainsiziertenTrinkwassersist nachdenVorschriftenüber die gesundheits=
polizeilicheKontrolle der einendeutschenHafen anlaufendenSeeschiffezu bewirken.

14. Abweichungenvon denVorschriftenunterZiffer 1 bis 13 sindzulässig,
soweitnachdemGutachtendes beamtetenArztes die Wirkung der Desinfektion
gesichertist.



Anlage 3.

Grundsätzefür Maßnahmen im Eisenbahnverkehrebeim Auftreten
der Cholera.

1. Beim Auftretender Cholera findet eine allgemeineund regelmäßige
Untersuchungder Reisendennichtstatt;es werdenjedochdemEisenbahnpersonale
bekanntgegeben: »

a) die Stationen, auf welchenArzte sofort erreichbarund zur Ver—
fügungsind,

b) die Stationen, bei welchengeeigneteKrankenhäuserzur Unterbringung
von Cholerakrankenbereitstehen(Krankenübergabestationen).

Die BezeichnungdieserStationen erfolgtdurchdieLandes=Zentralbehörde
unterBerücksichtigungder Verbreitungder Seucheund der Verkehrsverhältnisse.

Ein Verzeichnis der unter a und b bezeichnetenStationen ist, nach der
geographischenReihenfolgeder Stationen geordnet,jedemFührer einesZuges,
welcherzur Personenbeförderungdient, zu übergeben.

2., Auf den zu 1a und b bezeichnetenStationen sowie, falls eine
ärztlicheÜberwachungderReisendenan derGrenzeangeordnetist, auf denZoll=
revisionsstationensind zurVornahme der UntersuchungErkrankterdie erforder=
lichenRäume, welchetunlichstmit einembesonderenAborte verbundenodermit
einemabgesondertenNachtstuhleversehenseinmüssen,vonderEisenbahnverwaltung,
soweitsie ihr zur Verfügung stehen,herzugeben.

3. Die Schaffner haben dem Zugführer von jeder während der Fahrt
vorkommendenauffälligenErkrankungsofortMeldung zu machen.

Der Schaffnerhat sichdes ErkranktennachKräften anzunehmen;er hat
alsdannjedochjedeBerührungmit anderenPersonennachMöglichkeitzuvermeiden.

Der Erkrankteist, falls nicht die VerkehrsordnungseinenAusschlußvon
der Fahrt vorschreibt,an der Weiterfahrtnichtzu verhindern;jedochist, sobald
dies ohneUnterbrechungder Reisemöglich ist, die Feststellungder Krankheit
durcheinenArzt (1n) herbeizuführen.

Verlangt derErkrankte,dernächstenim VerzeichnisaufgeführtenÜbergabe=
stationübergebenzu werden oder macht seinZustand eineWeiterbeförderung
untunlich,so hat der Zugführer, falls der Zug vor der Ankunft auf der Über=
gabestationnocheineZwischenstationberührt, sofort beim Eintreffendemdienst=
habendenStationsbeamtenAnzeigezu machen)dieserhat alsdann der Kranken=
übergabestationungesäumttelegraphischMeldung zu erstatten,damit möglichst
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die unmittelbareAbnahme des Erkranktenaus demZuge selbstdurch die Kranken—
hausverwaltung,diePolizei- oderdieGesundheitsbehördeveranlaßtwerdenkann.

Will der Erkrankte denZug auf einerStation vor der nächstenÜbergabe=
station verlassen,so ist er hieran nicht zu hindern. Der Jugführer hat aber
demdiensthabendenBeamtender Station, auf welcherder ErkranktedenZug
verläßt,Meldung zu machen,damit der Beamte, falls der Erkranktenicht bis
zum Eintreffen ärztlicherHilfe auf dem Bahnhofe, wo er möglichstabzusondern
seinwürde, bleibenwill, seinenNamen, Wohnort und seinAbsteigequartierfest=
stellenund unverzüglichder nächstenPolizeibehördeunter Angabe der näheren
Umständemitteilen kann.

4. Erkrankt ein Reisenderunterwegsin auffälligerWeise, so sind als=
bald sämtlicheMitreisenden, ausgenommen solche Personen, welche zu seiner
Unterstützungbei ihm bleiben,aus demWagenabteil,in welchemder Erkrankte
sich befindet und, wenn mehrereWagenabteile einen gemeinschaftlichenAbort
haben, aus diesensämtlichenAbteilen zu entfernenund in einem anderen Ab=
teil, und zwar abgesondertvon denübrigenReisenden,unterzubringen.Bei der
Ankunft auf derKrankenübergabestationsinddiejenigenPersonen,welchesichmit
demKrankenin demselbenWagenabteilebefundenhaben, sofort demetwaan=
wesendenArzte zu bezeichnen)damit dieserdenselbendie nötigenWeisungener=
teilenkann.

Im übrigen muß das Eisenbahnpersonalbeim Vorkommen verdächtiger
Erkrankungenmit der größtenVorsichtund Ruhe vorgehen,damit alles ver=
miedenwird, was zu unnötigenBesorgnissenunterdenReisendenodersonstbeim
Publikum Anlaß gebenkönnte.

5. Der Wagen, in welchemein Cholerakrankersich befundenhat, ist
sofort außerDienst zu stellenund dernächstengeeignetenStation zur Desinfektion
zu übergeben. Die näherenVorschriften über dieseDesinfektion sowie über die
sonstigeBehandlung der Eisenbahn=Personen=und Schlafwagen bei Cholera=
gefahrenthältdie beigefügteAnweisungA.

6. Die Zugbeamtenhaben,wenn siemit AusleerungenErkrankterin Be=
rührung gekommen sind, sich sorgfältig zu reinigen und etwa beschmutzte
Kleidungsstückedesinfizierenzu lassen;die in gleicheLage gekommenenReisenden
sind auf die NotwendigkeitderselbenMaßnahmen aufmerksamzu machen.

Alle Personen, welchemit Cholerakrankenin Berührung kommen, müssen
bis nach stattgehabtergründlicherReinigung ihrer Hände unbedingtvermeiden,
die letzterenmit ihremGesichtin Berührung zu bringen, da durchZuführung
desKrankheitsstoffsdurchdenMund in denKörper eineAnsteckungerfolgen
kann. Es ist deshalbauchstrengzu vermeiden,bei odernachdemUmgange
mit Kranken vor erfolgtersorgfältigerReinigung der Hände zu rauchenoder
Speisen und Getränke zu sich zu nehmen.

7. Eine besondereSorgfalt ist der Erhaltung peinlicherSauberkeitin
allen Bedürfnisanstalten auf denStationen zuzuwenden;die Sitzbretterder Aborte

„

sind durchAbwaschenmit einer heißenLösung von Kaliseisemindestenseinmal



täglichzu reinigen. Eine DesinfektionderAborte, welchealsdannmit Kalkmilch
und unter wiederholtemÜbergießender Fußböden mit Kalkmilch, soweit sie diese
Behandlungvertragen,zu bewirkenist, erfolgt lediglichauf den Stationen der
Orte, an welchendie Cholera ausgebrochenist, und auf solchenStationen, wo
dies ausdrücklichangeordnetwerdensollte. Die zur Beseitigungüblen Geruchs
für die warme Jahreszeit allgemeingetroffenenBestimmungenwerden jedoch
hierdurchnicht berührt. -

8. Der Boden zwischenden Gleisen ist, soferner auf den Stationen
infolgeBenutzungder in denZügen befindlichenBedürfnisanstaltenverunreinigt
ist, durchwiederholtesÜbergießenmit Kalkmilchgehörigzu desinfizieren.

9. Eine BeschränkungdesEisenbahn=Gepäck=und Güterverkehrsfindet, ab=
gesehenvon denbezüglicheinzelnerGegenständeergehendenAusfuhr=und Einfuhr=
verboten,nicht statt.

10. Eine Desinfektionvon Reisegepäckund Gütern findet nur in fol=
gendenFällen statt:

a) Auf den zu 2 bezeichnetenZJollrevisionsstationenerfolgt auf ärztliche
Anordnung zwangsweisedie Desinfektionvon gebrauchterLeibwäsche,
getragenenKleidungsstücken,gebrauchtemBettzeugund sonstigenGegen=
ständen,welchezumGepäckeinesReisendengehörenoderals Unzugs=
gut anzusehensind und aus einemcholeraverseuchtenBezirkestammen,
sofernsienachärztlichemErmessenals mit demAnsteckungsstoffeder
Cholerabehaftetanzusehensind.

b) Im übrigenerfolgteineDesinfektionvon Expreß=,Eil= und Fracht=
gütern — auch auf den Zollrevisionsstationen — nur bei solchen
Gegenständen,welchenach Ansicht der Ortsgesundheitsbehördeals mit
demAnsteckungsstoffeder Cholera behaftetanzusehensind.

BriefeundKorrespondenzen,Drucksachen,Bücher,Zeitungen,Geschäfts=
papiereusw. unterliegenkeinerDesinfektion.

Die Einrichtungund Ausführung der Desinfektionwird von denGesund=
heitsbehördenveranlaßt, welchenvon demEisenbahnpersonaletunlichstHilfe zu
leisten ist.

11. SämtlicheBeamte derEisenbahnverwaltunghabendenAnforderungen
der Polizeibehördenund der beaussichtigendenArzte, soweit es in ihren Kräften
stehtund nach den dienstlichenVerhältnissen ausführbar ist, unbedingteFolge zu
leistenund auch ohne besondereAufforderung denselbenalle erforderlichenMit=
teilungenzu machen.Von allen DienstanweisungenundMaßnahmengegendie
Choleragefahrund von allen getroffenenAnordnungenund Einrichtungenist
stetssofortden dabei in Frage kommendenGesundheitsbehördenMitteilung zu
machen.

12. Ein Auszug dieserAnweisung, welcherdie Verhaltungsmaßregeln
für das Eisenbahnpersonalbei choleraverdächtigenErkrankungenauf der Eisen=



bahnfahrtenthält, ist beigefügt. Von diesenVerhaltungsmaßregelnist jedem
Fahrbeamteneinesjedenzur PersonenbeförderungdienendenZuges ein Abdruck
zuzustellen.

13. Von jedem durch den Arzt als Cholera erkanntenErkrankungsfall
ist seitensdes betreffendenStationsvorsteherssofort der vorgesetztenBetriebs=
behördeund derOrtspolizeibehördeschriftlicheAnzeigezu erstatten,welche,soweit
sie zu erlangensind, folgendeAngabenenthaltensoll:

a) Ort und Tag der Erkrankung;
) Name, Geschlecht,Alter, Stand oderGewerbedes Erkrankten;
) woherder Krankezugereistist;
4) wo der Kranke untergebrachtist.

A. Auweisung über die Behandlung der Eisenbahn=Personen= und
Schlafwagen beim Auftreten der Cholera.

1. Während einesCholeraausbruchsim Inland oder in einem benach=
bearten Gebietist für besonderssorgfältigeReinigung undLüftung der demPer=
sonenverkehredienendenWagenSorge zu tragen;es gilt diesnamentlichin bezug
auf Wagen der 3. und 4. Klasse, welche zur Massenbeförderungvon Personen
aus einervon der CholeraergriffenenGegendgedienthaben.

Die in den Zügen befindlichenBedürfnisanstalten sind regelmäßig zu
desinfizierenund zu demZweckedie Trichter und Akfallrohre nach Reinigung
mit Kalkmilch zu bestreichen,die Sitzbretter mit Kaliseifenlösung zu reinigen
GergleicheJiffer 2).

2. Ein Personenwagen,in welchemeinCholerakrankersichbefundenhat,
ist sofortaußerDienst zu stellenund der nächstenmit dennötigenEinrichtungen
versehenenStation zur Desinfektionzu überweisen)welchein nachstehendange=
gebenerWeisezu bewirkenist. -

Etwaige grobeVerunreinigungenim Innern desWagens sind durchsorg=
fältiges und wiederholtesAbreibenmit Lappen, welchemit Karbolsäurelösung
befeuchtetsind, zu beseitigen.Alsdann sind dieLäufer, Matten, Teppiche,Vor=
hängeund beweglichenPolster abzunehmenin Tücher,welchemit Karbolsäure=
lösung stark angefeuchtetsind, einzuschlagenund derDampfdesinfektionzu unter=
werfen. Ein vorherigesAusklopfendieserGegenständeist zu vermeiden.Gegen=
ständeaus Leder, welcheeine Dampfdesinfektionnicht vertragen, sind mit
Karbolsäurelösunggründlich abzureiben.Demnächstist der Wagen durchweg
einersorgfältigenReinigungzu unterwerfen,wobeiseineabwaschbarenTeile mit
Karbolsäurelösungzu behandelnsind, und sodann in einem warmen, luftigen
und trockenenRaume mindestensdrei Tage lang aufzustellen.

Die bei der Reinigung verwendetenLappensind zu verbrennen.



Zur Herstellung der Karbolsäurelösung wird 1 Gewichtsteil verflüssigte
Karbolfäureeidum earbolieumliquesactum desArzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)mit 30 GewichtsteilenWassergemischt.

Zur Herstellungvon Kalkmilchwird J RaumteilfrischgebrannterKalk
(Atzkalk,Calcaria usta), mit 4 RaumteilenWassergemischt,und zwar in fol=
genderWeise: Der Kalk wird in ein geeignetesGefäß gelegtund zunächstmit
38RaumteilenWasserdurchBesprengenunter stetemUmrührengelöscht.Nach=
demderKalk zuPulver zerfallenist, wird er mit demübrigenWasserzu Kalk=
milchverrührt.

Zur Herstellungvon Kaliseifenlösungwerden3 GewichtsteileSeife (soge=
nannte Schmierseifeoder grüne Seife oder schwarzeSeife) in 100 Gewichtsteilen
siedendheißemWassergelöstzum Beispiel½/KilogrammSeife in 17LiterWasser).

DieseLösungist heißzu verwenden.
3. Ist ein Schlafwagen von einemCholerakrankenbenutztworden, so

muß die währendder Fahrt gebrauchteWäschedesinfiziertwerden. Zu diesem
Zweckeist sie in Tücher,)welchemit Karbolsäurelösungstarkbefeuchtetsind, ein=
zuschlagenund alsdann so in ein Gefäß mit Karbolsäurelösungzulegen, daß
sie von der Flüssigkeitvollständigbedecktwird; frühestensnachzweiStunden ist
dann die Wäschemit Wasserzu spülenund zu reinigen. Zur Wäschesind zu
rechnen:die Laken, die Bezügeder Bettkissenund der Deckensowiedie Hand=
tücher. Die DesinfektiondesWagens selbsthat in der unter Ziffer 2 vorge=
schriebenenWeisezu erfolgen;dabeisind jedochauch die von demKranken be=
nutztenBettkissen,Deckenund beweglichenMatratzenin der dort angegebenen
Weiseeinzuschlagenund alsdann der Dampfdesinfektionzu unterwerfen. Statt
der Desinfektionmit Karbolsäurelösungkann die Wäsche auch der Dampf=
desinfektionunterworfenwerden.

Für den Fall, daß es sich als notwendig erweisensollte, einen Schlaf=
wagenlaufgänzlicheinzustellen,bleibtBestimmungvorbehalten.

4. Die vorstehendenBestimmungenfinden sinngemäßeAnwendungbei
Erkrankungenvon Zug= und Postbeamtenin den von ihnen benuttenGepäck=
und Postwagen.

5. Die mit der DesinfektionbeauftragtenArbeiterhabenjedesmal,wenn
sie mit infiziertenDingen in Berührung gekommensind),die Hände durch sorg=

fältigesWaschenmit Karbolsäurelösungzu desinfizierenund sichsonstgründlich
zu reinigen. Es empfiehltsich, daß die DesinfektorenwaschbareOberkleider
tragen;diesesind in derselbenWeisewie die Wäscheaus den Schlafwagenzu
desinsizieren.

B. Verhaltungsmaßregeln für das Eisenbahupersonal bei cholera=
verdächtigenErkrankungen auf der Eisenbahnfahrt.

1. Von jederauffälligenErkrankung,welchewährendder Eisenbahnfahrt
vorkommt,hat der SchaffnerdemZugführersofortMeldung zu machen.



2. Der Schaffnerhat sichdes ErkranktennachKräften anzunehmen;er
hat alsdann jedochjedeBerührung mit anderen Personen nach Möglichkeit zu
vermeiden.

3. Der Erkrankte ist, falls nicht die Verkehrsordnung seinen Ausschluß
von der Fahrt vorschreibt,an der Weiterfahrt nicht zu verhindern; jedochist,
sobalddies ohneUnterbrechungderReisemöglichist, dieFeststellungderKrank=
heit durcheinenArzt herbeizuführen. »

Verlangt derErkrankteder nächstenim VerzeichnisaufgeführtenÜbergabe—
stationübergebenzu werdenodermachtseinZustandeineWeiterbeförderungun=
tunlich,so hat derZugführer,falls der Zug vor derAnkunft auf derÜbergabe=
stationnocheineZwischenstationberührt, sofortbeimEintreffendemdiensthabenden
StationsbeamtenAnzeigezu machen;dieserhat alsdann der Krankenübergabe=
station ungesäumttelegraphischMeldung zu erstatten, damit möglichstdie un=
mittelbareAbnahme desErkranktenaus dem Zuge selbstdurch dieKrankenhaus=
verwaltung, die Polizei= oder die Gesundheitsbehördeveranlaßt werdenkann.

Will der Erkrankteden Zug auf einerStation vor der nächstenÜbergabe=
stationverlassen,so ist er hierannichtzu hindern,derZugführerhat aberdem
diensthabendenBeamtenderStation, auf welcherderErkranktedenZug verläßt,
Meldung zu machen,damit derBeamte, falls derErkranktenichtbis zumEin=
treffenärztlicherHilfe auf demBahnhofe,wo er möglichstabzusondernseinwürde,
bleibenwill, seinenNamen, Wohnort und sein Absteigequartierfeststellenund
unverzüglichder nächstenPolizeibehördeunter Angabe der näherenUmstände
mitteilenkann.

4. Sämtliche Mitreisenden, ausgenommen solche Personen, welche zur
Unterstützungbei demErkranktenbleiben,sindausdemWagenabteil,in welchem
derErkranktesichbefindet,und, wennmehrereWagenabteileeinengemeinschaftlichen
Abort haben, aus diesensämtlichenAbteilen zu entfernenund in einemanderen
Abteil, und zwar abgesondertvon denübrigenReisenden,unterzubringen.

5. Die Zugbeamtenhaben, wenn sie mit einemErkranktenin Berührung
gekommensind, sichsorgfältigzu reinigenund etwa beschmutzteKleidungsstücke
desinfizierenzu lassen; die in gleicheLage gekommenenReisendensind auf die
NotwendigkeitderselbenMaßnahmenaufmerksamzu machen.





II. Bekämpfung der Pocken.

Als daswirksamsteMittel zur BekämpfungderPockenist dieSchutzpocken=
impfunganzusehen,derenDurchführungdurchdas Impfgesetzvom8.April 1874
(Reichs=Gesetzbl.S. 31) und die hierzuergangenenVollzugsvorschriftengeregelt
ist. Wo auf Grund landesrechtlicherBestimmungenZwangsimpfungenbeimAus=
brucheinerPockenepidemiezulässigsind (vergleiche§ 18 Abs.3 des Impfgesetzes
vom 8. April 1874 — Reichs=Gesetzbl.S. 31 —), ist darauf hinzuwirken,daß
gegebenenfallsalle der AnsteckungausgesetztenPersonen, sofern sie nicht die
Pockenüberstandenhabenoder durchImpfung hinreichendgeschütztsind; sich
impfenlassen. Wo Jwangsimpfungennichtzulässigsind, ist in geeigneterWeise
auf dieDurchführungderSchutzpockenimpfunghinzuwirken.Dies gilt besonders
für dieBewohnerundBesuchereinesHauses, in welchemdiePockenaufgetreten
sind, wie für das Pflegepersonal,die Arzte, die Studierendender Medizin,
welcheklinischeVorlesungenbesuchen,ferner für die bei der Einsargungvon
PockenleichenbeschäftigtenPersonen, für Desinfektorensowie für Arbeiter in ge=
werblichenAnlagen)welchedenAusgangspunktvon Pockenerkrankungengebildet
haben.

Außerdemwird folgendesbestimmt:
1. Zu §§812, 13. DiejenigenPersonen,welchemit eineran denPocken

erkranktenoder verstorbenenPerson unmittelbar oder, wie zum Beispiel Arbeits=
genossen,unterUmständenauchBoten) Briefträgerunddergleichen,nur mittelbar
in Berührung gekommensind, ferner die Bewohner eines Hauses, in welchem
ein Pockenfallfestgestelltist, sowieArbeiter, welchemit Sachen, diemöglicher=
weisedenKrankheitsstoffan sich tragen (Hadern,Haare) Bettfedernund der=
gleichen),umgegangensind (ansteckungsverdächtigePersonen),sind einerBe=
obachtungzu unterstellen,soweitnicht schärfereMaßregeln nachNr. 2 zu er=
greifen sind oder vom beamtetenArzte aus besonderenGründen für erforderlich
erklärtwerden. Die Beobachtungsoll nichtlänger als vierzehnTage, gerechnet
vom Tage der letztenAnsteckungsgelegenheit,dauern. Sie ist in schonender
JFormund so vorzunehmen,daßBelästigungentunlichstvermiedenwerden.Sie
wird in der Regel darauf beschränktwerdenkönnen,daß durcheinenArzt oder
durcheinesonstgeeignetePerson zeitweiseErkundigungenüber denGesundheits=
zustandder betreffendenPersoneneingezogenwerden. Erklärt der beamteteArzt
es für erforderlich,daß die derBeobachtungunterstelltenPersonenWirtshäusern,
Spielplätzen,öffentlichenVersammlungsortenund gemeinschaftlichenArbeitsstätten
fern bleiben, oder sonstsich Verkehrsbeschränkungenunterwerfen,und sind diese
Personenhierzunichtbereit,so ist je nachLage des Falles derenAbsonderung
gemäßNr. 2 anzuordnen.



Die höhereVerwaltungsbehördekann für denUmfang ihresBezirkesoder
für Teile desselbenanordnen, daß zureisendefremdeoder ortsansässigePersonen,

wæeòelchesichinnerhalbder letztenvierzehnTage vor ihrer Ankunft in einemvon
den PockenbetroffenenBezirk oderOrte aufgehaltenhaben,nach ihrer Ankunft
derOrtspolizeibehördebinneneinerzu bestimmendenmöglichstkurzenFrist schrift=
lich odermündlichzu meldensind. DerartigePersonenkönnenals ansteckungs=
verdächtigangesehenund der Beobachtungunterworfenwerden.

Eine verschärfteArt der Beobachtung,verbundenmit Beschränkungenin
derWahl desAufenthaltsoderderArbeitsstättezum BeispielAnweisungeinesbe=
stimmtenAufenthalts,Verpflichtungzum zeitweisenpersönlichenErscheinenvor
der Gesundheitsbehörde,Untersagung des Verkehrs an bestimmtenOrten) ist

sfolchen Personengegenüberzulässig,welcheobdachlosoderohne festenWohnsitz
sind oder berufs=odergewohnheitsmäßigumherziehen,zum Beispiel fremdländische
Auswandererund Arbeiter, fremdländischeDrahtbinder)Zigeuner,Landstreicher,
Hausierer.

2. Zu § 14. An denPockenerkrankteoderkrankheitsverdächtigePersonen
sindohneVerzugunterBeobachtungder Bestimmungenim § 14 Abs.2 und 3
des Gesetzesabzusondern. Als krankheitsverdächtigsind solchePersonen zu be=
trachten,welcheunterErscheinungenerkranktsind, die denAusbruchder Pocken
befürchtenlassen.

AnsteckungsverdächtigePersonen (Nr. 1) sind abzusondern,
a) wennanzunehmenist, daß sie wedermit Erfolg geimpftsind, noch
die Pockenüberstandenhaben;
b) wenn sie mit einemPockenkrankenin Wohnungsgemeinschaftlebenoder

sonst mit einem solchenKranken oder mit einer Pockenleichein un=
mittelbareBerührung gekommensind. In diesemFalle kann jedoch
dieAbsonderungunterbleiben,sofernder beamteteArzt dieBeobachtung
(Nr. 1) für ausreichenderachtet.

Die AbsonderungansteckungsverdächtigerPersonen darf die Dauer von
vierzehnTagen, gerechnetvom Tage der letztenAnsteckungsgelegenheit,nicht
übersteigenund ist in demFalle untera aufzuheben,sobaldder Nachweisder
erfolgtenImpfung erbrachtwird.

Zur Fortschaffung von Kranken und Krankheitsverdächtigensollen dem
öffentlichenVerkehredienendeBeförderungsmittel(Droschken,Straßenbahnwagen
und dergleichen)in derRegel nichtbenutztwerden(vergleicheNr. 5).

WohnungenoderHäuser, in denenan denPockenerkranktePersonensich
befinden,sindkenntlichzu machen.

DenjenigenPersonen,welchederPflegeundWartungvonPockenkrankensich
widmen,ist aufzugeben,denVerkehrmit anderenPersonensolangeals erforderlich
tunlichstzu vermeiden;auchhabensie die von dem beamtetenArzte für nötig
befundenenMaßnahmengegeneineWeiterverbreitungderKrankheitzu beobachten.
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Die Behördenhabenin geeigneterWeisedahin zu wirken,daßzur Pflege
und Behandlungvon Pockenkrankennur Personenzugelassenwerden, die die
PockenüberstandenhabenoderdurchImpfung hinreichendgeschütztsindodersich
sofortder Impfung oderWiederimpfungunterwerfen.

Als geeignetzur Absonderung sind nur solcheKrankenhäuseroder Unter—
kunftsräumeanzusehen,in welchendie AbsonderungdesKrankenderarterfolgen
kann, daß er mit anderen, als den zu seinerPflege bestimmtenPersonen, dem
Arzte oderdemSeelsorgernichtin BerührungkommtundeineWeiterverbreitung
der Krankheittunlichstausgeschlossenist.

3. Zu § 15. Die zuständigenBehördenhabenbesonderszu erwägen,
inwieweitVeranstaltungen,welcheeineAnsammlunggrößererMenschenmengen
mit sich bringen (Messen, Märkte usw.), in oder bei solchenOrtschaften, in
welchendie Pocken ausgebrochensind, zu untersagensind.

In einemHause, in welchemein Pockenkrankersich befindet,könnenge=
werblicheBetriebe, durch welcheeine Verbreitung des Ansteckungsstoffszu be=
fürchtenist, insbesondereVerkaufsstellenvon Nahrungs=und Genußmitteln,
Beschränkungenunterworfenoder geschlossenwerden, insoweitnachdemGutachten
des beamtetenArztesdie FortsetzungdesBetriebsals gefährlichzu betrachtenist.

Die Polizeibehördender von den Pocken ergriffenenOrtschaftenhaben
dafür zu sorgen, daß Gegenstände,von denennach demGutachtendesbeamteten
Arztes anzunehmenist, daß sie mit dem Ansteckungsstoffeder Pocken behaftet
sind, vor wirksamerDesinfektionnichtin denVerkehrgelangen. -

Insbesondereist für OrtschaftenoderBezirke, in denendie Pockengehäuft
auftreten,dieAusfuhr vongebrauchterLeibwäsche,altenundgetragenenKleidungs—
stücken,gebrauchtemBettzeugeinschließlichBettfedern,gebrauchtenRoßhaaren,
Hadern und Lumpenaller Art und alten Papierabfällenzu verbieten.Unter
Umständen kann das Verbot auch auf andereGegenstände,insoweit dies nach
demGutachtendes beamtetenArztes erforderlichist, ausgedehntwerden. Reise=
gepäckund Umzugsgutsindvon demVerbot auszunehmen.

Bei gehäuftemAuftretender Pockenist in den von der Krankheitbe=
fallenen Ortschaftenoder Bezirken das gewerbsmäßigeEinsammeln von Lumpen
im Umherziehenzu verbieten.

Einfuhrverbotegegeninländische,von denPockenbefalleneOrtschaftensind
nicht zulässig. Das Verbot der Einfuhr bestimmterWaren und andererGegen=
ständeaus dem Auslande richtetsich ausschließlichnach den Vorschriften, welche
gegebenenfallsgemäß§ 25 desGesetzesin Vollzug gesetztwerden.

Für gebrauchtesBettzeug, Leibwäscheund getrageneKleidungsstücke,welche
aus einer von denPocken betroffenenOrtschaftstammenund noch nicht wirksam
desinfiziertworden sind, kann eineDesinfektionangeordnetwerden. Im übrigen
ist eineDesinfektionvonGegenständendesGüter=undReiseverkehrseinschließlich
der von ReisendengetragenenWäsche=und Kleidungsstückenur dann geboten
und zulässig,wenn die GegenständenachdemGutachtendes beamtetenArztes
als mit demAnsteckungsstoffeder Pockenbehaftetanzusehensind.



WeitergehendeBeschränkungendes Gepäck-und Güterverkehrssowie des
Verkehrsmit Post=(Brief=und Paket=)Sendungensind nichtzulässig.

4. Zu § 16. JugendlichePersonenaus einerBehausung,in welcherein
Pockenfallvorgekommenist, müssen,soweitund solangenach dem Gutachten
des beamtetenArztes eineWeiterverbreitungder Krankheitaus dieserBehausung
zu befürchtenist, vom Schulbesucheferngehaltenwerden.

Das gleichegilt hinsichtlichdes Besuchsjedes anderenUnterrichts,an
welchemmehrerePersonenteilnehmen.

5. Zu §919. In einemHause, in welchemein Pockenfall vorgekommen
ist, sind die erforderlichenMaßnahmen zur Desinfektion der Ausscheidungendes
Krankensowiedermit demKrankenoderGestorbenenin Berührunggekommenen
Gegenständezu treffen. Ganz besondereAufmerksamkeitist der Desinfektion
infizierterRäume, fernerder Kleidungsstücke,der Bettenund derLeibwäschedes
Kranken oder Gestorbenen, der Hautabgänge und Verbandstoffe des Kranken
sowieder bei der Wartung und Pflege des KrankenbenutztenKleidungsstücke
zuzuwenden.Auch ist Vorsorge zu treffen, daß Fahrzeugeund andereBe=
förderungsmittel,welchezur Fortschaffungvon krankenoderkrankheitsverdächtigen
Personengedienthaben, alsbald und vor anderweitigerBenutzungdesinfiziert
werden.

Die DesinfektionensindnachMaßgabeder aus derAnlage1 ersichtlichen
Anweisungzu bewirken.

6. Zu & 21. Die Leichender an den PockenGestorbenensind ohne
vorherigesWaschenund Umkleidensofort in Tücher einzuhüllen,welchemit einer
desinfizierendenFlüssigkeitgetränktsind. Sie sind alsdann in dichteSärge zu
legen, welcheam Boden mit einer reichlichenSchicht Sägemehl, Torfmull oder
anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind. Der Sarg ist alsbald zu schließen.

Soll mit Rücksichtauf religiöseVorschriften das Waschender Leicheaus=
nahmsweisestattfinden,so darf es nur unter den vom beamtetenArzte angeord=
netenVorsichtsmaßregelnund nur mit desinfizierendenFlüssigkeitenausgeführt
werden.

Ist ein Leichenhausvorhanden, so ist die eingesargteLeiche sobald als
möglich dahin überzuführen. In Ortschaften, in welchenein Leichenhausnicht
besteht,ist dafür Sorge zu tragen,daß die eingesargteLeichetunlichstin einem
besonderen,abschließbarenRaume bis zur Beerdigungaufbewahrtwird.

Die Ausstellungder Leicheim Sterbehausoderim offenenSarge ist zu
untersagen,dasLeichengefolgemöglichstzu beschränkenund dessenEintritt in das
Sterbehauszu verbieten.

Die Beförderungder Leichenvon Personen,welchean den Pockenge=
storbensind, nacheinemanderenals demordnungsmäßigenBeerdigungsortist
zu untersagen.

Die Bestattung der Pockenleichenist tunlichst zu beschleunigen.Die zur
Ausschmückungdes Sarges verwendetenGegenständesind mit in das Grab zu
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bringen, bei Feuerbestattungmit zu verbrennen.Es ist Vorsorge zu treffen,
daß Personen,die bei der Einsargungbeschäftigtgewesensind, nicht mit der
Ansagedes Leichenbegängnissesbetrautwerden,und daß sie den Verkehr mit
anderenPersonenmeiden,solangeder beamteteArzt dies für erforderlichhält.
Auch ist ihnendieEinhaltung der sonstigenvon dembeamtetenArztegegeneine
Weiterverbreitungder Krankheitfür erforderlicherachtetenMaßregelnzur Pflicht
u machen.
1 7. Zu § 22. Die AufhebungderzurAbwehrderPockengefahrgetroffenen
Anordnungendarf nur nachAnhörungdesbeamtetenArztes erfolgen;insbesondere
ist sie von der vorgängigenDesinfektiondes Genesenenabhängigzu machen,
insoweites sichum Maßregeln handelt, die sich auf den Krankenund dessen
unmittelbareUmgebungbezogenhaben.

8. Zu § 24. Bei einemgefahrdrohendenAusbruchederPockenim Aus=
land ist der Übertritt von Durchwanderern aus solchenausländischenGebieten,
in denen die Pocken herrschen,nur an bestimmtenGrenzorten zu gestatten,wo
eineärztlicheBesichtigungsowie die Zurückhaltung und Absonderungder an den
PockenErkranktenund der Krankheitsverdächtigenstattzufindenhat.

Die Massenbeförderungvon Durchwanderern mit der Eisenbahn hat in
Sonderzügenoder in besonderenWagen, und zwar nur in Abteilen ohne
Polsterungzu geschehen.Die benutztenWagensindnachjedesmaligemGebrauche
zu desinfizieren..Müssen die Durchwandererwährend der Reise durch das Reichs=
gebietbehufsÜbernachtungdenZug verlassen,so darf dies nur auf Eisenbahn=
stationengeschehen,bei denensich Auswandererhäuserbefinden.

Es ist dafür Sorge zu tragen, daß solcheDurchwanderermit dem
Publikum so wenigwie möglichin Berührung kommenund in denHafenorten
tunlichst in Auswandererhäusernuntergebrachtwerden. »

FremdländischenArbeitern, welche aus ausländischenvon den Pocken be=
fallenenGebietenzum Erwerb ihres Unterhaltseinwandern,sowieihren Ange=
hörigenist der Übertrittüber die Grenzenur unterder Bedingungzu gestatten,
daß sie sich beim Eintritt oder an ihrem erstenDienstort innerhalb drei Tagen
der Schutzimpfungunterwerfen,sofernsienichtglaubhaftnachweisen,daß siedie
Pocken überstandenhaben oder durch Impfung hinreichendgeschütztsind.

9. Zu §40. Pockenkrankedürfen in der Regel nichtmittels der Eisen=
bahn befördertwerden. Ausnahmen sind nur nach dem Gutachten des für die
Abgangsstation zuständigenbeamtetenArztes zulässig. In solchenAusnahme=
fällen ist der Kranke in einem besonderenWagen, der alsbald nach der
Benutzungzu desinfizierenist, zu befördern. Das bei ihm beschäftigtgewesene
Personal ist anzuhalten,vor ausgeführterDesinfektion(Anlage1) den Verkehr
mit anderenPersonen nach Möglichkeit zu vermeiden.
· Ergibt sichbei einemReisendenwährendder EisenbahnfahrtPockenverdacht,
so ist er, falls nicht die VerkehrsordnungseinenAusschlußvon der Fahrt vor—
schreibt,an der Weiterfahrtnicht zu verhindern;jedochist, sobalddies ohne
Unterbrechungder Reisemöglichist, die Feststellungder Krankheitdurcheinen



Arzt herbeizuführen.Der Abteil, in welchemderKrankeuntergebrachtwar, und
die damit in ZusammenhangstehendenAbteile sind zu räumen. Der Wagen
ist, falls der Pockenverdachtsichbestätigt,sobaldwie möglichaußerBetrieb zu
setzenund zu desinfizieren.

Im einzelnengeltenbeimAuftretenderPockendie in derAnlage2 ent=
haltenenBestimmungen.

10. Zu § 42. Ist in einerOrtschaftderAusbruchder Pockenfestgestellt,
so ist das KaiserlicheGesundheitsamthiervonsofort auf demkürzestenWege zu
benachrichtigen.Neben dieserBenachrichtigung von dem Ausbruche der Pocken
ist von den durch die Landesregierungenzu bestimmendenBehörden an das
KaiserlicheGesundheitsamtwöchentlicheine Nachweisung über die in der ver=
gangenenWoche bis Sonnabend einschließlichin den einzelnenOrtschaften ge=
meldetenErkrankungs=und Todesfälle nachMaßgabe der Anlage 3 in ge=
schlossenimUmschlagemitzuteilen. Die Wochennachweisungensind so zeitig ab=
zusenden,daß sie bis Montag Mittag im Gesundheitsamteingehen.

Außerdemist innerhalbachtTagen nachderGenesungoderdem Ableben
eines Pockenkrankeneine Zählkarte nach dem anliegendenMuster (Anlage 4) von

Die Jählkartensind nach ietern der LandesregierungentwederdurchVer=
mittelung der zuständigenLandesbehördeoder unmittelbaran das Kaiserliche
Gesundheitsamt einzusenden. Falls die Karten inhtcb an die Landesbehörde
eingereichtwerden, ist dafür Sorge zu tragen, daß sie spätestensbis zum
1. Februar des nächstfolgendenJahres an das Kaiserliche Gesundheitsamt ge=
langen. Diese Bestimmungentretenam 1. Januar 1905 in Kraft.

Desinfektionsanweisungbei Pocken.

I. Desinfektionsmittel.
a. Kresol, Karbolsäure.

1. VerdünntesKresolwasser.Zur Herstellungwird 1 GewichtsteilKresol=
seifenlösung(Liquor Cresoli saponatusdes Arzneibuchsfür das DeutscheReich,
vierteAusgabe)mit 19 GewichtsteilenWassergemischt.100 Teile enthaltenan=
nähernd 2), Teile rohes Kresol. Das Kresolwasser(Aqua cresolica desArznei=
buchs für das DeutscheReich)enthältin 100 Teilen 5 Teile rohesKresol, ist
also vor demGebrauchemit gleichenTeilen Wasserzu verdünnen.



2.Karbolsänrelösung.lGewichtsteilverflüssigteKarbolsäure(Acidum
carbolicum liquelactum) wird mit 30 GewichtsteilenWassergemischt.

b. Chlorkalk.
Der Chlorkalkhat nur dann eine ausreichendedesinfizierendeWirkung,

wenn er frischbereitetund in wohlverschlossenenGefäßen aufbewahrtist; er muß
starknachChlor riechen.Er wird in Mischungvon 1150 GewichtsteilenWasser
verwendet.

c. Kalk, und zwar:
1. Kalkmilch. Zur Herstellungwird 1 Liter zerkleinerterreinergebrannter

a sogenannterFettkalk,mit 4 Liter Wassergemischt,und zwar in folgender
Weise:

Es wird von demWasseretwa ¾/Liter in das zumMischenbestimmte
Gefäß gegossenund dann der Kalk hineingelegt.Nachdemder Kalk dasWasser
aufgesogenhat und dabei zu Pulver zerfallenist, wird er mit demübrigen
Wasserzu Kalkmilchverrührt.

2. Kalkbrühe,welchedurchVerdünnungvon 1 TeileKalkmilchmit 9 Teilen
Wasserfrischbereitetwird. - «

d. Naliseife.

3 GewichtsteileKaliseife (sogenannteSchmierseifeoder grüne Seife oder
schwarzeSeife) werdenin 100 GewichtsteilensiedendheißemWassergelöst(zum
Beispiel½KilogrammSeife in 17LiterWasser).

DieseLösungist heißzu verwenden.

e. Formaldehyd.
Der Formaldehyd ist ein stark riechendes,auf die Schleimhäuteder Luft=

wege,der Nase, der Augen reizendwirkendesGas, das aus einerim Handel
vorkommenden,etwa35prozentigenwässerigenLösungdesFormaldehyds(Formal=
dehydum solutum desAsrzneibuchs)durchKochenoderZerstäubungmit Wasser=
dampf oder Erhitzensichentwickelnläßt. Die Formaldehydlösungist bis zur
Benutzung gut verschlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren.

Der Formaldehyd in Gasform ist für die Desinfektion geschlosseneroder
allseitig gut abschließbarerRäume verwendbarund eignet sich zur Vernichtung
von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächenoberflächlichoder dochnur
in geringerTiefe haften. Zum Zustandekommender desinfizierendenWirkung
sind erforderlich:

vorgängigerallseitigdichterAbschlußdes zu desinfizierendenRaumes
durch Verklebung,Verkittung aller Undichtigkeitender Fenster
und Türen, der Ventilationsöffnungenund dergleichen;

Entwickelungvon Formaldehyd in einem Mengenverhältnissevon
wenigstens5 Gramm auf je 1 KubikmeterLuftraum;

————



gleichzeitigeEntwickelungvon Wasserdampfbis zu einervollständigen
Sättigung derLuft deszu desinfizierendenRaumes(auf100Kubik—
meterRaum sind 3 Liter Wasserzu verdampfen);

wenigstens7 Stunden andauerndesununterbrochenesVerschlossenbleiben
desmit Formaldehydund WasserdampferfülltenRaumes; diese
Zeit kannbei EntwickelungdoppeltgroßerMengen von Formal—
dehydauf die Hälfte abgekürztwerden.

Formaldehydkannin Verbindungmit Wasserdampfvon außenher durch
Schlüssellöcher,durchkleinein die Tür gebohrteOffnungenund dergleichenin
den zu desinfizierendenRaum geleitetwerden. WerdenTüren und Fensterge=

schlossenvorgefundenund sind keineanderenOffnungen(zumBeispielfür Venti=
lation,offeneOfentüren)vorhanden,soempfiehltes sich,dieDesinfektionmittels
Formaldehyds auszuführen, ohne vorher das Zimmer zu betreten,beziehungsweise
ohne die vorherigenAbdichtungenvorzunehmen;für diesenFall ist die Ent=
wickelungwenigstensviermal größererMengen Formaldehyds,als sie für die
DesinfektionnachgeschehenerAbdichtungangegebensind, erforderlich.

Die DesinfektionmittelsFormaldehydsdarf nur nachbewährtenMethoden
ausgeübtundnur geübtenDesinfektorenanvertrautwerden,diefür jedeneinzelnen
Fall mit genauerAnweisung zu versehensind. Nach Beendigungder Des=
infektionempfiehltes sich, zur Beseitigungdes denRäumen nochanhaftenden
FormaldehydgeruchsAmmoniakgaseinzuleiten.

f. Dampfapparate.

Als geeignetkönnennur solcheApparate und Einrichtungenangesehen
werden,welchevon Sachperständigengeprüftsind.

Auch NotbehelfseinrichtungenkönnenunterUmständenausreichen.
Die Prüfung derartigerApparateund Einrichtungenhat sichzu erstrecken

namentlich auf die Anordnung der Dampfzuleitung und ableitung, auf die
Handhabungsweiseund die für einegründlicheDesinfektionerforderlicheDauer
der Dampfeinwirkung.

Die BedienungderApparateusw. ist, wenn irgendangängig)wohlunter=
richtetenDesinfektorenzu übertragen.

g. Siedehitze.
Auskochenin Wasser, Salzwasser oderLauge wirkt desinfizierend.Die

Flüssigkeitmuß dieGegenständevollständigbedeckenund mindestens10 Minuten
lang im Sieden gehaltenwerden.

Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die AuswahlnachLage
der Umständezu treffen. Es ist zulässig,daß seitensder beamtetenArzte unter
Umständenauch anderein bezugauf ihre desinfizierendeWirksamkeiterprobte
Mittel angewendetwerden)die Mischungs=beziehungsweiseLösungsverhältnisse
Reichs=Gesetzbl.1904. 20



—100—

sowiedie VerwendungsweisesolcherMittel sind so zu wählen, daß der Erfolg
der Desinfektionnichtnachstehteinermit denuntera bis g bezeichnetenMitteln
ausgeführtenDesinfektion.

II. Anwendung der Desinfektionsmittel im einzelnen.)
1. BesondersgefährlichsinddieHautabgängederKranken. Der ausden

PockenpustelnstammendeEiter enthält, auch wenn er eingetrocknetist und zer=
stäubt,denAnsteckungsstoffin wirksamerForm. Deshalbmuß dieDesinfektion
nichtnur nachAblauf der Krankheit,sondernschonwährenddes Bestehensder
Krankheitgehandhabtwerden. Die Hautabgänge(Schorfeusw.)sind sorgfältig
zusammenzusuchenund zu desinfizierenoderzu verbrennen.

Der FußbodendesKrankenzimmersist täglichmit desinfizierendenFlüssig=
keitenaufzuwaschen,Kehrichtist zu desinfizierenoderzu verbrennen.

Alle Ausscheidungender Kranken (Wund= und Geschwürsausscheidungen,
Auswurf und Nasenschleim,etwaigebeiSterbendenaus Mund und Nasehervor=
gequolleneschaumigeFlüssigkeit,Blut und Urin, Erbrochenesund Stuhlgang)
sind mit dem unterIa beschriebenenverdünntenKresolwasseroderdurchSiede=
hitze(Ie) zu desinfizieren. Es empfiehltsich, solcheAusscheidungenunmittelbar
in Gefäßen aufzufangen,welchedie Desinfektionsflüssigkeitin mindestensgleicher
Menge enthalten,und siehiermit gründlichzu verrühren. Verbandgegenstände
und Läppchen,welchezweckmäßigan Stelle von Taschentüchernzur Reinigung
von Mund und Nase der Kranken verwendetwerden, sind, wenn das Ver=
brennenderselben(vergleicheZiffer9) nichtangängigist, unmittelbarnachdem
Gebrauchebenfalls in solchemit verdünntemKresolwasser(la) beschickteGefäßezu
legen, so daß sie von der Flüssigkeitvollständig bedecktsind.

Die GemischesollenmindestenszweiStunden stehenbleibenund dürfen
erst dann beseitigtwerden.

Schmutzwässersind mit Chlorkalk oderKalkmilchzu desinfizieren,und
zwar ist vom Chlorkalkeso viel zuzusetzen,bis die FlüssigkeitstarknachChlor
riecht,von Kalkmilchso viel, daß das Gemischrotes Lackmuspapierstarkund
dauerndblau färbt. In allen Fällen darf dieFlüssigkeiterstnachzweiStunden
abgegossenwerden Badewässersind wie Schmutzwässerzu behandeln. -

2. Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wenn sie mit in—
fizierten Dingen (Ausscheidungender Kranken, beschmutzterWäsche usw.) in
Berührunggekommensind, durchgründlichesWaschenmit verdünntemKresol—
wasser oder Karbolsäurelösung(Ia) desinfiziertwerden. «

3. Bett=und LeibwäschesowiewaschbareKleidungsstückeund dergleichen
sind entwederauszukochen(lg) oder in ein Gefäß mit verdünntemKresolwasser
oderKarbolsäurelösung(la) zu stecken.Die Flüssigkeitmuß in den Gefäßen

*) Worauf sichdie Desinfektion bei Pocken zu erstreckenhat, ist in Nr. 3 Abs. 3 und 6, Nr. 5,
Nr. 6 Abs.1 und 2, Nr. 7, Nr. 8 Abs.2 und Nr. 9 der Ausführungsbestimmungenbezeichnet.
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die eingetauchtenGegenständevollständig bedecken.In dem Kresolwasseroder
derKarbolsäurelösungbleibendieGegenständewenigstenszweiStunden. Dann
werdensie mit Wasser gespültund weiter gereinigt. Das dabei ablaufende
Wasserkann als unverdächtigbehandeltwerden.

4. Kleidungsstücke,die nichtgewaschenwerdenkönnen,Matratzen,Tep=
picheund alles, was sichzur Dampfdesinfektioneignet,sind in Dampfapparaten
zu desinfizieren(1).

5. Alle diesezu desinfizierendenGegenständesind beimZusammenpacken
und bevorsienachdenDesinfektionsanstaltenoder-apparatengeschafftwerden,

in Tücher,welchemit Karbolsäurelösung(la) angefeuchtetsind, einzuschlagenund,
wennmöglich,in gut schließendenGefäßenzu verwahren.

Wer solcheWäscheusw. vor der Desinfektionangefaßthat, muß seine
Händein der unter Ziffer2 angegebenenWeisedesinffzieren.

6. Zur Desinfektioninfizierteroder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKranke sich aufgehaltenhaben, sind zunächstdie
Lagerstellen,Gerätschaftenund dergleichen,fernerdieWände und derFußboden,
unterUmständenauch die Deckemittels Lappen, die mit verdünntemKresol=
wasseroderKarbolsäurelösung(la) getränktsind, gründlichabzuwaschen;beson=
ders ist darauf zu achten,daß dieseLösungenauchin alle Spalten, Risseund
Fugen eindringen.

Die Lagerstellenvon Krankenodervon Versterbenenund die in derUm=
gebung auf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerätschaften,Wand=
und Fußbodenflächensind bei dieserDesinfektionbesonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenund Gerätschaftenmit einer reichlichen
Menge Wasseroder Kaliseifenlösung(lch zu spülen. Nach ausgeführterDes=
infektionist gründlichzu lüften. .

7. Die Anwendungdes Formaldehydsempfiehltsichbesonderszur so—
genanntenOberflächendesinfektion.Außerdemgewährtsie denDesinfektoreneinen
gewissenSchutz vor einerInfektion bei den nach iffer 6 auszuführendenmecha=
nischenDesinfektionsarbeiten;sie ist möglichst vor dem Beginne sonstigerDes=
infektionin derWeise auszuführen,daß die zu desinfizierendenRäumlichkeiten
erst nach der beendetenFormaldehyddesinfektionbetretenzu werdenbrauchen
(vergleicheLe Absf.3).

NachvoraufgegangenerDesinfektionmittelsFormaldehydskönnennur die
Wände, die Zimmerdecke,die freien glattenFlächender Gerätschaftenals des=
infiziertgelten. Alles übrige, namentlichalle diejenigenTeile, welcheRisseund
Fugen aufweisen,sind gemäßden vorstehendgegebenenVorschriftenzu des=
infizieren.

Ist der Desinfektor durchImpfung hinreichendgeschützt,so bedarf es der
Voreinleitung der Formaldehydgasein das Zimmer nicht.

8. Gegenständeaus Leder,Holz=undMetallteilevonMöbeln sowieähn=
licheGegenständewerdensorgfältigund wiederholtmit Lappen abgerieben)die

20“
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mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung(la) befeuchtetsind. Die
gebrauchtenLappensindzu verbrennen.

Pelzwerk wird auf der Haarseite bis auf die Haarwurzel mit verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösung(la) durchweicht. Nach zwolfstündigerEin=
wirkung der Desinfektionsflüssigkeitdarf es ausgewaschenund welter gereinigt
werden.

Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdennach Ziffer 3 und 4 desinfiziert
odermit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung(la) durchfeuchtet,feucht
gebürstetund mehrereTage hintereinandergelüftetund demSonnenlechtausgesetzt.

Von KrankenbenutzteEß=und TrinkgeschirreoderGeräte sind entweder
auszukochen(I8) odermit heißerKaliseifenlösung(Id) ½Stunde lang stehenzur
lassenund dann gründlich zu spülen. Waschbecken,Spucknäpfe, Nachttöpfeund
dergleichenwerden nach Desinfektion des Inhalts (Ziffer 1) gründlich mit ver=
dünntem Kresolwasserausgescheuert.

9. Gegenständevon geringemWerte(Inhalt vonStrohsäcken,gebrauchte
Lappenund dergleichen)sindzu verbrennen.

10. Soll sichdie Desinfektion auch auf Personen erstrecken,so ist dafür
Sorge zu tragen, daß sie ihren ganzenKörper mit Seife abwaschenund ein
vollständigesBad nehmen. Ihre KleiderundEffektensindnachZiffer 3 und 4
zu behandeln,das BadewassernachZiffer 1.

11. Die Leichen der Gestorbenensind in Tücher zu hüllen, welchemit
einerder unterla aufgeführtendesinfizierendenFlüssigkeitgetränktsind,undals=
dann in dichteSärge zu legen,welcheam Boden mit einerreichlichenSchicht
Sägemehl), Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.

12. Abweichungenvon den Vorschriften unter Ziffer 1 bis 11 sind zu=
lässig, soweitnach demGutachtendes beamtetenArztes die Wirkung der Des=
infektiongesichertist.

Anlage 2.

Grundsätzefür Maßnahmen im Eisenbahnverkehrebeim Auftreten
der Pocken.

1. Beim Auftretender Pocken findet eine allgemeineund regelmäßige
Untersuchungder Reisendennichtstatt;es werdenjedochdemEisenbahnpersonale
bekanntgegeben: »

a) die Stationen, auf welchenArzte sofort erreichbarund zur Verfügung
sind,

b) die Stationen, bei welchengeeigneteKrankenhäuserzur Unterbringung
von Pockenkrankenbereitstehen(Krankenubergabestationen).
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Die BezeichnungdieserStationen erfolgt durchdie Landes=Zentralbehörde
unter Berücksichtigungder Verbreitungder Seucheund der Verkehrsverhältnisse.

Ein Verzeichnisder unter a und b bezeichnetenStationen ist, nach der
geographischenReihenfolgeder Stationen geordnet,jedemFührer einesZuges,
welcherzur Personenbeförderungdient, zu uͤbergeben.
» 2. Auf denzu la undb bezeichnetenStationen sowie, falls eineärztliche
ÜberwachungvonReisendenan derGrenzeangeordnetist, auf denZollrevisions=
stationensind zur Vornahmeder UntersuchungErkrankterdie erforderlichen,ent=
PrechendauszustattendenRäume von derEisenbahnverwaltung,soweitsie ihr zur

Verfügung stehen,herzugeben.
3. Die Schaffner habendemZugführer von jederwährend der Fahrt

vorkommendenauffilligen ErkrankungsofortMeldung zu machen.
Der Schaffnerhat sichdes ErkranktennachKräften anzunehmen;er hat

alsdann jedochjede Berührung mit anderen Personen nach Möglichkeit zu
vermeiden.

Der Erkrankteist, falls nicht die VerkehrsordnungseinenAusschlußvon
der Fahrt vorschreibt,an der Weiterfahrtnicht zu verhindern;jedochist, sobald
dies ohneUnterbrechungder Reise möglich ist, die Feststellungder Krankheit
durcheinenArzt (la) herbeizuführen. »

Verlangt derErkankte,der nächstenim VerzeichnisaufgeführtenÜbergabe—
station übergebenzu werden, oder macht seinZustand eineWeiterbeförderung
untunlich, so hat der Zugführer, falls der Zug vor der Ankunft auf der Über=
gabestationnocheineZwischenstationberührt, sofort beim Eintreffendem dienst=
habendenStationsbeamtenAnzeigezu machen)dieserhat alsdann der Kranlen=
übergabestationungesäumttelegraphischMeldung zu erstatten,damitmöglichstdie
unmittelbare Abnahme des Erkrankten aus dem Zuge selbst durch die Kranken=
hausverwaltung,diePolizei=oderdieGesundheitsbehördeveranlaßtwerdenkann.

Will der Erkrankte denZug auf einer Station vor der nächstenÜbergabe=
stationverlassen,so ist er hieran nicht zu hindern. Der Jugführer hat aber dem
diensthabendenBeamten derStation, auf welcherderErkranktedenZug verläßt,
Meldung zu machen,damit der Beamte, falls derErkranktenicht bis zumEin=
treffenärztlicherHilfe auf dem Bahnhofe, wo er möglichstabzusondernsein
würde, bleiben will, seinenNamen, Wohnort und seinAbsteigequartierfeststellen
und unverzüglichder nächstenPelizeibehördeunterAngabe der näherenUmstande
mitteilenkann.

4. ErkrankteinReisenderunterwegsin auffälligerWeise, so sind alsbald
sämtlicheMitreisenden,ausgenommensolchePersonen, welchezu seinerUnter=
stützungbei ihm bleiben, aus demWagenabteil,in welchemder Erkranktesich
befindet,zu entfernenund in einemanderenAbteil, abgesondertvon den übrigen
Reisenden,unterzubringen.Bei derAnkunft auf derKrankenübergabestationsind
diejenigenPersonen,welchesichmit demKranken in demselbenWagenabteilebe=
fundenhaben,sofort demetwaanwesendenArztezu bezeichnen,damit dieserden=
selbendie nötigenWeisungenerteilenkann.
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Im übrigen muß das Eisenbahnpersonalbeim Vorkommenverdächtiger
Erkrankungenmit der größtenVorsicht und Ruhe vorgehen,damit alles ver=
miedenwird, was zuunnötigen Besorgnissenunter denReisendenoder sonst beim

Publikum Anlaß gebenkönnte.
5. Der Wagen,in welchemeinPockenkrankersichbefundenhat, ist sofort

außerDienst zustellen und der nächstengeeignetenStation zur Desinfektionzu
übergeben.Die näherenVorschriftenüber dieseDesinfektionsowieüber die
sonstigeBehandlungder Eisenbahn=Personen=und Schlafwagen bei Pocken=
gefahrenthältdie beigefügteAnweisungA.

“ 6. Eine BeschränkungdesEisenbahn=Gepäck=undGüterverkehrsfindet,ab=
gesehenvon denbezüglicheinzelnerGegenständeergehendenAusfuhr=undEinfuhr=
verboten,nichtstatt.

7. Eine DesinfektionvonReisegepäckundGütern findetnur in folgenden
Fällen statt:

a) Auf den zu 2 bezeichnetenZollrevisionsstationenerfolgt auf ärztliche
Anordnung zwangsweisedie Desinfektionvon gebrauchtemBettzeuge,

gebrauchterLeibwäsche,getragenenKleidungsstückenundsonstigenGegen=
ständen,welchezumGepäckeinesReisendengehörenoderals Unzugs=
gut anzusehensind und aus einempockenverseuchtenOrte stammen,
sofernsienachärztlichemErmessenals mit demAnsteckungsstoffeder
Pocken behaftetzu erachtensind.

b) Im übrigenerfolgteineDesinfektionvon Expreß=,Eil= und Fracht=
gütern—auch auf denZollrevisionsstationen— nur beisolchenGegen=
ständen, welchenach Ansicht der Ortsgesundheitsbehördeals mit dem
Ansleckungsstoffeder Pockenbehaftetzu erachtensind.

Briefe und Korrespondenzen,Drucksachen,Bücher, Zeitungen,Geschäfts=
papiereusw. unterliegenkeinerDesinfektion.

Die Einrichtungund Ausführung derDesinfektionwird von denGesund=
heitsbehördenveranlaßt, welchenvon demEisenbahnpersonaletunlichstHilfe zu
leistenist -

8. SämtlicheBeamtederEisenbahnverwaltunghabendenAnforderungender
Polizeibehördenund der beaufsichtigendenArzte, soweites in ihrenKräften steht
undnachdendienstlichenVerhältnissenausführbarist, unbedingteFolge zu leisten
und auchohnebesondereAufforderungdenselbenalle erforderlichenMitteilungen
zu machen. Von allen Dienstanweisungenund Maßnahmengegendie Pocken=
gefahrund von allen getroffenenAnordnungenundEinrichtungenist stetssofort
dendabeiin Frage kommendenGesundheitsbehördenMitteilung zu machen.

9. Ein Auszug dieserAnweisung,welcherdie Verhaltungsmaßregelnfür
das Eisenbahnpersonalbei pockenverdächtigenErkrankungenauf der Eisenbahn=
fahrt enthält, ist beigefügt. Von diesenVerhaltungsmaßregeln ist jedemFahr=

„ beamteneinesjeden zurPersonenbeförderungdienendenZuges ein Abdruckzu=
zustellen 1 v n
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10. Von jedemdurchdenArzt als PockenerkanntenErkrankungsfallist

seitensdes betreffendenStationsvorstehers sofort der vorgesetztenBetriebsbehörde
und der OrtspolizeibehördeschriftlicheAnzeigezu erstatten,welche,soweitsie zu
erlangen sind, folgendeAngaben enthaltensoll:

a) Ort und Tag der Erkrankungz
b) Name, Geschlecht,Alter, Stand oderGewerbedes Erkrankten;
J) woherder Erkranktezugereistist;

- d)woderKrankeuntergcbrachtist.

A. Anweisung über die Behandlung der Eisenbahn=Personen=und
Schlafwagen bei Pockengefahr.

1. Während eines Pockenausbruchs im Inland oder in einem benach=
bartenGebietist für besonderssorgfältigeReinigungundLüstungder demPer=
sonenverkehredienendenWagenSorge zu tragen;es gilt diesnamentlichin bezug
auf Wagen der 3. und 4. Klasse,welchezur Massenbeförderungvon Personen
aus einervon denPockenergriffenenGegendgedienthaben.

2. Ein Personenwagen,in welchemein Pockenkrankersichbefundenhat,
ist sofortaußerDienst zu stellenund der nächstenmit dennötigenEinrichtungen
versehenenStation zur Desinfektionzuüberweisen,welchein nachstehendange=
gebenerWeisezu bewirkenist. ·

EtwaigegrobeVerunreinigungenim Innern desWagens sind durchsorg—
fältiges und wiederholtesAbreibenmit Lappen, welchemit Karbolsäurelösung
befeuchtetsind, zu beseitigen.Alsdann sind dieLäufer, Matten, Teppiche,Vor=
hängeund beweglichenPolster abzunehmen,in Tücher,welchemit Karbolsäure=
lösungstarkangefeuchtetsind, einzuschlagenund derDampfdesinfektionzuunter=
werfen. Ein vorherigesAusklopfendieserGegenständeist zu vermeiden.Gegen=
ständeaus Leder,welcheeineDampfdesinfektionnichtvertragen,sindmit Karbol=
säurelösunggründlichabzureiben.Demnächstist derWagendurchwegeinersorg=
fältigenReinigungzu unterwerfen,wobeiseineabwaschbarenTeile mit Karbol=
säurelösungzu behandelnsind, und sodann in einemwarmen, luftigen und
trockenenRaume mindestensdrei Tage lang aufzustellen. .

Die bei der Reinigung verwendetenLappensind zu verbrennen.
Jur Herstellungder Karbolsäurelösungwird 1Gewichtsteil verflüssigte

Karbolsäure(Acicum carbolicum liquelactum desArzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)mit 30 GewichtsteilenWassergemischt.

3. Ist ein Schlafwagen von einem Pockenkrankenbenutztworden, so
muß die währendder Fahrt gebrauchteWäschedesinfiziertwerden. Zu diesem
Zweckeist siein Tücher, welchemit Karbolsäurelösungstark befeuchtetsind, ein=
zuschlagenund alsdann so in ein Gefäß mit Karbolsäurelösungzu legen, daß
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sievon der Flüssigkeitvollständigbedecktwird; frühestensnachzweiStunden ist
dann die Wäschemit Wasserzu spülenund zu reinigen. Zur Wäschesind zu
rechnen:die Laken,die Bezügeder Bettkissenund der Deckensowiedie Hand—
tücher. Die Desinfektion des Wagens selbsthat in der unter Ziffer 2 vorge—
schriebenenWeise zu erfolgen; dabei sind jedochauch die von dem Kranken be—
nutztenBettkissen,Deckenund beweglichenMatratzenin der dort angegebenen
Weiseeinzuschlagenund alsdannder Dampfdesinfektionzu unterwerfen.Statt
der Desinfektion mit Karbolsäurelösung kann die Wäsche auch der Damyf==
desinfektionunterworfenwerden.

Für denFall, daß es sichals notwendigerweisensollte, einenSchlaf=
wagenlaufgänzlicheinzustellen,bleibtBestimmungvorbehalten.

4. Die vorstehendenBestimmungenfinden sinngemäßeAnwendungbei
Erkrankungenvon Zug=und Postbeamtenin den von ihnen benutztenGepäck=
und Postwagen.

5. Zur ReinigungundDesinfektiondürfennur solchePersonenverwendet
werden, welchedie Pocken überstandenhaben oder durch Impfung hinreichend
geschütztsind oder sich sofort der Impfung oderWiederimpfungunterwerfen.
DiesePersonenhabenjedesmal,wennsiemit infiziertenDingen in Berührung
gekommensind, die Hände durch sorgfältigesWaschenmit Karbolsäurelösungzu
desinfizierenund sich sonst gründlich zu reinigen. Es empfiehlt sich, daß die
DesinfektorenwaschbareOberkleidertragen;diesesind in derselbenWeisewie die
Wäscheaus denSchlafwagenzu desinfizieren.

B. Verhaltungsmaßregeln für das Eisenbahnpersonal bei pocken=
verdächtigen Erkrankungen auf der Eisenbahnfahrt.

1. Von jederauffälligenErkrankung,welchewährendderEisenbahnfahrt
vorkommt,hat der SchaffnerdemZugführersofortMeldung zu machen.

2. Der Schaffnerhat sichdes ErkranktennachKräften anzunehmen;er
hat alsdannjedochjedeBerührung mit anderenPersonennachMöglichkeitzu
vermeiden.

3. Der Erkrankteist, falls nicht die VerkehrsordnungseinenAusschluß
von der Fahrt vorschreibt,an derWeiterfahrtnicht zu verhindern)jedochist,
sobalddies ohneUnterbrechungder Reisemöglichist, dieFeststellungderKrank=
heit durcheinenArzt herbeizuführen. »

Verlangt der Erkrankteder nächstenim VerzeichnisaufgeführtenÜbergabe—
stationübergebenzu werden, odermachtsein Zustand eineWeiterbeförderung
untunlich, so hat der Zugführer, falls der Zug vor der Ankunft auf derÜber=
gabestationnocheineZwischenstationberührt, sofortbeimEintreffendemdienst=
habendenStationsbeamtenAnzeigezu machen;dieserhat alsdannder Kranken=
übergabestationungesäumttelegraphischMeldung zu erstatten,damit möglichst
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die unmittelbareAbnahmedesErkranktenaus demZugeselbstdurchdieKranken—
hausverwaltung,diePoliei= oderdieGesundheitsbehördeveranlaßtwerdenkann.

Will derErkranktedenZug auf einerStation vor dernächstenÜbergabe=
station verlassen,so ist er hieran nicht zu hindern, der Zugführer hat aber dem
diensthabendenBeamtenderStation, auf welcherderErkranktedenQug verläßt,
Meldung zu machen,damit der Beamte, falls derErkranktenichtbis zumEin=
treffen ärztlicherHilfe auf dem Bahnhofe, wo er möglichst abzusondernsein
würde, bleibenwill, seinenNamen, Wohnort und seinAbsteigequartierfeststellen
und unverzüglichder nächstenPolizeibehördeunterAngabeder näherenUmstände
mitteilenkann.

4. Sämtliche Mitreisenden, ausgenommensolche Personen, welchezur
Unterstützungbei demErkranktenbleiben,sindaus demWagenabteil,in welchem
derErkranktesichbefindet,zu entfernenund in einemanderenAbteil, abgesondert
von denübrigenReisenden,unterzubringen.

5. Die Zugbeamtenhaben, wenn sie mit einemErkrankten in Berührung
gekommensind, sich sorgfältigzu reinigen. Das gleicheist Reisendenin der=
selbenLage zu empfehlen.

Reichs=Gesetzbl.1904. 21
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9. Verlauf und Dauer der Krankheit:
Diagnose:diskreten konfluierende , hämorrhagische ,-

Pockenschwer?......................«.......................................................·leicht?................................»..»....»......................
WielangehatdieKrankheitgedauert?..............................................«..»...........»..»».........«..................«....................
SindNachkrankheitenbeobachtet?...........................welches....................................................................».......................
Gestorben:wann? 4wo?(in derWohnung,im Kranken⸗

hause?usw.) ——

10 Ist Ansteckung nachgewiesen Wie erfolgtedieselbe?

Pshitsit „els Datum:den......................«.............................

Unterschrift:...........
(des beamtetenArztes.)

Instruktion zur Ausfüllung der vorstehendenKarte.

Die Beantwortungder Fragen geschiehtdurchWorte beziehungsweiseZahlen auf den vor=
geschriebenen Linien.
Zur Überschrift, die Wohnung betreffend: Für etwaigeweitergehendemedizinalpolizeilicheEr=

hebungenin größeren Orten empfiehlt es sich, die Wohnung im Hause genau zu bezeichnen.
V. — Vorderhaus, H. — Hinterhaus, St. — Stockwerk,K. — Keller.

Zu Frage 5 Abf. 1: Für nicht erwerbsfähige beziehungsweisenicht selbständigePersonen (Ehe=
frauen ohneeigenenBeruf, Kinder usw.) ist der Beruf des Haushaltungsvorstandesanzugeben.

Zu Frage 5 Abft. 3: Die Eintragungüber denOrt der Beschäftigung soll ersichtlichmachen,
ob der Erkrankte regelmäßig außer dem Hause, etwa in einerFabrik, Werkstattund der=
gleichen(welcher Art — zumBeispielBapierfabrik— undwo gelegen?) beschäftigtwar,
oderob er eineSchule besuchteundwelche?

Zu Frage 7 Abs. 1: Für dieFeststellungdes DatumsderErkrankungist der im Beginnauftretende
Schüttelfrostmaßgebend.Fehlte derselbe,so ist ersichtlichzu machen,nachwelchemSymptomeder
Beginn der Erkrankungdatiert wurde. 2

Zu Frage 8: Über das Impfverhältniswerdendie Angaben,wenndie Arzte sie durcheigeneUnter=
suchunggewinnen, besonderswertvoll sein. Führt die Untersuchungzu keinemErgebnisse,dann
ist anzugeben,ob dieAntwortenaufAngabendesErkranktenoderderAngehörigenberuhen,oder
durchEinsichtin amtlicheBescheinigungen(Impfschein,Revaccinationsschein,Impflisten)gewonnensind.
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III. Bekämpfung des Fleckfiebers (Flecktyphus).
1. Zu §§12, 13. DiejenigenPersonen,welchemit eineram Fleckfieber

erkranktenoder verstorbenenPerson unmittelbarodermittelbarin Berührungge=
kommensind, sowie die Bewohner eines Hauses, in welchemein Fleckfieberfall
festgestelltist (ansteckungsverdächtigePersonen),sind einerBeobachtungzu unter=
stellen,soweitnichtscharfereMaßregelnnachNr. 2 zu ergreifensind odervom
beamtetenArzte aus besonderenGründen für erforderlich erklärt werden. Die
Beobachtungsoll nichtlänger als vierzehnTage, gerechnetvom Tage der letzten
Ansteckungsgelegenheit,dauern. Sie ist in schonenderForm undsovorzunehmen,
daß Belästigungentunlichstvermiedenwerden. Sie wird in der Regel darauf
beschränktwerdenkönnen, daß durch einen Arzt oder durch eine sonst geeignete
Person täglichErkundigungenüberdenGesundheitszustandder betreffendenPer=
soneneingezogenwerden. Erklärt es der beamteteArzt für erforderlich,daß die
der BeobachtungunterstelltenPersonenWirtshäusern, Spielplätzen,öffentlichen
Versammlungsorten und gemeinschaftlichenArbeitsstätten fernbleiben oder sonst
sichVerkehrsbeschränkungenunterwerfen,und sind diesePersonenhierzunicht
bereit,so ist je nachLagedesFalles derenAbsonderunggemäßNr. 2 anzuordnen.

Die höhereVerwaltungsbehördekann für denUmfang ihres Bezirkes oder
für Teile desselbenanordnen, daß zureisendefremdeoder ortsansässigePersonen,
welchesichinnerhalbder letztenvierzehnTage vor ihrer Ankunft in einemvom
FleckfieberbetroffenenBezirk oderOrte aufgehaltenhaben, nach ihrer Ankunft
der Ortspolizeibehördebinnen einer zu bestimmenden,möglichstkurzenFrist
schriftlichoder mündlich zu melden sind. Derartige Personen können als an=
steckungsverdächtigangesehenund der Beobachtungunterworfenwerden.

Eine verschärfteArt der Beobachtung, verbunden mit Beschränkungenin
derWahl des Aufenthaltsoderder Arbeitsstätte(zumBeispielAnweisungeines
bestimmtenAufenthalts,Verpflichtungzum zeitweisenpersönlichenErscheinenvor
der Gesundheitsbehörde,Untersagung des Verkehrs an bestimmtenOrten)) ist
solchenPersonengegenüberzulässig,welcheobdachlosoderohnefestenWohnsitz
sindoderberufs=odergewohnheitsmäßigumherziehen,zumBeispiel fremdländische
Auswandererund Arbeiter, fremdländischeDrahtbinder,Zigeuner,Landstreicher,
Hausierer.

2. Zu § 14, 18. Am Fleckfiebererkrankteoder krankheitsverdächtige
Personensind ohneVerzug unter Beobachtungder Bestimmungenim 9§14
Abs. 2 und 3 desGesetzesabzusondern. Als krankheitsverdächtigsind solchePer=
sonenzu betrachten,welcheunter Erscheinungenerkranktsind, die denAusbruch
des Fleckfiebersbefürchtenlassen.

AnsteckungsverdächtigePersonen sind in gleicherWeise abzusondern,wenn
siemit einemFleckfieberkrankenin Wohnungsgemeinschaftlebenoder sonstmit
einem solchenoder mit einerFleckfieberleichein unmittelbareBerührung gekommen
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sind. Jedoch kann die Absonderung unterbleiben, sofern der beamteteArzt die

Beobachtung (Nr. 1) für ausreichenderachtet.
Die AbsonderungansteckungsverdächtigerPersonendarf die Dauer von

vierzehnTagen, gerechnetvomTage der letztenAnsteckungsgelegenheit,nichtüber=
steigen.

InsoweitderbeamteteArzt es zur wirksamenBekämpfungderKrankheit
für unerläßlicherklärt, kann angeordnetwerden, daß die Gesundenaus der
WohnungentferntunddieKranken,anstattdaßsiezurAbsonderungin einKranken=
haus oder in einen sonst geeignetenUnterkunftsraum verbracht werden, in der

Wohnung belassenwerden. Unter der gleichenVoraussetzungkann ausnahms=
weisesogar die Räumung des ganzenHauses angeordnetwerden, wenn in ihm

außergewöhnlichungünstige, der KrankheitsverbreitungförderlicheZustände (Uber=

füllung, Unreinlichkeitin Herbergen,Gastwirtschaften,Massenunterkunftsräumen
und dergleichen)herrschen. Den betroffenenBewohnern ist anderweit geeignete

Unterkunftunentgeltlichzu bieten.
Zur Fortschaffungvon Kranken und Krankheitsverdächtigensollen dem

öffentlichenVerkehredienendeBeförderungsmittel(Droschken,Straßenbahnwagen
und dergleichen)in der Regel nicht benutztwerden(val.Nr. 5).

WohnungenoderHäuser, in denenam FleckfiebererkranktePersonensich
befinden,sind kenntlichzu machen.

DenjenigenPersonen,welchederPflege undWartung vonFleckfieberkranken
sichwidmen, ist aufzugeben,den Verkehr mit anderen Personen solangeals er=

forderlichtunlichstzu vermeiden;im übrigengeltensie als ansteckungsverdächtig.
Sie habendie von dembeamtetenArzte für nötigbefundenenMaßnahmengegen
eineWeiterverbreitungderKrankheitzu beobachten.

Als geeignetzur Absonderungsindnur solcheKrankenhäuseroderUnter=
kunftsräumeanzusehen,in welchendie AbsonderungdesKrankenderarterfolgen
kann, daß er mit anderen,als denzu seinerMilege bestimmtenPersonen,dem
AzzteoderdemSeelsorgernichtin BerührungkommtundeineWeiterverbreitung
der Krankheittunlichstausgeschlossenist. «

3.Zu§15.DiezuständigenBehördenhabenbefonderszuerwägen, in⸗
wieweitVeranstaltungen,welcheeineAnsammlunggrößererMenschenmengenmit
sichbringen(Messen,Märkte usw.)in oder bei solchenOrtschaften,in welchen
das Fleckfieberausgebrochenist, zu untersagensind. —-

In einemHause, in welchemein Fleckfieberkrankersichbefindet,können
gewerblicheBetriebe, durchwelcheeineVerbreitungdesAnsteckungsstoffszu be=
fürchtenist, insbesondereVerkaufsstellenvon Nahrungs=und Genußmitteln,Be=
schränkungenunterworfenoder geschlossenwerden, insoweit nach dem Gutachten

desbeamtetenArztes dieFortsetzungdesBetriebsals gefährlichzu betrachtenist.
Die Polizeibehördender vom FleckfieberergriffenenOrtschaftenhabendafür

zu sorgen, daß Gegenstände)von denennach dem Gutachtendes beamteten
Arztes anzunehmenist, daß siemit demAnsteckungsstoffedesFleckfiebersbehaftet
sind, vor wirksamerDesinfektionnicht in denVerkehrgelangen.
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Insbesondereist für Ortschaftenoder Bezirke, in denendas Fleckfieber
gehäuftauftritt, die Ausfuhr von gebrauchterLeibwäsche,alten und getragenen
Kleidungsstücken,gebrauchtemBettzeugeinschließlichBettfedern,gebrauchtenRoß=
haaren, Hadern und Lumpen aller Art und alten Papierabfällenzu verbieten.
Unter Umständenkann das Verbot auchauf andereGegenstände,insoweitdies
nach dem Gutachtendes beamtetenArztes erforderlichist, ausgedehntwerden.
Reisegepäckund Umzugsgutsind von demVerbot auszunehmen.

Bei gehäuftemAuftretendes Fleckfiebersist in denvon derKrankheitbe=
fallenenOrtschaftenoder Bezirkendas gewerbsmäßigeEinsammelnvon Lumpen
im Umherziehenzu verbieten.

Einfuhrverbotegegeninländische,vom FleckfieberbefalleneOrtschaftensind
nichtzulässig.Das Verbot der Einfuhr bestimmterWaren und andererGegen=
ständeaus demAuslande richtetsichausschließlichnachden Vorschriften,welche
gegebenenfallsgemäß§ 25 des Gesetzesin Vollzug gesetztwerden.

aus einer vom FleckfieberbetroffenenOrtschaft stammenund noch nicht wirksam
desinfiziertwordensind,kanneineDesinfektionangeordnetwerden.Im übrigen
ist eineDesinfektion von Gegenständendes Güter= und Reiseverkehrs,einschließlich
der von ReisendengetragenenWäsche=und Kleidungsstückenur dann geboten
und zulässig)wenn die GegenständenachdemGutachtendes beamtetenArztes
als mit demAnsteckungsstoffedes Fleckfiebersbehaftetanzusehensind.

WeitergehendeBeschränkungendes Gepäck=undGäterverkehrs sowiedes
Verkehrsmit Post=(Brief=und Paket=,Sendungensindnichtzulässig.

4. Zu § 16. JugendlichePersonenaus einerBehausung,in welcherein
Fleckfieberfallvorgekommenist, müssen,soweitund solangenachdemGutachtendes
beamtetenArztes eineWeiterverbreitungder Krankheitaus dieserBehausungzu
befürchtenist, vom Schulbesucheferngehaltenwerden. ,

Das gleichegilt hinsichtlichdes Besuchsjedes anderenUnterrichts,an
welchemmehrerePersonenteilnehmen.

5. Zu 9 19. In einemHause, in welchemein Fleckfieberfallvorge=
kommenist, sind die erforderlichenMaßnahmen zur Desinfektion der Ausschei=
dungendesKrankensowieder mit demKrankenoderGestorbenenin Berührung
gekommenenGegenständezu treffen. Ganz besondereAufmerksamkeitist derDes=
infektioninfizierterRäume, fernerder Kleidungsstücke,der Betten und der Leil=
wäschedes KrankenoderGestorbenensowieder bei derWartung und Pflegedes
KrankenbenutztenKleidungsstückezuzuwenden.Auch ist Vorsorgezu treffen,daß
Fahrzeugeund andereBeförderungsmittel,welchezur Fortschaffungvon kranken
oderkrankheitsverdächtigenPersonengedienthaben,alsbald undvor anderweitiger
Benutzungdesinfiziertwerden.

Die Desinfektionensind nachMaßgabe der aus derAnlage1 ersichtlichen
Anweisungzu bewirken. «

6. Zu § 21. Die Leichender am FleckfieberGestorbenensind ohnevor=
herigesWaschenund Umkleidensofort in Tüchereinzuhüllen,welchemit einer

2
*2
*
*
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desinfizierendenFlüssigkeitgetränktsind. Sie sind alsdann in dichteSärge zu
legen,welcheam Boden mit einerreichlichenSchichtSägemehl, Torfmull oder
anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind. Der Sarg ist alsbald zu schließen.

Soll mit Rücksichtauf religiöse Vorschriften das Waschen der Leicheaus=
nahmsweisestattfinden,so darf es nur unter denvom beamtetenArzte angeord=
netenVorsichtsmaßregelnund nur mit desinfizierendenFlüssigkeitenausgeführt
werden. «

Ist ein Leichenhausvorhanden,so ist die eingesargteLeichesobald als
möglichdahin überzuführen.In Ortschaften,in welchenein Leichenhausnicht
besteht,ist dafür Sorge zu tragen, daß die eingesargteLeichetunlichstin einem
besonderen,abschließbarenRaume bis zur Beerdigung aufbewahrt wird.

Die Ausstellungder Leicheim Sterbehaus oder im offenenSarge ist zu
untersagen,das Leichengefolgemöglichstzu beschränkenund dessenEintritt in
das Sterbehauszu verbieten.

Die Beförderungder Leichenvon Personen, welcheam Fleckfieberge—
storbensind, nach einemanderenals demordnungsmäßigenBeerdigungsortist
zu untersagen.

Die BestattungderFleckfieberleichenist tunlichstzu beschleunigen.Die zur
Ausschmückungdes Sarges verwendetenGegenständesind mit in das Grab zu
bringen,beiFeuerbestattungmit zu verbrennen.Es ist Vorsorgezu treffen,daß
Versonen,die bei der Einsargungbeschäftigtgewesensind, nichtmit der Ansage
des Leichenbegängnissesbetrautwerden,und daß sie denVerkehr mit anderen
Personenmeiden,solange der beamteteArzt dies für erforderlichhält. Auch ist
ihnendie Einhaltung der sonstigenvon dembeamtetenArzte gegeneineWeiter=
verbreitungder Krankheit für erforderlicherachtetenMaßregeln zur Pflicht zu
machen.

7. Zu 9 22. Die Aufhebungder zur Abwehr der Fleckfiebergefahrge=
troffenenAnordnungendarf nur nachAnhörung des beamtetenAxzteserfolgen;
insbesondereist sievon der vorgängigenDesinfektiondesGenesenenabhängigzu
lachen, insoweites sichum Maßregelnhandelt, die sichauf denKrankenoder
dessenunmittelbareUmgebungbezogenhaben.

8. Zu §24. Bei einem gefahrdrohendenAusbruche des Fleckfiebersim
Ausland ist der Übertritt von Durchwanderern aus solchenausländischenGebieten,
in denenFleckfieberherrscht,nur an bestimmtenGrenzortenzu gestatten,wo eine
unztlicheBesichtigungsowiedieZurückhaltungundAbsonderungderamFleckfieber
Erkranktenund der Krankheitsverdächtigenstattzufindenhat.

Die Massenbeförderungvon Durchwanderernmit der Eisenbahnhat in
Sonderzügenoder in besonderenWagen, und zwar nur in Abteilen ohne
Polsterung) zu geschehen.Die benutztenWagen sind nach jedesmaligemGe=
brauchezu desinfizieren.Müssen die Durchwandererwährend der Reisedurch
das ReichsgebietbehufsÜbernachtungden Zug verlassen,so darf dies nur auf
Eisenbahnstationengeschehen,bei denensichAuswandererhäuserbefinden.
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Es ist dafür Sorge zu tragen, daß solcheDurchwanderermit dem
Publikum so wenigwie möglichin Berührung kommenund in denHafenorten
tunlichstin Auswandererhäusernuntergebrachtwerden.

9. Zu § 40. Fleckfieberkrankedürfen in der Regel nicht mittels der
Eisenbahnbefördert werden. Ausnahmen sind nur nach demGutachten des für
dieAbgangsstationzuständigenbeamtetenArztes zulässig. In solchenAusnahme=
fällen ist der Kranke in einembesonderenWagen, der alsbald nach der Be=
nutzungzu desinfizierenist, zu befördern. Das bei ihm beschäftigtgewesene
Personal ist anzuhalten, vor ausgeführterDesinfektion (Anlage 1) den Verkehr
mit anderenPersonennach Möglichkeit zu vermeiden.

Ergibt sichbei einemReisendenwährend der EisenbahnfahrtFleckfieber=
berdacht,so ist er, falls nicht die VerkehrsordnungseinenAusschlußvon der
Fahrt vorschreibt,an derWeiterfahrtnichtzu verhindern;jedochist, sobalddies
ohneUnterbrechungder Reise möglich ist, die Feststellungder Krankheitdurch
einen Arzt herbeizuführen. Der Abteil, in welchemder Kranke untergebracht
war, und die damit im ZusammenhangestehendenAbteilesind zu räumen. Der
Wagen ist, falls der Fleckfieberverdachtsichbestätigt,sobaldwie möglichaußer
Betrieb zu setzenund zu desinfizieren.

Im einzelnengeltenbeimAuftretendes Fleckfiebersdie in der Anlage2
enthaltenenBestimmungen.

10. Zu § 42. Ist in einerOrtschaftder Ausbruchdes Fleckfiebersfest=
gestellt,so ist das KaiserlicheGesundheitsamthiervon sofort auf demkürzesten
Wege zu benachrichtigen.Neben dieserBenachrichtigungvon dem Ausbruche
des Fleckfiebersist von den durch die Landesregierungenzu bestimmendenBe=
hörden an das KaiserlicheGesundheitsamtwöchentlicheineNachweisungüber die
in der vergangenenWoche bis Sonnabend einschließlichin den einzelnenOrt=
schaftengemeldetenErkrankungs=und TodesfällenachMaßgabe der Anlage 3 9
in geschlossenemUmschlagemitzuteilen. Die Wochennachweisungensind so zeitigm
abzusenden,daß sie bis Montag Mittag im Gesundheitsamteingehen.

—
*

Aulage 1.

Desinfektionsanweisungbei Fleckfieber(Flecktyphus).

I. Desinfektionsmittel.
a. TPresol, Karbolsäure.

1. VerdünntesKresolwasser.Zur Herstellungwird 1GewichtsteilKresol=
seifenlösung(Liquor Cresoli saponatus des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)
mit 19 GewichtsteilenWassergemischt. 100 Teile enthaltenannähernd2)“Teile
Reichs=Gesetzbl.1904. 22
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von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen oberflächlichoder doch nur in
geringerTiefe haften. Zum Zustandekommender desinfizierendenWirkung sind
erforderlich:

vorgängigerallseitig dichterAbschlußdes zu desinfizierendenRaumes
durch Verklebung, Verkittungaller Undichtigkeitender Fensterund
Türen, der Ventilationsöffnungenund dergleichen;

EntwickelungvonFormaldehydin einemMengenverhältnissevonwenigstens
5 Gramm auf je 1 KubikmeterLuftraum;

gleichzeitigeEntwickelungvon Wasserdampfbis zu einervollständigen
Sättigung der Luft des zu desinfizierendenRaumes (auf 100Kubié=
meterRaum sind 3 Liter Wasserzu verdampfen);

wenigstens7 Stunden andauerndesununterbrochenesVerschlossenbleiben
des mit Formaldehydund Wasserdampferfüllten Raumes; diese
Zeit kann bei EntwickelungdoppeltgroßerMengen von Formal=
dehydauf dieHälfteabgekürztwerden.

Formaldehydkann in Verbindungmit Wgsserdampfvon außenher durch
Schlüssellöcher,durchkleinein dieTür gebohrteOffnungenund dergleichenin den
zu desinfizierendenRaum geleitetwerden. WerdenTüren undFenstergeschlossen
vorgefundenund sind keineanderenOffnungen(ZumBeispiel für Ventilation,
offeneOfentüren)vorhanden,soempfiehltessich, dieDesinfektionmittelsFormal=
dehydsauszuführen,ohnevorherdas Zimmer zu betreten,beziehungsweiseohne
die vorherigenAbdichtungenvorzunehmen;für diesenFall ist die Entwickelung
wenigstensviermal größererMengen Formaldehyds,als sie für dieDesinfektion
nachgeschehenerAbdichtungangegebensind, erforderlich.

Die DesinfektionmittelsFormaldehydsdarf nur nachbewährtenMethoden
ausgeübtund nur geübtenDesinfektorenanvertrautwerden,die für jedenein=
zelnenFall mit genauerAnweisungzu versehensind. Nach Beendigung der
Desinfektionempfiehltes sich, zur BeseitigungdesdenRäumennochanhaftenden
FormaldehydgeruchsAmmoniakgaseinzuleiten.

f. Dampfapparate.

Als geeignetkönnennur solcheApparate und Einrichtungenangesehen
werden,welchevon Sachverständigengeprüftsind.

Auch Notbehelfseinrichtungenkönnenunter Umständenausreichen.
Die Prüfung derartigerApparateund Einrichtungenhat sichzu erstrecken

namentlichauf dieAnordnungderDampfzuleitungundableitung, auf dieHand=
habungsweiseund die für eine gründlicheDesinfektionerforderlicheDauer der
Dampfeinwirkung.

Die BedienungderApparateusw. ist, wenn irgend angängig, wohlunter=
richtetenDesinfektorenzu übertragen.
, 222
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g. Siedehitze.
Auskochenin Wasser, Salzwasseroder Lauge wirkt desinfizierend.Die

Flüssigkeitmuß dieGegenständevollständigbedeckenund mindestens10 Minuten
lang im Sieden gehaltenwerden.

Unter den angeführtenDesinfektionsmitteln ist die Auswahl nachLage der
Umständezu treffen. Es ist zulässig, daß seitensder beamtetenÄrzte unter
Umständenauch andere in bezug auf ihre desinfizierendeWirksmkeit erprobte
Mittel angewendetwerden;die Mischungs=beziehungsweiseLösungsverhältnisse
sowie die VerwendungsweisesolcherMittel sind so zu wählen, daß der Erfolg
der Desinfektionnichtnachstehteinermit denunter a bis 8 bezeichnetenMitteln
ausgeführtenDesinfektion.

II. Anwendung der Desinfektionsmittel im einzelnen.?)
1. Alle AusscheidungenderKranken(Wund=undGeschwürsausscheidungen,

Auswurf und Nasenschleim,etwaigebei Sterbendenaus Mund und Nase her=
vorgequolleneschaumigeFlüssigkeit,Blut und Urin, Erbrochenesund Stuhlgang)
sind mit dem unter Ia beschriebenenverdünntenKresolwasseroder durch Siede=
bitze(Ig) zu desinfizieren. Es empfiehlt sich, solcheAusscheidungenunmittel=
bar in Gefäßen aufzufangen, welche die Desinfektionsflüssigkeitin mindestens
gleicherMengeenthalten,und siehiermitgründlichzuverrühren. Verbandgegen=
ständesind, wenn das Verbrennenderselben(vergleicheZiffer 9) nichtangängig ist,
unmittelbarnachdeinGebrauchebenfallsin solchemit verdünntemKresolwasser(a)
beschickteGefüßezu legen,so daß sie von der Flüssigkeitvollständigbedecktsind.

Die Gemischesollenmindestenszwei Stunden stehenbleibenund dürfen
erst dann beseitigtwerden.

Der FußbodendesKrankenzimmersist täglichmit desinfizierendenFlüssig=
keitenaufzuwaschen,Kehrichtist zu desinfizierenoderzu verbrennen.

Schmutzwässersindmit ChlorkalkoderKalkmilchzu desinfizieren,und zwar
ist vom Chlorkalkeso viel zuzusetzen,bis die 7 starknachChlor riecht,
von Kalkmilchso viel, daß das GemischrotesLackmuspapierstarkund dauernd
blau färbt. In allen Fällen darf die Flüssigkeit erst nach zwei Stunden ab=
gegossenwerden. Badewässersindwie Schmutzwässerzu behandeln.

2. Händeund sonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wennsiemit infizierten
Dingen (Ausscheidungender Kranken, beschmutzterWäscheusw.) in Berührung
gekommensind, durch gründliches Waschen mit verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösung(la) desinfiziertwerden.

*) Worauf sich die Desinfektion bei Fleckfieber(Flecktyphus) zu erstreckenhat, ist in Nr. 3 Abf. 2
und 5, Nr. 5, Nr. 6 Abs. 1 und 2, Nr. 7, Nr. 8 Abs.2 und Nr. 9 der Ausführungsbestimmungen
bezeichnet.
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3. Belt- und Leibwäschesowie waschbareKleidungsstückeund dergleichen
sind entwederauszukochen(I8) oder in ein Gefäß mit verdünntem Kresolwasser
oder Karbolsäurelösung(la) zu stecken. Die Flüssigkeitmuß in denGefäßendie
eingetauchtenGegenständevollständigbedecken.In dem Kresolwasseroder der
Karbolsäurelösungbleibendie Gegenständewenigstenszwei Stunden. Dann
werden sie mit Wasser gespültund weiter gereinigt. Das dabei ablaufende
Wasserkann als unverdächtigbehandeltwerden.

4. Kleidungsstücke,die nichtgewaschenwerdenkönnen,Matratzen,Teppiche
und alles, was sichzur Dampfdesinfektioneignet,sind in Dampfapparatenzu
desinfizieren(11).

5. Alle diesezu desinfizierendenGegenständesind beimZusammenpacken
und bevorsie nachdenDesinfektionsanstaltenoderapparaten geschafftwerden,
in Tücher, welchemit Karbolsäurelösung(la) angefeuchtetsind, einzuschlagen
und, wennmöglich,in gut schließendenGefäßenzu verwahren.

Wer solcheWäscheusw. vor der Desinfektionangefaßthat, muß seine
Hände in der unterZiffer 2 angegebenenWeisedesinfizieren.

6. Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKranke sich aufgehaltenhaben, sind zunächstdie
Lagerstellen,Gerätschaftenund dergleichen,fernerdieWände und derFußboden,
unter Umständenauchdie Deckemittels Lappen, die mit verdünntemKresol=
wasseroderKarbolsäurelösung(la) getränktsind, gründlichabzuwaschen;besonders
ist darauf zu achten,daß dieseLösungenauchin alleSpalten, RisseundFugen
eindringen.

Die Lagerstellenvon KrankenodervonVerstorbenenund die in derUm=
gebung auf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerätschaften„Wand⸗
und Fußbodenflächensind bei dieser Desinfektion besonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenund Gerätschaftenmit einer reichlichen
Menge Wasseroder Kaliseifenlösung(Id) zu spülen. Nach ausgeführterDes—
infektionist gründlichzu lüften.

7. Die Anwendungdes Formaldehydsempfiehltsich besonderszur so—
genanntenOberflächendesinfektion.Außerdem gewährt sie den Desinfektoren
einengewissenSchutzvor einerInfektion bei dennachZiffer 6 auszuführenden
mechanischenDesinfektionsarbeiten,sie ist möglichstvor dem Beginne sonstiger
Desinfektionin der Weise auszuführen,daß die zu desinfizierendenRäumlich=
keitenerstnachder beendetenFormaldehyddesinfektionbetretenzuwerdenbrauchen
(vergleicheIe Abs. 3).

Nach voraufgegangenerDesinfektionmittels Formaldehydskönnennur
die Wände, die Zimmerdecke,die freien glattenFlächender Gerätschaftenals
desinfiziertgelten. Alles übrige, namentlichalle diejenigenTeile, welcheRisse
und Fugen aufweisen,sind gemäß den vorstehendgegebenenVorschriftenzu
desinfizieren.

8. Gegenständeaus Leder, Holz= und Metallteile von Möbeln sowie
ähnlicheGegenständewerdensorgfältigund wiederholtmit Lappen abgerieben,
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Die BezeichnungdieserStationen erfolgtdurchdieLandes=Zentralbehörde
unterBerücksichtigungder Verbreitungder Seucheund derVerkehrsverhältnisse.

Ein Verzeichnis der unter a undb bezeichnetenStationen ist, nach der
geographischenReihenfolgeder Stationen geordnet,jedemFührer einesZuges,
welcherzur Personenbeförderungdient, zu übergeben.
» 2.AusdenzulaundbbezeichnetenStationensowie,fallseineärztliche
ÜberwachungvonReisendenanderGrenzeangeot-dnetist,aufdenZollrevisioI1s-
stationensindzur VornahmederUntersuchungErkrankterdie erforderlichen,ent=
sprechendauszustattendenRäume von der Eisenbahnverwaltung,soweit sie ihr
zur Verfügungstehen,herzugeben.

3. Die Schaffner haben demZugführer von jederwährendder Fahrt
vorkommendenauffälligenErkrankungsofortMeldung zu machen.

Der Schaffner hat sichdes Erkranktennach Kräften anzunehmen;er hat
alsdannjedochjedeBerührungmit anderenPersonennachMöglichkeitzuvermeiden.

Der Erkrankteist, falls nicht die VerkehrsordnungseinenAusschlußvon
der Fahrt vorschreibt,an der Weiterfahrt nicht zu verhindern; jedochist, sobald
dies ohneUnterbrechungder Reise möglich ist, die Feststellungder Krankheit
durch einenArzt (1a) herbeizuführen. »

Verlangt derErkranktedernächstenim VerzeichnisaufgeführtenÜbergabe—
stationübergebenzu werden, odermachtsein ZustandeineWeiterbeförderung
untunlich,so hat derZugführer,falls derZug vor derAnkunft auf dernächsten
Übergabestationnoch eine Zwischenstationberührt, sofort beim Eintreffen dem
diensthabendenStationsbeamten Anzeige zu machen;)dieser hat alsdann der
KrankenübergabestationungesäumttelegraphischMeldung zu erstatten,damitmög=
lichstdie unmittelbareAbnahme des Erkrankten aus dem Zuge selbstdurch die
Krankenhausverwaltung,die Polizei= oder die Gesundheitsbehördeveranlaßt
werdenkann. 7

Will der Erkrankte den Zug auf einer Station vor der nächstenÜber=
gabestationverlassen,so ist er hierannichtzu hindern. Der Zugführerhat aber
dem diensthabendenBeamten der Station, auf welcher der Erkrankte den Zug
verläßt,Meldung zu machen,damit der Beamte, falls der Erkranktenicht bis
zum Eintreffen ärztlicherHilfe auf dem Bahnhofe, wo er möglichstabzusondern
sein würde, bleibenwill, seinenNamen, Wohnort und seinAbsteigequartierfest=
stellenund unverzüglichder nächstenPolizeibehördeunter Angabeder näheren
Umständemitteilen kann.

4. ErkrankteinReisenderunterwegsin auffälligerWeise,so sind alsbald
sämtlicheMitreisenden,ausgenommensolchePersonen),welchezu seinerUnter=
stützungbei ihm bleiben, aus dem Wagenabteil, in welchemder Erkrankte sich
befindet,zu entfernenund in einemanderenAbteil, abgesondertvon denübrigen
Reisenden,unterzubringen.Bei derAnkunft auf derKrankenübergabestationsind
diejenigenPersonen, welchesichmit demKranken in demselbenWagenabteilebe=
fundenhaben, sofortdem etwa anwesendenArzte zu bezeichnen,damit dieser
denselbendie nötigenWeisungenerteilenkann.
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Im übrigen muß das Eisenbahnpersonalbeim Vorkommen verdächtiger
Erkrankungenmit der größtenVorsichtund Ruhe vorgehen,damit alles ver—
miedenwird, was zuunnötigenBesorgnissenunterdenReisendenodersonstbeim
Publikum Anlaß gebenkönnte.

5. Der Wagen, in welchemein Fleckfieberkrankersichbefundenhat, ist
sofort außerDienst zu stellenund der nächstengeeignetenStation zur Des—
infektionzu übergeben.Die näherenVorschriftenüber dieseDesinfektionsowie
über die sonstigeBehandlung der Eisenbahn=Personen=und Schlafwagenbei
Fleckfiebergefahrenthältdie beigefügteAnweisungA.

7 6. Eine BeschränkungdesEisenbahn=Gepäck=und Güterverkehrsfindet, ab=
gesehenvon denbezüglicheinzelnerGegenständeergehendenAusfuhr=und Ein=
fuhrverboten,nichtstatt.

7. Eine DesinfektionvonReisegepäckundGütern findetnur in folgenden
Fällen statt:

a) Auf den zu 2 bezeichnetenZollrevisionsstationenerfolgt auf ärztliche
Anordnungzwangsweisedie Desinfektionvon gebrauchtemBettzeuge,
gebrauchterLeibwäsche,getragenenKleidungsstückenundsonstigenGegen=
ständen,welchezumGepäckeinesReisendengehörenoderals Umzugs=
gut anzusehensind und aus einem fleckfieberverseuchtenOrte stammen,
sofernsie nachärztlichemErmessenals mit demAnsteckungsstoffedes
Fleckfiebersbehaftetzu erachtensind.

b) Im übrigen erfolgt eine Desinfektion von Expreß=, Eil= und Fracht=
gütern — auch auf den JZollrevisionsstationen— nur bei solchen
Gegenständen,welchenach Ansicht der Ortsgesundheitsbehördeals mit
demAnsteckungsstoffedes Fleckfiebersbehaftetzu erachtensind.

Briefe und Korrespondenzen,Drucksachen,Bücher, Zeitungen,Geschäfts=
papiereusw.unterliegenkeinerDesinfektion.

Die Einrichtung und Ausführung der Desinfektion wird von den Ge=
sundheitsbehördenveranlaßt, welchenvon dem EisenbahnpersonaletunlichstHilfe
zu leistenist.

8. Sämtliche Beamte der EisenbahnverwaltunghabendenAnforderungen
der Polizeibehördenund der beaussichtigendenArzte, soweites in ihrenKräften
stehtund nach den dienstlichenVerhältnissenausführbar ist, unbedingteFolge zu
leistenund auch ohne besondereAufforderung denselbenalle erforderlichenMit=
teilungenzu machen. Von allenDienstamweisungenundMaßnahmengegendie
Fleckfiebergefahrund von allen getroffenenAnordnungenund Einrichtungenist
stets sofort den dabei in Frage kommendenGesundheitsbehördenMitteilung
zu machen.

9. Ein Auszug dieserAnweisung,welcherdie Verhaltungsmaßregelnfür
das Eisenbahnpersonalbei fleckfieberverdächtigenErkrankungenauf derEisenbahn=

“ fahrt enthält,ist beigefügt. Von diesenVerhaltungsmaßregelnist jedemFahr=
6
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beamteneinesjedenzur PersonenbeförderungdienendenZugesein Abdruckzu=
zustellen.

10. Von jedemdurch denArzt als FleckfiebererkanntenErkrankungsfall
ist seitens des betreffendenStationsvorstehers sofort der vorgesetztenBetriebs=
behördeund derOrtspolizeibehördeschriftlicheAnzeigezu erstatten,welche,soweit
sie zu erlangensind, folgendeAngabenenthaltensoll:

a) Ort und Tag der Erkrankung;
b) Name,Geschlecht,Alter, Stand oderGewerbedesErkrankten;
) woherder Erkranktezugereistist;
echwo der Krankeuntergebrachtist.

A. Anweisung über die Behandlung der Eisenbahn=Personen=und
Schlafwagen bei Fleckfiebergefahr.

1. WährendeinesFleckfieberausbruchsim Inland oder in einembenach=
bartenGebiet ist für besonderssorgfältigeReinigung und Lüftung der dem
VersonenverkehredienendenWagenSorge zu tragen; es gilt dies namentlichin
bezugauf Wagen der 3. und 4. Klasse, welchezur Massenbeförderungvon
Personenaus einervon demFleckfieberergriffenenGegendgedienthaben.

2. Ein Personenwagen,in welchemein Fleckfieberkrankersich befunden
hat, ist sofort außerDienst zu stellenund der nächstenmit dennötigenEin=
richtungenversehenenStation zur Desinfektionzu überweisen,welchein nach=
stehendangegebenerWeisezu bewirkenist.

Etwaige grobe Verunreinigungenim Innern des Wagens sind durch
sorgfältigesund wiederholtesAbreiben mit Lappen, welchemit Karbolsäure=
lösungbefeuchtetsind, zu beseitigen.Alsdann sinddieLäufer, Matten, Teppiche,
Vorhänge und beweglichenPolster abzunehmen,in Tücher, welchemit Karbol=
säurelösungstark angefeuchtetsind, einzuschlagenund der Dampfdesinfektionzu
unterwerfen.Ein vorherigesAusklopfen dieserGegenständeist zu vermeiden.
Gegenständeaus Leder, welcheeineDampfdesinfektionnichtvertragen,sindmit
Karbolsäurelösunggründlich abzureiben.Demnächstist der Wagen durchweg
einersorgfältigenReinigung zu unterwerfen,wobeiseineabwaschbarenTeile mit
Karbolsäurelösungzu behandelnsind, und sodannin einemwarmen, luftigenund
trockenenRaume mindestensdrei Tage lang aufzustellen.

Die bei der Reinigung verwendeten9 sind zu verbrennen.
Zur Herstellungder Karbolsäurelösungwird 1 Gewichtsteilverflüssigte

Karbolsäure(Acidum carbolicum liquefactum desArzneibuchsfür dasDeutsche
Reich)mit 30 GewichtsteilenWassergemischt.

3. Ist ein Schlafwagenvon einemFleckfieberkrankenbenutztworden, so
muß die währendder Fahrt gebrauchteWäschedesinfiziertwerden. Zu diesem
Reichs=Gesetzbl.1904. 23
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Zweckeist sie in Tücher, welchemit Karbolsäurelösungstarkbefeuchtetsindein⸗
zuschlagenund alsdann so in ein Gefäß mit Karbolfäurelösungzu legen, daß
sie von der Flüssigkeitvollständig bedecktwird; frühestensnach zwei Stunden
ist dann die Wäschemit Wasserzu spülenund zu reinigen. Zur Wäschesind
zurechnen: die Laken, die Bezüge der Bettkissenund der Deckensowiedie
Handtücher.Die DesinfektiondesWagens selbsthat in der unter Ziffer 2 vor=
geschriebenenWeisezu erfolgen;dabeisind jedochauch die von demKrankenbe=
nutztenBettkissen,Deckenund beweglichenMatratzenin der dort angegebenen
Weiseeinzuschlagenund alsdannderDampfdesinfektionzuunterwerfen.Statt der
Desinfektionmit Karbolsäurelösungkann dieWäscheauchderDampfdesinfektion
unterworfen werden.

Für denFall, daßessichals notwendigerweisensollte, einenSchlafwagen=
lauf gänzlicheinzustellen,bleibt Bestimmungvorbehalten.

4. Die vorstehendenBestimmungenfinden sinngemäßeAnwendung bei
Erkrankungenvon Zug= und Postbeamtenin den von ihnen benuhtenGepäck.
und Postwagen.

5. Die mit der DesinfektionbeauftragtenArbeiter habenjedesmal,wenn
sie mit infiziertenDingen in Berührunggekommensind, dieHändedurchsorg=
fältiges Waschenmit Karbolsäurelösung zu desinfizieren und sich sonstgründlich
zu reinigen. Es empfiehltsich, daß die DesinfektorenwaschbareOberkleider
tragen) diesesind in derselbenWeisewie die Wäscheaus den Schlafwagenzu
desinfizieren. « -

B. Verhaltungsmaßregeln für das Eisenbahnpersonal bei flecksieber=
verdächtigen Erkraukungen auf der Eisenbahnfahrt.

1. Von jederauffälligenErkrankung,welchewährendderEisenbahnfahrt
vorkommt,hat derSchaffnerdemZugführersofortMeldungzu machen.

2. Der Schaffner hat sich des Erkranktennach Kräften anzunehmen)
er hat alsdann jedochjedeBerührung mit anderenPersonennachMöglichkeit
zu vermeiden.

3. Der Erkrankteist, falls nichtdie VerkehrsordnungseinenAusschluß
von der Fahrt vorschreibt,an der Weiterfahrt nicht zu verhindern;jedochist,
sobald dies ohne Unterbrechungder Reise möglich ist, die Feststellungder
KrankheitdurcheinenArzt herbeizuführen. »

VerlangtderErkranktedernächstenim VerzeichnisaufgeführtenÜbergabe—
station übergebenzu werden, oder macht sein Zustand eineWeiterbeförderung
untunlich, so hat derZugführer, falls derZug vor derAnkunft auf dernächsten
Übergabestationnoch eine Zwischenstationberührt, sofort beim Eintreffendem
diensthabendenStationsbeamtenAnzeige zu machen;dieser hat alsdann der
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IV. Bekämpfung des Aussatzes (Lepra).
1. Zu § 12. Als ansteckungsverdächtigsindsolchePersonenzu betrachten,

bei welchen Krankheitserscheinungenzwar nicht vorliegen, jedoch die Besorgnis
gerechtfertigtist, daß siedenAnsteckungsstoffdesAussatzesaufgenommenhaben.
Insbesonderetrifft dies zu bei solchenPersonen, welchemit Aussätzigenin
Wohnungsgemeinschaftlebenodergelebthaben.

AnsteckungsverdächtigePersonen sind einer Beobachtung zu unterwerfen,
welchenicht länger als fünf Jahre, gerechnetvom Tage der letztenAnsteckungs=
gelegenheit,dauern soll. Die Beobachtung hat darin zu bestehen,daß der
beamteteArzt von Zeit zu Zeit (in der Regel alle sechsMonate) in schonender
Form, nötigenfallsdurchUntersuchungdenGesundheitszustandder betreffenden
Personen feststellt.

2. Zu §914. Am Aussatzerkrankteoder krankheitsverdächtigePersonen
sind ohneVerzug unterBeobachtungder Bestimmungenim § 14 Abs.2 und 3
desGesetzesabzusondern.Als krankheitsverdächtigsind solchePersonenzu be=
trachten,welcheunter Erscheinungenerkranktsind, die den Ausbruchdes Aus=
satzesbefürchtenlassen.

Die Absonderunghat derart zu erfolgen,daß der am AussatzErkrankte
oderKrankheitsverdächtigeein besonderesSchlafzimmerund ein besonderesBett
zur Verfügung hat, auch in Räumen wohnt, die nicht von anderenals den
zum Umgangemit ihm zugelassenenPersonen(Angehörigen,Pflegern) benutzt
werden. Die UnterbringungmehrererAussätzigerin einemRaume ist zulässig.
Die demKrankenoderKrankheitsverdächtigenzurVerfügungstehendenGebrauchs=
gegenstinde(Wäsche,Kleider, Schuhzeug,Wasch=,Rasier=,Eß= und Trink=
geschirr,Bücher, Musikalienusw.)dürfennur von diesemallein benutztwerden
und müssenals für denausschließlichenGebrauchdesKrankenbestimmtkenntlich
gemachtsein. «
« Aussätzigenund Krankheitsverdächtigenist der Besuch von öffentlichen
Badeanstalten,Barbier=undFrisiergeschäften,Schulen und dergleichenzu unter—
sagen. Ferner ist solchenAussätzigen,welchedeutlicheZeichendes Leidensauf=
weisen,oderderenAbsonderungenLeprabazillenenthalten,derBesuchvon Wirt=
schaften,Theaternund dergleichensowie die Benutzungder dem öffentlichen
VerkehredienendenBeförderungsmittel(Droschken,Straßenbahnwagenund der=
gleichen)zu verbieten.

Aussätzigen,welchenach der Art ihrer Krankheitserscheinungenals eine
besondereGefahr für die Weiterverbreitungdes Aussatzesnach dem Gutachten
des beamtetenArztes anzusehensind, ist jederVerkehr an öffentlichenOrten
(Straßen usw.)zu untersagen.

Es ist Vorsorgezu treffen,daß AussätzigeundKrankheitsverdächtigekeine
Beschäftigungausüben,bei welchersie mit anderennicht aussätzigenPersonen
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dienung andererPersonen.

Weitere, über die Bestimmungender Abs. 2 bis 5 hinausgehendeBe=
schränkungenkönnenAussätzigenund Krankheitsverdächtigennur auferlegtwerden,
sofernder beamteteArzt dies für zulässigerachtet.

Falls derbeamteteArzt es für erforderlicherklärt,ist darauf hinzuwirken,
daß Kinder aussätzigerEltern aus der Wohnung der letzterenentferntund in
eineranderenBehausunguntergebrachtwerden.

DiejenigenPersonen, welcheder Pflege und Wartung von Aussätzigensich
widmen oder sonstbei ihnen Dienste verrichten, sind zur Befolgung der Des=
infektionsanweisunganzuhalten;auchist ihnendieEinhaltungdersonstigengegen
eineWeiterverbreitungder Krankheitvon dembeamtetenArzte für erforderlich
erachtetenMaßregeln zur Pflicht zu machen.

3. Zu § 16. JugendlichePersonen aus einem Haushalt, in dem ein
Aussätzigersich befindet,müssen,soweitund solangenach dem Gutachtendes
beamtetenArztes eineWeiterverbreitungder Krankheitzu befürchtenist, vom
Schulbesucheferngehaltenwerden.

4. Zu § 19. In einemHause, in welchemein Aussätzigersichbefindet
oder befundenhat, sind die erforderlichenMaßnahmen zur DesinfektionderAus=
scheidungenderKrankensowieder mit demKrankenoderGestorbenenin Be=
rührung gekommenenGegenständezu treffen. Ganz besondereAufmerksamkeit
ist der DesinfektioninfizierterRäume sowieder Betten, der Leibwäscheund der
KleidungsstückedesKrankenoderGestorbenenzuzuwenden.Fahrzeugeundandere
Beförderungsmittel,welcheausnahmsweisezur Fortschaffungvon solchenkranken
oderkrankheitsverdächtigenPersonengedienthaben,denengemäßNr. 2 Abk.3
dieserBestimmungendie Benutzung der dem öffentlichenVerkehredienendenBe=
förderungsmittelverbotenist, sindalsbaldund vor anderweitigerBenutzungzu
desinfizieren.

Die Desinfektionensind nachMaßgabeder aus der Anlage ersichtlichen
Anweisungzu bewirken.

5. Zu &21. Die Leichender an AussatzGestorbenensind ohnevor=
herigesWaschen und Umkleiden in Tücher einzuhüllen, welchemit einer des=
infizierendenFlüssigkeitgetränktsind. Sie sind alsdann in dichteSärge zu
legen,welcheam Bodenmit einerreichlichenSchichtSägemehl,Torfmull oder
anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind. Der Sarg ist alsbald zu schließen.

Soll mit Rücksichtauf religiöseVorschriftendas WaschenderLeicheaus=
nahmsweisestattfinden, so darf es nur unter den vom beamtetenArzte an=
geordnetenVorsichtsmaßregelnund nur mit desinfizierendenFlüssigkeitenaus=
geführtwerden.

Ist ein Leichenhausvorhanden, so ist die eingesargteLeichealsbald dahin
überzuführen.Die AusstellungderLeicheim Sterbehausoderim offenenSarge
ist zu untersagen.
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Die Bestattung der Aussatzleichenist tunlichst zu beschleunigen.Den bei
der Einsargung beschäftigtgewesenenPersonen ist die Einhaltung der von dem
beamtetenArzte gegen eine Weiterverbreitungder Krankheit für erforderlich
erachtetenMaßregelnzur Pflicht zu machen.

6. Zu § 22. Die Aufhebungder zur Abwehr des Aussatzesgetroffenen
Anordnungendarf nur nachAnhörung des beamtetenArztes erfolgen.

7. Zu § 24. FremdländischenAussätzigenkann der Übertritt über die
Grenzeverbotenwerden.

8. Zu § 40. Aussätzigedürfenin derRegel nichtmittels derEisenbahn
befördertwerden. Ausnahmen sind nur nachdemGutachtendes für dieAbgangs=
station zuständigenbeamtetenArztes zulässig. In solchenAusnahmefällen ist
der Krankein einemabgeschlossenenWagenabteilmit getrenntemAbortezu be=
fördern;Wagenabteilund Abort sind alsbald und vor anderweitigerBenutzung
zu desinfizieren.

9. Zu § 42. Ist in einer Ortschaftder Ausbruch des Aussatzesfest=
gestellt, so ist das KaiserlicheGesundheitsamt hiervon sofort zu benachrichtigen.
Ebensoist jederweitereFall demKaiserlichenGesundheitsamtemitzuteilen.

Die Landesregierungenhaben alljährlich bis spätestensden 1. Februar dem
KaiserlichenGesundheitsamtüber die in dem verflossenenKalenderjabrin dem
betreffendenStaatsgebieteingetreteneZu=undAbnahmeder KrankheitsfälleMit=
teilungzu machen.

Aulage.

*

Desinfektionsanweisungbei Aussatz(Lepra).

I. Desinfektionsmittel.
a. Kresol, Karbolsäure.

1. VerdünntesKresolwasser.Zur Herstellungwird 1 GewichtsteilKresol=
seifenlösung(Liquor Cresoli saponatus desArzneibuchs für das DeutscheReich,
vierte Ausgabe)mit 19 GewichtsteilenWasser gemischt. 100 Teile enthalten
annähernd2)5Teile rohes Kresol. Das Kresolwasser(Aqua eresolica des
Arzneibuchs für das DeutscheReich) enthält in 100 Teilen 5 Teile rohesKresol,
ist also vor demGebrauchemit gleichenTeilen Wasserzu verdünnen.

2. Karbolsäurelösung.1 GewichtsteilverflüssigteKarbolsäure (Acidum
carbolicum liquetactum) wird mit 30 GewichtsteilenWassergemischt.
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b. Chlorkalk.
Der Chlorkalk hat nur dann eine ausreichendedesinfizierendeWirkung,

wenn er frischbereitetund in wohlverschlossenenGefäßenaufbewahrtist; er muß
starknachChlor riechen.Er wird in Mischungvon 1:50 GewichtsteilenWasser
verwendet.

c. Kalk, und zwar:
1. Kalkmilch.Zur Herstellungwird 1 Liter zerkleinerterreinergebrannter

Kalk, sogenannterFettkalk, mit 4 Liter Wasser gemischt,und zwar in fol=
genderWeise:

Es wird von demWasser etwa ¾Liter in das zum Mischenbestimmte
Gefäß gegossenund dann der Kalk hineingelegt.NachdemderKalk das Wasser
aufgesogenhat und dabei zu Pulver zerfallenist, wird er mit dem übrigen
Wasserzu Kalkmilchverrührt.

2. Kalkbrühe, welchedurch Verdinnung von 1 Teile Kalkmilch mit
9 Teilen Wasserfrischbereitetwird.

d. Kaliseife.
3 GewichtsteileKaliseife (sogenannteSchmierseifeoder grüne Seife oder

schwarzeSeife) werden in 100 GewichtsteilensiedendheißemWasser gelöst
um Beispiel ½Kilogramm Seife in 17 Liter Wasser).

Diese Lösung ist heißzu verwenden.

e. Formaldehpd.
Der Formaldehydist ein starkriechendes,auf die Schleimhäuteder Luft=

wege, der Nase, der Augen reizendwirkendesGas, das aus einerim Handel
vorkommenden,etwa35prozentigenwässerigenLösungdesFormaldehyds(Formal=
dehydum solutum desArzneibuchs)durchKochenoderZerstäubungmit Wasser=
dampf oder Erhitzen sich entwickelnläßt. Die Formaldehydlösungist bis zur
Benutzunggut verschlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren.

Der Formaldehydin Gasform ist für die Desinfektiongeschlosseneroder
allseitig gut abschließbarerRäume verwendbarund eignetsichzur Vernichtung
von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen oberflächlichoderdochnur
in geringerTiefe haften. Zum Zustandekommender desinfizierendenWirkung
sind erforderlich:

vorgängigerallseitig dichterAbschlußdes zu desinfizierendenRaumes
durchVerklebung,Verkittungaller UndichtigkeitenderFensterund
Türen, der Ventilationsöffnungenund dergleichen;

Entwickelungvon Formaldehyd in einem Mengenverhältnissevon
wenigstens5 Gramm auf je 1 KubikmeterLustraum;
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gleichzeitigeEntwickelungvon Wasserdampfbis zu einervollständigen
Sättigung derLuft des zu desinfizierendenRaumes(auf100Kubik—
meterRaum sind3 Liter Wasserzu verdampfen);

wenigstens7 Stunden andauerndesununterbrochenesVerschlossenbleiben
des mit Formaldehyd und Wasserdampf erfüllten Raumes; diese
Zeit kann bei EntwickelungdoppeltgroßerMengen von Formal=
dehydauf die Hälfte abgekürztwerden.

Formaldehydkannin Verbindungmit Wasserdampfvon außenherdurch
Schlüssellöcher,durchkleinein dieTür gebohrteOffnungenunddergleichenin den
zu desinfizierendenRaum geleitetwerden.WerdenTüren und Fenstergeschlossen
vorgefundenund sind keineanderenOffnungen(zum Beispiel für Ventilation,
offeneOfentüren)vorhanden,soempfiehltessich,dieDesinfektionmittelsFormal=
dehydsauszuführen,ohnevorherdas Zimmer zu betreten,beziehungsweiseohne
die vorherigenAbdichtungenvorzunehmen)für diesenFall ist die Entwickelung
wenigstensviermalgrößererMengenFormaldehyds,als siefür dieDesinfektion
nachgeschehenerAbdichtungangegebensind, erforderlich.

Die Desinfektion mittels Formaldehyds darf nur nach bewährtenMe=
thodenausgeübtund nur geübtenDesinfektorenanvertrautwerden,die für jeden
einzelnenFall mit genauerAnweisungzu versehensind. Nach Beendigungder
Desinfektionempfiehltes sich,zurBeseitigungdesdenRäumennochanhaftenden
FormaldehydgeruchsAmmoniakgaseinzuleiten.

f. Dampfapparate.
Als geeignetkönnennur solcheApparate und Einrichtungenangesehen

werden,welchevon Sachverständigengeprüft sind.
Auch Notbehelfseinrichtungenkönnenunter Umständenausreichen.
Die Prüfung derartiger Apparate und Einrichtungenhat sichzu erstrecken

namentlichauf die Anordnung der Dampfzuleitungund ableitung, auf die
Handhabungsweiseund die für einegründlicheDesinfektionerforderlicheDauer
der Dampfeinwirkung.

Die BedienungderApparateusw. ist, wennirgendangängig,wohlunter=
richtetenDesinfektorenzu übertragen.

— g. Siedehitze.
Auskochenin Wasser, SalzwasseroderLauge wirkt desinfizierend.Die

Flüssigkeitmuß dieGegenständevollständigbedeckenund mindestens10 Minuten
lang im Siedengehaltenwerden.

Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach Lage
der Umständezu treffen. Es ist zulässig,daß seitensder beamtetenÄrzte unter
Umständen auch andere in bezug auf ihre desinfizierendeWirksamkeit erprobte
Mittel angewendetwerden;die Mischungs- beziehungsweiseLösungsverhältnisse
Reichs=Gesetzbl.1904. 24
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sowiedie VerwendungsweisesolcherMittel sind so zu wählen, daß der Erfolg
derDesinfektionnichtnachstehteinermit denuntera bis 8 bezeichnetenMitteln
ausgeführtenDesinfektion.

II. Anwendung der Desinfektionsmittel im einzelnen.)
1. Alle AusscheidungenderKranken(Wund=undGeschwürsausscheidungen,

Auswurf undNasenschleim,etwaigebeiSterbendenausMund undNasehervor=
gequolleneschaumigeFlüssigkeit)sindmit demunterIa beschriebenenverdünnten
Kresolwasseroder durchSiedehitze(Ilg) zu desinfizieren. Es empfiehltsich, solche
Ausscheidungenunmittelbar in Gefäßen aufzufangen, welchedie Desinfektions=
flüssigkeitin mindestensgleicherMenge enthalten,und sie hiermitgründlichzu
verrühren. Verbandgegenständeund Läppchen,welchezweckmäßiganstellevon
Taschentüchernzur Reinigung von Mund und Nase derKrankenverwendet
werden,sind,wenndasVerbrennenderselben(vergleicheZiffer9)nichtangängigist,
unmittelbar nach dem Gebrauch ebenfalls in solchemit verdünntem Kresol=
wasser(la) beschickteGefäßezu legen,so daß sievon der Flüssigkeitvollständig
bedecktsind.

Die GemischesollenmindestenszweiStunden stehenbleibenund dürfen
erstdann beseitigtwerden. ,

Schmutzwässersind mit Chlorkalk oder Kalkmilchzu desinfizieren,und
zwar ist vom Chlorkalkeso viel zuzusetzen,bis die FlüssigkeitstarknachChlor
riecht, von Kalkmilchso viel, daß das GemischrotesLackmuspapierstarkund
dauernd blau färbt. In allen Fällen darf dieFlüssigkeiterstnachzweiStunden
abgegossenwerden. Badewässer sind wie Schmutzwässerzu behandeln. Der
Kehrichtdes Krankenzimmersist mittels verdünntenKresolwassers(la) zu des=
infizierenoderzu verbrennen.

2. HändeundsonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wennsiemit infizierten
Dingen (Ausscheidungender Kranken, beschmusterWäscheusw.) in Berührung
gekommensind, durchgründlichesWaschenmit verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösung(a) desinfiziertwerden.

3. Bett=und Leibwäschesowie waschbareKleidungsstückeund dergleichen
sind entwederauszukochen(I8) oder in ein Gefäß mit verdünntemKresolwasser
oderKarbolsäurelösung(la) zu stecken.Die Flüssigkeitmuß in denGefäßendie
eingetauchtenGegenständevollständig bedecken.In dem Kresolwasseroder der
Karbolsäurelösungbleibendie Gegenständewenigstenszwei Stunden. Dann
werdensie mit Wasser gespültund weiter gereinigt. Das dabei ablaufende
Wasserkannals unverdächtigbehandeltwerden.

4. Kleidungsstücke,dienichtgewaschenwerdenkönnen,Matratzen,Teppiche
und alles, was sichzur Dampfdesinfektioneignet,sind in Dampfapparatenzu
desinfizieren(1I).

Die Personenund Gegenstände,auf welchedie Desinfektion bei Aussatz (Lepra) sichzu erstrecken
hat, sind in Nr. 2 letzterAbsatz,Nr. 4, 5 und 8 der Ausführungsbestimmungenbezeichnet.
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5. Alle diesezu desinfizierendenGegenständesind beimZusammenpacken
undbevor sie nach den Desinfektionsanstaltenoder -apparaten geschafftwerden,
in Tücher, welchemit Karbolsäurelösung(Ia) angefeuchtetsind, einzuschlagen
und, wennmöglich,in gut schließendenGefäßenzu verwahren.

Wer solcheWäscheusw. vor der Desinfektionangefaßthat, muß seine
Hände in der unter Ziffer 2 angegebenenWeisedesinfizieren.

6. Zur Desinfektioninfizierteroder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlich solcher, in denenKranke sich aufgehaltenhaben, sind zunächstdie
Lagerstellen,Gerätschaftenund dergleichen,ferner dieWändeund der Fußboden,
unter Umständenauchdie Deckemittels Lappen, die mit verdünntemKresol—
wasseroder Karbolsäurelösung(Ia) getränktsind, gründlichabzuwaschen;be—
sondersist darauf zu achten,daß dieseLösungenauch in alle Spalten, Risse
und Fugen eindringen.

Die Lagerstellenvon KrankenodervonVerstorbenenund die in derUm—
gebung auf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerätschaften,Wand=
und Fußbodenflächensind bei dieserDesinfektion besonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeitenund Gerätschaftenmit einer reichlichen
Menge WasseroderKaliseifenlösung(ld) zu spülen. Nach ausgeführterDes=
infektion ist gründlich zu lüften.

7. Die Anwendungdes Formaldehydsempfiehltsichbesonderszur so=
genanntenOberflächendesinfektion(vergleicheLe Abs. 3).

Nach voraufgegangenerDesinfektionmittelsFormaldehydskönnennur die
Wände, die Zimmerdecke,die freienglattenFlächender Gerätschaftenals des=
infiziertgelten. Alles übrige, namentlichalle diejenigenTeile, welcheRisse
und Fugen aufweisen,sind gemäßdenvorstehendgegebenenVorschriftenzu des=
infizieren.

Einer VoreinleitungderFormaldehydgasein das Zimmer bedarfes bei
DesinfektionenanläßlichdesAussatzesnicht.

8. Gegenständeaus Leder, Holz= und Metallteile von Möbeln sowie
ähnlicheGegenständewerdensorgfältigund wiederholtmit Lappen abgerieben,
diemit verdünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösung(la) befeuchtetsind. Die
gebrauchtenLappensind zu verbrennen.

Pelzwerkwird auf der Haarseitebis auf die Haarwurzelmit verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösung(Ia) durchweicht. Nach zwölfstündigerEin=
wirkungderDesinfektionsflüssigkeitdarfesausgewaschenundweitergereinigtwerden.

Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdennach Ziffer 3 und 4 desinfiziert
oder mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung(la) durchfeuchtet,
feuchtgebürstetund mehrereTage hintereinandergelüftetund demSonnenlicht
ausgesetzt.
3 Eß=und Trinkgeschirresind in siedendemWasserauszukochen.
9. Gegenständevon geringemWerte (Inhalt von Strohsäcken,gebrauchte

Lappenund dergleichen)sindzu verbrennen.
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Keichs=Gesetzblatt.
10.

Juhalt: Gesetz, betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts, des Landeshaushaltsvon Elsaß=Lothringen
und des Haushalts der Schutzgebiete.S. 135. — Bekanntmachung, betreffendVorschriften
über Auswandererschiffe.S. 136.

c F

(Nr. 3021.) Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=LothringenunddesHaushaltsderSchutzgebiete.Vom22.Februar1904.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die Kontrolle des gesamtenReichshaushalts, des Landeshaushalts von
Elsaß=Lothringenund des Haushalts der Schutzgebietefür das Rechnungsjahr
1903 wird von der PreußischenOber=Rechnungskammerunter der Benennung
„Rechnungshofdes DeutschenReichs“ nach Maßgabe der im Gesetzevom
11. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 61), betreffenddie Kontrolle des Reichs=
haushaltsund desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874,
enthaltenenVorschriften geführt.

Ebenso hat die PreußischeOber=Rechnungskammerin bezug auf die
RechnungenderReichsbankfür dasJahr 1903 die gemäß§ 29 desBankgesetzes
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177)demRechnungshofedesDeutschen
ReichsobliegendenGeschäftewahrzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 22. Februar 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1904. 25

Ausgegebenzu Berlin den29.Februar1904.
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(Nr. 3022.) Bekanntmachung,betreffendVorschriftenüberAuswandererschiffe.Vom 26. Fe=
bruar 1904.

D= Bundesrat hat in der Sitzung vom 4. Februar1904 beschlossen:
Die Ziffer 10 des § 70 derBekanntmachung,betreffendVorschristenüber

Auswandererschifsfe,vom 14. März 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 57) erhält
folgendeFassung:

„nach Beendigung jeder Reise alsbald dem für den überseeischen
LandungsplatzzuständigendeutschenKonsul eine Meldung oder eine
Fehlanzeigeüber etwaigeauf derReisebeobachtete,denMädchenhandel
betreffendeVorkommnisseoderVerdachtsfällezu erstatten;ferner, falls
hinsichtlichbestimmterauf dem Schiffe befindlicherFrauenspersonen
derVerdachtentsteht,daß siezuUnzuchtszweckenins Ausland verbracht
werdensollen,demfür denAusschiffungshafenderbetreffendenFrauens=
personenzuständigendeutschenKonsul so frühzeitigals möglichMit=
teilungvon Namen,StaatsangehörigkeitundReisezieldieserPersonen
und ihrerBegleiterzu machen).

Berlin, den26.Februar1904.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Gesetz,betreffenddie Aufhebung des §2 des Gesetzesüber denOrden der GesellschaftJesu vom

4. Juli 1872. S. 139.

(Nr. 3026). Gesetz,betreffenddie Aufhebungdes § 2 desGesetzesüber denOrden der Ge=
sellschaftJesu vom 4. Juli 1872 (Reichs=Gesetzbl.von 1872 S. 253).
Vom 8. März 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der ##2desGesetzes,betreffenddenOrden der Gesellschaft —————

4. Juli 1872 Reichs=Gesetzbl.S. 253) wird aufgehoben.

2.
Das gegenwärtigeGesetztritt mit demTage seinerVerkündigung in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, denS. März 1904.

(L. S.) Wilhbelm.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1904. 27

Ausgegebenzu Berlin den 10. März 1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
—

Inhalt: Gesetz, betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf Ausstellungen.
S. 141. — Bekanntmachung, betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren=
zeichen aufderWeltausstellungin St. Louis 1904. S. 142.

(Nr. 3027.) Gesetz,betreffendden Schutzvon Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf
Ausstellungen.Vom 18.März 1904.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
unddes Reichstags,was folgt:

Erfindungen,Gebrauchsmustern,Mustern und Modellen, die auf einer
inländischenoderausländischenAusstellung zur Schau gestelltwerden, sowie
Wnenzeichen,dieauf einerdaselbstzur Schau gestelltenWare angebrachtsind,
wirdeinzeitweiligerSchutzin GemäßheitdernachfolgendenBestimmungengewährt:

1. DurcheineBekanntmachungdesReichskanzlersim Reichs=Gesetzblatte
wird im einzelnenFalle die Ausstellungbestimmt,auf die der zeit=
weiligeSchutzAnwendungfindet.

2. Der zeitweiligeSchutz hat die Wirkung, daß die Schaustellungoder
eineanderweitigespätereBenutzungodereinespätereVeröffentlichung
der Erfindung, des Musters oder des Warenzeichensder Erlangung
desgesetzlichenPatent=,Muster=oderZeichenschutzesnichtentgegenstehen,
soferndie Anmeldungzur Erlangung diesesSchutzesvon demAus=
stelleroder dessenRechtsnachfolgerbinneneinerFrist von sechsMonaten
nachder Eröffnung der Ausstellungbewirktwird. Die Anmeldung
gehtanderenAnmeldungenvor, die nachdemTage desBeginns der
Schaustellungeingereichtwordensind.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KesserlichenInsiegel.

GegebenGibraltar, an Bord M. S. „FriedrichCarl““) den18.März 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

4

Kichs=Gesetzbl.1904. 28
AusgegebenzuBerlin den26.März 1904.





-—I43——

Reichs-Gesetzblatt.
MÆIA.

— —

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungdes § 21 der Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 143.

(Nr. 3029.) Bekanntmachung,betreffendAnderungdes§ 21 derEisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom 25. März 1904.

Aw# Grund desArtikel45 derReichsverfassunghat der Bundesratbeschlossen,
den9 21 der Eisenbahn=Verkehrsordnung,wie folgt, zu fassen:

21.
C) unverändert.
(1) Ein Reisender ohne gültige Fahrkarte hat für die ganzevon

ihm zurückgelegteStreckeund, wenn die Zugangsstationnichtsofort
unzweifelhaftnachgewiesenwird, für die ganzevomZuge zurückgelegte
Streckedas Doppeltedes gewöhnlichenFahrpreises,mindestensaber
den Betrag von 6 Mark zu entrichten. Wer jedochunaufgefordert
dem Schaffner oderZugführer meldet, daß er wegenVerspätungkeine
Fahrkartehabe lösenkönnen, hat nur den gewöhnlichenFahrpreis
mit einemZuschlagevon 1 Mark, keinesfallsjedochmehr als den
doppeltenFahrpreiszu zahlen.

(6)Der Reisende,der die sofortigeZahlung verweigert,kann
ausgesetztwerden.

Wer ohne gültigeFahrkarte in einem zur Abfahrt bereit
stehendenZugePlatz nimmt, hat denBetrag von 6 Mark zu entrichten.

(5) In allen Fällen ist eine Zuschlagskarteoder sonstige Be=
scheinigungzu verabfolgen.

(0)Den Eisenbahnverwaltungenbleibt überlassen,die Fälle, in
denen von der Erhebung der in den Abs. 2 und 4 bezeichneten
Beträgeaus Billigkeitsrücksichtenabzusehenist, oder geringereals die
in diesenAbsätzenbezeichnetenBeträgeerhobenwerdensollen,mit Ge=
nehmigungder LandesaufsichtsbehördennachZustimmungdes Reichs=
EisenbahnamtsdurchdenTarif einheitlichzu regeln.

Reichs=Gesetzbl.1904. 29
Ausgegebenzu Berlin den 29. März 1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
15.

Inhalt: Geset, betreffenddie vorläufigeRegelungdesReichshaushaltsfür dieMonateApril undMai
1904. S. 145.— Gesetz, betreffenddie vorläufigeRegelungdesHaushalts derSchutzgebietefür
die Monate April und Mai 1904. S. 147.

(Nr. 3030.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelungdesReichshaushaltsfür die Monate
April und Mai 1904. Vom 25. März 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen 2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Vundesrats
uund desReichstags,was folgt:

§ .
Bis zur gesetzlichenFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür das Rech=

nungsjahr1904 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesichdurchdieseFest=
stellungergeben,wird über denReichshaushaltfür die Monate April und Mai
1904 folgendesbestimmt:

1. Vondendurch denReichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1903
(Reichs=Gesetzbl.S. 65) festgestelltenSummen und von den Nach=
bewilligungenkönnen
a) bei den fortdauerndenAusgaben innerhalb der Grenzen der bei
deneinzelnenKapitelnund Titeln bewilligtenBeträge,

b) bei den einmaligenAusgaben des ordentlichenEtats, insoweit
letzterefür Zweckebestimmtsind, die in dem der Beratung des
ReichstagsunterliegendenEntwurfe desReichshaushalts=Etatsfür
das Rechnungsjahr1904 unter den einmaligenAusgaben des
ordentlichenEtats wiedererscheinen,

für die Monate April und Mai 1904 je ein Jwölftel zuzüglichder=
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden, welchezur Erfüllung der
auf einenlängerenZeitraum im voraus fälligenVerbindlichkeitener=
forderlichsind.

Die Ausgabe nach dem Etat über den Reichs=Invalidenfonds
für das Rechnungsjahr1903 an die Bundesstaatenund an Elsaß=

Reichs=Gesetzbl.1904. 30
Ausgegebenzu Berlin den 29. März 1904.
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Lothringenzur Gewährungvon Beihilfen an hilfsbedürftigeKriegs=
teilnehmerunter Kapitel83 Titel 4 der fortdauerndenAusgabenist
für die Monate April und Mai 1904 von einer Summe von
11500000Mark zu berechnen.

Für Ubungender MannschaftendesBeurlaubtenstandeskann die
MilitärverwaltungdenGesamtbetragderin demJahres=Etatfür 1903
in AnsatzgebrachtenSummenverwenden.

2. Die Matrikularbeiträgesind bis je zum zwölftenTeile der durch den
Reichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1903festgestelltenSummen
von denBundesstaateneinzuzahlen.

3. Oie nach den vorstehendenBestimmungenfür die Monate April und
Mai 1904 sichergebendenEinnahmen und Ausgabenwerdenbei den
einzelnenKapitelnund Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Reichshaushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1904verrechnet.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf, jedochnicht über

den Betrag von zweihundertfünfundsiebzigMillionen Mark hinaus, Schatz=
anweisungenauszugeben.

§3.
Der Besoldungs=Etatfür das Reichsbankdirektoriumauf das Rechnungs=

jahr 1903 gilt mit der im §1 Ziffer 1a bezeichnetenMaßgabeauchfür die
MonateApril und Mai 1904.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeapel,an Vord M. Y. „Hohenzollern"“)den25. März 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.
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(Nr. 3031.) Gesetz,betreffenddie vorläusigeRegelung des Haushalts der Schutzgebiete
für die Monate April und Mai 1904. Vom 25. März 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Bis zur gesetzlichenFeststellungdesHaushalts=Etatsder Schutzgebietefür
das Rechnungsfahr1904 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesichdurch
dieseFeststellungergeben,wird folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenHaushalts=EtatderSchutzgebieteaufdasRechnungs=
jahr 1903 festgestelltenSummen und von den Nachbewilligungen
können
a) bei den fortdauerndenAusgaben innerhalbder Grenzender bei
den einzelnenKapitelnund Titeln bewilligtenBeträge,

b) bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichenEtats, insoweit
letzterefür Iweckebestimmtsind, die in demder Beratung des
ReichstagsunterliegendenEntwurfe des Haushalts=Etatsder
Schutzebietefür das Rechnungsjahr1904 unterdeneinmaligen
Ausgabendes ordentlichenEtats wiedererscheinen,

für die Monate April und Mai 1904 je ein Zwölftel zuzüglichder=
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der auf
einenlängerenZeitraumim voraus fälligen Verbindlichkeitenerforder=
lich sind. .

.Die nach vorstehenderBestimmung für die Monate April und Mai
1904 sich ergebendenEinnahmenund Ausgabenwerdenbei denein—
zelnenKapiteln und Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Haushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1904 verrechnet.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeapel,an Bord M. Y. „Hohenzollern““)den25.März 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

1#

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
— 17.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags zum Reichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1903. S. 151.— Gesetz, betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszum
Haushalts=Etatfür die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1903. S. 1568.

(Nr. 3033.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszumReichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1903. Vom 25. März 1904.

Wir Wilhelmm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtezweiteNachtragzum Reichs=

haushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1903 tritt demReichshaushalts=Etat
für das Rechnungsjahr1903 hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer—

ordentlicherAusgabendie Summe von 3092 000 Mark im WegedesKredits
flüssig zu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeapel,an Bord M. Y. „Hohenzollern",den25. März 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1904. 32
Ausgegebenzu Berlin den 9. April 1904.
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Zweiter Nachtrag
zum

Reichshaushalts-Etatfür das Rechnungsjahr1903.

Für das
» Rechnungsjahr

Kap. Tit. Ausgabe und Einnahme. 1903
treten hinzu

Mark.

Einmalige Ausgaben.
a. Ordentlicher Etat.

a. Aus Anlaß der Expedition in das
SZüdwestafrikanischeSchutzgebiet.

2. 65. Zuschuß zur Bestreitung der Verwaltungsausgaben im Süd=
westafrikanischenSchutzgebiete 22* 1 727.000

9ae. 1. Ausgabenbei der Verwaltungder KaiserlichenMarine 1 300000
2. Ausgabender Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 65000

SummeIXa 3092 000

b. Außerordentlicher Etat.

16. VII. Juschuß zu denAusgaben des ordent=
lichen Etatgs 3092000

Einnahme.
I9a. IXa. Suschuß des außerordentlichenEStats 92000

Xll. AußerordentlicheDeckungemittel.
22. Aus der Anleihe.

1.u einmaligenAusgabenfür RechnungderGesamtheitaller
Bundesbstaatenn 3 092000

Neapel,an Bord M. Y. „Hohenzollern“)den25. März 1904.

« (L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.







Reichs-Gesetzblatt.
— 18.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die VereinbarungerleichternderVorschriftenfür denwechselseitigen
Verkehrzwischenden EisenbahnenDeutschlandsund Luxemburgs. S. 155.

(Nr. 3035.) Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung erleichternderVorschriften für
den wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund
Luxemburgs. Vom 21. April 1904.

D. in der Bekanntmachung vom 3. Februar d. J. (Reichs=Gesetzbl.1904
S. 29ff) veröffentlichtenAnderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungfinden,nachdemdieGroßherzoglichLuremburgischeRegierungauf Grund
der mit ihr getroffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.1893 S. 189) zugestimmt
hat, auchim deutsch=luxemburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den21.April 1904.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs Gesetzbl.1904. 33
Ausgegebenzu Berlin den 26. April 1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
/¾19.

Inhalt: VerordnungzurAusführungdesPatentgesetzesvom7.April 1891. S. 157.

(Nr. 3036.) Verordnung zur Ausführung des BPatentgesetzesvom 7. April 1891. Vom
29.April1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenaufGrund derBestimmungim § 17 desPatentgesetzesvom 7. April
1891 Reichs=Gesetzbl.S. 79) im NamendesReichs,nacherfolgterZustimmung
desBundesrats,was folgt: «

Ders7derKaiserlichenBerordnungvom11.Juli1891(Reichs-Gesetzbl.
S. 349) erhältim Abs.2 folgendenZusatz:

Soweit überBeschwerdenauf Grund des9 26 desPatentgesetzeszu
entscheidenist, kann die Vertretung des Präsidenten im Vorsitz auch
einemtechnischenMitglied übertragenwerden)in diesemFalle nehmen
an der Entscheidungaußer demVorsitzendenund denbeidenBericht=
erstatternzweirechtskundigeMitgliederteil.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKarlsruhe,den29.April 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1904. 34

Ausgegebenzu Berlin den 3. Mai 1904.
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Vorschriften
über

das Arbeitenund denVerkehrmit Krankheitserregern,ausgenommen
Pesterreger.

81
Wer mit denErregernder Cholera oderdesRotzesodermit Material,

welchessolcheErreger enthält, arbeitenwill, fernerwer derartigeErreger in
lebendemZustand aufbewahrenoder abgebenwill, bedarfdazu der Erlaubnis
der Landes=Zentralbehörde.An Stelle der letzterentretenfür das Kaiserliche
Gesundheitsamtdas Reichsamtdes Innern, für Militäranstaltendas zuständige
Kriegsministerium,für Marineanstaltendas Reichs=Marineamt.Die Erlaub=
nis darf nur für bestimmteRäume und nur nachAusweis der erforderlichen
wissenschaftlichenAusbildungerteiltwerden.Die denLeiternöffentlicherAnstalten
erteilteErlaubnis gilt auchfür die unter ihrer Leitung in diesenAnstaltenbe=
schäftigtenPersonen.

Der Erlaubnis bedarfes nichtbeiUntersuchungen,welchederbehandelnde
Axzt oderTierarztzu ausschließlichdiagnostischenZweckenin seinerPraxis bis zur
Feststellung der Krankheitsart nach den üblichen diagnostisch=bakteriologischen
Untersuchungsmethodenvornimmt.

LebendeErreger derCholera oder desRotzes dürfen nur an Personenund
Stellen, die von der zuständigenBehördedie Erlaubnis zur Annahmeerhalten
haben,abgegebenwerden.

82.
Wer mit anderenals den im § 1 bezeichnetenErregernvon Krankheiten,

welcheauf Menschenübertragbarsind, oder von Tierkrankheiten,welcheder
Anzeigepflichtunterliegen,odermit Material, welchessolcheErreger enthält,
arbeitenwill, ferner wer derartigeErreger in lebendemZustand aufbewahren
will, bedarf dazu der Erlaubnis der zuständigenPolizeibehördedes Ortes, in
welchemder Arbeits=oderAufbewahrungsraumliegt. Die Erlaubnis darf nur
für bestimmteRäume und nur nachAusweis der urforderlichenwissenschaftlichen
Ausbildungerteiltwerden.

Auf Arzte und Tierärztefindendie Vorschriftenim Abs.1 mit der Ein=
schränkungAnwendung,daß sieder Polizeibehördenur eineAnzeigevon ihrem
VorhabenunterAngabedesRaumesnachLage und Beschaffenheitzu erstatten
und späterjedenWechseldesRaumes in gleicherWeiseanzuzeigenhaben.
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Wederder Erlaubnis nochder Anzeigebedarfes, wenn die Arbeit und
dieAufbewahrung .

a) in öffentlichenKrankenhäusern,welchemit denzurVerhinderungeiner
Verschleppungvon KrankheitskeimenerforderlichenEinrichtungenver=
sehensind, oder

b) in staatlichenAnstalten,welchezu einschlägigemFachunterrichtedienen
oderbehufsBekämpfungderInfektionskrankheitenzur Anstellungvon
Untersuchungenoderzur Herstellungvon Schutz=oderHeilstoffenbe=
stimmt sind, oder

J) vom behandelndenArzte oderTierarzt ausschließlichzu diagnostischen
Zweckenin seinerPraxis vorgenommenwerden.

3.
Wer lebendeKulturen von den im § 2 Abs. 1 bezeichnetenKrankheitserre=

gern oderMaterial) welchessolcheErreger enthält, feilhaltenoderverkaufenwill,
bedarfdazuder Erlaubnis der zuständigenPolizeibehördedesOrtes, in welchem
das Geschäftbetriebenwird. Die Erlaubnis darf nur für bestimmteRäume
und nur an zuverlässigePersonen erteilt werden.

Der Händlerhat überdie Abgabevon Kulturen oderMaterial ein Ver=
zeichniszu führen, in welchesdie Art der Krankheitserreger,der Tagder Ab=
gabe, der Name und dieWohnung des Erwerberssowiedes etwaigenÜber=
bringerssofortnach der Verabfolgungvom Abgebendenselbsteinzutragensind
und zwar stets in unmittelbaremAnschluß an die nächst vorhergehendeEin=
tragung. Das Verzeichnisist drei Jahre lang nachAbschlußaufzubewahren.

84.
Wer eine Tätigkeitder im &1 Abs.1, 82 Abs. 1 und 83 Abs.1 be—

zeichnetenArt in einem ihm zur Verfügung stehendenRaume einer anderen
Person gestattetoder aufträgt, hat dies der zuständigenPolizeibehörde(§2
Abs.1 und § 3 Abs.1) unter Angabe desRaumes sowiederWohnung, des
Berufs, des Vor= und Zunamens dieserPerson, ferner jedenWechseldes
Raumes sofortanzuzeigen. DieseBestimmungfindet auf Leiter der im §2
Abs. 3 bezeichnetenöffentlichenKrankenhäuserund staatlichenAnstalten keineAn=
wendung.

Die sichfür die anderePerson aus denBestimmungenin 9§81bis 3 er=
gebendenPflichtenbleibenunberührt.

5.
Die im § 1 Abs. 1, §2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichneteTätigkeit

sowiedie nach § 4 gestatteteoder aufgetrageneAusübung solcherTätigkeit durch
andereist einzustellen,wenn die Erlaubnis der Landes=Zentralbehördeoder
PolizeibehördezurückgenommenoderwenndieTätigkeitvon der zuständigenBe=
hördeuntersagtwird. Die Zurücknahmeder Erlaubnis oderdie Untersagung
soll erfolgen,wennausHandlungenoderUnterlassungender betreffendenPerson

35“
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der Mangel derjenigenEigenschaftenerhellt,welchefür jeneTätigkeitvoraus—
gesetztwerdenmüssen.

86.
Wer eineder im H1 Abs.1, 82 Abs.1 und 9 3 Abs.1 bezeichneten

Handlungen vornimmt, hat — auchwenn er von derEinholung derErlaubnis
odervon derAnzeigepflichtentbundenist — die Erregerso aufzubewahren,daß
sieUnberufenenunzugänglichsind;auchhat er sonstalleVorkehrungenzu treffen,
um eine Verschleppungder Krankheitserreger,insbesonderedurch Versuchstiere,
zu verhüten.Kulturen, infizierteVersuchstiereund derenOrganesowiesonstiges
dieKrankheitserregerenthaltendesMaterial müssen,sobaldsie entbehrlichgeworden
sind, derart beseitigtwerden, daß jedeVerschleppungderKrankheitskeimetunlichst
ausgeschlossenwird. Instrumente,Gefäßeusw., welchemit infektiösenGegen=
ständenin Berührungwaren,sind sorgfältigzu desinfizieren.

7.
Die Versendungvon lebendenKulturen der Cholera=oder Notzerreger

hat in zugeschmolzenenGlasröhrenzu erfolgen,die, umgebenvon einerweichen
Hülle (Filtrierpapierund Watte oderHolzwolle),in einemdurchübergreifenden
Deckel gut verschlossenenBlechgefäßestehen;das letztereist seinerseitsnoch in
einerKistemit Holzwolle,Heu, Stroh oderWatte zu verpacken.Es empfiehlt
sich, nur frisch angelegteAgarkulturen zu versenden.

Material, welcheslebendeKrankheitserregerdieserArt enthältoder zu
enthaltenverdächtigerscheint,ist so zu verpacken,daß eineVerschleppungdes
Krankheitskeimstunlichstausgeschlossenwird. Zur Aufnahme desMaterials sind
besondersgeeignetstarkwandigePulvergläsermit eingeschliffenemGlasstöpselund
weitemHalse, oder in derenErmangelungGläser mit glattemzylindrischenHalse,
zu derenVerschlußgut passende,frisch ausgekochteKorke zu verwendensind.
Nach der Aufnahme des Materials sind die Gläser sicherzu verschließen,der
Stöpsel ist mit Pergamentpapieroder dergleichenzu überbinden;auch ist an
jedemGlase ein Zettel fest aufzuklebenoder sicheranzubinden, der genaueAn=
gabenüber denInhalt enthält. Zum Verpackendürfen nur festeKisten — keine
Zigarrenkisten,Pappschachtelnund dergleichen— benutztwerden. Die Gläser und
sonstigenBehältersind in denKistenmittelsHolzwolle,Heu, Stroh, Watteund
dergleichensozu verpacken,daß sieunbeweglichliegenund nichtaneinanderstoßen.

Die Vorschriftenüber die EntnahmecholeraverdächtigerUntersuchungs=
objektebehufs bakteriologischerFeststellungder Cholera und über die Versendung
desMaterials an eineUntersuchungsstellewerdendurchvorstehendeBestimmungen
nicht berührt.

Die Sendungen (Abs.1 und 2) müssenmit starkemBindfaden umschnürt,
versiegeltund mit der deutlichgeschriebenenAdressesowie mit dem Vermerke
„Vorsicht“ versehenwerden. Bei BeförderungendurchdiePost sinddie Sendungen
als „dringendesPaket“ aufzugebenund den Empfängerntelegraphischanzu=
kündigen.Bei VersendunglebenderKulturen hat der EmpfängerdemAbsender
denEmpfangder Sendung sofortmitzuteilen.
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858
Die Versendungvon lebendenKulturen der im § 2 Abs. 1 bezeichneten

Krankheitserregerhat in wasserdichtverschlossenenGlasröhrenzu erfolgen. Diese
Röhren sind entwederin angepaßtenHülsen oder, mit einer weichenHülle
(Holzwolle, Watte und dergleichen)umgeben,derart in festenKästen zu ver=
packen,daß sie unbeweglichliegenund nichtaneinanderstoßen.Der Empfänger
hat demAbsenderdenEmpfang der Sendung sofortmitzuteilen.

Material, welcheslebendeKrankheitserregerdieserArt enthältoderzu ent=
halten verdächtigerscheint,ist so zu verpacken,daß eine Verschleppungdes
Krankheitskeimsausgeschlossenwird.

Die Sendungen(Abs.1 und 2) müssenfestverschlossenund mitdeutlicher
Adressesowiemit demVermerke„Vorsicht" versehenwerden.

— —

(Nr. 3039.) Bekanntmachung,betreffenddie Besetzungder Seefischereifahrzeugemit Schiffs=
- führern und Maschinisten. Vom 5. Mai 1904.

Auf Grund des§ 4 derSeemannsordnungvom2. Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 175) und des § 31 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich hat der
Bundesrat die nachstehenden

Vorschriften, betreffenddie Besetzungder Seefischereifahrzeugemit
Schiffsführernund Maschinisten,

.
Küstenfischereiim Sinne dieserVorschriftenist die Fischerei, die an

der deutschenOst=oder Nordseeküstemit offenenoder teilweisegedecktenFahr=
zeugenoder mit gedecktenSegelfahrzeugenvon nicht mehr als 50 Kubikmeter
Brutto=Raumgehalt,einschließlichderjenigen,welchemit einerzur Fortbewegung
dienendenHilfsmaschineausgestattetsind, betriebenwird.

92
Kleine Hochseefischereiist die Fischerei,die in der Ostsee,in der Nordsee

bis zu 61 Grad nördlicherBreite und im EnglischenKanale betriebenwird,
soweitsienichtzur Küstenfischereigehört.

3.
Mittlere Hochseefischereiist die Fischerei,die nördlichvon 61 Grad nörd=

licherBreite zwischen30 Grad westlicherund 50 Grad östlicherLänge von
Greenwichbetriebenwird.

84.
Große Hochseefischereiist die Fischereiin allen Meeren, soweitsie nichtunter eineder in 9§81 bis 3 genanntenKlassenfällt.

erlassen:
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3. in großer Hochseefischereieinen MaschinistenII. Klasse als leitenden
Maschinistenund einenMaschinistenIII. Klasse.

Bis auf weiteresist die im § 6 unter 10 bezeichnetePrüfung vor den
Prüfungskommissionenfür Küstenschiffer,die im &7 unter b bezeichneteZusatz=
prüfung vor den Prüfungskommissionenfür Schiffer auf kleiner Fahrt ab=
zulegen. Auf das Verfahreneinschließlichder Ausstellungder Befähigungs=
zeugnissefinden die einschlägigenfür dieSchifferprüfungengeltendenVorschriften
derBekanntmachungvom16.Januar 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 3) entsprechende
Anwendung. In der Zusatzprüfungmuß der Prüfling, um als bestandenzu
gelten, in allen Fächern der schriftlichenPrüfung und in der mündlichen
Prüfung genügen.

Die Prüfungsgebühr beträgtfür jededieserPrüfungen fünf Mark. Findet
die Zusatzprüfungin Verbindungmit der Schifferprüfungfür kleineFahrt statt,
so ist einebesonderePrüfungsgebührfür sie nicht zu entrichten.

14.
Der Reichskanzlerist befugt,im Einvernehmenmit der beteiligtenLandes=

regierungin einzelnenFällen Ausnahmenvon diesenVorschriftenzuzulassen.

l15.
Wer vor demInkrafttretendieserVorschriftenals Führer oderMaschinist

von Hochseefischereifahrzeugenzugelassenist, behält seineGewerbebefugnisim bis=
herigenUmfange.

16.
DieseVorschriftentretenam 1. Oktober1904 in Kraft. Bis dahinbleiben

die§§ 3, 4 derBekanntmachung,betreffenddieZulassungzurFührung vonHochsee=
fischereifahrzeugenin kleinerund derIslandfahrt, vom 10. Februar 1899 (Reichs=
Gesetzbl.S. 129) in Geltung. Zu demangegebenenZeitpunktetretendieseBekannt=
machungund, soweitsiesichauf Fischereidampfschiffebeziehen,dieBestimmungen
im 9 2 Abs. 1 untera und 97 Abs. 2 derBekanntmachung,betreffend dieVor=
schriftenüber den Befähigungsnachweisund die Prüfung der Maschinistenauf
Seedampfschiffender deutschenHandelsflotte,vom 26. Juli 1891 (Reichs=Gesetzbl.
S. 359) außer Kraft.

Berlin, den5. Mai 1904.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆ21.

Iuhalt : Gesetz,betreffendAbänderungderSeemannserdnungunddesHandelsgesetzbuchs.S. 167.— Druck=
fehler=Berichtigung. S. 168.

(Nr. 3040.) Gesetz,betreffendAbänderungderSeemannsordnungund desHandelsgesetzbuchs.
Vom 12.Mai 1904. «

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
§59 derSeemannsordnungvom 2. Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 175)

wird,)wie folgt, geändert.
I. Die Vorschriftenin Abs. 1),2 erhaltennachstehendeFassung:
· Falls der SchiffsmannnachAntritt des Dienstesoder nach

der Anmusterungerkranktoder eine Verletzungerleidet,trägt der
Reeder die Kosten der Verpflegung undHeilbehandlung. Vor=
behaltlichder Vorschriftim Abs.2 erstrecktsichdieseVerpflichtung:
1. wenn der Schiffsmann wegender Krankheitoder Verletzung
die Reisenichtantritt, bis zum Ablaufe von sechsundzwanzig
Wochenseitder ErkrankungoderVerletzung)

2. wenner dieReiseangetretenhat, bis zumAblaufe von sechs=
undzwanzigWochennachdemVerlassendes Schiffes.

Bei Verletzunginfolge einesBetriebsunfallswerdendie Fristen
im Abs.1 auf dreizehnWochenbeschränkt,im Falle der Nr. 2 jedoch
nur, wenn der Schiffsmann das Schiff in einemdeutschenHafen
verläßt, oderwenn er aus einem außerdeutschenHafen in die Kranken=
anstalteinesdeutschenHafens überführtwird. Die Verpflichtungdes
Reedershört dem Verletztengegenüberauf, sobald und soweitdie
Berufsgenossenschaftdie Fürsorge übernimmt.

II. Im Abs.4 wird der letzteSatz gestrichen.
Artikel 2.

I. Im 961 Abs.2 der Seemannsordnungwerdendie Worte „aus
seinemHeuerverdienste"ersetztdurchdie Worte: „aus seinemArbeitsverdienst
als Schiffsmann“.
Reichs=Gesetzbl.1904. 36

Ausgegebenzu Berlin den 14. Mai 1904.
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Il.HinterdenzweitenSatzdesslzlAbs.2 wird der folgendeSatz ein=
geschoben: «

Für Schiffsleute,die zur Verpflegung und Bedienungder an
Bord befindlichenPersonenangenommensind, tritt in diesemFalle,
sofernes für den Schiffsmanngünstigerist, an Stelle der vertrags—
mäßigenMonatsheuerder gemäßH10 des See=Unfallversicherungs=
gesetzesvom ReichskanzlerfestgesetzteDurchschnittsbetragdes Monats=
lohns ohneHinzurechnungdes Wertes der gewährtenBeköstigung.

Artikel 3.
*#553 des Handelsgesetzbuchswird, wie folgt, geändert.
I. Die Vorschriftenin Abs. 1),2 erhaltennachstehendeFassung:

Falls der Schiffer nachAntritt desDiensteserkranktodereine
Verletzungerleidet, trägt der Reederdie KostenderVerpflegung
und Heilbehandlung. Vorbehaltlichder Vorschrift im Abs. 2 er=
strecktsich dieseVerpflichtung: -
1. wenn der Schiffer wegender Krankheit oderVerletzungdie
Reise nicht antritt, bis zum Ablaufe von sechsundzwanzig
Wochenseitder ErkrankungoderVerletzung;

2. wenn er dieReise angetretenhat, bis zumAblaufevon sechs=
undzwanzigWochennachdemVerlassendesSchiffes.

Bei Verletzunginfolge eines Betriebsunfallswerdendie Fristen
im Abs. 1 auf dreizehnWochenbeschränkt,im Falle der Nr. 2 jedoch
nur, wenn der Schiffer das Schiff in einemdeutschenHafen verläßt,
oder wenn er aus einemaußerdeutschenHafen in dieKrankenanstalt
einesdeutschenHafensüberführtwird. Die VerpflichtungdesReeders
hört dem Verletztengegenüberauf, sobald und soweitdie Berufs=
genossenschaftdie Fürsorgeübernimmt.

II. Im Abs. 4 wird der letzteSatz gestrichen.
Artikel 4.

DiesesGesetztritt am 15. Mai 1904 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenStraßburg) den 12. Mai 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Druckfehler=Berichtigung.
In der Bekanntmachungvom 5. Mai 1904, betreffenddie Besetzungder

Seefischereifahrzeugemit SchiffsführernundMaschinisten(Reichs=Gesetzbl.S. 164),

ist im §#6Zifferle zu setzenanstatt„See=“„Seh=“.
— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
# 22.

Inhalt: Geset, betreffendAnderungenim Finanzwesendes Reichs. S. 169. — Bekanntmachung, be=
treffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegenständendes Gartenbaues.S. 170.

(Nr. 3041.) Gesetz,betreffendAnderungenim FinanzwesendesReichs. Vom 14.Mai 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
bon Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

* 1.
Die Vorschriftüber die ÜberweisungeinesTeiles des Ertrags der Sölle

und der Tabaksteueran die Bundesstaaten 8 des durch dieBekanntmachung
vom 24. Mai 1885, Reichs=Gesetzbl.S. 111, veröffentlichtenZolltarifgesetzes)
wird aufgehoben.

Der Reinertragder Maischbottich-und Branntweinmaterialsteuerist den
einzelnenBundesstaatennachMaßgabedermatrikularmäßigenBevölkerung,mit
welchersiezumGebietederBranntweinsteuergemeinschaftgehören,zu überweisen.

82.
Artikel70 der VerfassungerhältfolgendeFassung:

Artikel 70.
Zur Bestreitungaller gemeinschaftlichenAusgabendienenzunächst

die aus denZöllen und gemeinsamenSteuern, aus demEisenbahn=,
Post- und Telegraphenwesensowie aus den übrigenVerwaltungs=
zweigenfließendengemeinschaftlichenEinnahmen. Insoweit die Aus=
gaben durch dieseEinnahmen nicht gedecktwerden,sind sie durch
Beiträgeder einzelnenBundesstaatennachMaßgabeihrerBevölkerung
aufzubringen,welchein Höhe des budgetmäßigenBetrags durchden
Reichskanzlerausgeschriebenwerden. Insoweit dieseBeiträge in den
ÜberweisungenkeineDeckungfinden, sind sieden Bundesstaatenam

Reichs Gesetzbl.1904. 37

Ausgegebenzu Berlin den 19.Mai 1904.
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Jahresschluß in demMaße zu erstatten,als die übrigenordentlichen

Einnahmendes Reichs dessenBedarf übersteigen.

EtwaigeÜberschüsseaus denVorjahrendienen,
insoweitdurch

das Gesetzüber denReichshaushalts=Etatnicht
ein anderesbestimmt

wird) zur Deckunggemeinschaftlicher
außerordentlicherAusgaben.

83.

Dieses Gesetztritt mit Wirkung vom1. April
1904 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenMetz,den14. Mai 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

(Nr.3042.) Bekanntmachung,betreffenddie
Einfuhr von Mflanzenund sonstigenGegen=

ständendes Gartenbaues. Vom 16. Mai 1904.

A Grund der Vorschrift im §4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas

Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen
und sonstigenGegenständen

des Wein= und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153)

bestimmeich folgendes:
Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht

gehörigenPflänzlinge,

Sträucher und sonstigenVegetabilien,welcheaus
Pflanzschulen,Gärten oder

Gewächshäusernstammen,über die Grenzendes
Reichs darf fortan auch über

dieKöniglichPreußischeZollabfertigungsstelleam
Bahnhofe zu Cleve erfolgen.

Berlin, den16. Mai 1904.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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3.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur
vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel derReichshauptkasse
nachBedarf, jedochnicht über

denBetrag von zweihundertfünfundsiebzig
Millionen Mark hinaus, Schatz=

anweisungenauszugeben. ¾ß3#

Insoweit die von denBundesstaaten aufzubringenden
Matrikularbeiträge

für das Rechnungsjahr1904 den Betrag von 219650000 Mark übersteigen

wird der Reichskanzlerermächtigt,deren
Erhebungvorerstfür diesesRechnungs=

jahr auszusetzen,bis derzurDeckungdesBedarfs
für dasselbenachdenwirklichen

ErgebnissendesReichshaushaltserforderliche
Betrag,festgestelltist.

* 5.

Der diesemGesetzals zweiteAnlagebeigefügte
Besoldungs=Etatfür das

festgestellt. 66. .
-DieBeilage11desGesetzes, betreffendden Servistarif und die Klassen⸗

aus der drittenAnlage ersichtlicheFassung.

87.

Von demnachChina entsandtenOstasiatischen
Expeditionskorpsverbleibt

ein aus MilitärpersonendesFriedens- und
desBeurlaubtenstandesder einzelnen

HeereskontingentebestehenderTeil, dieOstasiatische
Besatzungsbrigade,zur vor=

übergehendenBesetzungchinesischenGebiets in
Ostasien,ist aber, sobaldsie ihre

Aufgabeerfüllt habenwird, aufzulösen.Die
Verwaltungwird durchden

BundesstaatPreußen geführt.
Die nachDeutschlandzurückkehrendenOffiziere)

Unteroffiziere,Kapitulanten,

MannschaftenundBeamtendesExpeditionskorpswerden,
soweitsienichtsofort

in offeneetatsmäßigeStellungen einrückenkönnen
zunächstüberetatsmäßigver=

pflegtund rückenbeimFreiwerdenetatsmäßiger
Stellen in solcheein.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais) Potsdam,den20.Mai 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.
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Betrag

—
für das

3 Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1904.

Mark.

FortdauerndeAusgaben.

1. I. Bundesrat.
Die erforderlichenAusgaben werden für jetztaus den unter
Kapitel7 ausgesetztenFonds mitbestritten.

2. 1|18. 1 WWsbet.——— 759780

3.9 III. ReichskanzlerundReichskanzeteli. 241600

IV. AuswärtigesÄmt.
4.1|12.Auswärtige innnt4t4t4:: 2598 450
5. 1/153.Gesandtschaftenund Konsulat 9 834 300
6. 1½/9.AllgemeineFonnds. 2 179342
6Ga. 1/24.Kolonialverwaltng 864 665

SummeIV ... 15476757

V. ReichsamtdesInnern.
7. 1/12. ReichsamtdesInnern . 1 1430920
7va. ½1. AllgemeineFondddss 56 052250
7b. 1/7. Reichskommissariat 62 300
7e. 1/2. Bundesamtfür das Heimatwesen 30400
74. 5. Schiffsvermessungsnt 69 354
8. EnischeidendeDißziplinarbehörden.. . * 6 000
9. 1/3.Behörden für die Untersuchungvon Seeunfäleen. 34 500
10. 18. EtatistischesAmm 1 416 880

11. 1/7. Normal=Eichungskommissnnn. 216446
12.17.Gesundheitsauatt 664460
18. 1|8.Pitentnnnt 3 806 600
13a.) 1/11.]Reichs=Versicherungsnt 1 923 800

13b. 1/9.Physikalisch=TechnischeReichsanstalltt. 388888
13e,1·|1 8. Kanalrtt4tt 2 525735
134. 1/8. Aufsichtsamtfür Privatversicherng 366624

SummeW 68995157



175

· Überhaupt
2 PreußenLachsen. Würt= für das

Ausgabe. re. temberg. Rechnungs=
— jahr 1904.

Mark. Mark. Mark. Mark.

VI.DerwaltungdesReichsheeres.
14. 1/12.Kriegsministerin 2 627 881366 66 22768113222228
15. 1/5. Militärkassenwesen 354 600 65 560 38 075 458 235
16.|/9. Militärintendanturen 2 707945279 334444 1801 458
17.]|6Militärgeistlichkeiit 980 135 66 565 25 836 1072 536
18. 1/5. Militärjustizverwaltung 1 354 556 138230 86 0800578 866
* HöhereTruppenbefehlshaber086 39112909911 152 0502 3529 434
20. 1/3.Gouverneure, Kommandanten

und Platzmajorte 617231 27448 20 080 664 759
21. 1/3. AdjutanturoffiziereundOffiziere

in besonderenStellungensowie
Beamte bei denselbben 998 526 140 250 92 20| 1 230 976

22. 1/25.|Generalstabund Landesvermes=
mungswesen. 3245.5288 249 970 89 1001 3584 598

23. 1/3. Ingenieur=und Pionieroffizier5 6060 054 46 9500 1907610
24.1/23.GeldverpflegungderTruppen.1148633340 Sol9685 999317/131664619
25. 1/7. Naturalverpflegung 122 440 66611 604 9126 235 15840 280 736
26. 1/11.|BekleidungundAusrüstungder

DKTaeee. 4 29 088 3483 053 346 496 255|33 637 949
27.//21.|Garnisonverwaltungs-undSer=

S##esfe. .. 55 355 2835538 977/2 416 20 63 310 469
28. 1/6.Garnisonbauwesen 1 6540555 “4446 99 4599 1917 960
29.1/I8.Militärmedizinalwesen 9 233 144876 848 521 30910 631 306
30. 1/6. VerwaltungderTraindepotsund

InstandhaltungderFeldgerät481 0044 99094771 260
31. 1/2.Ersatz= und Reservemannschaf=

err . 3217 578 75 953 3442 060
32.1/6.Pferdebeschaffung 10 874 939 1 023 85V43 985122 781
33. 1/3. Verwaltung der Remontedepots )956 273431 6408 57 35606487
34.1/2. ReisekostenundTagegelder,Vor=

spann=und Transportkoster 3 40 299
35. 1/61.Militär=Erziehungs=und Bil=

7613709 618804 7313118 305 644
Seite 385 810 148|36 778 542|19 109 580441 698 270
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Überhaupt
. Preußen Sachsen. Würt= für das

= Ausgabe. re. temberg. Rechnungs=
8 jahr 1904.

Mark. Mark. Mark. Mark.

Übertrag. 385 810 148|36 778 542|19 109 580|41 698 270

36. 1/7. ilitärgefängniswesen 731 914 82 709 38861 853484
37. 1/25. Artillerie- und Waffenwesen 1 567 0313410 91411 399 268 46377 213
38. 1/7. TechnischeInstitutederArtilleri2254 99 007 — 1 341261
39. 1/20.|Festungen,Ingenieur=,Pionier=

und Verkehrswesen 5 434 596 116 120 50 2588 5600 974
40. Wohnungsgeldzuschüsse 9709 83992 590 556381111 258806
41. 1/6. UnterstützungenanMilitärs des

aktivenundBeurlaubtenstandes,
fürdieananderenStellenUnter=
stützungsfondsnicht angesetzt
sind.Unterstützungenundaußer=
ordentlicheVergütungenfür ak=
tiveBeamtemitAusnahmeder=
jenigendesKriegsministeriim180 532245 59 2188351 996

42. ZuschußzurMilitärwitwenkass?7790022
43. 1/8. VerschiedeneAusgsaben 1 967000 88442 22 365% 2077 807

Summe Kapitel 14 bis 43450 422 31141 980 56921 383 931|513 786 811
Mark.

44. MilitärverwaltungvonBahen 76031871
Ab:

der auf die fortdauerndenAusgabenKa= MWork.
pitel44a (Reichsmilitärgerichthmit 26 936
Kapitel74 (AllgemeinerPensionsfonds)mit 7 925135
Kapitel74a (Reichsmilitärgerichthmit. 1 066
undauf dieeinmaligenAusgabendesordent=
lichenEtats — Kapitel 5 — mit. 3 735 352
entfallende,unterKapitel44a Titel 13, 74, 74a undbei
Kapitel5 unterTitel 148 angesetzteTeil obigerQuote 11 688489

bleibeen 64 343382
Außerdemkann an Bayern im Laufe desRechnungsjahrsein Vor=
schußbis zu 8264823Mark gewährtwerden. ——— ——

SummeVV. 578130193
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Betrag
—- für das
i1 Ausgabe. Rechnungs=

S jahr 1904.
Mark.

44a. 1|12. Prichmilitärgerichhtt.. 522697
13.AnBayern..............................·.......··. 26936

SummeVla 549633

VII. VerwaltungderKaiserlichenMarine.
45. 1/10. Reichs=Marineamtund Marinekabin0ctttt 1 593840
46. 15.dmir5.alstab der Marnn 198 860
#Ses# un Observatorin. 4 74= 3495114
1EStasintendnturren 432420
6MMI/ÖfV1WStP. KMG. 116620
50. 1/3. Seelsorgeund Garnisonschulwessen 109215
51.)1/35.GeldverpflegungderMarinetelll 22 156667
52.1J4.Jndiensthaltnngen...........·........................
— stralerpflennnnnnn 1 731631

14 BaeSeinn. .......... — 377575
55. 1/7. Garnisonbauwesenund Garnisonverwaltung .. .. . . . . . . . . . . .. 132229
56.12.Servis und Wohnungsgeldzuschhss 3 359674
3*. 1## ½erttsefe4t44 ....——. 1 647 361
58. 1/3.Reise=, Marsch=und Frachtkossttten . . . . . .. . .. 3250000
59.7 Bildungswesen «....·..·...................... 364 201
60. 1/10. Instandhaltungder Flotte und derWerften .. 25 221 818
61. 123.] Waffenwesenund Befestignennen 8 402696
62.]15 Kassen=und Rechnungswsen 700 034
63- 17. Küsten=und Vermessungswesen 647 219

1 erschiedeneRusgaben.... 1254 184

» SummeMarineverwaltung.»99211555

Hierzu:
64a. 1/3. Zentralverwaltungfür das SchutzgebietKiautsch: 90023

Summe VII. 4
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Dritte Anlage zum Etatsgesetze.

Derzeichnis
der

Landheer:

2.

Marine:

Landheer:

b.

Marine:
L

Landheer:

c.

Marine:

A1. Generale.

General der Infanterie oderKavallerie, Kriegsminister,kom=
mandierenderGeneral, Generalinspekteurder Kavallerie,
Generalinspekteurder Fußartillerie, Chef des Ingenieur=
und Mionierkorps2c., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsident des Reichsmilitärgerichts.

Admiral.

Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizierim Range
desselben,Departementsdirektorim Kriegsministerium,Feld=
zeugmeister,InspekteurderFeldartillerie,Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekteur,Inspekteurder Verkehrstruppen.

Vizeadmiral, Kontreadmiral als Stationschef oder als De=
partementsdirektorim Reichs=Marineamte.

Generalmajor,BrigadekommandeurundOffizier im Range des=
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieur=
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses des Ingenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,Inspekteur der
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteurder TechnischenInstitute der Infanterie oder
der Artillerie, Traininspekteur,Artilleriedepotinspekteur,
Generalstabsarztder Armee, Feldpropst, Senatspräsident
des Reichsmilitärgerichts,Obermilitäranwalt beim Reichs=
militärgerichte.

major oder mit dem Range eines Brigadekommandeurs,
GeneralstabsarztderMarine.

41“



Marine:

Landheer:

Marine:

Landheer:

— —

A2. Stabsoffiziere.

Abteilungschefim Kriegsministerium,im GroßenGeneral=
stab oderin der Feldzeugmeisterei,Chef derZentralabteilung
dessächsischenGeneralstabs,Chef desGeneralstabsbeieinem
Generalkommandooder in einer Festung, Vorstand derAb=
teilungfür LandesaufnahmedessächsischenGeneralstabs,Chef
des Stabes derGeneralinspektionderFußartilleriesowieder
Generalinspektiondes Ingenieurkorps2c., Festungsinspekteur,
Kommandeurder Pioniere einesArmeekorps,Kommandeur
derMionierebeidemsächsischenMilitärkontingent,Inspekteur
der Telegraphentruppen,Artilleriedepot-oderTraindirektor,
Generalarzt, Intendant, Reichsmilitärgerichtsrat,Militär=
anwalt beim Reichsmilitärgericht, Oberkriegsgerichtsrat,
Militäroberpfarrer.

Kapitän zur See, Inspekteurder Marineinfanteriemit dem
Range eines Regimentskommandeurs,Marinegeneralarzt,
wiederangestellter,als Kapitän zur See pensionierterOffizier,
Intendant, Werftverwaltungsdirektor,Oberpfarrer, Ober=
kriegsgerichtsrat,Ressortdirektorfür Schiffbau oder Ma=
schinenbau.

Major, Bataillons=und Abteilungskommandeur,aggregierter
Oberst,Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Intendanturrat, Kriegsgerichtsratals Rat
vierterKlasse.

Fregatten=oder Korvettenkapitän, Kommandeur eines See=
bataillons,Chefingenieur,Oberstabsingenieur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,wiederangestellter,als Korvettenkapitänpensio=
nierterOffizier, Intendanturrat, Kriegsgerichtsratals Rat
vierterKlasse,BetriebsdirektorfürSchiffbauoderMaschinenbau.

As. Die übrigen Offiziere.
Hauptmann oder Rittmeister, Kompagnie=,Eskadron=oder
Batteriechef,Bezirksoffizier,Stabsarzt, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat,Divisions= und Garnisonpfarrer,Armee=
musikinspizient,Obersekretär(Militärgerichtsschreiber)beim
Reichsmilitärgerichte,Korpsstabsapotheker,Stabsapothekermit
demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittelchemiker.



—l99—

a.-’Marine:Kapitänleutmmt,Hauptmann, Stabsingenieur, Stabsarzt,
Feuerwerks=oder Zeugkapitänleutnant,Torpederkapitän=
leutnant, Torpedostabsingenieur,wieder angestellter,als
Kapitänleutnant pensionierterOffizier, Intendanturassessor,
MWfarrer, Stabszahlmeister, Lotsenkommandeur,Kriegs=
gerichtsrat, Bauinspektor oder Baumeister für Schiffban
oderMaschinenbau,Marinestabsapotheker,Marineapotheker
mit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittelchemiker.

Landheer: Oberleutnant,Leutnant,Obersägerund FeldjägerimDienste
desReitendenFeldjägerkorps,Oberarzt, Assistenzarzt,Inten=
dantursekretariats=und Registraturbeamter,Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwartund Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart,Bureauvorsteherbeim Generalstabe,
Militärgerichtsschreiber,Korpsstabsveterinär,Stabsveterinär,
Oberveterinär,StabsapothekerohnedenBefähigungsausweis
für Nahrungsmittelchemiker.

Marine: Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
nant, Oberingenieur,Ingenieur, Oberassistenzarzt,Assistenz=
arzt, Feuerwerksleutnant,Torpederleutnant,Torpedoober-
ingenieur, Torpedoingenieur,Intendantursekretär,Inten=
danturregistrator,Oberzahlmeister,Zahlmeister, Oberlotse,
Schiffsführer beim Lotsen=und Seezeichenwesen,Marine=
gerichtsschreiber,Marineapotheker, welche nicht geprüfte
Nahrungsmittelchemikersind.

A44. Feldwebel.
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiberbei den

Armeeinspektionen,etatsmäßigerSchreiber und Registrator
bei den Generalkommandos,dem Generalinspekteurder
Kavallerie, denGeneralinspektionender Fußartillerie und des
Ingenieurkorps und der Festungen, der Inspektion der Feld=
artillerie,etatsmäßigerSchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
komitee,etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiberbei denGouvernements,
den größerenKommandanturen(Kommandantenmit den
Gebührnisseneines Generalmajors), derFeldzeugmeisterei,
den Divisions=und Brigadekommandos,denFußartillerie=,
Ingenieur= und Moonierinspektionen,der Inspektion der
Verkehrstruppen,der Inspektionder Jäger und Schützen,
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den Inspektionender Infanterie= und der Kriegsschulen,bei
den Kavallerieinspekteuren,dem Militärreitinstitute, beim
Traininspekteur,bei der Artillerieprüfungskommission,beim
Landwehrinspekteur,beimStabe der Feldartillerieschießschule,
beiderMilitärtechnischenAkademie,etatsmäßigerRegistrator,
Zeichnerund Schreiber bei der Eisenbahnbrigade,Sahl==
meisteraspirantim Range der Feldwebel,Proviantamts=
aspirant, Bekleidungsamtsaspirant,Garnisonverwaltungs=
aspirant, Lazarettverwaltungsaspirant,Wallmeister, Wall=
meister als Schirrmeister bei denPionierbataillonen, Zeug=
feldwebel,Unterarzt,Unterveterinär,Stabshoboist,Stabs=
hornist,Stabstrompeter,Sanitätsfeldwebel,Sanitätssergeant
und SanitätsunteroffizierbeidemKriegsministerium.

Marine: Oberdeckoffiziere,Deckoffiziere,Feldwebel,Wachtmeister,Unterarzt,
Stabshoboisten,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 25 bei
den Stationskommandosund bei der Stationsbibliothekzu
Wilhelmshaven, 2 bei den Marineinspektionen, 5 bei der
Inspektiondes Bildungswesens,3 bei der Inspektiondes
Torpedowesens,1 bei der Inspektionder Marineartillerie,
1 bei der Marinedepotinspektion,1 bei derMarineakademie
und 2 (Sanitätsunteroffiziere)bei der Medizinalabteilung
des Reichs=Marineamts.

A5bß. Fähuriche.
Landheer: Vizefeldwebelund Vizewachtmeister,Feuerwerker,etatsmäßiger

Regiments=,Bataillons= und Abteilungsschreiber,etats=
mäßigerSchreiberbeidenFestungsinspektionen,derInspektion
der Telegraphentruppen,beim Kommandeurder Mioniere
einesArmeekorps,beimKommandeurder Mionierebei dem
sächsischenMilitärkontingent,beim Bezirkskommando,bei
demLuftschifferbataillon,der Oberfeuerwerkerschule,der Ge=
wehrprüfungskommission,den Artilleriedepot=und Train=
direktoren,der Inspektionder militärischenStrafanstalten,
der Inspektiondes Militärveterinärwesens,denInspizienten
des Artilleriematerialsund der Waffen, der Direktion der
Artillerie=und Ingenieurschule,denKriegsschulen,der In=
fanterieschießschuleund denArtillerieschießschulen,denUnter=
offizierschulen, den Unteroffiziervorschulen,den Sanitäts=
ämtern, den Divisionsärzten,dem Garnisonrepräsentanten
von Berlin, demKontingentsältestenin Ulm, denkleineren
Kommandanturen(Kommandantenmit den Gebührnissen
einesRegiments=oderBataillonskommandeurs),denSchieß=
platzverwaltungenunddenEisenbahnlinienkommissaren,Posten=



Marine:

Landheer:

Marine:

Landheer:

Marine:

— —

schreiberund Festungsterrainaufnehmerbei den Fortifika=
tionen, etatsmäßigerZeichnerbei denEisenbahnregimentern,
etatsmäßigerKammerunteroffizierundQuartiermeister,Furier,
Schießunteroffizier,Schirrmeisterund etatsmäßigerSchreiber
der Traindepots, etatsmäßigerSchreiber der Bekleidungs=
ämter, Beständeverwalterbei der Kavallerietelegraphenschule
und bei derFestungsbauschule,etatsmäßigerund außeretats=
mäßiger Zahlmeisteraspirantim Sergeantenrange,Zeug=
sergeant, Lazarettrechnungsführer,Beständeverwalterder
Telegraphenbataillone.

Vizefeldwebel,Fähnrichzur See, Kammerunteroffizier,Furier,
Schießunteroffizier,etatsmäßigeSchreiber,und zwar 34 bei
den Matrosendivisionenund ihren Abteilungen, 34 bei
den Werftdivisionenund ihren Abteilungen, 2 bei der
Schiffsjungendivision,8 bei denTorpedoabteilungen,8 bei
denMatrosenartillerieabteilungen,2 beidenSeebataillonen,
1 bei der Inspektion der Marineinfanterie, 2 bei der In=
spektiondesTorpedowesens,1 beiderInspektionderMarine=
artillerie, 1 beiderMarinedepotinspektion,3 beiderMarine=
akademieund derMarineschule, 5 bei denKommandanturen,
1 bei der Schiffsprüfungskommission,1 bei demTorpedo=
versuchskommando,2 beidenSchiffsbesichtigungskommissionen,
4 bei den Bekleidungsämtern,6 bei den Stationskassen,
4 bei den Abwickelungsbureaus, 6 bei den Küstenbezirks=
ämtern, 12 bei denMarinegerichtenin Kiel undWilhelms=
haven, 2 bei derDeckoffizierschule,4 (Sanitätsunteroffiziere)
bei den Sanitätsämtern, geprüfter Zahlmeisterapplikant)
Depowizefeldwebel,Zeugobermaat.

Aß. Unteroffiziere.
Sergeant, Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Re=
giments=und Bataillonstambour,Sanitätsfeldwebel,Sani=
tätssergeantund Sanitätsunteroffizier,etatsmäßigerHoboist,

Hornist und Trompeter,Oberbäcker,sächsischeObermüller.
ÜberzähligerPortepeeunteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.

A7. Gemeine.
Obergefreiter,Gefreiter,überzähliger(Hilfs=)Hoboist,Hornist
und Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter, Sanitäts=
soldat,Okonomiehandwerker,Militärkrankenwärter,Militär=
bäcker,sächsischeMilitärmüller.

Gemeinemit Obermatrosen=und Matrosenrang.
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(Nr. 3044.) Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Haushalts=Etats für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1904. Vom 20.Mai 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts=Etat der Schutz=
gebieteauf das Rechnungsjahr1904 wird in Einnahme und Ausgabe auf
42 877 570 Mark festgesetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, Potsdam,den20.Mai 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

ReichsGesetzbl.1904. 42
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Betrag
» für das

Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
N. jahr 1904.

Mark.

I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 18 . ke. 2 369578
2 14. Militaͤrverwaltung 2 368 772
— —— — 498058
4. 1/7.]Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFondss 1 060500
5.—Eisenbahnen......·................................. 287 050
6. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

#eni#eLastien. ....... 600 000

SummeI. FortdauerndeAusgabern9v83 958

II. EinmaligeAusgaben.
1. SummeII. Einmalige Ausgaben 438 500

III. Reservefonds.
1.— Summe III. Reservefonds 14 262

Summe der Ausgabe636 720

2. Einnahme.
1. 1/5. EigeneEinnahmendes Schutzgebits. 3 455483
2 — Fzsst. ........... 6181237

SummederEinnahme...9636720

SummederAusgabe...9636720
DieEinnahmebeträgt...9636720

—,--—-
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Betrag
E · für das

Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
lthti ö 904.— jahr 1904

Mark.

II. SchutzgebietKamerun.

1. Ausgabe.

· I. FortdauerndeAusgaben.
1 Srivertmn—k 1 393288

— DMiltttäruerlmm]]]. 4W 1 064593
3.1-3.Flottille.................·.............·............ 526460
4. 1½/8.MehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds . . . 681 000
5. — Auf öffentlich=oderprivatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

— — —

SummeI. FortdauerndeAussaberrn 665 341

II. EinmaligeAusgaben.=
1 1. Summe II. Einmalige Ausgabrn609 605

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds 11 054

Summe der Ausgabe086.000

2. Einnahme.

1. 1/3. EigeneEinnahmendes Schutzgebietss. 2 681 200
7s.n NRechiu 1 404 800

Summe der Einnahmes 000

Summe der Ausgabe6 000
Die Einnahmebeträüt s6 000
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SummederEinnahme.

SummederAusgabe
Die Einnahmebeträgt

Betrag
"55 für das
. Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=S.o -Sä- jahr 1904.

Mark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
——————“.———————9 1 726 980

W e isttrerlten.... 2 395483
3. 1/8.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonnds . . .. 1592 300
4.—Eisenbahnen..........·............................. 1420240
4a.—-Hafenanlagen....................................... 130 000
5. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

Saaneeestengn. 91800

SummeI. FortdauerndeAusgaben 356803

II. EinmaligeAusgaben.
1.13. SummeII. EinmaligeAusgaben5 159200

III. Reservefonds.
1.— Summe III. Reservefonds 14 447

Summe der Ausgabe 12530 450

2. Einnahme.
1 1/6. EigeneEinnahmen des Schen#gebieetttts— 2 719 800
— Airichszueschbbbtt.... 9 810650

12 530 450
12 530 450
— — —



—210——

Betrag
ür das

— Ausgabe und Einnahme. ausnm
. — s. Ä
Käse jahr1904.

Mark.

V. SchutzgebietUeuguinea.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.3. 17. Seailtng. —————d= 259535
— 1 --.————3 210500
3. 1/3.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFöndss .. 82 000
4. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

Lemee — 400 000

Summel. FortdauerndeAusgaben952 035

II. EinmaligeAusgaben.
1. 12 SummeII. EinmaligeAusgaben 59100

III. Reservefonds.
1.— SummeIII. Reservefonds= 4 865

Summe der Ausgabe 016 000

2. Einnahme.
1. 1/3. EigeneEinnahmendes Schutzgebits — 108500
— sf—————— — 907500

Summe der Einnahme 0s6 000

Summe der Ausgabe. 016,.000
Die Einnahmebeträgt. 000

=.=
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Betrag
für das

Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
W jahr 1904.

Mark.

VI. Verwaltung der Rarolinen, Dalau und Martanen.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1 .BNNreilde#alts...............aa##. 174 310
— naltn 50840
3. 1/4.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonnds ... 59 700

SummeI. FortdauerndeAusgabeen 284 850

II. EinmaligeAusgaben.
1. — SummeII. EinmaligeAusgaben 42 375

III. Reservefonds.
1. — SummeIII. Reservefonds 1375

Summe der Ausgabe.. 328 600

2. Einnahme.
1.4. EigeneEinnahmendes Schutzgebitess .. . ... .. 160 200

Meichsusch........ az#is U 168 400

Summe der Einnahme 3286600

SummederAusgabe. 328600
Die Einnahmebeträüt.8 600

Reichs=Gesetzbl.1904. 43
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Betrag
ür das

W. Ausgabe und Einnahme. Aulbe=3
S jahr 1904.

Mark.

VII. SchutzgebietSamoa.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1/|8.iiil,erwaltnttgag 282950
bsd——————-Wsal 46220
3. 1/5.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds . 88 900

SummeI. FortdauerndeAusgabeernn 418070

II. EinmaligeAusgaben.
KG SummeII. EinmaligeAusgabeen 159200

III. Reservefonds.
1.— SummeIII. Reservefonds 8 730

Summe der Ausgabe 586000

2. Einnahme.

1. 1/3.Eigene Einnahmendes Schutzgebitss. 350550

2.. — Reichszuschtts 235450

SummederEinnahme 586000

Summe der Ausgabe86000
Die Einnahmebeträüt,.86 000

dd—d='=J=J
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Betrag
, für das

Einnahme und Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1904.

Mark.

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebetttt. 9 636 720
X r Kamerrt ..——————— 4 086000
III.fürTogo......................................... 1605 500
IV. für das SüdwestafrikanischeSchutzgebett 12 530450
NJ ei.ß 1 016000
VI. für die Karolinen, Palau und Marianen 328600
VII. für Samonn. ——e ““—““# -...... 586 000
— — 13 088 300

zusammen2 877570

Anmerkung.
Ersparnisse,welchebei denFonds zuBesoldungenundzu sonstigen

OiensteinkünftenetatsmäßigerBeamten und Militärpersonendadurch
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetztsind oder von ihren In=
habernnichtversehenwerdenkönnen,fließendemReservefondszu.

Für die Aufrückungszeitenund die Aufrückungsstufenbezüglichder
Auslandsgehälter,für die Höhe der Kolonialdienstzulagensowie für
die derPensionsberechnungzuGrunde zu legendenBezügederBeamten
in den afrikanischenSchutzgebietensowiein den SchutzgebietenNeu=
guinea und Samoa gelten die Bestimmungender Denkschriftzum
Haupt=Etat der Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1900 mit der
Maßgabe, daß die Auslandsgehälterin einjährigenFristen aufsteigen
und nachfünf Jahren der Höchstbetragerreichtwird.

NeuesPalais, Potsdam,den20.Mai 1904.

— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



—215———

Reichs-Gesetzblatt.
MÆ24.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden bei demKaiserlichenAufsichtsamtefür Privatversicherungbe=
stehendenVersicherungsbeirat.S. 215. — Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalen
UÜbereinkommenüber denEisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 215. — Bekanntmachung,
betreffendAnderungder Militär=Transport=Ordnung.S. 216.

(Nr. 3045.) Bekanntmachung,betreffendden bei demKaiserlichenAufsichtsamtefür Privat=
A versicherungbestehendenVersicherungsbeirat.Vom 20. Mai 1904.

uf Grund der Vorschriftenim § 8 Abs.1 der Verordnung, betreffenddas
Verfahrenund denGeschäftsgangdes KaiserlichenAufsichtsamtsfür Privatver=
sicherung,vom 23. Dezember1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 498) hat der Bundes=
rat beschlossen,was folgt:

Für die Zeit vom 1. Juli 1904 an wird die Zahl der Mit=
gliederdes Versicherungsbeiratsauf achtundvierzigerhöht.

Berlin, den 20. Mai 1904.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

—#

(Nr. 3046.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 3. Juni 1904.

D. Listeder Eisenbahnstrecken,auf welchedas InternationaleÜbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet (IX. Ausgabe1904, Reichs=
Gesetzbl.von 1904 S. 35) ist, wie folgt, geändertworden:

I. Unter Deutschland A. II. sind
a) ausgenommenmit Wirkung vom 26. Juni d. J.

14a. BrandenburgischeStädtebahn.
19a. Butzbach—LicherEisenbahn.

b) gestrichen
29. Ermstalbahn(Metzingen—Urach).

Reichs=Gesetzbl.1904. 44
Ausgegebenzu Berlin den 10. Juni 1904.
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II. Unter Österreich und Ungarn. II. Ungarn. ist gestrichen
10. LokalbahnEperjes—-Bärtfa.

Berlin, den3. Juni 1904.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

— —

(Nr.3047.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär=Trausport=Ordnung.Vom
7. Juni 1904.

A#t Grund des § 2 der Verordnung,betreffend die Militär=Transport=Ord=
nung für Eisenbahnen, vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) bestimme
ich, daß im Vordruckedes Kontrollzettelszum Militärfahrscheine(M. Tr. O.
Anlage IV) zwischendenerstenund zweitenAbsatzeinzufügenist:

Wird die Abnahmeunterlassen,so hat der Inhaber denZettel
an den Stationsbeamtenabzugeben.

Bei freiwilligerUnterbrechungder Fahrt ist der ZettelbeimVer=
lassender Station gegenAushändigungeines vom Stationsbeamten
ausgestelltenEmpfangsscheinsabzugeben.Bei der demnächstigenFort=
setzungderFahrt wird derZettelgegenRückgabediesesScheineswieder
ausgehändigt. «

Berlin, den7. Juni 1904.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

—...
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ25.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie BeschäftigungvonArbeiterinnenin Meiereien(Molkereien)und
Betriebenzur Sterilisierungvon Milch. S. 217.— Bekanntmachung, betreffenddie demInter⸗
nationalenÜbereinkommenüber denEisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 218.

(Nr. 3048.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Meiereien
(Molkereien)undBetriebenzurSterilisierungvonMilch. Vom 10.Juni 1904.

A## Grund des§ 139a, 9 154 Abs.3 derGewerbeordnunghat derBundes=
rat die nachstehenden

BestimmungenüberdieBeschäftigungvonArbeiterinnenin denjenigen
Meiereien (Molkereien)und Betrieben zur Sterilisierung von Milch,
welcheals Fabrikenoderals Werkstättenmit Motorbetriebanzusehensind,

erlassen:
I.

In Meiereien(Molkereien)und Betriebenzur Sterilisierung von Milch
dürfenfür dieBeschäftigungvonArbeiterinnenüber16 Jahre dieBestimmungen
im 9 137 Abs. 1 der Gewerbeordnungund unter Ziffer 5 Abs. 1 der Bekannt=
machungvom 13. Juli 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 566) währendder Zeit vom
1. April bis 1. Oktobermit folgendenMaßgabenaußerAnwendungbleiben:

1. Die Arbeitsstundenmüssenzwischen4 Uhr Morgens und 10 Uhr
Abends liegen.

2. DenjenigenArbeiterinnen,welcheAbends nach 8⅞ Uhr beschäftigt
werden,ist an Stelle der nach § 137 Abs.3 der Gewerbeordnung
und nach Ziffer 5 Abs. 3 der Bekanntmachungvom 13. Juli 1900
(Reichs=Gesetzbl.S. 566) zu gewährendenPause um Mittag eine
mindestensdreistündigePause zu gewähren.

II.
In Meiereien(Molkereien)undBetrieben zur Sterilisierungvon Milch,

welchevon der unter I. nachgelassenenAusnahme Gebrauchmachen, muß an
einer in die Augen fallendenStelle eineTafel ausgehängtwerden,welchein,
deutlicherSchrift die vorstehendenBestimmungenwiedergibt.

Die Vorschriftenim § 138 Abs.2 Satz 4 derGewerbeordnungund unter
iffer 6 Abs.2 derBekanntmachungvom13.Juli 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 560)
bleibenunberührt.
Reichs=Gesetzbl.1904. 45

Ausgegebenzu Berlin den 17. Juni 1904.
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— III.
Die vorstehendenBestimmungenhabenfür zehnJahre Gültigkeit. Sie

tretenam 15. Oktober1904 in Kraft und an Stelle der durchdie Bekannt=
machungdesReichskanzlersvom 17. Juli 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 420) ver=
kündetenBestimmungen.

Berlin, den 10. Juni 1904.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

— —

(Nr. 3049.) Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 14. Juni 1904.

a chdemRumäniendemInternationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehrbeigetretenist, sind in der Liste derEisenbahnstrecken,auf welchedas Über=
einkommenAmwendungfindet(IX. Ausgabe1904, Reichs=Gesetzbl.1904 S. 35),
mit Wirkung vom 25. d. M. folgendeErgänzungenvorgenommenworden:

Es ist nachzutragen:
I. Vor „Rußland!““:

Rumänien.
KöniglichRumänischeStaatseisenbahnen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon der rumänischenVer=
waltung im Auslandebetriebenwerden,ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 53.
II. UnterÖsterreich und Ungarn:
I. Im Reichsrate vertretene Königreiche und Länder lit. B fol=

genderneuerAbschnitt:
IV. RumänischerVerwaltungen.

Die durch die Königlich RumänischenStaatseisenbahnenbetriebeneStrecke
von der rumänisch=österreichischenGrenze:

53. bei Itzkanybis Itzkany.
Infolge dieserErgänzungsind die Nummern53 bis 55 unterC in 54

bis 56 abgeändertworden.
Berlin, den14. Juni 1904.

Der Reichskanzler.
" Im Auftrage:

Schulz.
— —

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ26.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend Anderungdes Militärtarifs für Eisenbahnen. S. 219.

(Nr. 3050.) Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMilitärtarifs für Eisenbahnen.Vom
17. Juni 1904.

A## Grund des § 29 (2. Absatz)des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom
13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) sowiedes § 15 des Gesetzesüber die
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 52) hat der Bundesrat beschlossen:

In der besonderenBestimmungzu IV (7) des Militärtarifs für
Eisenbahnenwird in derKlammerhinterdenWorten„Körbe,Fässer,“
eingeschaltet:

- „Blechgefäße,Flaschenaller Art,“.

Die Anderungtritt sofortin Kraft.

Berlin, den17. Juni 1904.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1904. 17 46

Ausgegebenzu Berlin den21. Juni 1904.





(Nr. 3051.) Convention pour régler les
conflits de lois en matière

" de mariage. Du 12 Juin 1902.

Sa Majestél'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
Allemand, Sa Majeste PEmpereur
/Autriche, Roi de Boheme, etc., etc.,
et Roi Apostolique de Hongrie, Sa
Majestéele Roi desBelges, Sa Majesté
le Roi TESpagne, le Président de la,
République Française, Sa Majesté le
Roi d’ltalie, Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau, Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de
Portugal et des Algarves, etc., etc.,
Sa Majesté le Roi de Roumanie. Sa
Majestéle Roi deSuède et de Nor=
Vvege,au nom de la Suède, et le
Conseil Fédéral Suisse:

Désirant établir des dispositions
communes pour régler les conflits
de lois concernantles conditions pour
la validité du mariage,

Reichs=Gesetzbl.1904.

(lbersetzung.)
(Nr. 3051.) Abkommen zur Regelung des

GeltungsbereichsderGesetzeauf
demGebiete der Eheschließung.
Vom 12. Juni 1902.

SeineMajestätderDeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, Seine Majestät der
Kaiser von Osterreich, König von
Böhmenusw. und ApostolischerKönig
von Ungarn, Seine Mazjestät der
König derBelgier, SeineMajestätder
König vonSpanien, derPräsidentder
FranzösischenRepublik, Seine Majestät
derKönig von Italien, Seine König=
licheHoheit derGroßherzogvon Luxem=
burg, HerzogzuNassau, Ihre Majestät
die Königin der Niederlande, Seine
Majestät derKönig von Portugal und
Algarvienusw., Seine Majestät der
König vonRumänien, Seine Majestät
derKönig vonSchwedenundNorwegen,
im NamenSchwedens,undderSchwei=
zerischeBundesrat:
von dem Wunschegeleitet,gemein=

sameBestimmungenzur Regelungdes
Geltungsbereichsder Gesetzein An=
sehungderErfordernissefür dieGültig=
keit der Eheschließungzu treffen,

47
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Ont résolu de conclure une Con= sind übereingekommen,zu diesem
vention à cet estletet ont nommé Zweckeein Abkommenzu schließenund
Pour Leurs plénipotentiaires, savoir: haben zu Ihren Bevollmächtigtener=

nannt:

Sa Majestél'’Empereur d’Alle-
magne, Roi de Prusse, au
nom de Empire Allemand:
M. M. le Comte de Pourtaleès,
Son Envoyé Extraordinaire et

Sa Masestéla Reine des Pays=
Bas, le Doecteur Hermann
Dungs, Son Conseiller Supé=
rieur Intime de Régence, et le
Docteur Johannes Kriege,
Son Conseiller Intime de L=
gation;

Sa Majesté I'’Empereur d'Au-
triche, Roi de Boheme, etc.,
etc., et Roi Apostolidue de
Hongrie:
M.Okolicsänyi d’Okoliesna,
Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire pres
Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas;

Sa Majestéle Roi des Belges:

M. M,. Ie Comte de Grelle
Rogier, Son Envoyré Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire prs Sa Majesté la
Reine des Pays-Bas, et Alfred
van den Buleke, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire, Directeur Général
au Ministere desAflaires Etran=
gôres;

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen, im
Namen des DeutschenReichs:
Herrn Grafen von Pourtales,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande,Herrn
Dr. Hermann Dungs, Aller=
höchstihrenGeheimen Oberregie=
rungsratundHerrnDr. Johannes
Kriege, AllerhöchstihrenGeheimen
Legationsrat;

Seine Majestät der Kaiser
von Osterreich) König von
Böhmen usw. und Apostolischer
König von Ungarn:
Herrn Okolicsänyi d'Okolicsna,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande;

Seine Majestät der König der
Belgier:
HerrnGrafendeGrelle Nogier,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
Königin derNiederlandeundHerrn
Alfred van den Bulcke, Aller=
höchstihren außerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister,Generaldirektorim Ministe=
rium der auswärtigenAngelegen=
heiten;



Sa Majesté le Roi d’Espagne:

M. Carlos Crespi de Vall=
danza VFortuny, Son Chargé
Aflaires intérimaire àmla llaye;

Le Président de la République
Française:
M. M. de Monbel, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire de la République
Française près Sa Majesté la
Reine des Pays-Bas, et Louis
Renault, Professeur de Droit
International à I’Universite de
Paris, Jurisconsulte du Ministèere
des Aflaires Etrangeères;

Sa Majesté le Roi d’Italie:

M. Salvatore Tugini, SonEn=
VOyFGExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau:
M. le Comte de Villers, Son
Chargé d'Aflaires à Berlin;

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
M. M. le Baron R. Melvil de
Lynden, Son Ministre des
Aflaires Etrangeères,J. A. Loeff,
Son Ministre de la Justice, et
T. M. C. Asser, Membre du
Conseil d’Etat, Président de la
CommissionRoyale pour le Droit
International Privé, Président

Seine Majestät der König von
Spanien:
Herrn Carlos Crespi de Vall=
danza y Fortuny, Allerhöchst=
ihreninterimistischenGeschäftsträger
im Haag

Der Präsident der Französischen
Republik:
Herrn de Monbel, außerordent=
lichenGesandtenundbevollmächtig=
tenMinister derFranzösischenRe=
publik bei Ihrer Majestät der
KöniginderNiederlandeundHerrn
Louis Renault, Plrofessordes
internationalenPrivatrechtsan der
Universitätin Paris, Rechtsbeistand
desMinisteriums der auswärtigen
Angelegenheiten;

Seine Majestät der König von
Italien:
Herrn Salvatore Tugini, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nisterbeiIhrerMajestätderKönigin
derNiederlande;

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau:
Herrn Grafen de Villers, Aller=
höchstihrenGeschäftsträgerinBerlin;

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Herrn Baron R. Melvil de
Lynden, AllerhöchstihrenMinister
der auswärtigenAngelegenheiten,
Herrn J. A. Loeff, Allerhöchst=
ihren Justizminister und Herrn
T. M. C. Asser, Mitglied des
Staatsrats, PräsidentenderKönig=
lichen Kommissionfür das inter=

47“



des Conférences de Droit Inter=
national Privé;

Sa Majestéle Roi de Portugal
et des Algarves, etc., etc.:
M. le Comte de Sélir, Son En=
VoyFGExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiairepres Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Rou=
manie:
M. Jean N. Papiniu, Son En=
voy#éExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire pres Sa Majeste
la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Sueèdeet
de Norveège, au nom de la Suède:

M. le ComteWrangel, Son En=
VoyGExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiairepres Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas,

ct Le Conseil Fédéral Suisse:
M. Ferdinand Koch, Vice=
Consul dela Confédération Suisse
à Rotterdam;

Lesduels, après§oétrecommuniqus
leurs pleins pouvoirs, trouyés en
bonne et due forme, sont convenus
des dispositions Suivantes:

Article 1.
Le droit de contracter mariage

est réglé par la loi nationale de
chacun des füturs é6poux, à moins
du’une disposition de cette loi ne se
rẽfère expressémentà une autre loi.

nationalePrivatrecht,Präsidenten
derKonferenzenüberinternationales
Privatrecht;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien usw:
Herrn Grafen de Seélir, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMini=
sterbeiIhrer MajestätderKönigin
der Niederlande;

Seine Majestät der König von
Rumänien:
HerrnJean N. Papiniu, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMini=
sterbeiIhrer MajestätderKönigin
der Niederlande;

Seine Majestät der König von
Schweden und Norwegen, im
Namen Schwedens:
Herrn GrafenWrangel, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMini—
sterbeiIhrer MajestätderKönigin
der Niederlande,

und der SchweizerischeBundesrat:
Herrn Ferdinand Koch, Vize—
konsulder SchweizerischenEidge=
nossenschaftin Rotterdam,

welche,nachdemsiesichihreVollmachten
mitgeteiltund siein guterundgehöriger
Form befundenhaben, über folgende
Bestimmungenübereingekommensind:

Artikel 1.
Das Recht zur Eingehungder Ehe

bestimmtsichin Ansehungeinesjeden
der Verlobten nach dem Gesetzedes
Staates, dem er angehört(Gesetzdes
Heimatstaats),soweitnicht eine Vor=



Artiele 2.
La loi du lieu de la célébration

Peut interdire le mariage des étran-
gers dui serait contraire à sesdispo=
sitions concernant:

1. les degres de parenté ou
Falliance pour lesquels il y
a une Prohibition absolue;

2. Ia Prohibition absolue de se
marier, édictée contre les cou=
Dables de Tadultère à raison
duduel le mariage de F’un
d’eux a été dissous;

3. la Prohibition absolue de se
marier, édictéce contre des
Persomes condamnéCespour
avoir de concert attentéà la
vie duconjoint del’une delles.

Le mariage célébré contrairement
à une des Prohibitions mentionnées
ci-dessus ne sera Pas frappé de nul=
lité, pourvu du’il soit valable d’apres
la loi indiqude par Tarticle 15.
Sous la réserve de Tapplication

du premier alinda de Tartiele 6 de
la présente Convention, aucun Etat
contractant ne Foblige à faire célé=
brer un mariage qui, à raison d’un
mariage antérieur ou T’un obstacle
Fordre religienx,serait contraire àses
lois. La violation dun empéechement
de cette nature ne pourrait pas
entrainer la nullité du mariage dans
les Pays autres due celui on le
mariage a été celbré.

Article 3.
La loi du lieu de la eclébration

Deut pDermettrele mariage des étran=

schrift diesesGesetzesausdrücklichauf
ein anderesGesetzverweist.

Artikel 2.
Das GesetzdesOrtes derEheschlie=

ßung kann die Ehe von Ausländern
untersagen,wenn sie verstoßenwürde
gegenseineVorschriftenüber

1. die Grade der Verwandtschaft
und Schwägerschaft,für dieein
absolutesEheverbotbesteht;

2. das absoluteVerbot der Ehe=
schließungzwischendendesEhe=
bruchs Schuldigen, wenn auf
Grund diesesEhebruchsdieEhe
eines von ihnen aufgelöstwor=
den ist;

3. das absoluteVerbot der Ehe=
schließungzwischenPersonen,die
wegengemeinsamerNachstellung
nach demLebendes Ehegatten
einesvonihnenverurteiltworden
sind.

Ist dieEhe ungeachteteinesdervor=
stehendaufgeführtenVerbotegeschlossen,
so kann sienicht als nichtig behandelt
werden, falls sie nachdemim Artikel 1
bezeichnetenGesetzegültig ist.
Unbeschadetder Bestimmungendes

Artikel 6 Abs. 1 diesesAbkommens ist
keinVertragsstaatverpflichtet,eineEhe
schließenzu lassen, die mit Rückjicht
auf eine vormaligeEhe oder auf ein
Hindernis religiöserNatur gegenseine
Gesetzeverstoßenwürde. Die Verletzung
einesderartigenEhehindernisseskannje=
doch die Nichtigkeitder Ehe in einem
anderenLande als in dem, wo die Ehe
geschlossenwurde,nichtzur Folgehaben.

Artikel 3.
Das GesetzdesOrtesderEheschließung

kannungeachtetderVerbotedes im Ar=



gers nonobstant les prohibitions de
la loi indiquée par Particle 1, lors=
due ces prohibitions sont exclusive=
ment fondées sur desmotits Tordre
religieux. ·
Les autres Etats ont le droit de

ne pas reconnaitre comme valable
le mariage célébré dans ces circon-
Sstances.

Article 4.
Les étrangers doivent, pour se

marier, établir qu’ils remplissentles
conditions nécessairesTaprès la loi
indiquée par Tarticle 17.

Cettejustilication se fera, soit par
un certilicatdesagentsdiplomatiques
Ou consulaires autorisés par ’Etat
dont les contractants sont les ressor=
tissants, soit par tout autre mode
de preuve, pourvu due les conven=
tions internationalesou les autorités
du pays de la célébration recon=
naissent la justilication commesutfli=
Sante.

Article 5.
Sera reconnu partout comme va=

lable, duant à la forme, le mariage
cẽlẽbré suivant la loi du pays ou il
a eu lieu.
II est toutefois entendu due les

Pays dont la Iégislation exige une
Célébration religiense, pourront ne
Pas reconnaitre commevalables les
mariages contractés par leurs na=
tionaux à T’étranger sans duc cette
Prescription ait été observée.
Les dispositions de la loi natio=

nale, en matière de publications,
devront étre respectées; mais le dé=
faut de ces publications ne pourra

tikel1 bezeichnetenGesetzesdieEhe von
Ausländerngestatten,wenn dieseVer=
boteausschließlichaufGründenreligiöser
Natur beruhen.

Die anderenStaaten sind berechtigt,
eineruntersolchenUmständengeschlossenen
Ehe dieAnerkennungals einergültigen
Ehe zu versagen.

Artikel 4.
Die AusländermüssenzumLwecke

ihrer Eheschließungnachweisen,daß sie
denBedingungengenügen,dienachdem
im Artikel1 bezeichnetenGesetzerforder=
lich sind.
DieserNachweiskanndurcheinZeug=

nis derdiplomatischenoderkonsularischen
VertreterdesStaates, demdieVerlobten
angehören,oderdurchirgendeinanderes
Beweismittelgeführtwerden,jenachdem
die Staatsverträgeoder die Behörden
desLandes, in welchemdieEhe geschlossen
wird, denNachweisals genügendan=
erkennen.

Artikel 5.
In Ansehungder Form ist die Ehe

überall als gültig anzuerkennen,wenn
dieEheschließungdemGesetzedesLandes,
in welchemsieerfolgtist, entspricht.
Doch brauchendie Länder, deren

GesetzgebungeinereligiöseTrauungvor=
schreibt,dievon ihrenAngehörigenunter
NichtbeachtungdieserVorschriftim Aus=
landeingegangenenEhennichtals gültig
anzuerkennen.

Die Vorschriftendes Gesetzesdes
HeimatstaatsüberdasAufgebotmüssen
beachtetwerden;dochkann das Unter=
lassendiesesAufgebotsdie Nichtigkeit



pasentrainerlanuthödumm-jage
dans les pays autres que celui dont
la loi aurait été violée.
Une copie authentiqduede Tacte

de mariage sera transmise aux au=
torités du pays de chacundesépoux.

Article 6.
Sera reconnu partout comme va=

lable, duantàla forme, le mariage
cläbré devant un agent diplomati=
due ou consulaire, conformémentà
sa législation, si aucune despParties
ContractantesWest ressortissantede
I’Etat on le mariage a été célchré
et si cet Etat ne Sy oppose pas.
II ne peut pas §y opposer quand
il Fagit Tun mariage dui, à raison
d’un mariage antérieur ou d'un
obstacle Tordre religienk, seralt con=
traire à ses lois.

La réserve du second alinéa de
Tarticke 5 est applicable auk ma=
riages diplomatiques ou consulaires.

Artiele 7.
Le mariage, nul quant à la forme

dans le pays ou il a été6cclébré,
Pourra nédanmoins étre reconnu
Ccommevalable dans les autres pays,
i la forme prescrite par la lol na=
tionale de chacune desParties a 5té
observée.

Article 8.
La présente Convention ne Fap=

plidue du’aux mariages Céléhréssur
le territoire des Etats contractants
entre personnes dont une au moins
est ressortissanted’unde ces Etats.

der Ehe nur in demLande zur Folge
haben,dessenGesetzübertretenwordenist.

Eine beglaubigteAbschriftder Ehe=
schließungsurkundeist denBehördendes
HeimatlandeseinesjedenderEhegatten
zu übersenden.

Artikel 6.
In Ansehung der Form ist die Ehe

überall als gültig anzuerkennen,wenn
sie vor einemdiplomatischenoderkon=
sularischenVertretergemäßseinerGesetz=
gebung geschlossenwird) vorausgesetzt
daß keinerder VerlobtendemStaate,
wo die Ehe geschlossenwird, angehört
und dieserStaat derEheschließungnicht
widerspricht. Ein solcherWiderspruch
kannnichterhobenwerden,wennessich
um eine Ehe handelt, die mit Rücksicht
auf einevormaligeEhe odereinHindernis
religiöserNatur gegenseineGesetzever=
stoßenwürde.
Der VorbehaltdesArtikel5 Abs. 2

findet auf die diplomatischenoderkon=
sularischenEheschließungenAnwendung.

Artikel 7.
Eine Ehe, die in dem Lande, in

welchemsie geschlossenwurde, in An=
sehungderForm nichtigist, kann gleich=
wohl in denanderenLändernals gültig
anerkanntwerden,wenndie durchdas
GesetzdesHeimatstaatseinesjedender
VerlobtenvorgeschriebeneFormbeobachtet
wordenist.

Artikel 8.
Dieses Abkommenfindet nur auf

solcheEhen Anwendung, welche im
Gebiete der Vertragsstaaten zwischen
Personen geschlossensind, von denen
mindestenseineAngehörigereinesdieser
Staaten ist.



Aucun Etat ne Foblige, par la
Présente Convention, à appliquer
une loi qui ne serait Pas celle d’un
Etat contractant.

Article 9.
La Présente Convention, dui ne

s'applique qdu’aux territoires euro=
Péens des Etats contractants, sera
ratilice et les ratifications en seront
déposéesà la Haye, des due la
majorité des Hautes Parties con=
tractantes sera en mesure de le faire.
II sera dresséde ce dépôtun pro=

Ces- verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie

Contractants.

Article 10.
Les Etats non signataires qui ont

44 représentésà la troisième Con=
féörencede Droit International Privé
sont admis à adhérer purement et
simplement à la présente Conwention.

I'Etat qui désire adhérer notifiera,
au plus tard le 31 Décembre1904,
Son intention par un acte qui sera
déposé dans les archives du Gou=
vernement des Pays-Bas. Celui-ei
eenenverra une copie, certifice con=
forme, par la voie diplomatique à
Chacun des Etats contractants.

Article 11.
La présente Conwention entrera

en vigueur le soixantièeme jour à
Partir du dépeôtdes ratifications ou
de la date de la notification des
adhésions.

KeinStaat verpflichtetsichdurchdieses
Abkommenzur AnwendungeinesGe=
setzes,welchesnichtdasjenigeeinesVer=
tragsstaatsist.

Artikel 9.
Dieses Abkommen, das nur auf die

europäischenGebietederVertragsstaaten
Anwendungfindet, soll ratifiziertund
dieRatifikationsurkundensollenim Haag
hinterlegtwerden,sobalddie Mehrzahl
derHohenvertragschließendenTeilehierzu
in der Lageist.

soll eine beglaubigteAbschrift auf diplo—
matischemWege einemjedender Ver=
tragsstaatenmitgeteiltwerden.

Artikel 10.
DenjenigenStaaten, welcheauf der

der vorbehaltloseBeitritt zu demAb=
kommenfreistehen.
Der Staat, welcherbeizutretenwünscht,

seineAbsicht in einer Urkunde anzu=

wird eine beglaubigteAbschrift davon
auf diplomatischemWege einemjeden
der Vertragsstaatenübersenden.

Artikel 11.
Dieses Abkommentritt am sechzigsten

Tage nach der Hinterlegungder Rati=
fikationsurkundenoder nach dem Zeit=
punkteder Anzeigevon einemBeitritt
in Kraft.

——.w0—



Article 12.
La présenteConvention aura une

durée de eind ans à partir de la
date du dépet des ratilications.

Ce terme commencera à courir
de cette date, méme pour les Etats
dui auront fait le dépôt aprescette
date ou qui auraient adhéré plus
tard. -
La Conventionserarenouveléeta-

citement de cind ans en eind ans,
sauf denonciation.
La denonciation devra étre noti=

ficc. au moins six mois avant Tex=
Piration du terme visé aux alinas
Dréeddents, au Gouvernement des
Pays-Bas, dui en donnera connats=
Sance à tous les autres Etats con=
tractants.
La dénonciation ne produira son

ellet qu’n Pégard de I’Etat dui Taura
notilice. La Conventionresteraexc=
cutoire pour les autres Etats.
In foi de duci les Plénipotenti=

aires respectils ont signéla présente
Conwentionet Tont revetue de leurs
sccaux.
Fait à la laye, "6 douze Juin Mil

Neuf Cent Deux, en un seul exem=
Plaire, dui sera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays=
Bas et dont une copie, certifiéecon=
forme, sera remise Par la voie di=
Dlomatidueà chacun des Etats dui
Oont616 représentésà la troisième
Conférence de Droit International
Privé.

Pour PAllemagne:
(L. S.) F.Pouales.
(L. S.) hung.
(L. S.) lLiiege.

Reichs Gesetzbl.1904.

Artikel 12.
DiesesAbkommengilt für dieDauer

von fünf Jahren, gerechnetvon dem
Zeitpunkteder Hinterlegungder Rati=
fikationsurkunden.
Mit diesemZeitpunktebeginntder

LaufderFristauchfürdiejenigenStaaten,
welchedieHinterlegung erstnachdiesem
Zeitpunktebewirkenodererstspäter bei=
treten.
In Ermangelung einerKündigung

gilt das Abkommenals stillschweigend
von fünf zu fünf Jahren erneuert.
Die Kündigungmußwenigstenssechs

Monate vor demAblaufe desZeitraums,
der in den vorstehendenAbsätzen be=
zeichnetist, der Regierungder Nieder=
landezugestelltwerden,die hiervonallen
anderenVertragsstaatenKenntnis geben
wird.
Die Kündigungsollnur in Ansehung

des Staates wirksam sein, der sie er=
klärt hat. Für die übrigen Staaten
bleibt das Abkommenin Kraft.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=

mächtigtendiesesAbkommenunterzeichnet
und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehenim Haag am zwölftenJuni
neunzehnhundertundzweiineinemeinzigen
Exemplare,das im Archiveder—
rung der Niederlandehinterlegtwird,
und wovon eine beglaubigteAbschrist
auf diplomatischemWege einemjeden
derStaatenübergebenwerdensoll,welche
auf der dritten Konferenzüber inter=
nationales Privatrecht vertretenwaren.

Für Deutschland:
(L. S.) F. Pourtales.
(L. S.) Dungs.
(L. S.) Kriege.

48





(Nr.3052.)Conventioapoutröglekles
consflits de lois et de juri=
dictions en matière de di=
vorce et de séparation de
Corps. Du 12 Juin 1902.

Sa Majeste[IEmpereurd'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de l’Empire
Allemand, Sa Majeste Empereur
d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc.,
et Roi Apostolique de Hongrie, Sa
Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté
le Roi d’spagne, le Président de la
République Française, Sa Majesté le
Roi d’Italie, Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxzembourg,Duc de
Nassau, Sa Majestée la Reine des
Pays-Bas, Sa Majeste le Roi de
Portugal et des Algarves, etc., etc.,
Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa
Majestéele Roi de Suède et de Nor=
Vege, au nom de la Suède, et le
Conseil Fédéral Suisse:

Désirant établir des dispositions
communes pour régler les condflits,
de lois et de juridictions en matière
de divorce et de séparation de corps,

Ont résolu de conclure une Con=
vVention à cet efflet et ont nommé
Dour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa MajestéeI’Empereur d’Alle-=
magne, Roi de Prusse, au
nom de I’Empire Allemand:
M. M. Ie Comte de Pourtales,
Son Envoyé Extraordinaire et

(lbersetzung.)
Abkommenzur Regelung des
GeltungsbereichsderGesetzeund
derGerichtsbarkeitauf demGe=
bieteder Ehescheidungund der
TrennungvonTischundBett.
Vom 12. Juni 1902.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, Seine Majestät der
Kaiser von Österreich, König von
Böhmenusw. und ApostolischerKönig
von Ungarn, Seine Majestät der
König derBelgier, SeineMajestätder
König vonSpanien, derPräsidentder
FranzösischenRepublik, Seine Majestät
der König von Italien, Seine König=
licheHoheit derGroßherzogvonLuxem=
burg,HerzogzuNassau,Ihre Majestät
die Königin der Niederlande,Seine
MajestätderKönig von Portugal und
Algarvien ufsw., Seine Majestät der
König vonRumänien, Seine Majestät
derKönig vonSchwedenundNorwegen,
im NamenSchwedens,undderSchwei=
zerischeBundesrat:
von demWunschegeleitet,gemein=

sameBestimmungenzur Regelungdes
Geltungsbereichsder Gesetzeund der
Gerichtsbarkeitauf demGebietederEhe=
scheidungund der TrennungvonTisch
und Bett zu treffen,
sind übereingekommen,zu diesem

Zweckeein Abkommenzu schließenund
haben zu Ihren Bevollmächtigtener=
nannt: «

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen, im
Namen des DeutschenReichs:
Herrn Grafen von Pourtales,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
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Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas, le Docteur Hermann
Dungs, Son Conseiller Suped=
rieur Intime de Régence, et le
Docteur Johannes Kriege,
Son Conseiller Intime de L=
gation;

Sa Majesté I'Empereur d’'’Au=
triche, Roi de Boheme, etc.,
cte., et Roi Apostolidue de
Hongrie:
M. Okolicsänyi d'’Okoliesna,
Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire Pres
Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. M. le Comte de Grelle
Rogier, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire près Sa Majeste la
Reine des Pays-Bas, et Alfred=
Van den Buleke. Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire, Directeur Général
au Ministere des Aflaires Etran=
geres;

Sa Majesté le Roi d’Espagne:

M. Carlos Crespi de Vall=
danza y Fortuny, Son Chargé
d'/Aflaires intérimaire à la Iaye;

Le Président de la République
Française:
M. M. de Monbel, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=

Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande)Herrn
Dr. Hermann Dungs, Aller=
höchstihrenGeheimenOberregie=
rungsratundHerrnDr. Johannes
Kriege, AllerhöchstihrenGeheimen
Legationsrat;

Seine Majestät der Kaiser
von Osterreich, König von
Böhmen usw. und Apostolischer
König von Ungarn:
Herrn Okolicsänyi d'Okolicfna,
Allerhöchstihren außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande)

Seine Majestät der König der
Belgier:
HerrnGrafendeGrelle Nogier,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
KöniginderNiederlandeundHerrn
Alfred van den Bulcke, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister,Generaldirektorim Ministe=
rium der auswärtigenAngelegen=
heiten;

Seine Majestät der König von
Spanien:
HerrnCarlos Crespi de Vall=
danza y Fortuny, Allerhöchst=
ihreninterimistischenGeschäftsträger
im Haag;

Der Präsident der Französischen
Republik:
Herrn de Monbel, außerordent=
lichenGesandtenundbevollmächtig=



potentiaire de la BRépublique
Francaise pres Sa Majesté la
Reine desPays-Bas, et Louis
Renault, Professeur de Droit
International à I’Université de
Paris, Jurisconsulte du Ministere
des Aflaires Etrangeères;

Sa Majesté le Roi d’Italie:

M. Salvatore Tugini, SonEn=
VoyG Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaireprès Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau:
M. le Comte de Villers, Son
Chargé d’'Aflaires à Berlin;

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
M. M. le Baron R. Melvil de
Lynden, Son Ministre des
Alhires Etrangeres, J. A. Loelf,
Son Ministre de la Justice, et
T. M. C. Asser, Membre du
Conseil d’Etat, Président de la
CommissionRoyale pour leDroit
International Privé, Président
des Conférences de Droit Inter=
national Privé;

Sa Majestéle Roi de Portugal
et des Algarves, etc., etc.:
M. le Comte de Sélir, Son En=
VoyG Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire Prs Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas;

tenMinisterder FranzösischenRe=
publik bei Ihrer Majestät der
KöniginderNiederlandeundHerrn
Louis Renault, Professor des
internationalenPrivatrechtsan der
Universitätin Paris, Rechtsbeistand
desMinisteriumsder auswärtigen
Angelegenheiten

Seine Majestät der König von
Italien:
HerrnSalvatore Tugini, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nisterbeiIhrerMajestätderKönigin
der Niederlande;

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau:
Herrn Grafen de Villers, Aller=
höchstihrenGeschäftsträgerinBerlin;

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Herrn Baron R. Melvil de
Lynden,AllerhöchstihrenMinister
der auswärtigenAngelegenheiten,
Herrn J. A. Loeff, Allerhöchst=
ihren Justizminister und Herrn
T. M. C. Asser, Mitglied des
Staatsrats,PräsidentenderKönig=
lichenKommissionfür das inter=
nationalePrivatrecht,Präsidenten
derKonferenzenüberinternationales
Privatrecht;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien uswi
Herrn Grafen de Sélir, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMini=
sterbeiIhrer MajestätderKönigin
derNiederlande;







Toutefoisla juridiction natio=
nale est réservde dans la
mesure ou cette juridiction
est seule compétente pour
la demande en divorce ou

juridiction étrangere reste
compétente pour un mariage
dui ne peut donner lieu à
une demande en divorce ou
ensparation decorpsdevant
la juridiction nationale com=
Pétente.

Artiele 6.
Dans le cas oundes époux ne sont

Pas autorises à former une demande
en divorce ou en séhparationde corps
dans le pays ou ils sont domicilics,
ils peuvent néanmoins l’un et Tautre
adresser à la juridiction compétente
de ce pays pour solliciter les me=
SuresProvisoires due prévoit sa 1é=
LZislation en vue de la cesation de
la vie en commun. Ces mesures
seront maintenues Si, dans le deélai
Gun an, elles sont confirmées par
Injuridiction nationale; elles ne dure=
ront pas plus longtemps qduene le
Permet la loi du domicile.

Article 7.

Le divorce et la séparation de
corps, prononcés par un tribunal
compétent aux termes de Tarticle 5,
serontreconnusPartout, sousla con=
dition due les clauses de la présente
Convention aient été obserwéeset
due, dans le cas ou la déecisionau=
rait 606renduepar délaut, le délen=
deur ait é4é6cité conformément aux
dispositions speciales exigéespar Sa

werden.— Die Gerichtsbarkeit
des Heimatstaats ist allein be=
rufen, soweitsie für die Schei=
dungs= oder Trennungsklage
ausschließlichzuständigist. Doch
bleibt die fremdeGerichtsbarkeit
zuständigfür eine Ehe, in An=
sehungderen die Scheidungs=
oder Trennungsklagevor der
zuständigen Gerichtsbarkeitdes
Heimatstaats nicht erhoben
werden kann.

Artikel 6.
Falls die Ehegattennicht berechtigt

sind,eineScheidungs=oderTrennungs=
klagein demLandeihresWohnsitzeszu
erheben,kannsichgleichwohljedervon
ihnenan die zuständigeGerichtsbarkeit
diesesLandes wenden, um die vor=
läufigenMaßnahmenzu erwirken,die
in dessenGesetzgebungfür dieAufhebung
der ehelichenLebensgemeinschaftvorge=
sehensind. Diese Maßnahmen bleiben
aufrecht erhalten, wenn sie innerhalb
eines Jahres durch die Gerichtsbarkeit
des Heimatstaats bestätigtwerden; sie
bleibennichtlängerbestehen,als es das
GesetzdesWohnsitzesgestattet.

Artikel 7.
Die Scheidungund die Trennung

von Tisch und Bett, die durchein nach
Artikel 5 zuständigesGericht ausge=
sprochenwerden, sind überall anzu=
erkennen,vorausgesetztdaß die Bestim=
mungen dieses Abkommens beobachtet
wordensind, und daß im Falle eines
Versäumnisurteilsdie LadungdesBe=
klagtenentsprechenddenbesonderenVor=
schriftenerfolgtist, diedasGesetzseines

Sstaarsee



loi nationale pour reconnaitre les
jugements étrangers.
Serontreconnusé4galementPartout

le divorce et la séparation de corps
prononcés Par une juridiction ad=
ministrative, 8#la loi de chacun des
éoux reconnait ce divorce et cette
sẽparation.

Article 8.

Si les 6boux M'ont pas la méme
nationalitd, leur dernire gislation
communedevra, pPourTapplication
des articles précédents, étre con=
sidérée comme leur loi nationale.

Article 9.
La PrésenteConvention ne Fabp=

plidue du’aux demandes en divorce
Ou en séGparationde corps formées
dans l’un des Etats contractants, s1#
Fun des plaideurs au moins est res=
sortissant d’un de ces Etats.
Aucun Etat ne Foblige, par la

présenteConvention,à appliquerune
loi qui ne serait pas celle d’un Etat
contractant.

Article 10.
La présente Convention, dui ne

Fapplidue du’aux territoires euro=
péens des Etats contractants, sera ra=
titice et les ratifications en seront
déposéesà la Haye, des due la majo=
rite desHautesParties contractantes
sera en mesure de le faire.
II sera dressé de ce dépôt un

proccs-verbal, dont une copie, certi=
lice conforme, sera remise Par la
voie diplomatique à chacundesEtats
contractants.
Reichs=Gesetzbl.1904.

Heimatstaatsfür dieAnerkennungaus=
ländischerUrteileerfordert.
In gleicherWeisesindüberall anzu=

erkennendie Scheidungund die Tren=
nung von Tisch und Bett, dievon einer
Verwaltungsgerichtsbarkeitausgesprochen
werden, vorausgesetztdaß das Gesetz
eines jeden der Ehegatteneine solche
ScheidungoderTrennunganerkennt.

Artikel 8.
Wenn die Ehegattennicht dieselbe

Staatsangehörigkeitbesitzen,so ist ihr
letztesgemeinsamesGesetzals das Gesetz
ihres Heimatstaatsim Sinne der vor=
stehendenArtikel anzusehen.

Artikel 9. «
Dieses Abkommenfindet nur auf

solcheScheidungs=und Trennungsklagen
Amwendung,welchein einemder Ver=
tragsstaatenerhobenwerden,und zwar
nur dann, wenn mindestenseine der
ParteieneinemdieserStaaten angehört.
Kein Staat verpflichtetsichdurchdieses

Abkommenzur AmwendungeinesGe=
setzes,welchesnichtdasjenigeeinesVer=
tragsstaats ist.

Artikel 10.
DiesesAbkommen,das nur auf die

europäischenGebietederVertragsstaaten
Anwendungfindet, soll ratifiziertund
dieRatifikationsurkundensollenim Haag
hinterlegtwerden,sobalddie Mehrzahl
derHohenvertragschließendenTeile hier=
zu in der Lage ist.
über die Hinterlegungsoll ein Pro=

tokollaufgenommenwerden)von diesem
soll einebeglaubigteAbschrift auf diplo=
matischemWege einem jedender Ver=
tragsstaatenmitgeteiltwerden.
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ArtiolelL
Les Etats non signataires qui ont

ẽté représentésà la troisièmeConlé=
rence de Droit International Privé
sont admis à adhérer purement et
simplementà la présenteConwention.

au Plus tard le 31 Décembre1904,
son intention par un acte qui sera
déposédans les archives du Gouver=
nement des Pays-Bas. Celui- en
enwerra une copie, certilice conforme,
Dar la voie diplomatique à chacun
des Etats contractants.

Artiele 12.
La Présente Convention entrera

en vigueur le soixantième jour à
Dartir du dépôt des ratifications ou

He la date de la notification des
adhésions.

Article 13.
La PrésenteConvention aura une

durée de cind ans à partir de la
date du dépeôtdes ratifications.

Ce terme commencera à courir
de cette date, méme pour les Etats
dui auront fait le dépôt apres cette
date ou qui auraient adhéré plus
tard.
La Convwentionsera renouvelée ta=

citement de cind ans en cindqans,
sauf dénonciation.
La dénonciation devra étre noti=

fce, au moins six mois avant Pex=
Diration du terme visé aux alindas
Dréckdents, au Gouvernement des
Pays-Bas, qui en donnera connais=
sance à tous les autres Etats con=
tractants.

Artikel 11.
DenjenigenStaaten, welcheauf der

dritten Konferenzüber internationales
Privatrechtvertretenwaren,diesesAb=
kommenabernichtgezeichnethaben, soll
der vorbehaltloseBeitritt zu demAb=
kommenfreistehen.
Der Staat, welcherbeizutretenwünscht,

hat spätestensam 31. Dezember1904
seineAbsichtin einerUrkundeanzuzeigen,
dieimArchivederRegierungderNieder=
landehinterlegtwird. Diesewird eine
beglaubigteAbschriftdavon auf diplo=
matischemWege einemjedender Ver=
tragsstaatenübersenden.

Artikel 12.
DiesesAbkommentritt am sechzigsten

Tage nach derHinterlegungderRati=
fikationsurkundenoder nach demZeit=
punkteder Anzeigevon einemBeitritt
in Kraft.

Artikel 13.
DiesesAbkommengilt für dieDauer

von fünf Jahren, gerechnetvon dem
Zeitpunkteder Hinterlegungder Rati=
fikationsurkunden.
Mit diesemZeitpunktebeginntder

LaufderFristauchfür diejenigenStaaten,
welchedie Hinterlegung erstnachdiesem
Zeitpunktebewirkenodererstspäterbei=
treten. «
In ErmangelungeinerKündigung

gilt das Abkommenals stillschweigend
von fünf zu fünf Jahren erneuert.
Die Kündigungmußwenigstenssechs

Monatevor demAblaufedesZeitraums,
der in den vorstehendenAbsätzenbe=
zeichnetist, der Regierung der Nieder=
landezugestelltwerden,diehiervonallen
anderenVertragsstaatenKenntnisgeben
wird.



Ladönonciationnesprodiiimson
elfetqu’äl’ögarddePEtatquiPaura
notifies-.Laconventionkesteraex6—
cutoire pour les autres Etats.
En foi de duoi les plénipotenti=

aires respectils ont signé la présente
Convention et Tont revétue de leurs
Ssceaux.
Fait à la Haye, le douze Juin Mil

Neuf Cent Deux, en un seul exem=
Plaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays=
Bas et dont une copie, certificecon=
forme, sera remise par la voie di=
Plomatique à chacun des Etats dui
ont ét4éreprésentésà la troisième
Conférence de Droit International
Privé.

Pour TAllemagne:
(L. S.) F.Poulales.
(L. S.) hunge.
(L. S.) Krege.

PourFAntricheet pourla Hongrie:
LeMusstreW’Autriche-Hongrie:
(L. S.) Olohesiuribloliegua.

Pourla Belgique:
(L. S.) (#de(relleRogier.
(L. S.) Mred#andenhulcke.

PourI’Espagne:
(L. S.) Camlos(respideKaldama7Forlmm.

Pour la France:
(L. S.) HMonbel.
—N!

Pour TV’Italie:
(L. S.) Lugul.

Pourle Lurembourg:
(L. S.) C#*deMlles.

Die Kündigungsollnur in Ansehung
des Staates wirksam sein, der sie er=
klärt hat. Für die übrigen Staaten
bleibtdas Abkommenin Kraft.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=

mächtigtendiesesAbkommenunterzeichnet
und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehenim Haag am zwölftenJuni
neunzehnhundertundzweiin einemeinzigen
Exemplare,das im Archiveder Regie=
rung der Niederlandehinterlegtwird,
und wovon eine beglaubigte Abschrift
auf diplomatischemWege einemjeden
derStaatenübergebenwerdensoll),welche
auf der dritten Konferenzüber inter=
nationales Privatrecht vertretenwaren.

Für Deutschland:
(L. S.) . Pourtales.
(L. S.) Dungs.
(L. S.) Kriege.

Für Osterreichund für Ungarn:
DerGesandteGsterreich-Ungarns:
(L. S.) Obolicsängid'Okolicsna.

Für Belgien:
(L. S.) GrafdeGrelleRogier.
(L. S.) AlfredvandenBulche.

Für Spanien:
(L. S.) CarlosCrespideValldanza#Fortunp.

Für Frankreich:
(L. S.) Monbel.
(L. S.) L. Renault.

Für Jtalien:
(L. S.) Tugini.

Für Luxemburg:
(L. S.) GrafdeVillers.
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Pour les Pays-Bas:
(L. S.) Be#h#delinden.
(L. S.) J.A.Loel.
(L. S.) I.N.C.A88r.

Pour le Portugal:
(L. S.) (ondedeSelr.

Pour la Roumanie:
(L. S.) J.N.Papin.

Pour la Sucède:
(L. S.) (7Wangel.

Pour la Suisse:
(L. 8S.)L.Lochjr.

Für die Niederlande:
(L. S.) VaronMelvilde(onden.
(L. S.) J. J. (oef.
(L. S.) C. M. C.Asser.

Für Portugal:
(L. S.) GrafdeSlir.

Für Rumänien:
(L. S.) J. N. Papinin.

Für Schweden:
(L. S.) GrafWrangel.

Für die Schweiz:
(L. S.) 4. Kochp.

(Nr. 3053.) Convention pourrégler la tu=
telle desmineurs. Du 12Juin
1902.

Sa Majestél'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de Empire
Allemand, Sa Majeste IEmpereur
'/Autriche, Roi de Boheme, etc., etc.,
et Roi Apostolidue de Hongrie, Sa
Majesté le Roi desBelges, Sa Majesté
le Roi J’Espagne, le Président de la
Républidue Française, Sa Majesté le
Roi d’ltalie, Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau, Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas, Sa Majeste le Roi de
Portugal et des Algarves, etc., etc.,
Sa Majeste le Roi de Roumanie, Sa
Majestéele Roi de Suède et de Nor=

(lbersetzung.)
(Nr. 3053.) Abkommen zur Regelung der

Vormundschaft über Minder=
jährige. Vom 12. Juni 1902.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs,SeineMajestätder
Kaiser von Osterreich, König von
Böhmenusw. und ApostolischerKönig
von Ungarn, Seine Majestät der
König derBelgier, Seine Majestätder
König von Spanien, derPräsidentder
FranzösischenRepublik, Seine Majestät
der König von Italien, Seine König=
licheHoheit derGroßherzogvonLuxem=
burg, Herzogzu Nassau,Ihre Majestät
die Königin der Niederlande,Seine
Majestät derKönig von Portugal und
Algarvien usw., Seine Majestät der



vege,aunomdelasuiede,etle
Conseil Fédéral Suisse:

Désirant établir des dispositions
communespour régler la tutelle des
mineurs,

Ont résolu de conclure une Con=
vention à cet effet et ont nommé
Pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l’Empereur d’Alle-
magne, Roi de Prusse, au
nom de Empire Allemand:
M. M. le Comte de Pourtaleès,
Son Enwoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire pres
Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas, le Docteur Hermann
Dungs, Son Conseiller Supé=
rieur Intime de BRégence, et le
Docteur Johannes Kriege,
Son Conseiller Intime de Lô=
gation;

Sa Majesté I'Empereur d’'’Au=-
triche, Roi de Boheme, etc.;,
Etc., et Roi Apostolidque de
Hongrie:
M.Okolicsänyi d'’Okoliesna,
Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire pres
Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. M. Ie Comte de Grelle
Rogier, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire près Sa Majesté la

König vonRumänien, Seine Mazjestät
derKönig vonSchwedenundNorwegen,
imNamenSchwedens,undderSchwei=
zerischeBundesrat:
von dem Munschegeleitet,gemein=

sameBestimmungenzur Regelungder
Vormundschaftüber Minderjährigezu
treffen,
sind übereingekommen,zu diesem

Zweckeein Abkommenzu schließenund
haben zu Ihren Bevollmächtigtener=
nannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen, im
Namen desDeutschenReichs:
Herrn Grafen von Pourtales,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande,Herrn
Dr. Hermann Dungs, Aller=
höchstihren Geheimen Oberregie=
rungsratundHerrnDr. Johannes
Kriege, AllerhöchstihrenGeheimen
Legationsrat;

Seine Majestät der Kaiser
von Osterreich, König von
Böhmen usw. und Apostolischer
König von Ungarn:
Herrn Okolicsänyi d'Okolicsna,
Allerhöchstihren außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Mjestät der
KöniginderNiederlande)

Seine Majestät der König der
Belgier:
HerrnGrafendeGrelle Rogier,
Allerhöchstihren außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der



ReinedesPays-Bas,etAlfred
vandenBulcke,SonEnvoyi-J
Extraordinaire et Ministre Pléni-
Potentiaire, Directeur Génédral
an Ministere des Affaires Etran=
Zeres;

Sa Majesté le Roi d’Espagne:

M. Carlos Crespi de Vall=
danza F Fortuny, SonChargé
Aflaires intérimaireà la Iaye;

Le Président dela Républidue
Française:
M. M. de Monbel, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire de la Républidue
Française pres Sa Majesté la
Reine des Pays-Bas, et Louis
Renault, Professeur de Droit
International à IUniversite de
Paris, Jurisconsulte du Ministere
des Aflaires Etrangeères;

Sa Majesté le Roi d'’Italie:

M. Salvatore Tugini, Son En=
voyé Extraordinaire et Ministre
PlenipotentiairepresSa Majesté
la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembeurg, Duc de
Nassau:
M. le Comte de Villers, Son
Chargé d'Affaires à Berlin;

Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas:

Lynden, Son Ministre des

KöniginderNiederlandeundHerrn
Alfred van den Burlcke, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister,Generaldirektorim Ministe=
rium der auswärtigenAngelegen=
heiten;

Seine Majestät der König von
Spanien:
HerrnCarlos Crespi de Vall=
danza y Fortuny, Allerhöchst=
ihreninterimistischenGeschäftsträger
im Haag)

Der Präsident der Französischen
Republik:
Herrn de Monbel, außerordent=
lichenGesandtenund bevollmächtig=
tenMinister derFranzösischenRe=
publik bei Ihrer Majestät der
KöniginderNiederlandeundHerrn
Louis Renault, Professordes
internationalenPrivatrechtsan der
Universitätin Paris, Rechtsbeistand
desMinisteriumsder auswärtigen
Angelegenheiten;

Seine Majestät der König von
Italien:
HerrnSalvatore Tugini, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nisterbeiIhrerMajestätderKönigin
derNiederlande;

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau:
Herrn Grafen de Villers, Aller=
höchstihrenGeschäftsträgerinBerlin;

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Herrn Baron R. Melvil de
Lynden,AllerhöchstihrenMinister
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AcairesEtrangåzresJ·A.Loeff,
Son Ministre de la Justice, et
T. M. C. Asser, Membre du
Conseil d’Etat, Président de la
Commission Royale pour le Droit
International Privé, Préident
des Conférences de Droit Inter=
national Priyé;

Sa Majesté le Roi de Portugal
et des Algarves, etc., etc.:
M. le Comte de Sélir, Son En=
voyẽ Extraordinaire et Ministre
PlenipotentiairePres Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Rou=
manie:
M. Jean N. Papiniu, Son En=
VoyGExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiairepres Sa NMajesté
a Reine des Pays-Bas;

Sa Majestéle Roi de Suède et
de Norvege, au nom de la Suède:

M. le ComteWrangel, Son En=
VoyGExtraordinaire et Ministre
Plénipotentiaireprès Sa Majesté
Ia Reine des Pays-Bas,

et Le Conseil Fédéral Suisse:
M. Ferdinand Koch, Vice=
Consul de la ConfédérationSuisse
à Rotterdam;

Lesducls, apres§étre communiqud

der auswärtigen Angelegenheiten,
Herrn I. A. Loeff, Allerhöchst=
ihren Justizminister und Herrn
T. M. C. Asser, Mitglied des
Staatsrats,PräsidentenderKönig=
lichenKommissionfür das inter=
nationalePrivatrecht,Präsidenten
derKonferenzenüberinternationales
Privatrecht;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien usw:
Herrn Grafen de Sélir, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMini=
sterbeiIhrer MajestätderKönigin
der Niederlande;

Seine Majestät der König von
Rumänien:
HerrnJean N. Papinin, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMini=
sterbeiIhrer MajestätderKönigin
der Niederlande;

Seine Majestät der König von
Schweden und Norwegen, im
Namen Schwedens:
Herrn Grafen Wrangel, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMini=
sterbeiIhrer MajestätderKönigin
der Niederlande,

und der SchweizerischeBundesrat:
Herrn Ferdinand Koch, Vize=
konsul der SchweizerischenEidge=
nossenschaftin Rotterdam,

welche,nachdemsiesichihreVollmachten



bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes:

Article 1.
La tutelle d'un mineur est réglée

par sa loi nationale.

Article 2.
Si la loi nationale MW’organisepas

la tutelle dans le pays du mineur
eenvue du cas ou celui-ci aurait
sa résidence habituelle à Pétranger,
Tagent diplomatidue ou consulaire
autorisé Par I’Etat dont le mineur
est le ressortissant pourra y pour-
voir, conformément à la loi de cet
Etat, si PEtat de la résidence habi=
tuelle du mineur ne Sy opposePas.

Article 3.
Toutefois, la tutelle du mineur

ayant sa résidence habituelle à
TétrangerSétablit et exerce confor=
mément à la loi du lieu, si elle West.
pas ou #i elle ne peut pas étre
Constitukce conformément aux dis=
positions de Tarticke 1“ ou de
Tarticle 2.

Article 4.
Lexistence de la tutelle établie

conformément à la disposition de
Uarticle 3 nempeche pas de constituer
une nouvelle tutelle par application
de Tarticke 1“ ou de Tarticle 2.
II sera, le plus töt possible, donné

information de ce fait au Gouver-
nement de TEtat on la tutelle à

Form befundenhaben, über folgende
Bestimmungenübereingekommensind:

» Artikel 1.
Die Vormundschaftüber einenMin=

derjährigenbestimmtsichnachdemGe=
setzedes Staates, dem er angehört
(Gesetzdes Heimatstaats).

Artikel 2.
Sieht das Gesetzdes Heimatstaats

für den Fall, daß der Minderjährige
seinengewöhnlichenAufenthaltim Aus=
lande hat, die Anordnung einer Vor=
mundschaftim Heimatlandenichtvor,
so kann der von demHeimatstaatedes
Minderjährigenermächtigtediplomatische
oder konsularischeVertreter gemäß dem
Gesetzedieses Staates die Fürsorge
übernehmen,sofernderStaat, in dessen
Gebieteder Minderjährigeseinenge=
wöhnlichenAufenthalt hat, dem nicht
widerspricht.

Artikel 3.
Falls eineVormundschaftgemäßden

Bestimmungendes Artikel1 oder des
Artikel2 nichtangeordnetist odernicht
angeordnetwerdenkann, so ist für die
Anordnungund dieFührung derVor=
mundschaftüber einenMinderjährigen,
der seinengewöhnlichenAufenthalt im
Auslandehat,dasGesetzdesAufenthalts=
orts maßgebend.

Artikel 4.
Ist die Vormundschaftgemäß der

Bestimmungdes Artikel3 angeordnet,
so kann gleichwohleineneueVormund=
schaft auf Grund des Artikel 1 oder
des Artikel2 angeordnetwerden.
Hiervon ist der Regierung des

Staates,in welchemdieVormundschaft
zuerst angeordnetwurde) sobald wie



d"aborde«t(50rganisöe.CeGouver-
nementeninformem,soitkautorites
quiauraitinstitueslatutelle,soit,si
une telle autorité Wexiste pas, le
tuteur lui-méme.

La législation de LEtat où Lan-
cienne tutelle était organisée décide
à duel moment cette tutelle cese
dans le cas prévu par le prcsent
article.

Article 5.
Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre

et prend fin aux époques et pour
les causes déterminées par la loi
hationale du mineur.

Article 6.
Liadministration tutélaire s'étend

à la personne et à Tensemble des
biens du mineur, qdueldue scit le
lien de leur situation.

Cetterögle peutrecevoir exception
duant aux immenbles placés par la
loi de leur situation sous un regime
foncier Spécial.

Article 7.
En attendantTorganisationde la

tutelle, ainsi due dans tous les cas
Turgence, les mesures nécessaircs,
Dour la protection de la personne
et des intéréts d’un mineur étranger
Dourront étreprises par les autorités
locales.

Article 8.
Les autoritéesd'un Etat sur le

territoire duquel se trouvera un
Neichs=Gesetzbl.1904.

möglichNachrichtzu geben. Diese
Regierunghat davon entwederdieBe=
hörde,welchedie Vormundschaftange=
ordnethat, oderin Ermangelungeiner
solchenBehördedenVormund selbstzu
benachrichtigen.
In demFalle, den dieserArtikelvor=

sieht, bestimmtsichder Zeitpunkt, in
welchemdie ältereVormundschaftendigt,
nach der Gesetzgebungdes Staates,
in dessenGebietedieseVormundschaft
angeordnetwar.

Artikel 5.
In allen Fällen bestimmensichder

Zeitpunkt und die Griinde für denBe=
ginn sowie für die Beendigung der
Vormundschaft nach dem Gesetzedes
Heimatstaatsdes Minderjährigen.

# Artikel 6.
Die vormundschaftlicheVerwaltung

erstrecktsich auf die Person sowieauf
das gesamteVermögen des Minder=
jährigen, gleichvielan welchemOrte
sich dieVermögensgegenständebefinden.
Von dieserRegel sind Ausnahmen

zulässig in Ansehung solcher Grund=
stücke,welchenachdemGesetzeder be=
legenenSache einer besonderenGüter=
ordnungunterliegen.

Artikel 7.
Solange die Vormundschaftnicht

angeordnetist, sowiein allen dringen=
den Fällen können die zuständigen
Ortsbehördendie Maßregeln treffen,
die zum Schutzeder Person und der
Interesseneines minderjährigenAus=
länderserforderlichsind.

Artikel 8.
Liegt Anlaß vor, für einenminder=

jährigen Ausländer die Vormundschaft
50



mineur étranger dont il importera
Ftablir la tutelle, informeront de
cette situation, des dwelle leur sera
connne, les autoritéesde IEtat dont
le mineur est le ressortissant.

Les autoritésainsi informéesferont
connaitre le plus töt possible aux
autorités qui auront donné Payis si
la tutelle a 64#6ou si elle sera établie.

Article 9.
La présente Convention ne Fap=

Plidue qurn la tutelle des mineurs
ressortissants dun des Etats con=
tractants, qui ont leur résidence
habituelle sur le territoire Tun de
ces Etats.
Toutefois, les articles 7 et 8 de la

Présente Convention Fappliqduent à
tous les mineurs ressortissants des
Ltats contractants.

Article 10.
La présente Convention, qui ne

Fapplique qu’aux territoires euro=
PDéensdes Etats contractants, sera
ratilice et les ratilications en seront
déposéesà la Haye, des due la
majorité des Hautes Parties con=
tractantessera enmesurede le faire.
II sera dressé de ce dépôt un

Drochs-verbal,dontunecopie,certifice
conforme, sera remise par la voie
diplomatique à chacun des Etats
Contractants.

Article 11.
Les Etats non signataires qui ont

44é représentésà la troisième Con=
förence de Droit InternationalPrivé

anzuordnen,sohabendieBehördendes
Staates, in dessenGebieter sichbe=
findet, von dem Sachvperhalte,sobald
dieserihnenbekanntwird, dieBehörden
desStaates zu benachrichtigen,demder
Minderjährigeangehört.
Die insolcher Art benachrichtigten

Behörden sollen den Behörden, die
ihnen die Mitteilung gemachthaben,
sobaldwie möglichKenntnis geben,ob
die Vormundschaft angeordnetist oder
angeordnetwerdenwird.

Artikel 9. .
Dieses Abkommenfindet nur An—

wendungauf die Vormundschaftüber
Minderjährige, die Angehörigeeines
der Vertragsstaatensindund ihren ge=
wöhnlichenAufenthalt im Gebiet eines
dieserStaaten haben.
Die Artikel 7 und 8 diesesAb=

kommensfindenjedochauf alleMinder=
jährige Anwendung, die Angehörige
einesVertragsstaatssind.

Artikel 10.
DiesesAbkommen,das nur auf die

europäischenGebietederVertragsstaaten
Anwendungfindet, soll ratifiziertund
die Ratifikationsurkunden sollen im
Haag hinterlegtwerden, sobald die
Mehrzahl derHohenvertragschließenden
Teile hierzuin der Lage ist.
Über die Hinterlegungsoll ein Pro=

tokollaufgenommenwerden;)vondiesem
soll eine beglaubigteAbschrift auf
diplomatischemWege einem jedender
Vertragsstaatenmitgeteiltwerden.

Artikel 11.
DenjenigenStaaten, welcheauf der

drittenKonferenzüber internationales
Privatrechtvertretenwaren,diesesAb=



sont admis à adhérer purement et
simplementà la — Convemton.

I.Etat qui désire— notisfiera,
au Plus tard le 31 Décembre 1904.
son intention par un acte qui sera
déposédans les archives du Gouwer=
nement des Pays-Bas. Celui-ei en
enverra une eopie, certifice conforme,
Dar la voie diplomatique à chacun
des Etats contractants.

Artiele 12.
La présente Convention entrera

eenvigueur le socixantièmejour à
Partir d#udépôt des ratifications ou
de la date de la notification des
adhésions.

Artiele 13.
La PrésenteConvention aura une

duréce de cing ans à partir de la
date du dépot des ratilications.

Ce terme commencera à Ccourir.
de cette date, meme pour les Etats
dui auront fait le dépet apres cette
date ou qui auraient adhéré plus
tard.
La Convention sera renouvelte ta=

citement de cind ans en cindq ans,
sauf dénonciation.
La dénonciation devra étre noti=

fiéce,au moins six mois avant l’ex=
Piration du terme visé aux alinéas
Dréccdents, au Gouvernement des
Pays-Bas, qui en donnera connais=
sance à tous les autres Etats con=
tractants.
La dénonciation ne Produira son

effetqu'à Péegardde P’Etatqui Taura
notilicc. La Conwentionresteraexc=
cutoire pour les autres Etats.

kommenaber nicht gezeichnethaben,
soll der vorbehaltloseBeitritt zu dem
Abkommenfreistehen.
DerStaat, welcherbeizutretenwünscht,

hat spätestensam 31. Dezember1904
seine Absicht in einer Urkunde anzu=
zeigen,die im Archive der Regierung
der Niederlandehinterlegtwird. Diefe
wird eine beglaubigteAbschriftdavon
auf diplomatischemWege einemjeden
der Vertragsstaatenübersenden.

Artikel 12.
DiesesAbkommentritt am sechzigsten

Tage nach der Hinterlegungder Rati=
fikationsurkundenoder nach dem Zeit=
punkteder Anzeigevon einemBeitritt
in Kraft.

Artikel 13.
DiesesAbkommengilt für dieDauer

von fünf Jahren, gerechnetvon dem
Zeitpunkteder Hinterlegung der Rati=
sikationsurkunden.
Mit diesemZeitpunktebeginntder

Lauf derFristauchfürdiejenigenStaaten,
welchedieHinterlegungerstnachdiesem
Zeitpunktebewirkenodererstspäterbei=
treten.
In Ermangelungeiner Kündigung

gilt das Abkommen als stillschweigend
von fünf zu fünf Jahren erneuert.
Die Kündigungmußwenigstenssechs

Monatevor demAblaufedesZeitraums,
der in den vorstehendenAbsätzenbe=
zeichnetist, der Regierungder Nieder=
landezugestelltwerden,die hiervonallen
anderenVertragsstaatenKenntnisgeben
wird.
Die Kündigungsollnur in Ansehung

des Staates wirksam sein, der sie er=
klärt hat. Für die übrigen Staaten
bleibtdas Abkommenin Kraft.



En soi de quoi les plénipotenti-
aires respectissont signé la présente
Convention et Tont revéetuede leurs
scenux.
Fait à la Haye, le douze Juin Mil.

Neuf Cent Deux, en un seul exem=
Plaire, qdui sera déposé dans les
archives du Gouvernementde Pays=
Bas et dont une copie, certifice con=
forme, sera remise par la voie di=
Plomatique à chacun des Etats qui
ont été représentes à la troisicme
Conférenee de Droit International
Prive.

Pour FAllemagne:
(L. S.) F.Pourlales.
(I. S.) hung.
(L. S.) Ekriege.

Pour I’Antricheet pourIa Hongrie:
LeMunsstredAutriche-Mongrie:
(. S.) OuahesinntdObolicsna.
Pourla Belgique:

(L. S.) (de brelleRoger.
(L. S.) Alledvundenhuccke.

Pour I’Epagne:
(L. S.) Calos(rewideValldamaFortunk.

Pour la France:
(L. S.) Monbel
(L. S.) L.Renauk.

Pour Fstalie:
(L. S.) lugil.

Pour le Lurembourg:
(L. S.) C##deVilers.

Pour les Pays-Bas:
(L. S.) 3 LehildeLmden.
(L. S.) J.A.Leefl.
—DnD

Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=
mächtigtendiesesAbkommenunterzeichnet
und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehenim Haag amzwölftenJuni
neunzehnhundertundzweiineinemeinzigen
Exemplare,das im Archiveder Regie=
rung der Niederlandehinterlegtwird,
und wovon eine beglaubigteAbschrift
auf diplomatischemWege einemjeden
derStaatenübergebenwerdensoll,welche
auf der dritten Konferenzüber inter=
nationalesPrivatrecht vertretenwaren.

Für Deutschland:
(L. S.) 4. Pourtales.
(L. S.) Dungs.
(L. S.) fKriege.

Für Osterreichund für Ungaru:
DerGesandteOsterreich-Ungarns:
(L. S.) Obolicsängid'Okolicsna.

Für Belgien:
(L. S.) GrafdeGrelleNogier.
(L. S.) AlfredvandenBulcke.

Für Spanien:
(L. S.) TarlosCrespideValldanza#Fortuny.

Für Frankreich:
(L. S.) Monbel.
(L. S.) I. Renault.

Für Italien:
(L. S.) Cugini.

Für Luxemburg:
(L. S.) GrafdeVillers.

Für die Niederlande:
(L. S.) BaronMelvildeLpnden.
(L. S.) J. A.Loefl.
(L. S.) T.M. C.Asser.
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Reichs=Gesetzblatt.
28.

Inhalt: GesetzzurAnderungdesGesetzes,betreffenddasReichsschuldbuch.S. 251.— Bekanntmachung
betreffenddie Anzeigepflichtfür den ansteckendenScheidenkatarrhder Rinder. S. 252.

(Nr. 3055.) Gesetz zur Anderung des Gesetzes,betreffend das Reichsschuldbuch.Vom
28. Juni 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Das Gesetz,betreffenddas Reichsschuldbuch,vom 31. Mai 1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) wird geändert,wie folgt:
I. Der 9 4 Nr. 3 erhält folgendeFassung:
„/3. einzelneeingetrageneGenossenschaftenund einzelneeingeschriebene

Hilfskassen,welcheim Gebietedes DeutschenReichs ihren Sitz
haben,sowieeinzelnejuristischePersonen,“.

II. Der ersteAbsatzdes § 7 erhält folgendenZusatz:
„Als gesetzlicherVertretereinerjuristischenPersonp die nichtim Gebiete
des DeutschenReichs ihren Sitz hat, gilt, wer seineVertretungs=
befugnis nach den vom Bundesrate beschlossenenAusführungs=
bestimmungennachgewiesenhat.“ ·

Ul.AndieStelledess20trittfolgende Vorschrift:

8 20.
„An Gebührenwerdenerhoben:
1. für Eintragungenund Löschungen,jedeEinschrift in das Reichs=
schuldbuchbesondersgerechnet,25 Pfennig von je angefangenen
1 000Mark des Betrags, über denverfügtwird, zusammen
mindestens1 Mark;

2. für die Ausreichungvon Reichsschuldverschreibungenfür je an=
gefangene1 000 Mark Kapitalbetrag 50 Pfennig, zusammen
mindestens1 Mark.

Gebührenwerdennicht erhoben:
1. für die Eintragungenbei der Umwandlung von Reichsschuld=
verschreibungenin Buchschuldendes Reichs;

Neichs=Gesetzbl.1904. 52
Ausgegebenzu Berlin den6. Juli 1904.



—252——-

2. für Eintragung und Löschungvon Vermerkenüber Bevoll—
mächtigungensowie über Anderungenin der Person oder der
Wohnungdes eingetragenenBerechtigten(§ 10 Abs.3)f

3. für Eintragungund Löschungvon Vermerken,nachwelchenein
Vormund, Pfleger oder Beistandüber eineForderung,die zu
demseinerVerwaltungunterstelltenVermögengehört,nur mit
GenehmigungdesVormundschaftsgerichtsverfügenkann(991815,
1816, 1915 und 1693 desBürgerlichenGesetzbuchs).

Die Gebührenwerdenvon dem Antragsteller, soweitnötig,
im Verwaltungszwangsverfahreneingezogen.Auch kann die
Vorausbezahlungder Gebührengefordertwerden.

An Gebührenfür diegerichtlicheodernotarielleBeglaubigung
der Anträge (§ 10 Abs. 2) sind zu erheben:
bei Beträgenbis 2 000Mark 1 Mark 50 Pfennig,
bei Beträgenüber 2 000 Mark 3 Mark,

soweitnicht nach landesrechtlichenVorschrifteneine geringere
Gebührzur Hebungkommt.“

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKiel, an Bord M. Y. Hohengollern,den28.Juni 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

— —

(Nr. 3056.) Bekanntmachung, betreffend die Anzeigepflicht für den ansteckendenScheiden=

A katarrh der Rinder. Vom 28. Juni 1904.

uf Grund des § 10 Abs.2 des Gesetzes,betreffenddie Abwehrund Unter=

drückungvonViehseuchen,vom—.Juni1.20.Rreichs=Gesehbl.1894S. 400)
bestimmeich:

Für dasHerzogtumSachsen=Altenburgwird vom1. Augustd. J.
ab bis auf weiteres für den ansteckendenScheidenkatarrhder Rinder
dieAnzeigepflichtim Sinne des § 9 des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den28. Juni 1904.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
— —

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
i 29.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungdes §44 der Eisenbahn=Verkehrsordnung,Einführung
einerAnlageA 1 und Ergänzungender AnlageB zu dieserOrdnung. S. 253.

——

(Nr. 3057.) Bekanntmachung,betreffendAnderungdes§ 44 derEisenbahn=Verkehrsordnung,
Einführung einer Anlage Al1 und Ergänzungender Anlage B zu dieser
Ordnung. Vom 6. Juli 1904.

A## Grund desArtikel45 derReichsverfassunghat derBundesrat beschlossen:
I. Die Bestimmungenüber die Verladung und Beförderungvon lebenden
Teieren auf Eisenbahnen,Bekanntmachungvom 13. Juli 1879 (Zentral=
blatt für das DeutscheReich S. 479), werdenaufgehoben.

II. Die Eisenbahn=Verkehrsordnungwird, wie folgt, geändert:
1. Im &44 wird der letzteSatz des Abs.4 „Die Käfige müssenluftig
und geräumigsein“ gestrichenund folgendeBestimmungals Abs.7
hinzugefügt:

) Die näherenBestimmungenüber die Beförderungvon
lebendenTieren sind in der Anlage A enthalten.

2. Als Anlage A werdennachstehendeBestimmungenaufgenommen:

KähereBestimmungenüberdieBeförderungvonlebendenDieren.

I. Verladung.
#1.

C) SovweitdieStationennachdenTarifbestimmungenunbeschränkt
oder beschränktfür denViehverkehrbestimmtsind, müssensiemit Vor=
richtungenversehensein, die den Abfertigungsbefugnissenentsprechend
ein zweckmäßigesEin= und Ausladender Tiere gestatten.

G) Auf der Oberflächeder hölzernenVerladerampen müssenin
zweckentsprechendenZwischenräumenschmaleLatten mit abgerundeten
Kanten angebrachtsein, damit die Tiere sicherfußenkönnen.

Reichs=Gesetzbl.1904. 53

Ausgegebenzu Berlin den 12. Juli 1904.
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(3)Die Oberflächeder festenRampen darf höchstens1:8, die
der beweglichenVorrichtungenhöchstens1: 3 geneigtsein.

(4)Die Ladebrückenmüssenhinreichendbreit und mit mindestens
20 ZentimeterhohenSchutzleistenan beidenSeiten sowiemit Tritt=
latten (sieheAbs. 2) versehensein. Auch müssenVorkehrungenzum
SchutzegegenseitlichesAbdrängender Tiere getroffensein.

6) Auf Stationen mit regelmäßigemgrößerenViehversandesowie
auf denTränkstationen(§ 6) oder in derenNähe müssenzur vorüber=
gehendenUnterbringungdes Viehes eingefriedigteRäume (Buchten,
auchBansen genannt),von denenein angemessenerTeil überdecktsein
muß, vorhandensein. DiesevondenBahnverwaltungenzu schaffenden
Räume müssenBrunnen odereineWasserleitungsowieVorrichtungen
enthalten,die das Anbinden,Füttern und Tränken der Tiere ermög=
lichen. Sie müssenin kleinereAbteilungengeteiltsein, in denendie
Tiere verschiedenerGattung und das Großpieh(Pferde, auchFohlen,
einschließlichPonies, Rindvieh, Maultiere, Esel unddergleichen),vom
Kleinvieh (Schweine,Kälber, Schafe, Ziegen,Hunde, Geflügelund
dergleichen)getrenntunterzubringensind; auf Muttertieremit * enden
Jungen findetletztereBestimmungkeineAnwendung. Der boden
57J7 so beschaffensein, daß eine ordnungsmäßigeReinigung mög=
lich ist

(6)Für dievorübergehendeUnterbringungderTierein überdeckten
Räumen kannein im Tarife festzusetzendesStandgeld erhobenwerden.
Das Standgelddientzugleichals Vergütungfür dieBenutzungder
Einrichtungenzur FütterungundTränkungderTiere.

82.
() Die Tiere sind in bedecktenoder in hochbordigenoffenen

Wagen zu befördern. In denMonaten Januar, Februarund De=
zemberdürfen offeneWagen nur auf Antrag des Versendersgestellt
werden. Geflügel darf nur in bedecktenWagen befördertwerden.

C) MehrbödigeWagen dürfennur verwendetwerden,wenn sie
an den Seiten Lattenwändehaben;)diesemüssenso weit aus dichten
Brettern bestehenodermit dichtenKlappenversehensein, daß dieTiere
gegenZugluft von untengeschütztsindund dasHerausfallenvonKot
und Streu verhindertwird. DieseBestimmungfindetauf die mehr
als zweibödigenzur GeflügelbeförderungbestimmtenWagen keineAn=
wendung. Doch müssenauchbei diesenWagen dieSeitenwändeaus
Lattenbestehenundmit Schutzleisten,die das HerausfallenvonKot
und Streu verhindern,versehensein. «

6) Die Wagen=Unterkästendürfennur zurBeförderungeinzelner
unterwegserkrankterTiere benutztwerden.
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() Die lichteBreite der zumTransportevon Großviehzu be⸗
nutzendenWagen soll mindestens2/50Meter betragen.

6) Bei VerwendungbedeckterWagen zur Viehverladungsind
solcheWagen auszuwählen,die in der Nähe der Wagendeckean den
Längs, oderStirnseitenje 2 verschließbareOffnungenvon je mindestens
o##MeterLängeund 0/0 MeterBreite habenund außerdeman den
Türen mit Vorrichtungenversehensind, die ihr Offenhaltenin einer
Breitevon 0,5 Meter beiGroßviehund von 0),15Meter beiKleinvieh
ermöglichen.Bleiben die Türen währendder Fahrt ganz geöffnet,
so müssendie Türöffnungendurch einen 1/50Meter hohenBretter=
verschlagoderdurchLattengitterverstelltsein.

(6) Die offenenWagenmüssenbei Verwendungfür denTrans=
port von Großvieh eine Bordhöhevon mindestens1/5°6Meter über
dem Fußbodenund bei Verwendungfür denTransport von Klein=
vieh eineBordhöhevon mindestens0/75Meter haben.

) Zum FestbindenderTiere müssenVorrichtungen,wie eiserne
Ringeusw.,in denWagenangebrachtsein.

() Die Größe der Ladeflächeeines jedenzur Beförderungvon
Tieren zu benutzendenWagens muß an seinerAußenseitein Quadrat=
meternangegebensein, und zwar bei mehrbödigenund bei den in
mehrereAbteilungengeteiltenWagen derart, daß die Größe eines
jedenRaumes ersichtlichist.

() BezüglichdervorhandenenaltenWagen könnenAbweichungen
von denVorschriftenin Abs.4 und5 von denLandes=Aufsichtsbehörden
mit ZustimmungdesReichs=Eisenbahnamtszugelassenwerden.

6 3. .
) Die zur Beförderungvon Tierenzu verwendendenKäfige,

Kisten, Körbe, Säcke oder anderenBehälter müssenhinlänglichge=
räumig und luftig sein. Die Tiere dürfen nicht geknebeltzur Be=
förderungaufgegebenwerden.

G)Die Käfige usw. müsseneinendichtenBoden und so weit
hinauf dichteWände haben, daß eineVerunreinigungdes Wagens
durchKot und Streu möglichstausgeschlossenist. DieseBestimmung
sindetauf Geflügelsendungenin WagenladungenkeineAnwendung.
Behälter, die ganzoderzum Teil aus Lattenbestehen,müssenso be=
schaffensein, daß die Tiere nichteinzelneKörperteilehindurchzwängen
können,auchmüssensie so hochsein, daß die Tiere zwanglosdarin
stehenkönnen. GebrauchteKäfige usw. dürfen nur nach vorheriger
Aiciste Reinigung wieder benutztwerden. Ferner müssenalle
äsige usw., die zu Transporten von voraussichtlichmehr als
36 Stunden Dauer benutztwerden,mit zweckmäßigenVorrichtungen
zumTränkenund beiBeförderungvonKleinviehauchzumFüttern

53.
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der Tiere versehensein, es sei denn, daß von seitendesAbsendersfür
die Fütterungund Tränkungauf Unterwegsstationenin andererWeise
Vorsorge getroffen ist. Der Boden der Behälter muß mit Heu,
Stroh, Sand, Torfmull oderSägespänenbedecktsein. Bei derVer=
ladung ist darauf zu achten,daß zu denBehältern ausreichendfrische
Luft treten kann; insbesonderedürfen andere Güter nicht auf die
Käfige, Kisten,Körbeusw.und diesenur dann übereinanderverladen
werden,wenn durchAnbringung von Leistenoderdergleichendafür
gesorgtist, daß zwischendemBoden desoberenund demDeckeldes
unterenBehälterseinluftigerRaum von mindestens3 ZentimeterHöhe
frei bleibt. »

(3) Bei Festsetzungder größtenZahl der in einenWagen zu ver=
ladendenTiere ist davon auszugehen,daß Großvieh nicht aneinander
und gegendieWandung desWagens gepreßtstehendarf. Dieser
Vorschriftist genügt,wenn ein Mann sichzwischenden eingeladenen
Tieren hindurchbewegenkann. Bei derQuerverladungmuß außerdem
zwischenden Tieren und denWagenwändenso viel Raum bleiben,
daß eine Verletzung der Tiere durch Aufscheuernund dergleichenam
Kopfe oder am Hinterteile vermiedenwird. Kleinvieh muß die
Möglichkeithaben, sich zu legen. Die Entscheidungdarüber, ob
diesenVorschriftenentsprochenist, stehtdemdiensthabendenStations=
beamtenzu.

Großvieh und Kleinvieh sowie Tiere verschiedenerGattung
dürfen in denselbenWagen nur dann verladenwerden,wenn jede
Gattung durch Schranken, Bretter=oder Lattenverschlägevon der
anderen getrennt wird. Auch in Käfigen, Kisten und dergleichen
müssenTiere verschiedenerGattung durch Verschlägeund dergleichen
voneinandergetrenntwerden. Bei der Beförderungvon Muttertieren
mit saugendenJungen finden vorstehendeBeschränkungennicht statt.

(5) Die mit unverpacktemGeflügel beladenenWagen sind unter
Bleiverschlußzu befördern.

(60)Das Bestreuen der Fußböden offenerWagen und der nur
mit LattenwändenversehenenbedecktenWagenmit brennbaremMaterial
ist unzulässig.

II. Beförderung.
84.

() Die BeförderunglebenderTiere erfolgtin Viehzügen,Güter=
zügen und nach näherer Bestimmung der Bahnverwaltungen in
Personenzügen.

() Viehzügesollenauf Streckenmit regelmäßigemstarkenVieh=
verkehran bestimmtenvon den Eisenbahnverwaltungenbekanntzu
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machendenTagen— regelmäßigoder nur nachBedarf — nachden
für jedeFahrplanperiodefestzusetzendenFahrplänenverkehren;siemüssen
derartgelegtsein, daß der Aufenthaltfür das auf denAnschlußlinien
zu⸗ und abgehendeVieh auf das unbedingtnötigeMaß beschränkt
wird. Bei AufstellungderFahrpläneist für dieTränkstationen(§ 6)
ein zur TränkungdesViehes ausreichenderAufenthaltvorzusehen.

G)Steht so viel Vieh zur Beförderung,daß zu seinerVer=
ladungmindestens20 Achsenerforderlichsind, so ist in Ermangelung
andererBeförderungsgelegenheitenein besondererViehzug abzulassen.

(5.
G)Die durchschnittlicheGeschwindigkeitderViehzüge(§4 Abs.2)

darf— vorbehaltlichderBefugnis derLandes=Aufsichtsbehörde,beibe=
sonderenVerhältnisseneineAbweichungzu gestatten— nicht weniger
als 25 Kilometer in der Stunde betragen. Soweit Bestimmungen
der Betriebsordnung für die Haupteisenbahnenoder der Bahnordnung
für die NebeneisenbahnendieserGeschwindigkeitentgegenstehen,ist sie
in demdadurchbedingtenUmfangezu ermäßigen.

(2) Die für die Tränkstationen vorzusehendenAufenthalte (6 4
Abs.2) bleibenbei Berechnungder durchschnittlichenGeschwindigkeit
außerBetracht.

(3)Auf dieViehzügederMilitärverwaltungfindetdieBestimmung
im Abs.1 über die GeschwindigkeitkeineAnwendung.

86.
() Alle Tiere, derenBeförderungvon derAbgangs-⸗bis zur Be=

stimmungsstation24 Stunden oder länger in Anspruchnimmt, sollen
vor der VerladungvomAbsendergefüttertund getränktwerden.Bei
den mehr als 36 Stunden dauerndenTransporten in Viehzügen hat
spätestensnach je 36 Stunden eine Fütterung und Tränkung der
Tiere stattzufinden,wobei unverpackteTiere auszuladensind. Das
Aus⸗ und Wiedereinladender Tiere obliegtdemAbsender;wenndiese
Geschäfteauf Antrag des Absendersdurch die Eisenbahnbesorgt
werdenoderderenArbeitskräftedabeimitwirken,kannhierfüreineim
Tarife festzusetzendeGebühr erhobenwerden. Der Weitertransportder
Tiere darf erstnachAblauf von mindestens6 Stunden erfolgen.Für
militärische Pferdetransporte in Viehzügen gelten vorstehendeBe=
stimmungennicht.

(1)Für die Fütterungund TränkungdieserTiere sindnachBe=
darf besondereStationen mit Einrichtungenzu versehen. Diese
Stationen (sogenannteTränkstationen)werdenvom Reichs=Eisenbahn=
amtenachAnhörungder beteiligtenBundesregierungenbestimmtund
sind in den Tarifen bekanntzu machen.
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|)1
C#Das Rangierendermit TierenbeladenenWagenist auf das

dringendsteBedürfnis zu beschränkenund stetsmit besondererVorsicht
vorzunehmen)heftigesAnstoßenist unbedingtzu vermeiden.

(1)Die Behälter mit Tieren dürfen beim Ein= und Ausladen
nicht gestoßen,geworfenoder gestürztwerden.

- Is.
Bei Transportenzur NachtzeitmüssendieBegleitervon Vieh=

sendungenmit gut brennendenLaternenversehensein. Die Verwendung
von leichtentzündlichenBrennstoffen,wiePetroleumusw.) ist verboten.

3. In derAnlageB wird
A. hinterVI folgendeNummer eingeschaltet:

VIa.
Mischungen von amorphem Phosphor mit Harzen

oder Fetten, derenSchmelzpunktüber 35 Grad liegt, werden
ur Beförderungzugelassen,wenn sie durch Zusammenschmelzen
ho= Bestandteilehergestelltsind. Sie sind entwederin Kisten,
die keinAusstreuengestatten,zu verpacken,odermüssenin un=
geladeneGeschosseeingegossensein.

B. in Nr. XXXVeeingefügt:
#a)hinter dem mit „Anagon=Sprengpulver“beginnendenAb=
satze:
Astralit 1 und II (Gemengevon Ammonsalpeter,Tri=
nitrotoluol oderMononitronaphthalin,Holzkohle,Holz=
mehl,Paraffinöl und höchstens4 ProzentNitroglycerin),

b) hinterdemmit „DahmenitB“ beginnendenAbsatze:
Gesteins=Dahmenit(Gemengevonungefähr80Prozent
oder mehr Ammoniaksalpetermit festenKohlenwasser=
stoffenoderNitrokohlenwasserstoffen— Dinitrobenzol,
Nitronaphthaline,Nitrotoluole — mit oder ohneLu=
satz von Wurzelmehlen,Kalisalpeter, Natronsalpeter,
Akkalichromaten,Alkaliphosphaten,Braunstein oder
Blutlaugensalz),

0)surte demmit „FavierschemSprengstoffe““beginnenden
bsatze:
Fulmenit (GemengevonAmmonsalpeter,Trinitrotoluol,
— „Paraffinöl undhöchstens4 ProzentSchieß⸗
wolle),
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Reichs-Gesetzblatt.
2½430.

nhalt: Gesetzbetreffenddie Bekämpfungder Reblaus. S. 261. — Geset,, betreffenddie Kaufmanns=5 9 - .
gerichte.S. 266. — Gesetz, betreffenddenServistarif unddieKlasseneinteilungderOrte. S. 272.

(Nr. 3058.) Gesetz,betreffenddie Bekämpfungder Reblaus. Vom 6. Juli 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

§ 1.
Alle Rebpflanzungenunterliegender amtlichenBeaufsichtigungzumZwecke

derBekämpfungderReblaus. Die zur Ermittelungvon Verseuchungenerforder=
lichenUntersuchungen,bei deneneine entsprechendeAnzahl von Rebstöckenent=
wurzeltwerdendarf, sind in angemessenenIwischenräumenzu wiederholen.

Rebschulen,in welchenRebenzum Verkaufegezogenwerden,sowieReb=
pflanzungenin Handelsgärtnereiensindmindestenseinmal jährlichzu untersuchen.
Zu GunstenkleinerRebschulenkönnenAusnahmendurchdiehöherenVerwaltungs=
behördenbewilligtwerden.

82.
Den zuständigenBehördenliegt ob, durch geeigneteMaßregelnder Ver—

breitungder Reblaus vorzubeugenund festgestellteVerseuchungenschleunigund
gründlichauszurottenund zu unterdrücken.

Zu diesemZweckekönnensie
1. Reben,Rebteileund ErzeugnissedesWeinstocks,gebrauchteRebpfähle
und Rebbändervernichtenund verseuchteoder der Verseuchungver=
dächtigeFlächen und auf solchenverwendeteWeinbaugerätschaften
desinfizierenlassen;

2. das Entfernenvon Reben,Rebteilenund ErzeugnissendesWeinstocks,
ferner von anderenPflanzen oder Pflanzenteilen,Rebpfählen,Reb=
bändern,Weinbaugerätschaften,Dünger, Kompost,Erde odereinzelnen

Reichs=Gesetzbl.1904. 54

Ausgegebenzu Berlin den 14. Juli 1904.
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Bodenbestandteilenvon verseuchtenoderderVerseuchungverdächtigen
Flächen sowiedas BetretensolcherFlächen verbietenund derenweitere
BenutzungBeschränkungenunterwerfen

3. den Anbau von Reben oder bestimmtenArten von Reben oder die
Anlage von Rebschulenauf bestimmtenFlächen oder innerhalb be=
stimmterGrenzenverbietenoderbeschränken;insbesonderedieAnmeldung
aller Neuanlagenbei der Polizeibehördeanordnen)

4. den Verkehrmit Reben,Rebteilenund ExzeugnissendesWeinstocks,
mit gebrauchtenRebpfählen, RebbändernoderWeinbaugerätschaften,
mit Dünger, Kompostoderaus RebpflanzungenentnommenerErde
oder einzelnenBodenbestandteilensowie mit Pflanzen, welche im
Gemengemit Reben oder in derNähe von Reben gewachsensind oder
mit Teilen solcherPflanzen — ausgenommenjedochoberirdischabzu=
erntendeFrüchteund Samen —verbieten oder beschränken.

Erforderlichenfalls können auch andere Maßregeln angeordnetwerden.
Jedoch bedürfenVerkehrsbeschränkungen,die über das Maß von Abs. 2 Nr. 4
hinausgehen,der Genehmigungdes Bundesrats.

Versuchezur AnzuchtreblausfesterRebendürfennur mitGenehmigung
und unterAufsichtderzuständigenBehördenveranstaltetwerdenj dieGenehmigung
ist widerruflich.

8esn
Die amWeinbauebeteiligtenGebietedesReichswerdeninWeinbaubezirke

eingeteilt,derenAbgrenzungdurchdenReichskanzlerim Reichs=Gesetzblattebekannt
zu machenist.

Als Weinbau gilt der Anbau von Rebenzum ZweckederGewinnung
von Wein.

Es ist verboten,bewurzelteRebenoderBlindrebenüberdieGrenzeneines
Weinbaubezirkeszu versenden,einzuführenoderauszuführen. Ausnahmenkönnen
für Blindrebenundim VerkehrezwischenbenachbartenWeinbaubezirkenzuGunsten
einer Person, welchein beidenBezirkenRebpflanzungenbesitzt,auch fürWurzel=
rebendurchdie höherenVerwaltungsbehördenzugelassenwerden;dieBewilligung
sonstigerAusnahmenbedarfderZustimmungdesReichskanzlers.

Die Durchfuhr von bewurzeltenReben, welchewederaus einemWeinbau=
bezirkestammen,nochzur Einfuhr in einensolchenbestimmtsind, unterliegtdem
VerbotedesAbs.3 nicht,kannjedochBeschränkungenunterworfenwerden.

84.
Der zur Nutzung einesmit Reben bestandenenGrundstücksBerechtigteist

verpflichtet,der Ortspolizeibehördeunverzüglichalle verdächtigenErscheinungen
anzuzeigen,welcheauf das Auftretender Reblaus auf seinemoder einembenach=
bartenGrundstückoder innerhalb des Gemeindebezirkesoder selbständigenGuts=
bezirkes,welchemsein Grundstückangehört,schließenlassen. Zu der Anzeige
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sindauchWeinbergsaufsehersowiediemit demVollzugediesesGesetzesbetrauten
PersonenhinsichtlichderBezirkeverpflichtet,auf welchesichihreTätigkeiterstreckt.

Die Anzeigepflichtentstehtnicht, wenn von andererSeite bereitsAnzeige
erstattetwordenist

5.
Wer mit Reben oderRebteilenHandel treibt, ist verpflichtet,Bücherzu

führen,aus welchendie Herkunft,die Abgabeund der VersandderRebenoder
Rebteilezu ersehenist, undderhöherenVerwaltungsbehördeauf Verlangenunter
Vorlage dieserBücher über die bezeichnetenPunkte Auskunft zu geben.Die
Büchersind bis zum Ablaufe von zehnJahren, von demTage der darin vor=
genommenenletztenEintragungan gerechnet,aufzubewahren.

§ 6.
Derienige,dessenRebpflanzungenvon den in den9#1 und2 bezeichneten

Maßregeln betroffenwerden,ist befugt, aus der Kassedes Bundesstaats,zu
dessenGebietedas betreffendeGrundstückgehört,denErsatzdesWertes der ver=
nichtetenund des Minderwertsder bei der Untersuchungbeschädigtengesunden
Rebenzu verlangen.

Wird eine Rebpflanzung vernichtet,welcheweder verseuchtnoch der Ver=
seuchungverdächtigist, so erstrecktsichderErsatzanspruchauf denvollenBetrag
des Schadens.

Die Bestimmungendarüber, nach welchenGrundsätzendie Entschädigung
zu ermittelnund festzustellenist, sind von den Bundesstaatenzu treffen.

r#
Eine Entschädigungwird nichtgewährt:
1. wenndie Vernichtungdadurchveranlaßtwird, daß bei Anlage oder
Erneuerungder Rebpflanzungeinezum Schutzegegendie Reblaus
erlassenegesetzlicheVorschrift oder polizeilicheAnordnung verletzt
wordenist;

2 wenn außer dem Falle der Nr. 1 der Beschädigteoder sein Erblasser
in bezugauf die von derVernichtungbetroffeneFlächeoderin bezug
auf eine andereFläche, von welcherdie Reblaus auf die erstereFläche
verschlepptwordenist, eine zum Schutzegegendie Reblaus erlassene
gesetzlicheVorschriftoder polizeilicheAnordnungvorsätzlichoder fahr=
lässigverletzthat, oderwenn ein andererVorgänger im Besitzeder
FlächesicheinersolchenVerletzungschuldiggemachthat und diesdem
BeschädigtenoderseinemErblasserbei demErwerbebekanntwar.

88.
Wer unter vorsätzlicherVerletzungder zum Schutzegegendie Reblaus

erlassenengesetzlichenVorschriftenoderpolizeilichenAnordnungeneineRebpflanzung
54“
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anlegtodererneuertoderRebmaterialfür eineRebpflanzungliefert, imgleichen
wer vorsätzlichoderaus groberFahrlässigkeitdieReblaus auf einemGrundstücke
verbreitet,haftet für dieKosten der durch seinVerhalten veranlaßtenbehördlichen
Maßregeln. Zu diesenKosten sind auch die an Dritte zu zahlendenEnt=
schädigungenzu rechnen

Die BestimmungenüberFestsetzungund Beitreibungder Kostenwerden
von denBundesstaatenerlassen.

#rDs).
Mit Gefängnis nicht unter einemMonat und mit Geldstrafe bis zu ein=

tausendMark wird bestraft,wer vorsätzlichdie Reblaus auf einemGrundstücke
verbreitet.

Der Versuchist strafbar.
E 10.

Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu eintausend
Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:

1. wer vorsätzlichdemVerbotedes § 3 zuwiderRebenüber die Grenzen
eines Weinbaubezirkesversendet,einführt oder ausführt »

2.wervorsätzlichdennachMaßgabedessZoderdessZAbs4eri
lassenenAnordnungenoder den zum Schutzegegendie Reblaus für
die Ein- und Ausfuhr über die Grenzendes Reichs erlassenenVor—
schriftenzuwiderhandelt;

3. wer wissentlichunrichtigeEintragungenin die nach§ 5 zu führenden
Bücher machtoder die nach Maßgabe des & 5 von ihm geforderte

Auskunft wissentlichunrichtigerteilt.

11.
Mit Geldstrafe bis zu dreihundertMark oder mit Haft wird bestrafte
1. wer eineder im §9 oderim § 10 Nr. 1),2 bezeichnetenHandlungen
fahrlässig begeht;

2. wer außerdemFalle des § 10 Nr. 3 denVorschriftenüber die nach
5 zu führendenBücher zuwiderhandelt;

3. wer die nachMaßgabe des § 5 von ihm geforderteAuskunft ver=
weigertoderaus Fahrlässigkeitunrichtigerteilt.

12.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft)

wer der ihm nach§ 4 obliegendenAnzeigepflichtnichtgenügt.
0l13.

Der Bundesrat ist ermächtigt, Grundsätzefür die Ausführung der 881
bis 3 und des 95 aufzustellen.

Erweist sichdie Unterdrückungder Reblaus in einer Gegend als nicht
mehr durchführbar,so kanndurchBeschlußdes Bundesratsangeordnetwerden,

rid
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« daß für dieGegendeinzelneVorschriftendiesesGesetzesaußerAnwendungtreten.
In diesemFalle hat der Bundesrat über die zum Schutze des übrigen Wein—
baueserforderlichenbesonderenAnordnungenzu beschließen.

¾114.
Der Vollzug diesesGesetzesliegt denLandesregierungenob.
Die mit demVollzuge betrautenPersonensind befugt,in Erfüllung ihrer

Aufgabejederzeitmit ihrenGehilfendie in BetrachtkommendenGrundstückezu
betretenund dort die erforderlichenArbeiten vorzunehmen.

Die Kostender auf Anordnung der BehördenausgeführtenVernichtung
von Rebpflanzungenund Desinfektiondes Bodens fallen derKassedesBundes=
staatszur Last, zu dessenGebietedie Rebpflanzunggehört.

5.
Der Reichskanzlerhat die Ausführung zu überwachen,insbesondereauf

die gleichmäßigeHandhabungdesGesetzeshinzuwirken)die zu diesemZweckeab=
geordnetenBeamtenundSachverständigensind befugt,denBekämpfungsarbeiten
beizuwohnenund hierbeidie ErweiterungoderWiederholungderUntersuchungen
zu verlangen.

Tritt die Reblaus in einer solchenGegend auf oder erlangt sie eine solche
Verbreitung, daß sichdie zu ergreifendenMaßregeln auf die Gebieteverschiedener
Bundesstaatenerstreckenmüssen,oder daß die Gefahr der Verbreitungauf das
Gebiet eines Nachbarstaatsentsteht,so hat der Reichskanzleroder ein von ihm
bestellterReichskommissarfür Herstellungund Erhaltung der Einheit in den
seitensder Landesbehördenzu treffendenoder getroffenenMaßregeln zu sorgen
und das zu diesemZweckeErforderlicheanzuordnen,nötigenfallsauch die Be=
hördender beteiligtenBundesstaatenunmittelbarmit Anweisungzu versehen.

16.
DiesesGesetztritt am 1. April 1905 an die Stelle des Gesetzes,betreffend

die Abwehr und Unterdrückungder Reblaus, vom 3. Juli 1883, insoweit nicht
durchKaiserlicheVerordnungmit Zustimmungdes Bundesrats für einzelneBe=
stimmungenein frühererZeitpunktbestimmtwird.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSwinemünde,an Bord M. Y. „Hohenzollern“,den6 Juli 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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(Nr. 3059.) Gesetz,betreffendKaufmannsgerichte.Vom 6. Juli 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c. «

verordnenim Namen desReichs,nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Errichtung und Jusammensetzungder Kaufmannsgerichte.
*

Zur Entscheidungvon Streitigkeitenaus demDienst=oderLehrverhältnisse
zwischenKaufleuten einerseits und ihren Handlungsgehilfen oder Handlungs=
lehrlingen andererseitskönnenbei vorhandenemBedürfnisseKaufmannsgerichte
errichtetwerden. -

Die Errichtung erfolgt für den Bezirk einer GemeindedurchOrtsstatut
nachMaßgabedes § 142 der Gewerbeordnung.Die Entscheidungder höheren
Verwaltungsbehördeüber dieGenehmigungdesStatuts ist binnensechsMonaten
zu erteilen.Die Entscheidung,durchwelchedieGenehmigungversagtwird, muß
mit Gründenversehensein.

MehrereGemeindenkönnensichdurchübereinstimmendeOrtsstatutenzur
Errichtung eines gemeinsamenKaufmannsgerichtsfür ihre Bezirkevereinigen.
Für die Genehmigungder übereinstimmendenOrtsstatuteist die höhereVer=
waltungsbehördezuständig,in derenBezirkedas KaufmannsgerichtseinenSitz
habensoll.

Auch für denBezirk einesweiterenKommunalverbandeskann ein Kauf=
mannsgerichterrichtetwerden. Die Errichtung erfolgt in diesemFalle nach
MaßgabederVorschriften,nachwelchenAngelegenheitendesVerbandesstatutarisch
geregeltwerden. Die ZuständigkeiteinessolchenGerichtsist ausgeschlossen,soweit
die Zuständigkeiteinesfür eineodermehrereGemeindendesBezirkesbestehenden
oderspätererrichtetenKaufmannsgerichtsbegründetist.

Die Landes=Zentralbehördekann auf Antrag beteiligterKaufleute oder
Handlungsgehilfendie Errichtunganordnen,wenn ungeachteteiner von ihr an
die beteiligtenGemeindenoder den weiterenKommunalverbandergangenen
Aufforderunginnerhalb der gesetztenFrist die Errichtung auf dem in Abs. 2
bis 4 vorgesehenenWege nicht erfolgt ist. Alle Bestimmungen,welchedieses
Gesetzdem Statute vorbehält, erfolgenin diesemFalle durchAnordnung der
Landes=Zentralbehörde.

Vor der Errichtung sind sowohlKaufleute als Handlungsgehilfendes
Bezirkesin entsprechenderAnzahl zu hören.

82.
Für Gemeinden,welchenach der jeweilig letztenVolkszählungmehr als

zwanzigtausendEinwohnerhaben, muß ein Kaufmannsgerichterrichtetwerden.
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Die Landes-Zentralbehördehat erforderlichenfallsdie Errichtung nachMaßgabe
derVorschriftendes & 1 Abs. 5 anzuordnen,ohnedaß es einesAntrags beteiligter
KaufleuteoderHandlungsgehilfenbedarf.

83.
Die Landes-Zentralbehördekann die örtlicheZuständigkeiteines auf ihre

AnordnungerrichtetenKaufmannsgerichtsausdehnen.Die beteiligtenOrtsbehörden
sind zuvor zu hören.

Auf Handlungsgehilfen, deren Jahresarbeitsverdienstan Lohn oderGehalt
den Betrag von fünftausendMark übersteigt,sowie auf die in Apotheken
beschäftigtenGehilfen und Lehrlinge finden die VorschriftendiesesGesetzeskeine
Amwendung.

85.
Die Kaufmannsgerichtesind ohneRücksichtauf den Wert des Streit=

gegenstandeszuständigfür Streitigkeitender im §1 Abs. 1 bezeichnetenArt,
wenndie Streitigkeitenbetreffen:

1. den Antritt, dieFortsetzungoderdie Auflösung desDienst=oderLehr=
verhältnissessowie die Aushändigung oder den Inhalt des Zeugnisses

2. die Leistungenaus demDienst=oderLehrverhältnisse;
3. die Rückgabevon Sicherheiten,Zeugnissen,Legitimationspapierenoder
anderenGegenständen,welcheaus Anlaß des Dienst= oder Lehr=
verhältnissesübergebenwordensind

4. die Ansprücheauf SchadensersatzoderZahlung einer Vertragsstrafe
wegenNichterfüllungodernichtgehörigerErfüllung derVerpflichtungen,
welchedie unter Nr. 1 bis3 bezeichnetenGegenständebetreffen,sowie
wegen gesetzwidrigeroder unrichtiger Eintragungen in Zeugnisse,
Krankenkassenbücheroder Quittungskartender Invalidenversicherung

5. die Berechnungund Anrechnungder von denHandlungsgehilfenoder
Handlungslehrlingenzu leistendenKrankenversicherungsbeiträgeund
Eintrittsgelder(I 53a, 65 des Krankenversicherungsgesetzes)

6. die Ansprücheaus einerVereinbarung, durchwelcheder Handlungs=
gehilfe oder Handlungslehrling für die Zeit nach Beendigungdes
Dienst=oderLehrverhältnissesin seinergewerblichenTätigkeitbeschränkt
wird.

86.
Durch die Zuständigkeiteines Kaufmannsgerichtswird die Zuständigkeit

der ordentlichenGerichteausgeschlossen.
Vereinbarungen,durch welcheder Entscheidungdes Kaufmannsgerichts

künftigeStreitigkeiten,welchezu seinerZuständigkeitgehören,entzogenwerden,
sind nichtig.
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§7.
Die ZusammensetzungdesGerichtsnachMaßgabederVorschriftendieses

Gesetzesist durchdas Statut zu regeln.

88.
Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind,

soweitsie in dessenEinnahmen ihre Deckungnicht finden, von der Gemeinde
oderdemweiterenKommunalverbandezu tragen.

Soll dasGerichtnichtausschließlichfür eineGemeindeodereinenweiteren
Kommunalverbandzuständigsein, so ist beiFestsetzungder Zuständigkeitzugleich
zu bestimmen,zu welchenAnteilendie einzelnenBezirkean derDeckungder
Kostenteilnehmen.

Gebühren,Kostenund Strafen, welchein GemäßheitdiesesGesetzeszur
Hebunggelangen,bildenEinnahmendes Gerichts.

§99.
Für jedesKaufmannsgerichtsind einVorsitzenderundmindestenseinStell=

vertreterdesselbensowiedie erforderlicheZahl von Beisitzernzu berufen. Die
Zahl der Beisitzersoll mindestensvier betragen.

Bei Kaufmannsgerichten,welcheaus mehrerenAbteilungen(Kammern)
bestehen,könnenmehrereVorsitzendebestelltwerden. «

BestehtamSitzedesKaufinannsgerichtseinausGrunddessIodcr
des § 2 des GewerbegerichtsgesetzeserrichtetesGewerbegericht,so sind in der
Regel dessenVorsitzenderund seineStellvertreter, sofernauf sie die im § 11
Abs. 1 bezeichnetenVoraussetzungenzutreffen,zugleichzum Vorsitzendenund zu
stellvertretendenVorsitzendendesKaufmannsgerichts zu bestellen,auchgemeinsame
Einrichtungenfür die Gerichtsschreiberei,den Bureaudienst,die Sitzungs=und
Bureauräumlichkeitenund dergleichenzu treffen.

0 10.
Zum Mitglied einesKaufmannsgerichtskönnennichtberufenwerden:

PersonenweiblichenGeschlechts;
Ausländer; »
Personen,welchedieFähigkeitzur BekleidungöffentlicherÄmterinfolge
strafgerichtlicherVerurteilung verloren haben;
Personen,gegenwelchedas HauptverfahrenwegeneinesVerbrechens
oderVergehens eröffnetist, das die Aberkennungder bürgerlichen
Ehrenrechteoderder Fähigkeit zur BekleidungöffentlicherAmter zur
Folge habenkann;

5. Personen, welcheinfolge gerichtlicherAnordnung in der Verfügung
über ihr Vermögenbeschränktsind.

S:#—
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Zum Mitglied einesKaufmannsgerichtssoll nur berufenwerden,wer das
dreißigsteLebenssahrvollendetund in dem der Wahl vorangegangenenJahre
für sich oderseine Familie Armenunterstützungaus öffentlichenMitteln nicht
empfangenoderdie empfangeneArmenunterstützungerstattethat.

Zum Belisitzersoll nur berufenwerden, wer im Bezirkedes Gerichtsseit
mindestenszwei Jahren seineHandelsniederlassunghat oder beschäftigtist.

11.
Als Vorsitzenderund dessenStellvertretersollenPersonengewähltwerden,

welchedieFähigkeitzumRichteramterlangthaben;auchkönnenPersonengewählt
werden,welchedieFähigkeitzumhöherenVerwaltungsdienstebesitzen.Ausnahmen
kanndie höhereVerwaltungsbehördezulassen. Der Vorsitzendeund seineStell=
vertreterdürfenwederKaufleutenochHandlungsgehilfensein.

Sie werdendurchdenMagistrat und, wo ein solchernichtvorhandenist
oder das Statut dies bestimmt,durch die Gemeindevertretung,in weiteren
Kommunalverbändendurch die Vertretung des Verbandes auf mindestensein
Jahr gewählt.

Ihre Wahl bedarfder Bestätigungder höherenVerwaltungsbehörde,in
derenBezirkedas KaufmannsgerichtseinenSitz hat. Diese Bestimmungfindet
auf Staats=oderGemeindebeamte,welcheihr Amt kraft staatlicherErnennung
oderBestätigungverwalten,keineAnwendung,solangesie diesesAmt bekleiden.
Einer Bestätigung bedarf es ferner nicht, wenn im Falle des §9 Abs. 3 der
Vorsitzendedes Gewerbegerichtsoder sein Stellvertreter zum Vorsitzendenoder
zum stellvertretendenVorsitzendendes Kaufmannsgerichtsgewähltwerden.

∆12.
Die Beisitzermüssenzur Hälfte aus denKaufleuten, welchemindestens

einenHandlungsgehilfenoderHandlungslehrlingregelmäßigdas Jahr hindurch
oderzu gewissenZeitendes Jahres beschäftigen,zur Hälfte aus denHandlungs=
gehilfenentnommenwerden.

Die ersterenBeisitzerwerdenmittelsWahl der im Abs. 1 bezeichneten
Kaufleute,die letzterenmittelsWahl der Handlungsgehilfenbestellt. Die Wahl
der Beisitzerist unmittelbarund geheim;sie findet nach den Grundsätzender
Verhältniswahlstattderart, daß nebendenMehrheitsgruppenauchdie Minder=
heitsgruppenentsprechendihrer Zahl vertretensind. Hierbei kann die Stimm=
abgabeauf Vorschlagslistenbeschränktwerden,die bis zu einemim Statute fest=
gesetztenZeitpunktevor der Wahl einzureichensind.

Die Wahl erfolgt auf mindestensein Jahr und höchstenssechsJahre.
Eine Wiederwahlist zulässig.

* 13.
Zur Teilnahmean denWahlen ist berechtigt,wer das fünfundzwanzigste

Lebensjahrvollendethat und in demBezirkedesKaufmannsgerichtsseineHandels=
niederlassunghat oderbeschäftigtist. ,
Neichg-Gesetzbi.1904. 55



— 270 —

Zur Teilnahmean denWahlen sindnicht berechtigtdie im § 10 Abs. 1

bezeichnetenPersonen.
14.

Den Kaufleutenim Sinne der 9#11 bis 13 stehengleichdie Mitglieder

des Vorstandes einerAktiengesellschaftoder eingetragenenGenossenschaftoder
einer

als Kaufmann geltendenjuristischenPerson sowie die Geschäftsführereiner

Gesellschaftmit beschränkterHaftung. Vorsteher oder Mitglieder eines ver=

waltendenoderbeschließendenOrganseinerGemeindeodereinesweiterenKommunal=

verbandeskönnenzum VorsitzendeneinesKaufmannsgerichts& 11 Abs. 1) auch

dann gewähltwerden, wenn die Gemeindeoder der weitereKommunalverband

ein Handelsgewerbebetreibt.
- §15.

Im übrigenfindenauf dieWahlen dieVorschriftendes§ 15, § 17
Abs. 1, § 18 des GewerbegerichtsgesetzesentsprechendeAnwendung.

Ebensosind die Vorschriftender 98 19, 20, § 21 Abs.1, 3, 9§ 22 bis

25, 88 des Gewerbegerichtsgesetzessinngemäßanzuwenden.
Aus denHandlungsgehilfenentnommeneBeisitzer,deren Jahresarbeits=

verdienstan Lohnoder Gehalt erstnachderWahl denBetrag von fünftausend

Mark übersteigt,bleibenbis zur nächstenWahl im Amte.

Verfahren.

16.
Auf das Verfahren vor den Kaufmannsgerichtenfinden die Vorschriften

der §#§826 bis 61 des Gewerbegerichtsgesetzesmit der Maßgabe entsprechende

Anwendung, daß die Berufung gegendie Urteile der Kaufmannsgerichtenur

zulässigist, wennder Wert des Streitgegenstandesden Betrag von dreihundert

Mark übersteigt.
Die Vorschriftim § 11 derZivilprozeßordnungüberdiebindendeWirkung

der rechtskräftigenEntscheidung)durchwelcheein Gerichtsichfür sachlich
unzu=

ständigerklärthat, findetauchin demVerhältnissederKaufmannsgerichteund

der GewerbegerichteAnwendung.
Wird bei dem Kaufmannsgerichteine vor das Gewerbegerichtgehörige

Klage erhoben,so hat das Kaufmannsgericht,sofernfür die Verhandlung
und

Entscheidungderselbenein Gewerbegerichtbesteht,durch BeschlußseineUnzu=

ständigkeitauszusprechenund denRechtsstreitan das Gewerbegerichtzuverweisen.

Eine Anfechtungdes Beschlussesfindetnichtstatt; mit derVerkündungdes
Be=

schlussesgilt der Rechtsstreitals bei demGewerbegerichtanhängig. Die in
dem

Verfahren vor demKaufmannsgerichterwachsenenKostenwerdenals Teil
der

bei dein GewerbegerichterwachsenenKostenbehandelt.DieseVorschriften
finden

entsprechendeAnwendung,wennbei demGewerbegerichteinevor das Kauf=
mannsgerichtgehörigeKlage erhobenwird.
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§17.
Das Kaufmannsgerichtkann bei StreitigkeitenzwischenKaufleutenund

Handlungsgehilfenoder Handlungslehrlingenüber die Bedingungender Fort—
setzungoderWiederaufnahmedes Dienst=oderLehrverhältnissesals Einigungs=
amt angerufen werden. Auf die Zusammensetzungund das Verfahren des
EinigungsamtsfindendieBestimmungender §#63 bis 73 desGewerbegerichts=
gesetzesentsprechendeAnwendung.

Gutachten und Anträge der Kaufmannzgerichte.
8 18.

Das Kaufmannsgerichtist verpflichtet,auf Ansuchenvon Staatsbehörden
oderdesVorstandesdesKommunalverbandes,für welchenes errichtetist, Gut=
achtenüber Fragen abzugeben,welchedas kaufmännischeDienst=oderLehrver=
hältnis betreffen.

Das Kaufmannsgerichtist berechtigt,in den bezeichnetenFragen Anträge
an Behörden, an Vertretungenvon Kommunalverbändenund an die gesetz=
gebendenKäörperschaftender BundesstaatenoderdesReichszu richten.

Zur VorbereitungoderAbgabevonGutachtensowiezurVorbereitungvon
AnträgenkönnenAusschüsseaus derMitte desKaufmannsgerichtsgebildetwerden.

Diese Ausschüssemüssen, sofern es sich um Fragen handelt, welchedie
InteressenbeiderTeile berühren,zu gleichenTeilen aus Kaufleuten(§.14) und
Handlungsgehilfenzusammengesetztsein.

Das Näherebestimmtdas Statut.

Verfahrenvor demGemeindevorsteher.
19.

Ist ein zuständigesKaufmannsgerichtnicht vorhanden, so kann bei
Streitigkeitender im § 5 Abs.1 Nr. 1 und 5 bezeichnetenArt jede Partei
die vorläufige Entscheidungdurch den Vorsteher der Gemeinde (Bürgermeister,
Schultheiß, Ortsvorsteherusw.) nachsuchen.Zuständig ist der Vorsteher der Ge=
meinde,in derenBezirkedie streitigeVerpflichtungaus demDienst=oderLehr=
verhältnissezu erfüllen ist oder sich die Handelsniederlassungdes Kaufmanns
befindetoderbeideParteien ihren Wohnsitzhaben.

Die Vorschriftendes § 76 Abfs.2, 3 und der 99 77 bis 80 desGewerbe=
gerichtsgesetzesfindensinngemäßeAnwendung.

Schlußbestimmungen.
20.

Die Landes=Zentralbehördekann anordnen,daß in Bezirken, für welche
zur EntscheidunggewerblicherStreitigkeitenauf Grund derLandesgesetzeGewerbe=
gerichtebestehenG 85 des Gewerbegerichtsgesetzes),die für dieseGewerbegerichte

55“
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geltendenbesonderenVorschriftenüber die Bildung von Vergleichskammernoder
Vergleichsämternund über das Verfahrenvor denselbenauchauf die Kauf=
mannsgerichteAnwendungfinden.

21.
Streitigkeiten, welcheanhängig gewordensind, bevor ein für sie zuständi=

ges Kaufmannsgerichtbestand,werdenvon den bis dahin zuständiggewesenen
Behördenerledigt.

( §22.
Die vorstehendenBestimmungentreten, soweit sie sich auf die Herstellung

der zu ihrer Durchführung erforderlichenEinrichtungen beziehen,mit dem Tage
der Verkündung, im übrigen mit dem 1. Januar 1905 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSwinemünde,an Bord M. Y. „Hohenzollern“)den6. Juli 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 3060.) Gesetz,betreffendden Servistarif und die Klasseneinteilungder Orte. Vom
6. Juli 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und des Reichstags,was folgt:

&1.
Der als Beilage1 anliegendeServistarif tritt mit Wirkung vom1. April1.904 abandieStelledesdurchdasGesetvom26.Juli1897OMeichs-Gesezl.

S. 619) festgestelltenund durchdas Gesetzvom 7. Juli 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 239) geändertenTarifs.

DiejenigenStellen des Landheeres,der Marine und des Reichsmilitär=
gerichts,welcheunterA1 bis 8 desServistarifs fallen, werdenalljährlichdurch
das Etatsgesetzbestimmt.

§6d.
Die als BeilageII anliegendeKlasseneinteilungder Orte tritt mit dem

* 1. April 1904 an die Stelle der durch das Gesetzvom 26. Juli 1897 fest=
gestelltenund durchdie Verordnungvom 18. Dezember1899 (Reichs=Gesetzbl.
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S. 704) und das Gesetzvom 7. Juli 1902 geändertenKlasseneinteilung.Zu=
gleich tritt dieseKlasseneinteilungin Abweichungvom § 3 des Gesetzesvom
30. Juni 1873 (eichs=Gesetzbl.S. 166ffl.) auch für die Bewilligung von
Wohnungsgeldzuschüssenan die Offiziereund Aerztedes Reichsheeresund der
KaiserlichenMarine sowiean dieReichsbeamtenmit Wirkung vom 1. April 1904
ab in Kraft. «

83.
Die nächsteRevision des Servistarifs und der Klasseneinteilungder Orte

erfolgtmit Wirkung vom 1 April 1906 ab.

84.
Die Mittel zur Bestreitungdesinfolgeder neuenKlasseneinteilungund

der verändertenTarifsätzesichergebendenMehrbedarfsan Servis undWohnungs⸗
geldzuschuß

für die MilitärverwaltungenPreußens, SachsensundWürttembergs
mil 4. 867 940 Mark,

für dieMilitärverwaltungBayernsmit 108695
für dieReichs=Post-und Telegraphenverwaltungmit 1 141 230 „
für die Reichs=Justizverwaltung nit . ... 40 200 „
für den Bereich des Reichsamts des Innern mit 13 380 „
für die Marineverwaltungit: .. 8931 „
für denBereichdes Reichsschatzamtsmit 804 „

zusammenmit. 2 181 180Mark,
treten den entsprechendenAusgabetitelndesReichshaushalts=Etatsfür 1904 hinzu.
Die von Bayern und Württembergvon demÜberschusseder Reichs=Post=und
Telegraphenverwaltungzu zahlendenAusgleichungsbeiträgevermindernsichinfolge
der Mehrausgabe

ivon................·........·........... 1141230 Mark,
um..................................... 198330 Mark.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSwinemünde,an Bord M. Y. „Hohenzollern“b den6.Juli 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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Servis
Servis

A.

Davon werden
S : ⸗BezeichnungderCharge. gehlt fürden
S8 ..

4 Servis= Winter= Sommer=

8 betrag Monat
Mark. Pf.] Mark. f.] Mark. Df.

A. Cuartier für
1.Generale.z................................... 1314——127809120

2.Stabsoffiziere................................. 972——94506750

3.dieübrigenOfsizieke............................ «540—52503750

4a.Feldwebel.·..·............................... 252——24601740
b. · 315———30602190

5a.Portepeefähnriehe............................... 14760)44%1
b. 185401 18—1290
6a Unteroffier 1062000 7 50
b. « . 1332012(90 930

7a.Gemeine..«................................. 54 — 5 10 3 90
b. 72— 690 5|10

8a,Militarunterbeamttt.. 216— 21— 5
b. 270 — 26 108

B. Stallung für
Va. ein (dasersteoderalleinige)Pferd einesOffiziersusK.0—M 9— 9 —

b. JjedesfolgendePferd einesOffiziersusw. .. . . . . . ... 36— 3 — 3 —

10.einDienstpferd................................ 3240 270 270



Beilage J.
tarif. —.
klasse .

I. II. III. IV.

Davon werden Davon werden Davon werden * Davon werden
ihr⸗ ä ⸗ * ähr⸗ * — 8gezahltfür den gezahltfür den gezahltfür den gezahltfür den

Servis= Winter=Sommer- Servis=.Winter= Sommer. Servis=. Winter=Sommer= Servis= Winter=Sommer=
betrag Monat betrag Monat betrag Monat betrag Monat
Mark.Pf. Mark.f.] Mark.]f.] Mark.Pf. Mark.Pf.Mark.Pf. Mark.Pf. Mark.Pf. Mark.Pf.] Mark.Pf. Mark.Pf. Mark.Pf.

972 — 9450 67501 756 %O0R 4740 684 — 6660 4740

702 — 6840 4860 O4SOCEOC OASO 35|10

450— 4380120 360 B|0 306— 2970 2130 306 — 2970 2130

21240 2070 147901 16920 161501 11701 147601 1440 1020 126 — 1230 870
266400 26 11830210/60) 20 400O

126—1230 870 106 20 1 7501 9540 930 660460 810 6—

1584015 9301 118801 1140 840 118801 1140 840

8460 810 6— Vy0|20 6%n 4800 63— 6— 450 54— 510 390
106.20| 1020 7550 88°20 870 6— 7920 780 540079|20 780 540

45— 40 3—39|60 3900 2700 36— 360 240) 27— 270 180
5940 570 4200 5220 510 360 480 3301 4860 480 330

180— 174002660( 9901260 1230 8°700 108— 1050 750
225— 21956C 8O—MRACBOGSCOSSO 1540 153 1110

86 40 720 72200 72— 6— 6—61s0 510 51101 6120 510 510

3240 270 270 3240 270 2701 3240 270 270 324"0 270 270

3240 270 2701 3240 270 2/70 32 40 2/700 27701 32 40 2700 270



—276——

Servis

A.
5 Davon werden
*

#
ä "2 BezeichnungderCharge. = Fezthltfür den

S4 Servis= Winter= Sommer=
S betrag Monat

Mark. Pf.] Mark.Pf.] Mark.]f.

C. Geschäfts=, Wacht= und Arresträume.

11. En Geschäftszsimkmwmer 315—30 60210

12a.Eine einzelneWacht=oderArreststubbrl. 54— 4 50 4 50

b.wei dergleichenzusammenhängendeRäume. . . . . . 90 — 7 50 7 50

==6DOrsdergleichen.—— 142

4.Pier dersletken... J-gr 198.— 136505

Bemerkung zu den ZJiffern 4 bis 8 des Tarifs:

I. Die Servisbeträgeunter a sind zuständig,wenn auf
Grund des § 2 Liffer 1 desQuartierleistungsgesetzesvom
25. Juni 1868 — Bundes=Gesetzbl.S. 523 — Quartier
in Garnisonen oder in solchenKantonnements in An=
spruchgenommenwird, derenDauer von vornhereinauf
einen sechsMonate übersteigendenZeitraum festgesetztist
(dauerndesQuartier).

II. Die Servisbeträgeunter b sind zuständig,wenn auf
Grund des § 2 Siffer 2 des Quartierleistungsgesetzes
Quartier bei Kantonnierungenvon nicht längerer als
der zu 1 angegebenenoder von unbestimmterDauer so=
wie beiMärschenundKommandosin Anspruchgenommen
wird (vorübergehendesQuartier).

III. Bei engemQuartier — Artikel1 §2 des Gesetzesvom
21. Juni 1887 (Reichs=Gesetztl.S. 245) — wird als
Entschädigungfür Offiziereund Mannschaftender volle
tarifmäßigeServis, indes für die unter 4 bis 6 des
Tarifs aufgeführtenDienstgradenur der unter 7b für
GemeineausgeworfeneTarifsatzgewährt. Für die Unter=
kunft der Pferde werdennur zweiDrittel der Tarifsätze
unter 9 und 10 entrichtet.

=ä(



* asse

I. II. III. IV.

Davon werden Davon werden » Davon werden » Davon werdenJähr= » Jähr= » Jähr= » Jähr— «sicher gezahltfür den frr gezahltfür den uccher gezahltfür den eirr gezahltfür hen-
Servis=Winter= Sommer. Servis. Winter=Sommer⸗ Servis==Winter=Sommer= Servis= Winter=Sommer.
betrag Monat betrag Monat betrag Monat betrag Monat
MarkPf.]Mark.Bf.]Mark Pf.] Mark.f.] Mark.Pf.]Mark.Pf) Mark.Df.Mark.Pf.] Mark.Pf.LWark.Pf. Mark.Pf. Mark.Pf.

252— 2460 1740721960/213530] 1899 18 30 13200189——18330

½„ 450 450 54— 450 450 54— 450 450 54— 450 450

90— 750 71501 90— 750 7500 90— 750 750090— 750 750

12— 12 — 144— 12 — 12144□ 12— 12— 144— 12 — 12

198—16 5 16 0|] 198 16506509 1 CÜ 16050198 165046 50

*——

Neichs Gesetzbl. 1904. 56



Beilage II.

2

Namen 2 Namen 2.
der Staaten = der Staaten 3

derOrte. undVerwaltungsbeziree. derOrte. undVerwaltungsbeziree.

Aachen Preußen,Reg.Bez.Aachen I. Arolsen Waldetn III
Aalen Württemberregeg III. Aschaffenburg. Bayern,Reg.Bez.Unterfranken
Adlershof .. . . Preußen,Reg.Bez. Potsdam III. undAschaffenburg II.
Allenstein(Stadt) Preußen,Reg.Bez.Königsberg] II. Aschersleben . . . Preußen,Reg.Bez.Magdeburg l.
Allenstein Aue (Erzgebirge)KönigreichSachsen III.
(Schloßfreiheit). Preußen,Reg.Bez. Königsberg II. Augsburg .. . . Bayern, Reg. Bez. Schwaben
Alstaden Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf III. undNeuenburg .
Altdaumi..... Preußen,Reg.Bez.Stettin..Ill.JAugustenburg.Preußen,Reg.Bez.SchleswigIll..
Altena....... Preußen,Reg.Bez.ArnsbergIl.jAumund..... Preußen,Reg.Bez.Stade..Ill.
Altenburg....SachseiiiAlteiiburg....... I·JAUrich-...... Preußen,Reg.Bez.Anr-ieh.."Ill.
Altendorf,....Preußen,Reg.Bez-Oppeln..Ill.
Altencssen....Preußen,Reg.Bez.DiisseldorfIl.s
Altona(mitOvel- . :Babenhausen.Hessen................ Ill.
gönne,Otteusen, kBacknang....Württemberg........... Ill.
Othmarschenund Baden Batden.
Bahrenfeld). . . reußen, Reg.Bez.Schleswig ABalingen Württemberg III.
Alt-Pillau . . . reußen, Reg.Bez.Königsbergl. Bamberg .. Bayern,Reg.Bez.Oberfranken.
Altwasser Preußen,Reg.Bez.Breslaun Ull.) BanSt. Martin Elsaß=Lothringen II.
Alt-Zabrze .. . Preußen,Reg.Bez.Oppeln. II. Barmen . . ... Preußen,Reg.Bez.Düsseldor,.
Aee. SEgfe# II.Bartenstein... Preußen,Reg.Bez.KönigsbergVII.
Amberg Bayern, Reg.Bez. Oberpfalz Barth Preußen,Reg.Bez.Stralsund lll.

undRegensburg II. Bautzen KönigreichSachsen II.
Angermünde Preußen,Reg.Bez. Potsdam UII.ä Bayreutn Bayern,Reg. Bez.Oberfrankens.
Anklam Preußen,Reg.Bez.Stettin. IIL. Beecck. Preußen,Reg.Bez.Düsseldort4.
Annaberg ... KönigreichSachsen II. Beeskow .. ... Preußen,Reg.Bez. Potsdam II.
Ansbach Bayern,Reg.Bez.Mittelfranken II. Belgard .. Preußen, Reg.Bez.Cöslin.II.
Apenrade Preußen,Reg.Bez.Schlesig III. Bensberg. Preußen,Reg.Bez.Cöln. . . III.
Apolda GroßherzogtumSachsen XI. Benshei. Sessen Ik
Arnsberg Preußen,Reg.Bez. ArnsbergII.Berchtesgaden. Bayern,Neg.Bez.OberbayernI.
Arnstadt Schwarzburg=Sondershausen II. Bergedorf. Hamburg III.



Namen — Namen 2 K
derStaaten r derStaaten #

derOrte. undVerwaltungsbezirke. Ü derOrte. undVerwaltungsbezirk.

Bergen Bogutschützmit
auf Rügen Preußen,Reg.Bez.Stralsund III.Zawodzie . Breußen,Reg. Bez.Oppeln. III.

Bergisch=Glad= Bommelsvitte Preußen,Reg.Bez.Königsberg1.
bach Preußen,Reg. Bez. Cöln, Bomn Meußen, Reg.Bez. Cbdbin.1.

Landkr.Mülheima.Rhein UII.Borbecck Preußen,Reg.Bez.Düsseldor·.
Baln.. 4 er W A. Borna KönigreichSachsen III.
Bernaa Preußen,Reg.Bez.Potsdam. JIII. Bosatz mit

Mhat II. Schloß Ratibor Preußen,Reg. Bez.Oppeln. . III.
Bernkastel.. . . Preußen,Reg.Bez.Trier. III. Bottrop . . . ... Preußen,Reg. Bez.Münster.
Bernstadt . Preußen,RegBez.Breslau. JIII. Borhagen—
Besigheim ... Württemberg III.Rummelsburg Preußen,Reg.Bez.Potsdam.1.
Beutheni.Ober= Brandenburg
schleslin Preußen,Reg.Bez.Oppeln I.4P d. Havel . Preußen,Reg.Bez.Potsbda..
Biberach.. . .. Württemberg,OberamtBiberachI.Braunsberg
Biebrich Preußen,Reg.Bez.Wiesbadeniilll“] i. Oltbrr.. Preußen,Reg. Bez.Königsberg1I.
Bielefeldn Preußen,Reg.Bez.Minden. I. Braunschweig Braunschweig I.
Biesdorf Preußen,Reg.Bez.Potsdam, Bremen — A.

Kr. Niederbarnim.. . ... III. Bremerhaven. Bremen J.
Bingen Saen. W II. Bresliu Preußen,Reg.Bez.Breslaur..
Bingerbrück. .. Preußen,Reg.Bez.Coblenz.. Brieg Preußen,Reg.Bez.Breslaur.Il.
Bischofsburg Dreußen,Reg.Bez.KönigsbergUll..rießnitz (bei
Biskupitz , Dresden) KönigreichSachsen III.
Gemeinde).. . . Preußen, Neg.Bez.Oppen. III.Britz (beiBerlin) Preußen, Reg.Bez.Potsdam.J II.
Bischweiler . . Elsaß=Lothringen III. Brockau. .. ... Preußen,Reg. Bez.Breslau. III.
Bitsch. Elsaß=Lothringen III. Bromberg... Preußen,Reg.Bez.Bromberg
Bitterfeld . Preußen,Reg.Bez.MerseburgIIL.Bruchsal Bazen. —— II.
Blankenburg Brack. Bayern,Reg Bez.Oberbayern11.
u. Harz. Braunschweig III. Buchholz. KönigreichSachsen III.
Blankenesemit Bückeburg. . .. Schaumburg-Lippe... . ...
Mühlenberg.. Preußen,Reg.Bez.Schleswig II., Buer (mitEisen=
Blasewitz(bei bahnstationHugo)Preußen,Reg.Bez.Münster..
Dresden) KönigreichSachsen II. Bützo.# Mecklenburg-Schwerin. . . .. III.
Blume Preußen,Reg. Bez.Hildesheim III. Bunzlau . . ... Preußen,Reg.Bez.Liegnitz.III.
Blumenthal. . . Preußen,Reg.Bez.Stade . . III. Burg a. d. Ihle Preußen,Reg.Bez.Magdeburg.
Bocholtlt Preußen,Reg.Bez.Münster. II. Burg⸗-Branden⸗
Bochum . . ... Preußen,Reg.Bez.Arnsberg. I.burg....... Preußen,Reg.Bez.Potsdam.Il-
Bölilingen....Württemberg........... lll.Burgdaiuui...Preiißeu,Reg.Bez.·Stade..Ill.
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Namen Namen *='
derStaaten s derStaaten

derOrte. undVerwaltungsbezirke. = undVerwaltungsbezirke.

Burghausen. . Bayern,Reg.Bez.OberbayernII. Cüstrin Preußen, Reg.Bez. Frank=
Butzbach Sfe 3 III. St H. II.

Klt Preußen, Reg. Bez. Marien=
Lalbe a. d. Perden III.
Saale Preußen,Reg.Bez.Magdeburg III. Culmsee .. Preußen, Reg.Bez. Marien=
La#te— Württemberreg III. werder............. III.
Cammin Srhavn E
"| gerst. .. Preußen,Reg.Bez.Stettin.
annstatt. Württemberr. .
Cassel....... Preußen,Reg.Bez.Cassel» I.Dahlem..... Preußen,Reg.Bez.PotsdamIll.
Castkop.....· Preußeii,Reg.Bez.ArnsbergIII.Damm«.... Preußen,Reg.Bez.PotsdamXII-
Caternbei"g....Preußen,Reg.Bez.Di«isseldorfUl.Danzig...... Preußen, Reg.Bez.Danzig.
Eell Preußen,Reg.Bez.Lüneburg II.Darmstadt. Sessen. I.
Charlottenburg Preußen,Reg.Bez.Potssoam &.Debschwitz . Neußj.dd. III.
Chemnitz. . KönigreichSachse I. Delitsch. Preußen,Reg.Bez.MerseburgI.
Clausthal . . Preußen,Reg.Bez.HildesheimiUll. Delmenhorst .. Oldenbuteg3 III.
K#ttee. Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf]IIIL. Demmin . . . .. Preußen,Reg.Bez.Stettin.I.
Coblen Preußen,Reg.Bez.Coblenz. 1. Tebn.. Anhaltt 1.
Coburg Sachsen=CoburgundGotha ILDetmold. ee..——" II.
Grue.. Meußen,Reg.Bez.Cön A.) Deuben KönigreichSachsen,Amtshaupt=
Cöpenick Preußen,Reg.Bez.Potsdoan. mannschaftDresden=Altstadt1I.
Coesfeldn. Preußen,Reg.Bez.Münster UII.Deutsch=Eylau. Preußen, Reg.Bez. Marien=
Cöslin Preußen,Reg.Bez.Cössin. wertes.. III.
Ceiheiit. AMbllt . II.Deutsch=Krone. Preußen,Reg.Bez. Marien=
Colmar Elsaß=Lothringen J. werder............. III.
S#tt. Preußen,Reg.Bez.Oppell. III. Devanteles=
Cottbus Preußen, Reg.Bez. Frank= Poettts. ElsaßLothringen Ii

—=. I. Dieburg Si..
Crailsheim. . . . Württemberg... .. . . . . .. III. Diedenhofen
Crampas . .. .. Preußen,Reg.Bez.Stralsund III. Chionville)... Elsaß-Lothringen.. . . . . . .. II.
Eeseld Preußen,Reg.Bez.Düsseldori Ul. Dieutze Elsaß=Lothringen III.
Crimmitschau. KönigreichSachsen N-“ë“v=“=“ Preußen,Reg.Bez.WiesbadenII.
Cronberg Preußen,Reg.Bez.Wiesbaden III.Dillenburg Preußen,Reg.Bez.Wiesbaden!.
Cronenberg . Preußen,Reg.Bez.DüsseldorI. Dillingen .... Bayern, Reg.Bez. Schwaben
Crossen undNeuburg III.
a. d. Oder ...Preußen, Reg.Bez. Frank= Disschan. Prenßen,Reg.Bez.Danzig. UI.

ns. — III.] Doberan .. Meckleuburg=Schweri III.
D.
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S .. Preußen,Reg.Bez.Schleswig II. Elberfeld. . Preußen,Reg.Bez.Düsseldor.
Wöbeln KönigreichSachsen II.Elbing Preußen,Reg.Bez.Danzig1
Döhren Preußen,Reg.Bez.Hannover1I. Ellerbbke Mreußen,Reg.Bez.SchleswigII.

Oemitz ...... McckleiiburgiSchwerin..... IIl.;Ellwangen-...Wiirttemberg,OberamtEll-
Dom-Branden- l wangcu............. 111.
fhur....... Preiißen,Reg.Bez.PotsdamII.Elmshorn....Preußen,Reg.Bez.SchleswigIIL

— III.Eltvilll Preußen,Reg.Bez.WiesbadenI.
Donauwörth .. Bayern,Reg.Bez. Schwaben Emden Preußen,Reg.Bez.Aurich..
. undNeuburtg III. Emmerich . Preußen,Reg.Bez.Düsseldor11.

Preußen,Reg.Bez.OppelllI. Eum .. . . . . Preußen,Reg.Bez.Wiesbadenn1.
Dortmund Preußen,Reg.Bez. Arnsberg I. Sngers Preußen,Neg.Bez.Coblen1I.
Dresden KönigreichSachsen Erfnt. Preußen,Reg.Bez.Erfurtt.
DOrossen Meußen, Reg.Bez. Frank= Erkelen. Preußen,Reg.Bez.Aachen.1I.
« furta.O............ HI.Erlangeu.·... Bayern,Reg.Bez·MittelfrankenII.
lDudweiler-..Preußen,Reg.Bez.Trier-.·III.Eschwege..... Preußen,Reg.Bez.Casselj..HI.
Dumpten..... Preußen,Reg.Bez.DiisseldorfIII.Eschweiler....Preußen,Reg.Bez.Aacheu..1L
Duren...7.»Preußeu,,Reg.BezLAachen..II.Essen(uiitAlten-
Durkhelm....Bayern,Reg.Bez.Pfalz«.»III,dorf)........ Preußen,Reg.Bez.DiisseldorfI.
Dusseldorf Preußen,Reg.Bez.DiisseldorfI.Eßlingen..... Württemberg........... Il·
Duisbulg Preußen,Reg.Bez.DüsseldorsI.Ettlingen..... Badeu.....·......... Ul-
Durlach Boenn II. Eupen Preußen,Reg.Bez.Aachen.
4 Euskirchen... . Preußen,Reg.Bez.Cohln.. III.

Erving. Preußen,Reg.Bez. ArnsbergI.
Endtkuhnen . . Preußen,Reg.Bez.Gumbinnen1lI.

Eberbach.Baddeen III.
Eberswalde . . Preußen, Reg. Bez. Potsdam II.
Ebingen Württembetrrgg II.
Eckernförde . Preußen,Reg.Bez.Schleswig III. Falkenstein. . . KönigreichSachse . .. III.
Edenkoben. . . . Bayern,Reg.Bez.Pfahs. Eissimann .. Mreußen,Neg. Bez. Frank=
Ehrenbreitstein. Preußen,Reg.Bez.Coblenz. I. tss III.
Eibenstock KönigreichSachseen III. Flensburg(mit
Eichstätt. Bayern,Reg.Bez.MittelfrankeniIII. Jürgensgaard) reußen, Neg.Bez.Schleswis.
Gack. Preußen,Reg.Bez.ArnsbergIII. Forbach .. Elsaß=Lothringen III.
Eilenburg ... Breußen,Reg.Bez.Merseburgß. Forfe. # Preußen,Reg.Bez.Aachen.III.
Einbecck Breußen,Reg.Bez.Hildesheim III. Forst .... . ... Preußen, Reg. Bez. Frank—
Eisenach.. . ... GroßherzogtumSachsen. . .. !l II. mmta. W II.
Eislebeen Preußen,Reg.Bez.MerseburgII.Frankenberg. .. KönigreichSachsen III.
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Frankenthal. . . Bahern,Reg.Bez.Pfalz. III. Geisenheim.. . . Preußen,Reg.Bez.Wiesbaden
Frankfurt Geislingen. . .. Württemberg,OberamtGeis-⸗
a. Main .. Preußen,Reg.Bez.Wiesbaden)1. kK.—-—
Frankfurt a. d. Geithain KönigreichSachsen
L##r . Preußen, Reg. Bez. Frank= Gelsenkirchen. Preußen,Reg.Bez. Arusberg

t 7W . 33 I. /9ern. — —
Fraulautern. Preußen,Reg.Bez.Trier. . . III. Germersheim. . Bayern,Reg.Bez.Pfalz
Fraustadt .. Preußen,Reg.Bez.Posen.. III. Gernsheim. . .. Hessen.
Freiberg KönigreichSachsen II. Gerresheim . Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf
Freiburg Gevelsberg.. Preußen,Reg.Bez.Arnsberg
i. Schle). Preußen,Reg.Bez.Breslan. l.Gießen Set.
Freiburnrg Batzen . 4 I.Gladbeck Preußen,Reg.Bez.Munster.
Freienwalde EGtoatt Preußen,Reg.Bez.Breslau
a. d. Oder reußen, Reg.Bez. Potsdam Ul.Glauchau KüönigreichSacheen
Freisenbruch.. Preußen,Reg.Bez. Arnsberg lUIl.Gleiwis. Preußen,Reg.Bez.Oppeln
Freising Bayern,Reg.Bez.OberbayernIII. Glogau . . . .. Preußen,Reg.Bez.Liegnitz
Freudenstadt. Württembetrrg III. Glückstadt . Preußen,Reg.Bez.Schleswig
Friedberg Srn... — III. Gmünd Württembrrg,OberamtGmünd

Friedenau .. Preußen,Reg.Bez.Potstem I. Gnesen Preußen,Reg.Bez.—
Friedland Mekklenburg=Strelig III.Godesberg Preußen,Reg.Bez.Cöln.
Friedrichsfelde. Preußen,Reg.Bez.Potsdam, Göppingen.. .Wirttemberg

Kr. Niederbarnim.. . . .. II. Görlitz Preußen,Reg.Bez.Liegnitz
Friedrichshagen Preußen,Reg.Bez. Potsdam ll. Göttingen. Preußen, Reg.Bez.Hildesheim
Friedrichsort. Preußen,Reg.Bez.Schleswig III./Goldap Preußen,Reg.Bez.Gumbinnen

Friedrichsthal Gollnow . . . .. Preußen,Reg.Bez.Stettin.

mit Bildstock. Preußen,Reg.Bez.Trier. . III. Goslar Preußen,Reg.Bez.Hildesheim

Fürstenwalde . Preußen, Reg. Bez. Frank= Gothoa Sachsen=CoburgundGotha
—— II.Gottesberg . Preußen,Reg.Bez.Breslau.

Fürtt. Bayern,Reg.Bez.MittelfrankendL. Gräbschen.. Preußen, Reg.Bez.Breslau.

Fuldth Preußen,Reg.Bez.Cassel. . II. Gräfratt Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf
Graudenz. Preußen,Reg.Bez.Marien=

« werder.............
Gadderbaum.Preußen,Reg.Bez·Minden.III.Greifenbcrg
Gardelegen...PreiißeihRegBez.MagdebiirgIll. i.Pomm.-..Preußen,Reg.Bez.Stettin.
Gartza.d.OderPrenßen,Reg.Bez.Stettin.III. Greifswald...Preußen,Neg.Bez.Stralsmid
Gebweiler....ElsaßsLothringen......... II.Greiz..-..... Renßä.L........-....
Geestemüiide..Preußeu,Reg.Bez.Stade..I. Griesheiin....Hessen................
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« «Halberstadt...Preußeii,Reg.Bez.Magdebnrg1-
.«Preußeii,Reg.Bez·WiesbadeuIll.«Hall-....... Württemberg........... III.
KönigreichSachesen . . . III. Halle a.d.Saale Preußen,Reg.Bez.Mersebung.

— Preußen,Neg.Bez.Stadelslll. Hamborn Preußen,Reg.Bez.Düsseldortl.
* -chboz Preußen,Reg.Bez.Hannoverilll. Hamburg Samttrg 4 ## A.

zenhain KönigreichSachsen III. Hameln Preußen,Reg.Bez.Hannover.
Fflottbek Preußen,Reg.Bez.Schleswig] II. Hamm . . . . .. Preußen,Reg.Bez.Arnsberg.

6 orser Hamme Preußen,Reg.Bez.Arnsberg.
-....... Preußen,Reg.Bez. Potsdam LN.28Bn Preußen,Reg.Bez.Cassee..
Groß=Strehlitz. Preußen,Reg.Bez.Oppelnillll.] Hannover Preußen,Reg.Bez.Hannover.
Groß=Tarpen Preußen,Reg.Bez.Marien= Harburg Preußen,Reg.Bez.Lünebur J.
« werder............. IIIHarzbuthad)Brainischweig........... HI.
Grottkau Preußen,Reg.Bez.Oppeln Ul. Haspo .. Preußen,Reg.Bez.ArnsbergI.
Grünau Preußen,Reg.Bez. Potsdam I.Hattingen Preußen,Reg.Bez.Arnsberg.
rn ... Preußen, Reg.Bez.Liegnit. Havelberg.4 Preußen,Reg.Bez.Potsdam III.
Grunewald -« « Hechingen Preußen, Reg. Bez. Sig=
(Kolonie). Preußen,Reg.Bez.Potsdam I. ,« maringeu.......·.... III.
Grunewald Heide (Stadt) Preußen,Reg.Bez.SchleswigIII.
HESchloß,bei Heidelberg Bam—“#3/. 7
Berlin) mit Heidenheim... MWürttemberrnB II.

Mauulsborn. Preußen,Reg.Bez. Potsdoam UI. Heilbronn ... Württemberg I.
Guben Preußen, nBez. Frank= Heiligkreuz.. .. Preußen,Reg.Bez.Trier.. . III.

—— II. Heinersdorf reußen, Reg.Bez.Potsdam,
Günzburg ... Bayern, 7r Bez.Schwaben Kr. Riederbarnim. . . . ..

undHecubirg......... lIIHelgolatid(Jusel)Preußen,Reg.Bez.SchleswigII.
Güstrow..... MecklenburgiSchwerin..... IIHeliiistedt.·... Braunschweig........... IlI.
Gütersloh.«.Preußen,Reg.Bez.Miiiden.III-Heiuelingen...Preußen,Neg.Bez.Sta-de..Ill.
Gumbiimen».Preußen,Reg.Bez.GumbinnenIlHeppenheim
Gumniersbach.Prenszen,Reg.Bez.Cöln...Ill.a.d.Bergstr.Hessen................ Ill.
Gunzenhausen.Bayern,Reg·Bez.MittelfrankenHI.Heppens..... Oldenburg....·........ I.
« Herford Preußen,Reg.Bez.Minden1I.

— — Preußen,Reg.Bez.Arnsberg l.
Hadersleben .reußen, Reg.Bez.Schleswig II. Herrenberg...Wirttemberg, OberamtHerren=
Hageni. Westf. Preußen,Reg.Bez.Arnsberg . — — III.
Hagenau..... Elsaß=Lothringen II.###sfeld.SH= Preußen,Reg.Bez.Cassel.. II.
Hainu Preußen,Reg.Bez.Liegnig.IIL. Herten Preußen,Reg.Bez.Münster.l.
Hainichen ... KönigreichSachsen III., HildburghausenSachsen=Meiningen III.
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Silden Preußen,Reg.Bez.DüsseldortUII. Insterburg. Preußen, Reg.Bez.Gumbinnen
Hildesheim Preußen,Reg.Bez.Hildesheim ll.] Johannisthal Preußen,Reg.Bez.Potsdam
Hirschberg Iserlohn .. . Preußen,Reg.Bez. Arnsberg
i. Schlei Preußen,Reg.Bez.LiegnitU./Itzeho Preußen,Reg.Bez.Schleswig
Höchsta. Main Preußen,Reg.Bez.Wiesbaden IIL. Jülich ... Preußen,Reg.Bez.Aachen
Hörbe#####nPreußen,Reg.Bez.ArnsbergI. Jüterbog Preußen,Reg.Bez.Potsdam
Höctrr Preußen,Reg.Bez.Minden II.| Jungfernheide Preußen,Reg.Bez. Potsdam
Wiffe Bayern,Reg.Bez.OberfrankenI.
Hofgeismar Preußen,Reg.Bez.Cassl. II.
Hohenlimburg Preußen,Reg.Bez.Arnsberg I. Kaiserslautern. Bayern,Reg.Bez.Pfalz
Hohenschön= Kalk, einschließ=
hausen,nebst lich des in der
KolonieNeu= Gemeinde
Hohenschön== Vingst belege=
hausen Preußen,Reg.Bez.Potsdam I. UBahnhofs

Hohenstein= « Kalk....... Preußen,Neg.Bez.Eöln...
Ernstthal....KönigreichSachsen.....-. IlI.KalthofmitLUd-«
Honiburg....Bayern,Reg.Bez.Pfalz.»III-wigshof,
Homburgv. d. Sprind und
HSöoee . Preußen,Reg.Bez.Wiesbaden, Il/Tannenhof.. Preußen,Reg. Bez. Königs=
Honne Preußen, Reg. Bez. Cöln. . JIII. berg, LandkreisKönigsberg
Si. Württemberg,OberamtHorb. s III. Kamenz . . . . .. KönigreichSachsen
Searffe—. Preußen,Reg.Bez.Münster, Kandel Bayern,Reg.Bez.Pfalz

Kr. Recklinghausen III. Karlsruhe Baens
Hörft Preußen,Reg.Bez.Arusberg, Karolinenhof

Kr. Hattingen IIIUII1it Harrieshof Preußen,Reg. Bez. Königs=
Hüningen ElsaßLothringen III. berg,LandkreisKönigsberg
Husnnn Preußen,Reg.Bez.SchleswigII..| Kastel(beiMainz)Hessen

Kattowit. Preußen,Reg.Bez.Oppeln
Kaufbeuren ... Bayern,Reg.Bez. Schwaben

Jauer ....... Preußen,Reg.Bez.Liegnitz.III. undNeuburg.-.......
Jdar(beiOberstein)Oldenburg............. III.»Kehl(Stadt)...Baden...............
Jena........ GroßherzogtumSachsen....II.zKehl(Dorf)...Baden...............
Jlmenau..... GroßherzogtumSachsen.. III.Kempen i. Rhld. Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf
Ilversgehofen . Preußen,Reg.Bez.Erfirt.c/I. . Kempten Bayern,Reg.Bez. Schwaben
Ingolstadt ... Bayern,Reg.Bez.Oberbahern. undNeuburg
Inowrazlaw. Preußen,Reg. Bez. Bromberg Preußen,Reg. Bez. Cassel
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iel (mitWik). . Preußen,Reg.Bez.SchleswigI. Krakauu Preußen,Reg.Bez.MagdeburgI.
Kirchberg KönigreichSachsen III. Kreuzburg
Kirchheim Württemberg,OberamtKirch= i. OberschlesienPreußen,Reg.Bez.Oppeln.II.

EMNG ... III. Kreuznach . Preußen,Reg.Bez.Cobluz.
Kissingen Bayern,Reg.Bez.Unterfranken Krotoschin. Pereußen, Reg.Bez.Posen. III.

undAschaffenburtg IT. Küren. Preußen,Reg.Bez.Trirr.II.
zingen Bayern,Reg.Bez.Unterfranken Kulmbach . . . Bayern,Reg.Bez.OberfrankenIII.

undAschaffenburg Preußen,Reg.Bez. Potsdam III.
einflottbekmit

Teufelsbrücke. Preußen,Reg.Bez.Schleswig II.
Klein=MochbernPreußen,Reg.Bez.Breslan.II. Labes Preußen,Reg.Bez.Stettin. II.
Klein=Tarpen Preußen,Reg.Bez. Marien= Lbr. 4 Batenre:. I.
* III. Lampertheim. Hesen III.
Klein-Zabrze .. Preußen,Reg.Bez.Oppeln.. II. Landau . . . ... Bayern,Reg.Bez.Pfalz. .
Klotzsche (bei Landecki.Schles. Preußen,Reg.Bez.Breslan. II.
——— KönigreichSachsen III.] Landeshut

HKöönigsbergi. d. i. Schle. Preußen,Reg.Bez.Liegnit.
Neumark .. . . Preußen„Reg. Bez. Frank⸗ Landsberg . . . . Bayern„Reg.Bez. Oberbayern III.

“ 9 III..Landsberg a. d.
Königsbergi. Wearthe Preußen,Reg.Bez. Frank=
##or4 Preußen,Reg.Bez.Königsber 1. furta.O. II.
Königsbrück .. KönigreichSachsen III. Landshut.. Bayern,Reg.Bez.Niederbayern.
HKänigshüttei. Langenberg Preußen, Reg.Bez.Düsseldorfll.
Oulerschlesien.. Preußen,Reg.Bez.Oppeln. I. Langenbielau Preußen,Reg.Bez.Breslau. III.
Königstein Langendreer Preußen,Reg.Bez.Arnsberg.
a. Taunus. Dreußen,Reg.Bez.WiesbadenII. Langensalza Preußen,Reg.Bez.Erfurt . . III.
Königstein.... KönigreichSachsen.... ... III. Langenschwal—⸗
Königssteele... Preußen,Reg.Bez. Arusberg III. bach Preußen,Reg.Bez.WiesbadenBn.
Königswinter .. Preußen,Reg.Bez.Cöln . . III. Langerfeld Preußen,Reg.Bez.ArnsbergI.

227 Preußen,Reg.Bez.MerseburgII. Lankwits . Preußen,Reg.Bez.Potsdam 11I.
Kötzschenbroda Laubon Preußen,Reg.Bez.Liegnit..I.
mitFürstenhain Laubegast(bei

(bei Dresden).Königreich Sachsen III. Dresden) KönigreichSachsen III.
Kolberg Preußen,Reg.Bez.Cösin.I.Lauenburg
Konit. Mreußen,Reg.Bez. Marien= i. Pomm. Preußen,Reg.Bez.Cöslin. II.

sessa III. Laupheim Wäürttemben. 9 III.
Konstanz.. ... Baden............... I.Laurahütte Preußen,Reg.Bez.Oppeln. III.

Neichs=Gesetzbl.1001. 57
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Lausigk. KönigreichSachsen III.Lokstedt mit
LechfeldTruppen= Hoheluft und
übungsplat).. Bayern, Reg.Bez.Schwaben « Depenstucken.Preußen,Reg.Bez.Schleswig

undNeuburg......... III. Longeville Elsaß Lothringen
Lechhausen. . . Bayern,Reg.Bez.OberbayernIII. Lorsch. . ... ..-’F’sen ................
eer..·...... Preußen,Reg.Bi-z.Aurich..III.ILoschwitz(bei
Lehe. Preußen,Reg.Bez.Stadoeis 5/#sben) KönigreichSachsen
Leitig... KönigreichSachsen A. TLuckenwalde. Preußen,Reg.Bez.Potsdam
Leisnig KönigreichSachsen III. Ludwigsburg Württemberrg
Lerucfs. Preußen,Reg. Bez.Düsseldori lll. Ludwigshafen Bayern,Reg.Bez.falz
Leobschüuüitz. Preußen,Reg.Bez.Oppell.] II., Ludwigslust ... Mecklenburg=Schwerin
Leonberg WürttemberegILübben Preußen,Reg.Bez.Frankfurt
Leopoldshall.] Anhalt III. aO...............
Lesum Preußen,Reg.Bez.Stade.MI.Lübecck4t Sbsz. ".
777......... Hessen................ llI.Lüben.....-. Preußen,Reg.Bez.Liegnitz.
Lichtenbergmit Lüdenscheid ...
Friedrichsberg Preußen,Reg.Bez.Potsdam, (ÖStadt) Preußen,Reg.Bez.Arusberg

Kr. Niederbarnim.. . ... 7 Lüneburg..... Preußen,Reg.Bez.Lüneburg
Lichtenthal Snnn III. Lütgendortmund Preußen,Reg.Bez.Arnsberg
Liegitz. Preußen,Reg.Bez.Liegnitz. I.Lüttringhausen. Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf
Linbadhl Sachs. KönigreichSachsen .. IV Preußen,Reg.Bez.Gumbinnen
Limburg » -
a.d.Lahn...Preußen,Reg.Bez.WiesbadeuIII.«
Lindau...... Bayern,Reg.Bez.Schwaben «

nudNeubiirg.......-. II. Magdeburg .. Mreußen,Reg.Bez.Magdeburg
Lindeni. Hann. Preußen,Reg.Bez.Hannoverj J. Mainz . . . . . .. — —
Ligenn. Preußen,Reg.Bez.Osnabrück]III. Malchin .. . .. Mecklenburg=Schwerin
Line Preußen,Reg.Bez.Oppeln. UII. Malmedy Preußen,Reg.Bez.Aachen
Lippstadt Preußen,Reg. Bez.Arnsberg. III. Malstatt⸗

Preußen,Reg.Bez.Posen. . II. Burbach .. . . Preußen,Reg.Bez.Trier
Lissadorf. Preußen,Reg.Bez.VosenUI.annheim Badee
Löbun. KönigreichSachsen III. Marbach Württemberg,OberamtMarbach
Lörrach Basen. 1 III. Marburg .. Preußen,Reg.Bez.Cassel
Gbnt. KönigreichSachsen III. Areese 3 Preußen,Reg.Bez. Marien=
Lätenn Mreußen,Reg.Bez.GumbinnenI. miesn““3“3&3¼ tf
Löwenberg Marienau .. . . Preußen,Reg.Bez.Marien—
#1.Sche Preußen,Reg.Bez.Liegnit. L#eter14#. . sn
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Marienberg KönigreichSachsen III./ Mosbach Baeen .W 4 1. III
Marienburg Mühlhausen
i. Westbr. Preußen, Reg.Bez.DanziiI.“ . Thür. Preußen,Reg.Bez.Erfurt..
Mariendorf (mit Mülhausen ... Elsaß=Lothringen A.
Südende) Preußen,Reg.Bez.Botsdam,I. Mülheim a. d.
Marienfelde. Preußen,Reg. Bez. Marien= Rahr. Preußen,Reg.Bez.Düsseldor1.
« werder,Kr.Maricnwerder.III·Mülheim
Marienwerder Preußen,Reg. Bez. Marien= a. Rhein Preußen)Reg.Bez.Cai..

s“ 7 III.Müllhei Badden III.
Markirch Elsaß=Lothringen II. München Bayern,Reg.Bez.Oberbayern!.
Mayen Preußen,Reg.Bez.CoblezI.München=Glad=
Meerane . . ... KönigreichSachsen II.bach (Stadt) Preußen,Reg.Bez.Düsseldor.
Meiderich.. . .. Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf] II. München-Glad—
Meiningen. . . . Sachsen-Meiningen. . . . . .. II. bachCand—
Meißen KönigreichSachsen II. emeinde) Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf..
Memel mit Münden
Leuchtturm a. d. Werra. Plreußen,Reg.Bez.HildesheimII.
und Navi= Münster ElsaßLothringen III.
gationsschule Breußen,Reg.Bez.Königsberg II. Münster Preußen,Reg.Bez.Münster.
Memmingen . Bayern, Reg.Bez.Schwaben Mutzig ElsaßLothringen III.

undNeuburg II. Myslowitz Preußen,Reg.Bez.Oppemn.I.
Menden Preußen,Reg.Bez.Arnsberg111.
Meppen Preußen,Reg.Bez.Osnabrück1II.
Mergentheim. Württembeerg III. Nagold. Württembereg III.
Merseburg . .Preußen, Reg.Bez.Merseburg IIU. Nakke. Preußen,Reg.Bez.Bromberg1I.
Weserit Preußen,Reg.Bez.Posen . . III. Namslau. . . .. Preußen,Reg.Bez.Breslau. 1II.
Mettmann. . . . Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf III. Naun Preußen,Reg.Bez. Potsdam III.
Metz: Elsaß=Lothringen A.Naugard Preußen, Reg. Bez. Stettin.III.
Militsch... Preußen,Reg.Bez.Breslaur. UII. Nauheim (Vad). HSessen II.
Minden Preußen,Reg.Bez.Minden II.Naumburg a. d «
Mittelhufcii.»Prciiszeii,Neg.Bez.KönigsbergII.«Siiale....-. Preußen,Reg.Bcz.Mersebm-gIl.
O)kittweidi1....KöiiigreiehSachscu...·... IlI.Neckiirsulm...Wiirttcuiberg........... III.
Mocker ... . . . Pteußen, Reg.Bez. Marien= MRee Preußen,Reg.Bez.Oppell.II.

s. III. Neresheim .. Wirttemberg,OberamtNeres=
Mörchingen. . . Elsaß=Lothringen I. henn III.
Montigny .. .. Elsaß-Lothringen..... . . .. III. Neubranden=
Moritzberg .. Preußen, Reg.Bez.Hildesheimlll. burg Mecklenburg=Strelitz. III.

57“



NamenNamen *§ d

derStaaten derStaaten
derOrte. undVerwaltungsbezirkee. derOrte. undVerwaltungsbezire.

Neubreisach .. Elsaß=Lothringgen III. Niederlößnitz
Neuburg a. d. (beiDresden).. KönigreichSachsen III
Doeo#nnn. Bayern,Reg.Bez.Schwaben Nieder=Schöne= -

uiidNeuburg....-.... III.weidemit -
Neudorf- Neuekrug Plreußen,Reg.Bez.PotsdamIll.
Tworog . . Preußen,Reg.Bez.Oppeln.. II. Niederschön—
Neue Bleiche . Preußen,Reg.Bez.Königsbergl. hausenmit
Neuenbürg..MWiürttemberg III.Schönholz .. Preußen,Reg.Bez.Potsdam Il.
Neuendorf(bei Nieder=Wil=
Nowawes) ... Preußen,Reg.Bez. Potsdam IIU., dungen Waldet III.
NeuhaldenslebenPreußen,Reg.Bez.MagdeburgIII. sNienburga. d.
Neuhaus(Flecken)Preußen,Reg.Bez.Minden11. Weser Preußen,Reg.Bez.HannoverIII.
Neu=Heiduk. Plreußen,Reg.Bez.Oppeln. UUI.Nienstedten. Preußen,Reg.Bez.Schleswig (5
Neu=Isenburg. Hessen III.Nördlingen. Bayern, Reg.Bez.Schwaben
Neumarkt . . .. Bayern, Reg. Bez. Oberpfalz und Neuburtgeg III.

undRegensburg III. Norden Preußen,Reg.Bez.Aurich. II.
Neumünster Preußen,Neg.Bez.Schleswig UI.Norderne) . Preußen,Reg.Bez.Aurich“ III.
Neunkirchen. Preußen,Reg.Bez.Trier,Kr. Nordhausen. Plreußen,Reg.Bez.Erfurtt.1.

Mtweisr. II. Northeim.. Preußen,Reg.Bez.HildesheimIII.
Neuruppin. . . Bereußen,Reg. Bez. Potsdam III. Nowawes .. . . Preußen,Reg.Bez. Potsdam III.
Neusalza. d. Nürnberg . . . . Bayern,Reg.Bez.Mittelfranken.
Oder....... Preußen,Reg.Bez.Liegnitz..III.
Neustadta.d.
Haardt..... Bahern,Reg.Bez.Pfalz...II. Oberhausen..Preußen,Reg.Bez.Diisseldorf1..
Neustadt Ober=Heiduk. Plreußen,Reg.Bez.Oppeln. II.

i. Sachsen. . . KönigreichSachsen III. Oberlahnstein.. Preußen,Reg.Bez.WiesbadenIll.
Neustadt « Oberlößnitz(bei
i. OberschlesienPreußen,Reg.Bez.OppellII.esden) KönigreichSachsen II.
Neustettin . . . . Preußen,Reg.Bez.Cöslin. . II.Oberndorf Württemberg,OberamtObern=
Neustrelitz . Mecklenburg=Strelitz II. fi — 2 III.
Nenf. Preußen,Reg.Bez.Düsseldor1ll. Ober=Schöne=
Neuum.. Bayern,Reg.Bez.Schwaben Wes““"% Preußen,Reg.Bez.Potsdam11.

undNeuburtrg I. Oberstein O#tenbrie III.
Neu=Weißensee.Preußen,Reg.Bez. Potsdami U.. Oberursel Preußen,Reg.Bez.WiesbadenIlI.
Neuwiedd Preußen,Reg.Bez.Coblenz. III. Odenkirchen. . lreußen,Reg.Bez.Disseldorf+1l.
Nieder=Heiduk.Preußen,Reg.Bez.Oppelni I.Oderau KönigreichSachsen III.
Niederlahnstein. Preußen,Reg.Bez.WiesbadenUll.Ohringen.. Württemberg III.
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Preußen,Reg.Bez. Breslau. III. Passau .. . . .. Bayern,Reg.Bez.Niederbayern1.
Pegan KönigreichSachsen III.

Königreich Sachsen III. Peinen Preußen,Reg.Bez.HildesheimIII.
Benig KönigreichSachsen III.

Preußen,Reg.Bez.Minden III. Perleberg Preußen,Reg.Bez. Potsdam I.
N—““ n I. faffendorf Preußen,Reg.Bez.Coblenz. I.
—““ II.Malzburg ... Elsaß=Lothringen III.

Preußen,Reg.Bez.BreslauI.Pforten . Sbs 9 .— 2 III.
Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf I.Pforzheim. Baen 7
Preußen,Reg.Bez.Danzig UI.Pfungstadt. Hessen III.
Bere.. 2 I WiJá. Preußen,Reg.Bez. Marien=
Mreußen,Reg.Bez.Schleswig III. 23“3 III.
Preußen,Reg.Bez.Oppelll II. Pillau mit
Sr. III. Hafenbezirk= Breußen,Reg.Bez.KönigsbergIII.

..Prenßen, Reg. Bez.Potsdam III. Pirmasens. . . . Bayern,Reg.Bez.Pfalz. . . II.
Dao (Gut) Aana. KönigreichSachsen II.
mit Bahnhof . Plania...... Preußen,Reg.Bez.Oppeln.Ill-

t MorgenrothPreußeanegBezOppcln.Ill.Planti’eres-
·Ofchatz....... KönigreichSachseu«..-.. III. Queuleu...Elsaß-Lothringen........ Ill·

Breußen, Reg.Bez.MagdeburgI.Blaueni. Voigtl. KönigreichSachseen E
Oenabrückreußen, Reg.Bez.Osnabrüki. Bleschen Breußen,Reg.Bez.Posen. III.
Osterfeld.“½ Preußen,Reg.Bez.Münster.IL.aPles4 Preußen,Reg.Bez.Oppeln. II.
Osternburg . Oldenbug — III. Dn. Preußen,Reg.Bez.SchleswigIII.
Osterodea. H. Preußen,Reg.Bez.HildesheimIII. Plötzensee(bei
Osterode(Freiheit)Preußen,Reg.Bez.Hildesheim III. Berlin) Mreußen, Reg. Bez. Potsdam.
Osterodei.Ostpr. Preußen,Reg.Bez.Königsberg UII. odgorz Preußen,Reg.Bez. Marien=
Ostrog Preußen,Reg.Bez.Oppeln. III. III.
Ostrovo Preußen,Reg.Bez.Posen.Pößnecck Sachsen=Meininggen III.
Otterndorf. . . . Preußen,Reg.Bez.Stade. . III. Ponarth .. . . . Preußen,Reg.Bez.KönigsbergIII.
Ottweiler.. . . . Preußen,Reg.Bez.Trier .. III. Poppelsdorf. .. Preußen,Reg.Bez.Cöln. . . II.

Polen Preußen,Reg.Bez.Posen. .. J.
Potsdam . .. .. Preußen,Reg.Bez. Potsda.

Paderborn .. . Preußen„Reg. Bez.Minden. II. Preetz (Stadt). Preußen,Reg.Bez.Schleswig1l.
Pankow. Preußen, Reg.Bez. Potsdam I.Prenzlanu. Preußen, Reg. Bez. Potsdam 11.
Papenburg. . . Preußen,Reg.Bez.OsnabrückI. Preußisch=Star=
Parchin Mecklenburg=Schwerin III. . — Mreußen,Neg.Bez.Danzig. III.
Pasewalk Preußen,Reg.Bez.Stetin. III.Prinzenthal . . Preußen,Reg.Bez.Bromberg!.
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Proschowitz
Prüm
Putbus
Pyritz
Pyrmont

1 1

2*

Quedlinburg

Radeberg . ...
Radebeul (bei
Dresden)

Ragnit.
Rappoltsweiler.
Rastatt **

Rastenburg
(Stadt)

Ratt

Rathenowm..
Ratibbr
Ratingen
Ratzeburg .
Ravensburg
Rawitsch.
Recklinghausen
(Stadt) .. . ..

Recklinghausen
(Landgemeinde)

Regensburg

Reichenbach
Reichenbach.
Reichenhall
Reinbek
Reinickendorf.
Remagen

EE

Preußen,Reg. Bez. Oppeln#
Preußen, Reg. Bez. Trier
Preußen, Reg. Bez. Stralsund
Preußen,Reg. Bez. Stettin
Waldek.1 .. 11.

Preußen,Reg.Bez.MagdeburgReg. Bez

KönigreichSachsen

KönigreichSachsen
Preußen,Reg.Bez.Gumbinnen
Elsaß=Lothringen
Baden

..

Preußen,Reg.Bez.Königsberg
Preußen,Reg.Bez. Düsseldorf
Preußen, Reg. Bez. Potsdam
Preußen, Reg. Bez. Oppeln.
Preußen,Reg. Bez.Düsseldorf
Preußen,Reg. Bez. Schleswig
Württembeen
Preußen,Reg. Bez. Posen

Preußen, Reg. Bez. Münster.

Preußen, Reg. Bez. Münster.
Bayern, Reg. Bez. Oberpfalz
und Regensburg

Preußen, Reg. Bez. Breslau.
Königreich Sachsen
Bayern, Reg. Bez. Oberbayern
Preußen, Reg. Bez. Schleswig
Preußen, Reg. Bez. Potsdam
Preußen,Reg. Bez. Coblenz

— ——

III.
III.

III.

III.

III.
III.

III.
III.
Il.

Ill.
Ill.
Il.
Ill.

Il.

III.

III.

III.
III.
A.

Remscheid #
Rendsburg
Reutlingen
Rheine (Stadt).
Rheydt
Richtersdorf.
Riedlingen
Riesa ........
Rixdorf
Rochlitz
Rödelheim. . . .
Rogasen
Ronsdorf
Rosenheim. . ..
Rostock
Roßberg
Roßlau
Roßwein
Rottenburg
Rotthausen
Rottweil
Ruda
Rudolstadt.
Rüdesheim.
Rüttenscheidt
Ruhrort

..

—EE

-----

ssssss

-------

Saalfeld
Saarbrücken
Saarburg
Saargemünd
Saarlouis
Sablon
Säckingen
Sagan
Salzwedel.

ssssss

Preußen,Reg. Bez.Düsseldorf
Preußen,Reg. Bez. Schleswig
Württemberg
Preußen, Reg. Bez. Münster.
Preußen,Reg. Bez.Düsseldorf
Preußen, Reg. Bez. Oppeln
Württemberg
KönigreichSachsen
Preußen, Reg. Bez. Potsdam
KönigreichSachsen
Preußen, Reg. Bez. Wiesbaden
Preußen, Reg. Bez. Posen
reußen, Neg.Bez.Düsseldorf
Bayern, Reg. Bez.Oberbayern
Mecklenburg=Schwerin
Preußen, Reg. Bez. Oppeln
Anhalt
KönigreichSachsen
Württembetrrgggg
Preußen,Reg. Bez.Düsseldor
Württemberg
Preußen, Reg. Bez. Oppeln#
Schwarzburg=Rudolstadt.
Preußen,Reg. Bez.Wiesbaden
Preußen,Neg.Bez. Oüsseldorf
Preußen,Reg. Bez. Düsseldorf

.

LI—

... “

...

...ô.�. “

Sachsen=Meiningen
Preußen, Reg. Bez. Trier
Elsaß=Lothringen
Elsaß=Lothringen
Meußen, Reg. Bez.
Elsaß=Lothringien
Baden »
Preußen, Reg. Bez. Liegnitz
Preußen,Reg.Bez.Magdeburg

———————

III.

Il.
Il.
ll.«
IIl.:
llL
III.
II.
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St. Avold .. Elsaß=Lothringen II. Schweinfurt.. Bayern,Reg.Bez.Unterfranken
St. Ingbert .. Bayern,Reg.Bez.Pfalz. . III. undAschaffenburg.. . . .. III.
St. Johann Schwelm. . . .. Preußen,Reg.Bez.ArnsbergIII.
a. d. Saar .. Preußen,Reg.Bez.Trier. . I. Schwenningen. Württemberg.. . .. . . . . Ill.
St.JUlien·-.Elsaß-Loth.riugen......... Ill.Schwerin
StLudwig-..ElsaßiLothringen......... Ill.i.Meckl..·..MeckleiiburgiSchwerin..... I.
St. Mathias- Schwerte .. Preußen.Reg. Bez. Arnsbergll.
Medard-Feyen Preußen,Reg.Bez.Trirrilll. Schwetzingen. Baden III.
St. Mauritz. Dreußen,Reg.Bez.Münster0 Ul.Schwientochlo=
St. Wendel. . . Preußen,Reg.Bez.Trier... FIII. witz .. . . .. Preußen,Reg.Bez.Oppeln. III.
Sangerhausen. Breußen,Reg.Bez.MersebungsIl.Segeberg Preußen,Reg.Bez.SchleswiglI.
Saßnit Preußen,Reg.Bez.Stralsund UIIl. Seidan
Saulgau. Württemberg III||/bei Bautzen). KönigreichSachsen III.
Schäferei. Preußen,Reg. Bez. Marien= Serigenstant. Sssen. III.

werder,Kr. Marienwerderii UI. Sensburg. Pareußen,Reg.Bez.GumbinnenUll.
Schedewitz ... KönigreichSachsen III. Serkowitz . KönigreichSachsen III.
Schiltigheim .. Elsaß=Lothringen HISiegburg Preußen,Reg.Bez.Cöln.. ll.
Schleswig .. . Preußen,Reg.Bez.Schleswigs I.] Siegen Preußen,Reg.Bez. Arnsberg1.
Schlettstadt. Elsaß=Lothringen III. Siemianowitz Preußen,Reg.Bez.Oppeln.II.
Schleusenau. Breußen,Reg.Bez.Brombergi Ull. Sigmaringen. Preußen, Reg.Bez. Sigma= 1ll.
Schmalkalden. Preußen,Reg.Bez.Cassll.III. # #
Schmargendorf Preußen,Reg.Bez.Potsdam, Soesst. Preußen,Reg.Bez.ArnsbergI.

K2t III. Soldau i. Ostpr. Preußen,Reg.Bez.Königsbergll
Schmölln .. . Sachsen=Altenbuig III. Solingen Preußen,Reg.Bez.Düsseldor J.
Schneeberg. KönigreichSachsen III. Sommerfeld Preußen, Reg.Bez. Frank=
Schneidemühl. Preußen,Reg.Bez.Bromberg. futse.. III.
Schöndorf... Breußen,Reg.Bez.Bromberg UIII. Sonderburg Preußen,Reg.Bez.Schleswigell.
Schönebeck.. . . Preußen,Neg.Bez.MagdeburgIII. Sondershausen Schwarzburg=Sondershausen.II.
Schöneberg(hei Sonneberg . Sachsen=Meininggen III.
Berlin)r Preußen,Reg.Bez.Potsbdam A.]Sorau i. d. Nie=
Schorndorf...MWärttembetrrg III. derlausitz.. . . Preußen, Reg.Bez. Frank—
Schrimm (Stadt) Preußen,Reg.Bez.Posen. . III. ts Lise III.
Schwabach . . . Bayern,Reg.Bez.Mittelfranken/ III. Spaichingen. . . Württemberg... . . . . . ..
Schwedenhöhe Preußen,Reg.Bez.Bromberg III. Spandau. . . . . Preußen,Reg.Bez. Potsdams IJ.
Schwedt Speyer .. . . .. Bayern,Reg.Bez.Pfasz.
a. d. Oder . . . Preußen,Reg. Bez. Potsdam III. Spremberg . . . Preußen, Reg.Bez. Frank=
Schweidnitz. . . Preußen,Reg.Bez.Breslau. II. t. 9. III.
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Sprottau.. Preußen,Reg.Bez.Liegnit III. Sulzbach mit
Stade 2 Preußen,Reg.Bez.StadenL.IAltenwald Preußen, Reg.Bez.Trier, Kr.
Stadtamhof.. Bayern, Reg.Bez. Oberpfalz Saarbrücken III.

undRegensburg .. III. Swinemünde Plreußen,Reg.Bez.Stettin.l.
Stallupönen. reußen, Reg.Bez.GumbinnenII.
Stargard Tangermünde. Preußen,Reg.Bez.MagdeburgII.
i. Pomm. . . Preußen,RegBez.Stettin s II. . . . . Preußen,Reg.Bez.Oppeln. III.
— Preußen,Reg. Bez.MagdeburgßI.Tarpen (Vorwerk)Preußen,Reg. Bez. Marien—
Steell Preußen,Reg.Bez.Düsseldorfl. wesberse I#
— Preußen,Reg.Bez. Potsdam I.Tegel (forstfiska=
Stellingen mit lischerGutsbezirk)
Langenfelde. Breußen,Reg.Bez.SchleswmigII. mit Ausschluß
Stendal.. Preußen,Reg.Bez.Magdeburg IIL.. ie MötzenseePreußen,Reg.Bez.Potsdam 1I.
Sterkrade . BPreußen,Reg.Bez.Düsseldori lll.Tegel (Gemeinde)Preußen,Reg.Bez.Potsdam ll.
Sternberg ... Mecklenburg=Schwerin III. Tegel (Schloß) Preußen,Reg.Bez.Potsdam ll.
Stettin Preußen,Reg.Bez.Stettin. I. Tempelhof.. Preußen,Reg.Bez.Potsda1
Stöäcekn. Preußen,Reg.Bez.HannoverIIIU. Teterov.. Mecklenburg=Schwerin III.
Stolberg b. Tettnang Württemberreg III.
Aachen Preußen,Reg.Bez.Aachen T.Thale (Gemeinde
Stollberg KönigreichSachsen III. 4 undForstbezirk),Preußen,Reg.Bez.Magdeburg1I.
Stolp i. Pomm. Preußen,Reg.Bez.Cöslinll.Thann Elsaß=Lothringen II.
Stralau.. Preußen,Reg.Bez. Potsdoam II.Thonn Preußen,Reg.Bez. Marien=
Stralsund Preußen,Reg.Bez.Stralsund,. wer#... . I.
Strasburg i. Sisit . Preußen,Reg.Bez.Gumbinnen.
Westrr. Preußen, Reg.Bez. Marien= Tondern Preußen,Reg. Bez. SchleswigIII.

rmr899ö9 III. Torgaun.. . Preußen,Reg.Bez.Merseburg11.
Straßburg .. Elsaß=Lothringen A.Tragheimsdorf
Straubing . . . . Bayern, Reg. Bez. Nieder— (Böttchershöfchen,

bahern16.7 III. Dagheimshof,
Strehlen Preußen,Reg.Bez.Breslaulllll. Borkmühle, «
Striegau.·.» Preußen,Reg.Bez.Breslau.llIKleinniaraimen).Preußen,Reg.Bez.KönigsbergIlls
Ctiittgart....Wiirtteinberg........... ATraunstein....Bayern,Reg.Bez.Oberl-ayernIll.
Suhl........ Preuszen,Reg.Bez.Erfui·t.IIIEravemünde·.Liibeck...·.....·...... Ill.
Sulz........ Wiirttemberg,OberanitSulz.IIITreptowa.d.
Sulz........ Elsaß=Lothringen II. ien ...... Preußen,Reg.Bez.Stettiii.lll.
Sulzbach..... Bayern, Reg.Bez. Oberpfalz Treptow mit

undRegensburtg III.Eierhäuschen
ul. MarienthalPreußen,Reg.Bez.Potsdam!Il.
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Trier Preußen,Reg.Bez.Trier I.] Waltershausen. Sachsen=CoburgundGotha .
Tübingen ... Württemberg II. Wandsbek Preußen,Reg.Bez.Schleswig .
Tuttlingen. ...Württemberg III| Wangen Württemberg,OberamWangen11.

Wanne Preußen,Reg.Bez.Arnsberg!.
Überlin s= III. H ..... Preußen,Reg.Bez. Potsdam
Uckerminde . Preußen,Reg.Bez.Stettin.II. Waren Mecklenburg=SchwerinIII.

. Preußen,Reg.Bez.LüneburßII.Warendorf.. reußen,Reg.Be.Münster.III.
Urdingen .. Preußen,Reg.Bez.DüsseldorfIII. Warnbrunn Preußen,Reg.Bez.Liegnitz. JILII.

Württemberg I. Warnemünde. .Mecklenburg=Schwerin III.
Unna Preußen,Reg.Bez.ArnsbergUI.äWattenscheid reußen,Reg.Be Arnsbergl.
Untermhaus. Reußj.dd. III. Wehlau HPreußen,Reg.Bez.Königsberg11.
15 Werttember III. WeichselmündePreußen,Reg.Bez.Danzig. I.9fFFiruus. Wei. — ,

Weiden Bayern,Reg.Bez.Oberpfalz
» » · undRegensburg»...-. III.

Vaihingen ... Württemberg,OberamtVai= Weilburg Preußen,Reg.Bez.WiesbadenIII.
2 — — III. Weimar . GroßherzogtumSachsen.. . . II.

Begesack —2 lr= Weingarten... Muürttemberg,OberamtRavens=Velbert Preußen,Reg.Bez.DüsseldorI. — I.
Verden Meußen,Reg.Bez.Stade . . III. Weinheim . . . . Baben 1 III.
Base — — ..Ul.Weinsberg .. Württemberg III.
v=!iersen Reg.Bez.Düsseldorf III. Weißenburg =Bayern,Reg.Bez.MittelfrankenII.
*5illingen . . Siien "'·'·«"« ,"'· lll« Weißenburg..Elsaß-Lothringen........ lll.
Völklingen Nreußen,Reg.Bez.Trier II. Weißenfels. Dreußen, Reg.Bez.Merseburg II.Vohwinkel .. .. Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf III. Weißense Preuhen,Reg.Beg.Potsdan.
Vorderhufen.. Preußen,Reg.Bez.Königsberg I. WeißerHirsch

(beiDresden) KönigreichSachsen III.
Wachwitz (cbei Weitmar.. Preußen,Reg.Bez.ArnsbergI.
Dresden) ... KönigreichSachsen III. elzheim ... Württemberg III.
Wahlershausen Preußen,Reg.Bez.Cassel.. III. Werdau.. . ... KönigreichSachsen II.
Waiblingen.. . Württemberg,OberamtWaib— Werden Preußen,Reg.Bez.DüsseldorIII.9 / /

ate.M— III.] WermelskirchenPreußen,Reg.Bez.DüsseldorfIII.
Wulbd.. Mreußen,Reg.Bez.Düsseldofll.Werne Preußen,Reg.Bez. ArnsberglI.
Waldenburg i. Wernigerode Preußen,Reg.Bez.MagdeburgvdI.aburg 9 /
— Preußen,Reg.Bez.Breslau. / II. Wertheim .. Bete—. 1 III.
Waldheim.. . . KönigreichSachsen.. .. ... III. Wesel ....... Preußen,Reg.Bez.Düsseldorf]II.1 /
Waldsee..... . Württemberg III. Wetzlar mit
Waldshu III. Bahnhof .. . . Preußen,Reg.Bez.Coblenz. III.
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Wiblingen ... Wirttemberg II. Zabern ...... ElsaßsLothriiigem........ Ill.
Wiedenbrück..Preußen,Reg.Bez.Miiiden.lll.8aboi«ze(Gci
Wiesbaden....Preußeii,Reg.Bez.WiesbadenI.meiude)...... Preußen,Reg. Bez.Oppell..
Wilhelmsburg Preußen,Reg.Bez. LüneburgI. Baborze (Guts=
Wilhelmshaven Preußen,Reg.Bez.Aurich 1 BTGAAZ Preußen,Reg.Bez.Oppeln. .
Wilhelmshöhe Zabrze(Guts=
Schloß) . Preußen,Reg.Bez.Cassel. I.1 S. Preußen,Reg.Bez.Oppell..

Wilmersdorf Salenzze. Preußen,Reg.Bez.Oppeln.. III.
(beiBerlin) . . . Preußen,Reg.Bez. Potsdam]) A. Zehlendorf. . . . Preußen,Reg.Bez.Potsdam,
Wismar Mecklenburg=Schwerin II. Kr Teltooo . II.
Witten Preußen,Reg.Bez. Arnsbergl.Seeitz Preußen,Reg.Bez.Merseburg1.
Wittenberg . Preußen,Reg.Bez.Merseburg II.Hellerfeld Preußen,Reg.Bez.HildesheimIII.
Wittenberge. Preußen,Reg.Bez. Potsdam III. Zerbst. Ahalt. —— II.
Wohlau Preußen,Reg.Bez.Breslau. J III. Zittau ....... KönigreichSachsen II.
Wolfenbüttel.. Braunschweig II. Soppot Preußen,Reg.Bez.Danzig.lI.
Wolgast Preußen,Reg.Bez.Stralsund III. Zschopau.. ... KönigreichSachsen III.
Worms S#t # I.üllchow (bei
Wreschen Preußen,Reg.Bez.Posen. . III. Stettin)...... Preußen,Reg.Bez.Stettin. . III.
Wien Preußen,Reg.Bez. Potsdam III. sZüllichau.. ... Preußen, Reg.Bez. Frank—
Wäölsel. Preußen,Reg.Bez.HannoverI. funt . III.
Würzburg .. . . Bayern,Reg.Bez.Unterfranken Zweibrücken ... Bayern,Reg.Bez.Pfauz.11.

undAschaffenburg I.Lwickauu KönigreichSachsen L
Wurzen KönigreichSachsen .. II. Alle übrigenOrtschaftendesReichsgebiets.V.
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Reichs-Gesetzblatt.

Inhalt: Bekanntmachung über die mit Schwedenam 20. Juni 1903 wegenErledigung der Ansprüche
aus dem zwischenMecklenburg-Schwerin und Schwedenam 26. Juni 1803 in Malmö unterzeich=
netenVertrag über die Stadt und die HerrschaftWismar und dieAmterPoel und Neuklosternebst
Zubehör getroffeneVereinbarung. S. 295.

(Nr. 3061.) Bekanntmachungüber die mit Schwedenam 20. Juni 1903 wegenErledigung
der Ansprücheaus demzwischenMecklenburg=Schwerinund Schwedenam
26. Juni 1803 in Malmö unterzeichnetenVertrag über die Stadt und die
HerrschaftWismar und die Amter Poel und NeuklosternebstZubehör ge=
troffeneVereinbarung. Vom 6. Juli 1904.

Sec abgedruckte,am 20. Juni 1903 in Stockholmzwischendem
Reicheund SchwedenunterzeichneteVereinbarungsowieder ihr in Abschriftbei=
gefügte,nachstehendhinter der Vereinbarungabgedruckte,zwischenMecklenburg=
Schwerin und Schwedenam 20. Juni 1903 in StockholmunterzeichneteVer=
trag wegenErledigungderAnsprücheaus demzwischenMecklenburg=Schwerin
und Schwedenam 26. Juni 1803 in Malmö unterzeichnetenVertrag über die
Stadt und die HerrschaftWismar und die Amter Poel und Neuklosternebst
Zubehör,sind ratifiziertworden. . .

Die Ratifikationsurkundenzu dem im Abs.1 bezeichnetenVertrage vom
20. Juni 1903 und die Ratifikationsurkundenzu der im Abs. 1 erwähnten
Vereinbarungsind am 4. August 1903 in Stockholmausgetauschtworden.

Norderney,den6. Juli 1904.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1904. 59
Ausgegebenzu Berlin den15.Juli 1904.



Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
derKönig vonSchwedenundNorwegen
habenbeschlossen,den Bestimmungen

deszwischenMecklenburg=Schwerinund
Schweden heute abgeschlossenenVer=
trags wegender Ansprücheaus dem
zwischenihnenzuMalmö am 26. Juni
1803 unterzeichnetenVertragerechtliche
Wirksamkeitfür das DeutscheReich
durcheinezudiesemJweckezu treffende
Vereinbarungzu verleihen,und haben
zu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei des Königs von
Schweden und Norwegen Ma=
jestät,LegationsratGrafen Ca=
simirvon Leyden,

Seine Majestät der König von
Schweden und Norwegen:
AllerhöchstihrenMinister der aus=
wärtigen AngelegenheitenHerrn
Carl Herman Theodor Alfred
Lagerheim.

Die Bewvollmächtigtensind, nachdem
sieihre Vollmachtengegenseitiggeprüft
und in Ordnungbefundenhaben,über
folgendeArtikel übereingekommen:

Artikel 1.
Die Bestimmungendes zwischen

Mecklenburg=Schwerinund Schweden

Hans MajestätKonungen af Sverige
och Norge och Hans Majestät ITyske
Keisaren, Konung af Preussen, i
Tyska Rikets nammn,
hafva beslutat att ät bestämmel=

sernai detmellan Sverige och Meck=
lenburg-Schwerindennadag ingang=
na aftal angäendede ansprak, som
härflyta ur den i Malmö den 26juni
1803 mellan dem ingängna kon=
vention, förläng rättslig verkan gente=
mot TysKa Riket genom att träffa
öfverenskommelse i sädant syfte och
hafva till fullmäktige utsett:

Hans Majestät Konungen af
Sverige och Norge:
Sin minister för utrikes ärendena=
herr Car! Herman Theodor
Alfred Lagerheim,

Hans Majestät Tyske Kejsaren,
Konung af Preussen:
Sitt utomordentliga sändebud.
och betullmäktigade minister
hos Hans Majestät Konungen
af Sverige och Norge, lega=
tionsrädet grefve Casimir von
Leyden.

De fullmäktige hatfvaefter ömse=
sidig pröfning af fullmakterna, som
befimnits riktiga, öfverenskommit
Oomtöljande artiklar:

Artikel 1.
Bestämmelsernai det denna dag

mellan Sverige och Mecklenburg=



am heutigenTage abgeschlossenen,in
AbschriftbeigefügtenVertrags wegen
derAnsprücheaus dem zwischenihnen
zu Malmö am 26.Juni 1803 unter=
zeichnetenVertragewerdenhierdurchfür
das DeutscheReich als rechtswirksam
anerkannt.

Artikel 2.
DieseVereinbarungsoll ratifiziertund

es sollendie Ratifikationsurkundenso=
bald als möglich in Stockholm aus=
gewechseltwerden.

Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=
mächtigtendiesenVertrag in zweiAus=
fertigungenmit ihrer Unterschriftund
ihremSiegel versehen.
Geschehenin Stockholm,am 20.Juni

1903.

¶. S.)

Schwerin ingängna, i afskrift när=
lagda aftal angaende de ansprak,
som härflyta ur den i Malmö den
26zuni 1803 mellan dem ingängna:
konvention, tillerkännas härigenom
rättslig verkan gentemotTyska Riket.

Artikel 2.
Denna öfverenskommelse skallrati=

ficeras och ratifikationsurkunderna
skola utväxlas i Stockholm sä snart
som moöjligt.

Till bekräftelse häraf hafva de
fullmäktige underskrifvit denna öf=
verenskommelsei tva exemplar och
försett dem med sina sigill.
Som skedde i Stockholm den

20 juni 1903.

Seine KöniglicheHoheitderGroßherzog
von Mecklenburg=Schwerinund Seine
MajestätderKönig von Schwedenund
Norwegen
habenbeschlossen,um alle Ansprüche,

welcheausdemzuMalmöam26.Juni
1803 zwischenMecklenburg=Schwerin
und SchwedenunterzeichnetenVertrage
von der einen oder der anderenSeite
etwanocherhobenwerdenkönnten,zu
erledigen,hierübereineneue,denheutigen
VerhältnissenRechnung tragendeVer=
einbarungzu treffen, und haben zu

Ilaus Majestät Konungen af Sverige
och Norge och Hans Kungliga
Hôghet StorhertigenafMecklenburg-
Schwerin
hafva, i Spyfteatt träffa en slutlig

uppgörelse rörande alla de ansprak,
som frän nagondera sidan ännu
skulle kunna väckas pä grund af
den i Malmö den 26 juni 1803
mellan Sverige och Mecklenburg=
Schwerin ingängna konvention, be=
Sslutatatt härom träffa en af hänsyn
till nutida förhällanden betingad
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diesemZweckezu AllerhöchstihrenBe=
vollmächtigtenernannt:

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Mecklenburg=
Schwerin:
Seinen außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister bei
desDeutschenKaisersund Königs
von PreußenMajestät, Geheimen
Rat Fortunat von Oertzen,

Seine Majestät der König von
Schweden und Norwegen:

Seinen Minister der auswärtigen
AngelegenheitenHerrn Carl Her=
man Theodor Alfred Lager=
heim. «

Die Bevollmächtigtensind,nachdem
sie ihreVollmachtengegenseitiggeprüft
und in Ordnung befundenhaben,über
folgendeArtikel übereingekommen:

Artikel 1.
Das in demzu Malmö am26.Juni

1803 zwischenden Bevollmächtigten
Seiner DurchlauchtdesdamaligenHer=
zogs von Mecklenburg=Schwerinund
Seiner Majestät des Königs von
SchwedenunterzeichnetenVertragevor=
geseheneRecht Seiner Majestät, nach
Ablauf von hundertJahren von dem
Tage der Unterzeichnungdes Vertrags
an das mit derStadt und derHerr=
schaftWismar und denAmtern Poel
undNeuklosternebstZubehörungenbe=
stellteUnterpfandmittelsErstattungdes
von Seiner Durchlauchtdem Herzoge
gezahltenPfandschillingsund ZJahlung

öfverenskommelse och hafva för
sadant ändamäal till sina fullmäk=-
tige utsett:

Hans Majestät Konungen af
Sverige och Norge:

Sin minister für utrikes ären=
dena herr Carl Herman Theo=
dor Alfred Lagerheim,

Hans Kungliga Höghet Stor=
hertigen af Mecklenburg-
Schwerin:
Sitt utomordentliga sändebut
och betullmäktigade minister
hos Hans Majestät Tyske
Keisaren, Konung af Preussen,
geheimerädet Fortunat von
Oertzen.

De fullmäktige hafva efter ömse=
Ssidig pröfhming af füllmakterna, Som
befunnits riktiga, öfverenskommit
Oomtöljande artiklar:

Artikel 1.
Den rätt, som den i Malmö den

26 zuni 1803 af Hans Majestät Ko=
nungensaf Sverige och Hans Durch=
laucht dävarande Hertigens af Meck=
lenburg-Schwerin fullmäktige un=
dertecknade konvention tillerkänner
Hans Majestät att elier utgängenaf
ett hundra är, räknade fran dagen
för konventionens undertecknande,
äterlösa den af staden och herr=
skapet Wismar samt amtenPoel och
Neukloster jämte underlydande be=
stäende pant mot aterbetalande af
den utaf Hans Durchlaucht ller=
tigen erlagJa pantsumma och ut=



—-

der davonnachdemVertragezu be—
rechnendenZinsenund Zinseszinsenwieder
einzulösen,sowie andererseilsalle An—
sprüchewegenErstattungdiesesPfand=
schillingsundderdavonzuberechnenden
Zinsen oder Zinseszinsenwerden für
erloschenerklärt.

Artikel 2.
Mit demErlöschen des im Artikel 1

erwähntenPfandverhältnisseshat sich
der PfandbesitzSeiner KöniglichenHo=
heitdesGroßherzogsvonMecklenburg=
Schwerinan den im Artikel1 aufge=
führtenGebietenin vollen und unein=
geschränktenEigenbesitzumgewandeltund
sind alle Verpflichtungenund Beschrän=
kungen,die sichaus demVertragevom
26. Juni 1803 ergeben,sowiealle bis
jetzt etwa noch anwendbargewesenen
BestimmungendesVertrags, wodurch
dieBeziehungenzwischendenerwähnten
Besitzungenund Schweden besonders
geregeltwaren,in Wegfall gekommen.

Artikel 3.
Die Bestimmungendesgegenwärtigen

Vertrags bedürfen,um für dasDeutsche
Reich rechtswirksamzuwerden,derAn=
erkennungdurchdas Reich. DieseAn=
erkennung,zu dersichdasReichbereit
erklärt hat, bleibt einemzwischendem
Reiche und Schwedenabzuschließenden
Vertragevorbehalten.

Artikel 4.
DieserVertrag soll ratifiziertundes

sollendie Ratifikationsurkundensobald
als möglichin Stockholmausgewechselt
werden.
Reichs=Gesetzbl.1904.

—

gifvande af därd enligt konventio=
nens bestämmelserbelöpande ränta
samt ränta pä ränta, äfvensom à
and’a sidan alla ansprak pa ater=
betalning af nämnda pantsumma
Jämte räntor förklaras hafva upp=
hört.

Artike! 2.
Med upphörandet af det#cartikel1

Oomnämndapantförhällande varder
Hans Kungliga Höghet Storhertigens
af Mecklenburg-Schwerin rätt att
säsom pPant besitta de i artikel 1
uppräknade omräden förvandlad till
full och obegränsad Själfständigbe=
Sittningsrätt, och skola alla ur kon=
Ventionen af den 26 juni 1803 härt=
Itande förpliktelser och inskränk=
ningar äfvensom alla sädana hittils
ännu mösligen tillämpliga bestäm=
melser i konventionen, hvarigenom
förbindelserna mellan Sverige och
nämnda omräden varit särskildt ord=
nade, hafva förtallit.

Artikel 3.
Bestämmelsernai dettaaftal kräfva

erkännande frän Tyska Rikets sida=
för att vinna rättslig verkan gentemot
detsamma. Detta erkännande, till
hvilket Iyska Riket förklarat sig.
beredt, lämnas i särskildt. aftal, som
Skall slutasmellan Sverige ochTyska
Riket.

Artikel 4.
Detta aftal skall ratificeras och

ratilikationsurkunderna Skola utväx=
las i Stockholm sä snart Sommöjligt.
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Abänderungen
der

Verordnungvom 13. Juli 1898 (eichs-Gesetzbl.S. 921) zur Aus—
führung desGesetzesüber dieNaturalleistungenfür die bewaffneteMacht
im Friedenin der FassungdesGesetzesvom 24. Mai 1898 (Reichs=

Gesetzbl.S. 361).

III. Besondere Verpflichtungen der Besitzer von Grundstückenusw.
Zu §#14A. Der letzteAbsatzbis einschließlichlit. b erhältfolgendeFassung:
Den Sachverständigensindzu gewähren: »
a) Fuhrkostenfür die Zu- und Heimreiseund für ReisenbeimÜbertritte
von einerKommissionzu eineranderensowieaus einemAbschätzungs—
bezirkin einenanderen,und zwar:

wenn dieseReisen unter Benutzungvon Eisenbahnen,Dampf—
schiffen oder Segelschiffengemacht werden können, für das
Kilometer9 Pfennig und für jedenZu=und Abgang 3 Mark,

wenndieseReisennichtauf Eisenbahnen,Kleinbahnen,Dampf=
schiffenoderSegelschiffenzurückgelegtwerdenkönnen,für das
Kilometer54Pfennig.

Die Verpflichtungzur BenutzungvonKleinbahnenund dieHöhe
der dafür zu gewährendenFuhrkostenvergütungrichtetsichnach den
vom Reichskanzlerfür die ReichsbeamtenerlassenenBestimmungen.

Die zurZeit geltendenBestimmungensindin derBeilageF nach=
— richtlichbeigefügt.

Die Fuhrkostenfür dieZureisesind bis zumOrtedesZusammen=
tritts der Kommission,die Fuhrkostenfür die Heimreisevom letzten
Geschäftsortaus zu berechnen.

b) Ein Tagegeldvon 12 Mark für denTag auf die ganzeDauer des
GeschäftseinschließlichReisetage.

ErstrecktsichdieganzeReiseauf zweiTageundwird sieinnerhalb
24 Stunden beendetoder wird sie an einemund demselbenTage
angetretenund beendet,so werdennur 9 Mark für denTag gewährt.

Die Beilagen C1, C2, C3 und C4 erhaltenbei demVermerke
„Gesehen.

Der Gemeindevorstand.“
hinter„Gemeindevorstand“ein Anmerkungszeichen").

An denSchluß der Seiten tritt folgendeAnmerkung:
)sNicht erforderlichbei Zahlungenan Gemeindenmit ordnungsmäßigeingerichteterKasse.
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Beilage F.

Bestimmungen
über

dieBenutzungvon Kleinbahnenund die dafürzu gewährende
Fuhrkostenvergütung.

Auszug aus den Ausführungsbestimmungenzu den Verordnungenüber die
Tagegelderund FuhrkostenderReichsbeamtenvom 12.Oktober1903 (eichs=

Gesetzbl.S. 291).

(C. 1 bis 6 der Ausführungsbestimmungen.)
1. Als Kleinbahnengeltendie im Reichskursbuchals solchebezeichneten

Verkehrsmittel. Sie werdenin nebenbahnähnlicheKleinbahnenund in Straßen=
bahnen unterschieden.Ob eine Kleinbahn im Sinne der nachstehendenBe=
stimmungen als nebenbahnähnlicheoder als Straßenbahn anzusehenist, ent=
scheidetim ZweifelsfalledieAngabeim Kursbuche,nötigenfallsderReichskanzler.

2. Die Beamtensind verpflichtet,bei ihrenDienstreisenKleinbahnenzu
benutzen.

3. Sie erhaltenbei Benutzungvon nebenbahnähnlichenKleinbahnendie=
selbenFuhrkosteneinschließlichZu= und Abgangsgebührwie bei Benutzungder
Eisenbahn.Bei Benutzungvon Straßenbahnenwerdenihnendagegennur die
wirklichverauslagtenBeträgefür dieFahrt sowiebis zurHöhederverordnungs=
mäßigenGebühr auch für Zu= und Abgang erstattet. Eine Belegung ist nicht
erforderlich.

4. Ist für eineReise, die mit einerKleinbahn hättezurückgelegtwerden
können,ein Fuhrwerk, eine Eisenbahnoder ein Schiff benutzt,so ist die etwa
höhereverordnungsmäßigeEntschädigunghierfür dann zu gewähren,wenn die
Benutzungder Kleinbahn im Interesseeiner angemessenenErledigung der Reise
ungeeignetgewesenist.

Als Fälle dieserArt gelten:
a) wenndurchdieBenutzungeinesanderenBeförderungsmittelsals der
Kleinbahneineerhebliche,im dienstlichenInteresseliegendeZeitersparnis
erzieltwird;

b) wenndadurcheinezweckmäßigereZeiteinteilunghinsichtlichderzu er=
ledigendenauswärtigenDienstgeschäfteermöglichtwird;

J) wenn die Kleinbahn sich zur Beförderungnotwendigmitzuführenden
Gepäcksnichteignetf
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(Nr. 3063.) Bekanntmachungzur AbänderungderBekanntmachungvom 17. Dezember1903
(Reichs=Gesetzbl.S. 312), betreffendAusnahmen von den Vorschriftendes
§512, § 13 Abs.1 desGesetzesüberKinderarbeitin gewerblichenBetrieben
vom30.März 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 113). Vom 11.Juli 1904.

A#½ Grund des § 14 Abs.1 des Gesetzes,betreffendKinderarbeit in gewerb=
lichenBetrieben,vom30.März 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 113) hat derBundes=
rat beschlossen:

I.
Die unterI derBekanntmachungvom 17.Dezember1903 (Reichs=Gesetzbl.

S. 312), betreffendAusnahmen von den Vorschriftendes § 12, § 13 Abf. 1
des Gesetzesüber Kinderarbeit in gewerblichenBetriebenvom 30. März 1903
(Reichs=Gesetzbl.S. 113), für die Werkstättender Weberei(Band=undStoffa=
weberei)gewährteAusnahme von der Vorschrift im 9 12 a. a.O. wird auf die
KöniglichSächsischenKreishauptmannschaftenChemnitzundBautzenausgedehnt.

II.

Die unterII derBekanntmachungund nachdemderselbenbeigefügtenVer=
zeichnisseden nachstehendaufgeführtenWerkstättengewährteAusnahme von der
Vorschrift im § 13 Abs.1 a. a.O. wird auf die danebenverzeichnetenBezirke
ausgedehnt: -

M

Bezirke,auf welchedieAusnahme
ausgedehntwird.

BezeichnungderWerkstätten.

Bearbeitung von Knöpfen aus Porzellan, Sachsen: KreishauptmannschaftBautzen.
Metall, Horn, Perlmutter und der—
gleichen.

Silber- und Golddrahtzieherei. Sachsen: KreishauptmannschaftDresden.
VerfertigungvonSpielwarenundanderen Sachsen: KreishauptmannschaftenChemnitzund
Gegenständenaus Metall, soweit für Dresden.
Sachsen=WeimarAusnahmengewährt
sind.

WebereieinschließlichBandweberei. Sachsen: KreishauptmannschaftenBautzenund
Chemnitz.

Strickereiund Wirkerei. Sachsen: KreishauptmannschaftenChemnitz,
Dresden und Leipzig.

Häkeleiund Stickerei. Sachsen: KreishauptmannschaftDresden.
Verfertigung von grobenHolzwaren. Sachsen: KreishauptmannschaftenChemnitzund

Dresden.
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Bezirke,auf welchedieAusnahme
Bezeichnungder Werkstätten. nsgebezut mird.

Korbmacherund flechter,sonstigeFlechterei. Sachsen: KreishauptmannschaftDresden.

HerstellungkünstlicherBlumen. Sachsen: KreishauptmannschaftenBautzen und
Chemnitz;Baden: Bühl undUmgegendsowie
Walldürn und Umgegend.

Berlin, den11.Juni 1904.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

4

(Nr. 3064.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalen Übereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 14.Juli 1904.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas InternationaleÜbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet (IX. Ausgabe1904, Reichs=
Gesetzbl.von 1904, S. 35) ist unter „Deutschland. A. II. Privateisen=
bahnen unter eigener Verwaltung“) wie folgt, abgeändertworden:

1. Mit Wirkung vom 6. August d. J. ist in Jiffer 82 eingeschaltet:
a. Hetzbach-Beerfelden,

Die jehigenBuchstabena bis h dieserZiffer sind in b bis i abge=
ändert.

2. Als neueZiffer ist nachgetragen:
57a. Mödrath-Liblar-Brühler Eisenbahn.

Auf dieseBahn findet das Übereinkommenerst Anwendung,wenn auf
ihr der Nebenbahnbetriebeingerichtetseinwird.

Berlin, den 14. Juli 1904.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

–—.—
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ33.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie AnerkennungfranzösischerPrüfungszeichenfür Handfeuerwaffen.
S. 309.

(Nr. 3066.) Bekanntmachung,betreffenddie AnerkennungfranzösischerPrüfungszeichenfür
A Handfeuerwaffen.Vom 15. Juli 1904.

uf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Prüfung der Läufe
und Verschlüsseder Handfeuerwaffen,vom 19. Mai 1891 (eichs=Gesetzbl.
S. 109) hat der Bundesrat folgendeBeschlüssegefaßt:

I. Die Prüfungszeichender Probierbankfür Handfeuerwaffenzu St.
Etiennewerdenals den deutschenPrüfungszeichengleichwertiganer=
kannt, insoweitdienachstehendaufgeführtenHandfeuerwaffendie dabei
angegebenenPrüfungszeichentragen:
1. Ein=odermehrläufigeGewehrefür Schrotschuß— unterAusschluß
der Gewehremit ganz oder teilweisegezogenerWürgebohrung—
auf jedemLaufe:
das Zeichenfür die verschärfteProbe der fertigenund zu=
sammengestelltenLäufeS#.#####⅜

das Zeichenfür die verschärfteProbe der fertigenWaffen5,
das Kaliberin Millimeter,
beiHinterladernaußerdemdie Weite des Patronenlagersin
Millimeter;

auf demVerschlusse:
das Zeichenfür die verschärfteProbe der fertigenWaffen.

2. Ein= oder mehrläufigeTerzerole, deren Kaliber weniger als
8 Millimeterodermehrals 13/4Millimeterbeträgt:
auf jedemLaufe:
das Zeichenfür die Probe der kleinenWaffen ####n
das Kaliber in Millimeter,
bei HinterladernaußerdemdieWeite des Patronenlagersin
Millimeter;

auf demVerschlusse:
das Zeichenfür die Probe der kleinenWaffen

3. Revolver:
auf demLaufe:
das Zeichenfür die Probe der kleinenWaffen Niestnennt,

Reichs=Gesetzbl.1904. 62
Ausgegebenzu Berlin den21.Juli 1904.
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das Kaliber in Millimeter,
dieWeitedesPatronenlagersin Millimeter;

auf derPatronenlagerwalze:
das Zeichenfür die Probe der kleinenWaffen esenennt.

II. Die Prüfungszeichender Probierbank für Handfeuerwaffenzu Paris
werdenals dendeutschenPrüfungszeichengleichwertiganerkannt,insoweit
die nachstehendaufgeführtenHandfeuerwaffendie dabei angegebenen
Prüfungszeichentragen:
1. Ein=odermehrläufigeGewehrefür Schrotschuß— unterAusschluß
derGewehremit ganzoderteilweisegezogenerWürgebohrung—
auf jedemLaufe:
das Zeichenfür dieverschärfteProbe der fertigen und zu⸗
sammengestelltenLäufe(5/(9,

das Zeichenfür dieverschärfteProbederfertigenWaffen 8,
das Kaliber in Millimeter,
beiHinterladernaußerdemdieWeitedesPatronenlagersin
Millimeter;

auf demVerschlusse:
dasZeichenfür dieverschärfteProbe derfertigenWaffen##

2. Ein= oder mehrläufigeTerzerole, deren Kaliber weniger als
8 Millimeter odermehr als 13/ Millimeter beträgt:
auf jedemLaufe:
dasZeichen für die Probe der kleinenWaffen #,
das Kaliber in Millimeter,
bei HinterladernaußerdemdieWeite desPatronenlagersin
Millimeter;

auf demVerschlusse:
das Zeichenfür die Probe der kleinenWaffen #—.

3. Revolver:
. demLaufe:
das Zeichenfür die Probe der kleinenWaffen2,
das Kaliber in Millimeter,
dieWeitedesPatronenlagersin Millimeter;

auf der Patronenlagerwalze:
das Zeichenfür die Probe der kleinenWaffen V.

Berlin, den15. Juli 1904.

DerStellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

—ax.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin,gedrucktin derReichsdruckerei. 19½9
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ34.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ausführung des Gesetzesvom,25. Februar 1876 über die Be=
seitigung von Ansteckungsstoffenbei Viehbeförderungenauf Eisenbahnen.S. 311. — Bekannt=
machung, betreffenddieAbänderungder Bestimmungenüber dieBeseitigungvonAnsteckungsstoffen
bei der Beförderungvon lebendemGeflügel auf Eisenbahnenvom 2. Februar 1899. S. 317.

(Nr. 3067.) Bekanntmachung,betreffenddieAusführung desGesetzesvom25. Februar 1876
überdieBeseitigungvonAnsteckungsstoffenbeiViehbeförderungenaufEisen=
bahnen. Vom 16.Juli 1904.

D. Bundesrat hat in Ausführung der §§ 3 und 4 des Gesetzesvom
25. Februar 1876), betreffenddie Beseitigungvon Ansteckungsstoffenbei Vieh=
beförderungenauf Eisenbahnen(Reichs=Gesetzbl.S. 163), unter Aufhebungder
Bekanntmachungenvom 20. Juni 1886 (Zentralblatt für das DeutscheReich
S. 200) und vom 26.Juli 1899 (Zentralblattfür dasDeutscheReichS. 288)
nachstehendeFestsetzungengetroffen.

Julassung von Ausnahmen von der Verpflichtung zur Deeinfektion.

1.
GDie Beschlußfassungüber dieZulassungvon Ausnahmenvon der durch

die99 1 und 2 desGesetzesbegründetenVerpflichtungbleibtdemBundesrate
vorbehalten. «

(2) Denjenigen Eisenbahnverwaltungen, deren Betrieb auf einer im Aus=
lande belegenenStation endet, kann jedochvon der Regierung des deutschen
Grenzstaatsgestattetwerden,die Desinfektionder Wagen vor derenWiederein=
gang im Auslandevorzunehmen,wenn genügendeSicherheitfür eineordnungs=
mäßigeAusführung gebotenwird.

82.
Sofern vom BundesratenichtweitergehendeAusnahmenfür denVerkehr

mit demAuslandezugelassensind, ist einenochmaligeReinigung(§7 Abs.1)
der im Auslande gereinigtenWagen bei der Rückkehrin das Reichsgebietnicht
erforderlich),wenn die Reinigung im Auslande derart bewirktwurde, daß alle
von der ViehbeförderungherrührendenVerunreinigungenvollständig beseitigt
Reichs-Gesetzbl.1904. 63

Ausgegebenzu Berlin den 25. Juli 1904.
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sind; die Wagen sind in solchemFalle nur der eigentlichenDesinfektion(6 7
Abs.2) zu unterwerfen.

83.
() Die BeschlußfassungdesBundesratsüber dieZulassungund denUm=

fang von Ausnahmenfür denVerkehrim Inland erfolgtauf Grund der von
den beteiligtenLandesregierungenbeizubringendenNachweisedarüber, daß die
AusnahmennachdemallgemeinenGesundheitszustandeder betreffendenTierarten
in den fraglichenLändern oderLandesteilenunbedenklichsind. Die Zulassung
von Ausnahmenfür die Beförderungvon Rindvieh, Schafen oderSchweinen
ist an die BeibringungeinesNachweisesüberdas Vorhandenseinderim § 3
Abs. 2 des GesetzesbezeichnetenVoraussetzunggebunden.

(i) Die Verpflichtungzur BeseitigungderStreumaterialien,desDüngers,
derRestevon Anbindesträngenusw. sowiezurReinigungderWagen undGerät=
schaftennach jedesmaligemGebrauche (67 Abs. 1, 5 und 6 und 98) bleibt
jedochauchdann bestehen,wennAusnahmenvon einereigentlichenDesinfektion
der Wagen und Gerätschaftenzugelassenwerden.

Verfahren, Ort und Seit der Deseinfektion;Hôbe der Gebühren.

84.
() Ein der DesinfektionunterliegenderleererWagen darf in keinemFalle

vor Beendigungder Desinfektionin Benutzunggenommenwerden;nur zum
Zweckeder ÜberführungnachderDesinfektionsstelleist esgestattet,ihn in einen
Zug einzustellen.

G) Zur SicherungderDesinfektionsind alle mit Tieren (61 desGesetzes)
beladenenWagen schonauf der Versandstation (oderUmladestation)— aus dem
Auslande kommendeauf der Grenzübergangsstation— auf beidenSeiten sorg=
fältig mit Zettelnvon gelberFarbe und mit der Aufschrift„Zu desinfizieren“
zu bekleben.Sofern ein Wagen der verschärftenDesinfektionunterzogenwerden
muß (vergleiche§ 7 Abs.3), ist ermit Zettelnvon gelberFarbe mit einemin der
Mitte aufgedrucktensenkrechtenrotenStreisen und der Aufschrift„Verschärftzu
desinfizieren“zu bekleben.Die ZugführerundsämtlicheÜbergangsstationensowie
die Empfangsstationenhabendarauf zu achten,daß dieZettel an beidenSeiten
vorhandensind, und habensieunverzüglichzu ersetzen,wenn siefehlen. Nach
der Desinfektionsind die Zettel zu entfernenund an ihrer Stelle solchevon
weißerFarbe mit demAufdrucke„Desinfiziert am
Stunde in ¾anzubringen,die erstbeiderWieder=
beladungdesWagens zu beseitigensind.
(65) Wird festgestellt,daßWagen nach einer früherenBenutzung zur Vieh=

beförderungnichtoder nicht vorschriftsmäßiggereinigtund desinfiziertwurden,
so sind sie behufsnachträglicherReinigung und Desinfektionunter denselben
Sicherungsmaßnahmenwie die von Tieren entladenenWagen der zuständigen
Desinfektionsanstaltzuzuführen.
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§5.
SoweitnichtAusnahmenfür denVerkehrmit demAuslandezugelassen

werden(§ 1) ist Fürsorgezu treffen,daß die zur Beförderungvon Tieren 661
desGesetzes)nachdemAuslande benutztenEisenbahnwagenzur Desinfektionleer
nach derjenigeninländischenGrenzstation zurückgelangen,über die sie aus—
gegangensind.

86.
) Die Desinfektionist an dem Orte der Entladung (oderUmladung)

alsbald nachEntleerungder Wagen — im Verkehremit demAusland auf der
Station desWiedereinganges(vergleicheaber § 1 Abs. 2) alsbald nachAnkunft
derWagen —, und zwar längstensbinnen24 Stunden zu bewirken.

G) Im InteresseeinerzweckmäßigenAusführung und wirksamenKontrolle
kann jedochdie Desinfektionauf Anordnung odermit GenehmigungderLandes=
regierungan einzelnenStationen(Desinfektionsstationen)zentralisiertwerden.In
solchenFällen ist für jedeEisenbahnstationeine bestimmteDesinfektionsstation
ein für allemal zu bezeichnenund die Frist zu bestimmen,innerhalbderendie
entladenenWagen desinfiziertwerdenmüssen. Diese Frist darf 48 Stunden —
von der Entladung bis zur Vollendung der Desinfektion—nicht überschreiten.

() Für Orte, wo sich mehrere durch SchienensträngeverbundeneEisen=
bahnstationenbefinden,kann— auchwenn es sichum Stationenverschiedener
Verwaltungenhandelt— die Errichtung einergemeinsamenDesinfektionsanstalt
angeordnetwerden.

()Die nach denDesinfektionsstationenoderDesinfektionsanstaltenüber=
zuführendenWagensind,soweites ihreBauart gestattet,zur VerhütungeinerÜber=
tragung von AnsteckungsstoffendurchHerausfallen von Gerätschaften,Stroh,
Dünger usw. sorgfältiggeschlossenzu halten; auchsindEinrichtungenzu treffen,
die einerechtzeitigeÜberführungsicherstellenund nachweisbarmachen.

6) Die zur Beförderungvon Tieren (§1 desGesetzes)inEinzelsendungen
benutztenGepäckwagenund Hundebehältnissesowie die zur Aufnahme solcher
Sendungenauf bestimmtenStreckenin dieZügeeingestelltenund benutztenGüter=
wagen (Kurswagen,Viehsammelwagen)brauchenerst auf der — inländischen
(vergleicheindessen& 1 Abs. 2)— EndstationdesZuges oderdesKursesfür den
sie eingestelltsind,der Reinigung und Desinfektionunterzogenzu werden. Die
unterwegsentladenenund leer bis zur EndstationlaufendenWagensindzur Ver=
hütung desHerausfallensvon Streu und Auswurfstoffensorgfältig geschlossen
zu halten. Viehsammelwagen,die voll besetztgewesenund vor der Endstation
entleertwordensind, dürfen vor ordnungsmäßigerReinigung und Desinfektion
nichtweiterbenutztwerden.Auch in die auf denIwischenstationenentladenen
Teile einesSammelwagenssind vor der DesinfektionkeineTiere mehr einzu=
stellen. Bei BeförderungvonVieh mit GepäckstückenoderGütern in einemund
demselbenWagenraumesind Vorkehrungenzu treffen,die eineAnsteckungsgefahr
ausschließen.

63°
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87.
(1)DereigentlichenDesinfektionderWagenmußstetseineReinigung

—Beseitigung der Streumaterialien,des Düngers, der Reste von Anbinde=
strängenusw. sowie ein gründlichesAbwaschenmit heißemWasser— voran=
gehen.Wo heißesWassernichtin genügenderMengezu beschaffenist, darf
auch unter Druck ausströmendeskaltesWasser verwendetwerden)jedochmuß
vorher zur Aufweichungdes anhaftendenSchmutzeseineAbspülungmit heißem
Wassererfolgen. Die Reinigung ist nur dann als ausreichendanzusehen,wenn
durchsiealle von demViehtransporteherrührendenVerunreinigungenvollständig
beseitigtsind; auch die in die Fugen der WagenbödeneingedrungenenSchmutz=
teilesindvollständig— erforderlichenfallsunterAnwendungvon eisernenGeräten
mit abgestumpftenSpitzenund Rändern — zu entfernen.

(.) Die Desinfektionselbsthat sich, und zwar auchin den Fällen, wo
der Wagen nur teilweisemit Vieh beladenwar, auf alle Teile des Wagens
oder des benutztenWagenabteilszu erstrecken.Sie muß bewirktwerden:

a) unter gewöhnlichenVerhältnissendurchWaschenderFußböden,Decken
undWändemit einerauf mindestens50 Grad Celsius erhitztenSoda=
lauge, zu deren Herstellungwenigstens2 Kilogramm Seda auf
100 Liter Wasserverwendetsind; «

b)inFälleneinerJnfektiondesWagensdurchRinderpest,Milzbrand,
Rauschbrand,Wild-undRinderseuche,Maul-undKlauenseuche,Rotz,
Rotlauf der SchweineoderSchweineseuche(einschließlichSchweinepest)
oderdesdringendenVerdachtseinersolchenInfektion durchAnwendung
des unter a vorgeschriebenenVerfahrens und außerdemdurch sorg=
fältiges Bepinseln der Fußböden, Decken und Wände mit einer
dreiprozentigenLösung einer Kresolschwefelsäuremischung.Letzereist
durchMischenvon zweiRaumteilenrohemKresol (Cresolumcrudum
des Arzneibuchsfür das DeutscheReich) und einemRaumteileroher
Schwefelsäure(Acikum sulluricum erudum desArzneibuchsfür das
DeutscheReich) bei gewöhnlicherTemperaturzu bereiten. Zur Her=
stellung der dreiprozentigenLösung darf die Mischung frühestens
24 Stunden, spätestens3 MonatenachihrerBereitung benutzwerden.
Die Lösung ist innerhalb 24 Stunden zu verwenden.Anstatt des
Bepinselns kann auch eine Bespritzungmit einem geeignetenDes=
infektionsapparaterfolgen.

6))Die verschärfteDesinfektion(Abs.2 unter bh ist in derRegel nur auf
Anordnungder zuständigenPolizeibehörde,ohnesolcheAnordnung jedochauch
dann vorzunehmen,wenn die Wagen zur Beförderungvon Klauenviehaus ver=
seuchtenGegenden,das heißt von solchenStationen, in derenUmkreisevon
20 Kilometerdie Maul= und Klauenseucheherrschtodernochnichtfür erloschen
erklärtwordenist, gedienthaben, oderwenndie Bahnbeamtenvon Umständen
Kenntnis erlangen, die es zweifellosmachen,daß eineInfektion desWagens



—
durchRinderpest,Milzbrand, Rauschbrand,Wild=undRinderseuche,Maul=und
Klauenseuche,Rotz, Rotlauf der Schweine oder Schweineseuche(einschließlich
Schweinepest)vorliegt, oderdie dendringendenVerdachteinersolchenInfektionbe=
gründen. Der Landes=Polizeibehördebleibtvorbehalten,dieverschärfteDesinfektion
auch in anderenFällen anzuordnen,wenn sie es zur Verhütung der Ver=
schleppungder bezeichnetenSeuchenfür unerläßlicherachtet.

AWennWagenmit einerinnerenVerschalungderverschärftenDesinfektion
zu unterwerfensind, ist dieVerschalungabzunehmenund ebensowie derWagen
zu reinigenund zu desinfizieren. «

(5)Bei gepolstertenWagen ist die Polsterung, die entfernbarsein muß,
in ausreichenderWeisezu reinigen. Hat eineInfektion desWagens durcheine
der im Abs. 2 unterb genanntenSeuchenstattgefunden,oder liegtderdringende
VerdachteinersolchenInfektion vor, so muß die Polsterung verbranntwerden.
Der Wagen selbstist in der in denAbs.1 bis 3 angegebenenWeisezu be=
handeln.AusländischeWagen,derenPolsterungnichtentfernbarist, dürfenim
Inlande nichtwiederbeladenwerden.

(6)Bei Wagen, diezur Beförderungvon einzelnenStückenKleinviehin
Kisten oderKäfigen gedienthaben und nicht durchStreu, Futter, Auswurf=
stoffeusw. verunreinigtwurden, gilt, vorbehaltlichder Festsetzungenim Abf. 2
unter b und im Abs. 3, eineWaschungder Wände, des Fußbodensund der
Deckemit heißemWasserals ausreichendeDesinfektion.

88.
() In gleicherWeisewie dieWagen sind die bei derVerladung und Be=

förderungder Tiere zumFüttern, Tränken, Befestigenoder zu sonstigenZwecken
benutztenGerätschaftenderEisenbahnverwaltungenzu reinigenund zu desinfizieren.

(1)Die beweglichenRampenund EinladebrückenderEisenbahnverwaltungen
müssen bei Benutzungzur Viehverladung täglich mindestenseinmal nach den
Vorschriftenim §7 gereinigtunddesinfiziertwerden. Der Landes=Polizeibehörde
bleibtvorbehalten,einehäufigereDesinfektionanzuordnen.

#?V.
CDie festenRampen, die Vieh=Ein=undAusladeplätzeund dieViehhöfe

(Buchten, Bansen usw.) der Eisenbahnverwaltungensind stets von Streu,
Dünger usw. gesäubertzu halten. Rampenmit undurchlässigemBoden und
festehölzerneRampensindbei Benutzungzur Viehverladungtäglichmindestens
einmal mit Wasserzu spülen.

) Sind die Anlagen durch Klauenvieh aus verseuchtenGegenden(67
Abs. 3) benutztworden, so müssen sie außerdemdesinfiziertwerden. Im
übrigen ist ihre Desinfektionallgemeinoder für den Verkehrmit einzelnender
im 9 1 des GesetzesbezeichnetenTierarten oder für gewisseGegendennur an=
zuordnen,wenneinebestimmteGefahr derVerbreitungvon Seuchenvorliegt.
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Das in vorstehendenFällen von den Eisenbahnverwaltungenvorzuschreibende
Desinfektionsverfahrenist denFestsetzungenim § anzupassen.Im Falle einer
wirklichenInfektion oderdesdringendenVerdachtseinersolchensindetwaerforder=
liche weitergehendeSicherungsmaßregelnvon den zuständigenPolizeibehörden
anzuordnen;Rampen mit undurchlässigemBoden und festehölzerneRampen
müssenbeimVorhandenseinder im §7 Abs. 2 unter b und Abs.3 bezeichneten
Voraussetzungenin der dort angegebenenWeise desinfiziertwerden.

*10.
(1)Streumaterialien,Dünger usw.sindzusammelnundsoaufzubewahren,

daß Vieh damit nicht in Berührung kommenkann.
G) Die Abfuhr des Düngers darf in Fällen von Rot nichtdurchPferde=

gespanne,im übrigen nicht durchRindviehgespanne geschehenund muß in dichten
Wagen, Fässern usw. erfolgen, so daß eine Verunreinigung der Straßen,
Wegeusw. durchDüngerteileausgeschlossenist.

G) Dünger von Tieren, die an Rinderpest,Milzbrand, Rauschbrand,
Wild= und RinderseucheoderRotz leiden oder einer dieserSeuchenverdächtig
sind, muß verbrannt oder gekochtoder so tief vergrabenwerden,daß er mit
einermindestenseinMeter hohenErdschichtbedecktist.

() Dünger von Tieren, die mit Maul=undKlauenseuche,Rotlauf der
Schweineodermit Schweineseuche(einschließlichSchweinepest)behaftetodereiner

dieser Seuchen verdächtigsind, muß entwederin derselbenWeise (Abs. 3) To
oder mit einer dreiprozentigenLösung derKresolschwefelsäuremischung(§7 Abs.2
unter b), die vollständigmit demDünger zu durchmischenist) desinfiziertwerden.

1I.
GBei BemessungdervondenEisenbahnverwaltungenfür dieDesinfektion

der Eisenbahnwagenund der dazugehörigenGerätschaftenzu erhebendenGebühr
(§2 Abs.2 des Gesetzes)ist davon auszugehen,daß dieselediglichbestimmtist,
Ersatz für die durchdie DesinfektionbedingtenaußerordentlichenAufwendungen
zu gewähren. Für die Desinfektionder Rampen, sowieder Vieh=Ein=und
Ausladeplätzeund der Viehhöfe (Buchten,Bansen usw.) der Eisenbahnverwal=
tungenist eineGebühr nichtzu erheben.

(2) Für die der eigentlichenDesinfektionvorangehendeoderohneRücksicht
auf sie vorzunehmendeReinigung G#3 Abs. 2, 8#7Abs.105 und 6) § 8) 9 9
Abs.1) darf eineEntschädigungnichtbeanspruchtwerden.

(3)Die Gebühr ist unabhängigvon derEntfernung, diederViehtransport
durchlaufenhat, nach dem durchschnittlichenBetrage der Selbstkostenfür alle
Stationen im Bereicheinerund derselbenEisenbahnverwaltungin gleicherHöhe,
und zwar in einem Satze und lediglichfür denWagenfestzusetzen.Ausnahmen
könnenmitZustimmungdesReichs=Eisenbahnamts,in Bayernmit Zustimmung
derLandes=Aufsichtsbehörde,zugelassenwerden.
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Schlußbestimmungen.

8 12.
Die Eisenbahnverwaltungenhabendafürzusorgen,daßdiezurBeseitigung

von Ansteckungsstoffenbei Viehbeförderungeninnerhalb ihres Geschäftsbereichs
erforderlichenArbeitenunterverantwortlicherAufsichtausgeführtwerden.

13.
Die Eisenbahn=Aufsichtsbehördenhabenim Einvernehmenmit denVeterinär=

PolizeibehördenKontrolleinrichtungenzu treffen, die geeignetsind, die strenge
DurchführungdesGesetzesund der zu seinerAusführungerlassenenVorschriften
überallsicherzustellen.

Berlin, den16. Juli 1904.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

—

(Nr. 3068.) Bekanntmachung,betreffenddieAbänderung derBestimmungenüber die Be=
seitigungvon Ansteckungsstoffenbei derBeförderungvon lebendemGeflügel
auf Eisenbahnenvom 2. Februar1899. Vom 17.Juli 1904.

Ar Grund derArtikel42 und 43 derReichsverfassungund unterAufhebung
der Bekanntmachungvom 2. Februar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 11) hat der
Bundesrat nachstehende

Bestimmungenüber die Beseitigungvon Ansteckungsstoffenbei der
Beförderungvon lebendemGeflügel auf Eisenbahnen

beschlossen:
1.

CDie Eisenbahnverwaltungensind verpflichtet,die Eisenbahnwagennach
jederBenutzungzur Beförderungvon unverpacktemlebendenGeflügel derart zu
reinigenund zu desinfizieren,daß die denWagenetwaanhaftendenAnsteckungs=
stoffevollständiggetilgtwerden.

„) In gleicherWeisesinddie bei derVerladungund bei derBeförderung
von Geflügel zum Füttern und Tränken oder zu sonstigenZweckenbenutzten
Gerätschaftenzu reinigenund zu desinfizieren.

G) Die beweglichenRampenundEinladebrückenderEisenbahnverwaltungen
müssenbei BenutzungzurGeflügelverladungtäglichmindestenseinmalnachden
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Vorschriftenüber die Desinfektionder Wagen gereinigtund desinfiziertwerden.
Der Landes=Polizeibehördebleibt vorbehalten,eine häufigereDesinfektionan=
zuordnen.

() Die festenRampen sowie die Geflügel=Ein=und Ausladeplätzeund
die Geflügelhöfe(Buchten) der Eisenbahnverwaltungensind stets von Streu=
materialien,Dünger und Federn gesäubertzu halten. Rampen mit undurch=
lässigemBodenund festehölzerneRampensindbeiBenutzungzur Geflügelver=
ladung täglichmindestenseinmal mit Wasserzu spülen. Eine Desinfektionder
vorstehendbezeichnetenAnlagen ist allgemeinoder für gewisseGegendennur an=
zuordnen,wenn einebestimmteGefahr für die Verbreitung der Geflügelcholera
oder Hühnerpestvorliegt; das hierauf von den Eisenbahnverwaltungenvor=
zuschreibendeDesinfektionsverfahrenist den Festsetzungenüber die Desinfektion
derWagen anzupassen.Im Falle einerwirklichenInfektion oder desdringenden
Verdachtseinersolchensind etwa erforderlicheweitereSicherungsmaßregelnvon
den zuständigenPolizeibehördenanzuordnen;Rampenmit undurchlässigemBoden
und festehölzerneRampen müssenalsdann den für solcheFälle getroffenenFest=
setzungenüber die Desinfektionder Wagen entsprechenddesinfiziertwerden.

(6) Die zur Beförderungvon verpacktemlebendenGeflügelbenutztenWagen
und die bei der Verladung solcherSendungenbenutztenRampen sind gleichfalls
zu reinigenund zu desinfizieren,wenn eineVerunreinigungdurchStreu, Futter
oderAuswurfstoffestattgefundenhat.

(() Streu, Dünger, Federn und sonstigeAbgänge sind zu sammelnund
so aufzubewahren,daß Geflügel damit nicht in Berührung kommenkann. Der=
artige Abgängevon cholera=oder hühnerpestkrankemodererdächtigemGeflügel
müssenentwederdurchvollständigeDurchmischungmitKalkmilchoderdreiprozentiger
LösungeinerKresolschwefelsäuremischung(vergleiche§ 3) desinfiziertoderverbrannt
odermindestensein Meter tief vergrabenwerden.

)Die Verpflichtungzur Reinigungund Desinfektionliegtin bezugauf
dieEisenbahnwagenund die zu ihnen gehörigenGerätschaften(I 1 Abs.1 und 2)
derjenigenEisenbahnverwaltungob, in derenBereichedie Entladungstattfindet.
Erfolgt dieseim Auslande, so ist zur DesinfektiondiejenigedeutscheEisenbahn=
verwaltungverpflichtet,derenBahn von denWagen bei der Rückkehrin das
Reichsgebietzuerstberührtwird.

(.) DenjenigenEisenbahnverwaltungen,derenBetrieb auf einer im Aus=
lande belegenenStation endet,kann von derRegierungdesdeutschenGrenzstaats
gestattetwerden,die Desinfektionder Wagen im Auslande vorzunehmen,sofern
genügendeSicherheitfür eine ordnungsmäßigeAusführung gebotenwird.

6) Sofern vom BundesratenichtweitergehendeAusnahmenfür denVer=
kehrmit demAuslandezugelassensind, ist einenochmaligeReinigungder im
Auslande gereinigtenWagen bei derRückkehrin das Reichsgebietnicht erforder=
lich, wenndieReinigungim Auslandederartbewirktwurde,daß alle von der
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GeflügelbeförderungherrührendenVerunreinigungenvollständigbeseitigtsind;die
Wagen sind in solchemFalle nur der eigentlichenDesinfektionzu unterwerfen.

#3.
Die in denAusführungsbestimmungenzumReichsgesetzevom25. Februar

1876 über die Beseitigungvon Ansteckungsstoffenbei Viehbeförderungenauf
Eisenbahnenvom 16. Juli 1904 in den §#84, 5, 6 Abs. 1 bis 4, 87 Abs. 1
und 2, 11, 12 und 13 getroffenenFestsetzungenüber das Verfahren, über
Ort und Zeit der Desinfektion,über die Höhe der Gebühren, über die Beauf=
sichtigungderDesinfektionsarbeitenund über dieKontrolleinrichtungengeltenauch
für diederDesinfektionunterliegendenGeflügelwagenmit folgendenAbweichungen:

1. Die im §7 Abs. 2 unter b vorgeschriebeneArt der Desinfektionist
in Fällen einerwirklichenInfektion des Wagens durchGeflügelcholera
oderHühnerpestoder des dringendenVerdachtseiner solchenInfektion
anzuwenden,und zwar in der Regel nur auf Anordnung der zu=
ständigenPolizeibehörde,ohnesolcheAnordnungjedochauch dann,
wenn die Bahnbeamtenvon UmständenKenntnis erlangen, die es
zweifellosmachen,daß eineInfektion des Wagens durchGeflügel=
choleraoder Hühnerpestvorliegt, oder die den dringendenVerdacht
einer solchenInfektionbegründen.Der Landes=Polizeibehördebleibt
vorbehalten,die verschärfteDesinfektionauch in anderenFällen an=
zuordnen,wenn sie es zur Verhütung der VerschleppungderSeuchen
für unerläßlicherachtet.

2. Für die dereigentlichenDesinfektionvorangehendeoderohneRücksicht
auf sie vorzunehmendeReinigung (vergleiche& 11 Abs. 2) darf eine
Entschädigungnur beanspruchtwerden,wenndie Reinigungwegen
der besonderenBauart oderEinrichtungderWagenaußergewöhnliche
Aufwendungenerfordert.

84.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Oktoberd. J. inKraft.
Berlin, den17. Juli 1904.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1904. . 61
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Reichs-⸗Gesetzblatt.
M 35.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Entschädigungfür unschuldigerlitteneUntersuchungshaft.S. 321.

(Nr. 3069.) Gesetz,betreffenddie Entschädigungfür unschuldigerlitteneUntersuchungshaft.
Vom 14. Juli 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

* .
Personen, die im Strafverfahren freigesprochenoder durchBeschlußdes

Gerichts außer Verfolgung gesetztsind, könnenfür erlitteneUntersuchungshaft
Entschädigungaus der Staatskasseverlangen,wenn das Verfahren ihreUnschuld
ergebenoderdargetanhat,daß gegensie ein begründeterVerdachtnicht vorliegt.

AußerdemVerhaftetenhabendiejenigen,denengegenüberer kraftGesetzes
unterhaltspflichtigwar, Anspruchauf Entschädigung.

82.
Der Anspruchauf Entschädigungist ausgeschlossen,wenn der Verhaftete

die UntersuchungshaftvorsätzlichherbeigeführtoderdurchgrobeFahrlässigkeitver—
schuldethat. Die Versäumungder Einlegung einesRechtsmittelsist nicht als
eineFahrlässigkeitzu erachten.

Der Anspruchkann ausgeschlossenwerden, wenn die zur Untersuchung
gezogeneTat desVerhafteteneine grobeUnredlichkeitoder Unsittlichkeitin sich
geschlossenhat oder in einem die freie Willensbestimmungausschließenden
Trunkenheitszustandebegangenworden ist oder wenn aus den Tatumständen
erhellt,daß der Verhaftetedie Verübung einesVerbrechensoderVergehensvor—
bereitethatte. «

Der Anspruchkann auchdannausgeschlossenwerden,wenn derVerhaftete
zur Zeit der Verhaftung sichnicht im Besitze der bürgerlichenEhrenrechtebefand
oderunterPolizeiaufsichtstandoderwenn gegendenVerhaftetenauf Grund des
Reichs-Gesehbl.1904. 65

Ausgegebenzu Berlin den 29. Juli 1904.
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8181a oder des § 362 des Strafgesetzbuchsinnerhalbder letztenzwei Jahre
auf Überweisungan die Landes=Polizeibehörderechtskräftigerkanntworden ist.
Das Gleichegilt, wennder Verhaftetemit Zuchthausbestraftwordenist und
seit der Verbüßung der Strafe drei Jahre noch nicht verflossensind.

83.
Gegenstanddes demVerhaftetenzu leistendenErsatzesist derfür ihn durch

die UntersuchungshaftentstandeneVermögensschaden. Hat vor dem Erlasse des
Haftbefehlseine Vorführung oder eine vorläufigeFestnahmestattgefunden,so
erstrecktsichder Entschädigungsanspruchauch auf die dem Haftbefehlevoraus=
gegangeneZeit der Haft.

Unterhaltsberechtigtenist insoweit Ersatz zu leisten, als ihnen durch die
Verhaftungder Unterhaltentzogenwordenist.

8A.
Über die Verpflichtungder — — zur Entschädigungwird von dem

Gerichte gleichzeitigmit seinemden VerhaftetenfreisprechendenUrteile durch
besonderenBeschlußBestimmunggetroffen.

Wird auf ein gegendas Urteil eingelegtesRechtsmittelvon neuemauf
Heriswwechungerkannt, so ist von demerkennendenGerichte nach Maßgabe des
Abs.1 von neuemBeschluß zu fassen.

Der Beschlußist nichtzu verkünden,sonderndurchZustellungbekanntzu
machen,sobalddasfreisprechendeUrteil rechtskräftiggewordenist. Er unterliegt
nicht der Anfechtung durch Rechtsmittel. Wird dieEntschädigungsverpflichtung
derStaatskasseausgesprochen,sosoll derBeschlußauchdenUnterhaltsberechtigten,
die nichtdem Hausstandedes Verhaftetenangehören,mitgeteiltwerden,sofern
ihr Aufenthalt dem Gerichtebekanntist.

DieseVorschriftenfinden entsprechendeAmvendung,wenn der Verhaftete
durchBeschlußdes GerichtsaußerVerfolgunggesetztwird.

K 5.
Der dieEntschädigungsverpflichtungderStaatskasseaussprechendeBeschluß

tritt außer Kraft, wenn zu Ungunstendes Freigesprochenendie Wiederaufnahme
desVerfahrens angeordnetoder wenn gegenden außerVerfolgung Gesetztennach
Wiederaufnahmeder Klage das Hauptverfahreneröffnetwird. War die Ent=
schädigungschongezahlt,so kanndas Gezahltezurückgefordertwerden.

666.
Wer auf Grund des dieEntschädigungsverpflichtungder Staatskasseaus=

sprechendenBeschlusseseinen Anspruch geltend macht, hat diesenAnspruch bei
VermeidungdesVerlustesbinnensechsMonaten nachZustellungdesBeschlusses
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durchAntrag bei derStaatsanwaltschaftdesLandgerichtszu verfolgen,in dessen
Bezirkedas Verfahrenin ersterInstanzanhängigwar.

ÜberdenAntragentscheidetdieobersteBehördederLandes=Justizverwaltung.
Eine Ausfertigung der Entscheidungist demAntragstellernach den Vorschriften
derJivilprozeßordnungzuzustellen.

Gegen die Entscheidungist die Berufung auf den Rechtswegzulässig.
Die Klage ist binneneinerAusschlußfristvon dreiMonaten nachZJustellungder
Entscheidungzu erheben. Für die Ansprüche auf Entschädigung sind die Zivil=
kammernder Landgerichteohne Rücksichtauf denWert des Streitgegenstandes
ausschließlichzuständig.

Bis zur rechtskräftigenEntscheidungüber den Antrag ist der Anspruch
nichtübertragbar.

’
Die Entschädigungwird aus derKassedesBundesstaatsgezahlt,beidessen

Gerichtedas Strafverfahren in ersterInstanz anhängigwar. «
Bis zumBetrage der geleistetenEntschädigungtritt dieKassein dieRechte

ein, welchedemEntschädigtengegenDritte um deswillen zustehen,weil durch
derenrechtswidrigeHandlungendie Untersuchungshaftherbeigeführtwar.

g8.
Ist zuUngunstendesFreigesprochenendieWiederaufnahmedesVerfahrens

beantragtoder gegenden außerVerfolgungGesetztendie Klage wiederauf—
genommenworden, so kann die Entscheidungder oberstenBehörde der Landes—
Justizverwaltung(§ 6 Abs. 2) sowiedieZahlung der Entschädigung(J7 Abs. 1)
ausgesetztwerden.

§9.
In den zur Zuständigkeitdes Reichsgerichtsin ersterInstanz gehörigen

Sachen ist statt der Staatskassedie Reichskasseersatzpflichtig. .
In diesenFällen tritt an dieStelle derStaatsanwaltschaftdesLandgerichts

die Staatsanwaltschaftbei demReichsgericht,an dieStelle der oberstenBehörde
derLandes=JustizverwaltungderReichskanzler.

&10.
DiesesGesetzfindetauf dieim militärgerichtlichenVerfahrenfreigesprochenen

Personen entsprechendeAmwendung. An die Stelle der Staatskassetritt im
Heeredie Kasse desjenigenKontingents, bei dessenGerichtedas Strafverfahren
in ersterInstanz anhängig war, in der Marine die Reichskasse.Statt der
Staatsanwaltschaft des Landgerichts ist der Gerichtsherr ersterInstanz, statt der
oberstenBehördederLandes=Justizverwaltungdie obersteMilitär=oderMarine=
Justizverwaltungsbehördezuständig.
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆ36.

Inhalt: Verordnung über die teilweiseInkraftsetzungdes Gesetzes,betreffenddie Bekämpfungder
Reblaus. S. 325.

(Nr. 3070.) Verordnung über die teilweiseInkraftsetzungdes Gesetzes,betreffenddie Be=
kämpfungder Reblaus, vom 6. Juli 1904. Vom 24. Juli 1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des § 16 des Gesetzes,betreffenddie Bekämpfung der
Reblaus, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 261) im Namen des Reichs,
mit Zustimmungdes Bundesrats, was folgt:

Die 9 3, 5, 9 bis 11, 13, 14 Abs. 1, 2, §15 desGesetzes,betreffend
die Bekämpfungder Reblaus, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 261)
tretenam 1. September1904 in Kraft.

Gleichzeitigtretendie 9§ 4, 5, 12 desGesetzes,betreffenddie Abwehrund
UnterdrückungderReblauskrankheit,vom 3. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 149)
außerKraft, der § 12 jedochnur, soweiter nichtZuwiderhandlungengegenden
§ odergegenAnordnungenmit Strafe bedroht,die auf Grund der in Kraft
bleibendenVorschriftenerlassensind.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenDrontheim, an Bord M. Y. Hohenzollern,den 24. Juli 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1904. 66
Ausgegebenzu Berlin den 2. August 1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ38.

Inhalt: Gesetz, betreffenddieGewährung einesDarlehens an das SchutzgebietTogo. S. 329. — Geseb,
betreffenddie Übernahmeeiner Garantie des Reichs in bezug auf eine Eisenbahnvon Daressalam
nachMrogoro. S. 330.

(Nr. 3073.) Gesetz,betreffenddieGewährungeinesDarlehens an dasSchutzgebietTogo. Vom
23. Juli 1904.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

*
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dem SchutzgebieteTogo zum Zwecke

des Baues einer Eisenbahn von Lome nach Palime in einer Spurweite von
mindestenseinemMeter einDarlehenbis zumHöchstbetragevon 7 800 000 Mark
nachMaßgabe der zu bewilligendenEtatsbeträgezur Verfügung zu stellenund
die dafür erforderlichenMittel im Wege des Kredits flüssigzu machen.

82.
DiesesDarlehenist seitensdesSchutzgebietsTogo binnendreißigJahren vom

Tage der Auszahlungab nacheinemvom ReichskanzleraufzustellendenTilgungs=
plane zurückzuerstattenund bis dahin mit dreieinhalbProzent jährlichzu verzinsen.

3.
Die zur VerzinsungundTilgung erforderlichenBeträgesindalljährlichin

den Etat des SchutzgebietsTogo aufzunehmenund zur Verfallzeit aus den
bereitestenEinkünftendesselbenan das Reich abzuführen.

§ 4. .
Die im Verkehrsbezirkeder zu erbauendenEisenbahntätigen Landgesell=

schaftenund Plantagenbesitzersind, soweitsie besondereInteressenam Bahnbaue
Reichs=Gesetzbl.1904. 68

Ausgegebenzu Berlin den18.August1904.
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haben,zu einerentsprechendenLeistungzumBaue der Bahn und ihrer Anlagen
heranzuziehen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben Drontheim,an Bord M. M. „Hohenzollern“, den23. Juli 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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(Gr. 3074.) Gesetz,betressenddie Übernahmeeiner Garantie des Reichs in bezugauf eine
Eisenbahnvon DaressalamnachMrogoro. Vom 31. Juli 1904.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Zum BaueundzumBetriebeinerEisenbahnvonDaressalamnachMrogoro#

durchdie auf Grund der beigedrucktenBau= und Betriebskonzessionzu bildende

Eisenbahngesellschaftdie Garantie des Reichs für
a) eineVerzinsungdes in diesemUnternehmenanzulegendenKapitals bis
zur Höhe von 21 000 000 Mark mit drei Prozent vom Tage der
Einzahlungan,

b) die Zahlung des um zwanzigProzent erhöhtenNennbetragsder
jeweilig gelostenund als solcheabzustempelndenAnteilsscheinenach
nähererMaßgabe der vorbezeichnetenKonzessionhiermit bewilligt.

2. —.
Der Reichskanzlerist mit der Ausführung diesesGesetzesbeauftragt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenMolde, den31.Juli 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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Die Bau= und Betriebskonzession und die Statuten
der OstafrikanischenEisenbahngesellschaft.

1. Bau= und Betriebskonzession für die Ostafrikanische Eisenbahn=
gesellschaft.

Nachdemdas zur Gründung einerGesellschaftunter der Firma
Ostafrikanische Eisenbahngesellschaft

gebildeteSyndikat denAntrag gestellthat, dieserGesellschaftdie Konzessionzum
Baue undBetrieb einerEisenbahnvon Daressalam nachMrogoro zu verleihen,
wird dieseKonzessionauf 88 Jahre vomTage derBestätigungdesGesellschafts=
vertrags durch den Reichskanzlerunter den nachstehendenBedingungen erteilt:

;1.
Der Bau und Betrieb erfolgtdurcheinevon demSyndikatauf Grund

desnachstehendenGesellschaftsvertragsinnerhalbeinerFrist von einemJahre vom
Tage derErteilung der Konzessionzu bildendeKolonialgesellschaftmit demSitze
in Berlin.

2.
Die Wahl des erstenDirektors und des oberstenBetriebsleitersbedarfder

Bestätigungdes Reichskanzlers.

Für den Bau der EisenbahngeltenfolgendeBedingungen:
1. Die Spurweite soll 1 Meter betragen.
2. Die Bauanschläge, auf Grund derendie Ausführung erfolgensoll,
bedürfenderBestätigungdesReichskanzlers.

3. Die Pläne für dieEisenbahnanlagensind demKaiserlichenGouverneur
zur landespolizeilichenGenehmigungvorzulegen.

4. Die Vollendungund InbetriebnahmederBahn von Daressalambis
Mrogoro muß innerhalb einer Frist von 5 Jahren vom Tage der
Bestätigung des Gesellschaftsvertragserfolgen;der Reichskanzlerwird
dieseFrist entsprechendverlängern, wenn der Bau durch unvorher=
geseheneHindernisseohneVerschuldender GesellschafteineVerzögerung
erleidensollte.

84.
Für den Betrieb der EisenbahngeltenfolgendeBestimmungen:
1. Die Eröffnung des Betriebs auf einer Strecke ist vorher demKaiser=
lichenGouverneuranzuzeigen.

2. Die Bahn ist mit Betriebsmittelnin angemessenerZahl soauszurüsten,
wie es das Verkehrsbedürfniserheischt.

Die Gesellschaftist verpflichtet,die Eisenbahndauerndordnungs=
mäßig zu betreibenund zu diesemBehufe dieBahnanlagen,einschließ=

68“
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lich der Telegraphenanlagen,und die Betriebsmittelin solchemZu—
stande zu erhalten, daß der Betrieb mit Sicherheit und auf die der
BestimmungdesUnternehmensentsprechendeWeiseerfolgenkann. Sie
kann hierzu von demReichskanzlerangehaltenwerden)jedochsollen
strengereVorschriften nicht erlassenwerden dürfen, als sie auf der
Mehrzahl andererin Afrika unterähnlichenVerhältnissengebautenund
betriebenenBahnen bestehen.
Die Zahl der Züge wird demErmessender Gesellschaftanheimgestellt,
hat jedochdemVerkehrsbedürfnissenachMöglichkeitzu genügen.Der
Fahrplan ist in geeigneterWeiseöffentlichbekanntzu machen.
Die BestimmungderPreise für denPersonen=undGüterverkehrbleibt
für die ersten5 Jahre nachdemauf dieBetriebseröffnungderEisen=
bahnDaressalam—Mrogoro folgenden1. Januar derGesellschaftüber=
lassen. Für die Folgezeit stehtes demReichskanzlerfrei, wiederkehrend
von 10 zu 10 Jahren Höchstsätzefür die einzelnenPersonenwagen=
klassenund Güterklassenfestzusetzen,die jedochnicht unter die Höchst=
sätzeder Mehrzahl andererin Afrika unter ähnlichenVerhältnissener=
bautenund betriebenenEisenbahnenhinuntergehendürfen. Die Be=
förderungspreiseund alle ihre Anderungensind vor der Einführung
demGouverneuranzuzeigenund in geeigneterWeiseöffentlichbekannt
zu machen. Erhöhungen treten ohne besondereGenehmigungdes
Gouverneurserst 3 Monate nachihrer öffentlichenBekanntmachung
in Kraft.

Post=und TelegraphenanstaltengeltenfolgendeBestimmungen:
I. Die Gesellschaft hat die Briefpost mit allen fahrplanmäßigen
Zügenkostenfreizu befördern,undzwar— nachWahl derReichs=
Postverwaltung— entwederdurchVermittelungdesZugpersonals
oder in einembesonderen,für PostzweckeeingerichtetenWagen=
abteil unter Begleitungdes erforderlichenPostpersonals.Letzteres
sowie die Gerätschaften,deren die Postbeamtenunterwegsbe=
dürfen, sind gleichfallskostenfreizu befördern. Für die post=
mäßigeEinrichtungdesWagenabteilswerdenderGesellschaftdie
Selbstkostenvon der Reichs=Postverwaltungvergüitet.

II. Die Gesellschafthat die Postpäckereienin derselbenWeisewie die
Briefpost zu befördern. Für die Paketbeförderungwird, und
zwar ohne Rücksichtdarauf, ob der Beförderungsdienstdurchdas
Eisenbahnpersonaloder durch das Postpersonal erfolgt, der Ge=
sellschafteine Vergütung von 50 Prozent des allgemeinenStück=
guttarifs (für Stückgüteraller Art) gewährt.

III. Reichendie unter I bezeichnetenWagenabteilezur Brief= und
Päckereibeförderungnicht aus, so ist die Gesellschaftverpflichtet,
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auf Verlangen der Reichs=PostverwaltungbesondereBahnpost=
wagen in die fahrplanmäßigenZüge einzustellenund kostenfreizu
befördern. Die BeschaffungdieserBahnpostwagenist von der
GesellschaftnachdenAngabenund auf KostenderReichs=Post=
verwaltungzu bewirken.

Die Vergütungder Päckereienerfolgt nach den Bestim=
mungenunterII.
Die innereund äußereUnterhaltungder Postwagenabteile(I)
und der Bahnpostwagen(III) erfolgt durch die Gesellschaft;die
Selbstkostenwerdenvon derReichs=Postverwaltungerstattet.Für
dieErleuchtungsowiefür die Reinigung im Innern sorgt die
Postverwaltung auf eigeneRechnung; doch kann sie von der
Gesellschaftdie Ausführung dieserLeistungengegenErstattung
der Selbstkostenin Anspruchnehmen.
Die Reichs=Postverwaltungbehältsichvor, im Falle der In=
anspruchnahmedes Jugpersonalsfür die Beförderungder Brief=
post und Postpäckereien,nachMaßgabe der Mühewaltung eine
von ihr zu bestimmendeVergütungzu gewähren.

Für den Postdienstdes Zugpersonals(I und II) übernimmt
die GesellschaftkeineVerantwortlichkeit.
Die Gesellschaftist verpflichtet,beidemBaue von Stationsgebäuden
auf das Bedürfnis der Reichs=Postverwaltungan Räumen für
Post- und TelegraphenstationenRücksichtzu nehmen; für die
Räumeist postseitigeinejährlicheVergütungnachbesondererVer=
einbarungzu zahlen.
Die Gesellschafthat derReichs=Telegraphenverwaltungunentgelt=
lich das Recht zuzugestehen,an dem Telegraphengestängeder
Eisenbahn,soweitdies Raum bietet,ihreTelegraphen=und Fern=
sprechdrähteanzubringen,sowiedas Recht,erforderlichenfallseigene
Gestängefür Telegraphen=und Fernsprechleitungenauf demGrund
und Boden derBahnverwaltunglängs der Eisenbahnlinieauf=
zustellen.Die Gesellschaftwird dieseLinien unentgeltlichwie ihre
eigenenbewachen.
ZwischenOrten, welchedurchTelegraphen=oderFernsprechanlagen
derReichs=Postverwaltungverbundensind,darf derBahntelegraph
zur Übermittelungvon Nachrichten,die sichnicht auf denDienst
der Eisenbahnbeziehen,nur mit Genehmigungder Reichs=Post=
verwaltungbenutztwerden. Im übrigengeltenfür dieBeförde=
rung von PrivattelegrammendurchdenBahntelegraphendie von
der Reichs=Postverwaltungfür ihre Linien in Deutsch=Ostafrika
festgesetztenTarife und sonstigenBestimmungen. Eine Ver=
pflichtung zur Beförderung von Privattelegrammenentstehtfür
die Gesellschafthierdurchnicht.
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Die Benutzungder Bahn ist jedermannunter gleichenBedingungenzu
gewähren.Insbesonderehabendie angesetztenBeförderungspreisegleichmäßigfür
alle Personen oder Güter derselbenArt Anwendung zu finden. Erleichterungen
der Beförderung, welchenicht unter Erfüllung der gleichenBedingungenjeder=
mann zugutekommen,sind unzulässig.

Die Gesellschaftist auf Verlangen des Reichskanzlersverpflichtet,anderen
Unternehmernden Anschlußan die Bahn mittelsPrivatanschlußgleisenoderAn=
schlußbahnen gegen Ersatz der der Gesellschaftdaraus erwachsendenKosten zu
gestatten,sofern die Gesellschaftdie Anschlußgleiseoder Anschlußbahnennicht
binnen angemessenerFrist selbstherstellt. Auch ist die Gesellschaftverpflichtet,
auf den anschließendenPrivatanschlußgleisenden Betrieb, unter Beistellungder
erforderlichenTransportmittel,gegenangemesseneVergütung zu übernehmenund
ferner denÜbergang geeigneterTransportmittelder Privatanschlußbahneneben=
falls gegenangemesseneVergütung zu gestatten.Die Vergütung ist im Streit=
falle von demReichskanzlerfestzusetzen.

86.
Falls dieGesellschaftschuldvollerweisegegeneineder ihr in dieserUrkunde

auferlegtenVerpflichtungenverstößtund der ihr vom ReichskanzlererteiltenAn—
weisung,diesenVerstoßgut zu machen,nicht in angemessenerFrist Folge leistet,
so kann sie für die durchihr VerhaltendemVerkehrezugefügtenNachteileauf
Zahlung einerentsprechendenGeldsummein Anspruchgenommenwerden.

Darüber, ob ein schuldvollerVerstoßder Gesellschaftvorliegt, ferner, ob
sie der infolge einessolchenVerstoßeserteiltenAnweisungnichtentsprechendnach=
gekommenist, und wie hochsichder für die entstandenenNachteilezu zahlende
Geldbetragbeläuft, entscheidetendgültigein nach § 7 zu bildendesSchiedsgericht.
Alle hiernachvon der Gesellschaftetwazu zahlendenBeträge sind an die Kasse
des KaiserlichenGouvernementsabzuführen.

Hat ein schuldvollesVerhaltender Gesellschafthinsichtlicheinerder ihr in
dieserUrkundeauferlegtenVerpflichtungenzur Folge, daß dieEisenbahnstrecken
nichtrechtzeitiggebautodernicht betriebenwerden,so istderReichskanzlerbefugt,
auf Kostender Gesellschaftden Bau oderWeiterbauder Bahn und die Ein=
richtungoderFortflührungdes Betriebs einemDritten zu übertragenoderselbst
zu übernehmen.Über die Frage, ob ein derartigesschuldvollesVerhalten der
Gesellschaftvorliegt, entscheidetebenfallsendgültigein nach§7 dieserUrkunde
zu bildendesSchiedsgericht.

82
Das im 86 vorgeseheneSchiedsgerichtwird in der Weise gebildet,daß

jederTeil zwei Schiedsrichterbestelltund von sämtlichenSchiedsrichternein
fünfter als Obmann gewähltwird. Der Reichskanzlerwird die von ihm ge—
wähltenSchiedsrichterder Gesellschaftbenennenund die Gesellschaftgleichzeitig
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auffordern, die von ihr zu wählendenSchiedsrichterbinnen 4 Wochen, vom
TagederZustellungderAufforderungan gerechnet,zu bestellenund ihm nam—
haft zu machen. Kommt die GesellschaftdieserAufforderung nicht rechtzeitig
nach, so wählt derReichskanzlerauchdie fehlendenSchiedsrichter.Als Obmann
ist gewählt,wer dieMehrheit der abgegebenenStimmen auf sichvereinigt. Bei
Stimmengleichheitwird der Obmann von dem Präsidentendes Hanseatischen
Oberlandesgerichtsernannt. Das Schiedsgerichttritt in Berlin zusammen.Für
das schiedsrichterlicheVerfahren gelten, soweitin dieserUrkundenichts anderes
festgesetztist, die Vorschriftendes zehntenBuches der Zivilprozeßordnung.

88.
Solange die in dieserUrkundeerteilteKonzessionbesteht,wird einem

anderenUnternehmerdie Anlage einer Eisenbahnstrecke,welchenebenden ver—
liehenenBahnlinien in gleicherRichtung auf dieselbenOrte oderunterBerührung
mehrererHauptpunktederselbenlaufen würde, nicht konzessioniertwerden. Die
Gesellschafterhält ferner ein Vorzugsrechtauf die Konzessionfür Zweigbahnen,
die von den verliehenenBahnen ausgehenund demöffentlichenVerkehredienen
sollen.

Alle Eigentums-odersonstigendinglichenRechte,welchedemSchutzgebiet
an dem für denBau und Betrieb der Eisenbahnund ihre künftigeEntwickelung
erforderlichenGrund und Boden kraft seinerHoheitsrechteoder aus irgend einem
sonstigenRechtstitelzustehen,wird das SchutzgebietohneEntgelt an die Gesell=
schaftabtreten.Insoweit ihm einVerfügungsrechtnicht zusteht,wird derReichs=
kanzler— nötigenfallsim WegederEnteignung— dafürbesorgtsein,daßder
Gesellschaftvon denVerfügungsberechtigtendererforderlicheGrund und Boden
frei von allen Lastenund Eigentumseinschränkungenzu mäßigenund ange=
messenen)von derGesellschaftzu zahlendenPreisen zu Eigentum überlassenwerde.

10.
Der Gesellschaftist gestattet,in denWäldern, über welchedas Schutz=

gebietverfügenkann, ohneEntgelt das für denBau, dieUnterhaltungund die
Erneuerungder Bahn erforderlicheHolz zu entnehmen,soweiteine solcheHolz=
entnahmedenGrundsätzender ordentlichenWaldkultur unterBerücksichtigungder
im BahngebietobwaltendenVerhältnissenicht widerstreitet;sie darf ferner aus
den dem Verfügungsrechtedes SchutzgebietsunterliegendenGrundstückenErde,
Kies und Steine für den Bau, dieUnterhaltungund dieErneuerungderBahn
unentgeltlichentnehmen,soweitdadurchöffentlicheInteressennicht verletztwerden.

/ 11.
Die Gesellschaftist berechtigt,aus demGebiete,welchesinnerhalbzweier

durchdasBahngeländegetrenntenund je 100KilometerdavonentferntenGrenz=
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linien zu beidenSeiten derEisenbahnvon DaressalamnachMrogoro belegen
ist und sich entwederkraft eines privaten oder öffentlichrechtlichenTitels im
Eigentumedes Schutzgebietsbefindetoder als herrenlosseinemAneignungsrecht
untersteht, für jedes Kilometer der Eisenbahn Grundflächen von je 2000 Hektar
nacheigenemBeliebenauszuwählenund zu vollemEigentumin Besitzzunehmen,
ohne daß es hierzu eines weiterenals der Bezeichnungder Grundflächennach
ihren Grenzenbedarf. In dem engeren, durch zwei je 3 Kilometer von dem
BahngeländeentfernteLinien begrenztenGebietemuß dieAuswahl in quadrati=
schenBlöcken von je 9 QuadratkilometerFlächeninhalt, und zwar so erfolgen,
daß an jederSeite einesBlockes je ein Block von gleicherGröße frei bleibt,
insoweit der Reichskanzlersich nicht mit einer anderenEinteilung einverstanden
erklärt. «

Unter den gleichenVoraussetzungenist dieGesellschaftberechtigt,innerhalb
von 15 Jahren, von der Konzessionserteilunggerechnet,die Hälfte der über—
wiesenenGrundflächen gegen anderenicht größereGrundflächeneinzutauschen.
Das im Absl.1 festgesetzteBlocksystemdarf durch diesenUmtauschnicht beein=
trächtigtwerden.

Ausgenommenvon vorstehendenBerechtigungen(Abs.1 und2) sindsolche
Grundflächen,welchezur Zeit der ErteilungderKonzessionvon derRegierung
bereitsin Benutzunggenommensind oder im StadtbezirkeDaressalam liegen.
Auch werden durch die vorstehendenBestimmungendie Rechte der Deutsch=
OstafrikanischenGesellschaftaus §#6 des zwischendemReichskanzlerund ihr ab=
geschlossenenVertrags vom 15. November1902 nicht berührt.

¾12.
Für dieDauer der ersten15 Jahre nach derBestätigungdesGesellschafts=

vertrags wird der Reichskanzlerder Gesellschaftin der im § 11 bezeichneten
Hundert=Kilometerzoneauf Antrag Gebietebis zu 115.000Hektar (500Hektar
für jedesfertiggestellteKilometer)in höchstens10 Abschnittenzur ausschließlichen
Aufsuchungund Gewinnung von Mineralien, vorbehaltlicherworbenerRechte
Dritter, überweisen.

Für die innerhalbdieserGebietebetriebenenbergbaulichenUnternehmungen
ist die Gesellschaftwährend der ersten 5 Jahre nach Verleihung eines Bergbau=
feldesvon jederZahlung von GebührenoderAbgaben befreit; nach dieserZeit
soll die Gesellschaftwährend der KonzessionsdauerkeinehöherenGebührenoder
Abgabenzu zahlenhaben,als solchedurchdieVerordnung, betreffenddas Berg=
wesenin Deutsch=Ostafrika,vom 9. Oktober 1898 festgesetztsind; auch sollen
bestehendeodernocheinzuführendegenerelleErmäßigungen dieserGebühren der
Gesellschaftzugutekommen.

13.
Die Feststellungder Grundsätze,nachwelchenLändereienund Bergwerks.

rechteveräußert oder auf länger als 20 Jahre verpachtetwerden können,
unterliegtderGenehmigungderAufsichtsbehörde.



—337—

§14.
Der Bahnkörper und alle zumBetriebederBahn gehörigenGebäudeund

Anlagen sind für die Dauer der Konzessionvon allen Grund- und Gebäude—
steuernbefreit. Ferner genießenBefreiung von Grundsteuerfür dieDauer von
25 Jahren von der Genehmigungdes Gesellschaftsvertragsalle auf Grund des
I dieserKonzessionin das Eigentum der GesellschaftübergehendenGrund=
flächenmit ihremZubehör,solangesiein diesemEigentumeverbleibenundnoch
nicht in Kultur genommensind. Den in Kultur genommenenoder aus dem
Eigentume der GesellschaftausgeschiedenenGrundflächen wird für die nächst=
folgenden5 Jahre volle Befreiung von Grundsteuergewährt. Vom Ablaufe
dieser5 Jahre ab genießensiejedeBegünstigung,welcheaußerdervorgenannten
für gleichartigeGrundflächen dritten Unternehmernhinsichtlichder Grundsteuer
gewährtwerdenwird.

15.
Vorbehaltlich Beobachtung der vorzuschreibendenFörmlichkeitenwird der

GesellschaftZollfreiheitfür die zum Baue, zur Ausrüstung,Unterhaltungund
zum Betriebe derEisenbahnund der mit ihr verbundenenAnlagen erforderlichen
Materialien,Maschinen,Werkzeuge,Geräteund sonstigenGegenständegewährt.
Bei VergebungdieserMaterialien usw. wird die Gesellschaftbei gleichenAn=
gebotendeutschenWerkendenVorzug geben.

* 16.
Das Grundkapitalwird auf 21000 000 Mark festgesetzt,eingeteiltin

210.000 Anteile zu je 100 Mark.
&17.

Die Anteilewerdenin 87 Jahren vermittelsjährlicherZahlungenvon
713224/26Mark = 3,590306ProzentnachbeiliegendemTilgungsplanezu3 Prozent
verzinstund durchAuslosungzu 120 Mark für jedenAnteil getilgt. —

§ S.
Das Reich zahlt denAnteilseignernam 1. Juli einesjedenJahres bis

zur völligenTilgung der Anteile
a) einen jährlichenZins von 3 Prozent des eingezahltenAnteilskapitals
vom Tage der Einzahlungan, erstmalsam I. Juli 1905;

b) den um 20 Prozent erhöhtenNennbetrag der jeweiligengelostenund
als solcheabzustempelndenAnteilsscheine,erstmalsam 1. Juli 1905.

8 19.
Die Gesellschafthat spätestensam 15. Juni eines jedenJahres, erstmals

spätestensam 15. Juni 1905, bis zur völligenTilgung der Anteile an das
Reich denBetrag der von ihm nach§ 18 am 1. Juli an die Anteilseignerzu
Reichs=Gesetzbl.1904. 69
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leistendenZahlungenabzuführen. Hinsichtlichder am 15. Juni 1905, am
15. Juni 1906 und am 15.Juni 1907 von derGesellschaftan das Reich zu
leistendenZahlungengilt dieseVerpflichtungzu Lastendes Baufonds. Für
die späterenJahreszahlungengreift dieseVerpflichtung nur insoweitPlatz, als
derReingewinn des voraufgegangenenGeschäftsjahrsnachAbzugderdemBilanz=
ReservefondszuzuführendenBeträgebeziehungsweisewährenddesRestesderBau=
zeit der Zinsertrag der noch nicht verausgabtenBau= und Betriebsfondsdazu
ausreichen. Bei Berechnungdes Reingewinns sind sämtlicheEinnahmen der
Gesellschaft,insbesondereauchetwaigeGewinneaus Landverkäufensowieaus
Beteiligungan Unternehmungen,welchendieseKonzessionzu Grundeliegt, in
Betrachtzu ziehen,dochsinddie aus denLandverkäufenerzieltenEinnahmenzur
Hälfte demBilanz=ReservefondsderGesellschaftzu überweisen.

8 20.
Außer den ihnen nach H 18 vom Reichezu leistendenZahlungenerhalten

die Anteilseignervon der Gesellschaft:
den nachAbzug derBeiträge zumBilanz=Reservefonds,der nach§ 19
an das ReichabzuführendenBeträgesowiederTantiemendesAufsichts=
rats (§18 derSatzungen)verbleibendenRest desReingewinnsbis zur
Höhe von 2 Prozentdes Anlagekapitalsunverkürzt.Wenn der zu
verteilendeReingewinndieAuszahlungeinerJahresdividendevonmehr
als 2 Prozent des für das UnternehmeneingezahltenAnteilskapitals
gestattenwürde,so erhaltenvon demMehrertragedas Reichund die
Anteilseignerje die Hälfte.

Die Inhaber der abgestempeltenAnteilsscheine(§ 18) habennur auf den
im vorstehendenbezeichnetenRest des ReingewinnsAnspruch.

8 21.
Die an die Anteilseignernach § 18 vom Reicheund nach§ 20 von der

Gesellschaftzu leistendenJahlungen erfolgendurchdie gleichenZahlstellengegen
Auslieferungder denAnteilenbeizugebendenZins=und Gewinnanteilsscheine.

6#22.
Die ÜbertragungderKonzessionbedarfzu ihrerGültigkeitderGenehmigung

desReichskanzlers.
i 23.

Der Gesellschaftwird das Vorzugsrechtauf dieKonzessionzur Fortsetzung
der Eisenbahnbis zum Tanganikaseeund bis zum Viktoria=Nyanzaderart
eingeräumt,daß die Gesellschaftberechtigtseinsoll, dieKonzessionzu denvon
anderenBewerbernangebotenenBedingungeninnerhalbeinerErklärungsfristvon
dreiMonatenzu übernehmen.
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Zunächstwird die GesellschaftdenBau, dieAusrüstung und denBetrieb
einerEisenbahnvon Daressalam nachMrogoro auf Grund der von derKaiser—
lichenRegierungihr erteiltenKonzessionübernehmen.

#3.
Die Gesellschaftist berechtigt,Zweigniederlassungenim Inland und Aus=

landezu begründen.
84.

Die OrganederGesellschaftsind:
die Direktion,
derVerwaltungsrat,
dieGeneralversammlung.

5.
Die BekanntmachungenderGesellschafterfolgenrechtswirksam,soweitnicht

anderweite Formen oder öftere Veröffentlichungen in diesen Satzungen vorge=
schriebensind, durcheinmaligeVeröffentlichungim „DeutschenReichsanzeiger“.
Die Gesellschaftbehält sich jedochvor, sie außerdemdurch anderevom Ver=
waltungsrate zu bestimmendeBlätter zu veröffentlichen,ohne daß von dieser
VeröffentlichungdieRechtswirksamkeitderBekanntmachungabhängt.Bei bekannt
gemachtenFristen wird der Tag der Ausgabe des Blattes nichtmitgerechnet.

II. Grundkapital.
86.

Das Grundkapital derGesellschaftbeträgt21 000 000 Mark, eingeteiltin
210 000 auf den Inhaber lautendeAnteile zum Neunwertevon je 100 Mark.
Auf Beschlußdes Verwaltungsrats könnendie auszugebendenAnteile in Serien
von je ein Viertel des Grundkapitals eingeteiltwerden. Auf dieAnteile werden
bei Errichtungder Gesellschaft25 Prozent eingezahlt.WeitereEinzahlungen
oderdie VollzahlungderAnteile— seies für alle oderbestimmteSerien —
kann die DirektionnachGenehmigungdes Verwaltungsratsmit vierwöchiger
Frist einfordern.Der Verwaltungsratist befugt,dieBedingungenfestzusetzen,
unterdenendie vorzeitigeVollzahlungvon Anteilenzu gestattenist.

Das Kapital derAnteilewird in Gemäßheitdes§ 16 getilgt.Die behufs
Tilgung des Kapitals gelostenAnteile werdenabgestempeltund habenfernerhin
nur auf den im § 18 Nr. 2 und Nr. 3 bezeichnetenReingewinnAnspruch.

Das Stimmrecht für die gelostenAnteile stehtdemReichezu (§ 33).

§ 7.
Die Zeichnerder auszugebendenAnteile sowie demnächstderenRechts=

nachfolgerbilden die Gesellschaft. Die Anteile sind unteilbar; sie haben die
Eigenschaftder beweglichenSachen. Einzelne Mitglieder können nicht auf
Teilungklagen.
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58.
Für die VerbindlichkeitenderGesellschafthaftetdenGläubigernnur das

Gesellschaftsvermögen.

Der ZeichnereinesAnteils ist für die Zahlung des vollenNennbetrags
verhaftet.

ÜberdieVollzahlunghinaus habendie Mitgliederder Gesellschaftkeine
Verpflichtung.

10.
Die Urkundenüber dieAnteile lauten auf denInhaber, könnenaberauch

auf denNamen umgeschriebenwerden; sie werdennach Bestimmungdes Ver=
waltungsratsin Stückenübereinen,zehnoderfünfzigAnteileausgestellt.

Die Urkundenüberdie Anteile werdenerstnachEntrichtungdesvollen
Nennbetragsausgehändigt.Über die einzelnenTeilzahlungenwird auf einem
Interimsscheine,welcherauf den Namen auszustellenist, quittiert.

Die Interimsscheinesind durchIndossamentübertragbar,unbeschadetder
demZeichnerdes Anteils durch § 9 auferlegtenVerhaftung; auf Beschlußdes
Verwaltungsrats könnenjedochInterimsscheineüber die geleistetenEinzahlungen
in der Weise übertragenwerden, daß die neuenErwerber an Stelle der ersten
Jeichnerangenommenwerden. Wo in diesenSatzungenvon Anteilender Ge=
sellschaftdie Rede ist, tretendie Interimsscheinean derenStelle, bis dieUr=
kundenüberdie Anteileausgegebenwerden.

11.
Den Anteilen sindZinsscheineund Gewinnanteilsscheineauf 10 Jahre nebst

Erneuerungsscheinenbeizufügen.
NachAblauf desletztenJahreswerdengegenEinlieferungderErneuerungs=

scheineneueZinsscheineund Gewinnanteilsscheineauf je 10 Jahre ausgegeben.Ein
vor Ausgabe der Anteile zur Verteilung kommenderZinsen=oder Gewinnbetrag
wird unter Abstempelungder Interimsscheinebezahlt. Der Verwaltungsrat
bestimmt— vorbehaltlichderGenehmigungdesReichskanzlers— die Form der
Anteilsscheineund der Zinsscheinesowieselbständigdie Form der Gewinnanteils=
scheineund derErneuerungsscheine.

12.
Verpflichtete,welchefälligeTeilzahlungennichtleisten,sindvonderDirektion

mittels BekanntmachungunterAngabeder Nummernder Anteile, auf welche
dieZahlungrückständiggebliebenist, aufzufordern,diesenebstZinsenzu5 Prozent
innerhalbeinernichtunter4 Wochenzu bestimmendenFrist zu entrichten.

Wer dieseFrist, ohne die vorbezeichneteZahlung zu leisten, verstreichen
läßt, hat außer den Zinsen eineKonventionalstrafevon 10 Prozent des fälligen
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Betrags verwirktund kannzur Zahlungder fälligenRate samtZinsen,Strafeund Kostenauf demRechtswegevon der Direktion angehaltenwerden.
Statt dessenkönnenaber auch die säumigenZeichnernach nochmaligerfruchtloserAufforderung zur Leistung der rückständigenZahlungen, welchemitwenigstensvierwöchigerFrist unter Androhung der Ausschließungvon der Di=rektionbekanntzu machenist, durch Beschlußder letzterenihrer Anrechteausder Jeichnungund den geleistetenZahlungenzu Gunsten derGesellschaftverlustigerklärtwerden. DieseErklärung wird öffentlichbekanntgemacht,und es werdenneueStückean Stelle der kraftloserklärtenausgefertigt,welchediebereitsge=leistetenTeilzahlungenund den zuletzteingefordertenTeilbetrag umfassen. FüreinenAusfall, welchendie Gesellschaftbei der Veräußerung erleidet,bleibt dersäumigeVerpflichtetehaftbar.

13.
Sind Anteile oder anderevon derGesellschaftnach denBestimmungender# 10 und 11 ausgefertigteDokumentebeschädigtoder unbrauchbargeworden,jedochin ihrenwesentlichenTeilennochdergestalterhalten,daßüberihreRichtigkeitkein Zweifel obwaltet, so ist die Oirektion ermächtigt,gegenEinreichungderbeschädigtenPapiere auf Kostendes Inhabers neuegleichartigePapiere aus=zufertigenund auszureichen.
Außer diesemFalle ist dieAusfertigungundAusreichungneuerDokumentean Stelle der beschädigtenoderverlorengegangenennur nachgerichtlicherKraftlos=erklärungder letzterenzulässig.
Zinsscheineoder Gewinnanteilsscheinewerdennicht gerichtlichamortisiert;sie sind, wenn sienichtinnerhalb4 Jahren, vom 31. DezemberdesjenigenJahresab gerechnet,in welchemsie fällig gewordensind, erhobenwerdenb,wertlos, unddie betreffendenBeträge verfallen zu Gunsten der Gesellschaft;jedochsoll dem=jenigen,welcherdenVerlust von Zins=oderGewinnanteilsscheinenvor Ablauf dergedachtengesetzlichenVorlegungsfrist von 4 Jahren bei der Direktion anmeldetund den stattgehabtenBesitz durchVorzeigung der Anteile oder sonstin glaub=hafterWeisedartut, nachAblauf der gedachtenFrist denBetrag derangemeldetenund bis dahinnichtvorgekommenenZins=oderGewinnanteilsscheinegegenQuittungausgezahltwerden.
EbensowenigfindeteinegerichtlicheKraftloserklärungbeschädigteroderver=lorenerErneuerungsscheinestatt.

114.
Durch Zeichnungoder Erwerb von Anteilen und Interimsscheinenunter=werfen sich die Mitglieder für alle Streitigkeitenmit der Gesellschaftaus demGesellschaftsverhältnissedem in Berlin für HandelssachenzuständigenGerichtersterInstanz.
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III. Bilanz, Ermittelung und Verwendung des Ertrags, Neservefonds.
l15.

Das Geschäftsjahrist das Kalenderjahr.Das ersteGeschäftsjahrumfaßt
die Zeit von der Errichtung der Gesellschaftbis zum 31. Dezember1904.

Auf den 31. Dezemberist von der Direktion die Bilanz für das ab=
gelaufeneGeschäftsjsahrzu ziehen. Diese muß mit der Gewinn=und Verlust=
rechnungund mit einem,denVermögensstandund die Verhältnisseder Gesell=
schaftentwickelndenBerichtederDirektionsowiemit demdarübervon demVer=
waltungsratezu erstattendenRevisionsberichtederGeneralversammlungalljährlich
vor dem30. Juni vorgelegtwerden(7 35).

Der Reingewinnverstehtsich nach den von demVerwaltungsratefest=
zusetzendenAbschreibungenund nach Absetzungdes aus denBetriebseinnahmen
zu leistendenZuschusseszu demErneuerungsfonds,aus welchemvornehmlichdie
Kostender Erneuerungdes rollendenMaterials sowiederMaterialien desOber=
bauesder Eisenbahngedecktwerdensollen. Außer diesemZuschusse,der durch
den Verwaltungsratmit Genehmigungdes Reichskanzlersnach Bedürfnis von
3 zu 3 Jahren in Prozentsätzenvon dem Werte des vorhandenenrollenden
Materials sowieder Materialien des Oberbauesfestzusetzenist, sind dem Er=
neuerungsfondsauch die Einnahmen aus dem Verkaufe der entsprechendenalten
Materialien sowie die Zinsen des Erneuerungsfonds selbstzu überweisen. Bei
sichergebendemaußerordentlichenBedürfnissekannder Zuschußmit Zustimmung
desReichskanzlersjeweiligfür ein Jahr angemessenerhöhtwerden. Übersteigt
der Erneuerungsfonds20 Prozent des für die Festsetzungdes jährlichenZuschusses
ermitteltenWertes, so unterbleibtfür diesesJahr nichtnur derZuschuß,sondern
es werdenauchdie Einnahmenaus demVerkaufeder altenMaterialien sowie
die Zinsendes ErneuerungsfondsdenBetriebseinnahmenzugeführt.

Die Bestimmungen,nachwelchender Erneuerungsfondszinsbar angelegt
wird, unterliegender Genehmigungder Ausfsichtsbehörde.

Der Generalversammlungist die Genehmigungder Bilanz vorbehalten.
Durch Erteilung der Genehmigungwird die Verwaltung für die Geschäfts=
führungdesbetreffendenJahres entlastet.

16.
Das DeutscheReich hat übernommen,den Anteilseignernam 1. Juli

einesjedenJahres 3 ProzentZins auf das eingezahlteKapital zu gewährenund
das Kapital der Anteile in jährlichenRaten am 1. Juli jedenJahres, erstmals
am 1. Juli 1905, in 87 Jahren nachbeiliegendemTilgungsplanemit einem
Zuschlagevon 20 Prozent, alsomit 120 Mark für denAnteil zurückzuzahlen.

Die Jahlungenerfolgenunmittelbardurchdie von demReichkanzlerzu be=
zeichnendenZahlstellen.Die ersteZinszahlungfindetam 1. Juli 1905, und zwar
für die Zeit von der Ausgabe der Anteile bis zum 31. Dezember1904 be=
rechnet,statt.
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Die Verwaltung erfolgt während der Bauzeit zu Lasten des Baufonds,
aus welchemalle Leistungender Gesellschaftbestrittenwerdenund welchemalle
Einnahmenderselbenzufallen. Die für den Bau und den Betrieb nicht be=
nötigtenBarbeträgedesBaufonds sind zinsbar anzulegen. Aus demBaufonds
ist demReicheam 15. Juni 1905, am 15. Juni 1906 und am15. Juni 1907
der volle Betrag der von demReichegemäßAbs. 1 und2dieses Paragraphen
an die Anteilseigner zu leistendenZahlungen zu vergüten; für den Rest der
Bauzeit sind nur die aus denzinsbarangelegtenBeständendesBaufondser=
wachsendenZinsenan das Reichabzuführen.Die Baurechnunghat auchdie
demVerwaltungsratebis zur BeendigungderBanzeit zustehendeVergütung(§ 44)
zu tragen. Ausgaben und Einnahmen in Betrieb gesetzterTeilstreckenkommen
demBaufondszu.

17.
Der sich bei demAbschlusseder BaurechnungergebendeÜberschußdient

als außerordentlicherReservefondssowohl für etwaigewesentlicheVerbesserungen,
Umbauten, großeReparaturen, Erweiterungender Bahnanlagen und zur Ver=
mehrungder Betriebsmittel, als auch als Betriebsreserve,aus welcheretwaige
Betriebsdefiziteinsoweitzu deckensind, als sienichtaus demBilanz=Reservefonds
18) zu entnehmensind. Der Fonds muß nachden von derAufsichtsbehörde

zu genehmigendenBestimmungenzinsbar angelegtwerden. Der Reichskanzler
bestimmtalljährlich, ob die Zinsen desFonds diesemselbstoderdenBetriebs=
einnahmenzufließensollen.

.=*'
AusVorschlagdesVerwaltungsratsbeschließtdieGeneralversammlungüber

die Verwendungdes sichaus der Bilanz ergebendenReingewinns.
Der zur VerwendungbestimmteBetrag ist in folgenderWeise zu verteilen.
1. Zunächstsind daraus in den Bilanz=Reservefondszu legen:
a) dieHälfte desReingewinnsaus Landverkäufen(§ 19 derKonzessions=
urkunde),

b) 5 ProzentdesübrigenReingewinns.
Alsdann erhalten:
a) das ReichdenjenigenBetrag, den es für Zins und Tilgung, ein=
schließlichdes Zuschlags, an die Anteilseignerfür das betreffende
Geschäftsjahrzu zahlenhat,

b) derVerwaltungsrat10 Prozentvon demverbleibendenBetrag als
Tantieme,

) dieAnteilseignereinenGewinnbis zu 2 Prozentauf das eingezahlte
Kapital.

3. Wenn sichdarüberhinausnocheinÜberschußergibt,welcherdieAus=
zahlung einerJahresdividendevon mehr als 2 Prozentdeseingezahlten
Anteilskapitalsgestattenwürde, so erhaltenvon demMehrbetragedas
Reich und die Anteilseignerje die Hälfte.

##i
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Die Zahlungerfolgtspätestensam 1. Juli nach dem abgelaufenenGe=
schäftsjahre.

Die Generalversammlungkann keinehöhereVerteilung vom Reingewinn
an dieMitglieder der Gesellschaftbeschließen,als der Verwaltungsrat vorschlägt.

Der Bilanz=Reservefondsdient zur Deckungvon außerordentlichenAus=
gaben und eines aus der Bilanz sich ergebendenVerlustes. Der Fonds muß
nachden von der Aufsichtsbehördezu genehmigendenBestimmungenzinsbar an=
gelegtwerden.Die Zinsenfließen,soweitsienichtzur ErgänzungdesFondser=
forderlichsind, den Betriebseinnahmenzu. Über die Verwendungbeschließtder
Verwaltungsrat.

Nachdemder Bilanz=Reservefonds10 Prozent des Grundkapitals erreicht
haben wird, hören die Beiträge (Nr. 1a und d) dazu auf, sofern nicht die
Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats mit Zustimmung des
Reichskanzlersetwas anderes beschließt.Im Falle von Entnahmen aus dem
Fonds ist er durchdie unter Nr. 1 vorgesehenenRücklagenauf den festgestellten
Betragwiederzu ergänzen.

IV. Verwaltung.

a. Direktion.
19.

Die Direktion hat ihren Sitz in Berlin und vertritt die Gesellschaftnach
außenin allen Rechtsgeschäftenund sonstigenAngelegenheiten,einschließlichder=
jenigen,welchenachden GesetzeneineSpezialvollmachterfordern; sie führt die
Verwaltung selbständig,soweitnicht nach diesenSatzungendieGeneralversamm=
lung oder der Verwaltungsrat mitzuwirkenhat. Gegen dritte Personen hat
jedocheineBeschränkungder Direktion, die Gesellschaftzu vertreten,keinerecht=
licheWirkung.

*20.
Die Direktion bestehtaus zwei oder mehrerenMitgliedern, welcheder

Verwaltungsrat unter FestsetzungderAnstellungsbedingungenernennt. Die Mit=
glieder müssendie deutscheReichsangehörigkeitbesitzen. Die Wahl des ersten
Direktorsund erstenBetriebsleitersbedarfder Bestätigungdes Reichskanzlers.

Der Verwaltungsrat setztdie Verteilung der GeschäfteunterdieMitglieder
der Direktion, ihr Verhältnis zu einander sowie die Normen für ihre gemein=
samenBeratungenund Beschlußfassungenfest. Er ordnetdieerforderlicheStell=
vertretungund kann aus seinerMitte ein Mitglied als Stellvertreterdelegieren.
In diesenFällen darf der VertreterwährendseinerMitwirkung in derDirektion
eineTätigkeitals MitglieddesVerwaltungsratsnichtausüben.

21.
Durch Beschluß des Verwaltungsrats könnenMitglieder der Direktion

zeitweisenachOstafrikabehufsVornahmevon Inspektionender dortigenVer=
waltung oder zu anderenZweckenabgeordnetwerden.
Reichs=Gesetzbl.1904. 70
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22.
Urkundenund Erklärungen der ODirektionsind für die Gesellschaftver=

bindlich, wenn sie unter demNamen „OstafrikanischeEisenbahngesellschaft“vonzwei Mitgliedernder Direktion, oder von einemMitglied und einemStell=
vertreter,odervon zweiStellvertreternodervon einemMitgliedederDirektionodervon einemStellvertreterund einemvon demVerwaltungsratezur Mit=
zeichnungbevollmächtigtenBeamten der Gesellschaftunterschriebensind.

ê238.
" Die ErnennungderDirektoren,ihrer Stellvertreterund der zur Mit=
zeichnungvon UrkundenbevollmächtigtenBeamten der GesellschaftgeschiehtzunotariellemProtokoll und ist bekanntzu machen.Das Protokoll dient als
Legitimation.

- b. Verwaltungsrat.
524.

Der Verwaltungsrat bestehtaus wenigstens6 und höchstens12 von der
Generalversammlungaus der Zahl der Gesellschafterzu wählendenMitgliedern,
welchedie deutscheReichsangehörigkeitbesitzenund von denenmindestens4 Mit=
gliederin Berlin oderseinenVorortenwohnhaftseinmüssen.

Die Wahl erfolgtin derRegel in der ordentlichenGeneralversammlung
für dieZeitdauerbis zur folgendenviertenordentlichenGeneralversammlung.

Jährlich scheidenin möglichstregelmäßigerReihenfolgemindestens2 Mit=
glieder aus und werden durchNeuwahl ersetzt. Bis die Reihe im Austritte
gebildetist, entscheidetdarüberdas Los. Die Ausscheidendensindwiederwähl=
bar. Scheidetin der Zwischenzeitein Mitglied aus, so sind die übrigen Mit=
gliederberechtigt,einebis zur nächstenordentlichenGeneralversammlunggältige
Ersatzwahl zu treffen. Die definitive Ersatzwahl erfolgt durch dieseGeneral=
versammlungund zwar für den Rest der Wahldauer des Ausgeschiedenen.

Wird eineWahl von MitgliederndesVerwaltungsratsin eineraußer=
ordentlichenGeneralversammlungvorgenommen,so gilt dieZeit vom Tage der
letzterenbis zur nächstenordentlichenGeneralversammlunghinsichtlichder Amts=
dauerderGewähltenals ein vollesJahr. ·

Solange dieZahl derMitgliederdesVerwaltungsratsnoch6 odermehr
verbleibt,und dieübrigenVoraussetzungendeserstenAbsatzesdiesesParagraphen
zutreffen,kann sowohleineNeuwahl als eineErsatzwahlunterbleiben.

Über dieWahlen zumVerwaltungsratist ein notariellesProtokoll auf.
zunehmen.

(25.
Der VerwaltungsratwähltsofortnachderjedesmaligenordentlichenGeneral=

versammlungin einerSitzung, zu welcherdie anwesendenMitglieder ohnebe=
sondereEinberufungzusammentreten,einenVorsitzenden,derin Berlin oderseinen
Vororten seinenWohnsitzhabenmuß, und dessenStellvertreter. Beidemüssen
deutscheReichsangehörigesein.
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Der Verwaltungsrat hält seineSitzungen in Berlin ab und wird von
demVorsitzendenunter Angabe der Beratungsgegenständeso oft berufen, als
die Geschäftedazu veranlassen.Er mußbinnen14 Tagen berufenwerden,wenn
es von mindestens3 Mitgliedern odervon derDirektionschriftlichbeantragtwird.

Der Verwaltungsratist beschlußfähig,wennmindestensdie Hälfte seiner
Mitglieder anwesendist. Die BeschlüssewerdennachStimmenmehrheitgefaßt.
Bei Stimmengleichheitgibt die Meinung des Vorsitzendenden Ausschlag.

Übereinenin demBerufungsschreibennichtangegebenenGegenstandkann
der Verwaltungsratgültig beschließen,wenn derBeschlußvon allen anwesenden
Mitgliedern gefaßt wird. Auf Aufforderung des Vorsitzendenkann der Ver=
waltungsrat,auchohnezu einerSitzung berufenzu werden, durch schriftliche
Stimmenabgabebeschließen)jedochsind solcheBeschlüssenur wirksam,wenn sie
von allen Mitgliedern übereinstimmendgefaßtwerden. Hierbei kann die Ein=
holungdesVotums einzelnerMitgliederunterbleiben,wenn und solangesich
dieseaußerhalbdes DeutschenReichs aushaltensollten.

Ergibt sichbei einervon demVerwaltungsratevorzunehmendenWahl
keineabsoluteStimmenmehrheitin der erstenWahlhandlung,so findet eine
zweiteWahl unterdenbeidenPersonenstatt, welchedie meistenStimmen er=
mm haben. Fällt auf jede alsdann eine gleicheStimmenzahl, so entscheidet
das Los.

26.
Der VerwaltungsratbeschließtseineGeschäftsordnung.

827.
Die Mitgliederdes VerwaltungsratsbeziehenkeineBesoldung,erhalten

jedochErsatzder aus der Erfüllung ihres Berufs entspringendenAuslagen und
eineTantiemenach§ 18 dieserSatzungen. Die Verteilung der Tantieme an
dieMitgliedererfolgtnachMaßgabeeinesvomVerwaltungsratezu beschließenden
Reglements.

g 28.
Alle Erklärungendes Verwaltungsratssind rechtsgültigvollzogen, wenn

sie dieUnterschrift„Der VerwaltungsratderOstafrikanischenEisenbahngesellschaft“
und die Namensunterschriftdes Vorsitzenden— oder seinesStellvertreters—
und einesMitglieds desVerwaltungsratstragen. Der Verwaltungsratlegi=
timiertsichdurchein auf Grund derWahlverhandlungausgefertigtesnotarielles
Attestüber die PersonenseinerjedesmaligenMitglieder sowieseinesVorsitzenden
und dessenStellvertreters.

* 29.
Nebender allgemeinenAussichtüber die Geschäftsführungder Direktion

und den anderweitdurchdieseSatzungenihm zugewiesenenBefugnissenstehtdem
Verwaltungsrat insbesondereder Beschlußzu:

1. über die Grundsätze,nachwelchenLändereienund Bergwerksrechtezu
erwerben,nutzbarzu machenund zu veräußernsind;

70“
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2.überdieGrundsätze,nachwelchenderEisenbahiibauundsbetriebzu
führenund damit in VerbindungstehendegewerblicheUnternehmungen
zu betreibensind;

3. überdie Errichtungvon Zweigniederlassungen(§ 3);
4. über die Ernennung der oberenBeamten der Gesellschaftin Ostafrika
sowie solcherBeamten, welcheein jährlichesGehalt von mehr als
10000 Mark erhaltenoder auf länger als 3 Jahre angenommen
werden,über die mit ihnen einzugehendenVerträge sowieüber ihre
Entlassung;

5. über die für dieVerwaltungin Ostafrika,insbesonderefür dasKassen=
und Rechnungswesenzu erlassendenReglements;

6. überdenalljährlich aufzustellendenVoranschlagder Einnahmenund
Ausgaben der Gesellschaft;

7. über Verträge, wenn das Objektmehr als 30 000 Mark beträgtoder
der GesellschaftVerpflichtungenauf längere Dauer als 3 Jahre auf=
erlegtwerdensollen;

8. überdie Grundsätzefür AufstellungderJahresbilanzsowiederenVor=
legungan dieGeneralversammlungund VorschlägebezüglichderVer=
wendungund Verteilungvon Überschüssen;

9. über andereVorlagen an die Generalversammlung;
10. überdiealljährlichderVerwaltungin OstafrikazuerteilendeEntlastung
11. über die AbordnungeinesodermehrererMitglieder desVerwaltungs=

rats zu bestimmtenGeschäften,insbesonderezur Revisionder von der
DirektiongeführtenBücherundKassen,sowiezurRevisionderJahres=
bilanz;

12. über die BestellungeinesodermehrererengerenAusschüsseaus der
Mitte des Verwaltungsratsund die ÜbertragungeinzelnerGeschäfte
oderGattungenderselbenan dieseAusschüssedurchSpezialvollmacht.

» 830.
Über die Verhandlungenund Beschlüssedes Verwaltungsratsist ein von

demVorsitzendenund mindestenseinemzweitenteilnehmendenMitgliedezuunter=
zeichnendesProtokoll zu führen.

c. Generalversammlung.
s#

Oie Generalversammlungvertritt dieGesamtheitder Gesellschaftsmitglieder.
Ihre Beschlüsseund Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich.

* 32.
Die Generalversammlungenwerden in Berlin abgehalten. Der Ver=

waltungsrat beruft die Mitglieder wenigstens14 Tage vor dem anberaumten
Termine, diesennicht mitgerechnet,mittels Bekanntmachung, in welcherdie zu
verhandelndenGegenständeanzugebensind.
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Es könnenvertretenwerden:Handlungshäuserdurchihregesetzmäßigbekannt
gemachtenProkuristen; Ehefrauendurchihre Ehemänner;Witwen durchihre groß.
jährigenSöhne) Minderjährigeoder sonstBevormundetedurchihre Vormünder
oderMleger; Korporationen,Institute, Aktiengesellschaftenund Kommanditgesell=
schaftenauf AktiendurcheinMitglied ihresVorstandesodereinenProkuristen. In
allenübrigenFällenkanneinMitgliednur durcheinanderesanderGeneralversamm=
lung teilnehmendesMitglied auf Grund schriftlicherVollmacht vertretenwerden.

Die Vollmachtensind spätestensam Tage vor der Generalversammlung
zur Prüfung derDirektion vorzulegen,welcheeine amtlicheoder sonstihr ge=
nügendeBeglaubigungder Unterschriftzu verlangenberechtigtist.

833.
In der Generalversammlungberechtigenje 10 Anteile—einschließlichder

gelosten 6, Abs. 3 und § 16, Abs. 1)— zu einerStimme. Das Stimmrecht
kann,abgesehenvon demReiche(§ 6, Abs. 3), nur von denjenigenMitgliedern
ausgeübtwerden,derenAnteile auf denNamen umgeschriebensind, oderwelche
ihre auf denInhaber lautendenAnteile wenigstens5 Tage vor demTage der
Generalversammlungbei der Direktion oder bei denjenigenStellen, welchein
der Bekanntmachung(7 32) bezeichnetwordensind, gegenBescheinigunghinter=
legt habenund sie bis zurBeendigungderGeneralversammlungdaselbstbelassen.

34.
Den Vorsitz in der Generalversammlungführt der VorsitzendedesVer=

waltungsratsoder im Falle seinerVerhinderungsein Stellvertreter, oder in
dessenVerhinderungein anderesder anwesendenMitgliederdesVerwaltungsrats,
von denenimmerdas an Jahren ältesteMitglied vor denübrigendas Vorrecht
zur Übernahmedes Vorsitzeshat. Der Vorsitzendeleitetdie Verhandlungen,
bestimmtdie Reihenfolgeder Gegenständeder Tagesordnungsowiedie Art der
Abstimmungund ernennt,wennerforderlich,die Stimmzähler.

Die Generalversammlungdarf, unbeschadetder Bestimmungim §936
Abs.3 und 4, nur überGegenständeverhandelnund beschließen,welchebei der
Einberufungauf die Tagesordnunggesetztwordensind.

Mitglieder, welche in der Generalversammlungzusammenmindestensden
zehntenTeil desGesamtbetragsder Stimmen zu führenberechtigtsind, können
in einer von ihnenunterzeichnetenEingabeverlangen,daß Gegenstände,welche
in der Zuständigkeitder Generalversammlungliegen)zur Beschlußfassungange=
kündigtwerden. Der Einberufendeist verpflichtet,dieseGegenständeauf die
Tagesordnungder nächstenGeneralversammlungzu setzen.

Wird das VerlangennacherfolgterEinberufungderGeneralversammlung
gestellt,so müssensolcheAnträgeauf ErweiterungderTagesordnungmindestens
10 Tage vor demVersammlungstagebei derDirektioneingereichtwerden. Sie
sind alsdann nachträglichauf die Tagesordnung der anberaumtenGeneralver=
sammlungzu setzen,und es ist diesmindestens6 Tagevor demVersammlungs=
tagebekanntzu machen.



§35.«
In jedemJahre findet eine ordentlicheGeneralversammlungvor Ablauf

des Monats Juni statt.
Eine außerordentlicheGeneralversammlungwird berufen:
1. wennvon einerGeneralversammlungeindahingehenderBeschlußgefaßt
istG37),

2. wennMitglieder, welchezusammendenzehntenTeil desGesamtbetrags
allerAnteile vertreten,dieEinberufungfordernundderDirektioneinen
schriftlichenAntrag einreichen,dessenGegenstandinnerhalbder Zu=
ständigkeitder Generalversammlungliegt; «

3. wenn überdie Auflösung der Gesellschaftoder derenVerschmelzung
mit einer anderenGesellschaftoder die Umwandlung ihrer rechtlichen
Form zu beschließenist;

4. wennder Verwaltungsrataus sonstigembesonderenAnlassedie Ein=
berufungbeschließt.

346.
In der ordentlichenGeneralversammlungwerdendie Bilanz mit der Ge=

winn=und Verlustrechnungfür das abgelaufeneGeschäftsjahrsowiedie von der
Direktionund demVerwaltungsraterstattetenBerichtezurKenntnisundetwaigen
Erörterung gebracht,und wird über die Genehmigungder Bilanz sowiedie
damit der Verwaltungzu erteilendeEntlastungBeschlußgefaßt.Sodann werden
die Wahlen (§ 24) vollzogen.

Die Bilanz mitGewinn=undVerlustrechnungsowiedieBerichtederDirektion
und des Verwaltungsratsmüssenwährend2 Wochenvor der Versammlungin
demGeschäftslokaleder Gesellschaftzur EinsichtderAnteilseignerausgelegtsein.

Die Generalversammlungist berechtigt,wenn die Bilanz nicht sogleich
genehmigtwird, einenAusschußzur Nachprüfungzu ernennen.

Sie ist berechtigt,über die Geltendmachungder Verantwortlichkeitder
Mitglieder der Direktion und des Verwaltungsratsgegendie Gesellschaftund
über die zu diesemZweckeeinzuleitendenSchritte Beschlüssezu fassenund zur
AusführungderselbenBevollmächtigtezu wählen.

Außerdemstehtder ordentlichenGeneralversammlungder Beschlußüber
jedeVorlage zu, welchenichtnach§ 35 unterNr. 3 der außerordentlichenGene=
ralversammlungüberwiesenist.

837.
Beschlüsseüber einender im § 35 unterNr. 3 bezeichnetenGegenstände

sindnur gültig, wennwenigstensdrei Viertel der Anteile in der Versammlung
vertretensind. Ist diesnichtderFall, so kannzu gleichemZweckeinnerhalbder
nächsten6 WochenabermalseineaußerordentlicheGeneralversammlungberufen
werden,in welchergültigBeschlußgefaßtwerdenkann, auchwennwenigerals
dreiViertel derAnteilevertretensind. AußerdemistzurGültigkeitdesBeschlusses
erforderlich,daß derselbemit einerMehrheitvon wenigstenszweiDritteln derin
der VersammlungvertretenenStimmen angenommenwerde.
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Abänderungenund ErgänzungendieserSatzungenkönnennur mit einer
Mehrheit von wenigstenszwei Dritteln der in der Versammlung vertretenen
Stimmen beschlossenwerden.

VorbehaltlichdieserBestimmungenwerdendie Beschlüsseder Generalver—
sammlungmit absoluterStimmenmehrheitgefaßt. Bei Gleichheitder Stimmen
gilt der Antrag als abgelehnt.

Die Wahlen finden, falls gegen einen anderen vorgeschlagenenAb—
stimmungsmodusWidersprucherhobenwird, durchAbgabe von Stimmzetteln
nachabsoluterStimmenmehrheitstatt. Ist diesebei dererstenAbstimmungnicht
erreicht,so beschränktsichdie weitereWahl auf die beidenMitglieder, welchedie
meistenStimmen erhaltenhaben. Bei Stimmengleichheitentscheidetdas Los.

Das Protokoll über die Verhandlungender Generalversammlungwird
von einemNotar aufgenommenund ist von demVorsitzendenund denStimm=
zählern, wenn solcheernannt sind, zu unterzeichnen.In dasselbewerdennur
die ErgebnissederVerhandlungenaufgenommen.Der Aufführung der einzelnen
erschienenenMitglieder bedarfes nicht, jedochist ein von demVorsitzendenvoll=
zogenesVerzeichnisder erschienenenbeziehungsweisevertretenenMitgliederunter
Angabe ihrer Stimmenzahldemselbenbeizufügen. «

Ein Attestdes protokollierendenNotars über das Wahlergebnisdient den
Gewähltenals Legitimation.

V. Auflösung.
838.

Bei Ablauf der Konzessiongehtdas gesamteUnternehmenmit allem Be=
triebsmaterialund sonstigemZubehöre, den Reserve=und Erneuerungsfonds
unentgeltlichund schuldenfreian das Reich über.

VI. Aufsichtsbehörde.
* 39.

Die Aufsicht über die Gesellschaftwird von dem Reichskanzlergeführt,
der zu diesemBehuf einenKommissarbestellenkann. Der Kommissarist be=
rechtigt,an den Sitzungen des Verwaltungsrats und an denGeneralversamm=
lungen teilzunehmen,von demVerwaltungsratejederzeitBericht über die An=
gelegenheitender Gesellschaftzu verlangen, auch die Bücher und Schriften
derselbeneinzusehensowieauf KostenderGesellschaft,wenndemVerlangen dazu
berechtigterMitglieder der Gesellschaft(§ 35 Nr. 2) nicht entsprochenwird, oder
aus sonstigenwichtigenGründen eine außerordentlicheGeneralversammlungzu
berufen.

(40.
Der Genehmigungder Aufsichtsbehördesind insbesondereunterworfen:
1. dieFeststellungderGrundsätze,nachwelchenLändereienundBergwerksrechte
veräußertoderauf länger als 20 Jahre verpachtetwerdenkönnen;

2. die Ausgabevon Schuldverschreibungen;
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3. die Beschlüsseder Gesellschaft,nachwelcheneineÄnderungoderEr—
gänzungder Satzungenerfolgen,die Gesellschaftmit einer anderen
vereinigt oder in ihrer rechtlichenForm umgewandeltwerdensoll.

VII. Abergangsbestimmungen.
84AI.

Die sämtlichen210 000 Anteile sind von den nachbenanntenGründern
der Gesellschaftübernommenwordenund zwar:

Auf die vorbezeichneten,von denGründern übernommenenAnteile ist von
§P eineEinzahlungvon 25 Prozent geleistet,und zwar auf jedenAnteil
25 Mark.

Die Gründer werdendieAnteile zur öffentlichenZeichnungauflegen. Falls
der Begebungskurs103½Prozent überschreitet,wird das Gründerkonsortium
drei Viertel desMehrerlösesaus der Begebungan denBaufonds der Gesell=
schaftabführen. .

§42.
»Der erstein der konstituierendenGeneralversammlungzu wählendeVer—

waltungsrat fungiert bis zur nächstenordentlichenGeneralversammlungim
Jahre 1905.

Auf denin dieserVersammlungzu wählendenVerwaltungsratfindendie
Bestimmungendes § 24 der SatzungenAnwendung.

Der ersteVerwaltungsratwählt sofortnachAbhaltungderkonstituierenden
GeneralversammlungseinenVorsitzendenund dessenStellvertreterund beschließt
über die Zusammensetzungder Direktion, wählt die Mitglieder der Direktion,
und zwar alles diesesgültig durchdie in der Generalversammlunganwesenden
Mitglieder, ohnedaß es der Zuziehungder abwesendenund derErklärung über
die AnnahmederWahl bedarf,und zwar auchdann, wennwenigerals die
Hälfte derMitgliederdesVerwaltungsratsanwesendseinsollten.

(13.
Der VorsitzendedesVerwaltungsratsund seinStellvertreterwerdener=

mächtigt,die GenehmigungdieserSatzungenbei demReichskanzlerund die im
&11 des Schutzgebietsgesetzesvom 10. September1900 vorgeseheneVerleihung
der Korporationsrechtenachzusuchenund die etwa von der Reichsbehördege=
fordertenErgänzungenund AnderungendieserSatzungenmit verbindlicherKraft
für dieGesellschaftund die sämtlichenGründer und erstenAnteilseignerderselben
zu beschließen.

644.
Die ersteim Jahre 1905zusammentretendeordentlicheGeneralversammlung

hat über die Vergütungzu beschließen,welchedemVerwaltungsratebis zur
Beendigungder Bauzeit der Eisenbahn(§ 16) zu gewährenist.
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Kapital 3 Prozent Nominalbeträge] 20 Prozent Gesamt—⸗
Zinsen der Rückzahlung Zuschlag Jahresleistung

Mark Mark Mark Mark Mark

Jahr 41 . 15.752 700 472581 200 500 40 100 713181
1. 15552.200 466 566 205 600 41 120 713286
L# ss# 15 346 600 460 398 210 700 42140 713 238

. 15135 900 454 077 215 900 43 180 713 157
1#3 We?: 14920 000 447 600 221 400 44280 713280
14991. 14 698 600 440 958 226 900 45 380 713 238
50 . 14 471 700 434 151 232 500 46 500 713 151
51.4..— 14239 200 427176 238 400 47680 713256
52. . 14000 800 420 024 244 300 48 860 713 184
5.. 13756500 412 695 250 500 50 100 713 295
54. 13 .506.000 405 180 256 700 51 340 713220

** 13 249 300 397 479 263 100 52 620 713 199
56. 12 986 200 389 586 269 700 53 940 7132206
57..... 12716500 381 495 276500 55 300 713 295
5 12 440 000 373200 283 300 56 660 713160
549. 12.56 700 — 290 500 58 100 713 301
6=. 11 866200 355 986 297 600 59 520 713 106
Gu—— 11 68 600 347 058 305 200 61.040 713298
52 1163 400 337 902 312 800 62 560 713262
63. 10 950 600 328 518 320 500 64 100 713118
464— 10 630 100 318903 328 700 65 740 713 343
65 –44 10 301 400 309 042 336 800 67 360 713.202
G. 9 964 600 298 938 345 200 69 040 713 .178

* 9 619 400 288 582 353 900 70 780 713262
6G6#*#„6 9 265 500 277965 362 700 72 540 713205
Guisb 89002800 207 084 371 800 74 360 713241
2 3 8531.000 255 930 381 100 76220 713.250
1. 8 149 900 244 497 390 600 78 120 713.217
*2 6 7759 300 232 779 400 300 80 060 713 139
177 . 7359 000 220 770 410 400 82 080 713250

——— 6948 600 208 458 420 700 84 140 713 298
15. 6527 900 195 837 431 100 86220 713 157
16. 6 096800 182 904 442 000 88 400 713 304
* 5 654 800 169 644 452 900 90 580 713 124

* 4 5 201 900 156 057 464 300 92 860 713 217
*„ 4737 600 142 128 476.000 95200 713 328
899 . 4261 600 127 848 487 800 97560 713 208
81... 3 773 800 113214 500 000 100 000 713214
9§2nn– 3273 800 98214 512 500 102 500 713214
62 2761 300 82 839 525 300 105 060 713 199
s. . 2 236 000 67 080 538 500 107 700 713 280
85. 1 697 500 50 925 5519000 110 380 713 205
8 1145 600 34 368 565 700 113140 713208
8 579 900 17 397 579 900 115 980 713 277

— —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber denEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. 359.— Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzenund
sonstigenGegenständendes Gartenbaues.S. 360.

(Nr. 3077.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber den
« EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 17.August1904.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas InternationaleÜbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet(IX. Ausgabe1904, Reichs=
Gesetzbl.von 1904 S. 35)),ist wie folgt geändertworden:

I. Unter Deutschland A. II. ist nachgetragen:
46a. Kreis BergheimerNebenbahnen.

Das Übereinkommenfindet auf dieseBahnen erst Anwendung,
wenn auf ihnender Nebenbahnbetriebeingerichtetseinwird.

II. Osterreichund Ungarn.
1. Unter I. A. ist mit Wirkung vom 4. Septemberd. J. hinter
Ziffer 9 eingeschaltetworden:

10. Mährisch=SchlesischeLokalbahn=Aktiengesellschaft(Lokal=
bahn Hruschau-Polnisch=Ostrau).

Die jetzigenZiffern10 bis 56 sind in 11 bis 57 abgeändert
und dementsprechenddie Hinweise auf dieseZiffern in den
Anmerkungenam Schlusse von Deutschland,Osterreichund
UngarnIII., Italien und Rußland berichtigtworden.
Unter II. Ungarn ist die als Ziffer7 aufgeführteLokalbahn
Keszthely-Balaton=Szt.György gestrichenworden,nachdemsiein
den Betrieb der Königlich UngarischenStaatseisenbahnenüber=
gegangenist.

III. UnterItalien A. 5 ist nachgetragenworden:
) Castellanza-Lonate=Ceppinoin Val d'Olona.

Verlin, den17. August1904.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
von Misani.

Reichs=Gesetzbl.1904. 73
Ausgegebenzu Berlin den 22. August 1901.





Reichs-Gesetzblatt.
Juhalt: Staatsvertrag zwischendemDeutschenReicheund der Osterreichisch-UngarischenMonarchie

wegenHerstellung einer Eisenbahnverbindungvon Troppau über Katharein und Piltsch nach
Bauerwitz. S. 361.

(Nr. 3079.) StaatsvertragzwischendemDeutschenReicheund derOsterreichisch=Ungarischen
MonarchiewegenHerstellungeinerEisenbahnverbindungvon Troppau über
Katharein und Miltsch nachBauerwitz. Vom 9. Januar 1904.

Ser Mafjestätder DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, das hierbei Preußen auf dessenAntrag vertritt, und Seine
Masjestätder Kaiser von Osterreich,König von Böhmen usw. und Apostolischer
König von Ungarnsind übereingekommen,wegenHerstellungeinerEisenbahn=
verbindungvon Troppau überKatharein und MiltschnachBauerwitzeinenVer=
trag abzuschließen,und habenzu diesemZweckezu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichen Geheimen Ober=Finanzrat Julius
Rathjen,

AllerhöchstihrenGeheimenOber=FinanzratGustavLacomi,
AllerhöchstihrenGeheimenFinanzrat Rudolf Ottendorff,
AllerhöchstihrenGeheimenBaurat Franz Richard,
AllerhöchstihrenLegationsratPaul Goetsch,

und
Seine Majestät der Kaiser von OÖsterreich,König von Böhmen

usw. und Apostolischer König von Ungarn:
AllerhöchstihrenMinisterialrat im K. K. Eisenbahnministerium
Dr. AugustWeeber,

AllerhöchstihrenMinisterialratimK. K. FinanzministeriumDr. Fried=
richFreiherrnvon Raymond,

AllerhöchstihrenSektionsratim K. K. FinanzministeriumDr. Josef
Mühlvenzl,

AllerhöchstihrenOber=Bauratim K. K. EisenbahnministeriumFerdi=
- nandGottsleben,

Reichs-Gesetzbl.1904. 74
Ausgegebenzu Berlin den29.September1904.
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von welchennachgeschehenerMitteilung und gegenseitigerAnerkennungihrer
VollmachtenunterdemVorbehaltederRatifikationdernachstehendeVertragver=
abredetund abgeschlossenwordenist.

Artikel J.
Die Königlich PreußischeRegierung erklärt sich bereit, die auf ihrem

GebietegelegeneStreckedereingangsangeführtenBahnverbindungvonTroppau
nachBauerwitz für eigeneRechnungauszuführen,sobald sie die gesetzlicheEr=
mächtigunghierzu erhaltenhabenund die Erfüllung derjenigenBedingungen,
von welchenderBau dieserLinie gesetzlichetwa abhängiggemachtwerdensollte,
sichergestelltsein wird. Bei Eintritt dieserVoraussetzungenwird die Königlich
PreußischeRegierungdieKaiserlich=KöniglicheRegierunghiervonbenachrichtigen.
Letzterewird hierauf bekanntgeben,ob sie die Ausführung des Baues der öster=
reichischenStreckeauf eigeneKosten oder im Wege der Konzessionserteilungan
einePrivatunternehmungsicherstellenwird, und wird sodanndafür Vorsorge
treffen, daß die betriebsfähigeHerstellungder österreichischenStreckeehetunlichst,
und zwar möglichstderartdurchgeführtwird, daß die EröffnungdesBetriebs
auf der österreichischenStreckeerfolgenkann, sobalddiepreußischeStreckevoll=
endetist.
Der Zeitpunkt,zu dem hiernachdie Eröffnungdes Betriebsüberdie

beiderseitigeGrenzeerfolgensoll, bleibteinerbesonderenVereinbarungzwischen
denbeidenHohenRegierungenvorbehalten.

Artikel II. »

Die spezielleFeststellungder Bahnlinie sowie des gesamtenBauplans
und der einzelnenBauentwürfebleibtjederderbeidenHohenRegierungenfür
ihr Gebietvorbehalten.

Der Punkt, wo die beiderseitigeGrenze von der Eisenbahnüberschritten
wird, soll imWegegemeinsamerVerhandlungdurchtechnischeKommissarenäher
bestimmtwerden.

Artikel III.
Die Bahn soll als NebeneisenbahnzurAusführunggelangenund zunächst

nur mit einemdurchgehendenGleise versehenwerden. Solltespäterhindas Be=
dürfnisnachHerstellungdeszweitenGleisesaufderganzenBahnliniebeziehungs=
weiseauf einzelnenTeilstreckenderselbenodernach einersonstigenzur ungestörten
AbwickelungdesVerkehrsnotwendigenweiterenAusgestaltungder erstenBau=
und Betriebseinrichtungensich herausstellen,so werdendie n*° Regierungen
behufseinerVerständigunghierüberin weitereVerhandlungtreten.

Die Spurweite der Gleisesoll in Übereinstimmungmit den anschließenden
Bahnen 1/125Meter im Lichten der Schienen betragen. Auch im übrigen
sollendieKonstruktionsverhältnissederanzulegendenBahnstreckeund derenBetriebs=
mitteldergestaltnachgleichmäßigenGrundsätzenfestgestelltwerden,daßauf den
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beiderseitigenBahnstreckenein ineinandergreifenderBetriebstattfindenkann, ins=
besondereauch die Betriebsmittelvon und nachden anschließendenBahnen un=
gehindertübergehenbeziehungsweisewechselseitigbenutztwerdenkönnen.

Die von einer der beidenHohenRegierungengeprüftenBetriebsmittel
werdenohnenochmaligePrüfung auchauf der im Gebietederanderenliegenden
Bahnstreckezugelassenwerden.

Artikel IV.
Die beidenHohenRegierungenverpflichtensich,zuzulassenbeziehungsweise

anzuordnen,)daß die in Rede stehendeBahn an ihrenEndpunktenin angemessene,
denÜbergangder BetriebsmittelgestattendeSchienenverbindungmit den im
gegebenenZeitpunktedaselbstanschließendenEisenbahnengesetztwird.

Der Territorialregierungwird das Rechtvorbehalten,die Einmündung
andererBahnen sowiedie Einbindung von Schlepp=und Industriegleisenin die
österreichischeStreckeder obengenanntenBahn zu gestattenund die Modalitäten
dieserEinmündung und des diesfälligenAnschlußdienstes,falls hierübereine
Vereinbarungmit denInteressentennichterzieltwerdenkönnte),festzusetzen.

Artikel V.
Die auf österreichischemStaatsgebietegelegeneStreckeder eingangsge=

nanntenBahn wird von der Königlich PreußischenStaatseisenbahnverwaltung
betriebenwerden.

Artikel VI.
Die volleLandeshoheit(alsoauchdieAusübungderJustiz=undPolizei=

gewalt)bleibt in Ansehungder die beiderseitigeGrenzeüberschreitendenBahnlinie
auf jedemder beidenGebieteder betreffendenTerritorialregierungausschließlich
vorbehalten.

Artikel VII.
Die Hohen Regierungenbehaltensich vor, zur Handhabungder ihnen

über die Bahnstreckein ihrem Gebietund den Betrieb auf derselbenzustehenden
Hoheits=und AufsichtsrechteKommissarezu bestellen,welchedie Beziehungen
ihrerRegierungenzu denEisenbahnverwaltungenin allen denjenigenFällen zu
vertretenhaben,dienichtzumdirektengerichtlichenoderpolizeilichenEinschreiten
derzuständigenLandesbehördengeeignetsind.

Artikel VIII.
Unbeschadetdes Hoheits=und AufsichtsrechtsderTerritorialregierungüber

die auf österreichischemGebietegelegeneStreckeund überdendaraufstattfindenden
Betrieb verbleibt die Ausübung des Oberaufsichtsrechtsüber die den Betrieb
führendeEisenbahnverwaltungder Königlich PreußischenRegierung.

74“



—364—

Artikel IX.
Die Bahnpolizei wird unterAufsichtder dazu in jedemder beidenGebiete

zuständigenBehörden in Gemäßheit der für jedesGebiet geltendenVorschriften
und GrundsätzezunächstdurchdieBeamten derEisenbahnverwaltunggehandhabt
werden.

Artikel X.
Insoweit ein österreichischerUnternehmerinnerhalb des preußischenGebiets

oderein deutscherUnternehmerinnerhalbdes österreichischenGebietsdenBau
beziehungsweisedenBetriebder denGegenstanddiesesVertragsbildendenBahn=
linie ganz oder teilweiseübernimmtoder künftig übernehmensollte, hat sichder=
selberücksichtlichaller aus der Anlage und aus dem Betriebe der Bahn her=
zuleitendenEntschädigungsansprücheden Gesetzenund der Gerichtsbarkeitdes
Staates, in welchemdie Schadenszufügungstattgefundenhat, zu unterwerfen,
insofern der Entschädigungsanspruchnicht aus einemmit der betriebführenden
Bahnverwaltung oder mit einer der übrigen an dem Transporte beteiligten
Bahnen abgeschlossenenFrachtgeschäftehergeleitetwird.

Artikel Xl.
DeutscheReichsangehörige,welchevon derpreußischenEisenbahnverwaltung

beim Betriebeder auf österreichischemGebietegelegenenStreckeTroppau-Reichs=
grenzeetwa angestelltwerden,scheidendadurchnicht aus demUntertanenverband
ihres Heimatslandesaus. 7

Die Stellen der Lokalbeamten,mit Ausnahme derBahnhofvorstände,der
Telegraphen=und derjenigenBeamten, welchemit der Erhebung von Geldern
betraut sind, sollen jedochtunlichstmit einheimischenStaatsangehörigenbesetzt
werden.

Sämtliche Beamte sind ohne Unterschieddes Ortes ihrer Anstellung bei
derBahn rücksichtlichderDisziplinarbehandlungnur derAnstellungsbehörde,im
übrigenaberdenGesetzenund BehördendesStaates unterworfen,in welchem
sieihrenWohnsitzhaben.

Artikel XII.
Die Feststellungund Genehmigungder Fahrpläne und Tarife bleibt der=

jenigenRegierung vorbehalten,in derenGebietedie betriebführendeEisenbahn=
verwaltungihrenSitz hat.

Artikel XIII.
Die im Interesseder Erleichterungdes gegenseitigenEisenbahnwerkehrs

zwischendem DeutschenReiche und der Osterreichisch=UngarischenMonarchie
jeweiligbestehendenVertragsbestimmungenfindenauchauf dendurchdengegen=
wärtigenVertrag gesichertenEisenbahnanschlußAnwendung.

BeideHohenvertragschließendenTeile verpflichtensich, dahinzu wirken:
1. daß auf der denGegenstanddiesesVertragsbildendenEisenbahnmög=
lichstim Anschlußan dieZüge der angrenzendenBahnstreckenfür den
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Personen=und den Güterverkehrso viel Züge eingerichtetwerden,als
zur Bewältigung desselbenerforderlichsind, sowie daß die sonstigen
BetriebsanordnungendenVerkehrsinteressenentsprechendgeregeltwerden;

2. daß der Einführung direkterAbfertigungenim Personen=und Güter=
verkehrezwischender in Frage stehendenund den angrenzendenBahn=
strecken,falls dieselbeim InteressedesVerkehrsvon beidenHohenRe=
gierungenals wünschenswertbezeichnetwird, seitensderbetriebführenden
Verwaltungender beteiligtenEisenbahnennicht widersprochenwerde;

3. daß die in Rede stehendeEisenbahnzur Aufnahme in die Liste der
dem InternationalenÜbereinkommenfür den Eisenbahnfrachtverkehr
unterworfenenEisenbahnenangemeldetwerde.

Artikel XIV.
Der Betriebswechselauf der herzustellendenEisenbahnsoll in der auf öster=

reichischemGebietegelegenenStation Troppau der österreichischenStaatsbahnen
erfolgen,derenallfällige Erweiterungin demdurchdas wirklicheBedürfnis des
Verkehrsder in RedestehendenBahn bedingtenUmfangauf Grund deraus=
zuarbeitendenProjektedurchtechnischeKommissarebestimmtwerdenwird.

Für dieAusgestaltungder Wechselstationsowieder eventuellvon der her=
zustellendenBahn mitzubenutzendenStreckeder Linie Troppau=Jägerndorf der
österreichischenStaatsbahnen sind die für die österreichischenBahnen geltenden
Grundsätzemaßgebend.

DagegensollendieEinrichtungendesBauesundBetriebs,dieKonstruktion
des Oberbauesund die Signaleinrichtungender auf österreichischemGebietege=
legenenStreckevon derGrenzebis zu derWechselstation,eventuellbis zu demAn=
schlußan die kurrenteStreckeder Linie Troppau-Jägerndorf der österreichischen
Staatsbahnenmit denjenigenEinrichtungenübereinstimmen,welchein dieserBe=
ziehungfür dieauf preußischemGebietegelegeneAnschlußstreckegenehmigtwerden.

Artikel XV.
Die Eigentumsverwaltungwird derKöniglichPreußischenStaatseisenbahn=

verwaltungdie Mitbenutzungder als Grenz=und Wechselstationin Aussicht
genommenenStation Troppau, sowie eventuellauch der kurrentenStreckevon
dieserStation bis zumAnschlusseder herzustellendenBahn an dieLinie Troppau=
Jägerndorf der österreichischenStaatsbahnengestatten. .

Artikel XVI.
Bezüglich der Bedingungen, unter welchender Königlich Preußischen

Sisstsensabahmverwolung der Betrieb auf der österreichischenStrecke(ArtikelV)
zu Überlassenist, bleibt eine Verständigung zwischenden beteiligtenBahn=
verwaltungenvorbehalten.
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Beim Mangel eines Einverständnisseshaben sich die Bahnverwaltungen
den nachvorgängigerVerständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungen
derbeidenHohenRegierungenzu fügen.

Jedenfalls soll aber die betriebführendeVerwaltung seitensder Königlich
PreußischenRegierungbindendverpflichtetwerden,dieordnungsmäßigeInstand=
haltung der ihr in Betrieb gegebenenStreckenebstallem Zubehör, einschließlich
der nach österreichischenVerwaltungsgrundsätzenerforderlichwerdendenErneue=
rungen, auf eigeneKostenzu übernehmenund demEigentümerderösterreichischen
Streckedas auf die betreffendeStreckenachweislichverwendeteAnlagekapital,
jedochohneEinrechnungverlorenerZuschüsseder Interessentensowieetwaiger
KostenderGeldbeschaffungundKursverluste,mit jährlichfünfProzentzuverzinsen.

Nach gleichenGrundsätzenwerdendie Erweiterungender ursprünglichen
AnlagenderösterreichischenStreckebehandelt,welchedieTerritorialregierungim
InteressedesVerkehrsfür gebotenerachtenmöchte.

Artikel XVII.
Auch rücksichtlichder Bedingungen,unter denender KöniglichPreußischen

Staatsbahnverwaltungdas RechtderMitbenutzungdesBahnhofsTroppauals
Wechselbahnhof,sowieeventuellauchder kurrentenStreckeder Linie Troppau=
Jägerndorf der österreichischenStaatsbahnenzustehensoll und insbesonderebe=
züglichderderEigentumsverwaltungdafürzuleistendenbesonderenEntschädigung
bleibteineVereinbarungzwischendenbeteiligtenbeiderseitigenBahnverwaltungen
vorbehalten.

Beim Mangel eines Einverständnisseshaben sich die Bahnverwaltungen
den nachvorgängigerVerständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungen
der beidenHohen Regierungenzu fügen. .

Jedenfalls sollen aber die Kosten für die Anlagen und Bauten in der
Wechselstation,einschließlichder Dienst=und Wohnräume für die Eisenbahn=,
Zoll=, Post=, Telegraphen=und Polizeiverwaltung;sowie die Kosten für die
eventuellmitzubenutzendeStreckederkurrentenBahnlinieseitensdermitbenutzenden
Königlich PreußischenEisenbahnverwaltungnach Verhältnis der Mitbenutzung
demEigentümermit jährlichfünfProzentverzinstwerden,sofernnichtbezüglich
der ausschließlichfür Zweckeder preußischenVerwaltung bestimmtenAnlagenund
Bauten seitensdieserVerwaltung die sofortigeEntrichtungdereffektivenBaukosten
vorgezogenwird.

achgleichenGrundsätzenwerdendie Erweiterungenderursprünglichen
Bahnanlagen in der WechselstationTroppau sowie eventuellauf der mitzu=
benutzendenkurrentenStreckebehandelt,welchedieTerritorialregierungim Interesse
desVerkehrsfür gebotenerachten,oderwelchedieKöniglichPreußischeRegierung
für ihreim drittenAbsatzebezeichnetenDienstzweigeetwain Anspruchnehmensollte.

Artikel XVIII.
In der GrenzstationTroppauwird derZolldienstvon den daselbstbe=

stehendenZollstellenbesorgtwerden.
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HinsichtlichderKostender hierfürerforderlichenbaulichenAnlagenhaben
die Bestimmungendes ArtikelXVII analogeAnwendungzu finden.

Die beidenHohen Regierungenerklärensichbereit,die Befugnisseder ge—
nanntenZollstellenzu erweitern,sobaldund soweitdieAusdehnungdesVerkehrs
es erfordernsollte.

Artikel XIX.
Die FörmlichkeitenderzollamtlichenRevisionundAbfertigungdesPassagier=

gepäcks,der ein=und ausgehendenGüter, sowieder zollamtlichenÜberwachung
des Durchzugsverkehrssollen seinerzeitdurchbeiderseitigeKommissarenochnäher
verabredetwerden.

Artikel X.
Die wegenHandhabungder Paß= und Fremdenpolizeiim Eisenbahn=

verkehreschonbestehendenodernochzu vereinbarendenBestimmungensollenauf
die denGegenstanddiesesVertrags bildendeEisenbahnverbindungAnwendung
finden

ÜberdieAmtsbefugnissederPolizeibeamten,welcheetwavonderKöniglich
PreußischenRegierung auf demGrenzbahnhofestationiertwerdensollten, bleibt
einebesondereVerständigungzwischendenbeidenHohenRegierungenvorbehalten.

Die diesfällige Verhandlungsoll mindestensdreiMonate vor Inbetrieb=
setzungder herzustellendenEisenbahnbeginnenund vor Eröffnung des Betriebs
tunlichstvollständigzum Abschlussegebrachtwerden.

Artikel XXI.
Die Regelung des Post= und Telegraphendienstesbleibt der besonderen

Verständigungzwischenden beiderseitigenPost=und Telegraphenverwaltungen
vorbehalten.

Für denFall, daß hiernachder Betriebswechselauch für den Postbetrieb
an demselbenPunktestattfindet,welchernachArtikelXIV für den Eisenbahn=
betriebswechselin Aussichtgenommenist, hat dieKöniglichPreußischeStaats=
eisenbahnverwaltungdie Verpflichtungzu übernehmen,auf der Streckezwischen
der beiderseitigen Grenzeund der WechselstationdiesenBetrieb zu Gunsten der
österreichischenPostverwaltungauszuführen.

Artikel XXII.
Der Betrieb der auf österreichischemGebietegelegenenStreckewird, soweit

und solange derselbevon der preußischenStaatseisenbahnverwaltunggeführt
wird, mit keinenanderenoderhöherenAbgabenbelegtwerden,als denjenigen,
welchedenBahnbetriebausländischerEisenbahnverwaltungenim allgemeinentreffen.

Artikel XXIII.
Sollte späterhineineAnderungin den Eigentumsverhältnissender auf

österreichischemGebietegelegenenStreckeinfolgeEinlösungoderHeimfalls der=
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Reichs-Gesetzblatt.
—

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenVerkehrmit Exzeugnissenund Gerätschaftendes Weinbauesin
dendeutschluxemburgischenGrenzbezirken.S. 369.

(Nr.3080.) Bekanntmachung,betreffenddenVerkehrmit ErzeugnissenundGerätschaftendes
Weinbauesin dendeutschluxemburgischenGrenzbezirken.Vom 30.Sep⸗
tember1904.

W Grund des&5 Nr. 2 derKaiserlichenVerordnung,betreffenddasVerbot
der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Wein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) bestimme
ich)was folgt:

1. Die Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit Erzeugnissenund
GerätschaftendesWeinbauesin dendeutsch=luxemburgischenGrenz=
bezirken,vom 10.November1884 (eichs=Gesetzbl.S. 219) tritt am
15.Oktoberd.J. außerKraft.

2. Im Grenzverkehremit demGroßherzogtumeLuxemburgkönnenAus=
nahmenvon den Bestimmungenim 9 1 sowie von den im §&3 der
obenbezeichnetenKaiserlichenVerordnunghinsichtlichderWeinlesetrauben
undTrestergetroffenenBestimmungenfür denVerkehrmit derRhein=
Provinz durchdenKöniglich PreußischenOber=Präsidentender Rhein=
Frovinz, für den Verkehr mit Lothringendurchdas Ministerium für
Elsaß=Vothringengestattetwerden,vorausgesetzt,daß die ein=oder
auszuführendenGegenständenicht aus einer von der Reblaus heim=
gesuchtenGegendherrühren.

Berlin, den30.September1904.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Richter.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1904. 75
Ausgegebenzu Berlin den 1. Oktober1904.
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Reichs=Gesetzblatt.
43.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Erweiterung der Rayons für die FestungCuxhaven. S. 371.
— Bekanntmachung, betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken.S. 371.

(Nr.3081.) Bekanntmachung,betreffenddieErweiterungderRayonsfür dieFestungCuxhaven.
A Vom 3. Oktober 1904.

uf Grund des § 35 des Gesetzes,betreffenddie Beschränkungendes Grund=
eigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21.Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die FestungCuxhaveneine
Erweiterungihrer Rayons infolgeNeuanlagevon Befestigungenin Aussicht
genommenist.

Berlin, den 3. Oktober1904.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

(Nr. 3082.) Bekanntmachung,betreffend dieBildung vonWeinbaubezirken.Vom 3. Oktober
1904.

G. &: Abs.1 desGesetzes,betreffenddieBekämpfungderReblaus,vom
6.Juli 1904(Reichs=Gesetzbl.S. 261)wirdnachstehendeineÜbersichtderEinteilung
deramWeinbauebeteiligtenGebietedesReichsin Weinbaubezirkebekanntgemacht:

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

I. Preußen.
RegierungsbezirkPosen. 1. Kreise Bomst, Buk, Kostenund Meseritz. Kosten.

» Liegnitz und] 2. RegierungsbezirkLiegnitz mit den zur Provinz Liegnitz.
Frankfurt. BrandenburggehörigenGemarkungenCrossena.O.,

Merzdorf,Berg, Hundsbelle,Rußdorf,Deutsch=
und Wendisch=Sagar,Gersdorf, Tschausdorf,
Thiemendorf, Plau, Grunow, Logau und
Tschicherzig.

Reichs=Gesetzbl.1904. 76



Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr= Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkBreslau. 3. RegierungsbezirkBreslau. Breslau.
? Oppeln. 4. RegierungsbezirkOppeln. Oppeln.
» Merseburg. 5.Kreise Ouerfurt, Naumburg, Weißenfels. Naumburg.

» 6. Kreis Schweinitz. Schweinitz.
» Erfurt undStadtkreis Erfurt, LandkreiseErfurt, Langensalza,Erfurt.

Merseburg. Weißenseeund Eckartsberga.
Potsdam u.]/. Provinz Brandenburgmit AusschlußderunterNr. 2 Brandenburg.
Frankfurt. genannten Gemarkungen.

» Cassel. 9. JIStadt-und LandkreisHanau mit Ausschluß der Hanau.
GemarkungLangenselbold.

9 » 10. Kreis Gelnhausenund dieGemarkungLangenselboldGelnhausen.
(LandkreisHanau).

„ Wiesbaden. JII. JStadt- und Landkreis Frankfurt a. M. Frankfurt a. M.
» » 12.GemarkimgenNeuenhain,Altenhain,sCronbergNeuenhain.

(Obertaunuskreis)und Soden (Kreis Höchst).
13. GemarkungenHofheim, Marxheim (Kreis Höchst)Diedenbergen.

und Diedenbergen(LandkreisWiesbaden).
5 E 14.Gemarkungen Weilbach, Flörsheim, Wicker und Wicker.

Massenheim(LandkreisWiesbaden).
" ? 15.]Gemarkung Hochheim. Hochheim.

16.Gemarkungen Delkenheim, Nordenstadt, Wallau Wallau.
und Breckenheim(LandkreisWiesbaden).

*r * 17.Gemarkungen Igstadt, Kloppenheim, ErbenheimIgstadt.
(LandkreisWiesbaden).

* „ 18. StadtkreisWiesbadenund GemarkungSonnenbergWiesbaden.
(LandkreisWiesbaden).

5 19. GemarkungenBiebrich=Mosbach,Dotzheim,Frauen=Frauenstein.
stein, Schierstein(LandkreisWiesbaden).

7 ? 20.Gemarkungen Niederwalluf, Oberwalluf, Neudorf,Eltville.
Rauenthal, Eltville, Kiedrich (Kreis Rheingau).

» 21. Gemarkungen Erbach, Hattenheim, Hallgarten, Ostrich.
Ostrich(Kreis Rheingau).

» 22. GemarkungenMittelheim,Winkel, JohannisbergWinkel.
(Kreis Rheingau).

» 23. GemarkungenGeisenheim, Eibingen, RüdesheimGeisenheim.
(Kreis Rheingau).

? „ 24.NGemarkungenAulhausen,Aßmannshausen(Kreis Aßmannshausen.
Rheingau).

» » 25.GemarkungenLorch,Lorchhausen(KreisRheingau).Lorch.
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Bundesstaat
und

Verwaltungsbezirk.

Lau=
fende UmfangdesWeinbaubezirkes.

Name
des

Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkWiesbaden.

v »-

p Aachen.
Cöln.

» Coblenz.
2 *

⸗ Coblenz und
Trier.

⸗ Coblenz.

26.

27.

28.

29

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

7.

38.

39.

40.

GemarkungenCaub, Dörscheid, Sauerthal (Kreis
St. Goarshausen).

GemarkungenBornich, Matersberg, St. Goars=
hausen, Lierschied,Nochern, Wellmich, Weyer
(Kreis St. Goarshausen).

GemarkungenEhrenthal, Kestert, Camp, Filsen,
Osterspai(Kreis St. Goarshausen).

GemarkungenBraubach, Oberlahnstein,Niederlahn=
stein, Frücht (Kreis St. Goarshausen).

GemarkungenFachbach(Kreis St. Goarshausen),
Ems, Dausenau, Nassau,Weinähr, Obernhof,
8 Berg=Nassau=Scheuern (Unterlahn=

reis). ·
GemarkungenBalduinstein, Geilnau, Langenscheid,
Laurenburg, Scheid (Unterlahnkreis).

Gemarkungen Schadeck, Runkel (Oberlahnkreis),
Niederbrechen,Oberbrechen, Eisenbach (Kreis
Limburg).

Kreis Düren.
Stadt= und LandkreisBonn, Kreis Rheinbachund
Siegkreis.

Kreis Wertzlar.
Kreis Neuwied und die BürgermeistereienEhren=
breitstein,Bendorf und Vallendar (Stadt und
Land) des LandkreisesCoblenz.

Kreise Ahrweiler, Adenau und Mayen, letzterer
mit Ausschlußder BürgermeistereienPolch und
Münstermaifeld.

Kreis St. Goar mit Ausschlußder Bürgermeisterei
BrodenbachsowiedieGemarkungenCapellenund
Rhens des LandkreisesCoblenz.

Kreise Jell und Cochem,BürgermeistereienPolch
und MünstermaifelddesKreisesMayen, Bürger=
meistereiBrodenbachdesKreisesSt. Goar, Bürger=
meistereiWinningen sowie GemarkungenMosel=
weiß und Metternich des LandkreisesCoblenz,
Stadtkreis Coblenz, ferner GemarkungenReil
und Kövenich des KreisesWittlich (Regierungs=
bezirkTrier).

Kreise Kreuznach,
St. Wendel.

Meisenheim, Simmern und

76°

Caub.

St. Goarshausen.

Camp.

Oberlahnstein.

Nassau.

Balduinstein.

Runkel.

Düren.
Bonn.

Wetzlar.
Neuwied.

Ahrweiler.

St. Goar.

Cochem.

Kreuznach.
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Bundesstaat
und

Verwaltungsbezirk.

UmfangdesWeinbaubezirkes.
Name
des

Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkTrier.

! !

II. Bayern.

5 * !

* 7 *#s

Kreise Saarbrücken,Saarlouis undMerzig.

KreiseBitburg, BürgermeistereiTawernmit Aus=
nahmeder GemeindenKanzemund Wawern,
BürgermeistereiSaarburg=Land mit Ausnahme
der GemeindenAyl, Bibelhausen, Kruttweiler,
NiederleukenundTrassem,BürgermeistereienPerl,
Sinz=NennigundOrscholzdesKreisesSaarburg,
BürgermeistereienAach=Igel-Trierweiler, Ra=
lingen, Schleidweiler, Welschbillig sowie Ge=
meindenOberbillig, Wasserliesch=Reinig,Kordel,
— und Naurath (Eifel) des Landkreises
rier.

BürgermeistereienZerf, IrschBeurig, Freudenberg,
StadtSaarburgundGemeindenKanzem,Wawern,
Ayl, Bibelhausen,Kruttweiler, Niederleukenund
TrassemdesKreisesSaarburg, StadtkreisTrier,
Landkreis Trier mit Ausnahme der Bürger=
meistereienAach=Igel=Trierweiler, Ralingen,
Schleidweiler,Welschbillig sowie der Gemeinden
Oberbillig, Wasserliesch=Reinig,Kordel, Butz=
weiler und Naurath (Eifel..

Kreis Bernkastelund Kreis Wittlich mit Ausnahme
der GemeindenReil und Kövenich.

BezirksämterDürkheim,Landau undNeustadta.H.,
dann die Gemeinde Lambsheim (Bezirksamt
Frankenthal)sowiedieGemeindenAlsheim, Assen=
heim, Böhl, Dannstadt, Fußgönheim,Hochdorf,
RuchheimundSchauernheim(BezirksamtLudwigs=
hafen).

Bezirksämter Germersheim, Ludwigshafen (jedoch
ohnedievorgenannten8 Gemeinden)und Speyer.

BezirksämterFrankenthal(jedochohnedieGemeinde
Lambsheim),Kaiserslautern,Kirchheimbolanden,
Kusel und Rockenhausen.

Bezirksämter Homburg, St. Ingbert, Pirmasens
und Jweibrücken.

BezirksamtBergzabern.

Saarbrücken.
Wincheringen.

Trier.

Bernkastel.

1. Pfälzischer
Weinbaubezirk.

2. desgl.

3. desgl.

4. desgl.

5. desgl.
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und Aschaffenburg bezw.
Mittelfranken.

RegierungsbezirkUnterfranken
und Aschaffenburg bezw.
Oberfranken.

RegierungsbezirkUnterfranken
und Aschaffenburg.

RegierungsbezirkSchwabenund
Neuburg.

RegierungsbezirkderOberpfalz
und von Regensburg.

III. KönigreichSachsen.
KreishauptmannschaftDresden.

» Leipzig.

IV. Württemberg.
Donaukreis.
Jagstkreis.
Neckar=,Schwarzwald=,Jagst=
und Donaukreis.

–1

0.

.Bs“

burg: die Bezirksämter Gerolzhofen, Kitzingen
und Ochsenfurt sowie die Stadt Kitzingen und
vomRegierungsbezirkeMittelfranken:dieBezirks=
ämter Neustadta. A., Rothenburg o. T., Schein=
feld und Uffenheim sowie die Stadt Rothen=
burgo.T.

Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen—
burg: dieBezirksämterEbern,Hammelburg,Haß=
furt, Hofheim,Karlstadt,Kissingen,Neustadta.S.,
Schweinfurtund Würzburg sowie die Städte
SchweinfurtundWürzburgund vomRegierungs=
bezirkOberfranken: die BezirksämterBambergl
und IlI, Forchheim und Staffelstein sowie die
Städte Bamberg und Forchheim.

Vom Regierungsbezirk Unterfranken und Aschaffen=
burg: die BezirksämterAlzenau, Aschaffenburg,
Gemünden, Lohr, Marktheidenfeld,Miltenberg
und Obernburg sowie die Stadt Aschaffenburg.

BezirksamtLindau.

BezirksämterRegensburgund Stadtamhof.

AmtshauptmannschaftlicheBezirke Großenhain,
Meißen, Dresden=Altstadt, Dresden=Neustadt,
Pirna und StadbtbezirkDresden.

AmtshauptmannschaftlicheBezirke Oschatz
Grimma.

und

Die OberamtsbezirkeRavensburgund Tettnang.
Die OberamtsbezirkeGerabronn und Mergentheim.
Die OberamtsbezirkeRottenburg,Tübingen,Herren=
berg, Reutlingen, Urach, Nürtingen, Kirchheim,
Eßlingen, Cannstatt, Waiblingen, Schorndorf,
Welzheim,Gaildorf, Backnang,Marbach,Ludwigs=
burg, Stuttgart (Stadt), Stuttgart (Amt), Böb=
lingen, Leonberg,Calw, Neuenbürg,Vaihingen,
Maulbronn, Brackenheim,Besigheim,Heilbronn,
Neckarsulm,Weinsberg,Ohringen,Hall, Künzelsau.

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkUnterfranken6. Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen.. Fränkischer
Weinbaubezirk.

2. desgl.

3. desgl.

Lindau.

Oberpfälzischer
Weinbaubezirk.

Bodenseegegend.
Taubergrund.
Neckartal(mit
Seitentälern
undNeuenbürg).



Bundesstaat Lau= Name

und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

V. Baden. 1. Kreis Mosbach.
2. KreiseMannheim, Heidelbergund Karlsruhe.

3.MKreiseBadenund Offenburg.
4. KreiseFreiburg und Lörrach.
5. Kreis Waldshut.
6.]Kreis Konstanz.

VI. Hessen.
Provinz Starkenburg. 1.Provinz Starkenburg mit Ausnahme der Ge--Starkenburg.

markungender EnklaveWimpfen. «

» » 2.GemarkuugenderEnklaveWimpfen. Wimpfen.

„: Oberhessen. 3. Provinz Oberhessen. Oberhessen.

„* Mtbhheinhessen.
Kreis Mainz. 4. CGemarkungenKastelund Kostheim. Kostheim.

? " 5.Kreis Mainz mit Ausnahme der GemarkungenMainz.
Kastel und Kostheim.

* Bingen. 6.] Gemarkungen Aspisheim, Bingen;, Büdesheim,Bingen.
Dietersheim, Dromersheim, Gensingen, Grols=
heim, Horrweiler, Kemptenund Sponsheim.

" “ 7. Kreis Bingen mit Ausnahme der zum Weinbau=Ingelheim.
bezirkeBingen(fde.Nr. 6)gehörigenGemarkungen.

„* Oppenheim. 8. GemarkungenSchimsheimundWallertheim. Schimsheim.

» » 9.Gemarkung Sulzheim. Sulzheim.

» 10. GemarkungenEichloch,VendersheimundWörrstadt.Wörrstadt.

» * 11. Kreis Oppenheimmit Ausnahmederzu denWein=Oppenheim.
baubezirkenSchimsheim, Sulzheim, Wörrstadt
und Gaubickelheim(lide.Nr. 8, 9, 10 und 12)

« gehörigenGemarkungen.

Kreis Oppenheimund 12. GemarkungenArmsheim, Gaubickelheim,Gauwein=Gaubickelheim.

Kreis Alzey. heim im KreiseOppenheimund Gumbsheimim
Kreise Alzey.

Kreis Alzey. 13.Gemarkungen Ippesheim, Biebelsheim, Blanig, Bosenheim.
Pfaffenschwabenheim,Bosenheimund Hackenheim.

: „ 14. Kreis Alzey mit Ausnahme der zu denWeinbau=Alzey.
bezirken Gaubickelheimund Bosenheim (lfde.
Nr. 12 und 13) gehörigenGemarkungen.

* Worms. 15. Kreis Worms. Worms.

1. Das ganzeGebiet des Großherzogtums.VII. Großherzogtum
Sachsen.
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Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

VIII. Sachsen=Meiningen.
Kreis Saalfeld. 1. Die GemeindebezirkeCamburg (Saale), Roda-=Camburg(Saale).

IX. Sachsen=Coburg
und Gotha.

X. Elsaß=Lothringen.

—

12.

13.
14.

15.

meuschel, Wichmar, Würchhausen,
Münchengosserstädt,Schmiedehausen,
Weichauund Kaatschen.

Eckolstädt.
Stöben,

Der AmtsgerichtsbezirkKönigsberg in Franken.

Der StadtkreisStraßburg unddieKantoneBrumath
und Schiltigheim.

Der KantonHochfelden.
Der Kanton Truchtersheim.
Die GemarkungenBernhardsweiler, Oberehnheim,
Ottrott und St. Nabor.

Die Kantone Benfeld, Erstein, Geispolsheimund
dieGemarkungenKrautergersheim,Meistratzheim,
Niederehnheim,Walf und Zellweiler desKantons
Oberehnheim.

Der Kreis Hagenau.

Die GemarkungDorlisheim.
Die GemarkungRosheim.
Die GemarkungRosenweiler.
Die Gemarkungen Bischofsheim,
Griesheim.

Der Kanton Molsheim mit Ausnahme der Ge=
markungDorlisheim.

Die Kantone Saales und Schirmecksowiedie Ge=
markungenGrendelbruch,MollkirchundMühlbach
des Kantons Rosheim.

Der Kanton Wasselnheim.
Die GemarkungenSt. Peter und Stotzheim.

Börsch und

Die GemarkungenBernhardsweiler,Blienschweiler,
Eichhofen,Epfig, Ittersweiler, Nothaltenund
Reichsfeld.

Königsberg in
Franken.

Straßburg=
Brumath=
Schiltigheim.

Hochfelden.
Truchtersheim.
Oberehnheim.

Benfeld=Erstein=
Geispolsheim.

Bischweiler=
Hagenau-Nieder=
bronn.

Dorlisheim.
Rosheim.
Rosenweiler.
Börsch.

Molsheim=Mutzig.

Saales=Schirmeck.

Wasselnheim.
St. Peter-Stotz=
heim.

Epfig.
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Bundesstaat Lau— Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:X. Elsaß=Lothringen.)6.Die GemarkungenAndlau, Barr, Burgheim,Gert.Barr.
weiler, Goxweiler,Heiligenstein,Hohwaldund
Mittelbergheim.

17. Der Kanton Markolsheim. Markolsheim.
18. Die GemarkungenDambach, Diefenthal, Ebers=Schlettstadt.

heim,Ebersmünster,Kestenholz,Scherweilerund
Schlettstadt.

19.Die GemarkungenKinzheim, Orschweiler,St. Pilt,St. Pilt=Kinzheim.
Rodernund Nohrschweier.

20. Der Kanton Weiler. Weiler.
21. Oer KantonWeißenburg. Weißenburg.
22. s KantoneLauterburg,Selz, Sulz u.W. und WörthLauterburg.

örth.
23. Die Kantone Buchsweiler, Drulingen, LützelsteinBuchsweiler=Saar=

und Saarunion. union.
24. Die Kantone Maursmünster und Sabern. Maursmünster=

Sabern.
25.Der Kreis Altkirch. Altkirch.
26.Der Kanton Neubreisachsowieder Kanton Andols=Andolsheim=Neu=

heimmit Ausnahmeder GemarkungHausen. breisach.
27.Die GemarkungenColmar, Hausen, Heiligkreuz,Colmar.

Wettolsheimund Winzenheim.
28.Der Kanton Münster sowiedieGemarkungenWal.Münster.

bachund Jimmerbachdes Kantons Winzenheim.
29.NDie GemarkungenHattstatt und Vöklinshofen. Hattstatt=Vöklins=

hofen.
30. Oie GemarkungenEgisheim, Häusern, Herlisheim Egisheim.

und Obermorschweier.
31.Oie GemarkungenIngersheim, NiedermorschweierTürkheim.

und Türkheim.
32. Die GemarkungBollweiler. Bollweiler.
33.Der Kanton Sulz mit Ausnahme der GemarkungSutz.

Bollweiler.
34. Der Kanton Ensisheim. Ensisheim.
35.HDer Kanton Gebweiler. Gebweiler.
36. Die GemarkungenGundolsheimund Rufach. Rufach.
37. Die GemarkungenOsenbach,Sulzmatt und West.Sulzmatt.

halten.
38. Die GemarkungenGeberschweierund Pfaffenheim.Geberschweier.
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Lorry b. Metz, Maizières b. Metz, Malancourt,

77

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Roch:X. Elsaß-Lothringen.)39.Die GemarkungenHabsheim,Niedisheim,RixheimHabsheim=Riedis=
und Zimmersheim. heim.

40.]|Die GemarkungenLutterbachund Pfastatt. Lutterbach=
fastatt.

41. Die GemarkungenBaldersheim,Banzenheim,Batten=Mülhausen.
heim, Brunstatt, Didenheim,Dornach,Eichwald,
Flachslanden,Galfingen,Heimsbrunn,Homburg,
Illzach, Kingersheim,Klein=Landau,Mülhausen,
Niedermorschweiler,Niffer, Ottmarsheim,Reich=
weiler,Reiningen,Rülisheim,Sausheim,Witten=
heimund Zillisheim.

42.]Die GemarkungHegenheim. Hegenheim.
43.Die GemarkungEschenzweiler,der Kanton LandserHüningen=Landser.

sowie der Kanton Hüningen mit Ausnahmeder
GemarkungHegenheim.

44.Die Gemarkungen Ammerschweier,Kaysersberg,Kaysersberg=
Katzenthal, Kienzheim, Sigolsheim sowie der Schnierlach.
Kanton Schnierlach.

45. Die GemarkungenBebelnheim,Bennweier, Berg=Rappoltsweiler.
heim, Gemar, Hunaweier, Illhäusern, Mittel=
weier, Ostheim, Rappoltsweiler, Reichenweier,
Tannenkirchund Zellenberg.

46. Der Kanton Markirch. Markirch.
47. Die GemarkungenSteinbach, Uffholz und Watt- Steinbach=Watt=

weiler. weiler.
48. Die GemarkungenAlt-Thann und Thann. Alt=Thann=-Thann.
49. Die Kantone Masmünster und St. Amarin, der St. Amarin=Senn=

Kanton Sennheim mit Ausnahme der Gemar-Heim.
kungenSteinbach,Uffholz undWattweiler sowie
der Kanton Thann mit Ausnahmeder Gemar=
kungenAlt=Thann und Thann.

50. Die GemarkungenAnch, Ars, Arry, Augny, Borny, Vremy=Metz=No=
Chätel=St.Germain, Corny, Dornot, Failly, vant.
Jouy=aux=Arches,Jussy, Lessy,Longeville,Moy,
Metz,Moulins, Nouilly, Novéant,Peltre, Plan=
tières,Rozérieulles,Sey, St. Julien, St. Ruffine,
Vallières, Vantoux, Vany, Vaux und Vrémy.

51.Die GemarkungenGorze, Gravelotte, Rezonville, Gorze.
Vernévilleund Vionville.

52. Die GemarkungenAmanweiler, Bronvaux, Devant=Marange=
les=Ponts, Feves, Hagendingen,Hauconcourt,bilvange.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ44.

Inhalt: Allerhöchste Order, betreffendAnrechnungvon Kriegsjahrenaus Anlaß der Aufständeder
Bondelswart=Hottentottenund der Hereros in Südwestafrika1903/04. S. 381.

(Nr. 3083.) AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnung von Kriegsjahren aus Anlaß der
Aufständeder Bondelswart=Hottentottenund der Hereros in Südwestafrika
1903/04. Vom 29. September1904.

Is bestimme:
1. Der Aufstand der Bondelswart=Hottentottenin Südwestafrika vom
25.Oktober1903 bis zum 27. Januar 1904 sowiederam II. Januar
1904 ausgebrocheneAufstandderHererosin demselbenSchutzgebiete
geltenim Sinne der §§ 23 und 60 des Gesetzes,betreffenddie Pen=
sionierungund Versorgung der Militärpersonendes Reichsheeresund
derKaiserlichenMarine sowiedieBewilligungenfür dieHinterbliebenen
solcherPersonen, vom 27. Juni 1871, des §1 des Gesetzesvom
31. Mai 1901, betreffendVersorgungder Kriegsinvalidenund der

Friegsbhinterbliebenen,sowie des § 49 des Reichsbeamtengesetzesvom
31. März 1873 als Feldzüge.

2. Für dieBeteiligungan derNiederwerfungder vorgenanntenAufstände,
sofernsiemindestenseinenMonat betragenhat oder dieTeilnahmean
einemGefechtevorliegt, sind den dabei im Sinne des vorerwähnten
§ 23 zur VerwendunggelangtenDeutschenKriegsjahreund zwar:

für den Aufstand der Bondelswart=Hottentottendas Jahr 1903,
für den Hereroaufstandvorläufig das Jahr 1904

anzurechnen.
3. Eine BestimmunghinsichtlichderBeendigungder Unternehmunggegen
die Hererosim Sinne des § 14)2 des Gesetzesvom 31. Mai 1901
wird seinerzeitfolgen.

Rominten,den29. September1904.
Wilhelm.

Graf von Bülow.
An denReichskanzler(OberkommandoderSchutztruppenundReichs=Marineamt).

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1904. 78

Ausgegebenzu Berlin den 12. Oktober 1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
46.

Inhalt: Verordnung über das Inkrafttreten von VorschriftendesGesetzesbetreffend weitereAbänderungen
desKrankenversicherungsgesetzes,vom 25. Mai 1903 für die preußischenKnappschaftskassen.S. 385.

(Nr. 3086.) Verordnung über das Inkrafttreten von Vorschriften des Gesetzes,betreffend
weitereAbänderungendesKrankenversicherungsgesetzes,vom25.Mai 1903
für die preußischenKnappschaftskassen.Vom 7. November1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des ArtikelIV. Abs. 2 des Gesetzes,betreffendweitereAbänderungendes Krankenversicherungsgesetzes,vom 25. Mai 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 233) im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung desBundesrats,was folgt:
Die VorschriftendesGesetzes,betreffendweitereAbänderungendesKranken=

versicherungsgesetzes,vom 25. Mai 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 233), welcheeineAnderungder für dieBetriebs=Gabrik=)KrankenkassenvorgeschriebenenMindest=leistungenenthalten, treten für die FreußischenKnappschaftskassenmit dem1.Januar 1905 in Kreft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den7. November1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

ReichsGesetzbl.1904. 80
Ausgegebenzu Berlin den8. November1904.
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Hauptbahnen. Uebenbahnen.

(2) Für Fahrzeuge,die nur in Neben=
bahnzügenlaufen, kann, auchwenndiese
ZügestreckenweiseHauptbahnenbenutzen,die
LandesaufsichtsbehördeAusnahmenvonden
BestimmungendesAbschnittsIII zulassen.

(3)Im übrigenist das Reichs=Eisenbahnamtermächtigt,in Berücksichtigung
besondererVerhältnissefür einzelneBahnstrecken,Stationen, Fahrzeuge,Züge oder
Juggattungenauf Antrag der LandesaufsichtsbehördeAbweichungenzuzulassen.

* 4.
» Aufsichtsbehörden.

(1) Welche Behörden in jedemBundesstaat unter der BezeichnungLandes—
aufsichtsbehördeund Aufsichtsbehördezu verstehensind, wird von der zuständigen
oberstenLandesbehördebestimmtund demReichs-Eisenbahnamtemitgeteilt.

(2)Für die Reichseisenbahnenin Elsaß-Lothringenerfolgt dieseFestsetzung
und Mitteilung durchdie zuständigeobersteReichsbehörde.

85.
Ausführungsbestimmungen.

AusführungsbestimmungensinddemReichs-Eisenbahnamtemitzuteilen.

II. Bahnanlagen.

86.
Begriffserklärungen.

)JZu den Bahnanlagen gehören alle beim Bau einer Bahn vorkommenden
Anlagen, einschließlichder Betriebseinrichtungen,aber ausschließlichder Fahrzeuge.
Unterschiedenwerdendie Bahnanlagender freienStreckeund der Stationen.

(2)StationensinddieBetriebsstellen,auf denenJüge desöffentlichenVerkehrs
(55400) regelmäßiganhalten. Stationenmit mindestenseiner Weichefür den
öffentlichenVerkehrwerdenbetriebstechnischals Bahnhöfe, Stationen ohne solche
Weichenals Haltepunktebezeichnet.

(8)ZugfolgestellensindalleBetriebsstellen,dieeinenStreckenabschnittbegrenzen,
in den ein Jug nicht einfahrendarf, bevor ihn der vorausgefahreneJug verlassen
hat. Jugfolgestellen,die nicht zu denBahnhöfen gehören,heißenBlockstellen. Eine
BlockstellekannzugleichHaltepunktsein.

81“
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(2) Die Überhöhungdes äußerenStranges gekrümmterGleise muß auf eine
möglichstgroßeLänge, mindestensaber auf das 300 facheihres Betrags auslaufen.

(3)Neigungswechselin durchgehendenHauptgleisensind nacheinemKreisbogen
von mindestens

5000 m Halbmesser 2000 m Halbmesser
auszurunden.

Bei Neigungswechselnin und vor Statio=
nen kannbis auf 2000 m herabgegangen
werden.

i=
Umgrenzungdes lichtenRaumes.

u) An dendurchgehendenHauptgleisenund den sonstigenEin=und Ausfahr-
gleisenvon Personenzügen(§ 54%½)ist ein lichter Raum mindestensnach der in

„Anlage A links, an allen übrigenGleisen nach der in AnlageA rechtsmit aus=
gezogenenLinien gezeichnetenUmgrenzungoffenzu halten. Dabei ist in Krümmungen
auf die Spurerweiterungund die GleisüberhöhungRücksichtzu nehmen.

(2) Außerhalbder Umgrenzungdes lichtenRaumes( sind
bei Neubauten beimNeubau von Bahnen, die für die

BeförderungvonMilitärzügenin Betracht
kommen,

an dendurchgehendenHauptgleisenund den sonstigenEin= und Ausfahrgleisenvon
Personenzügenin einer Höhe von 1/00bis 3/05m) an allen übrigenGleisen in
einerHöhe von 1112bis 3/05m über Schienenoberkantenochseitliche,in AnlageA
mit gestricheltenLinien angegebeneSpielräumefreizuhalten. Ihre Breite beträgt:

a) auf der freienStrecke:
« beiKunstbautenmindestens0,2m,

imübrigenmiiidestens0,5m;
b) innerhalbder Stationen:

mindestens0,2m.

(3)Für Zahnstangenbahnenwird dieUmgrenzungnach() zwischendenSchienen
nach der in Anlage A punktiertgezeichnetenLinie in einerBreite von 0/5m und
einerHöhe von 50 mm eingeschränkt.

(4) Der Abstandvon 150 mm (AnlageA) zwischenSchieneninnenkanteund
festenGegenständen,die außerhalbdes Gleises bis zu 50 mm über Schienenober=
kantehervorragen,kann auf 135 mm eingeschränktwerden,wenn der Gegenstand
mit der Fahrschienefestverbundenist.
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wo dieGestaltungderBahn oderdie ge=
wöhnlicheBahnbewachung(§46 E) nicht
hinreichenderscheint,vom Betreten der
Bahn abzuhalten.

) An Wegen) die unmittelbar Ob und in welchemUmfanganWegen
neben der Bahn und gleich hoch oder Schutzwehren anzulegensind, bestimmtdie
höherliegen,sindSchutzwehrenanzulegen.Aufsichtsbehörde.

(s) Die Wegübergängesind mit Inwieweit die Wegübergängemit
Schrankenzu versehen. Schrankenzu versehensind, bestimmtdie

Aufsichtsbehörde.
Die Schrankenmüssenbei jederStellung mindestens0/5m von derUm.

grenzungdes lichtenRaumesabstehen.
(4)Zugschrankenmüssen vom

Standortedes bedienendenWärters aus.
übersehenwerdenkönnen.WennderStand=
ort mehrals 50m entferntist, sindsie
nmurbeiÜbergängenmit schwächeremVer=
kehrezulässig.

(5) Jugschrankenmüssenvon Hand geöffnetund geschlossenwerdenkönnen
und mit einer Glocke versehensein, die vom Standorte des Wärters aus bedient
werdenkann (§ 46 (0).

(6) Schrankenan Wegen, die mit
GenehmigungderLandespolizeibehördege=
schlossengehaltenwerden(§46 45)),sind
mit einemzumWärterstandorteführenden
Glockenzugezu versehen.

(7) Schrankenan unbedientenÜber=
gängenvonPrivatwegenmüssenverschließ=
bar sein (§46 0).

(6) Für FußwegekanndieAufsichts=
behördeDrehkreuzeoderähnlichwirkende
Abschlüssezulassen.

(6)Die Wegübergänge VerkehrsreicheWegübergänge
müssenmit Warnungstafeln versehensein. Die Tafeln sind da aufzustellen,wo
Fuhrwerkeund Tiere angehaltenwerdenmüssen(6 790), wenndie Schrankenge=
schlossensindoderein Jug sichnähert.

(no)Vor WegübergängenohneSchranken
sind Kennzeichenfür den Lokomotivführer
anzubringen(§58)). «
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sinddurch

Läutewerke.

der Strecken,die mit mehr als 40km
Geschwindigkeitbefahrenwerden,

die Jugfolgestellender sonstigenStrecken
durchTelegraphoderFernsprecher

(2) Auf Linien mit Streckenblockung
(*22) kannderTelegraphbeidenBlock.
stellendurchFernsprecherersetztwerden.

(3)Die Bahnen

Ausnahmenkönnenvon der Aufsichts=
behördezugelassenwerden.

Bahnstrecken,diemit mehrals 40 km
Geschwindigkeitbefahrenwerden,

(4) Wenn nicht die Züge mit Vor=
richtungen zum Herbeirufen von Hilfe
ausgerüstetsind, müssensolcheauf der
freienStreckein Entfernungenvonhöchstens
4 km vorhandensein.

() Wo nichtausschließlichTender=
lokomotivenverwendetwerden,müssendie
Lokomotivstationenmit einerDrehscheibe
ausgerüstetsein,auf der dieLokomotiven
samtTendergedrehtwerdenkönnen.

(2) NeueLokomotivdrehscheiben,die
bei der Beförderungvon Militärzügen
benutztwerdenmüssen,dürfennichtunter
16m Durchmessererhalten.

Inwieweit dieseVorschriftaus Rück=
sichtender Landesverteidigungauf die
Nebenbahnenanzuwendenist, bestimmtdie
Landesaufsichtsbehördeim Einvernehmen
mit demReichs=Eisenbahnamte.

gleisennur an stumpfenEnden zulässig.
82“
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Jur ErteilungvonSignalen,

ordnungnicht benutztwerden.
(2)Die Bahnhöfe Die Kreuzungsstationenvon Bahn.

strecken,die mit mehr als 40 km Ge=
schwindigkeitbefahrenwerden,

(3)GabeltsicheineFahrrichtungin
zwei oder mehrereEinfahrstraßen)so sind
die Einfahrsignaleso einzurichten,daß sie
entwedervon dem Fahrdienstleiter (Be=
merkungzu § 5110) selbstbedientoder
aber nur unter dessenMitwirkung auf
Fahrt gestelltwerdenkönnen.

) Bahnhöfe mit Ausweichgleisen
sindmit Ausfahrsignalenzu versehen.

Inwieweit die Kreuzungsstationenan=
dererStreckenaus RücksichtenderLandes=
verteidigungmit Einfahrsignalenzu ver=
sehensind, bestimmtdie Landesaufsichts=
behördeim Einvernehmenmit demReichs=
Eisenbahnamte.

lange das Signal auf Fahrt steht.

vergleichenindes § 13).

stimmungzu treffen.
(7)AußerhalbderBahnhöfeliegende),

unverschlosseneWeichensind durchHaupt=
signalezu decken. Für Weichen, die ge=
wöhnlichverschlossengehaltenwerden,ge=
nügenSignale, die derenStellung kennt=
lich machen.
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(3)AußerbalbderBahnhöfeliegende,
unverschlosseneWeichen #u)müssen mit
ihrenDeckungssignalen,dieWeicheninner=
halb der Bahnhöfe,die im regelmäßigen
Betriebe von ein- oder durchfahrenden
Personenzügengegendie Spitze befahren
werden,)mit den für die Fahrt gültigen
Signalen derart in Abhängigkeitgebracht
sein, daß die Signale erstaufFahrt ge=
stelltwerdenkönnen,wenndie Weichen
richtig stehen,und daß dieseverschlossen
sind, solangedie Signale auf Fahrt
stehen(§ 65 (2)).

(6)Mit denEinfahrsignalen(2),den
Blocksignalen, den Deckungssignalender
beweglichenBrücken(5)),deraußerhalbder
BahnhöfegelegenenBahnkreuzungen(6)und
unverschlossenenWeichen0) sindVorsignale
zuverbinden.Inwieweit dieAusfahrsignale
mit Vorsignalenzuverbindensind,hatdie
Landesaufsichtsbehördezu bestimmen.

(10)Hauptsignalesindwomöglichauf der rechtenSeite oderüberder Mitte,
Vorsignale stets auf der rechtenSeite der zugehörigenGleise aufzustellen. Die
Signale benachbarterGleise sind so aufzustellen,daß sie von den Jügen aus nicht
miteinanderverwechseltwerdenkönnen.

(u) DieWeichenindenHauptgleisern Die Einfahrweichen
müssenmit Weichensignalenversehensein, wennsie nichtmit denFahrsignalenin
gegenseitigerAbhängigkeitstehen(8)

oder für gewöhnlichverschlossengehalten
werden.

(12)IwischenzusammenlaufendenGleisen muß ein Merkzeichenangebrachtsein,
das angibt) bis wohin ein Gleis besetztwerdenkann, ohnedaß die Bewegungen
auf demanderengefährdetwürden. Der Abstandder Gleisemuß am Merkzeichen
mindestens3/5m betragen.

8 22.
Streckenblockung.

Auf Bahnenmit besondersdichter
Zugfolgemuß das Signal für die Ein—
fahrt in einenStreckenabschnittunterVer—
schluß der nächstenZugfolgestelleliegen.
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Höhezulässig

Gleismitteentferntsein.

() Bahnhöfe,wo TiereoderFahr—
zeugein größeremUmfange zu verladen
sind, müssenmit festenRampen aus=
gerüstetwerden. Für geringenVerkehr
genügenbeweglicheRampen.

(2)Bei Neubautensind Seiten=
rampen, an denengeschlosseneMilitärzüge
beladenoder entladenwerdensollen, so zu
legen,daßhalbeJüge(Bemerkungzu§14)
ohneRückbewegungundohneSperrung der
durchgehendenHauptgleiseund derKreu=
zungsgleisedaran vorbeigeführtwerden
können. Ist eineGleisanlage,die dies
gestattet,für denallgemeinenVerkehrnicht
erforderlich,so genügtes, Vorsorgezu
treffen,daßdieAnlagejederzeitin kürzester
Frist dieserAnforderungentsprechendein=
gerichtetwerdenkann.

(6)Seitenrampendürfennichthöher
als 11,m und, wennsie auchzur Ver=
ladungvon Mannschaftenbenutztwerden
müssen,nicht höher als 10 m über
Schienenoberkantesein.

Inwieweit dieseVorschriftaus Rück=
sichtender Landesverteidigungauf die
Nebenbahnenanzuwendenist, bestimmt
die Landesaufsichtsbehördeim Einver=
nehmenmit demReichs=Eisenbahnamte.

Lademaße.Brückenwagen.
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(6) Die nach außen aufschlagendenTüren der Personenwagenmussenbei
Mittelstellung der Fahrzeugeim geradenGleise noch innerhalb der Umgrenzungdes
lichtenRaumesverbleiben.

(6) Unter die bei Lokomotiven100 und bei Wagen 130 mm über Schienen=
oberkanteliegendenGrenzlinien (AnlageC) dürfen bis 75mm über Schienen=
oberkantereichen:

a) bei allen Fahrzeugen:
die Kuppelungenund Sicherheitsketten(633 (04),

b) bei Lokomotivenaußerdem:
die demFederspielenichtfolgendenbeweglichenTeile.

Dieser Abstand muß auch bei tiefstem Bufferstandedes Fahrzeugs vor=
handensein.

6) Die durchdie RadreifengedecktenTeile, wie Bahnräumer)Bremsklötze,
SandstreuermüssenbeitiefstemPufferstandedesFahrzeugsnoch50mm vonSchienen=
oberkanteabstehen.

(8) Für Fahrzeuge, die auf Jahnstangenbahnenübergehensollen, wird die
Umgrenzungnach##und (6)zwischenden Schienennach den in AnlageC unten
angegebenenLinien in einerBreite von 600 mm und einerHöhe von 50 mm
eingeschränkt.

g 29.
Raddruck.

Cu)Der RaddruckstillstehenderFahrzeugedarf bei der größtenBelastungim
allgemeinennichtmehrals 7t#betragen.

(2)Auf Strecken,wo der Oberbauund die BrückeneinegenügendeTrag=
fähigkeithaben,darf der RaddruckstillstehenderFahrzeuge8# erreichen.

l90.
Radstand. VerschiebbarkeitderAchsen.

C) Der festeRadstandmuß) abgesehenvon Drehgestellen,
mindestens2500mm

betragenund darf bei neuenFahrzeugen
4500mm

nichtübersteigen.
(2) Sind mehr als zweiWagenachsenin einemgemeinsamenRahmen gelagert,

so müssen,wenn derRadstand über 4000 mm beträgt, dieMittelachsenderart ver=
schiebbarsein, daß Krümmungenvon 180m Halbmesseranstandslosdurchfahren
werdenkönnen. Achsenmit Rädern ohne Spurkranz (§ 31 (0) dürfen jedochnicht
verschiebbarsein.
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d) von denmit HandbremseversehenenGüterwagenaus in Tätigkeit
gesetztwerdenkann und

e) selbsttätigwirkt, sobald die Bremsleitung unterbrochenwird.
(6) Die mit durchgehenderBremseversehenenWagenmüssenin einer denVor=

schriftendes§ 55 entsprechendenAnzahl auchfür die Bedienungder Bremsenvon
Hand eingerichtetsein.

§ 36.
Ausrüstung der Lokomotiven,Tender und Triebwagen.

) DampfkesselmüssenfolgendeAusrüstung erhalten:
a) ein Speiseventil,das bei Abstellungder Speisevorrichtungdurch
den Druck des Kesselwassersgeschlossenwird,

5) zwei voneinanderunabhängigeVorrichtungenzur Speisung, wovon
jede für sich imstandeist, dem Kesselwährend der Fahrt die
erforderlicheWassermengezuzuführenund wovon eine auchbeim
Stillstandeder Lokomotivearbeitenkann, ·

c)einWasserstandsglasundeinezweite,mitdemKesselingesonderter
Verbindung stehendeVorrichtung zur ErkennungdesWasserstandes,

d) Marken des festgesetztenniederstenWasserstandesamWasserstands=
glas und an derKesselwandung,diemindestens100 mm über dem
höchsten,wasserbenetztenPunkte der Feuerbuchseliegenmüssen)

e) zweiSicherheitsventile,wovonmindestensdas eineso eingerichtet
ist, daß seineBelastung nicht über das bestimmteMaß gesteigert
werdenkann,

1) ein Manometer,das denDampfdruckfortwährendanzeigtund
auf dessenJifferblatt die festgesetztehöchsteDampfspannungdurch
eine unverstellbare,in die Augen fallendeMarke bezeichnetist,

6) eine Vorrichtung zum Anschlußeines Prüfungsmanometers,
) ein metallenesFabrikschild,worauf die festgesetztehöchsteDampf=
spannung,der Name des Fabrikanten,die Fabriknummerund
das Jahr der Anfertigungangegebenund das so am HKesselzu
befestigenist, daß es auchnach der Ummantelungsichtbarbleibt.

(2) An den Lokomotivenist die Eigentumsverwaltung,der Name oder die
Ordnungsnummer,derNamedesFabrikanten)dieFabriknummer,das Jahr derAn=
fertigung und die größte, nach Maßgabe der Bauart zulässigeGeschwindigkeitan=
zugeben.

(3) Lokomotivenund Triebwagen müssenmit einer Dampfpfeife oder einer
anderen,zur ErteilunghörbarerSignale geeignetenVorrichtungvon ähnlicherWirk=
samkeitversehensein.

G) An denLokomotivenmüssenvorn, an denTendern hinten, an denTender=
lokomotivenund Triebwagenvorn und hinten Bahnräumer angebrachtsein.
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(5)DampflokomotivenundDampftriebwagenmüssenmit einemverschließbaren
Aschenkastenausgerüstetsein.

(6) Wenn dieBeschaffenheitdesHeizstoffses erfordert,müssendieLokomotiven
mit Funkenfängernversehenwerden.

6) Der Wassereinlaufan vollspurigenTendern und Tenderlokomotivendarf
nichthöherals 2750 mm überSchienenoberkanteliegen.

(s) Die Lokomotivenund Triebwagen
einerBahn, auf derWegübergängeohne
Schrankenvorkommen)sind mit einer
Läutevorrichtungauszurüsten(6 5800)).
(9) Die Bestimmungendieses Para=

graphengeltenauchfür Schmalspurbahnen.

37.
TragfedernderWagen.

Die Wagenmüssenmit Tragfedernversehensein.

g 38.
Wagenausrüstungfür militärischeZwecke.

Die Wagen sind mit den für Militärbeförderungnotwendigen,in derMilitär=
Eisenbahn=OrdnungvorgeschriebenenfestenEinrichtungenauszurüsten.

g 39.
Verschluß,Beleuchtungs-und Heizeinrichtungder Personenwagen.

Die Türen an den Langseitender Personenwagenmüssenmit doppelter
Verschlußvorrichtungversehensein, dereneiner Teil aus einemVorreiber oder Ein=
reiberbesteht.

(2)Die Türöffnungensind im Innern derDersonenwagenmit Schutzvorrich=
tungengegendas Einklemmender Fingerzu versehen.

(s) An den zum OÖffneneingerichtetenFensternder Personenwagenvon mehr
als 2900 mm äußererKastenbreitemuß eineWarnung vor demHinauslehnenan=
geschriebensein.

(4) Die Personenwagenmüssenmit Einrichtungzur Beleuchtung,die im Winter
zu benutzendenauchmit Einrichtungzur Heizungversehensein.

8 40.
Bodenhöheder Güterwagen.

Der FußbodenderGüterwagenmuß
mindestens170 mm

überPuffermitteliegen.
Ausnahmensindbei denfür besondereZweckegebautenWagenzulässig.
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*4.
Anschriftenan denWagen.

C) An beidenLangseitender Wagen sind folgendeAnschriftenanzubringen:
a) eine Kennzeichnungder Eigentumsverwaltung,
b) die Ordnungsnummer,
e) das EigengewichteinschließlichderAchsen,Räder und der dauernd
im WagenmitgeführtenAusrüstungsgegenstände,

6 beiGüter- und Gepäckwagendas Ladegewichtund dieTragfähigkeit,
) das auf 1 m Wagenlänge einschließlichder Puffer entfallende
Gesamtgewicht(Eigengewichtund Ladegewicht))wenn es 31 m
übersteigt,

f) der Rabdstand,
8) dasVorhandenseinvonLenkachsenund verschiebbarenMittelachsen,
h) die Art und Wirkungsweiseder durchgehendenBremse,
i) der Inhalt der Gasbehälter, «
k)derZeitpunktderletztenUnteksuchung(§ 44),
) bei Wagen,die für Zeitschmierungeingerichtetsind dieSchmier⸗
frist und der Zeitpunkt der letztenSchmierung,

m) bei Personen- und bedecktenGüterwagen die Anzahl der für
TruppenbeförderungbenutzbarenSitzplätzebei letzterenWagenauch
die Anzahl der unterzubringendenMerde, «

n)beidenzurViehbeförderunggeeignetenWagender Inhalt der
Bodenfläche,

o) bei denfür MilitärbeförderungnichtgeeignetenWagenderBuch=
stabe(u).

(2) Die Personenwagensindmit Merkmalenzu versehen,die denReisenden
das AuffindenderWagenklasseund der benutztenAbteilungerleichtern.

43.
Abnahmeund Untersuchungösr LokomotivenundTriebwagen.

G) Neue odermit neuenDampfkesselnverseheneLokomotivenund Triebwagen
dürfen erst in Betrieb genommenwerden,nachdemsie amtlichgeprüftundsicher
befundenwordensind.

(2) Lokomotivenund Triebwagensind mindestensalle drei Jahre gründlichzu
untersuchen.DieseZeitabschnittesindvomTageder Inbetriebnahmenachbeendeter
Untersuchungbis zum Tage der Außerdienststellungzum Zweckeder nächstenUnter=
suchungzu rechnen.

() Die Untersuchung(? mußsichaufalleTeile erstreckenDabeisinddieKessel=
verkleidung,dieLagerund dieFedernabzunehmenund dieRadsätzeherauszunehmen.

GDampfkessel sind außer bei den Untersuchungennach#2)auch nachjeder
umfangreicherenAusbesserungzu untersuchen.
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Der Mrobedruck
Er ist

untersuchtwerdenmuß.

zu prüfen.

Nachspätestens

(u) Die Bestimmungendieses Para=
graphengeltenauchfür Schmalspurbahnen.

Dabei sinddie Achslagerund die

(6s)Die Untersuchunghat bei den
vorzugsweiseinSchnellzügenlaufendenPer=
sonen=)Gepäck=,Post=und Güterwagen
spätestenssechsMonate, bei den übrigen
Personen)Gepäck-undPostwagenspäte=
stens ein Jahr, bei den übrigen Güter=
wagenund bei den Tendernspätestens
drei Jahre nachderInbetriebnahmeoder
nachder letztenUntersuchungzu erfolgen.
Die Fristenvon sechsMonatenundeinem
Jahre könnenbis zur Dauer von drei
Jahren überschrittenwerden,solangeein
Wagennicht30 000 km durchlaufenhat.

Die Untersuchunghat spätestensdrei
Jahre nachderInbetriebnahmeodernach
der letztenUntersuchungzu erfolgen.

(4) Die Bestimmungendieses Para=
graphengeltenauchfür Schmalspurbahnen.

Meichs=Gesetzbl.1904 84
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IV. Bahnbetrieb.

8 45
Eisenbahnbetriebsbeamte.

(1) Eisenbahnbetriebsbeamtesind die nachstehendaufgeführtenBeamten,Be=
dienstetenund Arbeiter und ihre Vertreter:

1. die die Unterhaltungund denBetrieb der Bahn leitendenund
beaufsichtigendenBeamten,

2. die Bahnkontrolleure,die Betriebskontrolleure,
3. dieVorsteherund AufseherderStationen) die sonstigenFahrdienst=
leiter (Bemerkungzu § 51 (),

4. die Bahnmeister,die Telegraphenmeister)
5. dieRottenführer) «
6. die Weichensteller,
7. die Block=,Bahn- und Schrankenwärter,
8. die Jugbegleitungsbeamten,
9. die Betriebswerkmeister,
10. die Lokomotivführerund Heizer,
11. die Rangiermeisterund Wagenmeister.

()) Die BetriebsbeamtenmüssenmindestenseinundzwanzigJahre alt undunbe=
scholtensein, auchdieEigenschaftenund dieBefähigungbesitzen,die ihr Diensterfordert.

(3)Die Betriebsbeamtensind in der zur gesichertenDurchführungdesBetriebs
erforderlichenAnzahl anzustellen.

« (() Den Betriebsbeamtensind schriftlicheoder gedruckteAnweisungenüber ihre

dienstlichenPflichten einzuhändigen.

6) ÜberjedenBetriebsbeamtensindPersonalaktenzu führen.

(e) Die Stationsbeamten,Bahnmeister,Jugführer, Lokomotivführer)Weichen=

steller, Rottenführer, Block=),Bahn= und Schrankenwärterhaben im Diensteeine

richtiggehendeUhr zu tragen. InwieweitdieseVerpflichtungauchanderenBetriebs=
beamtenaufzuerlegenist, bestimmtdie Aufsichtsbehörde.

6) Auf dieOffiziere, BeumtenundMannschaftendermilitärischenFormationen
für Eisenbahnzweckeund auf die als Heizer fahrenden,fachwissenschaftlichgebildeten
Maschinentechnikerfindet die Vorschrift über das Alter (2, keineAnwendung.
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auf Verlangengeöffnetwerden, wenn es
ohneGefahr geschehenkann.

(6) Schrankenan unbedientenÜber=
gängenvon Privatwegen (5 18 (0) sind
verschlossenzu halten.

o) Bahn- und Schrankenwärtermüssenmit den Mitteln zur Erteilung von
Langsamfahr-und Haltsignalenan die Süge ausgerüstetsein.

§*7.
Freihaltendes Bahnkörpers.

Die Gleise der Vollspurbahnen,auf denenFahrzeugedurchLokomotivenoder
Triebwagenbewegtwerden, sind von lagerndenGegenständenmindestensbis zu der
Umgrenzungdes lichtenRaumes und den im § 11 vorgeschriebenenSpielraum=
grenzenfrei zu halten.

« §48.
Kennzeichnungmangelhafteroder unfahrbarerBahnstrecken.

(1) Bahnstrecken,wo die für gewöhnlichzugelasseneFahrgeschwindigkeitermäßigt
werdenmuß, sind durchSignale kenntlichzu machen.

2) Unfahrbare Streckensind, auch wenn kein Zug erwartet wird, durch
Signale abzuschließen.

* 49.
Beleuchtung der Bahnanlagen.

wßDieÜbergängederverkehrsreicherenund aller mit Jugschrankenversehenenöffent=
lichenWege sind beiDunkelheitzu beleuchten,solangedieSchrankengeschlossensind.

(2) Die Anfahrten der Stationen sind bei Dunkelheit mindestenseine halbe
Stunde vor der Ankunft oder der Abfahrt eines Personenzugszu beleuchten.

(3) Die Uhren (§ 26 )) größererBahnhöfe sind bei Dunkelheitzu beleuchten.
)Die Lampen der Haupt=und 2 müssenbei unsichtigemWetter

aucham Tagebrennen.
850.

Grundstellungder Fahrsignaleund Weichen. Sicherungder Weichen.
(1) Die Grundstellungfür Einfahr-, Ausfahr- undBlocksignaleist dieStellung

auf »Halt«. Ausnahmensind mit Genehmigungder Landesaufsichtsbehördezulässig
für BlockstellenohneWeichen,die ihrer Eigenschaftals Zugfolgestellenentkleidetsind.

2) Für alle Weichenin denHauptgleisenund für die Weichenin denNeben—
gleisen, durchdie Fahrten auf den Hauptgleisengefährdetwerdenkönnten,ist eine
bestimmteGrundstellungvorzuschreiben.

(3)Weichen,diemit denfür dieFahrt
gültigen Signalen nicht in Abhängigkeit
stehen(5216), oder derenAbhängigkeit
vorübergehendaufgehobenist, müssen,
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wenneinJug (§54 0) gegenihreSpitze
fährt, durchVerschlußoder Bewachung
gegenfremdenEingriff gesichertwerden.

51.
Rangierenauf denHauptgleisen.

)Das Rangierenauf demEinfahrgleisüber Einfahrsignalehinaus ist der
Regel nachverboten. Läßt es sich im einzelnenFalle nichtvermeidenso ist dazu
die ausdrücklicheErlaubnis des Fahrdienstleiterseinzuholen.

Bemerkung. Der Fahrdienstleiterist der Beamte, der die Jugfolge inner=
halb einesBezirkesunter eigenerVerantwortungregelt.

(2) Solange das Signal für die
Ein=oderAusfahrteinesZugesauf Fahrt
steht, darf auf den der Fahrstraße be=
nachbartenGleisen nur rangiert werden,
wenn die Fahrstraßegegendie Rangier=
bewegungengesichertist.

852.
StillstehendeFahrzeuge.

() StillstehendeFahrzeugesindgegenunbeabsichtigteBewegungzu sichern.
(2) Lokomotivenund Triebwagenmüssen,solangesie durch eigenenKraftantrieb

bewegungsfähigsind, beaufsichtigtwerden.

6 53.
« Fahrordnung.

(1) Auf zweigleisigenBahnenist rechtszu fahren.
(2)Ausnahmensindzulässig

a) nachVerständigungzwischendenbenachbartenBahnhöfen
1. bei Gleissperrungen,
2. für Arbeitszüge,Arbeitswagenund Kleinwagen,
3. zwischeneinemBahnhofund der auf freierStreckeliegenden
Weicheeines Anschlußgleises,wenn die Aufsichtsbehördedie
Genehmigungfür solcheFahrten erteilt hat;

b) unterVerantwortlichkeitdes Fahrdienstleiters
1 in Bahnhöfen,
2. für Hilfszügeund Hilfslokomotiven,
3. für zurückkehrendeSchiebelokomotiven.

(6)Über die Benutzungder Gleisezur Ein., Aus, oderDurchfahrtderZüge
sind für Bahnhöfe,wo in einerRichtungmehrereFahrstraßenvorkommen,bestimmte
Vorschriften (Bahnhoffahrordnung)zu erlassen, von denennur in Ausnahmefällen
unter Verantwortlichkeitdes Fahrdienstleitersabgewichenwerdendarf.



Hauptbahnen.

()Die Personenzüge(§ 54 () der
auf Gleise verwiesenwerden,derenlichter

Uebenbahnen.

Vollspurbahnendürfenin derRegelnur
Raum der in AnlageA links gezeichneten

die vorwiegendderGüterbeförd
zur Perso

chtlichzu machen)

sonenzüge,
jene zur Güterbeförderung,diese
Dienstfahrplänenist ersi

(3) Die Stärke

erung dienendenals Güterzüge,auchwenn
nenbeförderungmitbenutztwerden. In den
zu welcherGattung einZug gerechnetwird.

(0)
bis zu 50 km

nichtüber80 Wagenachsen,
von 51 bis 60 km

nicht über 60
von 61 bis 80 km

nicht über 52
von mehr als 80 km

nichtüber44

* )

7 i

7

stark
DieseJahlen dürfenbei den

von 61 bis 80 km
bis zu 60 Wagenachsen,

von mehrals 80 km
bis zu 52 »

für jedensechsachsigenWagen um

*
bis zu 45 km

nichtüber120 Wagenachsen,
von 46 bis 50 km

nicht über 100
von 51 bis 55 km

nichtüber 80
von 56 bis 60 km

nichtüber 60

" /

* i

*

stark

bis zu 30 km
nichtüber80 Wagenachsen,

von 31 bis 40 km
nicht über 40

vonmehrals 40 km
nichtüber16

* /

2*

sein.
Zügen mit Geschwindigkeiten
von 31 bis 40 km

bis zu 48 Wagenachsen,
von mehr als 40 km

bis zu 20
zwei Achsenüberschrittenwerden.

2

bis zu 30 km
nichtüber120 Wagenachsen

sein.
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Auf Bahnen mit günstigenNei=
gungs=und Krümmungsverhältnissenund
ausreichendenBahnhofanlagenkann die
Landesaufsichtsbehördefür Güterzügemit
Geschwindigkeitenbis zu 45 km 150
Wagenachsenzulassen.

(e)Militärzügeund solcheGüterzüge)die regelmäßigzurPersonenbeförderung
mitbenutztwerden,dürfen)wennihre Geschwindigkeit

5 km I 30 km
nichtübersteigt,bis zu 110Wagenachsenstark sein.

§55.
AusrüstungderZügemit Bremsen.

(Außer denBremsenan der Lokomotiveund am Tendermüssenin den
ZügensovielebedienteBremsenvorhandensein, daßmindestensdienachdenfolgenden
Tafeln zu berechnendeAnzahl Wagenachsengebremstwerdenkann.

Bremstafel für Hauptbahnen.
–—. — — — — — —

Auf Neigungen Bei einerFahrgeschwindigkeitvon

15|20/25/30/35.4045. 50/55/60 / 70 80 90 100 110 120
om

von Verhältnis 4 Kilometer in derStunde
5° müssenvon je 100Wagenachsengebremstwerdenkönnen

:10006 6 6719 12 151922%Q 31 55 6881
: 5006 6668|10 131620 2 33 4457½
: 33 4 667|9 11141821 25 35 469 7386 100
: 206 6668|10 12 1619 226 3748 61 75 88
: 200 6 67/19 111417/20 24 38 500)
: 1667 78|110|H251 266 30 40| 6 3
: 143 8 891113/161192327 4 54 67 (80
: 12599 9110.13 15/17/2125/29 33 44 69 (82)

144— K14141!kdStbtni#l
———————————————— ————dUhdv—————SS·SD9JIg#—
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Bremostafel für Uebenbahnen.

Auf Neigungen Bei einer Fahrgeschwindigkeitvon

10I 15 20 25 30 35/ 4045 50* vom
Verhältnis Kilometerin derStunde

50% müssenvonje 100Wagenachsengebremstwerdenkönnen

1:1000
1: 500
. 333
1: 250
1: 200
1 166
1.113
1.125
1. 100.. 10 . 12 15 20 23. . 81 37
1:
1
1
1
1
1
1
1
1

—————————

25 40 27 32 36 40 46 51 60 69
30 339 33 38 43 48 54 60 (70) (70)
35 2834 38 44 50 56 62 (70) — —406 11 25139 440% 64 —
Bemerkung. Als bedientgilt eineBremse, wennsievon einemzugbegleitenden

Beamtenoder (bei durchgehendenBremsen)von demLokomotivführerin Tätigkeit
gesetztwerdenkann.

()) Für Geschwindigkeitenund Neigungenzwischenden in den Tefeln auf=
geführtensinddie BremswertedurchIwischenschaltungzu ermitteln.

(63)Bei Zählung der Wagenachsenund bei Feststellungder Bremsachsenist
eine unbeladeneGüterwagenachseals halbe Achsezu rechnen. Als unbeladengilt
eine Güterwagenachsenur dann, wenn der Wagen keinerlei Ladung trägt. Die
Achsenvon Personen=,Post- und Gepäckwagen)von kalt laufendenLokomotivenund
leer laufendenTendern sind voll in Ansatzzu bringen.

(4)Ein bei derBerechnungder BremsachsensichergebenderBruchteilist voll
u rechnen.

(5) Die Anzahl der Bremsachsenmuß in jeder Neigung (Steigung oder Ge=
fälle) der Geschwindigkeitentsprechen,die ein Jug dort bei Einhaltung der kürzesten
Fahrzeit (§ 66 00) erreichendarf. Für eineStrecke)dieohneWechselin derBrems=
besetzungdurchfahrenwird, ist die diemeistenBremsachsenerforderndeNeigungmaß=
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gebend.Erreicht dieseaber nirgendsdie Längevon 1000 m, so kannstatt ihrer
die Neigungder Verbindungsliniederjenigenbeiden1000 m voneinanderentfernten
PunktederBahn genommenwerden,für diesichdiegrößteAnzahlBremsachsenergibt.

(6) Wagengruppen, die gemäß § 56 0) an Personenzügemit durchgehender
Bremse angehängt, an die Bremse aber nicht angeschlossenwerden, müssenin sich
die nachu#und (2)erforderlichenbedientenBremsenenthalten)wennsiemit Reisenden
besetztwerden (§ 56 (0). Bleiben sie unbesetzt,so darf der letzte, durchgehendge=
bremsteWagenbei BemessungderBremsachsenfür dieseGruppeangerechnetwerden.

(7)Kommt auf einerStreckeeine stärkereNeigung(Steigungoder Gefälle)
als 5% (1:200) von 1000 m Längeund darübervor oderist die Verbindungs=
linie der beidenPunkte der Bahn, die bei 1000 m Entfernung den größtenHöhen=
unterschiedzeigen,stärkerals 5%0 (11200) geneigt, so muß der letzteWagen eine
bedienteBremse haben. Dahinter darf bei Güterzügennoch ein leerer, beschädigter
aber lauffähiger Wagen, der inmitten des Juges nicht eingestelltwerden kann, an=
gehängtwerden. «

(s)WoeinebedienteSchlußbremse(7)nichterforderlichist,dürfendemletzten
Bremswagennur halb sovielungebremsteAchsenfolgen, als nachdenvorstehenden
Bestimmungenauf dessenBremsachsenentfallenwürden. Bis zu6Achsen dürfen
jedochstets angehängtwerden.

(6)Militärzügesindauf derAnfangsstationmindestensmit sovielBremsachsen
auszurüsten,wie nachderBremstafel für Hauptbahnenbei einerGeschwindigkeitvon
40 km erforderlichsind. Für dieBesetzungderBremsengeltenjedochdie allgemeinen
Bestimmungen.

(no)Überdas Bremsenauf Bahnstreckenmit einerNeigungvon
mehrals 25% (1:40) mehr als 40% (12:25), auf Strecken

von außergewöhnlicherBauart und auf
Strecken,wo die Jüge durchdie Schwer=
kraft oder durchstehendeMaschinenbe=
wegtwerden,

hat die LandesaufsichtsbehördebesondereVorschriftenzu erlassen.
(u) Personenzüge,die

bei Einhaltung der kürzestenFahrzeit
(6 66 ün)

eine größereGeschwindigkeiterreichen
als 60 km, I als 30 km,

müssenmit durchgehenderBremseausgerüstetsein (§66 c).

g 56.
ZusammenstellungderZüge.

G) Schemelwagen,diedurchSteif=
kuppelungoder durch die Ladung selbst
Reichs=Gesetzbl.1904. 85



Hauptbahnen.

verbundenwerden,sind in denhinteren
Teil desZugeseinzustellen.

(2) Wagenpaare,über die dieselbe
Ladungreicht,undWagenmit ungewöhn—
licherKuppelungdürfennichtunmittelbar
vor oder hinter besetztePersonenwagen
gestelltwerden.

Uebenbahnen.

mit einer Deckeversehensein.
Sie müssen

der Verkehrsordnung.

Auchist soweittunlichzu vermeiden,ihn
als Schutzwagen(§57) zu verwenden.

a) beiZügenbis 50km Geschwin=
digkeit

bis zu 1
b) beiZügenvon 51 bis 60 km

Geschwindigkeit
bis zu 1

Jc)beiZügenvon61 bis 100 km
Geschwindigkeit

bis zu 6 Achsen.
An Züge, die

100 km Geschwindigkeit

a) beiZügenbis 30km Geschwindigkeit

6 Achsen,
b) bei Zügenvon 31 bis 40 km Ge=
schwindigkeit

2 Achsen,

mit mehrals
I 40 km Geschwindigkeit

nur bei denJügen zu a und b und

enthalten.

verteilen.

Schlußsignale angebrachtwerden können.
behördezugelassenwerden.

Ausnahmenkönnenvon der Ausfiichts=
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(o) WagenaußerdeutscherEisenbahnverwaltungendürfenin Jügenur eingestellt
werden,wennsie denBestimmungenüber die technischeEinheit im Eisenbahnwesen
entsprechen.Andernfallsbedarfihre Einstellungder Zustimmungaller an der Be=
förderungbeteiligtenVerwaltungen.

8 57.
Schutzabteil,Schutzwagen.

(1)In den zur Personenbeförderungbestimmten,von einer Lokomotivege=
führtenJügen ist von Reisendenfrei zu halten:
a) die vordersteAbteilung des erstenWagens

1. bei denJügen, diemit mehrals bei denZügen, die mit mehrals 40 km
40Lm, aberhöchstensmit 50km Geschwindigkeitfahren.
Geschwindigkeitfahren, -

2. bei denZügen, diemit mehrals
50km) aberhöchstensmit 60km
Geschwindigkeitfahren,mit durch=
gehenderBremseausgerüstetsind,
nicht mehr als 40 Wagenachsen
führen und auf zweigleisigen
Streckenverkehren,wo alleZüge
einander mit derselben Ge=
schwindigkeitfolgen;

b) der ersteWagen bei den übrigen
mit mehr als 50km Geschwindig=
keit fahrendenJügen.
Im OienstebefindlicheEisenbahn=und PostbeamtesowieBegleitervonLeichen

und Tierengeltennichtals Reisendeim Sinne dieserBestimmung.
(6) Ein bei demSchutzabteil

oder im Schutzwagen
befindlicherAbort kannvon denReisendenbenutztwerden.

(6)Bei dienstlichenSonderzügenist wederSchutzabteilnochSchutzwagener=
forderlich.

8 58.
Zugsignale.

(1)Die ZügemüssenSignale führen,die beiTage denSchluß, beiDunkelheit
die Spitze und den Schluß erkennenlassen. Der Schluß eines aus mehreren
FahrzeugenbestehendenZuges ist auchnachvorn kenntlichzu machen.

(2)Vor WegübergängenohneSchranken
ist dieLäutevorrichtung(5368)) von der
nach§ 1800) gekennzeichnetenStelle ab

85“
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in Tätigkeit zu setzen. Wird ein Zug
ohne führendeLokomotivegeschoben,so
hat der auf demvorderstenWagenbe—
findlicheBeamte (§ 67%½)zu läuten.

(3)An denBügen, An denMilitärzügen,
die ohne durchgehendeBremse gefahrenwerden, ist eine Jugleine oder eine andere
Einrichtung anzubringen, die es gestattet,vom Mlatze des Jugführers oder einesanderen)an derAussichtüberdenJug beteiligtenBeamtenaus ein hörbaresSignalauf der Lokomotiveertönenzu lassen.

* 59.
Ausstattung der Züge.

() In denZügensindmitzuführen:
a) Hilfsmittel, wodurchZugteile,die sichwährendder Fahrt getrennt
haben,wiedermiteinanderverbundenwerdenkönnen,

b) Gerätschaftenzur BeseitigungderwährendderFahrt etwavorkommenden
geringfügigerenBeschädigungen,

0) die bei UnfällenzunächsterforderlichenWerkzeuge,
d) Signalmittel zur Deckung
der Züge in außerordent=
lichenFällen.

G) In den zur PersonenbeförderungdienendenZügen sind die Mittel zur
erstenHilfeleistung bei Verletzungenmitzuführen.

(6) Unter einfachenVerhältnissenkanndie AufsichtsbehördeAusnahmenvon
den BestimmungendiesesParagraphen zulassen.

60.
Beleuchtungund Heizung derPersonenwagen.

QDie zur Beförderungvon Personen benutztenWagen sind bei Dunkelheit
und in Tunneln, zu derenDurchfahrungmehr als zwei Minuten gebrauchtwerden,
zu beleuchten. »

(2)DiePersonenwagensindbeikalterWitterungzu heizen.
Ausnahmenkönnenvon der Landesauf=
sichtsbehördezugelassenwerden.

861.
KuppelnundVerschließenderWagen. Bremsprobe.

In denJügen, die eineGeschwindigkeitvon mehrals 45 km erreichen,
sinddie Fahrzeugeso festzu kuppeln,daß die Bufferfedernetwasangespanntsind.
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(6) Das Jugbegleitungspersonalist im Juge angemessenzu verteilen(zu ver=

gleichen§ 55 (0) § 56 (#und die einschlägigenBestimmungenderVerkehrsordnung).
Bei den Zügen mit durchgehender

Bremse hat derJugführer oder in seiner
Vertretung ein anderer Jugbegleitungs=
beamterseinenPlatz so einzunehmen,daß
er die Bremsein Tätigkeitsetzenkann.

(6) Der Jugführer hat einen Fahrberichtzu führen) worin Abgangs=und

Ankunftszeitenauf den Stationen, die Anzahl der beladenenund der unbeladenen

Wagenachsenund etwaigeaußergewöhnlicheVorkommnissezu verzeichnensind.
6) Bei einzelnfahrendenLokomotivengilt derLokomotivführerals Jugführer.

8 64.
Mitfahren auf der Lokomotive.

Ohne Erlaubnis der zuständigenBeamtendarf außer den dienstlichdazu
berechtigtenPersonenniemandauf der Lokomotivemitfahren.

865.
Ein- und Ausfahrt der Züge. Zugfolge.

() Das Signal für die Ein- oder Ausfahrt eines Zuges darf nur durch

den Fahrdienstleiterselbst,oder in dessenausdrücklichem,in jedemeinzelnenFalle zu

erteilendenAuftrage durcheinenanderenBetriebsbeamtenauf Fahrt gestelltoder frei=

gegebenwerden.
() Bevor ein Ein= oder Ausfahrsignal für einen Jug auf Fahrt gestellt

wird, ist zu prüfen, ob die Fahrstraße frei ist und ihre Weichenrichtigstehen.

Üüberdas Ergebnisder Prüfung muß der für das Stellen desSignals verantwort=

liche Beamte unterrichtetsein. Von derPrüfung derStellung darf bei denWeichen

abgesehenwerden, die mit dem Signal in der im § 21 0) vorgeschriebenenAb=

hängigkeitstehen.
(63)Die Prüfung der Fahrstraßeund der Weichenstellungc hat außerdem

zu erfolgen:
a) wennAusfahrsignalefehlen,vor demAblasseneinesJuges

b) wennEinfahrsignalefehlen)vor der
bevorstehendenEinfahrteinesZuges.
Steht der Einfahrt ein Hindernis
entgegen,so ist der Jug durch
HandsignalezumHalten zu bringen.

() Steht der Ausfahrt eines Zuges aus einemBahnhofe, den er planmäßig

durchfahrensoll, ein Hindernis entgegen)so darf ein Einfahrsignal erst auf Fahrt
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gestelltwerden,nachdemder Zug davor zumHalten gekommenist. Hiervonkann
abgesehenwerden,wenn ein Ausfahrvorsignal vorhandenist oder wenn feststeht,daß
das Jugpersonal mit der Anweisung, den Zug ausnahmsweiseanzuhalten)versehen
ist. SonstigeAusnahmenkönnenin BerücksichtigungbesondererVerhältnissevon der
Aussichtsbehördezugelassenwerden.

(5)Haltsignaledürfenvon denJügen, für die sie gelten) ohnebesonderen
Auftrag nichtüberfahrenwerden.

(e) Kein Jug darf ohne Erlaubnis des zuständigenBeamtenvon einer
Station abfahren.

() Kein zur Beförderung von Personen bestimmterZug darf vor der im
FahrplanangegebenenZeit abfahren.

(68)Kein Jug darf, abgesehenvon Störungen(10))von einer Jugfolgestelle
ab- oder durchgelassenwerden,bevorfestgestelltist, daß der vorausgegangeneZug
sichunterder Deckungder nächstenZJugfolgestellebefindet,

wennauf derBahn mit mehrals 15 km
Geschwindigkeitgefahrenwird.

Außerdemdarf bei eingleisigemBetriebe kein Jug abgelassenwerden, wenn nicht
feststeht,daß das Gleis bis zur nächstenzur Kreuzung geeignetenStation durch
einenGegenzugnichtbeanspruchtist.

(0) Die Verständigungüberdie Jugfolgehat, soweitsienichtdurchdieBe=
dienungder Streckenblockeinrichtungersetztwird,

auf denStrecken,diemitmehrals 40 km
in befahrenwerden,

durchden Telegraphen, «
auf densonstigenStreckendurchdenTele=
graphenoderdenFernsprecher

zu erfolgen. Inwieweit
auf denersterwähntenStrecken

bei Störungen des Telegraphen oder der BlockeinrichtungenFernsprecherbenutzt
werdendürfen,bestimmtdie Landesaufsichtsbehörde.

(no) Ist dieVerständigungzwischendenZugfolgestellengestört,so darf ein Jug
abgelassenwerden, wenn angenommenwerdenkann, daß der vorausgegangeneZug
auf der nächstenJugfolgestelleeingetroffenund ein Gegenzugauf demselbenGleise
nichtzu erwartenist.

(n) Vor der Ab- oder Durchfahrt der Jüge ist auf den hierzu eingerichteten
Streckendas Signal für die Schrankenwärter(§19 60)zu geben. Bei Jügen, die
die StreckezwischenzweiBahnhöfennichtvollständigdurchfahren,kannhiervonab=
gesehenwerden.
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(2) Sonderzügedürfennur befördert
werden, solange die Schrankenwärterim
Dienste sind (vergleicheindes(6).

(3) Für Sonderzügeist ein Fahrplan aufzustellen. Der Fahrplan ist denvon
demJuge zu berührendenStationen mitzuteilen. Durchfährt ein Jug die Strecke
zwischenzwei Bahnhöfen nicht vollständig, so ist der Fahrplan beidenStationen
mitzuteilen.Hinsichtlichder Ankündigungvon Sonderzügenmit Sprengstoffensind
die Bestimmungender Verkehrsordnungzu beachten.

(4) Sonderzügesind den Schrankenwärternanzukündigen. Die Ankündigung
hat) wenn tunlich schriftlich,andernfalls durchein Signal an dem—in der einen
oder anderenRichtung — vorhergehendenJuge oder durchFernsprecherzu erfolgen.

5) Ist eineAnkündigungnach(1)nicht möglich so tretendie in § 66 0) ent=
haltenenVorschriftenin Kraft.

(6) Von den Bestimmungenin (2)und () kann unter Verantwortlichkeitdes
zuständigenBeamtenabgesehenwerdenbei Hilfszügen undHilfslokomotiven, dieaus
Anlaß von Eisenbahnunfällen,Feuersbrünstenoder sonstigenaußerordentlichenEreig=
nisseneinzulegensind. WegenderGeschwindigkeitsolcherJZügevergleiche§ 66 00).

V0.
Rangordnung der Süge.

In Hinsicht auf pünktlicheBeförderung haben in der Regel die Sonderzüge
der Allerhöchstenund HöchstenHerrschaftenden Vorrang vor den übrigen Jügen,
die Schnellzügevor denPersonen=und Güterzügen,diePersonenzügevor denGüter=
zügen. Dringliche Hilfszüge gehenallen anderenSügen vor.

5#sistP1.
Schneepflüge.

1) Schneepflügeoder Wagen zum Brechendes Glatteises dürfen bei Zügen,
die mit mehr als 30 km Geschwindigkeitfahren, nicht vor die Juglokomotivege=
stellt werden.

(2) Fest mit der Zuglokomotiveverbundene stm= ohne eigeneRäder
sind bei jeder Geschwindigkeitzulässig.

# 72.
Von Hand bewegteWagen. Kleinwagen.

)3Eisenbahn=undKleinwagendie
durchMenschenoderTierebewegtwerden,
und Triebkleinwagen dürfen nur mit
Vorwissender benachbartenBahnhöfeauf
die freie Streckegebrachtwerden.
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(2)DerartigeFahrzeugemüssenvon einemverantwortlichenBetriebsbeamtenbe=
gleitet sein und spätestensfünfzehnMinuten vor dermutmaßlichenAnkunft einesJuges
aus demGleiseentferntwerden.Sie sindbeiDunkelheitmit Lichtsignalenzuversehen.

*7 .
BetriebstörendeEreignisse.

Ein Jug, der auf freier Strecke liegen bleibt, ist gegenGefährdung durch
andereJüge zu sichern. In welcherWeise dies zu geschehenhat, ist von der
Landesaufsichtsbehördezu bestimmen. ·

V. Bahnpolizei.

§s 74.
Eisenbahnpolizeibeamte.

(l) Eisenbahnpolizeibeamtesind die im § 45 unter 1 bis 11 aufsgeführten
Eisenbahnbetriebsbeamtenund

12. Pförtner,
13. Bahnsteigschaffner
14. Wächter.

E) Die Bahnpolizeibeamtensind zu vereidigen oder durch Handschlag an
Eidesstattzu verpflichten.Die VereidigungodereidlicheVerpflichtungverleihtdem
Bahnpolizeibeamtendie Rechtedes öffentlichenPolizeibeamten.

(6) Die Bestimmungenim § 45 ½%() und finden auch auf die in ###
unter 12 bis 14 aufgeführtenBahnpolizeibeamtenAnwendung.

(1) Beamten) die sich zur Ausübung polizeilicherObliegenheitenungeeignet
zeigen, dürfen solchenicht übertragenwerden.

(5) Auf dieOffiziere,Beamtenund MannschaftendermilitärischenFormationen
für Eisenbahnzweckefindet die Vorschrift über die Vereidigung oder eidlicheVer=
pflichtung(2)keineAnwendung.

8 75.
AusübungderBahnpolizei.

) Der Amtsbereichder Bahnpolizeibeamtenumfaßt örtlich — ohneRücksicht
auf den Wohnort oder Dienstbezirk— das gesamteBahngebietder Verwaltungen,
bei denensie beschäftigtwerden, sachlichdie Maßnahmen, die zur Handhabungder
für denEisenbahnbetriebgeltendenPolizeiverordnungenerforderlichsind.
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) Pflüge und Eggen, Baumstämmeund andereschwereGegenständedürfen,
wenn sie nicht getragenwerden) nur auf Wagen oder untergelegtenSchleifen über
die Bahn geschafftwerden.

(3) Privatübergängedürfen nur von denBerechtigtenund nur unter denvon
der AufsichtsbehördegenehmigtenBedingungenbenutztwerden.

C) Es ist untersagt,dieSchrankenodersonstigenEinfriedigungeneigenmächtig
zu öffnenoderzu überschreiten,etwasdaraufzu legenoder zu hängen. Solange
dieÜbergängegeschlossensind,wennan denmit JugschrankenversehenenÜbergängen
die Glockeertönt oder wenn ein Jug sich nähert müssenFuhrwerkeund Tiere an
den Warnungstafeln, und wo solchefehlen, in angemessenerEntfernung von der
Bahn angehaltenwerden. Fußgängerdürfen bis an die Schrankender damit ver=
sehenenÜbergängeherantreten.

(() GrößereViehherdendürfen innerhalbzehnMinuten vor demmutmaßlichen
Eintreffeneines Juges nicht mehr über die Bahn getriebenwerden.

. §80. -
Bahnbeschädigungenund Betriebsstörungen.

Es ist verboten, die Bahnanlagen, die Betriebseinrichtungenoder die Fahr—
zeugezu beschädigen,Gegenständeauf die Fahrbahn zu legenoder sonstigeFahrt=
hindernisseanzubringen,Weichenumzustellen,falschenAlarm zu erregen,Signale
nachzuahmenoder anderebetriebstörendeHandlungenvorzunehmen.

881.
Verhaltender Reisenden.

(1) Die Reisendendürfen nur an den dazu bestimmtenStellen und nur an
der dazu bestimmtenSeite der Jüge ein- und aussteigen.

(2) Solange ein Jug sichin Bewegungbefindet,ist das Öffnen der Wagen=
türen, das Ein= und Aussteigen) der Versuch oder die Hilfeleistung dazu, das
Betreten der Trittbretter und Mattformen, soweit der Aufenthalt hier nicht aus=
drücklichgestattetist, verboten.

(6) Es ist untersagt,Gegenständeaus demWagen zu werfen, durch die ein
Menschverletztoder eine Sache beschädigtwerdenkönnte.

82.
Bestrafungvon Übertretungen.

) Wer den Bestimmungender §§ 77 bis 81 zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafebis zu einhundertMark bestraft,wenn nicht nachden allgemeinenStraf=
bestimmungeneine höhereStrafe verwirkt ist.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ468.

Inhalt: Verordnung, betreffenddieEntschädigungSchutztruppenangehörigerfür unschuldigerlitteneUnter=
suchungshaft.S. 441.

— —

(Nr. 3089.) Verordnung, betreffenddie EntschädigungSchutztruppenangehörigerfür un—
schuldigerlitteneUntersuchungshaft. Vom 6. November1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des § 4 des Gesetzes,betreffenddie KaiserlichenSchutz=
truppen in den AfrikanischenSchutzgebietenund die Wehrpflicht daselbst,vom
7./18.Juli 1896 (Reichs=Gesetzb9l.S. 187 und S. 653), was folgt:

In den zur ZuständigkeitderSchutztruppengerichtegehörigenSachenfindet
das Gesetz,betreffenddieEntschädigungfür unschuldigerlitteneUntersuchungshaft,
vom 14. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) mit folgendenMaßgabenAn=
wendung:

An die Stelle derStaatskassetritt für das Oberkommandoder
SchutztruppendieReichskasse,für die SchutztruppendieSchutzgebiets=
kasse. Statt des GerichtsherrnersterInstanz sind dieGouvernements=
oderAbteilungsgerichtezuständig.Die obersteMilitär=Justizverwaltungs=
behördeist derReichskanzler.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den6. November1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-=Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1904. 89
Ausgegebenzu Berlin den15.November1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
½5“.

Inhalt: Verordnung, betreffendErgänzungder Militär=Transport=Ordnungfür Eisenbahnen.S. 445.
— Bekanntmachung, betreffendErgänzung des Militärtarifs für Eisenbahnen. S. 446.

(Nr. 3092.) Verordnung,betreffendErgänzungderMilitär-Transport=Ordnungfür Eisen=
bahnen. Vom 21. November1904.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaser,König
vonMrußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nachZustimmungdes Bundesrats,was folgt:

Artikel 1.
In die Militär=Transport=Ordnungfür Eisenbahnen*

Bestimmungeneingeschaltet: —
l56a.

1. Als „Militärluftballons““ im Sinne dieserVorschriftengeltenLuft=
ballons mit Zubehör,die derMilitärverwaltung gehörenoder ihr nach
einer BescheinigungderMilitärbehörde(Kommandodes Luftschiffer=
Bataillons) für den Mobilmachungsfallvom DeutschenLuftschiffer=
Verbandezur Verfügunggestelltsind.

Militärluftballons,die von Militärbehördenodervon Vereinen
desDeutschenLuftschiffer=Verbandesals Eilstückgutaufgegebenwerden,
sind, soweitnicht besondereGründe oder Betriebsrücksichtenden Aus=
schlußeinzelnerbestimmterPersonenzügebedingen,mit Personenzügen
odermit Eilgüterzügen,wenndurchsolcheeinegleichgünstigeBeförde=
rungsgelegenheitgegebenwird, zu befördern.

2. Die Frachtbriefesind mit dem Stempel der Militärbehörde oder mit
demdes DeutschenLuftschiffer=Verbandeszu versehen. Bei Aufgabe
von Luftballons, die nicht der Militärverwaltunggehören,ist die
unter 1 erwähnte, von der Militärbehörde ausgestellteBescheinigung
vorzulegen.

3. Die Beförderunghat in einembedecktenWagenzu erfolgen. Auf
den Luftballon dürfen andere Gegenständenicht geladenwerden.
Nötigenfalls ist ein besonderergedecktgebauterWagen ““its

Neichs=Gesebl.1904. «
Ausgegebenzu Berlin den29. November1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
51.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalen Übereinkommenüber denEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. 447.

(Nr. 3094.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalen Übereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 2. Dezember1904.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas InternationaleÜbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (IX. Ausgabe von 1904,
Reichs=Gesetzbl.von 1904 S. 35), ist, wie folgt, geändertworden:

I. Unter „Deutschland“ sind gestrichen:
1. bei Jiffer 9 die den Ausschluß der Ocholt—WesterstederEisenbahn
bedingendelit. d,

2. dieZiffer17.
Eingefügt ist in Jiffer 90 a. E.:
ne)Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.

II. Unter„Schweiz“ istmit Wirkung vom 1. Januar 1905 nachgetragen:
16a. Uerikon—Baumabahn.

DieseBahn wird bis dahinvon derTößtalbahn(Siffer6 derListe)betrieben.
Berlin, den2. Dezember1904.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

— — —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1904. 92
Ausgegebenzu Berlin den5. Dezember1904.
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Reichs-Gesetzblatt.
52.

Inhalt: Verordnung, betreffenddieBeaufsichtigungmecklenburgstrelitzscherund lippischerprivaterVer=
sicherungsunternehmungen.S. 449. — Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtfür die
Influenzasowiefür die Gehirn.Rückenmarkentzündungund dieGehirnentzündungderPferde. S. 450.

(Nr.3095.) Verordnung,betreffenddieBeaufsichtigungmecklenburgsstrelitzscherundlippischer
privater Versicherungsunternehmungen.Vom 13. Dezember1904.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen2c.

verordnenauf Grund des § 3 Abs. 1 desGesetzesüberdieprivatenVersicherungs=
unternehmungenvom 12.Mai 1901 (Reichs=Gesetztl.S. 139) im Namendes
Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,was folgt:

Die Beaufsichtigungaller bestehendenund aller zumGeschäftsbetriebeneu
zuzulassendenprivatenFeuer=Versicherungsunternehmungen,derenGeschäftsbetrieb
auf das Gebiet des GroßherzogtumsMecklenburg=Strelitzbeschränktist, sowie
aller bestehendenund aller zumGeschäftsbetriebeneu zuzulassendenprivatenVer=
sicherungsunternehmungen,derenGeschäftsbetriebauf dasGebietdesFürstentums
u° beschränktist, wird demKaiserlichenAufsichtsamtefür Privatversicherung
übertragen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den13.Dezember1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1904. 93
Ausgegebenzu Berlin den15.Dezember1904.







Aufenthaltsbeschränkungen bei Choleragefahr(Bek.
v. 21. Febr. Anl. 1 zu 1) 68. — bei Pockenausbruch
(das.II zu 1) 93. —bei Flecksieber(das.III zu 1) 111.
—bei Aussatz(das.IV zu 1, 2) 127.

Aufsichtsamt (Kaiserliches)für Privatversicherung,Mit=
glieder des Versicherungsbeirats(Bek. v. 20. Mai) 215

—Beaufsichtigung mecklenburgstrelitzer und lippischer
privater Versicherungsunternehmungen(V. v. 13. Dez.)
449.

Ausfsichtsbehörden der Eisenbahnen(Bek.v. 4. Nov.
* 4 389.

s. auchLandesaufssichtsbehörden.
Ausfuhr von Milch, Kleidungsstücken2c.beiCholera=
gefahr(Bek. v. 21. Febr.Anl. 1 zu 3) 70. — vonLeib=
wäsche2c. bei Pockenausbruch (das.Anl. II zu 3) 94.

—bei Fleckfieber(das.Anl. III zu 3) 113.

Ausländer, BeschränkungenihresEintritts in dasReichs.
gebietbei Choleragefahr(Bek.v. 21. Febr. Anl. 1 zu9)
72. — desgl.bei Pockenausbruch(das.I1 Nr. 8) 96.
—bei Flecksieber(das.III Nr. 8) 114. — bei Aussatz

(das.IV. Nr. 7) 129.
Anträge von Ausländern auf Entschädigungfür

unschuldigerlitteneUntersuchungshaft(G. v. 14. Juli
W5W12) 324.

Aussatz (Lepra),Maßnahmenzu seinerBekämpfung(Bek.
v. 21. Febr. zu IV) 127. — Mitteilungen an das
KaiserlicheGesundheitsamtüber Erkrankungen2c. (das.
zu IV Nr. 9) 129. — DesinfektionsanweisungbeiAus=
satz(das.zu IV Anl.) 129.

BeförderungAussätzigermit der Eisenbahn(Bek.
v. 3. Febr. zu1) 29.

Ausschüsse bei denKaufmannsgerichtenzur Vorbereitung
oderAbgabevonGutachtenusw.(G.v. 6. Juli § 18)271.

Ausstellungen, Schutzvon Ersindungen,Musternund
Warenzeichenauf Ausstellungen(G. v. 18. März) 141.
—auf der Weltausstellungin St. Louis 1904 (Bek.
v. 23. März) 142.

Auswanderer, fremdländische,Verkehrsbeschränkungen
bei Choleragefahr(Bek.v. 21. Febr. Anl. 1 zu 1) 68.
—bei Pockenausbruch(das.II zu 1) 93. — bei Fleck=
fieber(das.III zu 1) 111.

Auswandererhäuser, Unterbringung von Durch=
wandernden bei Choleragefahr (Bek. v. 21. Febr. Anl. 1

zu 9) 72. — bei Pockenausbruch(das.11 Nr. 8) 96.
—bei Fleckfieber(das.III zu 8) 114.

Auswandererschiffe, AbänderungderVorschriftenüber
sie (Bek.v. 26. Febr.) 136. (Bek.v. 1.März) 138.

1904.—

B.
Baden (Großherzogtum),Kinderarbeitin Werkstättenzur
HerstellungkünstlicherBlumen(Bek.v.11.Juli zu1l)306.

Weinbaubezirkein Baden(Bek.v. 3.Okt.zuV) 376.

Bahnanlagen der Eisenbahnen(Bek.v 4. Nov. 886
bis 26) 389. — Betreten der Bahnanlagen durch
Polizei., Post- undSteuerbeamteusw.(das. 78) 433.

Bahnbetrieb der Eisenbahnen(Bek.v. 4. Nov. 8§45
bis 73) 412.

Bahnpolizei, AusübungdurchEisenbahnpolizeibeamte
(Bet.v.4.Nov.& 74bis78)431

Bahnsteige, Anlegung(Bek.v. 4. Nov. §23) 400.
Bauerwitz, Ban einerEisenbahnnachTroppau(Vertrag
mitSsterreich-Ungarnv. 9. Jan.) 361.

Bautzen, Kinderarbeitin Werkstättender Webereiusw.
der KreishauptmannschaftBautzen (Bek. v. 11. Juli
zu 1 u. II) 305.

Bavarit, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v. 18.Okt.)
384.

Bayern (Königreich),VerminderungderzumReichshaus=.
halt für 1904 zu zahlendenAusgleichungsbeträge(G. v
6. Juli § 4) 273. «

Weinbaubezirkein Bayern(Bek.v.3.Okt.zuII) 374.
GenehmigungabweichenderGebührensätzefür Des=

infektionvon EisenbahnwagenbeiBiehbeförderungenin
Bayern (Bek.v. 16. Juli § 11) 316.

Befähigungsnachweis und Prüfung der Seeschiffer
und Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen(Bek.
v. 16. Jan.) 3. — desgl. der Schiffsführer und Ma=

schinistenvon Seefischereifahrzeugen(Bek.v. 5. Mai 895
bis15)164.

Beisitzer derKaufmanusgerichte(G. v. 6.Juli §§9, 10,
12) 268.

Beleuchtung derBahnanlagen(Bek.v. 4. Nov. § 49)
414. — der Personenwagen(das.§ 60) 422.

Belgien, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtan dem
internationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehr (Bek. v. 5. Febr.) 46.

TeilnahmeBelgiens an den internationalenAb=
kommenüber den Geltungsbereich der Gesetzeüber die

Eheschließung(v. 12. Juni 02.) 221. — die Ehescheidung

und Trennung von Tisch und Bett (v. 12.Juni 02.)
231. — überRegelungderVormundschaftüberMinder=
jährige (v. 12.Juni 02.) 240.— Ratifikationder Ab=
kommen(Bek.v. 24. Juni) 249.





D.
DampfkesselderEisenbahnlokomotiven(Bek.v. 4. Nov.
& 36,43)407.

Dänemark, Eisenbahnstreckendaselbst, beteiligt an dem
internationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr (Bek. v. 5. Febr.) 46.

Daressalam (Deutsch- Ostafrika),Bau einer Eisenbahn
nachMrogoro (G. v. 31. Juli § 1) 330.

Darlehen an das SchutzgebietTogo zum Bau einer
Eisenbahn von Lome nach Palime (G. v. 23. Juli) 329.

Desinfektionsanweisung beiCholera(Bek.v. 21. Febr.
I. Anl. 2) 80. — bei Pocken (das. zu II Anl. 1) 97.
—bei Flecksieber(das. zu 1lII Anl. 1) 115. — bei
Aussatz (das. zu IV Anl.) 129. — Desinfektion im
Eisenbahnverkehre(das.zu1 Anl. 3, zuII Anl. 2, zu III
Anl. 2) 85.

Desinfektionder Eisenbahnwagenbei Viehbeförde=
rungen (Bek. v. 16. Juli §§ 1 bis 7) 311. — der
Rampen usw. und Gerätschaften zum Verladen (das.
&&8, 9) 315. — Desinfektionder Wagen bei Be=
förderungenlebendenGeflügels(Bek. v. 17. Juli 88 1
bis 3) 317. — Gebühren für die Desinfektion (Bek.
v. 16.Juli § 11) 316. (Bek.v. 17.Juli § 3) 319.

Desinfektion von Weinbaugerätschaften(G. v. 6. Juli
§&&2, 14) 261.

Deutschland, s. Reich. »
Diphtheriekranke, BeförderungmitderEisenbahn(Bek.
v. 3. Febr. zu 1) 29.

Drahtbinder, fremdländische,Verkehrsbeschränkungenbei
Choleragefahr (Bek. v. 21. Febr. Anl. 1 zu 1) 68. —

bei Pockenausbruch(das.II zu1) 93. — bei Fleckfieber
(das.III zu 1) 111.

Dresden, Kinderarbeitin Werkstättender Strickereiusw.
derKreishauptmannschaftDresden(Bek.v. 11.Juli zu1l)
305.

Droschken, Beförderung von Cholerakranken (Bek. v.
21. Febr. Anl. 1 zu 2, 6) 69. — von Pockenkranken
(das. 1I zu 2, 5) 93. — von Fleckfieberkranken(das.
III zu2, 5) 112.— von Aussätzigen(das.IV zu2) 127.

Dünger, Behandlung bei den BWiehbeförderungenauf
Eisenbahnen(Bek.v. 16.Juli § 10)316.—bei Beförde=
rungen lebendenGeflügels (Bek. v. 17.Juli 51zu 6) 318.

Durchwanderer durch das Reichsgebiet,Aufenthalts=
beschränkungenbeiCholeragefahr(Bek. v. 21. Febr. Anl.1

zu9) 72. — bei Pockenausbruch(das.II zu8) 96. —
bei Flecksieber(das.III zu 8) 114.

1904.

E.
Egypten, Gerichtsbarkeitder deutschenKensuln (V. v.
4. Febr.) 61.

Ehescheidung, internationales Abkommen über den
Geltungsbereich der Gesetze darüber (v. 12. Juni 02.)
231. — RatifikationdesAbkommens(Bek.v. 24. Juni)
249.

Eheschließung, internationales Abkommenüber den
Geltungsbereich der Gesetzedarüber (v. 12. Juni 02.)
221. — RatifikationdesAbkommens(Bek.v. 24. Juni)
249.

Einfuhr von Mflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues über das Jollamt in Cleve (Bek. v. 16.Mai)
170. — das Sollamt in Mittelwalde (Bek. v. 18. Aug.)
360.— dasNebenzollamtin Straelen(Bek.v. 22.Nov.)
444.

Einfuhrverbote bei Choleragefahr(Bek. v. 21. Febr.
Anl. I zu 3) 70. — bei Pockenausbruch(das.II zu 3)
94. — bei Flecksieber(das. III zu 3) 113.

Einigungsamt, Anrufungder Kaufmannsgerichteals
Einigungsämter für kaufmännischeStreitigkeiten (G. v.
6.Juli § 17)271.

Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die
Haupt- und Nebeneisenbahnen(Bek. v. 4. Nov.) 387.
—Vorschriften über Bahnanlagen (das. 8§ 6 bis 26)
389. — über Fahrzeuge (das. 8§ 27 bis 44) 401. —
Bahnbetrieb (das. §§ 45 bis 73) 412. — Bahnpolizei
(das. §§74 bis 76) 431. — Bestimmungenfür das
Publikum (das.§§77 bis 82) 432. — Aushang von
Vorschriften in den Warteräumen (das. § 83) 435.

Eisenbahnbetriebebeamte, Anstellungusw. (Bek. v.
4. Nov. § 45) 412.

s. auch Eisenbahnpersonal.

Eisenbahnbetriebsordnung, abgekürzteBezeichnung
für Eisenbahn=Bau- und Betriebsordnung (Bek. v.
4. Nov. § 1) 388.

Eisenbahnen, Liste der an dem internationalenÜber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehrbeteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek. v. 5. Febr.) 35. — Abänderungen
der Liste(Bek.v. 7. Jan.) 2. (Bek.v. 29. Febr.) 137.
(Bek v. 3. Juni) 215. (Bek.v. 14.Juni) 218. (Bek.
v. 14. Juli) 306. (Bek. v. 17. Aug.) 359. (Bek.v.
2. Dez.) 447.

VereinbarungerleichternderVorschriftenfür den
wecchselseitigenEisenbahnverkehrzwischenDeurschlandund
Luxemburg(Bek.v. 21. April) 155. (Bek.v. 22.Nov.)
443.



Eisenbahnen (Forts.)
Bau einer Eisenbahn im SchutzgebieteTogo von

LomenachPalime (G. v. 23. Juli § 1) 329. — desgl.
einer Eisenbahn inDeutsch- Ostafrika von Daressalam

nach Mrogoro (G. v. 31. Juli § 1) 330.
StaatsvertragmitSsterreich Ungarn wegenHer=

stellung einer Eisenbahn von Troppau nach Bauerwitz

(v. 9. Jan.) 361.
Anderung derMilitär-Transport- Ordnung auf

Eisenbahnen(Bek.v. 2. Mai) 159. (Bek.v. 7. Juni)
216. (Bek.v. 21.Nov.) 445.

Anderungdes Militärtarifs für Eisenbahnen(Bek.
v. 17. Juni) 219. (Bek.v. 21.Nov.) 446.

Beförderung lebender Tiere mit der Eisenbahn

(Bek.v. 6. Juni zu II) 253. — Beseitigungvon An=
steckungsstoffenbei Viehbeförderungenauf Eisenbahnen
(Bek. v. 16. Juli) 311. — bei Beförderung von lebendem

Gestügel(Bek.v. 17.Juli) 317.
Beförderung von Personen mit ansteckendenKrank=

heitenauf der Eisenbahn(Bek,v. 3. Febr. zu 1) 29.
Maßnahmen im Eisenbahnverkehrebeim Auftreten

der Cholera (Bek.v. 21. Febr. zu 1 Anl. 3) 85. —der
Pocken (das. zu 1l Anl. 2) 102. — des Fleckfiebers

(das. zu III Anl. 2) 120. — Beförderungvon Aus=
säpigenmit der Eisenbahn(das.zu IV Nr. 8) 129.

Erlaß einer neuen Eisenbahn=Bau- und Betriebs=

ordnung an Stelle der Betriebs=und Bahnordnungen
für die Haupt und NebeneisenbahnenDeutschlandsvom
5. Juli 1892 (Bek.v. 4. Nov.) 387.

Eisenbahnpersonal, Verhaltungsmaßregelnbei cholera=
verdächtigenErkrankungenauf Eisenbahnfahrten(Bek.
v. 21. Febr. zu I Anl. 3 unter B) 89. —bei pocken=
verdächtigenErkrankungen(das.zu 1I Anl. 2 unter B)
106. —bei fleckfieberigenErkrankungen(das.zu III
Anl. 2 unter B) 124.

Eisenbahnpersonenwagen, s. Eisenbahnwagen.
Eisenbahnpolizeibeamte,DienststellungundBefugnisse
(Bek.v. 4. Nov. 8§74 bis 78) 431.

s. auch Eisenbahnpersonal.
Eisenbahn=Verkehrsordnung,Anderungdes§20

(Bek.v. 25. März) 143. — des §&41 (Bek.v. 6. Juli)
253. — derAnlageB undEinführungeinerAnlage&1
(Bek.v. 6. Juli) 253. — Ergänzung der Anlage B
(Bek.v. 18.Okt.) 383.

Eisenbahnwagen,zurBeförderungvonlebendenTieren
(Bek.v. 6. Juli, Anl. 8§2, 3)254. — Desinfektionbei
Viehbeförderungen(Bek.v. 16.Juli 5 1 bis 7, 11)311.

1904. 5

Eisenbahnwagen (Forts.)
—bei BeförderungenlebendenGeflügels(Bek.v. 17.Juli
§§1 bis 3) 317.

Anweisung über Behandlung der Eisenbahn=
Personen- und Schlafwagen beimAuftreten der Cholera

(Bek.v. 21. Febr.zu1Anl. 3 unterA) 88.—bei Pocken=
gefahr (das.zu II Anl. 2 unterA) 105. — bei Fleck=
fiebergefahr(das.zu III Anl. 2 unterA) 123.

Beförderung von Personen mit gemeingefährlichen
Krankheiten auf der Eisenbahn in besonderenWagen

oderWagenabteilungen(Bek.v. 3. Febr.zu I) 29.
AllgemeineBestimmungenüber die Beschaffenheit

usw. der Fahrzeugeder Eisenbahnen(Bek. v. 4. Nov.
§&27 bis 44) 401.

Elsaß=Lothringen, KontrolledesLandeshaushaltsfür
1903 durch den Rechnungshof des Deutschen Reichs

(G. v. 22. Febr.) 135.
Weinbaubezirkedaselbst(Bek.v. 3. Okt.zu X) 377.
Bestimmung der Aufsichtsbehördenfür die Reichs=

eisenbahnenin Elsaß.Lothringen(Bek.v. 4.Nov. § 4) 389.

Entschädigungen für Vernichtung2c.vonRebpflanzungen
zur BekämpfungderReblaus (G. v. 6. Juli 8§6 bis 8)
263.

Entschädigungfür unschuldigerlitteneUntersuchungs=
haft (G. v. 14.Juli) 321. — an die Unterhaltungs=
berechtigtender Verhafteten(das.8§ 1, 3, 4) 321. —
Entschädigung Schugßztruppenangehörigerfür unschuldig
erlittene Untersuchungshaft(V. v. 6. Nov.) 441.

Erfindungen, SchutzaufAusstellungen(G.v.18.März)
141. (Bek.v. 23.März) 142.

Erlaubnis zumArbeitenundVerkehrmit Krankheits=
erregern (Bek v. 4. Mai, Anl §§.1 bis 6) 160.

Erlaubniskartenzum Betreten der Bahnanlagen
(Bek.v. 4. Nov. 8 78) 433.

F.
Fahrgeschwindigkeit derEisenbahnzüge(Bek.v. 4. Nov.
§ 66,67,69)426.

Fahrordnung auf den Eisenbahnen(Bek. v. 4. Nov.
/ 530415.

Fahrpläne überregelmäßigeViehbeförderungenauf den
Eisenbahnen(Bek. v. 6. Juli, Anl. & 4) 257. — Fahr=

pläne für Sonderzüge(Bek.v. 4. Nov. §569) 430.

Fahrzeuge der Eisenbahnen, s.Eisenbahnwagen.



Farbenunterscheidungsvermögen der Präflinge zu
denSchiffer-und Steuermannsprüfungen(Bek.v. 16.Febr.
& 13, 15, 17, 30, 34, 35, 45, 48) 6. — derFührer
von Seefischereifahrzeugen(Bek.v. 5. Mai § 6) 164.

Feilbieten vonBier imUmherziehen(Bek.v.29.Febr.)138.
Festnahme von Dersonendurch Eisenbahnpolizeibeamte
(Bek.v. 4. Nov. § 75) 432.

Festungsanlagen von Posen, Erweiterung(Bek.v.
2. Aug.) 327. — Erweiterungder Rayons für die
FestungCuxhaven(Bek.v. 3.Okt.)371.—die Festungs=
anlagenbei Metz (Bek.v. 17.Okt.) 383.

Feuerbestattung von Pockenleichen(Bek.v.21. Febr.
Anl. II zu 6) 96. — von Fleckfieberleichen(das.III
zu 6) 114.

Fleckfieber (Flecktyphus),Maßnahmenzur Bekämpfung
(Bek. v. 21. Febr. zu III) 111. — Einsendung von
Nachweisungenüber Erkrankungen2c.an dasKaiserliche
Gesundheitsamt(das.zu III Nr. 10 und Anl. 3) 115.
— Desinfektionsanweisungbei Fleckfieber(das.zu III
Anl. 1) 115. — Maßnahmen im Eisenbahnverkehrebeim
Auftretender Krankheit(das.zuIII Anl. 2) 120.

s. auchTyphuskranke.
Flößereiverkehr, gesundheitlicheÜberwachungbei
Choleragefahr (Bek. v. 21. Febr. Anl. 1) 73.

Forstschutzbeamte,BetretenderBahnanlagen(Bek.v.
4. Nov. § 78) 433.

Frankreich, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtan dem
internationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehr(Bek.v. 5. Febr.)47.

Teilnahme Frankreichs an den internationalen Ab=
kommenüber denGeltungsbereichder Gesetzeüber die
Cheschließung(v. 12. Juni 02.) 221. — die EChescheidung
und dieTrennungvonTischundBett (v. 12. Juni 02.)
231. — überRegelungderVormundschaftüberMinder.
jährige (v. 12. Juni 02.) 240. — Ratifikation derAb=
kommen(Bek.v. 24. Juni) 249.

AnerkennungfranzösischerPrüfungszeichenfür Hand=
feuerwaffen(Bek.v. 15.Juli) 309.

Friedenspräsenzstärke des deutschenHeeres, Ver=
längerungdesGesetzesdarübervom25.März 1899 (G. v.
22. Febr.) 65.

Fuhrkosten der Sachverständigenbei Abschätzungvon
Flurschäden durch die bewaffnete Macht im Frieden
(A. E. v. 15. Juli Anl. § 14a) 302.

Fulmenit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
6. Juli Anl. zuVI a) 258.

1904.

G.
Gartenbau, Einfuhr vonPflanzen undsonstigenGegen=
ständendes Gartenbauesüber das Postamt in Cleve
(Bek. v. 16. Mai) 170. — das Zollamt in Mittelwalde
(Bek. vom 18. Aug.) 360. — das Nebenzollamtin
Straelen (Bek.v. 22. Nov.) 444.

Gebrauchsmuster, Schutzvon Ersindungen,Mustern
und Warenzeichenauf Ausstellungen (G. v. 18. März)
141. (Bek.v. 23. März) 142.

Gebühren für EintragungenundLöschungenimReichs.
schuldbuch(G. v. 28. Juni § 20) 251. — Gebührender
Kaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli § 8) 268.

Gebührenfür DesinfektionderEisenbahnwagenbei
Viehbeförderungen(Bek.v. 16. Juli § 11) 316. —beie
BeförderunglebendenGeflügels (Bek.v. 17. Juli §3)
319. »
Gefängnisstrafe wegenZuwiderhandlungengegendas
Gesetzüber Bekämpfungder Reblaus (. v. 6. Juli
§§9, 10) 264. «

Geflügel, BeseitigungvonAnsteckungsstoffenbeiderBe=
förderung von lebendemGestügel auf Eisenbahnen
(Bek.v. 17.Juli) 317.

Gehirn=RückenmarkentzündungundGehirnentzündung
der Pferde, Anzeigepstichtfür das KönigreichSachsen
(Bek. v. 8. Dez.) 450.

Gelbfieberkranke, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek.v. 3. Febr.zu1) 29.

Geldstrafe wegenZuwiderhandlungengegendas Gesetz
überBekämpfungderReblaus(G. v. 6. Juli 5§9 bis 12)
264. — wegenÜbertretungender Eisenbahnbetriebs=
ordnung(Bek.v. 4. Nov. § 82) 434.

Gemeindebeamte,Wahl zumVorsitzendenundzuMit=
gliedernderKaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli 5§11, 14)
269.

Gemeinden, ErrichtungvonKaufmannsgerichtenfür den
Bezirk einer Gemeindeoder für weitereKommunal.
verbände(G. v. 6. Juli 851 bis 3, 8, 11, 14) 266.

Gemeindevorsteher,EntscheidungkaufmännischerStreitig=
keiten(G. v. 6. Juli § 19) 271.

Gemeingefährliche Krankheiten, Ausführungsbe=
stimmungenzum Gesetzeüber ihreBekämpfung(Bek.v.
21. Febr.) 67. — Maßnahmenzur Bekämpfungder
Cholera(das.Anl. I) 68. — der Pocken(das.Anl. 1.)
92. — des Fleckfiebers(das.Anl. III) 111. — des
Aussatzes(das.Aul. IV) 127.

————



GemeingefährlicheKrankheiten(Forts.)
Beförderungvon Personen mit gemeingefährlichen

Krankheitenauf derEisenbahn(Bek.v. 3. Febr.zu1) 29.

Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr

mit Krankheitserregern(Bek. v. 4. Mai) 159.
s. auchViehseuchen.

Genossenschaften, eingetragene, Gleichstellung ihrer
Vorstandsmitgliedermit Kaufleuten im Sinne desGe=

setzesüber die Kaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli 14)

270.— Eintragung als Gläubiger in das Reichsschuld=

buch(G. v. 28. Juni zu 1) 251.

Gerichtsbarkeit der deutschenKonsulnin Egypten(V.
v. 4. Febr.)61.

InternationalesAbkommenzur Regelungder Ge=
richtsbarkeitauf demGebieteder Ehescheidungund der
Trennung von Tisch und Bett (v. 12. Juni 02.) 231. —

RatisikationdesAbkommens(Bek.v. 24. Juni) 249.

Gerichtsbeamte, BetretenderBahnanlagen(Bek.v.
4.Nov.§78)433.

Gesandtschaft,AbänderungderVerordnungvom23.April
1879 überUrlaub undStellvertretungSinssthisttiser
Beamten(V. v. 4. Jan.) I.

Gesellschaften mit beschränkterHaftung,ihreGeschäfts=
führer geltenals Kaufleute im Sinne desGesetzesüber
die Kaufmannsgerichte (G. v. 6. Juli * 14) 270.

Gesteins=Dahmenit, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek.v. 6. Juli, Anl. zu Vla) 258.

Gesteins=Westfalit, Beförderung mit der Eisenbahn
(Bek.v. 3. Febr. zu IX) 32. (Bek.v. 6. Juli, Anl. zu
Vla)259.

Gesundheitsamt, s.Kaiserliches Gesundheitsamt.

Gewerbebetriebe, Beschäftigungvon Arbeiternund
Arbeiterinnenin WerkstättenderKleider-undWäsche=
konfektion(V. v. 17. Febr.)62. — von Arbeiterinnenin
Meiereien und Betriebenzur Sterilisierung von Milch
(Bek.v. 10. Juni) 217.

Kinderarbeit in Werkstätten der Weberei usw. in

Sachsenund Baden (Bek. v. 11. Juli 1 u. II) 305.
Feilbieten von Bier im Umherziehen(Bek. v.

29. Febr.) 138.
Beschränkungendes Gewerbebetriebsbei Cholera=

gefahr (Bek. v. 21. Febr. Anl. 1 zu 3) 70. —bei
Pockenausbruch(das.II zu 3) 94. — beiFleckfieber
(das.III zu 3) 112.—bei Aussatz(das.IV zu2) 127.
—Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit
Krankheitserregern(Bek.v. 4. Mai) 159.

1904 7

Gewerbegerichte, Bestellung ihrer Vorsitzendenund
Stellvertreter zu Vorsitzenden2c.der Kaufmannsgerichte
(G. v. 6. Juli 8§ 9, 11, 15) 268. — Ihre Zuständigkeit
gegenüberden Kaufmannsgerichten(das.§ 16) 270.

Gewerbegerichtsgesetz,AnwendungvonBestimmungen
desselbenauf dieKaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli 99 15
bis17,19,20)270.

Gewerbeordnung, Ausdehnungder §§ 135 bis 139
und 139b auf Werkstättender Kleider= und Wäsche=
konfektion(V. v. 17. Febr.) 62.

Gleisanlagen der Eisenbahnen(Bek.v. 4. Nov. 88 6
bis13,16,21,24,25)389.

Glückauf (GemengevonCurcumawurzel2c.),Beförderung
mit der Eisenbahn(Bek.v. 3. Febr. zu IX) 32.

Grenzbezirke, Verkehrmit Erzengnissenund Gerät=
schaftendesWeinbaues in dendeutschluxemburgischen
Grenzbezirken(Bek.v. 30. Sept.) 369.

Grenzverkehr, BeschränkungenbeiCholeragefahr(Bek.
v. 21. Febr. Anl. 1 zu 9) 72. — bei Pockenausbruch
(das.II zu 8) 96. —bei Fleckfieber(das.III zu 8) 114.
—bei Aussatz(das.IV zu 7) 129.

GutachtenderKaufmannsgerichte(G.v.6.Juli 518)271.

H.
Haftstrafe wegenZuwiderhandlungengegendas Gesetz
über Bekämpfungder Reblaus (G. v. 6. Juli 8§811,
12) 264.

Entschädigungfür unschuldigerlitteneUntersuchungs=
haft (G. v. 14.Juli § 3) 322.

Haltepunkte der Eisenbahnen(Bek.v. 4. Nov. 86) 389.
Handelsgesetzbuch,Abänderungdes5553(G.v.12.Mai
Art.3) 168.

Handfeuerwaffen, AnerkennungfranzösischerPrüfungs=
zeichen(Bek. v. 15. Juli) 309.

Handlungsgehilfen, Entscheidungihrer Streitigkeiten
mit den Kaufleuten durch Kaufmannsgerichte(G. v.
6. Juli 8§81, 4, 5, 17, 19) 266. — Wahl von Hand
lungsgehilfen zu Beisitzern der Gerichte (das. 5§ 12 bis

15) 269. — in die AusschüssederGerichtezur Abgabe
von Gutachten (das. § 18) 271.

Handlungslehrlinge, EntscheidungihrerStreitigkeiten
aus dem LehrverhältnissedurchKaufmannsgerichte(G.
v. 6. Juli §§ 1, 5, 17, 19) 266.

Haupteisenbahnen, Erlaß einerEisenbahn=Bau=und
Betriebsordnung an Stelle der Betriebsordnung für
die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892

(Bek.v. 4. Nov.) 387. «



Häuser, s. Wohnhäuser.
Hausierer, VerkehrsbeschränkungenbelCholeragefahr(Bek.
v. 21. Febr. Anl. 1 zu 1) 68. — bei Pockenausbruch
(das.II zu 1) 93. — beiFleckfieber(das. III zu 1) 111.

Hausmüll in losemZustande,Beförderungmit der
Eisenbahn(Bek.v. 3. Febr. Nr. XII) 32.

Heizung der Eisenbahnpersonenwagen(Bek.v. 4. Nov.
560)422.

Hessen (Großherzogtum),Weinbaubezirkedaselbst(Bek.
v. 3. Okt. zu VI) 376.

Hilfskassen, eingeschriebene,Eintragungals Gläubiger
in das Reichsschuldbuch(G. v. 28. Juni zu 1) 251.

Hochseefischereifahrzeuge,AnwendungderVorschriften
über Befähigungsnachweisund Prüfung der Seeschiffer
und Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen(Bek.
v. 16. Jan. §552) 15. — Hochseefischereiim Sinne
der Vorschriftenüber Besetzungder Seefischereifahrzeuge
mit Schiffsführern undMaschinisten (Bek. v. 5. Mai
8&2 bis 4) 163.

Holsteinisches Fürstenhaus, Anwendungvon Vor=
schriftenderReichsgesetzeauf das HerzoglichHolsteinische
Fürstenhaus(G. v. 25. März) 149.

J.
Jesu, Aufhebungdes§ 2 desGesetzesvom4. Juli 1872
über den Orden der GesellschaftJesu (G. v. 8. März
S) 139.

Impfung, s. Schutzpockenimpfung.
Jufluenza derPferde, Anzeigepflichtfür dasKönigreich
Sachsen(Bek.v. 8. Dez.) 450.

Internationaler Verband zumSchutzedesgewerblichen
Eigentums,Beitritt derRepublikCuba(Bek.v. 7.Nov.)
440.

Internationales Abkommen überdenGeltungsbereich
derGesetzeüber die Eheschließung(v. 12. Juni 02.) 221.
—über die Ehescheidungund die Trennung von Tisch
und Bett (v. 12. Juni 02.) 231. — überdieVormund=
schaft über Minderjährige (v. 12. Juni 02.) 240. —
Ratifikation derdrei AbkommenvonDeutschland,Belgien,
Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Rumänien

nundSchweden(Bek.v.24.Juni)249.— Natifikation
des Abkommensüber die Vormundschaftfür Minder=
jährige von Spanien (Bek.v. 17. Juli) 307.

1904.—

Internationales ÜbereinkommenöberdenEisenbahn=
frachtverkehr,neueListe der daran beteiligtenEisenbahn=
strecken(Bek. v. 5. Febr.)35. — AbänderungenderListe
(Bek. v. 7. Jan.) 2. (Bek. v. 29. Febr.) 137. (Bek.
v. 3.Juni) 215. (Bek.v. 14.Juni) 218. (Bek. v. “ Juli)
306. (Bek.v. 17. Aug)) 359. (Bek. v. 2. Dez.) 447.

Internationale Urheberrechtsübereinkunft vom
9. Sept. 1886, Beitritt Schwedens(Bek.v J.) 328.

Italien, Eisenbahnstreckendaselbst,beteilm##deminter=
nationalenÜbereinkommenüberdenC ubahnfrachtverkehr
(Bek.v. 5. Febr.)49. (Bek. v. 29. Febr.) 137 (Bek.
v. 17. Aug.) 359.

Teilnahme Italiens an dem internationalen Ab=
kommenüber den Geltungsbereichder Gesetzeüber die
Ehescheidung(v. 12. Juni 02.) 221. — die Che=
schließungund die Trennung von Tisch und Bett (v.
12. Juni 02.) 231. — die Regelung der Vormund=
schaftüber Minderjährige (v. 12. Juni 02.) 240.

Jugendliche Arbeiter, Beschäftigungin Werkstätten
derKleider- und Wäschekonfektion(V. v. 17. Febr. zuII)
62.

Juristische Person, Gleichstellungihrer Vorstandsmit=
gliedermit Kaufleuten im Sinne des Gesetzesüber die
Kaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli § 14) 270. — An=
träge auf Eintragungenusw. in das Reichsschuldbuch
(G. v. 28. Juni zu 1, II) 251.

K. “7

Kaiserliche Marine, s. Marineverwaltung.
KaiserlichesGesundheitsamt,Anzeigenandiesesbeim
Auftreten der Cholera (Bek. v. 21. Febr. zu I Nr. 12)
73. — desgl. derPocken (das. zu II Nr. 10) 97. —
desFleckfiebers(das.zu III Nr. 10) 115. — des Aus=
satzes(der Lepra) (das. zu IV Nr. 9) 129. — Formu=
lare zu den Anzeigen, Seiten 91, 108 u. 126. — Ein=
sendungvon Zählkarten für Erkrankungenund Todes=
fälle an Pocken(Bek. v. 21. Febr. zu II Nr. 10) 97.
—Formulare zu denZählkarten,Seite109.

Kalium, BeförderungmitderEisenbahn(Bek.v. 6.Juli,
Anl. zu XLVIIIa) 259.

Kamerun, Schutzgebiet,Haushaltsetatfür 1904 (G. v.
20.Mai) 207. -««

Kammern der Kaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli n
268. — Vergleichskammernbei denselben(das. § 20)
272.



Karolinen, Palau und Marianen, Haushaltsetatfür
ihre Verwaltung auf 1904 (G. v. 20.Mai) 211.

Kauffahrteischiffe,s. Schiffe.
Kaufleute, EntscheidungihrerStreitigkeitenmit Gehilfen
und LehrlingendurchKaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli
§ 1, 5, 16, 17) 266. — Wahl von Kaufleuten zu
Beisitzernder Gerichte(das.§ 12 bis 15) 269.

Kauf Sperichte, Errichtung und Jusammensetzung
G. v. ö. u 8#1 bis 15) 266. — Verfahren(das.
5s16,19)2707.—GutachtenundAnträgederGerichte
(das.§ 18) 271. — Zuständigkeitgegenüberden Ge=
werbegerichten(das.§ 16) 270.

Keuchhustenkranke,Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 3. Febr. zu 1) 29.

Kiautschon, Schutzgebiet,Haushaltsetatfür 1904(G.
v. 20.Mai) 213.

Kinderarbeit inWerkstättenderWebereiusw.in Sachsen
und Baden (Bek. v. 11. Juli I u. II) 305.

Klasseneinteilung der Orte (G. v. 20.Mai §6) 172
(G.v.6.Juli8§2bis4)272.

Kleider, Beschäftigungvon ArbeiternundArbeiterinnen
in WerkstättenderKleiderkonfektion(V. v. 17. Febr) 62.

KleidungsstückevonCholerakranken,Behandlung(Bek.
v. 21. Febr. Anl. I zu 3, 6) 70. — vonPockenkranken
(das.II zu 3, 5) 94. — von Fleckfieberkranken(das.
III zu 3, 5) 113. — von Aussätigen(das.IV zu 4)
128.

Kleinbahnen, Benutzungzu Reisenvon denSachver=
ständigenzurAbschätzungvonFlurschädendurchTruppen=
übungen(A. E. v. 10. Juli, Anl. zu § 14A) 302.

Knappschaftskassen,preußische,InkrafttretenvonVor.
schriftendes Krankenversicherungsgesetzesfür dieselben
(V. v. 7. Nov.) 385.

Kollodiumwolle, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 3. Febr. zu X) 32.

KommissarezurÜberwachungdesBinnenschiffahrts-und
Flößereiverkehrsbei Choleragefahr(Bek. v. 21. Febr.
Anl. 1 zu 1, 11 und 12) 73.

s. auchReichs=Prüfungskommissar.
Kommunalverbände, Errichtung von Kaufmanns=
gerichtenfür weitereKommunalverbände(G. v. 6. Juli
#1, 8, 11, 14, 18) 266.

Konsularbeamte, Abänderungder Verordnungvom
23. April 1879 über ihren Urlaub undStellvertretung
(V. v. 4. Jan.) 1.
Reichs=Gesetzbl.1904.

Konsulu, GerichtsbarkeitderdeutschenKonsulninEgypten
(V. v. 4.Febr.)61. — ÜberwachungderAuswanderer=
schiffehinsichtlichdesMädchenhandels(Bek.v. 26. Febr.)
136.

Unträge an die Konsuln wegen Entschädigungs=
ansprüchefür unschuldigerlitteneUntersuchungshaft(G.
v. 14. Juli § 11) 324.

Kosten bei denKaufmannsgerichten(G. v. 6. Juli §§ 8,
16) 268.

Krankenhäuser,UnterbringungvonCholerakranken(Bek.
v. 21. Febr. Anl. 1 zu 2) 69. — von Pockenkranken
(das.II zu 2) 94. — von Fleckfieberkranken(das.III
zu2)112.

Arbeiten und Verkehr mit Krankheitserregernin
Krankenhäusern(Bek.v. 4. Mai Anl. § 2, 4) 161.

Krankenversicherungsgesetz,Inkrafttretenvon Vor=
schriftendesselbenfür die preußischenKnappschaftskassen
(V. v. 7. Nov.) 385.

Krankheit, Tragung der Kostenfür Erkrankungder
Schiffsmannschaftvon dem Reeder (G. v. 12. Mai
Art.1,3) 167.

Beförderung von Personen mit ansteckendenKrank=
heitenauf der Eisenbahn(Bek.v. 3. Febr. zu1) 29.

s. auchgemeingefährliche Krankheiten.
Krankheitserreger, Vorschriftenüber dasArbeitenund
denVerkehrmit Krankheitserregern,ausgenommenPest=
erreger(Bek.v. 4. Mai) 159.

Küstenfahrt, Schifferprüfungfür Küstenfahrt(Bek.v.
16.Jan. §§ 12 bis 15, 46) 6.

KüstenfischereiimSinne derVorschriftenüberBesetzung
der Seefischereifahrzeugemit Schiffsführernund Ma=
schinisten(Bek.v. 5. Mai §#§1, 5) 163.

L.
Landesaufsichtsbehörden und Aufsichtsbehördender
Eisenbahnen,Bestimmungdurch die oberstenLandes=
behörden(Bek.v. 4. Nov. § 4) 389. — Genehmigung
der Landesaufsichtsbehördezur Einreihung einer Eisen=
bahn unter die Nebenbahnen(das.§ 1) 388. — Be=
willigung von Ausnahmenvon den allgemeinenVor=
schriftenfür Bahnanlagen(das.8§2, 3, 7, 11 bis 16,
20, 21, 24) 388. — desgl.für den Bahnbetrieb(das.
§#50, 54, 55, 60, 63, 65, 68) 414. — über Zu
lassunghöhererFahrgeschwindigkeiten(das. § 66, 67)
126. — Bestimmungder Aufsichtsbehördenüber An=
legung von Schutzwehrenund Schrankenbei Wege=

B







Nebeneisenbahnen, Erlaß einer neuenEisenbahn-Bau—
und Betriebsordnungan Stelle der Bahnordnung für
die NebeneisenbahnenDeutschlands vom 5. Juli 1892
(Bek.v. 4. Nov.) 387.

Neuguinca, Schutzgebiet,Haushaltsetatfür 1904(G.
v. 20. Mai) 210.

Neukloster, Vertrag zwischenMecklenburg-Schwerinund
SchwedenüberdasAmt Neukloster(Bek.v. 6. Juli) 295.

Niederlande, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtan dem
internationalenÜbereinkommenüberdenEisenbahnfracht.
verkehr (Vek. v. 5. Febr.) 51.

Teilnahme an den internationalen Abkommenüber
den Geltungsbereich der Gesetze über Eheschließung
(v. 12. Juni 02.) 221.— über EhescheidungundTrennung
von Tisch und Bett (v. 12. Juni 02.) 231. — über
Regelung der Vormundschaft für Minderjährige (v.
12. Juni 02.) 240. — Natifikation der Abkommen
(Bek.v. 24. Juni) 249.

Nitrozellulose, BeförderungvonLösungendavonmit
der Eisenbahn(Bek.v. 3. Febr. zu IX) 29.

O.
Offentlichkeit der Schiffer-und Steuermannsprüfungen
(Bek. v. 16. Jan. § 44) 13.

Orden der GesellschaftJesu, Aufhebung des § 2 des
Gesetzesüber den Orden vom 4. Juli 1872 (G. v.
§.März§1)139. .

Ortspolizeibehörden, s. Polizeibehörden.
Ortsstatut über die Errichtungvon Kaufmannsgerichten
(G.v.6.Juli §&1,7, I1, 18)266.

Ostafrikanische Eisenbahngesellschaft, Bau- und
Betriebskonzessionfür eineEisenbahnvon Daressalam
nach Mrogoro (G. v. 31. Juli § 1) 330.

OstafrikanischesSchutzgebict,Haushaltsetatfür1904
(G.v 20 Mai) 206.

OstasiatischesExpeditionskorps, Bestimmungdar=
über (G v. 20. Mai § 7) 172.

Österreich=Ungarn, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligt
an dem internationalen Übereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr(Bek. v. 5. Febr.) 41. (Bek. v. 29. Febr.)
137. (Bek v. 3. Juni) 216. (Bek.v. 14. Juni) 218.
(Bek.v. 17.Aug.) 359.

Vertrag mit demDeutschenReichewegenHerstellung
einerEisenbahnvonTroppaunachBauerwih(v.9. Jan.)
361.

1904.—

Österreich=Ungarn (orts.)
TeilnahmeÖsterreich=Ungarnsandeninternationalen

Abkommen über denGeltungsbereichder Gesetzeüber die
Eheschließung(v. 12. Juni 02.) 221. —die Ehescheidung
und Trennungvon Tisch und Bett (v. 12. Juni 02.)
231. — die Vormundschaftüber Minderjährige (v.
12. Juni 02.) 240.

P.
Patentgesetz vom 7. April 1891, Ausführungsbestim=
mungen (V. v. 29. April) 157.

Patentschutz für Erfindungen, Muster und Warenzeichen
aufAusstellungen(G.v. 18.März) 141. (Bek.v.23.März)
142.

Pesterreger, s. Krankheitserreger.
Pestkranke, VerbotderBeförderungmit derEisenbahn
(Bek.v. 3. Febr. zu 1) 29.

Pferde, Anzeigepflichtfür dieInfluenzasowiedieGehirn=
Rückenmarkentzündungund die Gehirnentzündungder
Pferde im Königreiche Sachsen (Bek. v. 8. Dez.) 450.

Pflanzen, Einfuhr über das Jollamt in Cleve(Bek. v.
16. Mai) 170. — das Zollamt in Mittelwalde (Bek.
v. 18. Aug.) 360. — das Zollamt in Straelen (Bek.
v. 22. Nov.) 444.

Phosphor, BeförderungvonMischungenvonPhosphor
mit Harzen mit der Eisenbahn(Bek. v. 6. Juli, Anl.
zu 3) 258.

Pocken, MaßnahmenzuihrerBekämpfung(Bek.v. 21.Febr.
zu II) 92. — Anzeigen an das KaiserlicheGesundheits=
amt (das.zu II Nr. 10undAnl. 3) 97.— Einsendung
von Jählkarten überErkrankungenundTodesfälle(das.
zu lI Nr. 10 und Anl. 4) 97. — Desinfektions.
anweisungbeiPocken(das.zu II Anl. 1) 97. — Maß.
nahmenim EisenbahnverkehrebeiPockengefahr(das.zu 1I
Anl. 2) 102.

Beförderung der an Pocken (Blattern) erkrankten
Personenmit derEisenbahn(Bek.v. 3. Febr. zu 1) 29.

Poel, Vertrag zwischenMecklenburgSchwerin und
Schwedenüber das Amt Poel (Bek.v. 6. Juli) 295.

Polizeibeamte, Betretender Bahnanlagen(Bek.v.
4. Nov. § 78) 433.

Polizceibehörden, Mitwirkungder Ortspolizeibehörden
bei Bekämpfungder Cholera(Bek.v. 21. Febr. Anl. 1
Nr. 1, 3) 68. — derPocken(das.II Nr. 1, 3) 93.—
des Fleckfiebers(das.III Nr. 1, 3) 111. — Anzeigen
an dieOrtspolizeibehördenbeimAuftretenderReblaus=
krankheit(G. v. 6. Juli §§2, 4, 7, 8, 12) 262.



Polizeibehörden (Forts.)
Erlaubnis der Polizeibehörden zum Arbeiten und

Verkehr mit Kraukheitserregern(Bek. v. 4. Mai Anl.
882 bis 5) 160.

Ablieferung festgenommenerVersonen im Eisenbahn=
verkehr an die Polizeibehörden (Bek. v. 4. Nov. §.75)
432. — GegenseitigeUnterstützungder Polizeibeamten
und der Bahnpolizeibeamten(das.§ 76) 432.

s. auch Landespolizeibehörden.

Portugal, Teilnahmean deninternationalenAbkommen
überdenGeltungsbereichderGesetzeüberdieEheschließung
(v. 12. Juni 02.) 221. — die Ehescheidungund die
Trennung von Tisch und Bett (v. 12. Juni 02.) 231.
—über Regelung der Vormundschaftfür Minderjährige
(v. 12.Juni 02.) 240.

Posen, Erweiterungder Befestigungsanlagenvon Posen
und ihrer Rayons (Bek. v. 2. Aug.) 327.

Postbeamte, BetretenderBahnanlagen(Bek.v. 4. Nov.
§ 78) 433.

Postverkehr, Beschränkungenbei Choleragefahr(Bek.v.
21. Febr. Anl. 1 zu 3) 70. — bei Pockenausbruch
(das. II zu 3) 95. — bei Fleckfieber(das. III zu 3)
113. — Versendungvon Krankheitserregernmit der
Post (Bek.v. 4.Mai Anl. § 7) 162.

Postverwaltung, s. Reichs=DPost=
graphenverwaltung.

Postwagen, Stellung in den Eisenbahnzügen(Bek.v.
4. Nov. § 56) 420.

Preuszen (Königreich),Bildung von Weinbaubezirken
(Bek. v. 3. Okt. zu I) 371. — Inkrafttreten von Vor=
schriftendes Krankenversicherungsgesetzesfür die preußi=
schenKnappschaftskassen(V. v. 7.Nov.) 385.

Privatrecht, internationales, Abkommenüber Che=
schließung(v. 12.Juni 02.) 221. — überEhescheidung
und Trennung von Tisch und Bett (v. 12. Juni 02.)
231. — über Vormundschaft für Minderjährige (v.
12. Juni 02.) 240. — Ratifikation der Abkommen
(Bek.v. 24.Juni) 249. (Bek.v. 17.Juli) 307.

Privatversicherung, MitgliederdesVersicherungsbeirats
desAufsichtsamtsfür Privatversicherung(Bek.v. 20. Mai)
215.

Beaufsichtigungmecklenburgstrelitzer und lippischer
privater Versicherungsunternehmungen(V. v. 13. Dez.)
449.

Protokoll über Schiffer=und Steuermannsprüsungen
(Bek. v. 16. Jan. § 47) 14.

und Tele=

1904.— 13

Prüfung der SeeschifferundSeesteuerleuteauf deutschen
Kauffahrteischiffen(Bek. v. 16. Jan.) 3. — Zusammen=
setzungder Prüfungskommissionen und Verfahren bei
den Prüfungen (das. 8§§12 bis 50) 6. — Prüfungs=
gebühren(das.§ 46) 14.

Prüfung der Schiffer und Maschinisten auf See=
fischereifahrzeugen(Bek. v. 5. Mai § 13) 166.

Prüfungsinspektor, s. Reichs=Prüfungsinspektor.
Prüfungskommissionen für Seeschifferund Seesteuer=
leute(Bek.v. 16.Jan. §§12 bis 50) 6. — für Küsten=
schiffer(Bek.v. 5.Mai § 13) 166.

Prüfungszeichen, AnerkennungfranzösischerPrüfungs=
zeichenfür Handfeuerwaffen(Bek. v. 15. Juli) 309.

R.
Rangordnung derEisenbahnzüge(Bek.v.4. Nov. 870)
430.

Rayons der Festungsanlagenvon Posen, Erweiterung
(Bek.v. 2. Aug.) 327. — desgl. der Rayons für die
Festung Cuxhaven (Vek. v. 3. Okt.) 371. — für die
Festungsanlagenbei Metz(Bek.v. 17.Okt.)383.

Reblaus, Gesetzüberdie Bekämpfung(v.6. Juli) 261.
— TeilweiseInkraftsetzungdes Gesetzes(das. § 16) 265.
(V. v. 24. Juli) 325. — TeilweiseAufhebungder 8§4, 5
u. 12 des Gesetzes über Abwehr und Unterdrückung der
Reblauskrankheit vom 3. Juli 1883 (V. v. 24. Juli
Abs.2) 325.

Rebschulen, Beschränkungenzur Bekämpfungder Reb=
laus (G. v. 6. Juli 8§1, 2) 261.

Rechnungshof des DeutschenReichs, Kontrolle des
Reichshaushalts, des Landeshaushalts von Elsaß=Loth-
ringen, desHaushaltsder Schutzgebieteund der Rech=
nungen der Reichsbank für 1903 (G. v. 22. Febr.) 135.

Rechtsmittel gegenBeschlüsseder Gerichteüber Ent=
schädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft
(G. v. 14. Juli § 4) 322. — Durch Versäumung der
Einlegung von Rechtsmitteln wird der Anspruch auf
Entschädigungnicht ausgeschlossen(das. § 2) 321. —
Berufung gegendie Entscheidungender oberstenLandes=
Justizverwaltungen über die zu gewährendenEntschädi.
gungen(das.§ 6) 323.

Rechtsweg zulässiggegendie Festsetzungvon Entschädi=
gungenfür unschuldigerlitteneUntersuchungshaft(G.
v. 14.Juli § 6) 323.

Rceder, TragungderKostenfür ErkrankungundVer=
letzung der Schiffsmänner und Schiffer (G. v. 12. Mai
Art. 1, 3) 167.



Reich (Deutsches),Teilnahmean den internationalenAb=
kommenzur Regelung des Geltungsbereichsder Gesetze
über die Eheschließung(v. 12. Juni 02.) 221. — über
die Ehescheidungund Trennung von Tisch und Bett
(v. 12. Juni 02.) 231. — zur Regelung der Vormund=
schaftüber Minderjährige(v. 12. Juni 02.) 240. —
Ratifikation der Abkommenvon Deutschland,Belgien,
Frankreich,Luxemburg)den Niederlanden,Rumänien
undSchweden (Bek. v. 24. Juni) 249. — Ratifikation
des Abkommens über Vormundschaft für Minderjährige
von Spanien (Bek. v. 17. Juli) 307.

Vereinbarungmit Schwedenüber die Stadt und
die HerrschaftWismar und die AmterPoel und Neu=
klostervom 20. Juni 1903 (Bek.v. 6. Juli) 295. —
Beitritt Schwedenszur Berner internationalenUrheber=
rechtsübereinkunftvom9. Sept. 1886(Bek.v.3.Ang.) 328.

Beitritt der Republik Cuba zu deminternationalen
VerbandezumSchutzedesgewerblichenEigentums(Bek.
v. 7. Nov) 440.

StaatsvertragmitSsterreich=Ungarn wegenHer=
stellung einer Eisenbahn von Troppau nach Bauerwitz
(v.9.Jan) 361.

Togo zum Bau einer Eisenbahn von Lome nachPalime
(G. v. 23. Juli) 329. — desgl. einer Iinsgarantie für
eine Eisenbahn von Daressalam nach Mrogoro (G. v.
31. Juli) 330.

DeutscheEisenbahnstrecken,beteiligtan deminter=
nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr(Bek.v. 5. Febr.) 35. (Bek.v. 29. Febr.) 137.
(Bek.v. 3. Juni) 215. (Bek.v. 14. Juli) 306. (Bek.
v. 17. Aug.) 359. (Bek.v. 2. Dez.) 447.

Vereinbarung erleichternderVorschriften für den
deutschluxemburgischenEisenbahnverkehr(Bek.v.21.April)
155. (Bek. v. 22. Nov.) 443.

Anderungenim Finanzwesendes Reichs (G. v.
17.Mai) 169.

EinteilungderWeinbaugebietedesReichsin Wein=
baubezirke(G. v. 6. Juli § 3) 262. — Bildung von
Weinbaubezirken(Bek.v. 3. Okt) 371. — Verkehrmit
Erzeugnissenund Gerätschaftendes Weinbaues in
den deutschluxemburgischenGrenzbezirken(Bek. v.
30. Sept.) 369.

Reichsamt des Innern, ZuständigkeitzurAusführung
des Reichsbeamtengesetzes(V. v. 10.Febr. unter II A) 58.

Reichsanleihen, s.Anleihen.
Reichsbank, Besoldungsetatfür dasReichsbank.Direk=
torium für 1904 (G. v. 25. März § 3) 146. — (G. v.

1904.—

20. Mai § 5) 172. — Kontrolle der Rechnungender
Reichsbank für 1903 (G. v. 22. Febr.) 135.

Urlaub und Stellvertretung der Reichsbeamtensowieder
gesandtschaftlichenund Konsularbeamten vom 2. Nov.
1874 und 23. April 1879 (V. v. 4. Jan.) 1. — ZJu=
ständigkeitder Reichsbehördenzur Ausführung des
Reichsbeamtengesetzes(V. v. 10. Febr.) 57.

Wohnungsgeldzuschüssean dieReichsbeamten(G. v.
6. Juli § 2) 273.

Anrechnungvon Kriegsjahrenaus Anlaß derAuf.=
stände der Hottentotten und Hereros in Südwestafrika
(A. O. v. 29. Sept.) 381.

Reichsbeamten=Gesetzes(V. v. 10. Febr.) 57.

von EisenbahnenunterdieNebenbahnen(Bek.v. 4. Nov.
§ 1) 388. — zuAusnahmenvon denallgemeinenVor=
schriftenfür Bahnanlagen(das.8§ 2, 3, 7, 14, 16, 20,
21, 24) 388. — Mitteilung der Ausführungsbestimmun=
gen zur Eisenbahnbetriebsordnungan dasReichs Eisen=
bahnamt(das.8§4, 5) 389.

Bestimmungder zur FütterungundTränkungvon
Tieren einzurichtendenEisenbahnstationen(Bek. v. 6. Juli
8 6) 257.

GenehmigungabweichenderGebührensätzefür Des=
infektion der Eisenbahnwagen bei Viehbeförderungen
(Bek.v. 16. Juli § 11) 316.

für unschuldigerlitteneUntersuchungshaft(G.v. 14.Juli
8§89, 11) 323.

Verstärkungihrer Betriebsmittel(G. v. 25. März §2)
146. (G. v. 20. Mai § 3) 172.

(G. v. 25. Jan. § 1) 25. (G. v. 25. März) 151.
Regelung des Reichshaushalts für April und Mai

1904 (G. v. 25. März) 145. — Feststellungdes Reichs=
haushalts-Etatsfür 1904 (G. v. 20.Mai) 171.— Nach=
trag dazu(G. v. 26. Juni) 355.

Hinzutritt von Mehrausgabenan Servis und
Wohnungsgeldzuschußzu denAusgabetitelndesHaus=
halts-Etatsfür 1904 (G. v. 6. Juli § 4) 273.

Kontrolle des Reichshaushaltsfür 1903 (G. v.
22. Febr.) 135.

Anderungenim Finanzwesendes Reichs (G. v.
14.Mai) 169. .





16

S.
Sachsen(Großherzogtum),Weinbaubezirk(Bek.v. 3.Okt.
zu VII) 37

Sachsen (Königreich),Kinderarbeitin Werkstättender
Webereiusw.(Bek.v. 11.Juli zu I u. II) 305.

Weinbaubezirkein Sachsen(Bek. v. 3. Okt. zu 1II)
375.

Anzeigepflichtfür die Insluenza sowie für die
Gehirn=Rückenmarkentzündungund dieGehirnentzündung
der Pferde in Sachsen(Bek. v. 8. Oez.) 450.

Sachsen=Altenburg (Herzogtum),EinführungderAn.
zeigepflichtfür denansteckendenScheidenkatarrhderRinder
(Bek. v. 28. Juni) 252.

Sachsen=Coburg und Gotha (Herzogtum),Weinbau=
bezirk(Bek. v. 3. Okt. zu IX) 377.

Sachsen=Meiningen (Herzogtum),Weinbaubezirk(Bek.
v. 3. Okt. zu VIII) 377.

Sachverständige zurAbschätzungvonFlurschädendurch
die bewaffneteMacht im Frieden(A. E. v. 10. Juli,
Anl. zu § 14A) 302.

Salpetersäure, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 3. Febr. zu IV und V) 30.

Salzsäure, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
3. Febr. zu IV) 30.

Samoa, Schutzgebiet,Haushaltsetatfür 1904(G. v.
20. Mai) 212.

Satzungen der OstafrikanischenEisenbahngesellschaft(G.
v. 31. Juli, Anl. zu II) 339.

Scharlachkranke, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 3. Febr. zu 1) 29.

Schatzanweisungen, EinlösungdurchAusgabeneuer
Schatzanweisungenoder Schuldverschreibungen(G. v.
22. Febr. zu 1 u. 1l) 66.

Ausgabe von Schatzanweisungenzur Verstärkung
der Betriebsmittelder Reichshauptkasse(G. v. 25.März
§2) 146. (G. v. 20. Mai § 3) 172.

Schiffe, BefähigungsnachweisundPrüfungderSeefischer
und Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen(Bek.
v. 16. Jan.) 3. — Besetzungder Seefischereifahrzeuge
mit SchiffsführernundMaschinisten(Bek.v. 5. Mai) 163.

AnderungderVorschriftenüber Auswandererschiffe
(Bek. v. 26. Febr.) 136. (Bek. v. 1. März) 138.

Schiffer, TragungderKostenfür ihreErkrankungund
Verletzungvon demReeder(G. v. 12.Mai Art. 3) 168.

GesundheitlicheÜberwachungdesBinnenschiffahrts=
undFlößereiverkehrsbeiCholeragefahr(Bek.v. 21. Febr.
Anl. 1) 73.

s. auchSeeschiffer.

1904.

Schifferprüfung für Küstenfahrt(Bek.v. 16.Jan. 8§12
bis 15) 6. — für kleineFahrt (das.& 16 bis 31) 7.
— für großeFahrt (das. I§ 32 bis 42, 45) 10.

Schiffsführer von Seefischereifahrzeugen,Befähigungs.
nachweis(Bek. v. 5. Mai) 163.

Schiffsmänner, TragungderKostenfür ihreErkrankung
und Verletzungvon demReeder(G. v. 12. Mai Art. 1)
167.

Schmalspurbahnen, Anwendungvon Vorschriftenfür
die Nebeneisenbahnenauf die Schmalspurbahnen(Bek.
v. 4. Nov. 8§ 1, 9, 36, 43, 44) 388.

SchrankendienstderEisenbahnen(Bek.v. 4. Nov.§ 46)
413.

Schulbesuch, Beschränkungbei Choleragefahr(Bek.v.
21. Febr. zu 1 Nr. 4) 70. —bei Pockengefahr(das.
zu II Nr. 4) 95. — bei Flecksieberfällen(das. zu 111
Nr. 4) 113. — bei Erkrankungenan Aussatz (Lepra)
(das.zu IV Nr. 3) 128.

Schuldverschreibungen, s. Reichsschuldverschrei.
bungen.

Schultheiß, s. Gemeindevorsteher.
Schutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichenauf
Ausstellungen(G. v. 18.März) 141. (Bek.v. 23. März)
142.

Schutzgebiete (Deutsche),Nachträgezum Haushaltsetat
der Schutzgebietefür 1903 (G. v. 25. Jan.) 27. (G.
v. 25. März) 153.

RegelungdesHaushalts für April undMai 1904
(G. v. 25. März) 147.—FeststellungdesHaushaltsetats
für 1904 (G. v. 20. Mai) 203. — Nachtrag dazu
(G. v. 26. Juni) 357.

KontrolledesHaushalts derSchutzgebietefür 1903
(G. v. 22. Febr.) 135.

Beförderung von Benzin und Ather durchAus=
wandererschiffeim Verkehre mit den Schutzgebieten(Bek.
v. 1. März) 138.

Gewährungeines Darlehens an das Schutzgebiet
Togo zum Bau einerEisenbahnvon LomenachPalime
(G. v. 23. Juli) 329. — Garantie desReichs in bezug
auf eineEisenbahnvon DaressalamnachMrogoro (G.
v. 31. Juli § 1) 330.

Anrechnungvon Kriegsjahrenaus Anlaß der Auf=
ständeder Hottentottenund Hereros in Südwestafrika

s. auch Schutztruppen.
Schutzpockenimpfung,Durchführungbei ———
(Bek.v.21.Febr.Anl.1092.

ü



Schutztruppen, EntschädigungSchutztruppenangehöriger
für unschuldigerlitteneUntersuchungshaft(V. v. 6. Nov.)

441.
Schutzwagen der Eisenbahnen(Bek.v. 4. Nov. 857)

421.
Schweden, Teilnahme an den internationalen Abkommen

über denGeltungsbereichderGesetzeüberdieEheschließung

(v. 12. Juni 02.) 221. — über die Ehescheidungund

Trennung von Tisch und Bett (v. 12. Juni 02.) 231.

—über RegelungderVormundschaftfür Minderjährige

(v. 12.Juni 02.) 240. — Ratifikation der Abkommen

(Bek.v. 24. Juni) 249.
Vereinbarung mit Deutschland über die Stadt und

dieHerrschaftWismar unddieAmterPoel undNeukloster

(Bek.v.6.Juli)295.
Beitritt Schwedens zur Berner internationalen

Urheberrechtsübereinkunftvom 9. Sept. 1886 (Bek. v.

3. Aug.) 328.
Schwefeläther, Beförderungmit der

v. 3. Febr. zu II und VI) 29.
Schwefelsäure, Besörderungmit derEisenbahn(Bek.v.

3. Febr. zu IV) 30.

Schweiz, an deminternationalenÜbereinkommenüber
den EisenbahnfrachtverkehrbeteiligteschweizerischeBahn=

strecken(Bek.v. 7.Jan.) 2. (Bek.v. 5.Febr.)54. (Bek.

v. 2. Dez.) 447.
Teilnahmeder Schweizan den internationalenAb=

kommenüber den Geltungsbereichder GesetzeüberEhe=

schließung(v. 12.Juni 02.) 221. — über Chescheidung

und Trennungvon Tisch und Bett (v. 12. Juni 02.)

231.—über RegelungderVormundschaftüberMinder=

jährige(v. 12. Juni 02.) 240.

SeefischeraufdeutschenKauffahrteischiffen,Befähigungs.=
nachweisund Prüfung (Bek.v. 16. Jan.) 3.

Seefischereifahrzeuge, Besetzungmit Schiffsführernund

Maschinisten(Bek. v. 5. Mai) 163. — Duuckfehler=

Berichtigungdazu, S. 168. «

Seemannsordnung vom2. Juni 1902, Abänderung
der §§59 u. 61 (G. v. 12.Mai) 167.

Sccoffiziere, Zulassungals SerschifferundSeesteuerleute
(Bek.v. 16.Jan. 358 bis 11) 5.

Seeschiffer, BefähigungsnachweisundPräfungderSee.
schifferauf deutschenKauffahrteischiffen(Bek.v. 16. Jan.)

3. — Besetzungder Seefischereifahrzeugemit Schiffs=

führern(Bek.v. 5. Mai) 163.
s. auchSchiffer.

Seesteuerleute auf deutschenKauffahrteischiffen,Be=
fsähigungsnachweisund Prüfung (Bek. v. 16. Jan.) 3.

Reichs=Gesetzbl.1904.

Eisenbahn(Bek.

1904. « 17

Seesteuerleute(Forts)
—Besetzung derSeefischereifahrzeugemit Steuermännern

(Bek.v. 5.Mai 8§9 bis 11, 15) 165.

Sehvermögen derPrüflinge zu denSchiffer-undSteuer=

mannsprüfungen(Bek. v. 16. Jan. 8 13, 15, 17, 30,

34, 35, 45, 48) 6. — der Führer von Seefischerei=

fahrzeugen(Bek. v. 5. Mai §6) 164. Berichtigung

dazu, S. 168.

Servistarif, BeilageII desGesetzesüberdenServis.

tarif und die KlasseneinteilungderOrte (G. v. 20.Mai

§66)172. — Neu festgestellterServistarif (G. v. 6. Juli

5 1) 272. — NächsteRevision (das.§ 3) 273.

Sicherheitsleistung bei Festnahmevon Reisendenim

Eisenbahnverkehre(Bek.v. 4. Nov. 5 75) 432.

Signale und Signalsicherung derEisenbahnen(Bek.

v. 4. Nov. & 21, 22, 41, 48, 50, 51, 56, 58, 65) 398.

SonderzügederEisenbahnen(Bek.v.4.Nov. 69)429.
— DienstlicheSenderzüge(das.8§57) 421.— Vorrang

der Sonderzügeder Allerhöchstenund HöchstenHerr=

schaftenvor denübrigenSügen (das.§ 70) 430.

Spanien, Teilnahmean den internationalenAbkommen

über den Geltungsbereichder Gesetzeüber die Ehe

schließung(v. 12. Juni 02.) 221. — die Ehescheidung

und dieTrennungvonTischundBett (v. 12. Juni 02.)

231. — überRegelungderVormundschaftüberMinder=.

jährige (v. 12. Juni 02.) 210. — Ratifikation des Ab=

kommensüber Vormundschaftfür Minderjährige von

Spanien (Bek.v. 17. Juli) 307.

Sprengstoffe, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.

3. Febr. zu IX) 32.

Spurweite derEisenbahnen(Bek.v. 4.Nov. §9) 391.

Staatsanwaltschaft, AntragandieStaatsanwaltschaft
der Gerichteauf Entschädigungfür unschuldigerlittene

Untersuchungshaft(G. v. 14.Juli 8§6, 9 bis 11) 323.

Betreten der Bahnanlagen durchBeamte derStaats=

anwaltschaft(Bek.v. 4. Nov. §.78) 433.

Staatsbeamte, Wahl zum Vorsitzendenund zu Mit=

gliedern der Kaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli 8§ 11,

14) 269. «

Staatskasse, JahlungderEntschädigungenfür unschuldig
erlitteneUntersuchungshaft(G. v. 14.Juli 887 bis 11)

323.
Stationen derEisenbahnen(Bek.v. 4.Nov. 886, 26)

389. — Bestimmungder zum Füttern und Tränken

von Tieren einzurichtendenEisenbahnstationen(Bek. v.

6. Juli § 6) 257. s
O
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Statuten der ostafrikanischenEisenbahngesellschaft(G. v.
31. Juli § 1 Anl.) 331.

s. auchOrtsstatut.
Stellvertreter der Vorsitzendender Kaufmannsgerichte
(G. v. 6. Juli §§9 bis 11) 268.

Stellvertretung der Reichsbeamten,Abänderungder
Verordnungendarüber(V. v. 4. Jan.) 1.

Sterilisierung vonMilch, Beschäftigungvon Arbeite=
rinnen in den Betrieben(Bek. v. 10. Juni) 217.

Steuerbeamte, Betretender Bahnanlagen(Bek. v.
4. Nov. § 78) 433.

Steuermänner auf Hochseefischereifahrzeugen(Bek. v.
5. Mai §§9 bis 11) 165.

s. auchSeesteuerleute.
Steuermannsprüfungen für großeFahrt (Bek. v.
16. Jan. § 32 bis 42) 10.

St. Louis, SchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf der Weltausstellungin St. Louis 1904
(Bek. v. 23. März) 142.

Straelen, EinfuhrvonPflanzenundGegenständendes
Gartenbauesüber das Nebenzollamtdaselbst(Bek. v.
22.Nov.)444.

Strafbestimmungen wegenJuwiderhandlungengegen
das GesetzüberBekämpfungder Reblaus(G. v. 6. Juli
§ 9 bis 12) 264. — wegenÜbertretungder Vor=
schriftender Eisenbahnbetriebsordnung(Bek. v. 4. Nov.
* 82) 434.

Straßenbahnwagen, Beförderungvon Cholerakranken
(Bek. v. 21. Febr. Anl. 1 zu 2, 6) 69. — von Pocken=
kranken(das. II zu 2, 5) 93. — von Fleckfieberkranken
(das. III zu 2, 5) 112. — von Aussätzigen (das. IV
zu 2) 127.

Streckenblockungder Eisenbahnen(Bek. v. 4. Nov.
§522) 399.

SüdwestafrikanischesSchutzgebiet,Nachträgezudem
Haushalts=Etatfür 1903 (G. v. 25. Jan.) 27. (G. v.
25. März) 153.

Haushalts=Etatfür 1904 (G. v. 20. Mai) 209.
AnrechnungvonKriegsjahrenaus Anlaß derAuf=

ständein Südwestafrika(A. O. v. 29. Sept.) 381.

"

T.
Tabaksteuer, Aufhebungder ÜberweisungihresErtrags
an die Bundesstaaten(G. v. 14.Mai § 1) 169.

Tagegelder der Sachverständigenzur Abschätzungven
Flurschädendurch die bewaffneteMacht im Frieden
(A.C.v.10.Juli Anl.zu§144) 302.

1904.

Telegraphenbeamte, BetretenderBahnanlagen(Bek.
v. 4. Nov. § 78) 433.

Tierärzte, ArbeitenundVerkehrmit Krankheitserregern
(Bek.v. 4. Mai Anl. § 2) 160.

Tiere, lebende,Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.
6. Juli zu lI) 253. — Beseitigungvon Ansteckungs=
stoffenbei Viehbeförderungenauf Eisenbahnen(Bek. v.
16. Juli) 311. — bei Beförderungvon lebendemGe=
Geflügel(Bek. v. 17. Juli) 317.

Anzeigepflicht für den ansteckendenScheidenkatarrh
der Rinder (Bek. v. 28. Juni) 252.

Betreten der Bahnanlagen durch Tiere (Bek. v.
4. Nov. §&78 zu 8) 433.

Togo, Schutzgebiet,Haushalts=Etat für 1904 (G. v.
20. Mai) 208. — Nachtragdazu(G. v. 26. Juni) 357.

GewährungeinesDarlehensan dasSchutzgebietzum
Bau einer Eisenbahnvon Lome nach Palime (G. v.
23. Juli) 329.

Transportmittel des öffentlichenVerkehrs,Benutzung
von Cholerakranken(Bek. v. 21. Febr. Anl. 1 zu 2, 6)
69. — von Pockenkranken(das.II zu 2, 5) 93. — von
Fleckfieberkranken(das. III zu 2, 5) 112. — von Aus.
sätzigen(das.IV zu 2) 127.

Trennung von Tisch und Bett, internationalesAb=
kommenüber Geltungsbereichder Gesetzeund der Ge=
richtsbarkeit darüber (v. 12. Juni 1902) 231. — Ra.
tisikationdes Abkommens(Bek. v. 24. Juni) 249.

Troppan, Bau einerEisenbahnnachBauerwitz(Vertr.
mitÖsterreich=Ungarn v. H. Jan.) 361.

Typhuskranke, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 3. Febr. zu 1I)29.

s. auchFleckfieber.

U.
Übertretungen im Eisenbahnverkehre,Bestrafung (Bek.
v. 4.Nov.§82)434.

Uhren auf denBahnhöfen(Bek.v. 4.Nov. 8§26, 49) 401.
Umherziehen,FeilbietenvonBier imUmherziehen(Bek.
v. 29. Febr.) 138. — Einsammelnvon Lumpen im
UmherziehenbeiCholeragefahr(Bek.v. 21. Febr. Anl.1
zu 3) 70. — bei Pockenausbruch(das.II zu 3) 94.
—bei Flecksieber(das.III zu 3) 113.

Ungarn, Bahnstreckendaselbst,beteiligt an dem inter=
nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehr(Bek. v. 5. Febr.) 44. (Bek. v. 29. Febr.) 137.
Bek.v. 3. Juni) 216. (Bek.v 17.Aug.) 359.

s. auchOsterreich=Ungarn.



Untersuchungshaft, Entschädigungfür unschuldiger—
litteneUntersuchungshaft(G. v. 14. Juli) 321. (V. v.
6. Nov.) 441.

urheberrechtsübereinkunft, internationale,vom9.Sept.
1880,BeitrittSchwedens(Bek.v.3.Ang.)328.

urlaub derReichsbeamten,einschl.dergesandtschaftlichen
und Konsularbeamten, Abänderung der Verordnungen
darüber(V. v. 4. Jan.) I.

V.
Verfahren vor denKaufmannsgerichten(G. v. 6. Juli
& 16, 17)270. — vor demGemeindevorsteherin kauf=
männischenStreitigkeiten(das.§ 19) 271. — vor den
Vergleichskammernder Gerichte(das.§ 20) 272.

Vergleichskammern(Vergleichsämter),Bildungbeiden
Kaufmannsgerichten(G. v. 6. Juli § 20) 272.

Verhaftete, Entschädigungfür unschuldigerlitteneUnter=
suchungshaft(G. v. 14. Juli §§ 1 bis 5) 321. — Ge=
währungderEntschädigungan dieUnterhaltungsberech=
tigten der Verhafteten (das.8§ 1, 3, 4) 321.

Verkehrsbeschränkungenbei Choleragefahr(Bek.v.
21. Febr. Anl. I zu 1 bis 11) 68. — bei Pockenausbruch
(das.1IIzu 1 bis 9) 92. — bei Fleckfieber(das. III zu 1

bis 9) 111. — bei Aussatz(das.IV zu 2 bis8) 127.
Vorschriftenüber das Arbeiten und den Verkehr

mit Krankheitserregern(Bek. v. 4. Mai) 159.
Verkehrsbeschränkungenwegen Bekämpfung der

Reblaus (G. v. 6. Juli §§2, 3, 5, 10) 261.

Versicherungsbeirat des Aussichtsamtsfür Privat=
versicherung(Bek.v. 20. Mai) 215.

Versicherungsunternehmungen,s.Privatversiche=
rung.

Verwaltungsbehörden, höhere,Befugnissehinsichtlich
derBekämpfungderReblaus (G. v. 6. Juli §§ 1, 3, 5)
261. — Entscheidungenhinsichtlichder Kaufmanns=
gerichte(G. v. 6. Juli S§1, 11) 266.

AnordnungvonVerkehrsbeschränkungenbeiCholera=
gefahr(Bek.v. 21. Febr.Anl. 1 zu 1) 68. —bei Pocken=

ausbruch (das.II zu 1) 93. —bei Fleckfieber(das.11I
zu 1) 111.

Verzinsung, s. Iinsen.
Bieh, s. Tiere.
Viehseuchen, Anzeigepflichtfür denansteckendenScheiden=
katarrh der Rinder (Bek. v. 28. Juni) 252. — für die

1904. 19

Viehseuchen (Forts.)
Jufluenza und die Gehirn=Rückenmarkentzündungund
die Gehirnentzündung der Pferde (Bek. v. 8. Dez.) 450.

Vorschriftenüber das Arbeiten und den Verkehr
mit Rotzerregern(Bek.v. 4. Mai, Anl. § 1, 7) 160.

Vitriolöl, Beförderung mit der Eisenbahn(Bek. v.
3. Febr.zuIV) 30.

VormundschaftüberMinderjährige,internationalesAb=
kommenzur Regelungder Vormundschaft(v. 12. Juni
02.) 240.— RatifikationdesAbkommensvonDeutsch=
land, Belgien, Frankreich,Luxemburg, den Nieder=
landen, Rumänien und Schweden (Bek. v. 24. Juni)
249. — RatifikationsurkundeSpaniens (Bek. v. 17. Juli)
307.

Vorsitzender der Kaufmannsgerichte(G. v. 6. Juli § 9
bis 11) 268.

W.
Wahlen von Mitgliedernund BeisitzernderKaufmanns=.
gerichte(G. v. 6. Juli § 11 bis 15) 269.

Warenzeichen,SchutzaufAusstellungen(G.v. 18.März)
141. (Bek.v. 23. März) 142.

Wäsche, BeschäftigungvonArbeiternundArbeiterinnen
in WerkstättenderWäschekonfektion(V. v. 17. Febr.) 62.

WeichenderBahngleise(Bek.v.4.Nov.8821,50)398.
Weinbau, BekämpfungderReblaus(G. v. 6. Juli) 261.

Verkehr mit Erzeugnissenund Gerätschaften des
Weinbaues in den deutsch=luxemburgischenGrenzbezirken
(Bek. v. 30. Sept.) 369.

Weinbaubezirke, Einteilungder Weinbaugebietedes
Reichs in Weinbaubezirke(G. v. 6. Juli § 3) 262. —
Bildung der Bezirke (Bek. v. 3. Okt.) 371.

Weltausstellung in St. Louis1904, Schutzvon Er—
findungen, Mustern und Warenzeichen(Bek. v. 23. März)
142.

Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion,Be=
schäftigungvon Arbeitern und Arbeiterinnen(V. v.
17. Febr.) 62.

Kinderarbeit in Werkstätten der Weberei usw. in
Sachsen und Baden (Bek. v. 11. Juli zu 1 u. II) 305.

Wismar, VertragzwischenMecklenburg.Schwerinund
Schwedenüber die Stadt und die HerrschaftWismar
(Bek.v. 6. Juli) 295.

Wohnhäuser mitCholerakranken,Kenntlichmachungund
Verkehrsbeschränkungen(Bek.v. 21. Febr. Anl. 1 zu 2,
3, 6) 69. — desgl.mit Pockenkranken(das.II zu 2,
3, 5) 93. — mit Fleckfieberkranken(das.III zu 2, 3,
5) 112. — mit Aussätzigen(daf. IV zu 4) 128.




